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𝑑𝑍𝑢𝑤𝑃𝑜𝑡𝐼  Dummy-Variable Potenzial zur Generierung von steuerlichen 

Abzugsbeträgen durch Zuwendungen i. S. des § 10b Abs. 1 

EStG 

𝑑𝑍𝑢𝑤𝑃𝑜𝑡𝐼𝑎  Dummy-Variable Potenzial zur Generierung von steuerlichen 

Abzugsbeträgen durch Zuwendungen i. S. des § 10b Abs. 1a 

EStG 

 

𝐸𝑛    Eckwert der Tarifzone 𝑛 des § 32a Abs. 1 Satz 2 EStG 

𝐸𝐹19    Grund-/Splittingtabelle (FAST) 

𝐸𝐹79    Anonymisierungsbereich (FAST) 

𝐸𝑊  Entlastungswirkung der Fünftelregelung ggü. dem Grundtarif 

(Einzelveranlagung) 

𝐸𝑊𝑍𝑉   Entlastungswirkung der Fünftelregelung ggü. dem Grundtarif 

(Zusammenveranlagung) 
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𝐹  Forschungsfrage 

𝐹𝑒 einleitende Fragestellung 

 

𝐻0    Nullhypothese 

𝐻1    Alternativhypothese 

𝐻𝐴    Aktionenraum (Menge aller Handlungsalternativen) 

ℎ𝑎𝑖    Handlungsalternative 𝑖 im Aktionenraum 𝐻𝐴 

ℎ𝑎∗    optimale Handlungsalternative im Aktionenraum 𝐻𝐴 

𝐻𝑁𝐸    Haushaltsnettoeinkommen 

𝐻𝑁𝐸𝐴    Haushaltsnettoeinkommen des Ehegatten A  

𝐻𝑁𝐸𝐴𝐵_𝐸𝑉   gemeinsames Haushaltsnettoeinkommen der Ehegatten A und 

B bei Wahl der Einzelveranlagung 

𝐻𝑁𝐸𝐴𝐵_𝑍𝑉  gemeinsames Haushaltsnettoeinkommen der Ehegatten A und 

B bei Wahl der Zusammenveranlagung  

𝐻𝑁𝐸𝐵     Haushaltsnettoeinkommen des Ehegatten B  

𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝1   Haushaltsnettoeinkommen im Beispiel 1  

𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝2   Haushaltsnettoeinkommen im Beispiel 2  

𝐻𝑁𝐸𝑅𝑒𝑓    Haushaltsnettoeinkommen (für Referenzwert) 

 

𝑖  Laufvariable 

 

𝑚 Endwert 

𝑚𝑎𝑥    Maximalstelle 

 

𝑛    Tarifzone i. S. des § 32a Abs. 1 Satz 2 EStG 
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𝑁𝐵    Nebenbedingung 

 

𝑂𝑃𝑇    Optimierungspotenzial (Einzelveranlagung) 

𝑂𝑃𝑇𝑍𝑉    Optimierungspotenzial (Zusammenveranlagung) 

 

𝑝𝑛  Progressionsparameter der Tarifzone 𝑛 des § 32a Abs. 1 

Satz 2 EStG 

2 ∗ 𝑝𝑛  Progressionsfaktor der Tarifzone 𝑛 des § 32a Abs. 1 Satz 2 

EStG 

�̅�𝑛  Progressionsparameter der Tarifzone 𝑛 des § 32a Abs. 1 

Satz 2 EStG multipliziert mit 10.0002 

𝑝65550   Steuer § 34 Abs. 1 EStG (generiertes Prüfmerkmal) 

𝑝65551   Steuer nach Tabelle (generiertes Prüfmerkmal) 

𝑝65584   tarifliche Einkommensteuer (generiertes Prüfmerkmal) 

 

𝑆  Steuerbetrag (allgemein bzw. bei Anwendung des Grundtarifs 

gem. § 32a Abs. 1 Satz 2 EStG) 

𝑆𝑛  (maximaler) Steuerbetrag der Tarifzone 𝑛 des § 32a Abs. 1 

Satz 2 EStG 

𝑆𝑍𝑉  Steuerbetrag bei Anwendung des Splittingtarifs gem. § 32a 

Abs. 5 EStG 

𝑆34 𝐼  Steuerbetrag bei Anwendung des § 34 Abs. 1 EStG (Einzel-

veranlagung) 

𝑆34 𝐼_𝑍𝑉  Steuerbetrag bei Anwendung des § 34 Abs. 1 EStG (Zusam-

menveranlagung) 

𝑠𝑑    Durchschnittssteuersatz 

𝑠𝑑𝑖𝑓𝑓    Differenzsteuersatz 
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𝑠𝑔  Grenzsteuersatz (allgemein bzw. bei Anwendung des Grund-

tarifs gem. § 32a Abs. 1 Satz 2 EStG) 

𝑠𝑔′ 1. Ableitung der Grenzsteuersatzfunktion (= Steigung) 

𝑠𝑔34 𝐼  Grenzsteuersatz bei Anwendung des § 34 Abs. 1 EStG (Ein-

zelveranlagung) 

𝑠𝑔34 𝐼_𝑅𝑒𝑓   Grenzsteuersatz bei Anwendung des § 34 Abs. 1 EStG für Re-

ferenzwert (Einzelveranlagung)  

𝑠𝑔34 𝐼_𝑍𝑉  Grenzsteuersatz bei Anwendung des § 34 Abs. 1 EStG (Zu-

sammenveranlagung) 

𝑠𝑔𝑛  (Eingangs-)Grenzsteuersatz der Tarifzone 𝑛  des § 32a Abs. 1 

Satz 2 EStG 

𝑠𝑔̅̅ ̅𝑛  (Eingangs-)Grenzsteuersatz der Tarifzone 𝑛  des § 32a Abs. 1 

Satz 2 EStG multipliziert mit 10.000 

𝑠𝑖𝑚65584𝑜ℎ𝑛𝑒_34 𝐼 tarifliche Einkommensteuer ohne Anwendung des § 34 Abs. 1 

EStG (simuliert) 

𝑠𝑖𝑚65584𝑅𝑒𝑓   tarifliche Einkommensteuer (simuliert für Referenzwert) 

𝑠𝑖𝑚𝐸𝑊  Entlastungswirkung der Fünftelregelung ggü. dem Grundtarif 

(simuliert) 

𝑠𝑖𝑚𝐻𝑁𝐸   Haushaltsnettoeinkommen (simuliert) 

𝑠𝑖𝑚𝐻𝑁𝐸𝑅𝑒𝑓    Haushaltsnettoeinkommen (simuliert für Referenzwert) 

𝑠𝑖𝑚𝑂𝑃𝑇   Optimierungspotenzial (simuliert) 

𝑠𝑖𝑚𝑍𝑢𝑤𝑉𝑜𝑙𝐼_ 𝑚𝑎𝑥 maximal steuerlich abzugsfähiges Zuwendungsvolumen i. S. 

des § 10b Abs. 1 EStG (simuliert) 

𝑠𝑖𝑚𝑍𝑢𝑤𝑉𝑜𝑙𝐼_𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛 offenes Abzugsvolumen für Zuwendungen i. S. des § 10b 

Abs. 1 EStG (simuliert) 

𝑠𝑖𝑚𝑍𝑢𝑤𝑉𝑜𝑙𝐼𝑎_ 𝑚𝑎𝑥  maximal steuerlich abzugsfähiges Zuwendungsvolumen i. S. 

des § 10b Abs. 1a EStG (simuliert) 
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𝑠𝑖𝑚𝑍𝑢𝑤𝑉𝑜𝑙𝐼𝑎_𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛  offenes Abzugsvolumen für Zuwendungen i. S. des § 10b 

Abs. 1a EStG (simuliert) 

𝑆𝑡𝐴𝐵    steuerlicher Abzugsbetrag 

𝑆𝑡𝐴𝐵𝐴    steuerlicher Abzugsbetrag des Ehegatten A 

𝑆𝑡𝐴𝐵𝐴𝐵  gemeinsamer steuerlicher Abzugsbetrag der Ehegatten A und 

B 

𝑆𝑡𝐴𝐵𝐵    steuerlicher Abzugsbetrag des Ehegatten B 

 

𝑡    Zeitindex 

𝑇𝑉    Tarifverwerfung 

 

𝑣𝑧𝑣𝐸    verbleibendes zu versteuerndes Einkommen 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴     verbleibendes zu versteuerndes Einkommen des Ehegatten A 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵   gemeinsames verbleibendes zu versteuerndes Einkommen der 

Ehegatten A und B 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵     verbleibendes zu versteuerndes Einkommen des Ehegatten B 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒   verbleibendes zu versteuerndes Einkommen, bis zu dem aus 

Tarifverwerfungen resultierendes Optimierungspotenzial be-

steht 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵  gemeinsames verbleibendes zu versteuerndes Einkommen der 

Ehegatten A und B, bis zu dem im Rahmen der Zusammen-

veranlagung aus Tarifverwerfungen resultierendes Optimie-

rungspotenzial besteht 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓    verbleibendes zu versteuerndes Einkommen (Referenzwert) 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓_𝐴  verbleibendes zu versteuerndes Einkommen (Referenzwert) 

des Ehegatten A 
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𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓_𝐴𝐵  gemeinsames verbleibendes zu versteuerndes Einkommen der 

Ehegatten A und B (Referenzwert) bei Zusammenveranla-

gung 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓_𝐵  verbleibendes zu versteuerndes Einkommen (Referenzwert) 

des Ehegatten B 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛  verbleibendes zu versteuerndes Einkommen, bei dem Tarif-

verwerfungen beginnen  

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛_𝐴𝐵  gemeinsames verbleibendes zu versteuerndes Einkommen der 

Ehegatten A und B, bei dem im Rahmen der Zusammenver-

anlagung Tarifverwerfungen beginnen  

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒   verbleibendes zu versteuerndes Einkommen, bei dem Tarif-

verwerfungen enden  

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵   gemeinsames verbleibendes zu versteuerndes Einkommen der 

Ehegatten A und B, bei dem im Rahmen der Zusammenver-

anlagung Tarifverwerfungen enden  

 

𝑧𝑣𝐸    zu versteuerndes Einkommen 

𝑧𝑣𝐸𝐴    zu versteuerndes Einkommen des Ehegatten A 

𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵   gemeinsames zu versteuernden Einkommens der Ehegatten A 

und B 

𝑧𝑣𝐸𝐵     zu versteuerndes Einkommen des Ehegatten B 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Brüchige Lieferketten, steigende Energie- und Rohstoffpreise, geopolitische Entwicklun-

gen, COVID-19-Pandemie, Klimawandel, digitale Transformation, geplante EU-Regulie-

rungen, Bilanzskandale – die Gründe für einen Stellenabbau sind vielfältig und branchen-

übergreifend am Wirtschaftsstandort Deutschland spürbar. So titelte „Das Handelsblatt“ in 

jüngerer Zeit: „EY baut Hunderte Stellen in Deutschland ab“1, „Opel will bis zu 1000 Stellen 

in Deutschland streichen“2 und „SAP streicht rund 3000 Stellen (...) – davon 200 in Deutsch-

land“3. Solche Umstrukturierungsmaßnahmen gehen oftmals mit Abfindungsprogrammen 

einher, die seitens der (im Inland unbeschränkt oder beschränkt einkommensteuerpflichti-

gen) Arbeitnehmer4 zu steuerpflichtigen Einnahmen führen. Die Abfindungshöhe übersteigt 

dabei i. d. R. den Betrag, den der Arbeitnehmer in diesem Jahr bei unveränderter Fortset-

zung des Arbeitsverhältnisses erhalten hätte. Diese außerordentlichen Einkünfte5 werden 

zusammengeballt in einem Veranlagungszeitraum der Besteuerung unterworfen, sodass es 

durch den progressiven Einkommensteuertarif regelmäßig zu einer steuerlichen Mehrbelas-

tung kommt. Daher sieht der Gesetzgeber mit § 34 Abs. 1 EStG ein Instrument zur Progres-

sionsglättung bei entsprechenden Einkommensbestandteilen vor. 

Aus der Berechnungssystematik der sog. Fünftelregelung können sich allerdings konfiska-

torische Grenzbelastungen ergeben. Erwirtschaftet ein Steuerpflichtiger im Veranlagungs-

zeitraum 2023 bspw. ausschließlich außerordentliche Einkünfte i. H. v. 150.000 €, fällt da-

rauf eine Einkommensteuerbelastung von 23.500 € an. Erzielt der Steuerpflichtige darüber 

hinaus jedoch noch laufende Einkünfte i. H. v. 12.909 €, führt dies zu einer Gesamtsteuer-

 
1  Fröndhoff (2023): o. S. 
2  Hubik (2022): o. S. 
3  Kerkmann (2023): o. S. 
4  Zur besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit das generische Maskulinum verwendet. Perso-

nenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht explizit anders kenntlich gemacht – entsprechend auf alle 

Geschlechter. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Regelungen zu Ehegatten und Ehen gem. § 2 

Abs. 8 EStG auch für Lebenspartner und Lebenspartnerschaften gelten, da das BVerfG die zuvor vorlie-

gende Ungleichbehandlung von Verheirateten und eingetragenen Lebenspartnern als mit Art. 3 Abs. 1 

GG unvereinbar eingestuft hat. Vgl. BVerfG (2013): Ls. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden 

Lebenspartner und Lebenspartnerschaften nicht separat aufgeführt, sondern sind bei Bezug zu Ehegatten 

und Ehen stets mitgemeint. 
5  Neben Abfindungen zählen auch betriebliche Veräußerungsgewinne i. S. der §§ 14, 16 und 18 Abs. 3 

EStG sowie weitere Einkommensbestandteile zu den außerordentlichen Einkünften. Vgl. hierzu ausführ-

lich Kapitel 3.3.1.2.2.1, S. 51-55. 
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belastung von 42.779 €, d. h., dass sein insgesamt verfügbares Einkommen nach Steuern 

um 6.370 € sinkt!6 Solche Effekte sind auf den Tarifverlauf von § 34 Abs. 1 EStG zurück-

zuführen, der zu Grenzsteuersätzen von über 100 % führen kann und die in der vorliegenden 

Arbeit als Tarifverwerfungen7 bezeichnet werden. Aus dieser Problematik ergibt sich die 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, die in einer kritischen Würdigung der de lege lata in 

§ 34 Abs. 1 EStG kodifizierten Fünftelregelung besteht, welche in die forschungsleitende 

Fragestellung mündet, inwiefern Tarifverwerfungen im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG – the-

oretisch sowie empirisch – auftreten, ob diese durch Steuerplanungsinstrumente vermieden 

werden können und inwiefern sich konkrete Handlungsempfehlungen für Steuerpflichtige, 

Berater und den Gesetzgeber aussprechen lassen. Das Erkenntnisinteresse wird durch zwei 

einleitende Fragestellungen (𝐹𝑒1 und 𝐹𝑒2) und drei Forschungsfragen (𝐹1 bis 𝐹3) konkreti-

siert. 

Dabei ist zu beachten, dass bereits zum Entwurf des derzeit geltenden § 34 Abs. 1 EStG von 

Henning/Hundsdoerfer/Schult auf die Problematik konfiskatorischer Grenzsteuersätze hin-

gewiesen wurde und dass die Fünftelregelung seitdem Gegenstand diverser wissenschaftli-

cher Auseinandersetzungen war.8 Um die vorliegende Arbeit von anderen Forschungsarbei-

ten abzugrenzen, wird daher im Folgenden herausgearbeitet, inwiefern noch Forschungsbe-

darf im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG besteht. Darüber hinaus werden die konkreten Fra-

gestellungen bzw. Forschungsfragen dargelegt. 

Zur näheren Untersuchung von Tarifverwerfungen bedarf es zunächst der Kenntnis darüber, 

in welchen Fällen sich entsprechende Grenzsteuersätze aus der Berechnungssystematik der 

Tarifvorschrift ergeben. Kudert/Höppner haben sich dieser Fragestellung bereits angenom-

men und sie für den Veranlagungszeitraum 2020 mittels einer taxografischen Analyse und 

formelhaften Darstellung beantwortet.9 Es fehlt bislang jedoch eine allgemeingültige – d. h. 

 
6  Dieses Beispiel wird auf S. 63-65 in Kapitel 3.3.1.3 aufgegriffen. Im Folgenden wird im Rahmen von 

Fallbeispielen – sofern nicht explizit anderes angegeben – jeweils auf einen ledigen, kinderlosen Steuer-

pflichtigen und den Veranlagungszeitraum 2023 abgestellt. Zudem werden Zuschlagsteuern grundsätz-

lich ausgeblendet. Vgl. zum Solidaritätszuschlag nur Fn. 571, S. 137 und zur Kirchensteuer Fn. 572, 

S. 138.  
7  Vgl. zur Definition von Tarifverwerfungen Gleichung (5) in Kapitel 3.1, S. 36. 
8  Vgl. Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 131-136 sowie die folgenden Ausführungen nebst Refe-

renzen. 
9  Vgl. Kudert/Höppner (2020): S. 82-84 und zu Tarifverwerfungen bei Kombination der Fünftelregelung 

mit dem Progressionsvorbehalt Hechtner (2017): S. 481-493. 
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über einen bestimmten Veranlagungszeitraum hinaus geltende – Formulierung des formalen 

Zusammenhangs, die zudem das Veranlagungswahlrecht von Ehegatten einbezieht. Da die 

aus der Fünftelregelung resultierende (Grenz-)Steuerbelastung von der Höhe der außeror-

dentlichen Einkünfte und des verbleibenden zu versteuernden Einkommens abhängig ist, 

lautet die erste einleitende Fragestellung 𝐹𝑒1:  

In welchen Konstellationen von außerordentlichen Einkünften und verbleibendem 

zu versteuernden Einkommen kommt es bei Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG  

a) im Rahmen der Einzelveranlagung bzw. 

b) im Rahmen der Zusammenveranlagung  

zu Tarifverwerfungen?  

Dabei ist zu beachten, dass sich diese sowie die folgenden Fragen jeweils auf eine isolierte 

Betrachtung von § 34 Abs. 1 EStG beziehen. Ein Zusammenspiel mit weiteren relativen 

Tarifnormen (§§ 32b, 34 Abs. 3, 34b EStG) wird entsprechend ausgeblendet.  

Als Grundlage zur Gewinnung neuer Erkenntnisse im Rahmen der Steuerplanung gilt es 

darüber hinaus herauszufinden, welche Steuergestaltungsüberlegungen in der Literatur be-

reits existieren. Da bislang kein systematisch ermittelter Überblick über die steuerplaneri-

schen Möglichkeiten im Kontext der Fünftelregelung existiert, lautet die zweite einleitende 

Fragestellung 𝐹𝑒2:  

Welche steuerplanerischen Maßnahmen werden in der Literatur zur optimierten An-

wendung der Fünftelregelung gem. § 34 Abs. 1 EStG empfohlen? 

Im Rahmen der Beantwortung dieser Fragestellung wird eine Forschungslücke der Steuer-

planungslehre herausgearbeitet. So wird im Schrifttum im Rahmen von Optimierungsüber-

legungen zwar auf die Möglichkeit hingewiesen, dass durch eine Minderung des verblei-

benden zu versteuernden Einkommens eine Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens er-

reicht werden kann, jedoch beschränken sich die meisten Autoren auf verbale Ausführun-

gen, ohne konkret herauszustellen, welche Fallkonstellationen einer solchen Sachverhalts-

gestaltung zugänglich sind. Müller/Kalies weisen explizit darauf hin, dass diesbezügliche 

Optimierungsüberlegungen „aufgrund des unstetigen Verlaufs der Funktion des Grenz- 
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bzw. Differenzsteuersatzes nur schwer verallgemeinert werden [können]“10. Einzig Ku-

dert/Höppner formulieren ein konkretes Entscheidungsmodell, wobei sie sich jedoch wie-

derum auf den Veranlagungszeitraum 2020 beziehen und die Einzelveranlagung zugrunde 

legen.11 Es fehlt somit eine Entscheidungshilfe, die auch in anderen Veranlagungszeiträu-

men zu einem adäquaten Ergebnis führt und darüber hinaus für Ehepaare anwendbar ist, 

welche die Voraussetzungen zur Zusammenveranlagung erfüllen. Der Einbezug des Veran-

lagungswahlrechts in eine entsprechende Modellierung führt dabei zu einer deutlichen 

Komplexitätserhöhung des Optimierungsproblems, insbesondere wenn beide Ehegatten au-

ßerordentliche Einkünfte erwirtschaften. Die aufgezeigte Forschungslücke wird im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit durch die Beantwortung der Forschungsfrage 𝐹1 geschlossen: 

Inwiefern kann durch eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkom-

mens – ggf. unter Einbezug des Veranlagungswahlrechts von Ehegatten – eine Ma-

ximierung des Haushaltsnettoeinkommens erreicht werden? 

Die Optimierungsmöglichkeiten der Fünftelregelung sind der § 34 Abs. 1 EStG zugrunde 

liegenden Berechnungssystematik geschuldet. Dabei stellt sich die Frage, ob es sich bei Ta-

rifverwerfungen lediglich um ein theoretisches Phänomen handelt oder ob diese in der Re-

alität tatsächlich auftreten. Hechtner hat das Vorliegen von Tarifverwerfungen im Rahmen 

einer empirischen Analyse bereits nachgewiesen, wobei er sich auf Fälle fokussiert, die ei-

ner parallelen Anwendung der Fünftelregelung und dem Progressionsvorbehalt unterlie-

gen.12 Solche Kombinationen von Tarifvorschriften werden in der vorliegenden Arbeit je-

doch explizit ausgeblendet. Im Rahmen des hier verfolgten Interesses stehen vielmehr die 

isolierte Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG und die aus der Berechnungssystematik resul-

tierenden Optimierungspotenziale im Mittelpunkt. Die Forschungsfrage 𝐹2 lautet: 

Inwiefern liegen in der Realität im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG Fälle vor, in denen 

a) Tarifverwerfungen auftreten bzw.  

b) das Haushaltsnettoeinkommen durch eine Minderung des verbleibenden zu versteu-

ernden Einkommens erhöht werden kann? 

 
10  Müller/Kalies (2019): S. 701. 
11  Vgl. Kudert/Höppner (2020): S. 84-87. 
12  Vgl. Hechtner (2017): S. 505-509, dessen Untersuchung sich auf den Veranlagungszeitraum 2008 be-

zieht.  
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Für die Steuerplanungssimulation zu b) wird auf das zur Beantwortung der Forschungsfrage 

𝐹1 entwickelte Entscheidungsmodell zurückgegriffen, welches um eine Prüfung des offenen 

Abzugsvolumens für Zuwendungen i. S. des § 10b EStG ergänzt wird.13 So wird jeder Fall, 

der einer Optimierung zugänglich ist, daraufhin untersucht, ob das jeweilige Gestaltungs-

potenzial über entsprechende Zuwendungen abgedeckt werden kann.14  

Darüber hinaus besteht das erkenntnisleitende Interesse darin, herauszufinden, welche 

Handlungsempfehlungen sich für den Gesetzgeber hinsichtlich der Ausgestaltung von § 34 

Abs. 1 EStG ergeben. Dabei ist zu beachten, dass die Fünftelregelung bereits Gegenstand 

diverser Steuerrechtsgestaltungsanalysen war. Insbesondere wird von Teilen der Literatur 

die Verfassungsmäßigkeit des aktuell geltenden § 34 Abs. 1 EStG angezweifelt.15 Teilweise 

werden auch Vorschläge zu einer Reformierung der Besteuerungssystematik de lege ferenda 

unterbreitet.16 Die Forschungsfrage 𝐹3 stellt auf einen Vergleich der aktuell kodifizierten 

Fünftelregelung mit einem Reformvorschlag de lege ferenda ab, der hier als Verteilungsre-

gelung bezeichnet wird:  

Stellt die in § 34 Abs. 1 EStG de lege lata kodifizierte Fünftelregelung oder die Ver-

teilungsregelung als Reformvorschlag de lege ferenda ein geeigneteres Mittel dar, 

um die Zielsetzung eines betriebswirtschaftlich adäquaten Steuerrechts zu errei-

chen? 

Anlehnend an Herbort, wird auf ein „betriebswirtschaftlich adäquates Steuerrecht“17 abge-

zielt. Zur Konkretisierung dieser Zielsetzung wird ein Referenzmaßstab erarbeitet, der ver-

schiedene Anforderungskriterien umfasst,18 und anhand dessen die Ziel-Mittel-Adäquanz 

der Besteuerungsvarianten beurteilt wird. Der innovative Charakter des hier verfolgten An-

satzes besteht darin, dass im Rahmen der ökonomischen Anforderungen nicht auf eine  

 
13  Vgl. zur Einarbeitung des steuerlich zulässigen Spendenabzugs in ein formales Entscheidungsmodell 

auch Kudert/Höppner (2020): S. 87-90. 
14  Im Rahmen der Beantwortung der Fragestellung 𝐹𝑒2 werden zudem weitere Möglichkeiten zur Generie-

rung steuerlicher Abzugsbeträge aufgezeigt. 
15  Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 6.3.1 (dort insbesondere Fn. 844, S. 204). 
16  Vgl. hierzu den Überblick in Kapitel 6.1.1, S. 185-187.  
17  Herbort (2017): S. 59 (im Original mit Hervorhebungen). 
18  Für den grundlegenden Aufbau des Referenzmaßstabs wird auf die Ergebnisse von Herbort [(2017): 

S. 62-90] zurückgegriffen; hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung erfolgt jedoch eine Modifizierung 

der Anforderungskriterien. 
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neoklassische, sondern auf eine evolutorisch fundierte Steuerwirkungstheorie zurückgegrif-

fen wird. Entsprechende Ansätze, die auf eine Theorie über das Handeln von Wirtschafts-

subjekten unter Einbezug realistischer Unsicherheit abstellen, werden insbesondere von 

Schmiel19 verfolgt und vor allem in jüngeren Publikationen vereinzelt aufgegriffen.20 Konk-

ret wird hier auf die von Sander entwickelte Steuerwirkungstheorie zurückgegriffen, im 

Rahmen derer das Entscheidungshandeln von Wirtschaftssubjekten anhand nachsteuerli-

cher Ziel-Mittel-Heuristiken erklärt wird.21 

Die Strategien zur Beantwortung der aufgezeigten Fragestellungen bzw. Forschungsfragen 

werden zusammenfassend in Tabelle 1 dargestellt und im folgenden Gang der Untersuchung 

näher erläutert.  

𝑭𝒆/ 

𝑭 

Ka-

pitel 

Aufgabe der Betriebswirtschaft-

lichen Steuerlehre 
Methode Ergebnis 

𝐹𝑒1 3 Steuernormendarstellung 
formal-analytisch,  

taxografisch 

logische  

Aussage 

𝐹𝑒2 

4 Steuerplanungslehre 

Literature Review 
beschreibende 

Aussage 

𝐹1 
taxografisch, 

modelltheoretisch 

technologische 

Aussage 

𝐹2 5 
Steuerwirkungslehre von  

Verteilungsfolgen der Besteuerung 

empirisch 

(Mikroanalyse 

und -simulation) 

beschreibende 

Aussage 

𝐹3 6 Steuerrechtsgestaltungslehre verbal 
technologische 

Aussage 

Tabelle 1: Strategien zur Beantwortung der Fragestellungen bzw. Forschungs-

fragen22 

 
19  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1202-1207, Schmiel (2013), Sander/Schmiel (2016), Schmiel (2016), 

Schmiel/Wagenknecht (2016), Schmiel/Weitz (2019).  
20  Schmid (2012) bezieht psychologische und neurologische Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse 

in die Analyse von Steuerwirkungen ein. Wagenknecht (2016) und Sander (2018) führen jeweils metho-
dologische Untersuchungen zu Finanzierungsentscheidungen bzw. zur Adäquanz von Steuerwirkungs-

theorien durch. Herbort (2017) wägt bei Erarbeitung eines ökonomischen Referenzmaßstabs zur Analyse 

internationaler Steuerneutralität das neoklassische Neutralitätspostulat und eine evolutorisch fundierte 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung gegeneinander ab. 
21  Vgl. Sander (2018): S. 149-202. 
22  Eigene Darstellung.  
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1.2 Gang der Untersuchung 

In Kapitel 2 wird die vorliegende Arbeit wissenschaftlich verortet. Hierzu wird in Kapi-

tel 2.1 zunächst der wissenschaftstheoretische Bezugsrahmen dargelegt, der grundsätzlich 

auf dem kritischen Rationalismus fußt, jedoch eine moderate Interpretation dieser Denk-

richtung zugrunde legt. Dabei wird hinsichtlich der Beurteilung des Erkenntnisfortschritts 

herausgearbeitet, dass es einer Abgrenzung von Theorien und Technologien bedarf, da diese 

Aussagenzusammenhänge verschiedene Zielsetzungen verfolgen und unterschiedliche Gel-

tungsbereiche besitzen. Zudem werden der Umgang mit Werturteilen sowie die Anforde-

rungen an einen wissenschaftlichen Forschungsprozess thematisiert.  

In Kapitel 2.2 erfolgt eine wissenschaftliche Einordnung der Betriebswirtschaftlichen Steu-

erlehre, die als Teilgebiet der Steuerwissenschaften sowie der allgemeinen Betriebswirt-

schaftslehre angesehen wird und deren Erkenntnisgegenstand in der Untersuchung einzel-

wirtschaftlicher Auswirkungen der Besteuerung besteht. Aufbauend auf einer vorbereiten-

den Steuernormendarstellung, werden die Steuerwirkungs-, Steuerplanungs- und Steuer-

rechtsgestaltungslehre als Aufgaben der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre aus der Be-

schreibungs-, Erklärungs- und Gestaltungsfunktion dieser Wissenschaftsdisziplin abgelei-

tet. Diese Aufgaben werden in den Kapiteln 2.2.1 bis 2.2.3 anhand ihrer jeweiligen Erkennt-

nisziele, theoretischen Fundierung und der vorherrschenden Forschungsmethoden charak-

terisiert. Hinsichtlich der Steuerwirkungslehre (Kapitel 2.2.1) ist zu differenzieren, ob sich 

die untersuchten Steuerwirkungen auf das Entscheidungshandeln der Wirtschaftssubjekte 

(Kapitel 2.2.1.1) oder auf bestimmte Größen i. S. von Verteilungsfolgen der Besteuerung 

(Kapitel 2.2.1.2) beziehen. Hinsichtlich der Untersuchung von Entscheidungswirkungen 

der Besteuerung bedarf es eines theoretischen Fundaments, wobei im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit sowohl auf eine neoklassisch als auch evolutorisch fundierte Steuerwirkungs-

theorie Bezug genommen wird. Im Rahmen der Steuerplanungslehre (Kapitel 2.2.2) werden 

an einzelne Steuerpflichtige adressierte Gestaltungsvorschläge – z. B. in Form von Sach-

verhaltsgestaltungen oder der Ausübung steuerlicher Wahlrechte – erarbeitet, die regelmä-

ßig eine Maximierung nachsteuerlicher Zielgrößen anstreben. In diesem Kontext wird zu-

dem kurz diskutiert, inwiefern es aus moralischer Sicht einer Selbstbeschränkung der steu-

erplanerischen Akteure hinsichtlich illegaler bzw. „überzogener“ Gestaltungen bedarf. Bei 

der Steuerrechtsgestaltungsanalyse (Kapitel 2.2.3) stehen die kritische Würdigung gelten-

der (Steuer-)Rechtsnormen und die Erarbeitung von an den Gesetzgeber adressierten Ge-
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staltungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Normengerüsts im Fokus. Dabei bedarf 

es einer Bezugnahme auf die im Rahmen der Steuerwirkungslehre erforschten Entschei-

dungswirkungen der Besteuerung, um die ökonomischen Folgen von Steuerreformen ab-

schätzen können.  

Kapitel 3 widmet sich der Identifikation von Tarifverwerfungen im einkommensteuerlichen 

Tarifgefüge. Zu Beginn erfolgt eine formale Betrachtung von Tarifstrukturen, bei der ver-

schiedene Steuersätze und Tarifverläufe terminologisch abgegrenzt und Tarifverwerfungen 

definiert werden (Kapitel 3.1). Hieran anknüpfend werden in Kapitel 3.2 die Entwicklung 

und der Aufbau des Einkommensteuertarifs beleuchtet (Kapitel 3.2.1), Durchbrechungen 

des Postulats einer synthetischen Einkommensteuer aufgezeigt (Kapitel 3.2.2) und relative 

Tarifnormen als Ursache für Tarifverwerfungen ausgemacht.  

In Kapitel 3.3 wird der Fokus auf die in § 34 Abs. 1 EStG kodifizierte Fünftelregelung ge-

legt. Hierzu erfolgt in Kapitel 3.3.1 zunächst eine Steuernormendarstellung dieser Tarifvor-

schrift, die sowohl deren Rechtsentwicklung (Kapitel 3.3.1.1) als auch die Voraussetzungen 

(Kapitel 3.3.1.2) sowie die resultierenden Rechtsfolgen (Kapitel 3.3.1.3) umfasst. Hinsicht-

lich der Anwendungsvoraussetzungen wird zwischen dem persönlichen (Kapitel 3.3.1.2.1) 

und dem sachlichen Anwendungsbereich (Kapitel 3.3.1.2.2) differenziert; Letzterer stellt 

zum einen auf das Vorliegen außerordentlicher Einkünfte (Kapitel 3.3.1.2.2.1) und zum an-

deren auf die Außerordentlichkeit und Zusammenballung dieser Einkünfte als ungeschrie-

bene Tatbestandsmerkmale ab (Kapitel 3.3.1.2.2.2). In Kapitel 3.3.1.2.3 werden die Vo-

raussetzungen zur Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG zusammengefasst und die außeror-

dentlichen Einkünfte hinsichtlich ihrer Einordnung in den Dualismus der Einkunftsarten 

und ihres zeitlichen Bezugs kategorisiert. Sind die aufgezeigten Voraussetzungen erfüllt, 

sind die außerordentlichen Einkünfte mit der Fünftelregelung zu besteuern, deren Steuerbe-

tragsfunktion in Kapitel 3.3.1.3 aus dem Gesetzestext abgeleitet wird. In Kapitel 3.3.2 wird 

sodann die Tarifstruktur von § 34 Abs. 1 ESG analysiert. Zunächst wird die Entlastungs-

wirkung dieser Tarifnorm ggü. dem Grundtarif aufgezeigt (Kapitel 3.3.2.1), bevor der 

Grenzsteuersatzverlauf der Fünftelregelung untersucht wird (Kapitel 3.3.2.2). Dabei zeigt 

sich, dass die resultierenden Wirkungen sowohl von der Höhe der außerordentlichen Ein-

künfte als auch von der Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens abhängig 

sind. Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden die jeweiligen Zusammenhänge durch Fall-

beispiele verdeutlicht und taxografisch veranschaulicht. Darüber hinaus wird formal-analy-
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tisch hergeleitet, in welchen konkreten Einkünftekonstellationen es bei Anwendung von 

§ 34 Abs. 1 EStG zu Tarifverwerfungen kommt, wodurch die einleitende Fragestellung 𝐹𝑒1 

beantwortet wird. 

In Kapitel 4 wird untersucht, inwiefern sich aus den aufgezeigten Tarifverwerfungen steu-

erplanerisches Optimierungspotenzial ergibt. Als Grundlage für die modelltheoretische 

Steuerplanungsanalyse erfolgt in Kapitel 4.1 zunächst eine Bestandsaufnahme über Hand-

lungsempfehlungen zur optimierten Anwendung der Fünftelregelung, die mithilfe eines sys-

tematischen Literature Reviews identifiziert werden. In Kapitel 4.1.1 werden die Grundzüge 

dieser Forschungsmethode vorgestellt und die aufeinander aufbauenden Prozessschritte er-

läutert, an denen sich der weitere Verlauf des Unterkapitels 4.1 orientiert. Dabei wird darauf 

geachtet, dass in jedem Prozessschritt ein systematisches, transparentes und reproduzierba-

res Verfahren zur Anwendung kommt. Der Literature Review beginnt mit der Planung des 

Reviews (Kapitel 4.1.2), die eine Problemformulierung nebst Zielsetzung enthält und das 

konkret verwendete Studiendesign aufzeigt. Hieran anknüpfend wird das Vorgehen bei der 

Literatursuche (Kapitel 4.1.3) und die Auswertung der identifizierten Quellen (Kapi-

tel 4.1.4) dargelegt, bevor die Ergebnisse zur Beantwortung der zweiten einleitenden Fra-

gestellung 𝐹𝑒2 präsentiert werden (Kapitel 4.1.5). Im Rahmen der Ergebnisdarstellung er-

folgt eine kritische Würdigung der identifizierten Handlungsempfehlungen, wobei ein kon-

zeptzentrierter Ansatz zugrunde gelegt wird (Kapitel 4.1.5.1). Darüber hinaus wird weiterer 

Forschungsbedarf hinsichtlich der Steuerplanung im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG aufge-

zeigt (Kapitel 4.1.5.2).  

Um die ausgearbeitete Forschungslücke zu schließen und die Forschungsfrage 𝐹1 zu beant-

worten, wird in Kapitel 4.2 ein Entscheidungsmodell zur Generierung steuerlicher Abzugs-

beträge unter Einbezug des Veranlagungswahlrechts von Ehegatten entwickelt, wobei auf 

eine präskriptive Entscheidungstheorie zurückgegriffen wird. Zunächst erfolgt eine iso-

lierte, taxografische Analyse des durch steuerliche Abzugsbeträge generierbaren Optimie-

rungspotenzials (Kapitel 4.2.1) sowie des Veranlagungswahlrechts von Ehegatten im Kon-

text von § 34 Abs. 1 EStG (Kapitel 4.2.2), bevor die Ergebnisse in Kapitel 4.2.3 zusammen-

geführt werden. In Kapitel 4.2.3.1 wird die theoretische Rahmung des Entscheidungsmo-

dells dargelegt, welches auf neoklassischen Modellannahmen fußt und dessen Basisele-

mente das Entscheidungsfeld – bestehend aus vorliegenden Handlungsalternativen sowie 

Umweltzuständen und den daraus resultierenden Ergebnissen – und die Entscheidungsregel 
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bilden. Hieran anknüpfend wird in Kapitel 4.2.3.2 der in Matlab programmierte Ablauf des 

Entscheidungsmodells erläutert, der in vier Abschnitte gegliedert ist. Zunächst erfolgt eine 

Abfrage der Eingabeparameter, auf deren Basis der Aktionenraum – in Form der zur Ver-

fügung stehenden Handlungsalternativen – bestimmt wird (Abschnitt 1). Sodann werden 

Veranlagungssimulationen für die gegebene Einkünftestruktur (Abschnitt 2) sowie eine mo-

difizierte Einkünftestruktur unter Einbezug steuerlicher Abzugsbeträge durchgeführt (Ab-

schnitt 3). Zuletzt wird das Ergebnis der Steuerplanungsanalyse mit etwaigen Handlungs-

empfehlungen ausgegeben (Abschnitt 4). In Kapitel 4.2.3.3 erfolgt eine kritische Reflexion 

des entwickelten Entscheidungsmodells, wobei zum einen eine Auseinandersetzung mit den 

Modellannahmen erfolgt, die mit einem neoklassischen Ansatz einhergehen (Kapi-

tel 4.2.3.3.1). Zum anderen wird unter Bezugnahme auf die wissenschaftstheoretische Ver-

ortung der Dissertation der Erkenntnisfortschritt des Entscheidungsmodells als Technologie 

zur Beantwortung der Forschungsfrage 𝐹1 diskutiert (Kapitel 4.2.3.3.2). Auf Basis der Er-

gebnisse der Steuerplanungsanalyse werden in Kapitel 4.3 Implikationen für Steuerpflich-

tige und Berater abgeleitet. 

Nachdem analytisch herausgearbeitet worden ist, bei welchen Einkünftekonstellationen es 

im Rahmen der Fünftelregelung zu Tarifverwerfungen kommt, und ein steuerplanerisches 

Optimierungsmodell entwickelt worden ist, werden die formal-analytisch bzw. modellthe-

oretisch hergeleiteten Ergebnisse in Kapitel 5 mit realen Einkommensteuerveranlagungen 

abgeglichen, um herauszufinden, ob es sich bei den konfiskatorischen Grenzsteuerbelastun-

gen lediglich um ein theoretisches Phänomen handelt oder ob diese in der Realität tatsäch-

lich auftreten. In Kapitel 5.1 wird zunächst eine Einführung in die empirische Steuerwir-

kungsanalyse gegeben, deren Zielsetzung in der Beantwortung der Forschungsfrage 𝐹2 be-

steht und mittels Mikroanalyse und -simulation erfolgt (Kapitel 5.1.1). Als Datenbasis wird 

die „faktisch anonymisierte Lohn- und Einkommensteuerstatistik“ (FAST) für den Veran-

lagungszeitraum 2014 herangezogen, die rund 4 Mio. Datensätze umfasst und in Kapi-

tel 5.1.2 näher charakterisiert wird.23 Zur Datenauswertung wird die Statistik- und Analyse-

Software IBM SPSS Statistics verwendet. Da im Rahmen der bisherigen Ausführungen der 

 
23  Bei der FAST handelt es sich um eine vom Statistischen Bundesamt gezogene 10-%-Stichprobe der 

Lohn- und Einkommensteuerstatistik. Vgl. §§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 2 Abs. 2, 7 Abs. 4 Satz 1 StStatG, FDZ der 

Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2023). Bei der FAST 2014 handelt es sich um den zum 

Zeitpunkt der Anfertigung der empirischen Steuerwirkungsanalyse aktuell verfügbaren Datenbestand. 

Vgl. jedoch den Aktualitätshinweis in Fn. 918, S. 237. 
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Einkommensteuertarif 2023 zugrunde gelegt wurde, erfolgt in Kapitel 5.1.3 eine Übertra-

gung der für die empirische Analyse relevanten Ergebnisse auf den Veranlagungszeit-

raum 2014. Die Einführung abschließend wird in Kapitel 5.1.4 ein Überblick über die Fall-

zahlen der Anwendung der einzelnen Tarifnormen im Rahmen der FAST 2014 gegeben, um 

die Bedeutung der Fünftelregelung im einkommensteuerlichen Tarifgefüge aufzuzeigen. 

Kapitel 5.2 bildet den Kernteil der empirischen Analyse, wobei zunächst eine Herleitung 

des finalen Untersuchungssamplings erfolgt (Kapitel 5.2.1). Dabei wird die Datenbasis auf 

diejenigen Fälle verdichtet, bei denen außerordentliche Einkünfte vorliegen, die mit der 

Fünftelregelung besteuert werden und parallel dazu keiner weiteren – mit Ausnahme von 

§ 32a Abs. 5 EStG – relativen Tarifnorm unterliegen. Die verbleibenden 94.989 Datensätze 

werden per Mikroanalyse daraufhin untersucht, inwiefern die Anwendung der Fünftelrege-

lung eine Entlastungswirkung ggü. dem Grundtarif entfaltet (Kapitel 5.2.2) und Einkünfte-

konstellationen vorliegen, die zu Tarifverwerfungen führen (Kapitel 5.2.3). Daran anknüp-

fend wird mithilfe eines statischen Mikrosimulationsmodells geprüft,24 inwiefern sich aus 

den vorliegenden Einkünftestrukturen steuerplanerisches Optimierungspotenzial ergibt 

(Kapitel 5.2.4). Hierzu wird für jede Einkommensteuerveranlagung ausgewertet, ob durch 

eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens das Haushaltsnettoein-

kommen erhöht werden kann (Kapitel 5.2.4.1) und ob in diesen Fällen ein offenes Abzugs-

volumen für Zuwendungen i. S. des § 10b EStG in ausreichender Höhe zur Verfügung steht, 

um steuerliche Abzugsbeträge über entsprechende Sonderausgaben zu gestalten (Kapi-

tel 5.2.4.2). In Kapitel 5.2.5 wird sodann diskutiert, inwiefern die Ergebnisse der mikroana-

lytischen Untersuchung Rückschlüsse auf das dahinterstehende Entscheidungshandeln der 

Steuerpflichtigen zulassen und ob sich die beobachteten Grenzbelastungen und ungenutzten 

Gestaltungsmöglichkeiten durch neoklassische oder evolutorische Steuerwirkungshypothe-

sen adäquater erklären lassen. Die empirische Steuerwirkungsanalyse abschließend, werden 

die Ergebnisse in Kapitel 5.3 zusammengefasst und die Forschungsfrage 𝐹2 beantwortet. 

In Kapitel 6 wird § 34 Abs. 1 EStG einer Steuerrechtsgestaltungsanalyse unterzogen. 

Hierzu werden in Kapitel 6.1 Reformvorschläge zur Fortentwicklung der Besteuerung au-

ßerordentlicher Einkünfte aufgezeigt, wobei in Kapitel 6.1.1 zunächst ein Überblick über 

die in der Literatur existierenden Besteuerungsalternativen zur Fünftelregelung gegeben 

 
24  Das Mikrosimulationsmodell fußt auf dem in Kapitel 4.2 entwickelten Entscheidungsmodell.  
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wird, bevor in Kapitel 6.1.2 die im Folgenden fokussierte Verteilungsregelung näher be-

leuchtet wird. Die Steuerrechtsgestaltungsanalyse ist von einer Ziel-Mittel-Adäquanz ge-

prägt, sodass es einer Konkretisierung der zugrunde gelegten Besteuerungsziele bedarf, um 

beurteilen zu können, ob die zu untersuchenden Steuerrechtsnormen (= Mittel) dazu geeig-

net sind, das gesetzte Ziel bzw. Zielbündel adäquat umzusetzen. Daher wird in Kapitel 6.2 

ein Referenzmaßstab erarbeitet, der auf ein betriebswirtschaftlich adäquates Steuerrecht ab-

zielt und sowohl verfassungsrechtliche (Kapitel 6.2.1) als auch ökonomische Anforderungs-

kriterien (Kapitel 6.2.2) sowie technische Subprinzipien (Kapitel 6.2.3) und den Norm-

zweck der betrachteten Rechtsnorm (Kapitel 6.2.4) umfasst. Die verfassungsrechtliche Rah-

mung gewährleistet dabei die Einhaltung der formalen und materialen Rechtsstaatlichkeit, 

während als ökonomisches Besteuerungsziel eine gleichmäßige Besteuerung zugrunde ge-

legt wird, die unter Einbezug einer evolutorischen Steuerwirkungstheorie durch eine „Ver-

ringerung von Steuerausweichentscheidungen“ konkretisiert wird. Die technischen Sub-

prinzipien spiegeln sich in einem einfachen und praktikablen Steuersystem wider, um die 

Steuerrechtsanwendung in der Realität zu ermöglichen. Diese Anforderungskriterien bilden 

den allgemeinen Teil des Referenzmaßstabs, während der Einbezug des Normzwecks von 

§ 34 Abs. 1 EStG – der in einer aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip abgeleiteten Progressi-

onsglättung besteht – speziell für die Beurteilung der Tarifnorm herangezogen wird. An-

hand dieses Referenzmaßstabs werden die Fünftelregelung (de lege lata) und die Vertei-

lungsregelung (de lege ferenda) in Kapitel 6.3 miteinander verglichen (Kapitel 6.3.1-6.3.4). 

Hinsichtlich der ökonomischen Anforderungen werden in Kapitel 6.3.2.1 zunächst die sich 

aus den jeweiligen Besteuerungssystematiken ergebenden Steuerausweichmöglichkeiten 

identifiziert, bevor in Kapitel 6.3.2.2 unter Bezugnahme auf eine evolutorische Steuerwir-

kungstheorie die tatsächlichen Steuerwirkungen de lege lata (Kapitel 6.3.2.2.1) und de lege 

ferenda (Kapitel 6.3.2.2.2) diskutiert werden. Anschließend werden die bislang separat be-

trachteten Kriterien in Kapitel 6.3.5 gegeneinander abgewogen, zu einem Ergebnis zusam-

mengeführt und die Forschungsfrage 𝐹3 in Form einer technologischen Aussage beantwor-

tet. Auf dieser Basis werden in Kapitel 6.4 Implikationen für den Gesetzgeber abgeleitet 

und zur kritischen Diskussion gestellt. 

Die Arbeit abschließend werden die Ergebnisse in Kapitel 7 thesenförmig zusammenge-

fasst. Darüber hinaus werden mögliche Anknüpfungspunkte für weitere wissenschaftliche 

Auseinandersetzungen aufgezeigt.   
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2 Wissenschaftliche Verortung der Dissertation 

2.1 Wissenschaftstheoretischer Bezugsrahmen 

Hinsichtlich des wissenschaftstheoretischen Ansatzes wird von zahlreichen Vertretern der 

Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre eine kritisch-rationale Grundposition eingenommen.25 

Die Grundzüge dieses philosophischen und wissenschaftstheoretischen Denkstils werden 

im Folgenden skizziert und es wird, daran anknüpfend, das hier vorliegende Wissenschafts-

verständnis dargelegt, welches als moderate Interpretation des kritischen Rationalismus ver-

standen werden kann.26 

Der von Popper begründete kritische Rationalismus beinhaltet ein Forschungsprogramm 

für empirische Wissenschaften, das durch eine „deduktive[] Methodik der Nachprüfung“27 

gekennzeichnet ist und so dem Induktionsproblem – als einem Grundproblem der Erkennt-

nislogik – begegnet.28 Als Induktion wird der Schluss von durch Beobachtungen gewonne-

nen besonderen Sätzen (Empirie) auf allgemeine Sätze (Theorie) bezeichnet.29 So kann 

bspw. aus noch so vielen Beobachtungen weißer Schwäne nicht logisch gefolgert werden, 

dass alle Schwäne weiß sind.30 Es bedarf vielmehr einer Theorie, welche die beobachteten 

Zusammenhänge erklärt. Dagegen kann aus einer allgemeinen Theorie „Alle Schwäne sind 

weiß“ ein logisch gültiger Schluss gezogen werden, dass ein einzelner beobachteter Schwan 

ebenfalls weiß ist, was als Deduktion bezeichnet wird.31 Zu beachten ist, dass die logische 

Gültigkeit nicht davon abhängt, ob die Theorie wahr ist.32 In der Denkweise Poppers kann 

eine endgültige Wahrheit auch niemals erreicht werden, da alle menschlichen Erkenntnis-

versuche als grundsätzlich fehlbar und somit revidierbar gelten (sog. Fallibilismus) und 

 
25  Vgl. bspw. Bareis (1969): S. 15-21, Fischer-Winkelmann (1973): S. 367-369, Wacker (1973): S. 403, 

Schmiel (2006b): S. 253, Schmiel (2009b): S. 1194, Schmiel/Weitz (2019): S. 2, Wagenknecht (2016): 

S. 31 f. m. w. N.  
26  Vgl. zu den Grundzügen sowie zu einer moderaten Interpretation des kritischen Rationalismus auch 

Schmiel (2013): S. 139, Wagenknecht (2016): S. 31-72. 
27  Popper (2005): S. 6 (im Original hervorgehoben).  
28  Vgl. Popper (2005): S. 3-6. 
29  Vgl. Popper (2005): S. 3 und beispielhaft zu induktiven Schlussfolgerungen in der Betriebswirtschaftli-

chen Steuerlehre Breithecker (2016): S. 119, Briesemeister (2019): S. 52. 
30  Vgl. Popper (2005): S. 3, Diekmann (2020): S. 173 f. Es ist nicht möglich, alle Schwäne, die jemals 

existiert haben oder existieren werden, zu beobachten. Ein schwarzer Schwan kann symbolisch als in-

duktiver Fehlschluss verstanden werden. Vgl. ähnlich Sander (2018): S. 24.  
31  Vgl. Popper (2005): S. 8 f., Sander (2018): S. 23 f. 
32  Vgl. Albert (1991): S. 14, Sander (2018): S. 23 f. 
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Theorien aufgrund des Induktionsproblems nicht empirisch verifiziert werden können.33 Die 

Kritik an der Induktionslogik bildet den Ausgangspunkt für Poppers Falsifikationismus, 

wonach ein „empirisch-wissenschaftliches System (..) an der Erfahrung scheitern können“34 

muss.35 Sofern die aus einer Theorie deduzierten Hypothesen einer empirischen Überprü-

fung standhalten, können sich diese somit nur vorläufig bewähren.36 Werden die Hypothe-

sen dagegen falsifiziert, ist die zugrunde liegende Theorie entsprechend zu verwerfen bzw. 

zu modifizieren.37 Durch diesen Ablauf von „Vermutungen und Widerlegungen“38 werden 

Irrtümer ausgeräumt, wodurch eine schrittweise Annäherung an die Wahrheit erfolgt, was 

als wissenschaftlicher Fortschritt verstanden wird.39  

In Anlehnung an Schmiel wird hier eine moderate Interpretation des kritischen Rationalis-

mus zugrunde gelegt, wobei „[d]as Postulat nach ‚empirischer Wahrheit‘ (..) auf die ‚Mini-

malanforderung‘ reduziert“ wird, dass Theorien in Form von wahrheitsfähigen Aussagen 

empirisch überprüfbar sein müssen „und dabei auftretende Widersprüche berücksichtigt 

werden sollten.“40 Als wahrheitsfähige Aussagen werden erklärende Aussagen (d. h. Aus-

sagenzusammenhänge über Ursache-Wirkung-Beziehungen) und beschreibende Aussagen 

verstanden, da sich deren Gültigkeit durch einen Vergleich mit der Realität (vorläufig) fest-

stellen lässt.41 Hiervon abzugrenzen sind Technologien, die eine andere Zielsetzung verfol-

 
33  Vgl. Popper (2005): S. 16 f., Gadenne (2006): S. 34 f. 
34  Popper (2005): S. 17 (im Original hervorgehoben). Die Falsifizierbarkeit wissenschaftlicher Aussagen 

wird als Abgrenzungskriterium verstanden, wodurch die empirische Wissenschaft von nicht erfahrungs-

wissenschaftlichen Aussagensystemen wie der Mathematik, Logik oder Metaphysik unterschieden wer-

den kann. Vgl. Popper (2005): S. 10, 16-19.  
35  Neben der Falsifizierbarkeit empirischer Sätze besteht zudem die Forderung nach Widerspruchslosigkeit 

und intersubjektiver Nachprüfbarkeit. Vgl. Popper (2005): S. 21, 68 und Fn. 47, S. 15. 
36  Vgl. Albert (2000): S. 15, Popper (2005): S. 9. 
37  Vgl. Popper (2005): S. 9. Dabei ist zu beachten, dass es aufgrund der menschlichen Fehlbarkeit sowohl 

zu einer irrtümlichen Bewährung als auch zu einer irrtümlichen Falsifikation kommen kann. Vgl. Diek-

mann (2020): S. 177 f. 
38  Popper (2000): Titel. 
39  Vgl. Helfrich (2016): S. 86, Diekmann (2020): S. 175. Gadenne [(2006): S. 34 f.] führt dazu aus: „Falsi-

fikationsentscheidungen sind der Motor des Erkenntnisfortschritts, denn sie weisen jeweils den Weg zur 

Formulierung besserer Theorien, die mehr erklären können als ihre Vorgänger.“ 
40  Schmiel (2013): S. 139, die sich ihrerseits auf Albert und Gadenne stützt (vgl. z. B. Albert (2000): S. 7-

16, Gadenne (2002): S. 58-78, insbesondere S. 68). Ähnlich auch Wagenknecht [(2016): S. 32], der dar-

über hinaus zusätzlich die methodologische Position Milton Friedmans einbezieht (vgl. Friedman 

(1953)).  
41  Vgl. Raffée (1974): S. 29 f., Lingnau (1995): S. 125 f. und zu den Aussagearten, die im Rahmen der 

Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre erarbeitet werden, die Ausführungen in Kapitel 2.2 (dort insbeson-

dere Fn. 68, S. 17). 
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gen und einen anderen Geltungsanspruch besitzen.42 So liegen technologischen Aussagen 

Ziel-Mittel-Beziehungen zugrunde, bei denen es darum geht, herauszufinden, welche Mittel 

dazu geeignet sind, eine gegebene Zielsetzung adäquat zu erreichen.43 In diesem Kontext 

scheidet der Wahrheitsgehalt als Prüfkriterium zur Beurteilung des Erkenntnisfortschritts 

jedoch aus;44 bei technologischen Aussagen wird vielmehr auf deren „Tauglichkeit für 

zweckgerichtetes Handeln, also ihre Wirksamkeit“45 abgestellt. 

Eine kritisch-rationale Einstellung geht zudem mit dem Postulat der Werturteilsfreiheit ein-

her.46 Hintergrund ist, dass wissenschaftliche Erkenntnis Objektivität voraussetzt,47 die je-

doch im Rahmen von Werturteilen nicht gegeben ist, da eine sichere Begründung von Nor-

men nicht möglich ist.48 Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Werturteile gleichermaßen 

unter das Werturteilsfreiheitsprinzip subsumiert werden; es ist vielmehr zu differenzieren, 

auf welcher Ebene im Rahmen einer Wissenschaft eine Wertung erfolgt.49 So bezieht sich 

die postulierte Werturteilsfreiheit lediglich auf Werturteile der Objektsprache, d. h. auf die 

Produkte der Wissenschaft, die sich in den erarbeiteten Aussagen widerspiegeln.50 Dagegen 

sind Werturteile des Metabereichs zulässig, ja gar notwendig, da wissenschaftliches Arbei-

ten ansonsten nicht möglich wäre.51 So benötigt jede wissenschaftliche Ausarbeitung ein 

wissenschaftliches Fundament, welches sich durch Wertungen ausdrückt – bspw. in Form 

 
42  Vgl. zur Abgrenzung von theoretischer und technologischer Forschung Stählin (1973): S. 9-11, Seidl/ 

Kirsch/Aaken van (2009): S. 47 f.  
43  Vgl. Seidl/Kirsch/Aaken van (2009): S. 48. 
44  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1196, ähnlich Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 65, Helfrich (2016): 

S. 45. 
45  Helfrich (2016): S. 45. Vgl. ähnlich Seidl/Kirsch/Aaken van [(2009): S. 49], die hinsichtlich des zentralen 

Geltungsanspruchs technologischer Aussagenzusammenhänge auf „Effektivität und Effizienz“ abstellen, 

sowie Schmiel [(2009a): S. 153], die vorschlägt den wissenschaftlichen Fortschritt von Modellen der 

Steuerplanungslehre anhand ihrer „Nützlichkeit“ zu beurteilen. Vgl. auch Schmiel (2009b): S. 1202 in 

Anlehnung an Bretzke (1980): S. 227-232 und hierauf Bezug nehmend die Ausführungen in Kapi-

tel 4.2.3.3.2, S. 138-140.  
46  Vgl. Albert (1960): S. 232. In der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre ist das Werturteilsfreiheitsgebot 

nicht unumstritten. Vgl. befürwortend Schmiel (2005b): S. 525-545, ablehnend Bareis (2007): S. 421-

442, der „[d]ie Gegenthese eines Werturteilsgebots“ (S. 425) vertritt, sowie die jeweiligen Repliken 

Schmiel (2008): S. 177-181, Bareis (2008): S. 182 f. 
47  Vgl. Weber (1904): S. 23, Schmiel (2005b): S. 526, Helfrich (2016): S. 8. Popper [(2005): S. 21] stellt 

fest: „Die Objektivität (..) wissenschaftliche[r] Sätze liegt darin, daß sie intersubjektiv nachprüfbar sein 

müssen.“  
48  Vgl. Albert (1991): S. 13-18, ähnlich Schmiel (2006b): S. 253. 
49  Vgl. Albert (1991): S. 74-81, Schmiel (2005b): S. 528. 
50  Vgl. Alt (2001): S. 43, Schmiel (2005b): S. 528. 
51  Vgl. Schmiel (2005b): S. 528.  
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der Festlegung des Erkenntnisinteresses, der Auswahl der Forschungsmethoden oder des 

Umgangs mit Werturteilen.52 Analog hierzu ist die Zielauswahl und -konkretisierung im 

Rahmen technologischer Aussagen im Metabereich zu verorten, sofern die Ziele als 

hypothetisch angenommen werden und über die möglichen Mittel lediglich informiert wird, 

ohne dass eine konkrete Entscheidung getroffen wird.53  

Unabhängig von der eingenommenen wissenschaftstheoretischen Position muss die metho-

dische Vorgehensweise bestimmten Anforderungen genügen, um als wissenschaftlich zu 

gelten, und die getroffenen Aussagen müssen intersubjektiv nachvollziehbar, überprüfbar 

und kritisierbar sein.54 Im Rahmen quantitativer Forschung haben sich bspw. die Objektivi-

tät (Sachlichkeit), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit) als konkrete Gü-

tekriterien etabliert.55 Objektivität bedeutet die Unabhängigkeit der Untersuchung von der 

untersuchenden Person.56 Reliabilität ist gegeben, wenn wiederholte Messungen dasselbe 

Ergebnis erbringen, und Validität, wenn tatsächlich das gemessen wird, was gemessen wer-

den soll.57 Darüber hinaus ist grundsätzlich in allen Stadien eines Forschungsprozesses auf 

ein systematisches, transparentes und reproduzierbares Verfahren zu achten, um dem dem 

kritischen Rationalismus innewohnenden „Prinzip der kritischen Prüfung“58 Rechnung zu 

tragen.  

  

 
52  Vgl. ähnlich Albert (1991): S. 75-77, Bareis (2007): S. 422. 
53  Abgrenzend hierzu liegt ein Verstoß gegen die Werturteilsfreiheit vor, wenn auf Ebene der Objektspra-

che die Ziele als allgemeinverbindlich formuliert und dem Adressaten der Gestaltungsaussagen – hier in 

Form des Steuerpflichtigen oder des Gesetzgebers – die einzusetzenden Mittel vorgeschrieben werden, 

indem die Entscheidung für diesen getroffen wird. Vgl. Schmiel (2005b): S. 536. 
54  Vgl. Kornmeier (2007): S. 61, Helfrich (2016): S. 95. 
55  Vgl. Schwaiger/Zimmermann (2011): S. 422, Döring/Bortz (2016): S. 107, Helfrich (2016): S. 95 f., 

Klandt/Heidenreich (2017): S. 65. 
56  Vgl. Helfrich (2016): S. 96, Klandt/Heidenreich (2017): S. 11, Eisend/Kuß (2021): S. 180. 
57  Vgl. Helfrich (2016): S. 96, 99 f., Eisend/Kuß (2021): S. 180 f. 
58  Albert (1991): S. 35 (im Original hervorgehoben), Wagenknecht (2016): S. 33. 
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2.2 Wissenschaftsdisziplin und Aufgaben der Betriebswirtschaftlichen Steu-

erlehre  

Gegenstand der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre ist die Untersuchung einzelwirtschaft-

licher Auswirkungen der Besteuerung.59 Zum einen ist die Betriebswirtschaftliche Steuer-

lehre als Teildisziplin der Steuerwissenschaften einzuordnen.60 Als weitere, unter die Steu-

erwissenschaften zu subsumierende Forschungszweige sind hiervon die volkswirtschaftlich 

ausgerichtete Finanzwissenschaft sowie die Steuerrechtswissenschaft, welche sich mit der 

rechtlichen Ordnung der Besteuerung beschäftigt,61 abzugrenzen.62 Zum anderen wird die 

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre als ein Teilgebiet der allgemeinen Betriebswirtschafts-

lehre angesehen,63 woraus sie ihre Verortung als angewandte Wissenschaft erfährt.64 Trotz 

der Namensgebung dieser Disziplin lassen sich die Untersuchungsobjekte terminologisch 

nicht auf „Betriebe“65 beschränken; vielmehr wird regelmäßig auch die Haushaltsebene von 

Wirtschaftssubjekten in ökonomische Analysen einbezogen.66 

Da die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre als Realwissenschaft67 verstanden wird, bilden 

empirische Aussagen den Fokus ihrer Betrachtung.68 Neben der Beschreibung einzelwirt-

schaftlicher Auswirkungen der Besteuerung werden insbesondere die Erklärung und Ge-

staltung als Ziele der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre angesehen.69 Beschreibende 

 
59  Vgl. Fischer/Schneeloch/Sigloch (1980): S. 700, Wagner (2004): S. 237, Breithecker (2016): S. 1. 
60  Vgl. Marx (2009): S. 523, Schneeloch (2011): S. 421, Meyering/Müller-Thomczik (2020): S. 264. 
61  Vgl. Wöhe (1988): S. 30, Tipke (2000b): S. 10, Förster (2019): S. 318, Seer (2021b): Rz. 1.2.  
62  Vgl. Wagner (1986): S. 32, Schneider/Bareis/Siegel (2013): S. 1146, Seer (2021b): Rz. 1.14.  
63  Vgl. Fischer/Schneeloch/Sigloch (1980): S. 700, Wöhe (1988): S. 35 f., Rose (1992): S. 19, Jacobs 

(2004): S. 251, Kußmaul/Richter (2015): S. 144, Förster (2019): S. 318. 
64  Vgl. zur Einordnung der Betriebswirtschaftslehre als angewandte Wissenschaft Raffée (1974): S. 15, 64-

69, Nienhüser (1989): S. 3, Heinen (1992): S. 15, Lingnau (1995): S. 124, Kornmeier (2007): S. 23. 
65  Terminologisch liegt einem Betrieb eine Gewinneinkunftsart i. S. des § 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG zugrunde. 
66  Vgl. Siegel (1981): S. 126, Schneider (1997a): S. 52, Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 66, 

Hechtner (2010a): S. 7 f., Schmid (2012): S. 65, Förster (2019): S. 320, Schneeloch/Meyering/Patek 

(2020): S. 3. 
67  Die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre wird als Realwissenschaft verstanden, da dieser reale Sachver-

halte zugrunde liegen, bei deren Analyse Aussagen über die „Wirklichkeit“ getroffen werden. Vgl. 

Schmiel (2009a): S. 151.  
68  Vgl. Helfrich (2016): S. 38. Neben empirischen Aussagen werden in der Betriebswirtschaftlichen Steu-

erlehre teilweise auch logische und – sofern auf das Postulat der Werturteilsfreiheit verzichtet wird – 

normative Aussagen erarbeitet, wobei zu beachten ist, dass die Aussageart die Prüfbarkeit der jeweiligen 

Aussage bestimmt. Vgl. Küpper (2007): S. 647 f. und zur Abgrenzung der verschiedenen Aussagearten 

Raffée (1974): S. 26-44, Kornmeier (2007): S. 46-57, Küpper (2011): S. 41-44. 
69  Vgl. Fischer/Schneeloch/Sigloch (1980): S. 700, Heinen (1992): S. 25-28, Schmiel (2009a): S. 150. 
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(= deskriptive) Aussagen beziehen sich auf singuläre Ereignisse und weisen einen speziel-

len Raum-Zeit-Bezug auf, d. h., sie behaupten, dass ein bestimmter Sachverhalt in einem 

bestimmten Raum zu einer bestimmten Zeit zu beobachten ist.70  

Im Rahmen der Erklärungsfunktion werden (Ursache-Wirkung-)Zusammenhänge zwischen 

der Besteuerung und dem Handeln von Wirtschaftssubjekten aufgezeigt.71 Die Grundlage 

für erklärende (= explikative) Aussagen sind generelle Sätze, die sich nicht auf singuläre 

Ereignisse, sondern auf einen umfassenderen Ausschnitt der Realität beziehen und in ihrer 

strengen Form keinen Raum-Zeit-Bezug aufweisen, sondern „immer und überall“72 gelten.73 

Solche allgemeinen Gesetzmäßigkeiten sind in den Realwissenschaften – und damit auch in 

der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre – jedoch kaum vorhanden.74 Denn die Sachver-

halte, auf die sich die Erklärungsbemühungen richten, sind äußerst komplexer Natur, sodass 

sich die zu erklärenden Ereignisse i. d. R. nicht auf einen (oder wenige) Kausalfaktoren zu-

rückführen lassen, sondern vielmehr von zahlreichen (sich ggf. gegenseitig beeinflussenden 

und nicht voneinander zu isolierenden) Einflüssen abhängen.75 Dennoch wird angenommen, 

dass wirtschaftliches Handeln zumindest durch Regelmäßigkeiten und Struktureigenschaf-

ten gekennzeichnet ist,76 die es im Rahmen der Erklärungsfunktion aufzuzeigen gilt. 

Die Gestaltungsfunktion zielt darauf ab, Handlungsempfehlungen für einzelne Steuerpflich-

tige oder den Gesetzgeber aufzuzeigen,77 um eine Verbesserung eines Ist-Zustandes herbei-

zuführen.78 Die in diesem Rahmen gewonnenen technologischen Aussagen sind von einer 

Ziel-Mittel-Beziehung geprägt.79 Zu beachten ist, dass je nach Adressat der Gestaltungs-

 
70  Vgl. Raffée (1974): S. 30, Nienhüser (1989): S. 48, Lingnau (1995): S. 125, Kornmeier (2007): S. 47. 
71  Vgl. Schmiel (2009a): S. 150, Helfrich (2016): S. 24.  
72  Kornmeier (2007): S. 49. 
73  Vgl. Raffée (1974): S. 30. 
74  Vgl. Raffée (1974): S. 38, Lingnau (1995): S. 125, Kornmeier (2007): S. 49, Helfrich (2016): S. 38, Ei-

send/Kuß (2021): S. 51. 
75  Vgl. Raffée (1974): S. 38, ähnlich Schmiel (2006a): S. 152, Eisend/Kuß (2021): S. 51. 
76  Vgl. Lehmann-Waffenschmidt (2002): S. 280 f., Schmiel (2006a): S. 151 f., Schmiel (2009a): S. 154, 

Diekmann (2020): S. 151. 
77  Vgl. Schmiel (2009a): S. 150.  
78  Vgl. Bretzke (2016): S. 206. 
79  Vgl. Seidl/Kirsch/Aaken van (2009): S. 48, Helfrich (2016): S. 44-47. 
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empfehlung (Steuerpflichtiger oder Gesetzgeber) unterschiedliche Anforderungen an die 

theoretische Fundierung der technologischen Aussagenzusammenhänge bestehen.80  

Aus der Beschreibungs-, Erklärungs- und Gestaltungsfunktion abgeleitet, haben sich  

• die Steuerwirkungslehre81,  

• die Steuerplanungslehre und  

• die Steuerrechtsgestaltungslehre 

als Aufgaben der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre etabliert,82 die von der Steuernormen-

darstellung als vorgeschaltete Aufgabe präponiert werden.83  

Im Folgenden werden die Steuerwirkungs-, Steuerplanungs- und Steuerrechtsgestaltungs-

lehre anhand ihrer jeweiligen Erkenntnisziele, theoretischen Fundierung und der vorherr-

schenden Forschungsmethoden84 charakterisiert. Dabei ist zu beachten, dass die Forschung 

der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre traditionell durch einen Gedankenaustausch von 

Theorie und Praxis gekennzeichnet ist.85 Dies soll durch gleichermaßen theoriebasierte und 

anwendungsorientierte Forschungsergebnisse zur Weiterentwicklung des steuer- (und han-

dels-)rechtlichen Normengerüsts beitragen.86 Methodisch erfolgt(e) das Vorgehen dabei 

 
80  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1201-1205. 
81  Unter die Steuerwirkungslehre wird zum einen die Untersuchung von Entscheidungswirkungen und zum 

anderen die Untersuchung von Verteilungsfolgen der Besteuerung subsumiert. Vgl. Schneider (2002): 

S. 19, Schmiel (2009b): S. 1206. Zu beachten ist, dass diese Unterteilung mit unterschiedlichen Zielset-

zungen sowie Anforderungen an die jeweils zugrunde gelegte ökonomische Theorie einhergeht. 
82  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1201, Schmiel (2010): S. 460, Küting et al. (2013): S. 2098, Breithecker (2016): 

S. 1 f., Kußmaul/Licht (2017): S. 471 f., Watrin/Thomsen (2020): S. 277. Hundsdoerfer/Kiesewetter/Su-
reth [(2008): S. 63-66] führen neben der modellgestützten Steuerplanungslehre, der empirischen Steuer-

wirkungslehre und der Steuerrechtsgestaltungslehre die Steuerbelastungsmessung als weitere Aufgabe 

der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre auf. Vgl. hierauf Bezug nehmend Schmiel [(2009b): S. 1201], 

die die entscheidungsbezogene Steuerbelastungsmessung der Steuerplanungslehre und die Messung von 

Verteilungsfolgen der Steuerwirkungslehre zuordnet. 
83  Vgl. Siegel/Bareis (2004): S. 6, Schmiel (2009b): S. 63, Breithecker (2016): S. 2. A. A. Kußmaul et al. 

[(2017): S. 1337], nach denen „im Zuge der Steuerrechtsnormendarstellung die Kenntnis der wichtigsten 

nationalen und internationalen Steuerrechtsnormen sowie angrenzender Rechtsgebiete wie z. B. des Han-

dels- und Gesellschaftsrechts unerlässlich und insoweit auch mehr als ein Propädeutikum“ ist. Auch 

Meyering/Müller-Thomczik [(2020): S. 266] sprechen der Steuernormendarstellung eine „eigene Da-

seinsberechtigung“ als Aufgabe der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre zu. 
84  Hinsichtlich der in den einzelnen Forschungszweigen vorherrschenden Forschungsmethoden ist zu be-

achten, dass es sich nur um eine grobe Orientierung handelt, da – je nach aufgeworfener Fragestellung – 

grundsätzlich alle Methoden zielführend eingesetzt werden können. So wohl auch Watrin/Thomsen 

(2020): S. 277. 
85  Vgl. Küting et al. (2013): S. 2097, Kußmaul et al. (2017): S. 1339. 
86  Vgl. Küting et al. (2013): S. 2097. 
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überwiegend verbal87 oder modelltheoretisch,88 wobei in jüngeren Publikationen eine Fo-

kussierung auf empirische89 Forschungsmethoden zu verzeichnen ist.90 Aufbauend auf einer 

Internationalisierung der Fragestellungen (bspw. durch ein erhöhtes Abstraktionsniveau), 

plädieren u. a. Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth für eine methodisch stärker auf das inter-

nationale Wissenschaftsforum adressierte Forschungs- und Publikationstätigkeit.91 Das Vor-

dringen empirischer Forschungsmethoden wird in der Literatur teilweise mit „eine[r] Be-

seitigung des gesellschaftlich-verpflichteten Fundaments der Betriebswirtschaftlichen Steu-

erlehre“92 verbunden; viele Fachvertreter sprechen sich daher gegen die Entwicklung zur 

methodischen Einseitigkeit und für eine gleichwertige Anerkennung von Forschungsansät-

zen aus.93 Insbesondere sei eine gesellschaftlich-verpflichtende Steuerlehre notwendig, um 

weiterhin in der Steuerpolitikberatung Gehör zu finden.94  

  

 
87  Unter der Methode „verbal“ wird ein systematisch-analytisches Vorgehen verstanden, bei dem eine „sys-

tematische Argumentationskette“ entwickelt wird. Küpper (2007): S. 648, Schmiel (2009b): S. 1204. 
88  Vgl. Wagner (2014b): S. 200 f. Im Rahmen von Literaturarbeiten bietet sich – unabhängig von der Wis-

senschaftsdisziplin – zudem der Einsatz von Literature Reviews als Forschungsmethode an. Vgl. Snyder 

(2019): S. 333. 
89  Im Rahmen empirischer Forschungsarbeiten werden auf Basis realer Beobachtungen Aussagen über die 

Realität getroffen. Vgl. Eisend/Kuß (2021): S. 20. Dabei sind die verfolgten Untersuchungsziele, die 

Forschungsansätze (z. B. quantitative vs. qualitative Ansätze), die Datengewinnung, -messung und -aus-

wertung (z. B. Erhebung von Primär- vs. Nutzung von Sekundärdaten) etc. durch Heterogenität gekenn-

zeichnet. Vgl. für einen Überblick über die Untersuchungsziele der empirischen Forschung in der Be-

triebswirtschaftlichen Steuerlehre Schmiel (2009a): S. 149-165, Watrin/Thomsen (2020): S. 276-288. 
90  Vgl. Schmiel (2009a): S. 149, Kußmaul et al. (2017): S. 1339 f. Vgl. auch die bibliometrische Analyse 

der Vorträge auf der jährlichen Tagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e. V. 

von 2003 bis 2014 mit entsprechendem Ergebnis von Wagner (2014b): S. 211 f. 
91  Vgl. Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 108. Als Begründung für diesen Trend wird konsta-

tiert, dass Veröffentlichungen von Wissenschaftlern im Rahmen von Berufungsverfahren, leistungsori-

entierten Mittelverteilungen etc. gegenwärtig hauptsächlich auf Basis von Zeitschriftenrankings beurteilt 

und hierbei insbesondere internationale Publikationen zugrunde gelegt werden, da im deutschsprachigen 

Raum nur wenige Publikationsorgane mit entsprechender Ranking-Reputation zur Verfügung stehen. 

Vgl. Küting et al. (2013): S. 2098, Schneider/Bareis/Siegel (2013): S. 1144 f. Kußmaul et al. [(2017): 

S. 1341] sehen hierin die Gefahr einer nahezu systematischen Verdrängung der traditionellen Forschung 

und vergleichen die Abhängigkeit von entsprechenden Begutachtungsprozessen als „Quasi-Zensur“. 
Auch im Rahmen der im März 2013 in Berlin abgehaltenen Sitzung der Wissenschaftlichen Kommission 

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e. V. wurde 

geraten, von diesem Forschungsansatz zugunsten einer empirischen Ausrichtung Abstand zu nehmen. 

Zit. nach Schneider/Bareis/Siegel (2013): S. 1145. 
92  Schneider/Bareis/Siegel (2013): S. 1145. 
93  Vgl. Küting et al. (2013): S. 2097, Schneider/Bareis/Siegel (2013): S. 1145, Siegel et al. (2013): S. 1129, 

Kußmaul et al. (2017): S. 1342 und aus juristischer Sicht bestätigend Seer (2021b): Rz. 1.20 (dort 

Fn. 46).  
94  Vgl. Siegel et al. (2013): S. 1131. Auch Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth bewerten die Beteiligung der 

Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre an der Steuerpolitikberatung in Deutschland als unbefriedigend. 

Vgl. Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 107. 
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2.2.1 Steuerwirkungslehre 

2.2.1.1 Untersuchung von Entscheidungswirkungen der Besteuerung 

Im Rahmen von Untersuchungen zu Entscheidungswirkungen der Besteuerung werden er-

klärende Aussagen in Form von Ursache-Wirkung-Zusammenhängen über den Einfluss der 

Besteuerung auf das Entscheidungshandeln von Wirtschaftssubjekten getroffen.95 Nach dem 

hier vorliegenden Begriffsverständnis liegt eine Steuerwirkung vor, wenn eine Entschei-

dung eines Steuerpflichtigen durch den Einbezug von Steuern von der ursprünglichen Ent-

scheidung (ohne Berücksichtigung von Steuern) abweicht, das Handeln von Steuerpflichti-

gen also durch die Besteuerung beeinflusst wird.96 Ursächlich für entsprechende Steuerwir-

kungen sind Bemessungsgrundlagen-, Zins- sowie Tarifeffekte bzw. Kombinationen zwi-

schen diesen.97 Steuerwirkungen setzen eine Steuerplanung voraus,98 in deren Rahmen die 

Konsequenzen steuerbedingter Anpassungshandlungen gegeneinander abgewogen werden, 

sodass es sich um eine ex ante Betrachtung handelt.99 Zur Analyse entsprechender Entschei-

dungswirkungen bedarf es somit einer Einbettung in eine übergeordnete Handlungstheo-

rie.100 In der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre wird regelmäßig entweder auf neoklas-

sisch oder evolutorisch fundierte Steuerwirkungstheorien zurückgegriffen,101 die jeweils in 

einem Rational-Choice-Ansatz verortet sind, nach dem die Wirtschaftssubjekte in Entschei-

 
95  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1206, Sander (2018): S. 45 f. 
96  Vgl. auch Schneider (2002): S. 19 f., König (2004): S. 262 f., Lammersen (2005): S. 15, Hundsdoer-

fer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 64 f., Schmiel (2013): S. 145, Schmiel/Wagenknecht (2016): S. 533, 

Wagenknecht (2016): S. 22, Schreiber (2021c): S. 837. Hiervon abzugrenzen ist ein dispositionsbezoge-

ner Steuerwirkungsbegriff, welcher sich an der Steuerbelastung orientiert, sodass bereits in der Steuer-

zahlung selbst eine Steuerwirkung gesehen wird. Vgl. Rose (1992): S. 16 f., Schneeloch (2005): S. 254. 

Regelmäßig greifen Analysen zu fremdbestimmten Steuerwirkungen auf ein dispositionsbezogenes Kon-

zept zurück, bei dem durch Entscheidungen Dritter ausgelöste Steuerbelastungen untersucht werden, de-

nen sich das durch die Steuer belastete Wirtschaftssubjekt nicht entziehen kann. Vgl. Wagenknecht 

(2016): S. 18-21 und exemplarisch für dieses zugrunde gelegte Begriffsverständnis Heinrichs (2020): 
S. 12 f. sowie für die Verwendung eines „dynamischen“ Steuerwirkungsbegriffs im Kontext der fremd-

bestimmten Steuerwirkung, bei dem der dispositionsbezogene Aspekt im Vordergrund steht Kläne 

(2010): S. 6-9, Marx/Löffler/Kläne (2010): S. 66 f. 
97  Vgl. Wagner (2004): S. 239, Wagner (2014b): S. 205, Schanz (2015): S. 1989, Förster (2019): S. 320, 

ähnlich Schmiel (2013): S. 146 und zur Abgrenzung dieser Effekte Hechtner (2010a): S. 20-24.  
98  Zumindest müssen die Wirtschaftssubjekte Steuern laut Wagenknecht [(2016): S. 24] „in irgendeiner Art 

und Weise in ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.“ 
99  Vgl. Schneider (2002): S. 19, Wagenknecht (2016): S. 23 f., Schreiber (2021c): S. 837 f. 
100  Vgl. Wagenknecht (2016): S. 1, Sander (2018): S. 45 f., Schmiel (2018): S. 171 f. 
101  Vgl. für eine Gegenüberstellung neoklassischer und evolutorischer Steuerwirkungshypothesen Schmiel 

(2013): S. 147 f. 
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dungskalkülen jeweils die (objektiv oder subjektiv) nutzenmaximierende Handlungsalter-

native wählen. 

Der neoklassische Ansatz legt eine Handlungshypothese objektiver Rationalität zugrunde, 

was bedeutet, dass die Wirtschaftssubjekte zum Entscheidungszeitpunkt über vollkomme-

nes Wissen hinsichtlich der möglichen Handlungsalternativen verfügen, deren Konsequen-

zen mit Sicherheit einschätzen können und diese Einschätzung zudem objektiv zutreffend 

ist.102 Dies impliziert eine Situationsannahme der Sicherheit bzw. einfachen Unsicherheit103 

und eine Unabhängigkeit des Entscheidungshandelns vom sozialen Kontext.104 Als Beispiel 

zur Identifizierung von Steuerwirkungen auf Basis eines neoklassischen Ansatzes sei die 

Modellierung einer Kapitalwertberechnung aufgeführt, die aus einer allgemeinen standard-

ökonomischen Entscheidungstheorie105 abgeleitet und im Rahmen einer neoklassischen In-

vestitions- und Finanzierungstheorie konkretisiert wird.106 Anhand des Kapitalwerts wird 

geprüft, ob eine betrachtete Realinvestition ggü. einer Alternativanlage am Kapitalmarkt 

vorteilhaft ist, wofür es der Annahme eines vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkts 

bedarf.107 In steuerlichen Planungskalkülen werden Steuern als Auszahlungen in das Ent-

scheidungsmodell implementiert, wodurch sich entsprechende Auswirkungen auf das Ent-

scheidungshandeln des Wirtschaftssubjekts ergeben können. 

Der evolutorische Ansatz basiert wie die Neoklassik auf einem Rational-Choice-Ansatz, legt 

jedoch eine Handlungshypothese subjektiver Rationalität zugrunde und implementiert ge-

nuine Unsicherheit als Teil des Theoriekerns.108 Dem Wirtschaftssubjekt sind weder alle 

zum Entscheidungszeitpunkt möglichen Handlungsalternativen und zukünftigen Umwelt-

 
102  Vgl. Sander (2018): S. 51. 
103  Einfache Unsicherheit bedeutet, dass dem Wirtschaftssubjekt die Menge potenzieller Zukunftslagen be-

kannt ist. Vgl. Schwenk (2003): S. 66, Schmiel (2009b): S. 1197. 
104  Vgl. Sander (2018): S. 2, 158.  
105  Im Rahmen einer Entscheidungstheorie bedarf es einer Entscheidungsregel – bspw. in Form einer Be-

wertungsfunktion, die den verschiedenen Handlungsmöglichkeiten entsprechende Nutzenwerte zuordnet 

– anhand derer die nutzenmaximale Handlungsalternative des Entscheidungskalküls zu ermitteln ist. Vgl. 

Sander (2018): S. 55 f.  
106  Vgl. Sander (2018): S. 46. 
107  Die Annahme eines vollkommenen Kapitalmarkts bedeutet, dass beim Handel mit Zahlungsströmen für 

einen bestimmten Zeitraum ein für alle Marktteilnehmer einheitlicher Preis gilt. Dies impliziert zudem 

einen einheitlichen Soll- und Habenzinssatz für Kapitalanlagen und -aufnahmen. Vgl. Sander (2018): 

S. 101. Ein vollständiger Kapitalmarkt setzt die Handelbarkeit jedes beliebigen Zahlungsstroms voraus. 

Vgl. Schmidt/Terberger (1997): S. 57, 91, Wagenknecht (2016): S. 135 f. 
108  Vgl. Schmiel (2016): S. 381, Sander (2018): S. 6, 10. 
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zustände bekannt, noch kann es sicher deren Eintrittswahrscheinlichkeit quantifizieren.109 

Auch ist es möglich, dass im Entscheidungsprozess durch Lernen neue Handlungsalternati-

ven entwickelt werden.110 Die Entscheidungen können somit lediglich auf Basis des subjek-

tiven Wissens getroffen werden. Die Wirtschaftssubjekte entscheiden mit Blick auf ihre 

Zielgröße (annahmegemäß) rational, indem sie bei Optimierungshandlungen ihre subjekti-

ven Nutzenerwartungen maximieren.111 In einer Welt genuiner Unsicherheit bedienen sich 

die Wirtschaftssubjekte hierzu regelmäßig Ziel-Mittel-Heuristiken.112 Hierunter werden (be-

wusste sowie unbewusste) Vorstellungen darüber verstanden, welche Handlungen zur Er-

reichung des zugrunde gelegten Ziels adäquat sind, ohne dass diese Vorstellungen tatsäch-

lich der Realität entsprechen müssen.113  

Aus der Annahme von subjektiv rational handelnden Wirtschaftssubjekten folgt, dass ver-

schiedene Wirtschaftssubjekte u. U. verschiedene Zielgrößen in ihren Entscheidungskalkü-

len zugrunde legen und ggf. verschiedene Vorstellungen darüber besitzen, welche Mittel 

zur Erreichung der entsprechenden Ziele adäquat sind.114 Im Kontext von Steuerwirkungs-

theorien ist es zunächst von Bedeutung, ob die Wirtschaftssubjekte steuerliche Aspekte in 

ihren Entscheidungskalkülen überhaupt berücksichtigen.115 Daher wird eine Unterscheidung 

in vorsteuerliche und nachsteuerliche Ziel-Mittel-Heuristiken vorgenommen.116 Im Rahmen 

vorsteuerlicher Heuristiken bleiben steuerliche Aspekte außer Betracht, während diese bei 

nachsteuerlichen Heuristiken in den Entscheidungsprozess einbezogen werden.117 Für die 

Identifizierungen von Steuerwirkungen ist (definitionsgemäß) der Einbezug der Besteue-

rung grundlegend, sodass im Folgenden unter Ziel-Mittel-Heuristiken die nachsteuerliche 

Betrachtungsweise zu verstehen ist und finanzielle Zielgrößen zugrunde gelegt werden. Um 

entsprechende Heuristiken über zahlreiche Wirtschaftssubjekte hinweg (zumindest vorläu-

 
109  Vgl. Schmiel/Wagenknecht (2016): S. 534. 
110  Vgl. Schubert (2006): S. 31 f., Schmiel/Wagenknecht (2016): S. 534. 
111  Vgl. Schmiel (2016): S. 381, Sander (2018): S. 10. 
112  Vgl. Sander (2018): S. 164, ähnlich Tversky/Kahneman (2008): S. 3, Blaufus et al. (2013): S. 1, Blaufus 

et al. (2020): S. 14-23. 
113  Vgl. Sander (2018): S. 164.  
114  Vgl. Sander (2018): S. 149. 
115  In neoklassischen Entscheidungsmodellen ist diese Unterscheidung bspw. dahingehend ersichtlich, ob 

Steuern als Auszahlungen in ein Kapitalwertmodell integriert werden.  
116  Vgl. Sander (2018): S. 165. 
117  Vgl. Sander (2018): S. 165 f. 
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fig) verallgemeinern zu können, bedarf es einer Einbettung in eine übergeordnete Theorie, 

wobei Sander auf eine Theorie kultureller118 Evolution zurückgreift.119 Die Ziel-Mittel-Heu-

ristiken werden als Gegenstand von Evolutionsprozessen angesehen, die der Variation, Se-

lektion und Retention unterliegen (sog. Phasenmodell).120 Dies impliziert zwei anthropolo-

gische Ausgangsannahmen über menschliche Lernzugänge, nämlich dass sich Lernen (u. a.) 

durch Nachahmung sowie durch kreative Versuchs-Irrtums-Prozesse vollzieht.121  

Als Variation werden Ereignisse verstanden, bei denen neue Ziel-Mittel-Heuristiken von 

einzelnen Wirtschaftssubjekten (bspw. durch Versuch und Irrtum) entdeckt und angewendet 

werden.122 Fraglich ist, ob diese innovativen Ziel-Mittel-Heuristiken Auswirkung (bspw. 

durch Nachahmung) auf das bis dahin im Wirkungskreis des Wirtschaftssubjekts verbreitete 

Entscheidungshandeln entfalten. Alte und neue Heuristiken stehen nun in einem Konkur-

renzverhältnis, und es ist anzunehmen, dass sich im Zeitverlauf diejenigen durchsetzen, die 

von der Mehrheit der Wirtschaftssubjekte (bspw. durch Ausprobieren) als adäquater ange-

sehen werden.123 Zu beachten ist, dass diese Phase der Selektion von (kulturellen) Selekti-

onsrahmenbedingungen124 beeinflusst wird, die sich bspw. in curricularen Paradigmen oder 

institutionalisierten Regelwerken widerspiegeln.125 Ob die Verdrängung etablierter durch 

innovative Heuristiken gelingt oder nicht, ist somit jeweils vom sozialen Kontext abhän-

gig.126 Die Retention bezeichnet die Phase der Stabilisierung der evolvierenden Ziel-Mittel-

Heuristiken, die sich in einem zeitlichen und kulturellen Kontext etablieren.127 Diese währt 

 
118  Vgl. zum Kulturbegriff hier nur Sander (2018): S. 151 m. w. N. 
119  Vgl. Sander (2018): S. 162. 
120  Vgl. Sander (2018): S. 13. 
121  Vgl. Sander (2018): S. 188, ähnlich Schubert (2006): S. 31 f., Schmiel (2012): S. 62.  
122  Vgl. Sander (2018): S. 167. 
123  Vgl. Sander (2018): S. 167-169.  
124  „Selektionsrahmenbedingungen sind alle Gegebenheiten, gleich ob physikalischer, sozialer oder sonsti-

ger Art, die dazu geeignet sind, die Verbreitung einer Ziel-Mittel-Heuristik zu begünstigen oder zu hem-

men. Selektionsrahmenbedingungen können auch in anderen, übergeordneten Ziel-Mittel-Heuristiken 

bestehen, deren Gebrauch – bspw. aufgrund von kultureller Verankerung – eine im Zeitverlauf besonders 

hohe Stabilität aufweist.“ Sander (2018): S. 170 (im Original mit Hervorhebungen).  
125  Vgl. mit entsprechenden Beispielen Sander (2018): S. 169-178. 
126  Vgl. Sander (2018): S. 178 f. 
127  Die Phase der Retention ist hinsichtlich der temporären Stabilisierung eine notwendige Voraussetzung 

dafür, dass wirtschaftliches Handeln trotz evolvierender und lediglich subjektiv-rationaler Ziel-Mittel-

Heuristiken durch Regelmäßigkeiten erklärt werden kann. Vgl. Sander (2018): S. 179 f. 
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so lange, bis durch Kreation neuer Heuristiken (Variation) der dreistufige Vorgang erneut 

angestoßen wird.128  

Zur Verdeutlichung der wesentlichen Kernelemente erfolgt in Abbildung 1 eine Abgren-

zung der konkurrierenden Theorieansätze nach dem hier vorliegenden Verständnis: 
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Abbildung 1:  Gegenüberstellung der Theoriearchitektur neoklassischer und evolu-

torischer Steuerwirkungstheorien129   

 
128  Vgl. Sander (2018): S. 179. 
129  Eigene Darstellung in Anlehnung an die verbalen Ausführungen von Sander (2018): S. 44-66, 149-188. 
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Methodisch erfolg(t)en Untersuchungen von Entscheidungswirkungen der Besteuerung bis-

lang überwiegend verbal oder modelltheoretisch,130 wobei in jüngerer Zeit vermehrt auch 

die Empirie herangezogen wird,131 was vor dem Hintergrund eines kritisch-rationalen Wis-

senschaftsverständnisses zu begrüßen ist. Denn nur durch einen empirischen Zugang lassen 

sich die aufgestellten Steuerwirkungshypothesen falsifizieren oder (vorläufig) bestätigen.132  

2.2.1.2 Untersuchung von Verteilungsfolgen der Besteuerung 

Ein weiterer Gegenstand der Steuerwirkungslehre besteht in der Untersuchung von Vertei-

lungsfolgen (oder: Verteilungswirkungen) der Besteuerung, die sich nicht auf das Entschei-

dungshandeln von Wirtschaftssubjekten, sondern auf bestimmte Größen beziehen, die als 

Maßstab für die Verteilung zugrunde gelegt werden.133 Die Messzwecke liegen bspw. in der 

Gewinnung beschreibender Aussagen über die individuelle Steuerlast von Steuerpflichti-

gen, welche modelltheoretisch oder empirisch gemessen werden können.134 Im Rahmen ei-

nes empirischen Zugangs ist es z. B. möglich zu prüfen, inwieweit Steuerrechtsnormen, mit 

denen häufig bestimmte Ziele hinsichtlich der Steuerlastverteilung verfolgt werden, der Ge-

setzgebungsabsicht entsprechen.135 Die Untersuchungen beziehen sich dabei auf bereits re-

alisierte Größen eines bestimmten Besteuerungsabschnitts, sodass es sich um eine ex post 

Betrachtung handelt.136 Die ermittelten Auswirkungen bestimmter Steuerrechtsnormen auf 

die zuvor festgelegten Größen – wie das zu versteuernde Einkommen oder die tarifliche 

Einkommensteuer – sind dabei vor allem an statistische Messverfahren gebunden und un-

abhängig von der Einordnung in eine übergeordnete Handlungstheorie;137 daher ist es im 

 
130  Vgl. Förster (2019): S. 321 f. 
131  Vgl. bspw. für empirische Studien zu steuerlichen Fehlwahrnehmungen und deren Auswirkungen auf 

die Entscheidungsfindung die Ausführungen nebst Referenzen in Kapitel 5.2.5, S. 180-183.  
132  Vgl. ähnlich Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 105, Schmiel (2009a): S. 163, Schreiber 

(2021c): S. 865. M. E. steht dies der gesellschaftlichen Verpflichtung der Betriebswirtschaftlichen Steu-

erlehre (vgl. S. 20 in Kapitel 2.2) nicht entgegen.  
133  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1196, Wagenknecht (2016): S. 12 f. Nach Schneider [(2002): S. 19] werden 

unter dem Begriff „Verteilungsfolgen“ durch die Besteuerung ausgelöste „Änderungen im verfügbaren 

Einkommen“ der Steuerpflichtigen verstanden. 
134  Vgl. Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 63. 
135  Vgl. Schneider (2002): S. 21, Schmiel (2009a): S. 161. 
136  Vgl. Schneider (2002): S. 19, Wagenknecht (2016): S. 13 f. 
137  Die Unabhängigkeit vom Entscheidungshandeln der Wirtschaftssubjekte trifft allerdings nur auf die dar-

gestellten, größenbezogenen Verteilungsfolgen zu. Daneben sind grundsätzlich auch allokationsbedingte 

Verteilungswirkungen möglich, bei denen unterstellt wird, dass die ex post gemessenen Verteilungsfol-

gen bereits ex ante zu Anpassungshandlungen seitens der Steuerpflichtigen – bspw. durch den Einsatz 

steuerplanerischer Maßnahmen – geführt haben. Im Rahmen von Untersuchungen von Verteilungsfolgen 
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Rahmen entsprechender Untersuchungen sowohl denkbar, ein neoklassisches als auch ein 

evolutorisches Wirtschaftsordnungsverständnis zugrunde zu legen.138  

Die üblichen Instrumente zur empirischen Messung von Verteilungsfolgen der Besteuerung 

sind Mikro- oder Gruppensimulationsmodelle.139 Mikroanalytische Modellansätze basieren 

auf Einzeldaten und erfassen die individuellen Strukturmerkmale der einzelnen Steuer-

pflichtigen, sodass sowohl eine präzise Modellierung der Bemessungsgrundlage als auch 

der resultierenden Steuerbelastung möglich ist.140 Dagegen beziehen sich Gruppenmodelle 

auf ausgewählte Merkmale homogener Gruppen von Wirtschaftseinheiten.141 Das Analyse-

spektrum von Gruppensimulationen ist insofern eingeschränkt, als zwar Simulationen für 

einzelne Gruppen durchgeführt werden können, aber keine Verteilungsanalysen innerhalb 

der betrachteten Gruppe möglich sind,142 sodass Mikrosimulationsmodelle den Gruppenmo-

dellen grundsätzlich überlegen sind.143 

Im Rahmen von Untersuchungen zu Verteilungsfolgen der Besteuerung lassen sich, wie 

oben beschrieben, zwar keine konkreten kausalen Zusammenhänge über den Einfluss der 

Besteuerung auf das Entscheidungshandeln von Wirtschaftssubjekten messen bzw. prü-

fen,144 die Ergebnisse bieten jedoch zumindest Ansatzpunkte für entsprechende Erklärungs-

 
der Besteuerung werden entsprechende Handlungsreaktionen jedoch regelmäßig ausgeblendet. Vgl. 

Lammersen (2005): S. 30, Reister (2009): S. 12, Wagenknecht (2016): S. 15 und zur expliziten Ausgren-

zung im Rahmen einer Studie zur Messung der Aufkommens- und Verteilungsfolgen einer möglichen 

Substitution des Einkommensteuer-Formeltarifs durch einen Stufentarif Houben/Maiterth/Müller 

(2011): S. 282. 
138  Vgl. Schmiel (2009a): S. 161. 
139  Vgl. Müller/Maiterth (2011): S. 29, Wagenknecht (2016): S. 14. Makroökonomische Simulationsmo-

delle und allgemeine Gleichgewichtsmodelle sind für den Einsatz in der Betriebswirtschaftlichen Steu-

erlehre regelmäßig ungeeignet, da durch diese Modellarten erzielbare Resultate aufgrund des höheren 

Aggregationsniveaus keine Aussagen auf Individualebene erlauben. Vgl. Spahn et al. (1992): S. 7 f., 

Müller/Sureth (2009): S. 34, Reister (2009): S. 8. 
140  Vgl. Müller/Maiterth (2011): S. 29, Wagenknecht (2016): S. 14 und vertiefend zum mikroanalytischen 

Modellansatz die Ausführungen in Kapitel 5.1.1, S. 153-156. 
141  Vgl. Müller/Sureth (2009): S. 34, Reister (2009): S. 8. 
142  Vgl. Spahn et al. (1992): S. 8, 25-27, Reister (2009): S. 8. 
143  Vgl. Müller/Maiterth (2011): S. 29, die jedoch im Rahmen ihrer Studie zu Aufkommens- und Vertei-

lungswirkungen des Einkommensteuertarifs für die Jahre 1988-2008 aufgrund des eingeschränkten Zu-

gangs zu den Einzeldaten älterer Datenbestände sowie aus Kostengründen ein Gruppensimulationsmo-

dell verwenden. Vgl. zudem für einen Vergleich von Mikro- und Gruppensimulationsmodellen im Rah-

men der Einkommensteuerstatistik Müller/Sureth (2009): S. 32-48. 
144  Vgl. Schmiel (2009a): S. 161, die explizit ausführt, dass entsprechende Untersuchungen „nicht mit der 

Überprüfung von Hypothesen über den Einfluss von Steuern auf das Handeln von Steuerpflichtigen ver-

wechselt werden [dürfen]“. 
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versuche. Zudem können Anreizwirkungen der Besteuerung offengelegt werden, die ggf. 

von den Steuerpflichtigen im Rahmen der Steuerplanung adaptiert werden. Das Analyse-

spektrum entsprechender Simulationsmodelle bietet somit auch Anknüpfungspunkte für die 

Beratung der politischen Entscheidungsträger.145  

2.2.2 Steuerplanungslehre 

Unter dem Begriff „Steuerplanung“ wird „die zielgerichtete, d. h. planmäßige Ausnutzung 

steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten verstanden“146. Im Rahmen der Steuerplanungslehre 

werden entsprechend an einzelne Steuerpflichtige adressierte Gestaltungsvorschläge in 

Form technologischer Aussagen erarbeitet, die auf einem Ziel-Mittel-Zusammenhang beru-

hen.147 Da Steuern gem. § 3 Abs. 1 AO in Geldleistungen zu erbringen sind, wird als Ziel 

regelmäßig die Maximierung des Nettoergebnisses nach Abzug aller durch eine Entschei-

dung ausgelösten Steuern zugrunde gelegt.148 Die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten 

(= Mittel) bestehen insbesondere in der Ausübung steuerlicher Wahlrechte und der Durch-

führung steuerlich orientierter Sachverhaltsgestaltungen.149 Ein steuerliches Wahlrecht liegt 

vor, wenn ein Steuergesetz dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit einräumt, sich für eine 

von zwei oder mehreren Rechtsfolgen zu entscheiden, wobei die Tatbestandsverwirklichung 

davon unberührt bleibt.150 Unter einer Sachverhaltsgestaltung wird dagegen die gezielte Be-

einflussung rechtlicher und wirtschaftlicher Handlungen zur Begründung eines bestimmten 

Tatbestands verstanden, an dessen Verwirklichung die steuerrechtliche Qualifikation an-

knüpft.151 

 
145  Vgl. Reister (2009): S. 6.  
146  Schneeloch (2005): S. 254, Schneeloch/Meyering/Patek (2020): S. 5 (im Original mit Hervorhebungen). 
147  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1195 f., Schmiel (2010): S. 465. 
148  Vgl. Wagner (1984): S. 202, Wagner (1992): S. 3, Schanz (2015): S. 1986 f., Sander (2018): S. 47, 

Schreiber (2021c): S. 838 und zur Problematik möglicher abweichender Zielsetzungen Hundsdoer-

fer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 64, 106. 
149  Vgl. Michels (1982): S. 40, Schmiel (2010): S. 466, Schmidtmann (2012): S. 139. Darüber hinaus werden 

teilweise auch steuerliche Ermessensspielräume als eigene Kategorie steuerlicher Gestaltungsmöglich-

keiten aufgeführt. Hierunter sind Wahlmöglichkeiten zu verstehen, die nicht explizit gesetzlich vorgese-
hen sind, sich aber bspw. durch unbestimmte Rechtsbegriffe oder ungeklärte Rechtslagen faktisch erge-

ben. Vgl. Schneeloch (2005): S. 255, Schneeloch/Meyering/Patek (2020): S. 5. 
150  Vgl. AEAO Vor §§ 172 bis 177, Rz. 8.1, Rose (1980): S. 52 f., Michels (1982): S. 40-42, Rödder (1991): 

S. 64, Wedelstädt von (2012): S. 150, Schneeloch/Meyering/Patek (2020): S. 5. 
151  Vgl. Michels (1982): S. 42 f., Marx (1990): S. 152, Rödder (1991): S. 63 f., Hundsdoerfer/Kiesewet-

ter/Sureth (2008): S. 71, Schmidtmann (2012): S. 139.  
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Methodisch erfolgen Steuerplanungsanalysen überwiegend verbal oder modelltheoretisch 

bzw. formal-analytisch.152 Darüber hinaus lassen sich Handlungsempfehlungen auf Basis 

taxografischer Analysen ableiten,153 während empirische Methoden in diesem Forschungs-

zweig eher selten zur Anwendung kommen.154 Hinsichtlich der verwendeten Modelle kann 

zwischen Ermittlungs- und Entscheidungsmodellen differenziert werden, deren Unterschied 

in den grundsätzlich verschiedenen Ergebnissen besteht, die diese Modelle ausgeben.155 So 

werden im Rahmen von Ermittlungsmodellen, denen bspw. die kasuistische Veranlagungs-

simulation156 zuzuordnen ist, lediglich die steuerlichen Folgen einer bestimmten Handlungs-

alternative quantifiziert, während Entscheidungsmodelle auf Basis einer integrierten Ent-

scheidungsregel157 eine konkrete Entscheidungsempfehlung ableiten.158 Die Anwendung ei-

ner Entscheidungsregel setzt die (explizite oder implizite) Einbettung in eine übergeordnete 

Theorie über das Entscheidungshandeln der Wirtschaftssubjekte voraus, wobei im Rahmen 

der modellgestützten Steuerplanung i. d. R. auf eine neoklassisch verortete Steuerwirkungs-

 
152  Vgl. Förster (2019): S. 324. 
153  Vgl. Fritz-Schmied et al. (2019): S. 143. Hierunter wird die grafische Analyse steuerlicher Fragestellun-

gen verstanden. Vgl. Kudert/Wellmann/Jamrozy (2015): S. 351 (dort Fn. 1). Die Einführung der taxo-

grafischen Analyse als wissenschaftliche Methode geht auf Rose zurück und findet seitdem insbesondere 

in quantitativ ausgerichteten Publikationen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Anwendung. Vgl. 

Rose (1992): S. 150 f. und für jüngere Anwendungsbeispiele Kudert/Klipstein (2010), Kudert/Wellmann/ 

Jamrozy (2015), Melkonyan/Kahlenberg (2017), Cichorek (2018), Fritz-Schmied et al. (2019), Kahlen-

berg/Melkonyan (2019), Kudert/Höppner (2020). Im Kontext von § 34 EStG verwenden bspw. auch 
Zimmermann (2009) und Müller/Kalies (2019) taxografische Analysen, jedoch ohne die Methode expli-

zit als solche zu benennen. 
154  So führt Förster [(2019): S. 324] aus, dass im Rahmen der Steuerplanungslehre „empirische Methoden 

(..) kaum [geeignet sind]“. Hierzu ist einschränkend anzumerken, dass Schmiel [(2009a): S. 149, 151-

153], die anhand ausgewählter Publikationen einen systematischen Überblick über Untersuchungsziele 

der empirischen Forschung in der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre gibt, als eine Gruppe entspre-
chender Forschungsarbeiten „Studien zur Rezeption betriebswirtschaftlicher Handlungsempfehlungen“ 

identifiziert hat, die m. E. unter die Steuerplanungslehre zu subsumieren sind. 
155  Vgl. Breithecker (2016): S. 120 f. 
156  Bei der kasuistischen Veranlagungssimulation wird die aus einer bestimmten Handlungsalternative re-

sultierende Steuerschuld ermittelt, indem das Veranlagungsverfahren der Finanzverwaltung modellmä-

ßig nachvollzogen, d. h. für einen konkreten Sachverhalt rechnerisch simuliert wird. Vgl. Ottersbach 

(2000): S. 781, Breithecker (2016): S. 120, Scheffler (2020): S. 26. 
157  Eine Entscheidungsregel ist eine Vorschrift, anhand derer aus einer Menge an Handlungsalternativen die 

optimale ermittelt wird. Vgl. Schmidt/Terberger (1997): S. 286, Sander (2018): S. 55 f. Neben der Ent-

scheidungsregel zählt das Entscheidungsfeld – bestehend aus den modellmäßig erfassten Handlungsal-

ternativen, Umweltzuständen und Ergebnissen – zu den Basiselementen eines Entscheidungsmodells. 

Vgl. Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes (2018): S. 32-40 sowie die vertiefenden Ausführungen in Kapi-

tel 4.2.3.1, S. 121-126. 
158  Vgl. Breithecker (2016): S. 120 f., der neben der kasuistischen Veranlagungssimulation die Investitions-

rechnung, den vollständigen Finanzplan, die Teilsteuerrechnung, die Technik kritischer Werte sowie die 

Nutzwertanalyse zu den Ermittlungsmodellen zählt und Optimierungs- und Simulationsverfahren sowie 

logische Entscheidungsmodelle den Entscheidungsmodellen zuordnet. 
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theorie zurückgegriffen wird. Zu beachten ist, dass die ausgegebenen Handlungsempfeh-

lungen nur innerhalb dieser (unrealistischen) Modellannahmen gelten, was den Geltungs-

bereich entsprechender Entscheidungsmodelle einschränkt.159 Dies wird als unproblema-

tisch angesehen, sofern der Steuerpflichtige auf die Problematik der zugrunde liegenden 

Annahmen hingewiesen wird und es ihm selbst überlassen bleibt, zu entscheiden, ob er diese 

Modelle trotzdem verwenden möchte oder nicht.160  

In der Vergangenheit wurden von juristischer Seite Zweifel an der Legitimität dieses For-

schungszweigs geäußert, da die durch öffentliche Mittel finanzierten Lehrstühle der Be-

triebswirtschaftlichen Steuerlehre „eine schon feinmaschig zu nennende Steuervermei-

dungskunde (...) entwickelt“161 hätten. Dem kann entgegengehalten werden, dass der Ge-

setzgeber darauf angewiesen ist, dass die Wirtschaftssubjekte auf steuerliche Anreize – 

bspw. durch eine beschleunigte AfA im Rahmen von Investitionsförderungen –162 reagieren; 

eine betriebswirtschaftliche Steuerplanung ist somit eine zwingende Voraussetzung für die 

Wirkung entsprechender finanzpolitischer Maßnahmen.163 Sofern Steuerpflichtige in einer 

nicht von der Steuerpolitik antizipierten Weise Steuerplanungsaktivitäten betreiben, deutet 

dies auf eine mangelnde Neutralität164 der Gesetzgebung hin,165 die es seitens der Politik zu 

unterbinden gilt.166  

Darüber hinaus schafft die wissenschaftliche Auseinandersetzung im Bereich der Steuer-

planungslehre Chancengleichheit unter den Steuerpflichtigen, indem entsprechendes Wis-

 
159  Vgl. Bretzke (1980): S. 214, Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 64, Schmiel (2009b): S. 1202, 

Förster (2019): S. 320 f. 
160  Vgl. Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 64, Schmiel (2009b): S. 1202, pessimistisch Schneider 

(1983): S. 30-34, Schneider (1992): S. 35-40. 
161  Tipke (1976): S. 302. 
162  Vgl. exemplarisch die Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau gem. § 7b EStG, die im Rah-

men des Jahressteuergesetzes 2022 für Wohnungen, die aufgrund eines nach dem 31.12.2022 und vor 

dem 01.01.2027 gestellten Bauantrags hergestellt werden, verlängert und an bestimmte Effizienzvorga-

ben gekoppelt wurde. Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2022b). 
163  Vgl. Wagner (1986): S. 53, Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 64, ähnlich Wagner (2014b): 

S. 210. Dies gilt analog für Lenkungsnormen, die auf entsprechende Entscheidungswirkungen der Be-

steuerung abzielen, um bestimmte Lenkungsziele zu erreichen. Vgl. Sander/Schmiel (2016): S. 340. 
164  Vgl. zur postulierten neoklassischen Entscheidungsneutralität bzw. evolutorischen Gleichmäßigkeit der 

Besteuerung die Ausführungen in Kapitel 6.2.2, S. 195-197.  
165  Vgl. Schneider (1985): S. 353, Wagner (1986): S. 53.  
166  Vgl. Schneider (1997b): S. 486 f., Siegel (2007b): S. 626. 



 

31 

 

sen öffentlich zugänglich gemacht wird und „Dummensteuern“167 reduziert werden.168 Ins-

gesamt erfüllt die Steuerplanungslehre damit eine „gesellschaftlich nützliche Funktion“169. 

Dennoch ist m. E. zu diskutieren, inwieweit im Rahmen der Steuerplanung bestimmte Gren-

zen eingehalten werden sollten.170 Diesbezüglich wird hier die Auffassung vertreten, dass 

ausschließlich legale Handlungsempfehlungen gegeben werden sollten.171  

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie mit Gestaltungsmöglichkeiten umgegangen wird, 

die zwar gesetzlich zulässig sind – weil sie weder den Tatbestand der Steuerhinterziehung 

bzw. -umgehung erfüllen noch von der Generalklausel des § 42 AO erfasst werden –, aus 

moralischer Sicht jedoch als „überzogen“172 wahrgenommen werden.173 Während Schneider 

keine ethischen Bedenken sieht, „alle gesetzlich zulässigen Wege zu nutzen, einer Steuer-

zahlung in rechtlich zulässiger Weise auszuweichen“174, fordert Schmiel, dass „Wissen-

schaftler bei (...) ‚überzogene[n]‘ Sachverhaltsgestaltungen einhalten [sollten]“175. Die Be-

urteilung einer Gestaltung als „überzogen“ knüpft Schmiel an zwei Voraussetzungen, die 

kumulativ erfüllt sein müssen. So muss es sich um eine Gestaltung handeln, die  

1. auf der Ausnutzung einer offensichtlich (bzw. zumindest weitgehend unstrittig) 

ungleichmäßigen Besteuerung fußt und  

 
167  Unter dem Begriff „Dummensteuern“ werden Steuerlasten verstanden, die nicht entstünden, wenn die 

Wirtschaftssubjekte die bestehenden (legalen) Steuerausweichmöglichkeiten optimal nutzen würden. 

Vgl. Rose (1995): S. 153, Wagener (2001): S. 87 f. 
168  Vgl. Schneider (1985): S. 355, Wagner (1986): S. 41, Siegel (2007b): S. 626, Hundsdoerfer/Kiesewet-

ter/Sureth (2008): S. 64. 
169  Wagner (1986): S. 41. 
170  Gem. Schmiel [(2010): S. 458] impliziert „Steuerplanung (..) die Frage nach der Relevanz von Steuer-

moral.“ 
171  Vgl. auch Schmiel (2010): S. 466 f., Schmiel (2012): S. 64, a. A. wohl Schneider [(2002): S. 96], nach 

dem „eine ethische Verurteilung von Steuerhinterziehung nicht zu begründen ist“. Ähnlich bereits 

Schneider (1997b): S. 489 f., offenlassend Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 64. 
172  Die EU-Kommission [(2017): S. 1] verwendet in diesem Kontext den Begriff der „aggressive[n] Steuer-

planung“, wobei sie sich insbesondere der Bekämpfung internationaler Gestaltungen widmet. Vgl. zur 

Begriffsdefinition ausführlich Egner (2016): S. 323-329. 
173  Vgl. Schmiel (2010): S. 466. Aus dem Motiv, „Steuern zu sparen“, kann nicht direkt auf eine „überzo-

gene“ Sachverhaltsgestaltung geschlossen werden. So steht es den Steuerpflichtigen grundsätzlich frei, 

ihre Rechtsverhältnisse so zu gestalten, dass es für sie aus steuerlicher Sicht möglichst günstig ist. Vgl. 

BFH (1992a): Rz. 15, BFH (2013c): Rz. 24, BFH (2013b): Rz. 27. 
174  Schneider (1985): S. 349. 
175  Schmiel (2010): S. 468. Schmiel [(2012): S. 63 f.] argumentiert, dass die deutsche Wirtschaftsordnung 

metaphorisch als ein fiktiver Gesellschaftsvertrag zwischen den Gesellschaftsmitgliedern gesehen wer-

den kann, wobei Steuerzahlungen einen wesentlichen Baustein bilden. Steuerhinterziehung und be-

stimmte (i. S. von „überzogene“) Sachverhaltsgestaltungen würden zu einer Verletzung der Vertrags-

pflichten führen und somit die Umsetzung des Gesellschaftsvertrags konterkarieren. 



 

32 

 

2. die ohne Besteuerung erst gar nicht als mögliche Handlungsalternative in das Ent-

scheidungskalkül aufgenommen worden wäre, da sie in diesem Szenario keine ver-

nünftige Gestaltungsmöglichkeit gewesen wäre.176 

Letztere Voraussetzung zielt darauf ab, dass eine solche Gestaltung für den Gesetzgeber 

nicht erwartbar ist, sodass er keine Möglichkeit hat, das Handeln der Steuerpflichtigen zu 

antizipieren.177 Grundsätzlich wird hier der Auffassung von Schmiel gefolgt, d. h., es wird 

eine moralische Selbstbeschränkung im Rahmen der Steuerplanung befürwortet.178 Zu 

beachten ist dabei, dass die im Verlauf der vorliegenden Arbeit fokussierte Sachverhaltsge-

staltung, in deren Rahmen steuerliche Abzugsbeträge zur Nutzung des § 34 Abs. 1 EStG 

zugrunde liegenden Tarifaufbaus generiert werden, auf den ersten Blick beide 

Voraussetzungen erfüllt und entsprechend als „überzogen“ einzuordnen wäre. Bei näherer 

Betrachtung zeigt sich aber, dass die mit der zweiten Voraussetzung verbundene Intention 

nicht zutrifft. Denn auf die Wirkungsweise des § 34 Abs. 1 EStG wurde bereits vor 

Einführung der Fünftelregelung hingewiesen und war seither bereits Gegenstand diverser 

Verfahren der Finanzgerichtsbarkeit sowie kritischer Beiträge im Schrifttum, sodass 

entsprechende Steuerausweichhandlungen erwartbar und somit „dem Verantwortungs-

bereich des Gesetzgebers zuzurechnen [sind]“179. 

 
176  Vgl. Schmiel (2012): S. 64 f., die anmerkt, dass es „[i]n zahlreichen Fällen (...) unbestimmt [ist], ob eine 

offensichtlich ungleichmäßige oder zumindest weitgehend unstrittig ungleichmäßige Besteuerung vor-

liegt und ob Steuerpflichtige die Gestaltung auch ohne Besteuerung in ihr Kalkül gezogen hätten oder 

nicht. Dass die Qualifizierung einer Sachverhaltsgestaltung als unmoralisch im Sinne von vertragsver-

letzend im Vergleich zur Steuerhinterziehung vage ist, lässt sich nicht verhindern. Es geht dabei aber 

weniger um justitiable Regelungen als vielmehr darum, das Bewusstsein zu verankern, dass nicht alles 

gesetzlich Zulässige moralisch ist (...). Anhaltspunkte für die Frage, ob eine unmoralische Sachverhalts-

gestaltung vorliegt, gibt dann auch das aus der ‚goldenen Regel‘ geborene Gedankenexperiment, wie der 

betroffene Steuerpflichtige die Sachverhaltsgestaltung bei einem anderen Steuerpflichtigen bewerten 

würde.“ Schmiel (2012): S. 65. 
177  Vgl. Schmiel (2012): S. 65. 
178  Die Entscheidung, dass zur Erreichung der Zielsetzung „Maximierung des Haushaltsnettoeinkommens“ 

illegale und überzogene Gestaltungsmöglichkeiten ausgeblendet werden, ist eine Wertung, sodass sie 

sich einer Letztbegründung entzieht. Es handelt sich jedoch um ein Werturteil des Metabereichs, sodass 

kein Verstoß gegen das Werturteilsfreiheitspostulat vorliegt. Vgl. Albert (1960): S. 214 f., Albert (1991): 

S. 76 f., Schmiel (2005b): S. 536 sowie die Ausführungen in Kapitel 2.1, S. 15 f.  
179  Schmiel (2012): S. 64. Es liegt somit keine Verletzung von aus dem Gesellschaftsvertrag resultierenden 

Vertragspflichten vor, da der Gesetzgeber Kenntnis über steuerlich motivierte Sachverhaltsgestaltungen 

im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG hat und diese durch seine Untätigkeit implizit billigt. Vgl. Schmiel 

(2012): S. 65. 
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2.2.3 Steuerrechtsgestaltungslehre 

Im Rahmen der Steuerrechtsgestaltungslehre werden steuerrechtliche Regelungen de lege 

lata einer kritischen Würdigung unterzogen und Vorschläge zu dessen Verbesserung de lege 

ferenda erarbeitet.180 Die Kritik kann auf verbalen, modelltheoretischen oder empirischen181 

Methoden fußen, wobei grundsätzlich auf eine einzelwirtschaftliche Perspektive i. S. der 

Beseitigung oder Herbeiführung einzelwirtschaftlicher Wirkungen abgestellt wird.182 In der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft besteht Konsens darüber, dass die Steuerrechtsgestal-

tungslehre insoweit einer handlungstheoretischen Fundierung bedarf.183 Denn erst die 

Kenntnis darüber, wie die Steuerpflichtigen auf Steueränderungen reagieren, erlaubt eine 

Abschätzung der ökonomischen Folgen von Steuerreformen.184 Auf der Basis neoklassi-

scher Steuerwirkungshypothesen Empfehlungen zur Steuerrechtsgestaltung an den Gesetz-

geber zu adressieren, wird von Teilen der Literatur aufgrund der unrealistischen Prämissen 

abgelehnt.185 Diesbezüglich bedürfe es vielmehr einer theoretischen Fundierung i. S. wis-

senschaftlicher Erklärungen über tatsächliche Ursache-Wirkung-Zusammenhänge bzgl. des 

Einflusses der Besteuerung auf das Handeln von Wirtschaftssubjekten,186 bspw. indem auf 

Erklärungsansätze der evolutorischen Ökonomik rekurriert wird.187 

 
180  Vgl. Fischer/Schneeloch/Sigloch (1980): S. 700, Schneeloch (2005): S. 256, Schneider/Bareis/Siegel 

(2013): S. 1145, Breithecker (2016): S. 2, Förster (2019): S. 324. 
181  Im Rahmen der empirischen Steuerrechtsgestaltungslehre ist zu beachten, dass die benötigten Daten erst 

nach der Umsetzung einer Reform vorliegen, sodass eine realitätsgerechte Beurteilung grundsätzlich erst 

ex post möglich ist. Die Steuerpolitik ist jedoch an einer ex ante Bewertung der resultierenden Auswir-

kungen interessiert; diese können ggf. durch Studien zu vergleichbaren Rechtsnormen im Ausland bzw. 

anhand von Simulationsrechnungen abgeschätzt werden. Vgl. Watrin/Thomsen (2020): S. 283. Erkenn-

bar ist, dass die Abgrenzung der Forschungsziele der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre nicht immer 

trennscharf möglich ist, sondern dass die Bereiche teilweise – wie hier die Steuerrechtsgestaltungs- und 

Steuerwirkungslehre – miteinander verwoben sind. 
182  Vgl. Fischer/Schneeloch/Sigloch (1980): S. 700, Förster (2019): S. 324. Darüber hinaus kann auch eine 

gesamtwirtschaftlich begründete Kritik erhoben werden, wobei entsprechende Untersuchungen jedoch 

vorrangig der Finanzwissenschaft statt der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre zuzuordnen sind. Vgl. 

auch Wagner (2014b): S. 210.  
183  Vgl. Schmiel (2005a): S. 28, Marx (2009): S. 524 f., Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 65, 

Schmiel (2009b): S. 1201 f. 
184  Vgl. Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 65.  
185  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1203, Sander (2018): S. 1 f., 223-243. Auch König/Wosnitza [(2004): S. 142] 

konstatieren, dass auf dem Konzept der Entscheidungsneutralität fußende Gestaltungsempfehlungen nur 

in dem Maße geeignet sind, insoweit die zugrunde liegenden Modellannahmen einer Überprüfung in der 

Realität standhalten. 
186  Vgl. Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 65, Schmiel (2009b): S. 1202.  
187  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1201 f., Schmiel (2013): S. 148-153 sowie, darauf aufbauend, für einen kon-

kreten Vorschlag zur Ausgestaltung einer kritisch-rational adäquaten Steuerrechtsauslegung am Unter-

suchungsgegenstand des § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG Sander/Schmiel (2016): S. 335-358 oder im Kontext 
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Dass die Steuerrechtsgestaltungslehre auch als „normative Betriebswirtschaftliche Steuer-

lehre“188 bezeichnet wird, bedeutet nicht, dass im Rahmen dieses Forschungszweigs norma-

tive i. S. vorschreibender „Soll-Aussagen“189 getroffen werden,190 die gegen das Postulat der 

Werturteilsfreiheit verstoßen. Denn die aus der Gestaltungsaufgabe der Betriebswirtschaft-

lichen Steuerlehre resultierenden Ergebnisse sind als Informationen bzw. Empfehlungen 

darüber zu verstehen, mit welchen Mitteln (= Steuerrechtsnormen) ein gesetztes Ziel bzw. 

Zielbündel verwirklicht werden kann.191 Es handelt sich somit um technologische Aussa-

genzusammenhänge, wobei keine Entscheidung über die tatsächliche Umsetzung getroffen 

wird, sondern diese dem Gesetzgeber obliegt.192 Werden mehrere Ziele zugrunde gelegt, 

bietet es sich an, diese in einem Anforderungskatalog bzw. Referenzmaßstab zu bündeln, 

wobei auch die Rangordnung i. S. einer Gewichtung der Ziele offenzulegen ist.193 Diese 

Transparenz bildet die Grundlage für die intersubjektive Nachprüfbarkeit der Ergebnisse 

der Steuerrechtsgestaltungsanalyse, da im Rahmen einer kritischen Prüfung die zugrunde 

gelegten Besteuerungsziele und deren Gewichtung akzeptiert oder abgelehnt werden kön-

nen und die Konsistenz der Herleitung der Regelungen überprüfbar wird.194   

 
der Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter zwischen Schwesterpersonengesellschaften Schmiel/Wagen-

knecht (2016): S. 523-542.  
188  Schneeloch (2011): S. 420, Breithecker (2016): S. 114. 
189  Kornmeier (2007): S. 47. 
190  Das Adjektiv „normativ“ bezieht sich in diesem Kontext vielmehr auf den Bezug zu Gesetzen/Vorschrif-

ten (= Normen). Vgl. Breithecker (2016): S. 2 (dort Fn. 6). 
191  Vgl. Schmiel (2005b): S. 541. Bei der Zielauswahl und -konkretisierung handelt es sich um ein Werturteil 

des Metabereichs.  
192  Vgl. Schmiel (2005b): S. 541. 
193  Vgl. Herbort (2017): S. 61.  
194  Vgl. Siegel (2007a): S. 273, Herbort (2017): S. 60 f. und ähnlich Küpper (2005): S. 29. 
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3 Tarifverwerfungen im einkommensteuerlichen Tarifgefüge 

3.1 Allgemeine Beschreibung von Tarifverläufen und Definition von Tarifver-

werfungen 

Ein Tarifverlauf wird mathematisch durch eine Steuerbetragsfunktion beschrieben. Eine 

Steuerbetragsfunktion ist eine Berechnungsvorschrift, die eine eindeutige Zuordnung eines 

Steuerbetrags (𝑆, abhängige Variable) zu einer Bemessungsgrundlage (𝐵𝑀𝐺, unabhängige 

Variable) abbildet (𝑆 = 𝑆(𝐵𝑀𝐺)).195 Die zugrunde liegende Tarifstruktur kann durch den 

Verlauf von Durchschnitts-, Grenz- und Differenzsteuersätzen charakterisiert werden.196 

Der Durchschnittssteuersatz (𝑠𝑑) gibt das Verhältnis vom Steuerbetrag zur Bemessungs-

grundlage an:197  

𝑠𝑑 =
𝑆

𝐵𝑀𝐺
  (1) 

Grenzbetrachtungen erfassen die durchschnittlichen Änderungen des Steuerbetrags, die sich 

aus einer Änderung der Bemessungsgrundlage ergeben. Der Grenzsteuersatz (𝑠𝑔) gibt an, 

in welcher Höhe die jeweils letzte Einheit der Bemessungsgrundlage belastet wird.198 Es 

handelt sich somit um das Differenzial der Tariffunktion:199  

𝑠𝑔 =
𝜕𝑆

𝜕𝐵𝑀𝐺
 (2) 

Der Differenzsteuersatz (𝑠𝑑𝑖𝑓𝑓) bezieht diese Relation dabei nicht auf eine marginale Ver-

änderung der Bemessungsgrundlage, sondern auf einen bestimmten Betrag. Entsprechend 

handelt es sich um das Verhältnis der zusätzlichen Steuerschuld zur zusätzlichen Bemes-

sungsgrundlage:200 

𝑠𝑑𝑖𝑓𝑓 =  
∆𝑆

∆𝐵𝑀𝐺
= 

𝑆1 − 𝑆0
𝐵𝑀𝐺1 − 𝐵𝑀𝐺0

 (3) 

 
195  Vgl. Siegel/Bareis (2004): S. 113, Homburg (2015): S. 61. Ähnlich schon Bräuer (1927): S. 1. 
196  Vgl. Hechtner (2010a): S. 30. 
197  Vgl. Haase (2010): S. 31, Homburg (2015): S. 62, Siegel (2021): Rz. 4.  
198  Vgl. Laux (2010): S. 1184, Breithecker (2016): S. 26, Siegel (2021): Rz. 4. 
199  Vgl. Schult (1979): S. 381. 
200  Vgl. Siegel/Bareis (2004): S. 113. Dem Differenzsteuersatz kommt insbesondere im Rahmen der Steu-

erplanung Bedeutung zu. Vgl. Schult (1979): S. 377, Siegel (1980): S. 267, Hechtner (2010b): S. 14. 
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Bei der allgemeinen Beschreibung von Tarifverläufen wird regelmäßig auf die Entwicklung 

des Durchschnittssteuersatzes abgestellt.201 Proportionale Tarife sind dabei durch einen kon-

stanten Durchschnittsteuersatz gekennzeichnet, während degressive Tarife einen sinkenden 

und progressive Tarife einen steigenden Durchschnittssteuersatz aufweisen.202 Eine Progres-

sion203 lässt sich durch Einbezug des Grenzsteuersatzes in zwei Progressionsarten untertei-

len: Eine direkte Progression liegt vor, wenn der Grenzsteuersatz mit zunehmender Bemes-

sungsgrundlage steigt,204 während eine indirekte Progression durch eine wachsende Durch-

schnittssteuersatzfunktion mit einem konstanten Grenzsteuersatz beschrieben wird.205  

Zur Beurteilung von Tarifverläufen wird im ökonomischen Schrifttum regelmäßig auf den 

Grenzsteuersatz abgestellt. Dies erscheint sachgerecht, da durch die Grenzbetrachtung äqui-

valente Anforderungen zugleich auch in einer Durchschnittsbetrachtung sichergestellt wer-

den.206 Als eine Mindestanforderung an eine systematische Steuertarifstruktur wird gefor-

dert, dass der Grenzsteuersatz der Tariffunktion zwischen 0 % und 100 %207 liegt:208 

𝑠𝑔 ∈ [0,1] (4) 

Grenzsteuersätze, die außerhalb dieses Intervalls liegen und somit die Mindestanforderung 

gem. Gleichung (4) nicht erfüllen, werden im Folgenden als Tarifverwerfungen209 bezeich-

net:  

𝑇𝑉 = 𝑠𝑔 ∉ [0,1]  (5) 

 

 
201  Vgl. Bareis (1997): S. 8 f., Suttmann (2007): S. 60. 
202  Vgl. Bräuer (1927): S. 4, Siegel/Bareis (2004): S. 114, Haase (2010): S. 31-40.  
203  Hiervon abzugrenzen ist der Begriff der sog. „kalten Progression“. Vgl. dazu die Ausführungen in Ka-

pitel  3.2.1, S. 41. 
204  Sofern die Grenzsteuersatzfunktion linear steigt, wird auch von einer „linearen Progression“ gesprochen. 

Vgl. Bareis (1997): S. 9. 
205  Vgl. Bareis (1997): S. 8 f. Eine indirekte Progression liegt vor, wenn in einen (anscheinend) proportio-

nalen Tarif ein negatives Abzugsglied – i. d. R. in Form eines Freibetrags – eingebaut ist. Vgl. Breit-

hecker (2016): S. 28.  
206  Vgl. mit einer formalen Herleitung Hechtner (2010b): S. 14.  
207  Entsprechend der formalen Darstellung werden Steuersätze im Folgenden als Dezimalzahl angegeben. 
208  Vgl. Bareis (1997): S. 9 f., Siegel/Bareis (2004): S. 115, Hechtner (2010b): S. 12-15, Siegel (2010): 

S. 447, Kudert/Höppner (2020): S. 79. Zudem wird regelmäßig gefordert, dass der Verlauf der Grenz-

steuersatzfunktion monoton steigt: 𝑠𝑔(𝐵𝑀𝐺1) ≥  𝑠𝑔(𝐵𝑀𝐺0) 𝑚𝑖𝑡 𝐵𝑀𝐺1 > 𝐵𝑀𝐺0. 
209  Tarifverwerfungen werden als eine Form von Tarifeffekten angesehen. Vgl. zur Abgrenzung von Ta-

rifeffekten Hechtner (2010a): S. 21 f. 
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3.2 Relative Tarifnormen als Ursache für Tarifverwerfungen 

3.2.1 Entwicklung und Aufbau des Einkommensteuertarifs gem. § 32a EStG 

Der in § 32a EStG kodifizierte Einkommensteuertarif „gehört (..) zu den systemprägenden 

Vorschriften des EStG.“210 Die Bemessungsgrundlage der tariflichen Einkommensteuer bil-

det dabei das zu versteuernde Einkommen (𝑧𝑣𝐸).211 Hinsichtlich der konkreten Tarifausge-

staltung verfügt der Gesetzgeber über einen weitreichenden Gestaltungsspielraum, wobei 

die verfassungsrechtlichen Grundsätze den äußeren Rahmen bilden.212 Insbesondere ist der 

der Tarif am allgemeinen Gleichheitssatz gem. Art. 3 Abs. 1 GG zu messen und muss dem 

hieraus abgeleiteten Gebot der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit – 

dem „Fundamentalprinzip der Steuergerechtigkeit“213 – sowie dem Gebot der Folgerichtig-

keit genügen.214 Aufgrund der gebotenen Gleichmäßigkeit der Besteuerung ist sicherzustel-

len, dass Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch besteuert werden 

(sog. „horizontale Steuergerechtigkeit“), während leistungsfähigere Steuerpflichtige einer 

entsprechend höheren Besteuerung unterliegen (sog. „vertikale Steuergerechtigkeit“).215 Da 

das Grundgesetz keinen konkreten Tarifverlauf vorgibt, liegt es im Entscheidungsspielraum 

des Gesetzgebers, den Tarif proportional oder progressiv auszugestalten.216 Die einmal ge-

troffene Belastungsentscheidung ist jedoch folgerichtig i. S. der Belastungsgleichheit um-

 
210  Seer (2022b): Rz. 121. 
211  Vgl. §§ 2 Abs. 5 Satz 1 Hs. 2, 32a Abs. 1 Satz 1 EStG. 
212  Vgl. BVerfG (1995): Rz. 46, BVerfG (2006c): Rz. 94, BVerfG (2010c): Rz. 51, Knaupp (2004): S. 109, 

Schaumburg/Schaumburg (2013): S. 62 und zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen im Rahmen 

der Steuerrechtsgestaltung die Ausführungen in Kapitel 6.2.1, S. 193 f. 
213  Schaumburg/Schaumburg (2013): S. 63, Hey (2021c): Rz. 3.40, ähnlich Tipke (2000b): S. 484, 524, 

Lang (2001): S. 82, Lang (2016): S. 105.  
214  Vgl. BVerfG (2006c): Rz. 94, BVerfG (2012): Rz. 32, BVerfG (2014): Rz. 56, Zimmermann (2015): 

S. 417, Tappe (2018): Rz. A 111. 
215  Vgl. Jahndorf/Lorscheider (2000): S. 435, BFH (2006c): Rz. 33, Tappe (2018): Rz. A 111, Siegel 

(2021): Rz. 8, ähnlich Kempny (2021): S. 92. Der Grundsatz der horizontalen Steuergerechtigkeit bein-

haltet die Frage nach der Bemessungsgrundlage der Besteuerung als geeigneten Leistungsfähigkeitsin-

dikator, während der Grundsatz der vertikalen Steuergerechtigkeit auf die nachgelagerte Frage nach der 

Ausgestaltung des Steuertarifs abzielt. Vgl. Wosnitza (1996): S. 124 f. 
216  Vgl. BVerfG (2006a): Rz. 48, Tappe (2018): Rz. A 112. Eine degressive Tarifausgestaltung wäre im Ein-

kommensteuerrecht nicht zulässig, da diese dem Leistungsfähigkeitsprinzip widersprechen würde und 

ein Sachgrund, der diesen Verstoß rechtfertigen würde, nur schwer vorstellbar ist. Vgl. BVerfG (2014): 

1. Ls., Tappe (2018): Rz. A 10, A 113.  
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zusetzen, wobei Ausnahmen von einer solchen folgerichtigen Umsetzung einer besonderen 

Rechtfertigung217 bedürfen.218  

Bereits 1891 wurde in Preußen ein progressiver Einkommensteuertarif eingeführt,219 der im 

Zeitverlauf umfassende Änderungen erfuhr.220 Mit der Tarifreform 1990 wurde der Einkom-

mensteuer ein Tarifaufbau mit linear-progressiv verlaufender Grenzbelastung zugrunde ge-

legt,221 dessen Grundstruktur – bestehend aus einem Grundfreibetrag, Progressions- und 

Proportionalbereich – bis heute beibehalten wurde.222 Anhand von Tarifeckwerten (𝐸) ord-

net die in § 32a Abs. 1 Satz 2 EStG kodifizierte Steuerbetragsfunktion das zu versteuernde 

Einkommen in eine bestimmte Tarifzone (𝑛) ein. Der Grundfreibetrag nimmt in der ersten 

Zone das Existenzminimum von der Besteuerung aus:223  

𝑆(𝑧𝑣𝐸) = 0 𝑚𝑖𝑡 𝑠𝑔(𝑧𝑣𝐸) = 0  

𝑓ü𝑟 𝑛 = 1 

(6) 

Dies ist verfassungsrechtlich geboten, da dem Steuerpflichtigen von seinem Erworbenen 

zumindest so viel verbleiben muss, dass er in der Lage ist, den existenznotwendigen Bedarf 

zur Bestreitung seines Lebensunterhalts – und ggf. desjenigen seiner Familie – zu decken.224 

 
217  Im Steuerrecht gelten vier Kategorien von Rechtfertigungsgründen: 1.) Fiskalische Gründe, 2.) Len-

kungs- und Förderungsgründe, 3.) Vereinfachungs- und Typisierungsgründe, 4.) Systemwechsel, wobei 

ein alleiniger Fiskalzweck keine Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag. Vgl. Jahndorf (2016): 

S. 260. 
218  Vgl. BVerfG (2010c): Rz. 51, Desens (2016): S. 243, BVerfG (2018): Rz. 96 und zu weiteren, aus Art. 6 

Abs. 1 GG (Schutz von Ehe und Familie), Art. 14 Art. 1 GG (Eigentumsschutz), Art. 20 Abs. 1 (Sozial-

staatsprinzip) i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG (Menschenwürdegarantie) abgeleiteten, verfassungsrechtlichen 

Anforderungen an den Tarifverlauf umfassend Knaupp (2004): S. 111-189 sowie zum Enteignungsver-

bot des Art. 14 Abs. 3 GG Siegel (2021): Rz. 9. 
219  Vgl. § 17 der Gesetzessammlung für die königlichen Preußischen Staaten 1891, Siegel (2021): Rz. 2, 

Hey (2021b): Rz. 8.801. Wie oben ausgeführt, lässt sich eine progressiv ausgestaltete Tarifstruktur nicht 

allein aus dem Gleichheitssatz ableiten; die Progression ist vielmehr Ausdruck des umverteilenden So-

zialstaatsprinzips. Vgl. Siegel (2019): S. 354, Hey (2021c): Rz. 3.212. 
220  Zu Beginn der Weimarer Republik wurde im Rahmen der Erzbergerschen Finanz- und Steuerreform 

1919/1920, die als „Jahrhundertreform des deutschen Steuerrechts“ bezeichnet wird (BMF (2019): 

S. 34), mit dem EStG 1920 erstmals eine einheitliche Reichseinkommensteuer etabliert. Vgl. 

Verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung (1920) und für einen ausführlichen Überblick über 

die Tarifgeschichte der deutschen Einkommensteuer Siegel (2021): Rz. 2.  
221  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (1988), Schult/Richter (1990): S. 380, Schiffers (2022a): Rz. 13. 
222  Vgl. jedoch zu im Zeitverlauf divergierenden Rundungsregelungen Esser (2019): Rz. 63-65b. 
223  Vgl. § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG. Der Grundfreibetrag entspricht dem Tarifeckwert der 1. Zone (𝐸1).  
224  Vgl. hierzu grundlegend den Beschluss des BVerfG (1992). Das Gebot der steuerlichen Freistellung des 

Existenzminimums ergibt sich insbesondere aus Art. 1 Abs. 1 GG, wonach die Würde des Menschen in 

der freiheitlichen Demokratie den obersten Wert bildet (vgl. BVerfG (1956): Rz. 501), und darüber hin-
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Die Höhe des Existenzminimums richtet sich nach den allgemeinen wirtschaftlichen Ver-

hältnissen und dem in der Rechtsgemeinschaft anerkannten, sozialhilferechtlichen Mindest-

bedarf.225 Die Bundesregierung ist dazu aufgefordert, alle zwei Jahre einen Bericht über die 

Höhe des von der Einkommensteuer zu verschonenden Existenzminimums vorzulegen und 

die Ergebnisse bei der Ausgestaltung des Tarifverlaufs seit dem Veranlagungszeitraum 

1996 zu berücksichtigen.226 Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 wurde der Grund-

freibetrag daraufhin mehr als verdoppelt; zudem wurde der anschließende Progressionsbe-

reich in zwei Zonen unterteilt.227 In diesen progressiven Funktionsabschnitten weist der Ein-

kommensteuertarif jeweils eine quadratische Steuerbetragsfunktion auf:228 

𝑆(𝑧𝑣𝐸) = (𝑝𝑛 ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸𝑛−1) + 𝑠𝑔𝑛) ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸𝑛−1) + 𝑆𝑛−1 

𝑚𝑖𝑡 𝑠𝑔(𝑧𝑣𝐸) =  2 ∗ 𝑝𝑛 ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸𝑛−1) + 𝑠𝑔𝑛 𝑢𝑛𝑑 𝑠𝑔′(𝑧𝑣𝐸) =  2 ∗ 𝑝𝑛 

𝑓ü𝑟 𝑛 = 2, 𝑛 = 3 

(7) 

Die Variablen 𝑝, 𝐸, 𝑠𝑔 und 𝑆 sind Formvariablen, die als Platzhalter für gesetzlich vorgege-

bene, reelle Zahlen fungieren. Der Teil der Bemessungsgrundlage, der den Tarifeckwert der 

vorherigen Zone übersteigt (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸𝑛−1), wird mit dem Progressionsparameter (𝑝𝑛) mul-

tipliziert und dem (Eingangs-)Grenzsteuersatz der Zone (𝑠𝑔𝑛) hinzugefügt. Der sich erge-

bende Steuersatz wird sodann mit dem aufgezeigten Teil der Bemessungsgrundlage multi-

pliziert und zu dem Steuerbetrag des Eckwerts der vorhergehenden Tarifzone (𝑆𝑛−1) ad-

diert.229 Die Steigung der jeweiligen Progressionszone ergibt sich aus der ersten Ableitung 

des entsprechenden Funktionsabschnitts und beträgt – aufgrund der quadratischen Steuer-

 
aus aus den Art. 3 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 20 Abs. 1 GG. Vgl. BVerfG (1992): Rz. 43, 57, Hey (2021c): 

Rz. 3.160 f. 
225  Vgl. BVerfG (1992): 2. Ls., Rz. 68.  
226  Vgl. für die Aufforderung zur erstmaligen Vorlage eines Existenzminimumberichts Deutscher Bundes-

tag (1993a) und für das Ergebnis Deutscher Bundestag (1995b) (1. Existenzminimumbericht) sowie für 

die Aufforderung zur zweijährigen Fortschreibung Deutscher Bundestag (1995a). 
227  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (1995b). Die Erhöhung des Grundfreibetrags wurde dem Gesetzgeber durch 

den Beschluss des BVerfG auferlegt, der § 32a Abs. 1 Satz 2 EStG diesbezüglich für mehrere Veranla-

gungszeiträume als verfassungswidrig einstufte. Vgl. BVerfG (1992): 1., 2. Ls. 
228  Vgl. zur Herleitung dieses formalen Zusammenhangs aus dem gesetzlichen Wortlaut des § 32a Abs. 1 

Satz 2 Nr. 2, 3 EStG Anhang 1, S. 242. 
229  Vgl. zur indirekten Progressionswirkung des Grundfreibetrags die folgenden Ausführungen zu den Kor-

rekturbeträgen im Proportionalbereich auf der folgenden Seite analog. 
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betragsfunktion – das Zweifache des Progressionsparameters, was im Folgenden als Pro-

gressionsfaktor (2 ∗ 𝑝𝑛) bezeichnet wird (direkte Progression).230  

Seit dem Veranlagungszeitraum 2007 ist der folgende Proportionalbereich durch die Ein-

führung einer sog. „Reichensteuer“ ebenfalls in zwei Zonen unterteilt.231 Da der Progressi-

onsparameter in diesem Bereich Null beträgt, ergibt sich folgender linearer Zusammenhang, 

der durch einen konstanten Grenzsteuersatz gekennzeichnet ist: 

𝑆(𝑧𝑣𝐸) =  𝑠𝑔𝑛 ∗ 𝑧𝑣𝐸 − 𝑠𝑔𝑛 ∗ 𝐸𝑛−1 + 𝑆𝑛−1 

               𝐶𝑛 

𝑚𝑖𝑡 𝑠𝑔(𝑧𝑣𝐸) =  𝑠𝑔𝑛 𝑢𝑛𝑑 𝑠𝑔′(𝑧𝑣𝐸) = 0 

𝑓ü𝑟 𝑛 = 4, 𝑛 = 5 

(8) 

Die von der Bemessungsgrundlage unabhängigen Formvariablen werden in der gesetzlichen 

Formulierung durch die für den jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden Werte ersetzt 

und zu einem Korrekturbetrag (𝐶𝑛) zusammengefasst.232 Der Korrekturbetrag spiegelt dabei 

den Entlastungseffekt der vorherigen Tarifzonen wider, dessen relatives Gewicht mit stei-

gender Bemessungsgrundlage beständig abnimmt, sodass der Durchschnittssteuersatz ent-

sprechend steigt und sich dem Grenzsteuersatz abflachend annähert (indirekte Progres-

sion).233 Insgesamt ergibt sich für den Einkommensteuertarif somit folgende, abschnitts-

weise definierte Steuerbetragsfunktion, die eine linear-progressive Struktur aufweist:234 

𝑆(𝑧𝑣𝐸)

=

{
 
 

 
 

  

 0 𝑓ü𝑟 𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸1   
(𝑝2 ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1) + 𝑠𝑔2) ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1)                     𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤ 𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸2   
(𝑝3 ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸2) + 𝑠𝑔3) ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸2) + 𝑆2              𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤ 𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸3   
𝑠𝑔4 ∗ 𝑧𝑣𝐸 − 𝐶4                                                                  𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤ 𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸4
𝑠𝑔5 ∗ 𝑧𝑣𝐸 − 𝐶5 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤ 𝑧𝑣𝐸

  
}
 
 

 
 

 

(9) 

 
230  Anhand der konkreten Tarifparameter der verschiedenen Veranlagungszeiträume ist erkennbar, dass der 

1. Progressionszone (§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EStG) ggü. der 2. Progressionszone (§ 32a Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3 EStG) ein deutlich steilerer Anstieg der Grenz- und Durchschnittssteuerbelastung zugrunde liegt. 

Vgl. auch Haase (2010): S. 43. Die unterschiedliche Steigung (2 ∗ 𝑝𝑛) ergibt sich aus dem Höhen- und 
Längenunterschied (Progressionswinkel) der beiden Zonen. Vgl. mit Erläuterung Bräuer (1927): S. 10-

14. 
231  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2006b). 
232  Vgl. § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und 5 EStG. 
233  Vgl. Haase (2010): S. 45. 
234  Vgl. Schult/Richter (1990): S. 380, Breithecker (2016): S. 65, Schiffers (2018): Rz. 13. 
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𝑚𝑖𝑡 𝑠𝑔(𝑧𝑣𝐸) =

{
 
 

 
 

  

0 𝑓ü𝑟 𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸1   

2 ∗ 𝑝2 ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1) + 𝑠𝑔2              𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤ 𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸2   

2 ∗ 𝑝3 ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸2) + 𝑠𝑔3 𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤ 𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸3   
𝑠𝑔4                                                        𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤ 𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸4
𝑠𝑔5 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤ 𝑧𝑣𝐸

  
}
 
 

 
 

 

Der progressive Tarifaufbau führt dazu, dass im Zeitverlauf eine inflationsbedingte Ein-

kommenssteigerung bei gleichbleibenden Realeinkommen durch die nominal höhere Be-

messungsgrundlage eine Steigerung der Durchschnittssteuerbelastung zur Folge hat, sodass 

die Kaufkraft des Steuerpflichtigen insgesamt sinkt (sog. kalte Progression).235 Um dieser 

systembedingten Steuermehrbelastung entgegenzuwirken, ist die Bundesregierung seit Be-

ginn der 18. Legislaturperiode dazu aufgefordert, im Zweijahresrhythmus zusammen mit 

dem Existenzminimumbericht einen Bericht über die Wirkung der kalten Progression im 

Verlauf des Einkommensteuertarifs vorzulegen.236 Auf dieser Basis werden neben der An-

hebung des Grundfreibetrags seit dem Veranlagungszeitraum 2016 die übrigen Tarifeck-

werte jährlich um die (prognostizierte) Inflationsrate des Vorjahres nach rechts verschoben, 

wobei die Tarifstruktur insgesamt stabil bleibt.237 Zuletzt wurden im Rahmen des Inflations-

ausgleichsgesetzes der Grundfreibetrag (𝐸1) für den Veranlagungszeitraum 2023 ggü. dem 

Vorjahr um 561 € und die Tarifeckwerte 𝐸2 und 𝐸3 um jeweils 7,19 % erhöht; der Tarifeck-

wert 𝐸4 – ab dessen Überschreitung die „Reichensteuer“ greift – ist konstant geblieben.238 

 
235  Vgl. Eichfelder/Hechtner (2013): S. 229, Djanani/Grossmann (2015): S. 34, Deutscher Bundestag 

(2022b): S. 2.  
236  Vgl. Deutscher Bundestag (2012a), Deutscher Bundestag (2012b). Die Entscheidung über entsprechende 

Korrekturen des Tarifverlaufs obliegt dem Deutschen Bundestag, wobei zu beachten ist, dass ein Abbau 

der kalten Progression außerhalb der Anpassung des steuerfreizustellenden Existenzminimums verfas-

sungsrechtlich nicht zwingend geboten ist. Vgl. Deutscher Bundestag (2018): S. 1. 
237  Durch die Anhebung des Grundfreibetrags wird der Effekt der kalten Progression bereits deutlich ge-

mindert. Ohne eine Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte wäre allerdings nicht sichergestellt, 

dass eine inflationsbedingte tarifliche Mehrbelastung in jedem Einzelfall ausgeglichen wird. Vgl. Deut-

scher Bundestag (2020): S. 4. Zudem würde es zu einer Stauchung der 1. Progressionszone – und somit 

zu einem Anstieg des Progressionsfaktors – kommen. Vgl. Deutscher Bundestag (2012a): S. 6. 
238  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2022a) sowie für den (jeweils aktuellen) 14. Existenzminimumbericht 

Deutscher Bundestag (2022a) und für den 5. Steuerprogressionsbericht Deutscher Bundestag (2022b). 

Das mindestens steuerfrei zu stellende sächliche Existenzminimum beträgt im Veranlagungszeit-

raum 2023 insgesamt 10.908 € und setzt sich aus dem im Sozialhilferecht verankerten notwendigen Le-

bensunterhalt der Regelbedarfsstufe 1 (6.024 €) sowie Kosten der Unterkunft (3.828 €) und Heizkosten 

(1.056 €) zusammen, wobei ein höherer steuerlicher Freibetrag im Wege politischer Entscheidungen 

möglich ist. Vgl. §§ 27a-29 i. V. m. Anlage zu § 28 SGB XII, Deutscher Bundestag (2022a): S. 10. 
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Die konkreten Tarifparameter für den Veranlagungszeitraum 2023 sind mit dem sich erge-

benden Grenz- und Durchschnittssteuersatzverlauf in Abbildung 2 aufgeführt:239  

VZ 

2023 

1. Tarif-

zone 

(𝑛 = 1) 

Grundfrei-

betrag 

2. Tarifzone 

(𝑛 = 2) 

3. Tarifzone 

(𝑛 = 3) 

4. Tarifzone 

(𝑛 = 4) 

5. Tarif-

zone 

(𝑛 = 5) 

Progressionsbereich Proportionalbereich 

𝑬𝒏 10.908 € 15.999 € 62.809 € 277.825 € ∞ 

𝒔𝒈𝒏 0 0,14 0,2397 0,42 0,45 

𝒑𝒏 0 979,18 * 10-8 192,59 * 10-8 0 0 

𝑺𝒏 0 966,53 € 16.406,80 € 106.713,52 € ∞ 

 

Abbildung 2:  Tarifparameter des § 32a EStG für den Veranlagungszeitraum 2023 

mit Grenz- und Durchschnittssteuersatzverlauf240  

Die (Eingangs-)Grenzsteuersätze der einzelnen Tarifzonen betragen seit dem Veranla-

gungszeitraum 2009 unverändert 0,14 (𝑠𝑔2), 0,2397 (𝑠𝑔3), 0,42 (𝑠𝑔4) und 0,45 (𝑠𝑔5).241 

Zu erkennen ist, dass es bei ausschließlicher Anwendung von § 32a Abs. 1 EStG nicht zu 

 
239  Vgl. zudem für eine Übersicht über die Entwicklung der Tarifparameter des § 32a Abs. 1 EStG für die 

Veranlagungszeiträume 2014-2023 Anhang 2, S. 243-247.  
240  Eigene Darstellung. Vgl. ähnlich Breithecker (2016): S. 66 für den Veranlagungszeitraum 2016. 
241  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2009). 



 

43 

 

Tarifverwerfungen kommen kann, da der Grenzsteuersatz monoton ansteigt und maximal 

den Wert der 5. Tarifzone i. H. v. 0,45 annimmt.242 

Neben der in Abs. 1 kodifizierten Tarifgrundnorm enthält § 32a EStG in Abs. 5 mit dem 

Splittingverfahren für Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b EStG zusammen zur Einkommen-

steuer veranlagt werden, eine modifizierte Form der aufgezeigten Steuerbetragsfunktion. 

Diese Form der Ehegattenbesteuerung wurde im Jahr 1958 eingeführt und löste die bis dato 

geltende Haushaltsbesteuerung ab, die das BVerfG als mit dem verfassungsrechtlich gebo-

tenen Schutz von Ehe und Familie unvereinbar ansah.243 Dagegen wird das Ehegattensplit-

ting als „ eine an dem Schutzgebot des Art. 6 Abs. 1 GG und der wirtschaftlichen Leistungs-

fähigkeit der Ehepaare (Art. 3 Abs. 1 GG) orientierte sachgerechte Besteuerung“244 angese-

hen. Voraussetzung für die Anwendung des Splittingtarifs gem. § 32a Abs. 5 EStG ist, dass 

beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, sie nicht dauernd getrennt 

leben und keiner der Ehegatten die Einzelveranlagung gewählt hat.245 Im Rahmen der 

Zusammenveranlagung werden die Ehegatten als ein Steuerpflichtiger behandelt, sodass die 

Einkünfte der Eheleute zusammengerechnet und ihnen gemeinsam zugerechnet werden.246 

Die tarifliche Einkommensteuer beträgt in diesem Fall gem. § 32a Abs. 5 EStG das Zwei-

 
242  Vgl. auch Siegel (2021): Rz. 9. 
243  Vgl. BVerfG (1957): 5. Ls., Deutscher Gesetzgeber (1958), Esser (2019): Rz. 40, Siegel (2021): Rz. 11. 

Im Rahmen der Haushaltsbesteuerung wurden Ehegatten durch die progressive Tarifgestaltung oftmals 
schlechter gestellt, als wenn sie jeweils einzeln zur Einkommensteuer veranlagt worden wären. Eine an 

die Eheschließung anknüpfende steuerliche Mehrbelastung ist jedoch mit Art. 6 Abs. 1 GG, nach dem 

Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen, unvereinbar. Vgl. BVerfG 

(1957): Rz. 46. 
244  BVerfG (1982): Rz. 81. Das Splittingverfahren ist verfassungsrechtlich zulässig, aber nicht zwingend. 

Vgl. BVerfG (1982): Rz. 80 f., 100, Modrzejewski (2018): S. 299-320, 350. Diese Form der Ehegatten-
besteuerung wird in der Literatur vielfach kritisiert (vgl. Bareis (2000): S. 81-90, Schneider (2002): 

S. 326, Bareis/Siegel (2016): S. 306-315, Englisch/Becker (2016): S. 81-86, Siegel (2019): S. 354 f., Be-

cker (2021): S. 289-291, a. A. Kube [(2016): S. 342], nach dem am Ehegattensplitting festgehalten wer-

den sollte, und die Argumente für bzw. gegen das Splittingverfahren abwägend Maiterth/Chirvi (2015): 

S. 19-32), was zu diversen Reformvorschlägen der Ehegattenbesteuerung geführt hat. Vgl. bspw. zum 

Familienrealsplitting Wosnitza (1996): S. 123-136, Bergs et al. (2006): S. 639-644, zum Familiensplit-

ting Steiner/Wrohlich (2006): S. 441-449 oder zur Individualbesteuerung mit Gewährung des doppelten 

Grundfreibetrags Bach/Geyer/Wrohlich (2016): S. 321, 323. 
245  Vgl. § 26 EStG. Gem. § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG müssen die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 und 2 EStG zu Beginn des Veranlagungszeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des Veranla-

gungszeitraums eingetreten sein. Darüber hinaus ermöglicht § 32a Abs. 6 EStG für verwitwete oder ge-

schiedene Personen eine zeitlich begrenzte Fortführung des Splittingverfahrens über die bestehende Ehe 

hinaus, was als „Gnadensplitting“ bezeichnet wird. Bleschick (2017): S. 762, Tappe (2018): Rz. A 42, 

Hey (2021b): Rz. 8.849. 
246  Vgl. § 26b EStG. 
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fache des Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemeinsamen zu versteuernden Ein-

kommens bei Anwendung der Tarifgrundnorm ergibt:247  

𝑆𝑍𝑉(𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵) = 2 ∗ (𝑆 (
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

)) (10) 

𝑚𝑖𝑡 𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵 = 𝑧𝑣𝐸𝐴 + 𝑧𝑣𝐸𝐵   

Durch das Splittingverfahren werden die Tarifbereiche des § 32a Abs. 1 EStG entsprechend 

verdoppelt,248 was zu einer „Streckung des Tarifaufbaus“249 führt. Die Steuerentlastung ist 

durch das Abflachen der Progression umso größer, je stärker die Höhe der zu versteuernden 

Einkommen beider Ehegatten differieren.250 Da der Grundtarif in einer Proportionalzone en-

det, ist die maximale Splittingwirkung grundsätzlich auf den Korrekturbetrag der 5. Ta-

rifzone (𝐶5) begrenzt; diese maximale Entlastung ergibt sich, wenn eine Alleinverdiener-

Ehe vorliegt und das zu versteuernde Einkommen des Einkünfte erzielenden Ehegatten min-

destens dem zweifachen Eingangsbetrag der 5. Tarifzone (2 ∗ (𝐸4 + 1)) entspricht.251 Da-

gegen entfaltet sich kein Splittingeffekt, wenn die Ehegatten ein zu versteuerndes Einkom-

men in identischer Höhe erzielen oder innerhalb derselben Proportionalzone liegen.252 Die 

Anwendung des Splittingverfahrens ist bei isolierter Betrachtung des Tarifs im Vergleich 

zur Einzelveranlagung in keinem Fall nachteilhaft;253 aufgrund der tariflichen Streckung 

liegt analog zur Einzelveranlagung ein monoton ansteigender Verlauf des Grenzsteuersatzes 

vor, der maximal einen Wert von 0,45 annehmen kann, sodass Tarifverwerfungen entspre-

chend ausgeschlossen sind. 

 
247  Vgl. auch die detaillierte Darstellung der Steuerbetragsfunktion des § 32a Abs. 5 EStG mit dazugehöri-

ger Grenzsteuersatzfunktion in Anhang 3, S. 248. 
248  Vgl. Siegel (2021): Rz. 29. 
249  Schiffers (2022a): Rz. 18 (im Original hervorgehoben). 
250  Vgl. Pfirrmann (2022): Rz. 12, Schiffers (2022a): Rz. 19. 
251  Vgl. Hechtner (2009): S. 235 f., Siegel (2021): Rz. 29. Im Veranlagungszeitraum 2023 ergibt sich somit 

eine maximale Splittingwirkung i. H. v. 18.308 € bei einem zu versteuernden Einkommen eines Allein-

verdiener-Ehepaares von mindestens 555.652 €. Zu beachten ist, dass sich unter Ausblendung steuerli-

cher Verlustrück- und -vortragsmöglichkeiten sowie intertemporaler Progressionseffekte ein darüber 

hinausgehender Splittingvorteil ergeben kann, wenn ein Ehegatte ein negatives Einkommen erzielt. Vgl. 

Müller/Kalies (2019): S. 706 f. 
252  Vgl. Hechtner (2009): S. 236, Müller/Kalies (2019): S. 706 f. 
253  Vgl. Schiffers (2022a): Rz. 19. Unter Einbezug weiterer Tarifnormen – bspw. § 32b oder § 34 EStG –

kann sich jedoch ein Vorteil der Einzel- ggü. der Zusammenveranlagung ergeben. Vgl. Esser (2019): 

Rz. 150-155 und zur Analyse der Vorteilhaftigkeit des Veranlagungswahlrechts von Ehegatten im Kon-

text von § 34 Abs. 1 EStG die Ausführungen in Kapitel 4.2.2, S. 116-121.  
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3.2.2 Durchbrechungen des Postulats einer synthetischen Einkommensteuer 

Die ökonomischen Anforderungen an eine systematische Tarifstruktur werden durch § 32a 

EStG grundsätzlich erfüllt, da der Grenzsteuersatz wie gezeigt von 0 bis 0,45 monoton an-

steigt. Das Postulat einer synthetischen Einkommensteuer, welche das gesamte zu versteu-

ernde Einkommen einem einheitlichen Tarif unterwirft,254 wird jedoch durch die Implemen-

tierung weiterer Tarifelemente durchbrochen. So existieren neben § 32a EStG – mit Diffe-

renzierung in Einzel- und Zusammenveranlagung – mit dem Progressionsvorbehalt255 des 

§ 32b EStG eine weitere synthetische Tarifvorschrift.256 Darüber hinaus enthält das einkom-

mensteuerrechtliche Tarifgefüge Vorschriften, die lediglich auf bestimmte Einkünfte bzw. 

Einkunftsteile abzielen. Unter die sog. Schedulenelemente fallen grundsätzlich private Ka-

pitaleinkünfte, außerordentliche Einkünfte sowie nicht entnommene Gewinne.257 Eine Cha-

rakterisierung der verschiedenen Tarifelemente kann zudem anhand der absoluten oder re-

lativen Ausgestaltung erfolgen: Während absolute Tarifnormen als eigenständige Zuord-

nungsvorschrift ausgestaltet sind, die eine mathematische Zuordnung zwischen Bemes-

sungsgrundlage und resultierender Steuerschuld enthalten, nehmen relative Tarifnormen 

Rückgriff auf die Steuerbetragsfunktion des § 32a EStG und modifizieren diese lediglich.258 

Das Zusammenspiel der verschiedenen einkommensteuerlichen Tarifvorschriften wird an-

hand Abbildung 3 verdeutlicht:  

 
254  Vgl. Birk (2000): S. 330 f., Rose/Watrin (2017): S. 175. 
255  Zu beachten ist, dass keine Progressionswirkung eintritt, sofern der Durchschnittssteuersatz jeweils vor 

und nach Einbezug des § 32b EStG 0 bzw. 0,45 beträgt. Daher wird auch der Begriff „Tarifvorbehalt“ 

verwendet. Müller (2015): Rz. 1, Breithecker (2016): S. 69 (dort Fn. 174). 
256  Vgl. Hechtner (2010a): S. 28. 
257  Vgl. §§ 32d Abs. 1, 34, 34b, 34a EStG. 
258  Vgl. Hechtner (2010a): S. 28. 
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Abbildung 3:  Tarifgefüge des EStG259 

Wie ersichtlich, ist das Tarifgefüge des EStG komplex ausgestaltet. Bei isolierter Betrach-

tung absoluter Tarifzuordnungsvorschriften sind durch die jeweilige Anwendung eines pro-

portionalen Steuersatzes auf einzelne Schedulen keine Tarifverwerfungen möglich. Dage-

gen bergen relative Tarifnormen die Problematik möglicher Tarifverläufe, die den ökono-

mischen Anforderungen an eine systematische Tarifstruktur widersprechen.260 Vor diesem 

Hintergrund wird im Folgenden die Fünftelregelung des § 34 Abs. 1 EStG näher betrachtet 

und auf Tarifverwerfungen hin untersucht.  

 
259  Eigene Darstellung in Anlehnung an Hechtner (2017): S. 474. 
260  Vgl. zu unsystematischen Tarifverläufen im Kontext von § 32b EStG z. B. Wotschofsky/Pasch (2001): 

S. 77-92, Siegel (2009): S. 256 f., Förster (2010): S. 99-122, Hechtner (2011): S. 1141-1171. 
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3.3 Identifikation von Tarifverwerfungen im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG 

3.3.1 Steuernormendarstellung der Tarifnorm des § 34 Abs. 1 EStG 

3.3.1.1 Rechtsentwicklung 

Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer, deren Festsetzungsgrundlagen grundsätzlich, 

jeweils basierend auf dem Prinzip der Abschnittsbesteuerung, kalenderjahrbezogen zu er-

mitteln sind.261 Dieser Zeitrahmen erlangt insbesondere vor dem Hintergrund des aufgezeig-

ten Tarifverlaufs Bedeutung, sofern Teile des Einkommens nicht regelmäßig bzw. in den 

jeweiligen Veranlagungszeiträumen steuerlich berücksichtigt werden, in denen sie erwirt-

schaftet werden, sondern geballt in einer Summe innerhalb eines Kalenderjahres.262 So kann 

eine hieraus u. U. resultierende Progressionswirkung zu einer erhöhten Steuerbelastung füh-

ren, ohne dass eine nachhaltige Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eingetre-

ten ist.263 Um solche progressionsbedingten steuerlichen Mehrbelastungen abzumildern, 

sieht der Gesetzgeber bereits seit der Erzbergerschen Finanz- und Steuerreform 1919/1920 

einen Entlastungsmechanismus für außerordentliche Einkommensbestandteile vor.264 Die 

konkrete Ausgestaltung der steuerlichen Entlastung wurde im Zeitverlauf mehrfach umfas-

send reformiert, wobei die aktuell in § 34 Abs. 1 EStG kodifizierte Fünftelregelung weiter-

hin auf diesen Grundgedanken zurückzuführen ist.265  

Bzgl. der Rechtsentwicklung ist anzumerken, dass der Entlastungsmechanismus im Laufe 

seines über hundertjährigen Bestehens Gegenstand von insgesamt 24 Änderungsgesetzen 

war, sodass an dieser Stelle lediglich ein kurzer historischer Abriss erfolgt.266 Während das 

EStG 1920 noch je nach Art der außerordentlichen Einkünfte unterschiedliche Entlastungs-

techniken vorsah, wurde diese Differenzierung mit dem EStG 1925 größtenteils aufgeho-

 
261  Vgl. § 2 Abs. 7 Satz 1 und 2 i. V. m. § 25 Abs. 1 EStG. Idealiter müsste die wirtschaftliche Leistungsfä-

higkeit eines Steuerpflichtigen nach dem Lebenseinkommen bemessen werden; die technische Umset-
zung erfolgt aus Praktikabilitätsgründen jedoch durch eine abschnittsbezogene Besteuerung. Vgl. Hey 

(2021b): Rz. 8.44. 
262  Vgl. Mellinghoff (2022b): Rz. 1. 
263  Vgl. Deutscher Bundestag (1998): S. 183. 
264  Vgl. §§ 22-25 EStG 1920, Verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung (1920), Juchum (2000): 

S. 343, Schiffers (2021): Rz. 1, 3. 
265  Vgl. ausführlich zum Normzweck von § 34 Abs. 1 EStG die Ausführungen im Rahmen der Steuerrechts-

gestaltungsanalyse in Kapitel 6.2.4, S. 199-202.  
266  Vgl. für eine vollständige Darstellung der Rechtsentwicklung ausführlich Horn (2019b): Rz. 2 und für 

einen Überblick über die gesetzlichen Änderungen seit Einführung der Fünftelregelung ab dem Veran-

lagungszeitraum 1999 Anhang 4, S. 249-251.  
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ben.267 Das Gesetz sah für außerordentliche Einkünfte nun grundsätzlich eine ermäßigte Be-

steuerung vor, deren Höhe jedoch nicht genau bestimmt war; stattdessen war gesetzlich le-

diglich ein Besteuerungsrahmen vorgegeben, während die konkrete Festsetzung den Finanz-

behörden oblag.268 Im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 1965 wurde diese Regelung 

durch einen festgelegten, ermäßigten Steuersatz ersetzt,269 wodurch der steuerpolitischen 

Zielsetzung Rechnung getragen wurde, den Umfang der Besteuerung gesetzlich festzu-

schreiben.270 Diese Technik fand – mit zwischenzeitlich geringfügigen Anpassungen – bis 

zum Veranlagungszeitraum 1998 Anwendung. Ausgenommen hiervon waren Entlohnun-

gen für mehrjährige Tätigkeiten, für die bereits seit dem Veranlagungszeitraum 1946 wieder 

eine separate Besteuerung erfolgte, indem für diese Einkünfte zunächst eine Verteilung auf 

den Erdienungszeitraum – höchstens auf drei Jahre – vorgesehen war.271 Zur Verwaltungs-

vereinfachung wurde die tatsächliche Verteilung der außerordentlichen Einkünfte im Rah-

men des Steuerreformgesetzes 1990 durch eine fiktive Verteilung auf drei Veranlagungs-

zeiträume ersetzt, sodass vergangene Einkommensteuerveranlagungen nicht mehr berührt 

werden mussten.272  

Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 wurden diese parallel laufenden Ent-

lastungsregelungen rückwirkend ab dem Veranlagungszeitraum 1999 durch die auf sämtli-

che außerordentlichen Einkünfte einheitlich anzuwendende Fünftelregelung abgelöst, die 

eine fiktive Verteilung der außerordentlichen Einkünfte auf fünf Jahre vorsieht.273 Hinter-

grund war zum einen, dass durch die grundsätzliche Anwendung eines ermäßigten Steuer-

satzes Steuerpflichtige, die aufgrund ihrer laufenden Einkünfte bereits regelmäßig dem Spit-

zensteuersatz unterlagen, weit über die bezweckte Zielsetzung hinaus begünstigt wurden.274 

Zum anderen wurde mit dem Ziel der Steuervereinfachung die unterschiedliche Behandlung 

 
267  Vgl. §§ 22-25 EStG 1920, § 58 EStG 1925, Reichstag (1925).  
268  Vgl. § 58 EStG 1925, Reichstag (1925), Deutscher Bundestag (1965): S. 9, Horn (2019b): Rz. 2. 
269  Der ermäßigte Steuersatz auf die außerordentlichen Einkünfte betrug die Hälfte des durchschnittlichen 

Steuersatzes, der sich ergeben würde, wenn die Einkommensteuer auf das gesamte zu versteuernde Ein-

kommen anzuwenden wäre. Vgl. § 34 Abs. 1 Satz 1 EStG 1965. 
270  Vgl. Deutscher Bundestag (1965): S. 9. 
271  Vgl. Alliierter Kontrollrat (1946) zit. nach Horn (2019b): Rz. 2.  
272  Vgl. Deutscher Bundestag (1988): S. 152.  
273  Vgl. § 34 Abs. 1 EStG, Deutscher Bundestag (1998): S. 183, Breithecker/Klapdor/Zisowski (1999): 

S. 101, Deutscher Gesetzgeber (1999) sowie zur konkreten Berechnungssystematik im Rahmen der Ein-

zelveranlagung Gleichung (16) und der Zusammenveranlagung Gleichung (17), jeweils S. 63. 
274  Vgl. Deutscher Bundestag (1998): S. 183, Juchum (2000): S. 343 f. 
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verschiedener Arten außerordentlicher Einkünfte aufgehoben.275 Die Anwendung der Fünf-

telregelung war zunächst an einen Antrag276 des Steuerpflichtigen gekoppelt, wobei das An-

tragserfordernis ab dem Veranlagungszeitraum 2001 ersatzlos gestrichen wurde und die 

Fünftelregelung seitdem von Amts wegen zu gewähren ist.277  

Ab dem Veranlagungszeitraum 2001 wurde zudem die Besteuerung außerordentlicher Ein-

künfte mit einer einheitlichen Regelung wieder aufgeweicht, indem für betriebliche Veräu-

ßerungsgewinne i. S. der §§ 14, 16 und 18 Abs. 3 EStG die Besteuerung mit einem ermä-

ßigten Steuersatz278 in eingeschränktem Umfang als alternative Entlastungstechnik wieder-

hergestellt wurde.279 Die gesetzgeberische Zielsetzung bestand in der „Sicherung der Alters-

vorsorge von aus dem Berufsleben ausscheidenden Unternehmern“280, sodass das antrags-

gebundene Wahlrecht an restriktive Voraussetzungen gebunden ist.281 Damit sind aktuell282 

unter dem Dach von § 34 EStG zwei Entlastungsregelungen für außerordentliche Einkünfte 

vereint, die auf unterschiedliche Zwecke – eine Fiskalzweckermäßigungsnorm zur Progres-

sionsglättung durch die Fünftelregelung in Abs. 1 und eine Sozialzwecknorm in Form der 

Besteuerung mit einem ermäßigten Durchschnittssteuersatz in Abs. 3 – zurückzuführen 

sind.283  

 
275  Vgl. Deutscher Bundestag (1998): S. 183. 
276  Zunächst sah die Regelung bei Einführung im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 

einen unwiderruflichen Antrag vor. Die Unwiderruflichkeit wurde jedoch rückwirkend durch das Gesetz 

zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung wieder beseitigt. Vgl. 

Deutscher Gesetzgeber (2000b), Mellinghoff (2022b): Rz. 3.  
277  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2001). 
278  Der ermäßigte Steuersatz auf die genannten außerordentlichen Einkünfte betrug zunächst 50 % und 

wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 ab dem Veranlagungszeitraum 2004 auf 56 % des 

Durchschnittssteuersatzes erhöht. Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2003). 
279  Vgl. § 34 Abs. 3 EStG, Deutscher Gesetzgeber (2000a). Zur Einführung einer Übergangsregelung für 

die Jahre 1999 und 2000 war der Gesetzgeber nicht verpflichtet. Vgl. BFH (2002a): S. 341, 343, BFH 

(2003a): Rz. 14, BFH (2003b): Rz. 20.  
280  Deutscher Bundestag (2000a): S. 8.  
281  So kann § 34 Abs. 3 EStG nur von Steuerpflichtigen in Anspruch genommen werden, die bereits das 

55. Lebensjahr vollendet haben oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig 

sind. 
282  Die grundsätzlichen Berechnungssystematiken der beiden Entlastungsregelungen wurden jeweils seit 

deren (Wieder-)Einführung nicht berührt.  
283  Vgl. zur Einordnung von § 34 Abs. 1 EStG als Fiskalzweckermäßigungsnorm Tipke (2003): S. 756, Wer-

der (2005): S. 253, 255, Schaumburg/Schaumburg (2013): S. 67, Hey (2021b): Rz. 8.812 und zur Ein-

ordnung von § 34 Abs. 3 EStG als Sozialzwecknorm BFH (2002b): Rz. 9, Horn (2019b): Rz. 3, Schießl 

(2022): Rz. 5, Wacker (2022): Rz. 25. 
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Mit Blick auf die Rechtsentwicklung verwundert es nicht, dass dem Gesetzgeber diesbe-

züglich eine „Orientierungslosigkeit“284 attestiert wird und dass die Entlastungsregelungen 

für außerordentliche Einkünfte bereits vielfach Gegenstand von Verfahren der Finanz- und 

vereinzelt auch der Verfassungsgerichtsbarkeit waren. Entsprechend werden im Folgenden 

die Voraussetzungen zur Anwendung der Fünftelregelung und deren Rechtsfolgen unter 

Bezugnahme auf die einschlägige Rechtsprechung näher beleuchtet. 

3.3.1.2 Voraussetzungen zur Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG 

3.3.1.2.1 Persönlicher Anwendungsbereich 

Der persönliche Anwendungsbereich von § 34 EStG umfasst unbeschränkt sowie be-

schränkt285 steuerpflichtige natürliche Personen.286 Werden Ehegatten bzw. Lebenspartner 

gem. § 26 Abs. 1 i. V. m. § 26b EStG zusammen zur Einkommensteuer veranlagt, werden 

diese gemeinsam als ein Steuerpflichtiger behandelt.287 

Auf juristische Personen findet die Tarifvorschrift mangels Verweis im KStG keine Anwen-

dung.288 Eine Regelung, welche aus der Zusammenballung von Einkünften resultierende 

Progressionsnachteile abmildern soll, ist für Körperschaftsteuersubjekte aufgrund der pro-

portional ausgestalteten Tarifnorm des § 23 Abs. 1 KStG auch nicht erforderlich.289 Zu be-

achten ist, dass § 34 EStG auch nicht im Rahmen einer körperschaftsteuerlichen Organ-

schaft anwendbar ist, wenn der Organträger eine natürliche Person ist und in dem durch die 

Organgesellschaft abgeführten Ergebnis bspw. Gewinne aus Teilbetriebsveräußerungen der 

Organgesellschaft enthalten sind.290 Begründet wird dies durch die Rechtsprechung mit der 

sog. Zurechnungstheorie, nach der Organgesellschaft und Organträger zivil- und steuer-

 
284  Wacker (2022): Rz. 2. 
285  Bis zum 28.12.2007 war § 34 EStG für beschränkt Steuerpflichtige nur anwendbar, soweit es sich um 

betriebliche Veräußerungsgewinne handelte. Mit Streichung von § 50 Abs. 1 Satz 3 und Anpassung von 
Satz 4 EStG a. F. durch das Jahressteuergesetz 2008 steht die Anwendung von § 34 EStG seitdem auch 

ohne Einschränkungen beschränkt einkommensteuerpflichtigen Personen zu. Vgl. Deutscher Gesetzge-

ber (2007a), Strunk (2011): Rz. 31, Schiffers (2021): Rz. 2, Wacker (2022): Rz. 4.  
286  Vgl. Horn (2019b): Rz. 7, Mellinghoff (2022b): Rz. 5, Wacker (2022): Rz. 4. 
287  Vgl. Mellinghoff (2022b): Rz. 5. 
288  Vgl. BFH (1991): S. 456, Schiffers (2021): Rz. 2, Wacker (2022): Rz. 4.  
289  Vgl. Schiffers (2021): Rz. 2. 
290  Vgl. BFH (2004a): 1. Ls. und zur analogen Entscheidung bei einem Organträger in der Rechtsform einer 

Personengesellschaft BFH (1992c): Ls. Vgl. auch Horn (2019b): Rz. 6, Schiffers (2021): Rz. 2, Schießl 

(2022): Rz. 17. Die bzgl. des erstgenannten Urteils eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde vom 

BVerfG nicht zur Entscheidung angenommen. Vgl. BVerfG (2007).  
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rechtlich verschiedene Rechtsträger bleiben, wobei dem Organträger zwar das Einkommen 

der Organgesellschaft zugerechnet wird, die steuerliche Rechtsstellung der Organgesell-

schaft jedoch nicht auf den Organträger übergeht.291 So kann § 34 EStG vom Organträger 

nur in Anspruch genommen werden, wenn er einen Tatbestand dieser Tarifvorschrift selbst 

verwirklicht.292 

Davon abzugrenzen sind außerordentliche Einkünfte, die in der Rechtsform einer Personen-

gesellschaft erwirtschaftet werden. Aufgrund des steuerlichen Transparenzprinzips ist zur 

Beurteilung der Anwendbarkeit von § 34 EStG auf die Ebene der Anteilseigner abzustellen, 

sodass die Tarifvorschrift bei natürlichen Personen als Gesellschafter grundsätzlich Anwen-

dung findet.293  

3.3.1.2.2 Sachlicher Anwendungsbereich 

3.3.1.2.2.1 Außerordentliche Einkünfte  

Dem Grunde nach fallen unter den sachlichen Anwendungsbereich gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 

EStG außerordentliche Einkünfte,294 wobei diese nicht gesetzlich definiert, sondern ledig-

lich in § 34 Abs. 2 Nr. 1-4 EStG enumerativ aufgeführt werden:295  

1. Betriebliche Veräußerungsgewinne i. S. der §§ 14, 16 und 18 Abs. 3 EStG,296 

2. Entschädigungen i. S. des § 24 Nr. 1 EStG, 

3. Nutzungsvergütungen und Zinsen i. S. des § 24 Nr. 3 EStG und 

4. Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten. 

 
291  Vgl. BFH (1992c): Rz. 23, 26, BFH (2004a): Rz. 13 f., zustimmend Heger (2004): S. 229 f., ablehnend 

Carlé/Carlé (2004): S. 650 f.  
292  Vgl. BFH (1992c): Rz  26, BFH (2004a): Rz. 14.  
293  Vgl. Schiffers (2021): Rz. 2. Zu beachten ist, dass bereits auf Ebene der Personengesellschaft gesondert 

und einheitlich festzustellen ist, ob in den Einkünften außerordentliche Einkünfte i. S. des § 34 Abs. 2 

EStG enthalten sind. Vgl. § 180 Abs. 1 Nr. 2 lit. a) AO sowie explizit Deutscher Bundestag (1993b): 

S. 61. 
294  Neben inländischen Einkünften werden auch im Ausland erzielte Einkünfte erfasst, soweit das Besteue-

rungsrecht im Inland liegt. Vgl. Horn (2019b): Rz. 6, Schiffers (2022b): Rz. 9 und ausdrücklich für Ver-

gütungen für mehrjährige Tätigkeiten im Ausland BFH (1993a): Ls. 
295  Vgl. Mellinghoff (2022b): Rz. 6.  
296  Der Vollständigkeit halber wird auf die analoge Behandlung von Gewinnen aus der Veräußerung be-

stimmter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe i. S. des § 14a Abs. 1 EStG hingewiesen. Da diese Vor-

schrift lediglich für Veräußerungen im Zeitraum zwischen dem 30.06.1970 und dem 01.01.2001 ein-

schlägig ist, wird § 14a EStG im Folgenden vernachlässigt. Vgl. § 14a Abs. 1 Satz 1 EStG. 
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Bei Veräußerungsgewinnen i. S. des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG handelt es sich um Gewinne 

aus der Veräußerung bzw. Aufgabe eines Betriebs oder Teilbetriebs297, eines gesamten Mit-

unternehmeranteils298 oder eines gesamten Anteils eines persönlich haftenden Gesellschaf-

ters einer KGaA.299 Der Anwendungsbereich ist somit auf Gewinneinkunftsarten begrenzt. 

Im Rahmen der Veräußerung bzw. Aufgabe betrieblicher Sachgesamtheiten kommt es re-

gelmäßig zu einer Aufdeckung von über mehrere Veranlagungszeiträume entstandenen stil-

len Reserven, wodurch diese Einkünfte eine vergangenheitsorientierte Perspektive aufwei-

sen. Die Anwendung der Tarifvorschrift ist für den steuerpflichtigen Teil der Veräußerungs-

gewinne ausgeschlossen, soweit diese bereits durch das Teileinkünfteverfahren nach § 3 

Nr. 40 i. V. m. § 3c Abs. 2 EStG teilweise steuerbefreit sind.300 Sie ist ganz zu versagen, 

 
297  Als Teilbetrieb gilt gem. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG auch eine das gesamte Nennkapital um-

fassende Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft. Vgl. auch explizit BFH (2016a): Rz. 24, Wendt 

(2015): S. 894 f. 
298  Ein an einer Gewinneinkunftsart erzielenden Personengesellschaft (= Mitunternehmerschaft) beteiligter 

Gesellschafter wird gem. ständiger Rechtsprechung als Mitunternehmer angesehen, wenn dieser Mitun-

ternehmerinitiative entfalten kann und Mitunternehmerrisiko trägt. Unter Mitunternehmerinitiative wird 

die Teilhabe an unternehmerischen Entscheidungen verstanden. Diesbezüglich genügt die Möglichkeit 

zur Ausübung von Gesellschaftsrechten, die zumindest den Stimm-, Kontroll- und Widerspruchsrechten 

eines Kommanditisten nach dem HGB zustehen bzw. die den gesellschaftsrechtlichen Kontrollrechten 

i. S. des § 716 Abs. 1 BGB entsprechen. Mitunternehmerrisiko wird regelmäßig durch die Beteiligung 

am Gewinn, Verlust sowie an den stillen Reserven begründet. Zu beachten ist, dass beide Tatbestands-

merkmale kumulativ vorliegen müssen; sie können aber unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Vgl. 

grundlegend den Beschluss des Großen Senats, BFH (1984): S. 769 f. sowie exemplarisch BFH (2018a): 

Rz. 32, BFH (2018c): Rz. 22. 
299  Vgl. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 EStG für Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Über Verweise in den §§ 14 

Satz 2 und § 18 Abs. 3 Satz 2 EStG ist § 16 EStG (mit wenigen Einschränkungen) auch für entspre-

chende Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sowie selbständiger Arbeit anwendbar. 
300  Vgl. § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG. Laut Begründung des Gesetzgebers soll hierdurch eine Doppelbegünsti-

gung vermieden werden. Vgl. Deutscher Bundestag (2000b): S. 116 und so auch Horn (2019b): Rz. 47, 

Schiffers (2021): Rz. 46.2, Mellinghoff (2022b): Rz. 21. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass es sich 

bei dem Teileinkünfteverfahren mit Blick auf den Regelungszweck nicht um eine Begünstigung handelt. 

Vgl. so auch Kanzler (2010): S. 1140 f. Die Regelung ist auf den Systemwechsel bei der Besteuerung 

von Kapitalgesellschaften und ihren Anteilseignern zurückzuführen, in dessen Rahmen das Anrech-

nungsverfahren ab dem Veranlagungszeitraum 2001 zunächst durch das Halbeinkünfteverfahren und ab 

dem Veranlagungszeitraum 2009 durch das Teileinkünfteverfahren abgelöst wurde. Hintergrund ist, dass 

die Doppelbelastung ausgeschütteter Gewinne mit Körperschaft- und Einkommensteuer vermieden bzw. 

abgemildert werden soll. Während das Anrechnungsverfahren zu einer exakten Minderung der Gesamt-
belastung durch Anrechnung der Körperschaftsteuer auf die individuelle Einkommensteuerbelastung des 

Gesellschafters führte, sieht das Halb- bzw. Teileinkünfteverfahren eine typisierende Berücksichtigung 

der auf Ebene der Kapitalgesellschaft angefallenen körperschaftsteuerlichen Vorbelastung vor. Vgl. BFH 

(2007a): Rz. 13, Deutscher Bundestag (2000b): S. 94. Da dem Anteilseigner durch das Teileinkünfte-

verfahren somit kein echtes Steuerprivileg gewährt wird, kann die Argumentation des Gesetzgebers m. E. 

nicht überzeugen. 
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wenn auf den Veräußerungsgewinn auch nur teilweise §§ 6b bzw. 6c EStG angewendet 

wird.301  

Bei den außerordentlichen Einkünften i. S. des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG handelt es sich um 

Entschädigungen gem. § 24 Nr. 1 EStG, die  

• als Ersatz für entgangene oder zukünftig entgehende Einnahmen (lit. a),  

• für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinn-

beteiligung oder einer Anwartschaft auf eine solche (lit. b) oder  

• als Ausgleichzahlungen an Handelsvertreter302 nach § 89b HGB (lit. c)  

gewährt werden. § 24 EStG ist dabei als Zuweisungsvorschrift ausgestaltet, welche die da-

rin umschriebenen Entschädigungen derjenigen Einkunftsart i. S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1-7 EStG zuordnet, mit der sie sachlich zusammenhängen.303 Entsprechende Entschädi-

gungen können somit grundsätzlich bei allen Gewinn- und Überschusseinkunftsarten anfal-

len.304 Der Hauptanwendungsbereich von § 24 Nr. 1 lit. a) und b) EStG umfasst jedoch ins-

besondere Entlassungsentschädigungen bzw. Abfindungen, die mit der Auflösung eines 

Dienstverhältnisses im Zusammenhang stehen und somit den Einkünften aus nichtselbstän-

diger Arbeit zuzuordnen sind.305 Ausgleichzahlungen an Handelsvertreter gem. § 24 Nr. 1 

lit. c) EStG zählen dagegen zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb.306 Auch hinsichtlich der 

 
301  Vgl. § 34 Abs. 1 Satz 4 EStG. Dies gilt auch dann, wenn zunächst die Einstellung des Veräußerungsge-

winns in eine Rücklage gem. § 6b Abs. 3 EStG (ggf. i. V. m. § 6c Abs. 1 Satz 1 EStG) erfolgt, die in 

Ermangelung einer Reinvestition in späteren Veranlagungszeiträumen gewinnerhöhend aufzulösen ist. 

Die spätere Gewinnerhöhung ist den laufenden Einkünften zuzuordnen und der Tarifbegünstigung ent-

sprechend nicht mehr zugänglich. Vgl. BFH (1982a): Ls., Horn (2019b): Rz. 33, Schiffers (2022b): 

Rz. 38. 
302  Gem. § 84 HGB ist ein „Handelsvertreter (..), wer als selbständiger Gewerbetreibender ständig damit 

betraut ist, für einen anderen Unternehmer (..) Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschlie-

ßen. Selbständig ist, wer im wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen 

kann.“ 
303  Vgl. § 2 Abs. 1 Satz 2 EStG, Horn (2019a): Rz. 10, Schiffers (2019): Rz. 3, Füssenich (2022): Rz. A 1. 
304  Vgl. Mellinghoff (2022b): Rz. 23 sowie ausführlich zu den verschiedenen Einkunftsarten mit entspre-

chenden Beispielen Mellinghoff (2022a): Rz. 10-13. 
305  Vgl. Horn (2019b): Rz. 51 und zur Abgrenzung von Zahlungen im Zusammenhang mit dem Verlust des 

Arbeitsplatzes, die nicht als Entschädigung zu klassifizieren sind, Geserich (2016): S. 1953. 
306  Ausgleichzahlungen an Handelsvertreter gehören grundsätzlich zu den laufenden Einkünften aus Gewer-

bebetrieb, und zwar auch dann, wenn sie zeitlich in einen Veranlagungszeitraum mit der Aufgabe eines 

Gewerbebetriebs fallen. Vgl. BFH (1982b): S. 243. Ohne eine explizite Nennung im Rahmen des Kata-

logs der außerordentlichen Einkünfte gem. § 34 Abs. 2 EStG wären diese Einkünfte somit nicht für die 

Tarifermäßigung zugänglich. Vgl. Schiffers (2019): Rz. 43. 
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zeitlichen Perspektive ist zwischen den Entschädigungsarten zu differenzieren. Nach 

Mellinghoff sind Entschädigungen für entgangene oder entgehende Einnahmen (lit. a) auf 

die bisherige Einkünfteerzielung ausgerichtet und weisen somit einen Vergangenheitsbezug 

auf, während Entschädigungen für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit bzw. 

eines Rechts (lit. b) zukunftsorientiert sind.307 Zahlungen an Handelsvertreter (lit. c) dienen 

als Ausgleich für entgehende Provisionen und dafür, dass der Geschäftspartner auch nach 

Beendigung des Vertragsverhältnisses durch Geschäftsverbindungen mit durch den Han-

delsvertreter geworbenen Kunden profitieren kann,308 sodass diese ebenfalls der zukunfts-

orientierten Perspektive zugeordnet werden.  

Bei den außerordentlichen Einkünften i. S. des § 34 Abs. 2 Nr. 3 EStG handelt es sich um 

Nutzungsvergütungen und hiermit im Zusammenhang stehende Zinsen gem. § 24 Nr. 3 

EStG, die für die Inanspruchnahme von Grundstücken für öffentliche Zwecke nachgezahlt 

werden. Voraussetzung ist, dass die Verfügung über ein entsprechendes Wirtschaftsgut un-

ter Einsatz oder Androhung von Hoheitsmitteln – bspw. im Rahmen eines Enteignungsver-

fahrens – durch einen öffentlich-rechtlichen Funktionsträger erfolgt.309 Originär handelt es 

sich um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung bzw. Kapitalvermögen,310 wobei das 

Subsidiaritätsprinzip dieser Einkunftsarten zu beachten ist.311 Durch die sachliche Begren-

zung auf Nachzahlungen lässt sich die Vergangenheitsorientierung dieser Einkünfte aus 

dem Gesetzeswortlaut ableiten.312  

Bei den außerordentlichen Einkünften i. S. des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG handelt es sich um 

Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten, wobei hierunter grundsätzlich alle Einkunftsarten 

i. S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-7 EStG fallen können.313 Erfasst werden bspw. Nachzahlun-

 
307  Vgl. Mellinghoff (2022a): Rz. 14. Eine trennscharfe Abgrenzung der zeitlichen Perspektive verschiede-

ner Entschädigungsleistungen erscheint jedoch schwierig. 
308  Vgl. § 89b Abs. 1 HGB. 
309  Vgl. BFH (1998b): S. 560, Mellinghoff (2022a): Rz. 48. 
310  Vgl. Füssenich (2022): Rz. D 2. 
311  Vgl. § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 7 und Abs. 8 EStG, Schiffers (2019): Rz. 68. 

Die Einkünfte sind entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip anderen Einkunftsarten zuzurechnen, soweit 

sie wirtschaftlich zu diesen gehören.  
312  Vgl. § 34 Abs. 2 Nr. 3 Hs. 2 EStG.  
313  Vgl. R 34.1 Abs. 1 EStR, Schiffers (2022b): Rz. 57. § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG ist grundsätzlich auf alle 

Einkunftsarten anwendbar, da sich weder aus dem Wortlaut noch der Systematik oder dem Zweck der 

Rechtsvorschrift eine Beschränkung des Anwendungsbereichs auf bestimmte Einkunftsarten entnehmen 

lässt. Vgl. hinsichtlich der Anwendbarkeit bei Einkünften aus Gewerbebetrieb BFH (2014a): Rz. 12, 
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gen von Arbeitslohn für mehrere Jahre als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit oder von 

Renten und Ruhegehaltsbezügen als sonstige Einkünfte.314 Der Fokus liegt somit in der ver-

gangenheitsorientierten Betrachtung von Überschusseinkünften.  

Der Höhe nach sind bei Ermittlung der außerordentlichen Einkünfte die in unmittelbarem 

Zusammenhang315 stehenden Aufwendungen als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten316 

abzuziehen.317 Darüber hinaus sind im Rahmen betrieblicher Veräußerungsgewinne ggf. 

(der Höhe nach abschmelzende) Freibeträge zu berücksichtigen, welche als sachliche Steu-

erbefreiung den Umfang der tarifbegünstigten Einkünfte entsprechend mindern.318 Veräu-

ßerungsverluste können keine progressionsbedingte Steuermehrbelastung auslösen, sodass 

der Regelungsbereich von § 34 EStG auf positive Einkünfte beschränkt ist.319 Da die außer-

ordentlichen Einkünfte eine besondere Stellung innerhalb ihrer jeweiligen Einkunftsart ein-

nehmen, sind diese im Rahmen eines etwaigen Verlustausgleichs nachrangig heranzuzie-

hen.320 

3.3.1.2.2.2 Ungeschriebene Tatbestandsmerkmale 

Durch den Eingangswortlaut des § 34 Abs. 2 EStG („Als außerordentliche Einkünfte kom-

men nur in Betracht“) wird zum einen ersichtlich, dass es sich um eine abschließende Auf-

zählung des sachlichen Anwendungsbereichs („nur“) handelt.321 Zum anderen führt das Vor-

 
BFH (2014c): Rz. 21 sowie alle Einkunftsarten umfassend FG Rheinland-Pfalz (2015): Rz. 31 und im 

Verfahrensgang zustimmend BFH (2016c): Rz. 20. 
314  Vgl. Schiffers (2022b): Rz. 57 und 57.2.  
315  Ein unmittelbarer Zusammenhang wird angenommen, wenn es sich um Aufwendungen handelt, die ihrer 

Entstehung oder Zweckbindung nach ohne die entsprechenden außerordentlichen Einkünfte nicht ange-

fallen wären. Vgl. Horn (2019b): Rz. 17 m. w. N. zum analogen Grundsatz im Rahmen des Abzugsver-

bots von § 3c EStG. 
316  Werbungskostenpauschbeträge i. S. des § 9a EStG sind – sofern nicht tatsächlich höhere Werbungskos-

ten nachgewiesen werden – vorrangig von laufenden Einkünften abzusetzen und bei der Ermittlung der 

außerordentlichen Einkünfte nur zu berücksichtigen, insoweit dafür keine laufenden Einkünfte innerhalb 
der Einkunftsart zur Verfügung stehen. Vgl. BFH (1998c): 1. Ls., Rz. 12-15, H 34.1 („Arbeitnehmer- 

Pauschbetrag“) EStH. 
317  Vgl. BFH (1998c): Rz. 11, Horn (2019b): Rz. 17, Schiffers (2022b): Rz. 21.1. 
318  Vgl. §§ 16 Abs. 4, 14 Satz 2, 18 Abs. 3 Satz 2 EStG, Horn (2019b): Rz. 17.  
319  Vgl. BFH (2012): Ls., Schiffers (2022b): Rz. 21.2. 
320  Es ist nicht möglich, positive außerordentliche Einkünfte der Tarifbegünstigung zu unterwerfen und im 

gleichen Veranlagungszeitraum bestehende laufende Verluste im Rahmen des § 10d EStG interperio-

disch zu berücksichtigen. Vgl. BFH (2006a): Ls., Rz.  3, BFH (2007b): Ls., Schießl (2022): Rz. 62.  
321  Vgl. Schiffers (2022b): Rz. 40. Darüber hinaus ist § 34 EStG nur anwendbar, wenn gesetzliche Regelun-

gen (wie bspw. §§ 20 Abs. 5, 24 Abs. 3 UmwStG) explizit auf die Anwendbarkeit der Vorschrift ver-

weisen. Vgl. Mellinghoff (2022b): Rz. 14, Schießl (2022): Rz. 26. 
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liegen entsprechender Einkünfte nicht zwingend zu einer Tarifermäßigung, diese kommen 

dafür lediglich „in Betracht“; die Rechtsfolge ist damit von weiteren Tatbestandsmerkmalen 

abhängig.322 Es muss sich um Einkünfte handeln, die auf einem nicht regelmäßig wieder-

kehrenden Vorgang beruhen und innerhalb der jeweiligen Einkunftsart untypisch sind (Kri-

terium der Außerordentlichkeit).323  

Im Rahmen der aufgeführten Veräußerungsgewinne wird oftmals eine Erwerbstätigkeit be-

endet, was deren außerordentlichen Charakter indiziert.324 Den verschiedenen Entschädi-

gungen liegt zwar kein einheitlicher Entschädigungsbegriff zugrunde, diesen ist jedoch ge-

mein, dass sie finanzielle Einbußen infolge eines ungewöhnlichen Ereignisses (bspw. bei 

Beendigung eines Erwerbs- bzw. Vertragsverhältnisses) ausgleichen sollen.325 Nutzungsver-

gütungen und hiermit in Zusammenhang stehende Zinsen werden durch einen hoheitlichen 

Druck begründet und den Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten liegt i. d. R. nicht die 

gewöhnliche regelmäßige Erwerbstätigkeit zugrunde. Das Kriterium der Außerordentlich-

keit ist bei den Einkünften i. S. des § 34 Abs. 2 EStG somit regelmäßig erfüllt, sodass es 

diesbezüglich keiner besonderen Prüfung bedarf.326 

Aus dem Zweck der Tarifbegünstigung lässt sich im Wege der teleologischen Reduktion 

die Zusammenballung der Einkünfte innerhalb eines Veranlagungszeitraums als weiteres 

ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal von § 34 EStG ableiten.327 So müssen die außeror-

dentlichen Einkünfte i. S. des § 34 Abs. 2 EStG zumindest potenziell geeignet sein, eine 

Progressionswirkung zu entfalten, wobei nach h. M. ein tatsächlicher Progressionsnachteil 

nicht erforderlich ist.328 Zur Beurteilung der Zusammenballung ist die steuerliche Erfassung 

 
322  Vgl. Gänger (2008): Rz. 13, Horn (2019b): Rz. 15, Mellinghoff (2022b): Rz. 6. 
323  Vgl. Horn (2019b): Rz. 15, Schiffers (2022b): Rz. 41. 
324  Vgl. Gänger (2008): Rz. 13, Mellinghoff (2022b): Rz. 7. 
325  Vgl. Mellinghoff (2022b): Rz. 7, Schießl (2022): Rz. 43. 
326  Vgl. Gänger (2008): Rz. 13, Mellinghoff (2022b): Rz. 7 und einschränkend zur Beurteilung des Kriteri-

ums der Außerordentlichkeit bei Auszahlung des Rückkaufswerts einer Versicherung der betrieblichen 

Altersversorgung nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG jüngst BFH (2020). 
327  Vgl. BFH (2010a): Rz. 12, BFH (2014b): Rz. 10, Schiffers (2022b): Rz. 42, Schießl (2022): Rz. 28. 
328  Vgl. hierzu die Ausführungen nebst Referenzen in Kapitel 6.2.4, S. 201 f. 



 

57 

 

innerhalb eines Veranlagungszeitraums – und somit die Einordnung der außerordentlichen 

Einkünfte in den Dualismus der Einkunftsarten329 – relevant.330  

Bei der Veräußerung bzw. Aufgabe betrieblicher Sachgesamtheiten wird die Auflösung 

sämtlicher stillen Reserven der wesentlichen Betriebsgrundlagen331 in einem einheitlichen 

wirtschaftlichen Vorgang vorausgesetzt.332 Die Ausgestaltung der Zahlungsmodalitäten ist 

dabei aufgrund der Zugehörigkeit zu den Gewinneinkunftsarten somit regelmäßig von un-

tergeordneter Bedeutung.333 Im Gegensatz dazu wird im Rahmen von Überschusseinkunfts-

arten aufgrund des Zufluss-Abfluss-Prinzips grundsätzlich auf die Zahlung der außeror-

dentlichen Einkünfte abgestellt.334 So ist bspw. der Zufluss einer Entschädigungsleistung in 

mehreren Teilbeträgen in unterschiedlichen Veranlagungszeiträumen grundsätzlich schäd-

lich.335 Unter Berücksichtigung etwaig wegfallender Einnahmen ist eine Zusammenballung 

 
329  Als Dualismus der Einkunftsarten wird die Einteilung der Einkunftsarten in Gewinneinkünfte (§ 2 Abs. 2 

Nr. 1 EStG) und Überschusseinkünfte (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG) bezeichnet. Vgl. ausführlich mit Darstel-

lung der materiellen Konsequenzen Sava (2007): S. 5-23. 
330  Vgl. BFH (2006b): Rz. 22, Schiffers (2022b): Rz. 42. 
331  Im Zusammenhang mit der Tarifermäßigung wird auf eine sog. funktional-quantitative Betrachtungs-

weise abgestellt. Neben den funktional wesentlichen Wirtschaftsgütern werden somit auch solche erfasst, 

die funktional für den Betrieb zwar nicht erforderlich sind, in denen aber erhebliche stille Reserven ge-

bunden sind. Vgl. BFH (2016a): Rz. 23, BFH (2017): Rz. 24, Jacobsen (2022): Rz. 21 sowie umfassend 

zur Bedeutung einer wesentlichen Betriebsgrundlage im Steuerrecht Kengels (2016). 
332  Vgl. BFH (1987): S. 376 f., BFH (1992e): S. 613, BFH (1999b): S. 127, R 34.1 Abs. 2 EStR, Mellinghoff 

(2022b): Rz. 9. Hieraus lässt sich auch die Begründung dafür ableiten, dass die Tarifermäßigung gem. 

§ 34 Abs. 1 Satz 4 EStG versagt wird, wenn auf einen Veräußerungsgewinn ganz oder teilweise §§ 6b, 

6c EStG angewendet wird. Vgl. dazu bereits die Ausführungen auf S. 53 (dort insbesondere Fn. 301). 
333  Die steuerliche Erfassung richtet sich grundsätzlich nach dem Übergang des wirtschaftlichen Eigentums 

(Nutzen und Lasten) i. S. des § 39 AO. Eine Ausnahme besteht dann, wenn die Zahlung eines Veräuße-

rungserlöses in Form wiederkehrender Bezüge – bspw. in Form eines in Raten zu zahlenden Kaufpreises 
oder einer Leibrente – vereinbart wird. In diesem Fall obliegt dem Steuerpflichtigen ein Wahlrecht, den 

Veräußerungsgewinn unter Anwendung der §§ 16, 34 EStG sofort zu versteuern oder die Bezüge bei 

Zufluss sukzessive als laufende nachträgliche Gewinneinkünfte i. S. des § 24 Nr. 2 EStG zu erfassen und 

somit auf die tarifliche Sonderbehandlung zu verzichten. Vgl. Schiffers (2022b): Rz. 37, 44, R 16 Abs. 11 

EStR und zu Optimierungsüberlegungen Stahl (2000): S. 12342 f. Nach Wacker [(2022): Rz. 18] soll die 

grundsätzliche Unabhängigkeit vom Zahlungszeitpunkt nur gelten, wenn der Veräußerer seinen Gewinn 

nach §§ 4 Abs. 1 bzw. 5 Abs. 1 EStG ermittelt, nicht aber im Rahmen einer Einnahmenüberschussrech-

nung i. S. des § 4 Abs. 3 EStG. Dem hält Schießl (2022): Rz. 37 m. E. zutreffend entgegen, dass im 

Rahmen der Betriebsveräußerung bzw. -aufgabe gem. §§ 16 Abs. 2 Satz 2, 14 Satz 2, 18 Abs. 3 Satz 2 

EStG eine Verpflichtung zum Wechsel der Gewinnermittlungsart zum Betriebsvermögensvergleich be-

steht. 
334  Vgl. § 11 EStG. 
335  Zu beachten ist, dass Teilzahlungen, die in einem geringen Verhältnis zur Hauptleistung stehen, als un-

schädlich angesehen werden. Vgl. BFH (2016b): Rz. 14. Die Finanzverwaltung nimmt eine geringfügige 

Zahlung an, wenn diese nicht mehr als 10 % der Hauptleistung beträgt. Vgl. BMF (2016): Rz. 8 und für 

eine ausführliche Abgrenzung von schädlichen zu unschädlichen Tatbeständen Schiffers (2022b): 

Rz. 48-53.2 m. w. N. 
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zudem nur gegeben, wenn die gezahlte Entschädigung der Höhe nach den Betrag übersteigt, 

den der Steuerpflichtige beim Ausbleiben des schadenstiftenden Ereignisses bis zum Ende 

des Veranlagungszeitraums ohnehin bezogen hätte.336 Darüber hinaus muss es sich um einen 

„aperiodische[n] Bezug“ handeln, d. h., dass zwischen dem Entstehungsgrund der Entschä-

digung und deren steuerlicher Berücksichtigung ein zeitliches Auseinanderfallen von mehr 

als einem Veranlagungszeitraum bestehen muss.337 

Die Anforderungen im Rahmen von Nutzungsvergütungen und damit in Zusammenhang 

stehenden Zinsen sowie von Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten sind gesetzlich kodi-

fiziert. Erstere erfüllen die Voraussetzung, „soweit sie für einen Zeitraum von mehr als drei 

Jahren nachgezahlt werden“338, während es sich bei Letzteren nur um eine mehrjährige Tä-

tigkeit handelt, „soweit sie sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstreckt und 

einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst“339. 

3.3.1.2.3 Zusammenfassung der Voraussetzungen 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Fünftelregelung für unbeschränkt und be-

schränkt einkommensteuerpflichtige natürliche Personen anzuwenden ist, die außerordent-

liche Einkünfte i. S. des § 34 Abs. 2 EStG erzielen, welche die Kriterien der Außerordent-

lichkeit sowie der Zusammenballung erfüllen. Die vorherigen Ausführungen zeigen, dass 

eine Abgrenzung von tarifbegünstigten außerordentlichen Einkünften zu nicht tarifbegüns-

tigten Einkommensbestandteilen in der Praxis mit Rechtsunsicherheit behaftet ist.340  

Es wurde herausgearbeitet, dass durch § 34 EStG keine neue Einkunftsart begründet wird; 

vielmehr müssen die von der Tarifvorschrift erfassten Einkünfte einer der sieben Einkunfts-

 
336  Vgl. Horn (2019b): Rz. 16. Entsprechend ist keine Tarifermäßigung zu gewähren, wenn der Steuerpflich-

tige infolge der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses unter Einbezug der Entschädigung lediglich Be-

träge erhält, die er bei ungestörter Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ohnehin erhalten hätte. Vgl. BFH 

(2010a): Rz. 9, BFH (2014b): S. 1358 f., Schiffers (2022b): Rz. 54. Die Vergleichsgröße ist dabei auf 

Basis einer „hypothetischen und prognostischen Beurteilung“ zu ermitteln, die sich grundsätzlich an der 

Einnahmesituation des Vorjahrs orientiert, es sei denn, dass das Vorjahr von atypischen Ereignissen ge-

prägt ist, die keine Vorhersage über Bezüge im Rahmen einer ungestörten Fortsetzung des Arbeitsver-

hältnisses zulassen. BFH (2010a): 2. Ls. 
337  Vgl. Sieker (2016): Rz. B 81. 
338  § 34 Abs. 2 Nr. 3 Hs. 2 EStG. Die Finanzverwaltung führt in R 34.3 Abs. 2 EStR konkretisierend aus, 

dass die Nachzahlung einen Zeitraum von mehr als 36 Monaten erfassen muss; Nachzahlungen für ge-

ringere Zeiträume werden nicht von der Vorschrift erfasst, auch wenn diese auf drei Kalenderjahre ent-

fallen. 
339  § 34 Abs. 2 Nr. 4 Hs. 2 EStG.  
340  Vgl. überblicksartig Korezkij (2003): S. 319-322. 
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arten des § 2 Abs. 1 Satz 1 EStG zuzuordnen sein.341 Die außerordentlichen Einkünfte kön-

nen dabei sowohl in Gewinn- als auch Überschusseinkunftsarten anfallen, wobei diesen je-

weils eine zeitliche Perspektive zugrunde liegt. Die Einordnung in den Dualismus der Ein-

kunftsarten bedingt aufgrund des jeweiligen steuerlichen Erfassungszeitpunkts ggf. unter-

schiedliche Handlungsalternativen bei der Steuerplanung. Darüber hinaus ist es von Bedeu-

tung, ob die Tarifvorschrift vergangenheitsorientierte oder zukünftige Progressionseffekte 

abmildern soll.342 Außerordentliche Einkünfte lassen sich entsprechend in vier Kategorien 

einordnen:  

• Gewinneinkunftsart mit Vergangenheitsbezug, 

• Gewinneinkunftsart mit Zukunftsbezug, 

• Überschusseinkunftsart mit Vergangenheitsbezug und 

• Überschusseinkunftsart mit Zukunftsbezug. 

Dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit lediglich eine grobe Einordnung der außeror-

dentlichen Einkünfte erfolgt, da diese aufgrund des komplexen Anwendungsbereichs der 

Vorschrift nicht trennscharf möglich ist, ist m. E. unproblematisch, da das Ergebnis genügt, 

dass außerordentliche Einkünfte tatsächlich in allen Kategorien anfallen können. Zusam-

menfassend werden die Voraussetzungen zur Anwendung der Tarifvorschrift des § 34 

Abs. 1 EStG mit entsprechender Kategorisierung der außerordentlichen Einkünfte in Abbil-

dung 4 visualisiert.  

 
341  Vgl. Schießl (2022): Rz. 6  
342  Dieser Aspekt wird im Rahmen der Steuerrechtsgestaltungsanalyse in Kapitel 6.3.3, S. 215 aufgegriffen. 
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Abbildung 4:  Voraussetzungen der Tarifvorschrift des § 34 Abs. 1 EStG mit Kate-

gorisierung der außerordentlichen Einkünfte343 

  

 
343  Eigene Darstellung. 
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3.3.1.3 Rechtsfolgen von § 34 Abs. 1 EStG  

Sind die aufgezeigten Voraussetzungen erfüllt, stellen die im zu versteuernden Einkommen 

enthaltenen außerordentlichen Einkünfte (𝑎𝑜𝐸) innerhalb ihrer jeweiligen Einkunftsart eine 

„besondere Abteilung“344 dar. Das zu versteuernde Einkommen setzt sich in diesen Fällen 

aus den außerordentlichen Einkünften und dem verbleibenden zu versteuernden Einkom-

men (𝑣𝑧𝑣𝐸) zusammen: 

𝑧𝑣𝐸 = 𝑎𝑜𝐸 + 𝑣𝑧𝑣𝐸 (11) 

Für die außerordentlichen Einkünfte statuiert § 34 Abs. 1 Satz 1 EStG die Besteuerung mit 

der Fünftelregelung,345 die als relative Tarifvorschrift Rückgriff auf die Steuerbetragsfunk-

tion des § 32a Abs. 1 EStG nimmt. Hinsichtlich der konkreten Steuerberechnung ist zwi-

schen der Anwendung von § 34 Abs. 1 Satz 2 (𝑣𝑧𝑣𝐸 > 0) und Satz 3 (𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0) EStG zu 

differenzieren.346 Im ersten Fall ergibt sich die gesamte Einkommensteuerbelastung aus der 

Summe der Schedulenbesteuerung der außerordentlichen Einkünfte und der Besteuerung 

des verbleibenden zu versteuernden Einkommens mit dem Grundtarif: 

𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸) = 𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸) + 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 

𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 > 0, 𝑣𝑧𝑣𝐸 > 0 

(12) 

Gem. gesetzlichem Wortlaut beträgt „[d]ie für die außerordentlichen Einkünfte anzuset-

zende Einkommensteuer (..) das Fünffache des Unterschiedsbetrags zwischen der Einkom-

mensteuer für das um diese Einkünfte verminderte zu versteuernde Einkommen (verblei-

bendes zu versteuerndes Einkommen) und der Einkommensteuer für das verbleibende zu 

versteuernde Einkommen zuzüglich eines Fünftels dieser Einkünfte“347:  

 
344  Vgl. Eggers/Bauer (2000): S. 1171, BFH (2003c): Rz. 13, BFH (2008): Rz. 18, BFH (2010b): Rz. 19. 
345  Die Fünftelregelung ist – anders als die Besteuerung mit dem ermäßigten Durchschnittssteuersatz gem. 

§ 34 Abs. 3 EStG – weder personen- noch betriebsbezogen ausgestaltet und wird somit von Amts wegen 

in jedem Veranlagungszeitraum gewährt, in dem die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Vgl. 

Stahl (2000): S. 12342, Schoor (2005): S. 24.  
346  Anzumerken ist, dass gem. dem gesetzlichen Wortlaut § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG nur anzuwenden ist, 

wenn „das verbleibende zu versteuernde Einkommen negativ [ist]“ (im Original ohne Hervorhebung). 

Besteht das zu versteuernde Einkommen ausschließlich aus außerordentlichen Einkünften (d. h. 𝑣𝑧𝑣𝐸 =
0), wäre daher grundsätzlich bereits § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG einschlägig. Da die in den Sätzen 2 und 3 

kodifizierten Steuerbetragsfunktionen in diesem Fall jedoch zum selben Ergebnis führen, erscheint es 

mit Blick auf die folgende Analyse des Grenzsteuersatzverlaufs unproblematisch, eine Differenzierung 

entgegen dem gesetzlichen Wortlaut vorzunehmen.  
347  § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG.  
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𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸) = 5 ∗ [𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸

5
) − 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸)] 

𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 > 0, 𝑣𝑧𝑣𝐸 > 0 

(13) 

Unter Einbezug der Steuerbelastung auf das verbleibende zu versteuernde Einkommen 

ergibt sich bei Anwendung von § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG somit folgende Gesamtsteuerbe-

lastung:348  

𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸) = 5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸

5
) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 

𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 > 0, 𝑣𝑧𝑣𝐸 > 0 

(14) 

Erkennbar ist, dass die Fünftelregelung auf einer rechnerischen Verteilung der außeror-

dentlichen Einkünfte auf fünf Veranlagungszeiträume basiert.349 Durch diese Mechanik ist 

die Einkommensteuer auf die außerordentlichen Einkünfte untrennbar mit der Höhe des 

verbleibenden zu versteuernden Einkommens desselben Veranlagungszeitraums verbun-

den.350 So wird fingiert, dass das verbleibende zu versteuernde Einkommen in allen fünf 

Veranlagungszeiträumen in gleicher Höhe zu berücksichtigen ist.351  

Um zu verhindern, dass bei einem negativen verbleibenden zu versteuernden Einkommen 

die Besteuerung eines insgesamt positiven zu versteuernden Einkommens unterbleibt, hat 

der Gesetzgeber für diese Einkünftestruktur in § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG eine „Mindeststeu-

er“352 eingefügt.353 In diesem Fall „beträgt die Einkommensteuer das Fünffache der auf ein 

Fünftel des zu versteuernden Einkommens entfallenden Einkommensteuer“354: 

 
348  Vgl. mit anderer Notation Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 132. 
349  Vgl. Siegel (2010): S. 448. 
350  Vgl. Jahndorf/Lorscheider (2000): S. 434. 
351  Vgl. Eggesiecker/Ellerbeck (2007): S. 1283. 
352  Schiffers (2021): Rz. 26 (im Original hervorgehoben). 
353  Vgl. Deutscher Bundestag (1998): S. 183. Ohne eine entsprechende Regelung würde eine Besteuerung 

unterbleiben, wenn ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte das negative verbleibende zu versteu-

ernde Einkommen betragsmäßig nicht übersteigen würde. So würde ohne § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG bspw. 

bei außerordentlichen Einkünften i. H. v. 500.000 € und einem negativen verbleibenden zu versteuern-

den Einkommen i. H. v. –100.000 € keine Steuerbelastung resultieren, obwohl insgesamt ein zu versteu-

erndes Einkommen i. H. v. 400.000 € vorliegt. 
354  § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG. Ist sowohl das verbleibende zu versteuernde Einkommen als auch das zu ver-

steuernde Einkommen negativ, fällt aufgrund des Verlustausgleichs keine Einkommensteuer an. Vgl. 

BFH (2007b): Ls., Mellinghoff (2022b): Rz. 37.  
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𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸) = 5 ∗ 𝑆 (
𝑣𝑧𝑣𝐸 + 𝑎𝑜𝐸

5
) 

𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 > 0, 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0 

(15) 

Insgesamt wird die Tarifgrundnorm durch § 34 Abs. 1 EStG somit wie folgt modifiziert: 

𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸) = {  
5 ∗ 𝑆 (

𝑣𝑧𝑣𝐸 + 𝑎𝑜𝐸

5
) 𝑓ü𝑟 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸

5
) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 𝑓ü𝑟 𝑣𝑧𝑣𝐸 > 0

 } 

𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 > 0 

(16) 

Für Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b EStG zusammen zur Einkommensteuer veranlagt 

werden, ist die Steuerbelastung entsprechend unter Einbezug des Splittingverfahrens zu er-

mitteln:  

𝑆34 𝐼_𝑍𝑉(𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵)

=

{
 
 

 
 

  

10 ∗ 𝑆 (
𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵 + 𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵

10
) 𝑓ü𝑟 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵 ≤ 0

10 ∗ 𝑆(
𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵 +

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

2
) −  8 ∗ 𝑆 (

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

) 𝑓ü𝑟 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵 > 0

 

}
 
 

 
 

 

𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵 > 0  

𝑚𝑖𝑡 𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵 = 𝑎𝑜𝐸𝐴 + 𝑎𝑜𝐸𝐵  𝑢𝑛𝑑 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵 = 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴 + 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵  

(17) 

Festzuhalten ist, dass die Steuerbelastung bei beiden Veranlagungsformen sowohl von der 

Höhe der außerordentlichen Einkünfte als auch vom verbleibenden zu versteuernden Ein-

kommen abhängig ist. Die Problematik, die sich aus dieser Berechnungssystematik ergibt, 

wird exemplarisch an einem Fallbeispiel aufgezeigt. Hierzu wird in Abbildung 5 die Steu-

erbelastung und das resultierende Haushaltsnettoeinkommen eines Steuerpflichtigen darge-

stellt, der im Veranlagungszeitraum 2023 außerordentliche Einkünfte gem. § 34 Abs. 2 

EStG i. H. v. 150.000 € erzielt, wobei die Höhe des verbleibenden zu versteuernden Ein-

kommens zwischen –150.000 € und 300.000 € variiert. Das Haushaltsnettoeinkommen wird 

dabei vereinfacht als Differenz der erwirtschafteten Einkommensbestandteile und der sich 

ergebenden Steuerbelastung dargestellt: 
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𝐻𝑁𝐸 = 𝑎𝑜𝐸 + 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸) (18) 

 

 

Abbildung 5: Entwicklung der Steuerbelastung und des Haushaltsnettoeinkom-

mens bei außerordentlichen Einkünften i. H. v. 150.000 €355 

Zu erkennen ist, dass bei Anwendung von § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG (𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0) sowohl die 

Steuerbelastung als auch das resultierende Haushaltsnettoeinkommen mit Erhöhung des 

verbleibenden zu versteuernden Einkommens kontinuierlich ansteigen. Besteht das zu ver-

steuernde Einkommen des Steuerpflichtigen ausschließlich aus den außerordentlichen Ein-

künften ergibt sich eine Steuerbelastung von 23.500 € und ein Haushaltsnettoeinkommen 

i. H. v. 126.500 €. Erwirtschaftet der Steuerpflichtige nun neben den außerordentlichen Ein-

künften ein positives verbleibendes zu versteuerndes Einkommen führt dies dazu, dass § 34 

Abs. 1 Satz 2 EStG anzuwenden ist, wobei das Haushaltsnettoeinkommen aufgrund des 

starken Anstiegs der Steuerbelastung zunächst sinkt. So führt bspw. ein zusätzlich zu den 

außerordentlichen Einkünften erwirtschaftetes verbleibendes zu versteuerndes Einkommen 

von 12.909 € zu einer Einkommensteuerbelastung von 42.779 € und zu einem Haushalts-

 
355  Eigene Darstellung auf Basis des Einkommensteuertarifs für den Veranlagungszeitraum 2023.  
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nettoeinkommen von 120.130 €; es kommt somit zu einer Minderung des Haushaltsnetto-

einkommens i. H. v. 6.370 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine Erhöhung des ver-

bleibenden zu versteuernden Einkommens um 12.909 € zu einer Erhöhung der Steuerbelas-

tung von 19.279 € führt, was einem Differenzsteuersatz von 1,493 entspricht. Ab einem 

verbleibenden zu versteuernden Einkommen von 12.910 € führt die Erwirtschaftung laufen-

der Einkünfte zwar nun wieder dazu, dass das Haushaltsnettoeinkommen ansteigt, jedoch 

wird erst ab einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen i. H. v. 47.991 € wieder ein 

Haushaltsnettoeinkommen in der Höhe erreicht, welche sich ergibt, wenn ausschließlich 

außerordentliche Einkünfte vorliegen. Der „problematische Bereich“ des verbleibenden zu 

versteuernden Einkommens, in dem es im Vergleich zu dem Fall, dass ausschließlich au-

ßerordentliche Einkünfte erwirtschaftet werden, zu einem niedrigeren Haushaltsnettoein-

kommen kommt, ist in Abbildung 5 grau hervorgehoben.  

Das Beispiel zeigt exemplarisch die Belastungswirkung von Tarifverwerfungen auf und 

wird zum Anlass genommen, den Tarifaufbau von § 34 Abs. 1 EStG einer taxografischen 

sowie formalen Analyse zu unterziehen. Hierzu werden die Entlastungswirkung der Fünf-

telregelung ggü. dem Grundtarif erläutert und die Grenzsteuersatzfunktion von § 34 Abs. 1 

EStG auf das Vorliegen von Tarifverwerfungen hin untersucht. Zur besseren Nachvollzieh-

barkeit erfolgen die Ausführungen jeweils zunächst für das aufgeführte Fallbeispiel, bevor 

allgemeingültige Aussagen hergeleitet werden.356 

3.3.2 Analyse des Tarifaufbaus von § 34 Abs. 1 EStG 

3.3.2.1 Entlastungswirkung von § 34 Abs. 1 EStG ggü. dem Grundtarif 

Die Entlastungswirkung der Fünftelregelung (𝐸𝑊) ggü. der Besteuerung mit dem Grund-

tarif gem. § 32a Abs. 1 EStG ergibt sich aus der Differenz der Steuerbeträge der beiden 

Tarifvorschriften und ist sowohl von der Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkom-

mens als auch von der Höhe der außerordentlichen Einkünfte abhängig:357 

𝐸𝑊(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸) =  𝑆(𝑧𝑣𝐸) − 𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸) 

𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 > 0 

(19) 

 
356  Vgl. für ein analoges Vorgehen im Rahmen einer Tarifanalyse Zimmermann (2009): S. 57-67. 
357  Vgl. auch Müller/Kalies (2019): S. 699. 
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Zunächst wird die Entlastungswirkung der Fünftelregelung für konstante außerordentliche 

Einkünfte i. H. v. 150.000 € mit Variation der Höhe des verbleibenden zu versteuernden 

Einkommens von –150.000 € bis 300.000 € in Abbildung 6 dargestellt.  

 

Abbildung 6:  Entlastungswirkung der Fünftelregelung ggü. dem Grundtarif bei 

außerordentlichen Einkünften i. H. v. 150.000 €358 

Bei außerordentlichen Einkünften i. H. v. 150.000 € tritt im Veranlagungszeitraum 2023 bis 

zu einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen von –139.092 € keine Entlastungs-

wirkung ein, da die tarifliche Einkommensteuer sowohl bei Anwendung des Grundtarifs als 

auch der Fünftelregelung 0 € beträgt. Sobald das zu versteuernde Einkommen den Grund-

freibetrag übersteigt, kommt es im Rahmen von § 32a Abs. 1 EStG zu einer Steuerbelas-

tung, während die Steuerbelastung im Rahmen der Fünftelregelung durch Anwendung von 

§ 34 Abs. 1 Satz 3 EStG erst bei einem zu versteuernden Einkommen von 54.545 € (d. h. 

bei einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen von –95.455 €) einsetzt, da der 

Grundfreibetrag fünffache Wirkung entfaltet (5 ∗ (𝐸1 + 1)). Solange das verbleibende zu 

versteuernde Einkommen einen negativen Wert aufweist, wirkt sich eine Erhöhung der nicht 

 
358  Eigene Darstellung auf Basis des Einkommensteuertarifs für den Veranlagungszeitraum 2023. 
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begünstigungsfähigen Einkünfte im Rahmen der Fünftelregelung jeweils nur zu einem 

Fünftel auf die Bemessungsgrundlage aus; im Vergleich zu § 32a Abs. 1 EStG wird somit 

eine geringere Zusatzbelastung ausgelöst, sodass die Entlastungswirkung von § 34 Abs. 1 

EStG entsprechend steigt.359 Besteht das zu versteuernde Einkommen ausschließlich aus au-

ßerordentlichen Einkünften (d. h. 𝑣𝑧𝑣𝐸 = 0), erreicht die Steuerbelastungsdifferenzfunk-

tion für außerordentliche Einkünfte i. H. v. 150.000 € mit einem Entlastungsbetrag von 

29.527 € ihr Maximum.360 In diesem Fall wirken sich die Vorteile des Grundfreibetrags und 

des Progressionsbereichs fünffach aus, während diese im Rahmen des Grundtarifs nur ein-

mal gewährt werden.361 

Die Erwirtschaftung eines positiven verbleibenden zu versteuernden Einkommens führt nun 

dazu, dass die Entlastungswirkung der Fünftelregelung rapide sinkt, was auf die zugrunde-

liegende Grenzsteuersatzfunktion dieser Tarifnorm und den damit einhergehenden Tarif-

verwerfungen zurückzuführen ist.362 Ab einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen 

von 62.810 € (𝐸3 + 1) fallen alle relevanten Einflussgrößen in die 4. Tarifzone, sodass die 

Anwendung von § 32a Abs. 1 EStG und § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG jeweils zur gleichen Steu-

erbelastung führen. Dies gilt so lange, bis zunächst das zu versteuernde Einkommen und 

danach ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuern-

den Einkommens in die 5. Tarifzone fällt. In diesen Abschnitten entfaltet die Fünftelrege-

lung eine Entlastungswirkung, die zunächst linear um 0,03 steigt (127.826 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤

247.825) und sodann um 0,12 fällt (247.826 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 277.825) bis alle relevanten Be-

messungsgrundlagen in die oberen Proportionalzone fallen und eine Entlastungswirkung 

entsprechend ausgeschlossen ist (277.826 ≥ 𝑣𝑧𝑣𝐸).  

Um allgemeingültige Aussagen über die Vorteilhaftigkeit der Fünftelregelung ggü. dem 

Grundtarif treffen zu können, wird in der folgenden taxografischen Analyse nicht nur die 

Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens variiert, sondern ebenso die Höhe 

der außerordentlichen Einkünfte.363 In Abbildung 7 wird die resultierende Entlastungswir-

 
359  Vgl. Zimmermann (2009): S. 59. Der sich aus § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG ergebende Grenzsteuersatz steigt 

im Vergleich zum Grundtarif im Ergebnis fünfmal langsamer. Vgl. Paus (1999b): S. 3857. 

360  𝐸𝑊(150.000,0) = 0,42 ∗ 150.000 − 9.972,98 − 5 ∗ ((192,59 ∗ 10−8 ∗ (30.000 − 15.999) +

0,2397) ∗ (30.000 − 15.999) + 966,53) = 29.526,52 ≈ 29.527. 
361  Vgl. Houben (2006): S. 201. 
362  Vgl. hierzu die Ausführungen im folgenden Kapitel 3.3.2.2, S. 70-79. 
363  Vgl. zu einem analogen Vorgehen Zimmermann (2009): S. 57-67.  
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kung für außerordentliche Einkünfte im Intervall [0 ≤ 𝑎𝑜𝐸 ≤ 1.500.000] und für ein ver-

bleibendes zu versteuerndes Einkommen im Intervall [–500.000 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 1.000.000] 

dargestellt. 

 

Abbildung 7: Allgemeine Entlastungswirkung der Fünftelregelung ggü. dem 

Grundtarif364 

Der maximal zu erzielende Entlastungsbetrag ist für den Veranlagungszeitraum 2023 im 

Rahmen der Einzelveranlagung betragsmäßig auf 73.232 € gedeckelt, was dem Vierfachen 

des (aufgerundeten) Korrekturbetrags der 5. Tarifzone des § 32a Abs. 1 EStG entspricht 

(𝐸𝑊𝑚𝑎𝑥 = 4 ∗ 𝐶5).365 Dies ist der Fall, wenn ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte in 

die obere Proportionalzone fällt (𝑎𝑜𝐸 ≥ 5 ∗ (𝐸4 + 1)) und die Entlastungswirkung nicht 

durch das Vorliegen eines positiven verbleibenden zu versteuernden Einkommens geschmä-

lert wird (𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0). Der Korrekturbetrag der 5. Tarifzone entfaltet im Rahmen der Fünf-

telregelung entsprechend fünffache Wirkung, während dieser bei Anwendung des Grundta-

 
364  Eigene Darstellung auf Basis des Einkommensteuertarifs für den Veranlagungszeitraum 2023. Vgl. ähn-

lich Zimmermann (2009): S. 65. 
365  Vgl. auch Herzig/Förster (1999): S. 714. 
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rifs nur einmal gewährt wird. Bei Anwendung des Splittingverfahrens verdoppelt sich die 

maximale Entlastungswirkung entsprechend auf 146.464 € (𝐸𝑊𝑍𝑉_𝑚𝑎𝑥 = 8 ∗ 𝐶5). 

Zimmermann kommt im Rahmen seiner Tarifanalyse darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass 

„im Fall der Betragsgleichheit von 𝑎𝑜𝐸 und 𝑧𝑣𝐸 die Steuerermäßigung jeweils maximal 

wird (…). Für alle Kombinationen von 𝑧𝑣𝐸 und 𝑎𝑜𝐸 im angegebenen Wertebereich kann 

deshalb gefolgert werden, dass die Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

das Ausmaß der Steuerentlastung determiniert.“366 Diese Aussage kann in dieser Pauschali-

tät allerdings nicht bestätigt werden, da für betragsmäßig geringe außerordentliche Ein-

künfte die maximale Entlastungswirkung nicht bei einem verbleibenden zu versteuernden 

Einkommen von 0 € erreicht wird, sondern die Vorteilhaftigkeit mit Erhöhung des verblei-

benden zu versteuernden Einkommens zunächst weiter ansteigt. Dies gilt in den Fällen, in 

denen sowohl das verbleibende zu versteuernde Einkommen als auch das verbleibende zu 

versteuernde Einkommen zzgl. eines Fünftels der außerordentlichen Einkünfte jeweils in 

die 1. Tarifzone des § 32a Abs. 1 EStG fallen.367 Zur Identifizierung der maximalen Entlas-

tungswirkung ist entsprechend wie folgt zu differenzieren:  

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐸𝑊𝑚𝑎𝑥 = {
𝐸1 −

𝑎𝑜𝐸

5
        𝑓ü𝑟 0 < 𝑎𝑜𝐸 < 5 ∗ (𝐸1 + 1)

0 𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 ≥ 5 ∗ (𝐸1 + 1)
} (20) 

Ab dem jeweiligen Maximalpunkt fällt die Entlastungswirkung bei marginaler Erhöhung 

des verbleibenden zu versteuernden Einkommens rapide ab und beträgt 0 €, wenn alle rele-

vanten Einflussgrößen in die (jeweils gleiche) Proportionalzone fallen.368 Es ist zudem er-

sichtlich, dass – bei Ausklammerung weiterer Tarifnormen – die Fünftelregelung im Ver-

 
366  Zimmermann (2009): S. 64, wobei der zugrunde liegende Wertebereich bei Zimmermann außerordentli-

che Einkünfte sowie ein zu versteuerndes Einkommen im Intervall [0,350.000] umfasst. Auch List 

[(2003): S. 762] führt aus, dass sich die Fünftelregelung „[a]m günstigsten erweist (...), wenn das zu 

versteuernde Einkommen nur aus außerordentlichen Einkünften besteht.“ 
367  Vgl. beispielhaft die Entlastungswirkung für außerordentliche Einkünfte i. H. v. 20.000 € in Anhang 5, 

S. 252. 
368  Vgl. Herzig/Förster (1999): S. 714, Zimmermann (2009): S. 54. Die pauschale Aussage von Hey [(2007): 

S. 409], dass sich die Fünftelregelung „[b]ei hohen außerordentlichen Einkünften (...) nicht aus[wirkt]“, 

ist somit unzutreffend; dies ist nur der Fall, wenn zusätzlich zu den außerordentlichen Einkünften ein 

entsprechend hohes verbleibendes zu versteuerndes Einkommen vorliegt.  
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gleich zur Besteuerung mit dem Grundtarif in keinem Fall zu einer höheren Steuerbelastung 

führt.369 

3.3.2.2 Beschreibung des Grenzsteuersatzverlaufs von § 34 Abs. 1 EStG mit Identifi-

kation von Tarifverwerfungen 

Um eine allgemeingültige Aussage darüber treffen zu können, in welchen Konstellationen 

von außerordentlichen Einkünften und verbleibenden zu versteuernden Einkommen Tarif-

verwerfungen zu verzeichnen sind, wird im Folgenden die Grenzsteuersatzfunktion der 

Fünftelregelung untersucht, wobei wiederum zwischen der Anwendung der Sätze 2 und 3 

zu differenzieren ist. Hierzu wird die in § 34 Abs. 1 EStG kodifizierte Steuerbetragsfunk-

tion370 partiell nach dem verbleibenden zu versteuernden Einkommen abgeleitet:371  

𝜕𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸)

𝜕𝑣𝑧𝑣𝐸
= 𝑠𝑔34 𝐼(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸)

= {  
𝑠𝑔 (

𝑣𝑧𝑣𝐸 + 𝑎𝑜𝐸

5
) 𝑓ü𝑟 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0

5 ∗ 𝑠𝑔 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸

5
) − 4 ∗ 𝑠𝑔(𝑣𝑧𝑣𝐸) 𝑓ü𝑟 𝑣𝑧𝑣𝐸 > 0

 } 

𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 > 0 

(21) 

Bei Anwendung von § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG (𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0)372 entspricht die Grenzbelastung 

dem Grenzsteuersatz, der auf ein Fünftel des zu versteuernden Einkommens entfällt. Bei 

einem positiven verbleibenden zu versteuernden Einkommen ergibt sich die Grenzbelastung 

gem. § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG als Differenz aus dem Fünffachen des Grenzsteuersatzes, der 

auf ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden 

Einkommens entfällt, und dem Vierfachen des Grenzsteuersatzes des verbleibenden zu ver-

steuernden Einkommens. Aufgrund der Unterteilung von § 32a Abs. 1 EStG in verschie-

dene Tarifzonen ist die Grenzsteuersatzfunktion weiter abschnittsweise in linear definierte 

Funktionsbereiche unterteilt, wobei sich die verschiedenen Wertebereiche daraus ergeben, 

 
369  Vgl. so auch Zimmermann (2009): S. 65, Müller/Kalies (2019): S. 699 f. 
370  Vgl. Gleichung (16), S. 63. 
371  Im Folgenden ist jeweils die erste partielle Ableitung nach dem verbleibenden zu versteuernden Einkom-

men gemeint, wenn auf den Grenzsteuersatz im Kontext der Fünftelregelung abgestellt wird. Hintergrund 

ist, dass sich, bezogen auf eine Veränderung der außerordentlichen Einkünfte – bei isolierter Anwendung 

der Tarifnorm – keine Grenzsteuersätze ergeben, die über den Spitzensteuersatz hinausgehen.  
372  Zur Differenzierung der Anwendung der Sätze 2 (𝑣𝑧𝑣𝐸 > 0) und 3 (𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0) wird erneut auf die 

Ausführungen in Fn. 346, S. 61 verwiesen. 
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in welche Tarifzone ein Fünftel des zu versteuernden Einkommens (Satz 3) bzw. das ver-

bleibende zu versteuernde Einkommen sowie das verbleibende zu versteuernde Einkommen 

zzgl. eines Fünftels der außerordentlichen Einkünfte (Satz 2) jeweils fallen.373 Bezug neh-

mend auf das Ausgangsfallbeispiel wird in Abbildung 8 der Grenzsteuersatzverlauf für au-

ßerordentliche Einkünfte i. S. des § 34 Abs. 2 EStG i. H. v. 150.000 € bei Variation des ver-

bleibenden zu versteuernden Einkommens von –150.000 € und 300.000 € dargestellt:  

 

Abbildung 8: Grenzsteuersatzverlauf der Fünftelregelung bei außerordentlichen 

Einkünften i. H. v. 150.000 €374  

Ausgehend von einem negativen verbleibenden zu versteuernden Einkommen, tritt eine 

Steuerbelastung gem. § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG ein, sobald ein Fünftel des zu versteuernden 

Einkommens den Grundfreibetrag übersteigt. Der Eingangsgrenzsteuersatz beträgt in der 

2. Tarifzone des § 32a EStG 0,14 und steigt hier durch das Fünfteln der Bemessungsgrund-

lage bei einer marginalen Erhöhung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens um 

ein Fünftel des Progressionsfaktors der 2. Tarifzone (391,672*10-8) bis auf 0,2397 an. Fällt 

 
373  Vgl. hierzu die detaillierte Darstellung der Grenzsteuersatzfunktionen in den Anhängen 6-8, S. 253-255. 
374  Eigene Darstellung auf Basis des Einkommensteuertarifs für den Veranlagungszeitraum 2023. 
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ein Fünftel des zu versteuernden Einkommens in die 3. Tarifzone, verringert sich die Stei-

gung entsprechend auf ein Fünftel des Progressionsfaktors dieser Zone (77,036*10-8), wo-

bei der Grenzsteuersatz bis zu der Stelle, an der das zu versteuernde Einkommen ausschließ-

lich aus außerordentlichen Einkünften besteht, auf 0,2936 anwächst.375  

Mit Erwirtschaftung eines zusätzlichen verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

i. H. v. 1 € springt der Grenzsteuersatz auf 1,468, was dem Fünffachen Grenzsteuersatz ei-

nes Fünftels der außerordentlichen Einkünfte (30.000 €) entspricht.376 Die Grenzbelastung 

steigt nun linear um das Fünffache des Progressionsfaktors der 3. Tarifzone (192,59*10-7) 

an, bis bei einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen i. H. des Grundfreibetrags 

der maximale Grenzsteuersatz von 1,678 erreicht wird.377 Sobald das zu versteuernde Ein-

kommen den Grundfreibetrag übersteigt und somit in die 2. Tarifzone einzuordnen ist, fällt 

der Grenzsteuersatz auf 1,118 und von hier linear um 590,75*10-7 bis auf 0,8177.378 Ab 

einem zu versteuernden Einkommen von 16.000 € fallen beide Bemessungsgrundlagen in 

die 3. Tarifzone, sodass der Grenzsteuersatz um den Progressionsfaktor 385,18*10-8 bis auf 

0,8824 ansteigt.379 Erreicht das verbleibende zu versteuernde Einkommen zzgl. eines Fünf-

tels der außerordentlichen Einkünfte die nächste Tarifzone, fällt der Grenzsteuersatz nun 

um das Vierfache des Progressionsfaktors der 3. Tarifzone (154,07*10-7) bis auf 0,42. So-

bald auch das verbleibende zu versteuernde Einkommen in den Proportionalbereich des 

Einkommensteuertarifs fällt, beträgt der Grenzsteuersatz konstant 0,42 bzw. 0,57 und 

schließlich 0,45.380 

Wie anhand des Beispiels ersichtlich ist, liegt der maximale Grenzsteuersatz für außeror-

dentliche Einkünfte i. H. v. 150.000 € bei 1,678. Der Grenzsteuersatz von 1 wird überschrit-

ten, wenn das verbleibende zu versteuernde Einkommen in die 1. oder in einen bestimmten 

 
375  𝑠𝑔34 𝐼(150.000,0) = 𝑠𝑔(30.000) = 0,2936. Für außerordentliche Einkünfte i. H. v. 150.000 € wird an 

dieser Stelle der maximale Entlastungsbetrag der Fünftelregelung ggü. der Anwendung des Grundtarifs 

erzielt. Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 3.3.2.1, S. 67. 
376  𝑠𝑔34 𝐼(150.000,1) = 5 ∗ 𝑠𝑔(30.001) − 4 ∗ 𝑠𝑔(1) = 5 ∗ 0,2936 − 4 ∗ 0 = 1,468. 
377  𝑠𝑔34 𝐼(150.000,10.908) = 5 ∗ 𝑠𝑔(40.908) − 4 ∗ 𝑠𝑔(10.908) = 5 ∗ 0,3356 − 4 ∗ 0 = 1,678. 
378  𝑠𝑔34 𝐼(150.000,10.909) = 5 ∗ 𝑠𝑔(40.909) − 4 ∗ 𝑠𝑔(10.909) = 5 ∗ 0,3356 − 4 ∗ 0,14 = 1,118, 

 𝑠𝑔34 𝐼(150.000,15.999) = 5 ∗ 𝑠𝑔(45.999) − 4 ∗ 𝑠𝑔(15.999) = 5 ∗ 0,3553 − 4 ∗ 0,2397 = 0,8177. 
379  𝑠𝑔34 𝐼(150.000,32.809) = 5 ∗ 𝑠𝑔(62.809) − 4 ∗ 𝑠𝑔(32.809) = 5 ∗ 0,42 − 4 ∗ 0,3044 = 0,8824. 
380  𝑠𝑔34 𝐼(150.000,62.810) = 5 ∗ 𝑠𝑔(92.810) − 4 ∗ 𝑠𝑔(62.810) = 5 ∗ 0,42 − 4 ∗ 0,42 = 0,42, 

 𝑠𝑔34 𝐼(150.000,247.826) = 5 ∗ 𝑠𝑔(277.826) − 4 ∗ 𝑠𝑔(247.826) = 5 ∗ 0,45 − 4 ∗ 0,42 = 0,57, 

 𝑠𝑔34 𝐼(150.000,277.826) = 5 ∗ 𝑠𝑔(307.826) − 4 ∗ 𝑠𝑔(277.826) = 5 ∗ 0,45 − 4 ∗ 0,45 = 0,45. 



 

73 

 

Teil der 2. Tarifzone des § 32a Abs. 1 EStG fällt. Konkret kommt es hier zu Tarifverwer-

fungen, wenn das verbleibende zu versteuernde Einkommen einen positiven Wert bis zu 

einer Höhe von 12.909 € annimmt:381 

𝑠𝑔34 𝐼_𝑚𝑎𝑥(150.000,10.908) = 1,678 

𝑠𝑔34 𝐼(150.000,0 < 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 12.909) > 1 

(22) 

Zu beachten ist, dass dieser Wertebereich nur für außerordentliche Einkünfte 

i. H. v. 150.000 € gilt, da die Grenzsteuersatzfunktion des § 34 Abs. 1 EStG nicht nur von 

dem verbleibenden zu versteuernden Einkommen abhängt, sondern auch von der Höhe der 

außerordentlichen Einkünfte. Um diesbezüglich allgemeingültige Aussagen treffen zu kön-

nen, erfolgt – analog zur Vorgehensweise in Kapitel 3.3.2.1 – eine dreidimensionale Dar-

stellung der Grenzsteuersatzfunktion in Abhängigkeit von der Höhe der außerordentlichen 

Einkünfte im Intervall [0 ≤ 𝑎𝑜𝐸 ≤ 1.500.000] und dem verbleibenden zu versteuernden 

Einkommen im Intervall [−50.000 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 300.000]. Die Konstellationen, bei denen 

der Grenzsteuersatz den Wert 1 übersteigt, sind in Abbildung 9 hervorgehoben: 

 

Abbildung 9: Allgemeiner Grenzsteuersatzverlauf der Fünftelregelung382 

 
381  Vgl. zur Herleitung dieses Wertebereichs Anhang 9, S. 256. 
382  Eigene Darstellung auf Basis des Einkommensteuertarifs für den Veranlagungszeitraum 2023. Vgl. für 

eine ähnliche Darstellung eines Ausschnitts der Tarifverwerfungsfälle für den Veranlagungszeit-

raum 2020 Kudert/Höppner (2020): S. 82. 
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In Tabelle 2 erfolgt zudem eine Aufschlüsselung der auf das verbleibende zu versteuernde 

Einkommen bezogenen möglichen Grenzsteuersätze im Rahmen von § 34 Abs. 1 EStG 

nach den Tarifzonen. Die Fälle, in denen es zwangsläufig zu Tarifverwerfungen kommt, 

sind in schwarz gekennzeichnet, während die Konstellationen, in denen konfiskatorische 

Grenzsteuersätze ausgeschlossen sind, hellgrau hinterlegt sind. In den mittelgrau hervorge-

hobenen Bereichen ist das Vorliegen von Tarifverwerfungen jeweils von der Höhe der re-

levanten Einflussgrößen abhängig. 

Tarifzone: 
 

𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 

 

𝑣𝑧𝑣𝐸 > 0, Tarifzone: 

𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0 1 2 3 4 5 

1 0 0 –  – – – 

2 
0,14-

0,2397 ↑ 
0,7- 

1,1985 ↑ 
0,14- 

0,638 ↑ 
– – – 

3 
0,2397-

0,42 ↑ 
1,1985- 

2,1 ↑ 
1,54- 

0,2397↓ 
0,2397-

1,1412 ↑ 
– – 

4 0,42 2,1 
1,54- 

1,1412 ↓ 
1,142- 

0,42 ↓ 
0,42 – 

5 0,45 2,25 
1,69- 

1,2912 ↓ 
1,2912- 

0,57 ↓ 
0,57 0,45 

Legende:                 = Tarifverwerfungen liegen vor                               = Tarifverwerfungen sind möglich 

                                = Tarifverwerfungen liegen nicht vor  

                 ↑ bzw. ↓  = positive bzw. negative Steigung (in Abhängigkeit von der Höhe des 𝑣𝑧𝑣𝐸) 

Tabelle 2:  Mögliche Grenzsteuersätze im Rahmen des § 34 Abs. 1 EStG383 

Insgesamt ist festzuhalten, dass bei Anwendung von § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG (𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0) 

keine Tarifverwerfungen zu verzeichnen sind. Diese Aussage ist unabhängig von der Höhe 

der beiden Einflussgrößen gültig, da diese Berechnungsvorschrift zu einem maximalen 

Grenzsteuersatz von 0,45 führen kann. Grenzsteuersätze, die den Wert 1 übersteigen, sind 

ausschließlich bei Anwendung von § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG (𝑣𝑧𝑣𝐸 > 0) zu beobachten. Es 

 
383  Eigene Darstellung. Vgl. ähnlich auch Schmidtmann (2012): S. 143, Kudert/Höppner (2020): S. 81 und 

zur Aufschlüsselung der Steigung der Grenzsteuersatzfunktion des § 34 Abs. 1 EStG in den verschiede-

nen Tarifzonen Anhang 10, S. 257. 
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lassen sich dabei folgende Charakteristika der in Abbildung 9 dargestellten Funktion erken-

nen: 

1.) Die Höhe des maximalen Grenzsteuersatzes ist betragsmäßig gedeckelt. 

2.) Tarifverwerfungen treten erst ab einer bestimmten Höhe der außerordentlichen Ein-

künfte auf. 

3.) Tarifverwerfungen treten jeweils in einem bestimmten Intervall des verbleibenden 

zu versteuernden Einkommens auf. 

Die aufgeführten Punkte werden im Folgenden konkretisiert und die formalen Zusammen-

hänge hergeleitet, sodass sich die Ausführungen nicht nur auf den Einkommensteuerta-

rif 2023 beschränken, sondern auch auf andere Veranlagungszeiträume übertragbar sind. 

1.) Die Höhe des maximalen Grenzsteuersatzes ist betragsmäßig gedeckelt 

Der maximale, auf das verbleibende zu versteuernde Einkommen bezogene Grenzsteuersatz 

beträgt 2,25, was dem Fünffachen des Grenzsteuersatzes der 5. Tarifzone des § 32a Abs. 1 

EStG entspricht. Dieser Maximalwert wird erreicht, wenn ein Fünftel der außerordentlichen 

Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in die 5. Tarifzone fällt 

und das positive verbleibende zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag nicht über-

steigt:384  

𝑠𝑔34 𝐼_𝑚𝑎𝑥(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸) = 5 ∗ 𝑠𝑔5 

𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸, 0 < 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸1 

(23) 

2.) Tarifverwerfungen treten erst ab einer bestimmten Höhe der außerordentlichen Ein-

künfte auf 

Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass der Grenzsteuersatz von 0,7 bis auf 1,1985 ansteigt, wenn 

ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Ein-

kommens in die 2. und das verbleibende zu versteuernde Einkommen in die 1. Tarifzone 

des § 32a Abs. 1 EStG fällt.385 Um zu ermitteln, ab welcher Höhe von außerordentlichen 

 
384  Vgl. analog für den Veranlagungszeitraum 2006 Houben (2006): S. 201. 
385  Für diese Kombination der außerordentlichen Einkünfte und des verbleibenden zu versteuernden Ein-

kommens wird im Folgenden die Bezeichnung „Wertebereich2,1“ verwendet, die für weitere Kombinati-

onen analog gilt. Die erste tiefgestellte Zahl gibt dabei jeweils an, in welche Tarifzone ein Fünftel der 
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Einkünften es zu Tarifverwerfungen kommt, wird die Grenzsteuersatzfunktion des Wer-

tebereichs2,1 gleich 1 gesetzt und nach den außerordentlichen Einkünften aufgelöst:  

5 ∗ (2 ∗ 𝑝2 + (
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1) + 𝑠𝑔2) = 1 

<=> 𝑎𝑜𝐸 = −5 ∗ 𝑣𝑧𝑣𝐸 + 5 ∗ 𝐸1 +
1 − 5 ∗ 𝑠𝑔2
2 ∗ 𝑝2

 

𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸2, 0 < 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸1 

(24) 

Zu erkennen ist, dass innerhalb dieses Wertebereichs ein negativer, linearer Zusammenhang 

zwischen der Höhe der außerordentlichen Einkünfte und dem verbleibenden zu versteuern-

den Einkommen besteht. Aufgrund dieses negativen Zusammenhangs ergibt sich die Höhe 

der außerordentlichen Einkünfte, ab welcher der Grenzsteuersatz den Wert 1 erreicht, indem 

der Eckwert der 1. Tarifzone für das verbleibende zu versteuernde Einkommen in Glei-

chung (24) eingesetzt wird. Entsprechend können Tarifverwerfungen nur auftreten, wenn 

die außerordentlichen Einkünfte die Höhe von 
1 − 5 ∗ 𝑠𝑔2

2 ∗ 𝑝2
 übersteigen, was im Veranlagungs-

zeitraum 2023 einer Höhe von 15.318 € entspricht. 

3.)  Tarifverwerfungen treten jeweils in einem bestimmten Intervall des verbleibenden 

zu versteuernden Einkommens auf 

Zur Bestimmung des Bereichs des verbleibenden zu versteuernden Einkommens, in dem es 

zu Tarifverwerfungen kommt, gilt es, die entsprechenden Intervallgrenzen [𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 ,

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒] zu ermitteln. Es wurde soeben herausgearbeitet, dass Tarifverwerfungen erst 

ab einer bestimmten Höhe der außerordentlichen Einkünfte auftreten und die Grenzsteuer-

satzfunktion in diesem Wertebereich2,1 einen negativen Zusammenhang zwischen den bei-

den Variablen aufweist. D. h., je höher die außerordentlichen Einkünfte sind, desto niedri-

ger ist in dieser Zone das verbleibende zu versteuernde Einkommen, ab dem der Grenzsteu-

ersatz den Wert 1 erreicht. Durch Einsetzen der Intervallgrenzen der 1. Tarifzone (𝐸1, 1) als 

 
außerordentlichen Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens fällt (= entspre-

chende Zeile in Tabelle 2, S. 74) und die zweite tiefgestellte Zahl, in welcher Tarifzone das verbleibende 

zu versteuernde Einkommen liegt (= entsprechende Spalte in Tabelle 2, S. 74).  
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verbleibendes zu versteuerndes Einkommen ergeben sich für das 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 folgende 

drei Bereiche, die beispielhaft für den Veranlagungszeitraum 2023 dargestellt werden:  

(1) 𝒂𝒐𝑬 ≤
𝟏 − 𝟓 ∗ 𝒔𝒈𝟐

𝟐 ∗ 𝒑𝟐
 

Bis zu einer Höhe der außerordentlichen Einkünfte von 15.318 € treten – unabhän-

gig von der Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens – keine Tarif-

verwerfungen auf. Entsprechend ist das 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 in diesem Bereich nicht defi-

niert. 

(2) 
𝟏 − 𝟓 ∗ 𝒔𝒈𝟐

𝟐 ∗ 𝒑𝟐
< 𝒂𝒐𝑬 ≤ −𝟓 + 𝟓 ∗ 𝑬𝟏 +

𝟏− 𝟓 ∗ 𝒔𝒈𝟐

𝟐 ∗ 𝒑𝟐
 

Bei außerordentlichen Einkünften i. H. v. 15.319 € übersteigt die Grenzsteuersatz-

funktion bei einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen i. H. des Grundfrei-

betrags (𝐸1) erstmals den Wert 1. Durch den negativen linearen Zusammenhang der 

beiden Einflussgrößen sinkt der kritische Wert des verbleibenden zu versteuernden 

Einkommens (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛) um ein Fünftel der zusätzlichen außerordentlichen 

Einkünfte, was formal durch Umstellung der Gleichung (24) wie folgt beschrieben 

wird: 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 = −0,2 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 𝐸1 +
1 − 5 ∗ 𝑠𝑔2
10 ∗ 𝑝2

 (25) 

(3) 𝒂𝒐𝑬 >  𝟓 ∗ 𝑬𝟏 +
𝟏− 𝟓 ∗ 𝒔𝒈𝟐

𝟐 ∗ 𝒑𝟐
 

Übersteigen die außerordentlichen Einkünfte die Höhe von 69.853 €, treten Tarif-

verwerfungen bereits ab dem ersten Euro des verbleibenden zu versteuernden Ein-

kommens auf. 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 =  1 
(26) 

Für den Veranlagungszeitraum 2023 ergibt sich zur Bestimmung des verbleibenden zu ver-

steuernden Einkommens, ab dem es zu Tarifverwerfungen kommt (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛), ent-

sprechend folgender funktionaler Zusammenhang: 
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𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛

= {
−0,2 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 13.971                    𝑓ü𝑟 15.318 < 𝑎𝑜𝐸 ≤ 69.853

1 𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 > 69.853
} 

(27) 

Nachdem herausgearbeitet wurde, ab welcher Höhe des verbleibenden zu versteuernden 

Einkommens in Abhängigkeit von der Höhe der außerordentlichen Einkünften es zu Tarif-

verwerfungen kommt, ist nun zu klären, bis zu welcher Höhe des verbleibenden zu versteu-

ernden Einkommens konfiskatorische Grenzsteuersätze zu verzeichnen sind (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒). 

Die Ermittlung dieser Variable erfolgt analog zu der bereits erläuterten Vorgehensweise, 

indem die jeweils kritischen Wertebereiche386 gleich 1 gesetzt und nach dem verbleibenden 

zu versteuernden Einkommen aufgelöst werden.387 Für den Veranlagungszeitraum 2023 

ergibt sich zur Bestimmung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens, bis zu dem 

es zu Tarifverwerfungen kommt (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒), folgender funktionaler Zusammenhang: 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒

= {

10.908                                   𝑓ü𝑟 15.318 < 𝑎𝑜𝐸 < 119.322
0,06520142 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 3.128  𝑓ü𝑟 119.322 ≤ 𝑎𝑜𝐸 < 188.232

      
25.164                                        𝑓ü𝑟 188.232 ≤ 𝑎𝑜𝐸 < 1.214.633
34.899                  𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 ≥ 1.214.633

} 

(28) 

Erkennbar ist, dass es sich bei dem 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  zumeist um einen konstanten Wert handelt. 

Lediglich in den Fällen, in denen die außerordentlichen Einkünfte mindestens 119.322 €, 

aber weniger als 188.232 € betragen, weist das 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  eine lineare Steigung auf. Ma-

ximal wird ein Wert von 34.899 € erreicht, d. h., sofern ein höheres verbleibendes zu ver-

steuerndes Einkommen vorliegt, sind Tarifverwerfungen ausgeschlossen, da es außerhalb 

des Intervalls [𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒] liegt.  

Die einleitende Fragestellung 𝐹𝑒1, in welchen Konstellationen von außerordentlichen Ein-

künften und verbleibendem zu versteuernden Einkommen es bei Anwendung von § 34 

Abs. 1 EStG (je nach Veranlagungsart und unter Ausklammerung weiterer Tarifnormen) zu 

Tarifverwerfungen kommt, wird somit wie folgt beantwortet:  

 
386  Die kritischen Wertebereiche zur Bestimmung des 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒 umfassen den Wertebereich2,1, den Wer-

tebereich3,2, den Wertebereich4,3 und den Wertebereich5,3.  
387  Vgl. zur Herleitung der funktionalen Zusammenhänge in den verschiedenen Wertebereichen in allge-

meingültiger Form Anhang 11, S. 258-261.  
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 Bei Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG kommt es zu Tarifverwerfungen, wenn  

a) die außerordentlichen Einkünfte im Rahmen der Einzelveranlagung die Höhe 

von 
1− 5 ∗ 𝑠𝑔2

2 ∗ 𝑝2
 übersteigen und das verbleibende zu versteuernde Einkommen zu-

gleich innerhalb des Intervalls [𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒] liegt bzw.  

b) die Hälfte der gemeinsamen außerordentlichen Einkünfte eines Ehepaares im 

Rahmen der Zusammenveranlagung die Höhe von 
1− 5 ∗ 𝑠𝑔2

2 ∗ 𝑝2
 übersteigt und das 

gemeinsame verbleibende zu versteuernde Einkommen zugleich innerhalb des 

Intervalls [𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛_𝐴𝐵 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵] liegt. 

Den Variablen 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 und 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  liegen dabei folgende funktionale Zusam-

menhänge zugrunde:388 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛

=  {
−0,2 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 𝐸1 +

1− 5 ∗ 𝑠𝑔2
10 ∗ 𝑝2

                    𝑓ü𝑟 𝑇𝑉𝐸2,1 < 𝑎𝑜𝐸 ≤ −5 + 5 ∗ 𝐸1 +𝑇𝑉𝐸2,1

1 𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 > −5 + 5 ∗ 𝐸1 + 𝑇𝑉𝐸2,1

} 
(29) 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒

=

{
 
 
 

 
 
 

  

𝐸1                                                                                                                             𝑓ü𝑟 𝑇𝑉𝐸2,1 < 𝑎𝑜𝐸 < 𝑇𝑉𝐸3,2
1 − 2 ∗ 𝑝3 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 10 ∗ 𝑝3 ∗ 𝐸2 − 5 ∗ 𝑠𝑔3 − 8 ∗ 𝑝2 ∗ 𝐸1 + 4 ∗ 𝑠𝑔2

10 ∗ 𝑝3 − 8 ∗ 𝑝2
𝑓ü𝑟 𝑇𝑉𝐸3,2 ≤  𝑎𝑜𝐸 < 𝑇𝑉𝐸4,3

𝐸2 +
5 ∗ 𝑠𝑔4− 4 ∗ 𝑠𝑔3 − 1

8 ∗ 𝑝3
                                                                        𝑓ü𝑟 𝑇𝑉𝐸4,3  ≤ 𝑎𝑜𝐸 < 𝑇𝑉𝐸5,3

𝐸2 +
5 ∗ 𝑠𝑔5− 4 ∗ 𝑠𝑔3 − 1

8 ∗ 𝑝3
                                                    𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 ≥ 𝑇𝑉𝐸5,3 }

 
 
 

 
 
 

 

 

𝑚𝑖𝑡 

𝑇𝑉𝐸2,1 =
1 − 5 ∗ 𝑠𝑔2
2 ∗ 𝑝2

 

𝑇𝑉𝐸3,2 =
1 + (8 ∗ 𝑝2 − 10 ∗ 𝑝3) ∗ (𝐸1 + 1) + 10 ∗ 𝑝3 ∗ 𝐸2 − 5 ∗ 𝑠𝑔3 − 8 ∗ 𝑝2 ∗ 𝐸1 + 4 ∗ 𝑠𝑔2

2 ∗ 𝑝3
 

𝑇𝑉𝐸4,3 = 5 ∗ (𝐸3 + 1− (𝐸2+
5 ∗ 𝑠𝑔4 − 4 ∗ 𝑠𝑔3 − 1

8 ∗ 𝑝3
)) 

𝑇𝑉𝐸5,3 = 5 ∗ (𝐸4 + 1− (𝐸2+
5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ 𝑠𝑔3 − 1

8 ∗ 𝑝3
)) 

(30) 

 
388  Vgl. für die funktionalen Zusammenhänge der Variablen 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛_𝐴𝐵 und 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵 (allge-

meingültig sowie konkretisiert für den Veranlagungszeitraum 2023) Anhang 12, S. 262 f. 



 

80 

 

4 Modelltheoretische Steuerplanungsanalyse zur Vermeidung von Ta-

rifverwerfungen im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG 

4.1 Identifizierung von Handlungsempfehlungen zur optimierten Anwendung 

der Fünftelregelung  

4.1.1 Literature Review als Forschungsmethode 

Nachdem die Wirkungsweise der Fünftelregelung dargestellt wurde, erfolgt nun eine Be-

standsaufnahme über vorherrschende Steuergestaltungsempfehlungen im Kontext von § 34 

Abs. 1 EStG, die mithilfe eines systematischen Literature Reviews identifiziert werden. Der 

Begriff „Literature Review“ ist nicht allgemeingültig definiert;389 im Schrifttum wird unter 

dieser Methode jedoch regelmäßig die umfassende Lokalisierung und Synthese von (For-

schungs-)Ergebnissen zur Beantwortung einer bestimmten Fragestellung verstanden, wobei 

in jedem Prozessschritt ein systematisches, transparentes und reproduzierbares Verfahren 

verwendet wird.390 Im Rahmen des Reviews werden entsprechend keine neuen Forschungs-

ergebnisse vorgestellt.391 Es werden vielmehr Muster in der Literatur identifiziert, die bspw. 

zur Theoriebildung beitragen und/oder Ansatzpunkte für weitergehende Forschung liefern 

können.392 

Hinsichtlich des Ablaufs eines „idealen“ Review-Prozesses existieren in der Literatur ver-

schiedene methodologische Ansätze und Modelle, welche sich insbesondere im Detaillie-

rungsgrad der einzelnen Schritte unterscheiden.393 Tranfield/Denyer/Smart gliedern den Ab-

lauf eines Literature Reviews bspw. in drei übergeordnete Schritte, die aus der Planung des 

Reviews (1), der Durchführung des Reviews (2) sowie der Berichterstattung und Verbrei-

tung (3) bestehen,394 während Fettke ein fünfstufiges Verfahren, bestehend aus Problemfor-

 
389  Vgl. Garfield (1987): S. 114 f., Cooper (1988): S. 106, Fettke (2006): S. 258, Fisch/Block (2018): S. 103 

und zur Abgrenzung verschiedener Review-Arten z. B. Snyder (2019): S. 333-336.  
390  Vgl. Littell/Corcoran/Pillai (2008): S. 1, Palmatier/Houston/Hulland (2018): S. 4, Fisch/Block (2018): 

S. 103, Fink (2019): S. 6.  
391  Vgl. Cooper (1988): S. 107, Fettke (2006): S. 258, Bartsch (2015): S. 209.  
392  Vgl. Webster/Watson (2002): S. xiii, xviii und für weitere mögliche Zielsetzungen im Rahmen eines 

Reviews Palmatier/Houston/Hulland (2018): S. 1 f. 
393  Vgl. Zniva (2016): S. 89. 
394  Die drei übergeordneten Prozessschritte sind dabei in weitere neun Teilphasen untergliedert. Vgl. 

Tranfield/Denyer/Smart (2003): S. 214. Die Autoren greifen dabei auf ein Modell des Centre for Reviews 

and Dissemination (2001) zurück, welches als Orientierungshilfe für systematische Reviews in der me-

dizinischen Forschung entwickelt wurde, und überprüfen, inwieweit der Prozess auf die Management-

forschung übertragbar ist. 
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mulierung (1), Literatursuche (2), Literaturauswertung (3), Analyse und Interpretation (4) 

und Präsentation (5) vorschlägt.395 Palmatier/Houston/Hulland beschreiben in Anlehnung 

an Littell/Corcoran/Pillai dagegen sechs „key steps“396 eines systematischen Review-Pro-

zesses, welche aus Themenformulierung (1), Studiendesign (2), Sampling (3), Datensamm-

lung (4), Datenanalyse (5) und Berichterstattung (6) bestehen.397 Für die Strukturierung des 

hier vorliegenden Literature Reviews wird ein integrierter Ansatz dieser Modelle gewählt, 

welcher in Abbildung 10 dargestellt ist: 

 

1. Planung des Reviews 

• Problemformulierung und Zielsetzung 

• Klassifizierung des Literature Reviews (Studiendesign) 

 

2. Literatursuche 

• Offenlegung der Suchstrategie  

• Filterung relevanter Quellen 

 

3. Literaturauswertung 

• Identifikation relevanter Inhalte 

• Entwicklung einer konzeptzentrierten Ergebnismatrix  

• Erläuterung weiterer Erhebungsmerkmale 

 

4. Ergebnispräsentation  

• Kritische Würdigung der identifizierten Konzepte 

• Ausarbeitung der Forschungslücke  
 

 

Abbildung 10:  Prozessschritte des Literature Reviews zur Identifizierung von 

Steuergestaltungsempfehlungen im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG398 

 

 
395  Vgl. Fettke (2006): S. 260. Fettke untersucht den Einsatz der Forschungsmethode „Review“ innerhalb 

der Wirtschaftsinformatik, bei der es sich – wie bei der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre – um eine 

anwendungsorientierte Wissenschaft handelt.  
396  Palmatier/Houston/Hulland (2018): S. 3. 
397  Vgl. Palmatier/Houston/Hulland (2018): S. 3 f. für systematische Reviews in der Marketingforschung 

mit Verweis auf Littell/Corcoran/Pillai (2008). 
398  Eigene Darstellung. 
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Im ersten Schritt erfolgt die Planung des Reviews, in deren Rahmen die zugrunde liegende 

Problemstellung nebst Zielsetzung formuliert und eine Klassifizierung des Literature Re-

views vorgenommen werden. Hieran anknüpfend wird im zweiten Schritt das Vorgehen der 

Literatursuche erläutert, indem die Suchstrategie offengelegt wird und eine Filterung der für 

die Fragestellung relevanten Quellen durch Anwendung von Ein- bzw. Ausschlusskriterien 

erfolgt. Die Auswertung der gefilterten Literatur wird im dritten Schritt dargelegt. Dabei 

wird ein konzeptzentrierter Ansatz gewählt, sodass die identifizierten Handlungsempfeh-

lungen zu Konzepten gebündelt und mit weiteren Erhebungsmerkmalen in einer Ergebnis-

matrix erfasst werden. Im letzten Schritt werden die identifizierten Konzepte im Rahmen 

einer Ergebnispräsentation einer kritischen Würdigung unterzogen und weiterer For-

schungsbedarf aufgezeigt.  

4.1.2 Planung des Reviews 

Das Problem konfiskatorischer Grenzsteuersätze im Kontext der Fünftelregelung ist bereits 

seit deren Einführung – und somit seit über zwanzig Jahren – bekannt.399 Dennoch hält der 

Gesetzgeber weiterhin an dieser Tarifnorm fest, sodass die Steuerplanung für außerordent-

liche Einkünfte seitdem nicht an Aktualität verloren hat. Aufgrund der Komplexität der 

Vorschrift ist anzunehmen, dass in der Literatur bereits eine Vielzahl von Steuergestaltungs-

überlegungen existiert, an denen sich Steuerpflichtige und Berater im Rahmen der Steuer-

planung orientieren. Das Ziel des Literature Reviews besteht somit darin, die im Schrifttum 

vorherrschenden Handlungsempfehlungen zur optimierten Anwendung von § 34 Abs. 1 

EStG zu identifizieren, i. S. eines „state-of-the-art snapshot[s]“400 zusammenzutragen und 

so die Fragestellung 𝐹𝑒2 zu beantworten. Darüber hinaus dient der Review dazu, herauszu-

arbeiten, inwiefern weiterer Forschungsbedarf an Steuerplanungsanalysen im Kontext der 

Fünftelregelung besteht.  

Zur Erläuterung des Studiendesigns wird eine Klassifizierung des Literature Reviews nach 

Fettke vorgenommen. Die Einordnung des hier verfolgten Vorgehens ist in Tabelle 3 durch 

graue Hervorhebungen gekennzeichnet:  

  

 
399  Vgl. bspw. Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 131-136. 
400  Palmatier/Houston/Hulland (2018): S. 1. 
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Charakteristik Kategorie 

(1) Typ natürlichsprachlich mathematisch-statistisch 

(2) Fokus Ergebnis Methode Theorie Erfahrung 

(3) Ziel 
Formulierung nicht expliziert expliziert 

Inhalt Integration Kritik zentrale Aspekte 

(4) Perspektive neutral Position 

(5) Literatur 

Auswahl nicht expliziert expliziert 

Umfang 
Schlüssel-

arbeiten 

repräsen-

tativ 
selektiv vollständig 

(6) Struktur historisch thematisch methodisch 

(7) Zielgruppe 

allgemeine 

Öffentlich-

keit 

Praktiker 

Forscher im 

Allgemei-

nen 

speziali-

sierte For-

scher 

(8) Zukünftige Forschung nicht expliziert expliziert 

Tabelle 3:  Klassifizierung des Literature Reviews401 

Im Rahmen des Reviews werden die im Schrifttum erörterten Steuergestaltungsempfehlun-

gen im Kontext der Fünftelregelung identifiziert und verbal erläutert. Da darüber hinaus 

Häufigkeitsverteilungen als deskriptive statistische Verfahren eingesetzt werden, ist der Typ 

des Reviews (1) sowohl als natürlichsprachlich als auch als mathematisch-statistisch einzu-

ordnen. Der Fokus (2) wird dabei auf Empfehlungen zur praktischen Anwendung von Sach-

verhaltsgestaltungen und der Ausübung steuerlicher Wahlrechte in der Steuerberatungspra-

xis („Erfahrung“) gelegt.402 Dabei wird auch erhoben, mit welcher Methode die jeweiligen 

Autoren zu den Steuergestaltungsempfehlungen gelangt sind. Die Zielsetzung des Reviews 

(3) wurde bereits oben im Rahmen der Problemformulierung expliziert und besteht primär 

in der Herausarbeitung zentraler Aspekte im Kontext der Steuerplanung von § 34 Abs. 1 

EStG, wobei die identifizierten Handlungsempfehlungen einer kritischen Würdigung unter-

zogen werden. Da bei Auswahl und Auswertung der Literatur keine bestimmte Perspektive 

(4) eingenommen wird, ist diese als „neutral“ einzustufen. Die verwendete Literatur wird 

hinsichtlich des Auswahlprozederes (5) im Rahmen des Prozessschrittes „Literatursuche“ 

explizit herausgestellt. Dabei wird hinsichtlich des Umfangs nicht der Anspruch erhoben, 

sämtliche Arbeiten zu dem betrachteten Themengebiet zu berücksichtigen, sondern nur die-

jenigen Quellen, die den Ein- bzw. Ausschlusskriterien entsprechen („selektiv“). Die Struk-

 
401  In Anlehnung an Fettke (2006): S. 259. Vgl. auf diese Klassifizierung ebenfalls Bezug nehmend Bartsch 

(2015): S. 211. 
402  In Abgrenzung dazu bezieht sich die Kategorie „Ergebnisse“ im Wesentlichen auf empirische Befunde. 

Vgl. Fettke (2006): S. 259. 
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turierung des Reviews (6) erfolgt thematisch, indem die identifizierten Steuergestaltungs-

empfehlungen zu Konzepten gebündelt und diese sodann einzeln beleuchtet werden. Die 

Zielgruppe (7) umfasst sowohl Steuerpflichtige, welche außerordentliche Einkünfte erzie-

len, die mit der Fünftelregelung besteuert werden („allgemeine Öffentlichkeit“), als auch 

Praktiker, die in diesem Kontext beratend tätig sind sowie Forscher der Steuerwissenschaf-

ten, die sich mit dieser Rechtsnorm bzw. den ökonomischen Wirkungen von Tarifverwer-

fungen auseinandersetzen. Gem. der Zielsetzung des Reviews wird abschließend weiterer 

Forschungsbedarf (8) an Steuerplanungsanalysen im Kontext der Fünftelregelung aufge-

zeigt. 

4.1.3 Literatursuche 

Die Literatursuche basiert auf einer Recherche in den Datenbanken „juris – Das Rechtspor-

tal“, „beck-Online – die Datenbank“ sowie „WISO – die Datenbank für Studium und Wis-

senschaft“ und umfasst Suchanfragen von Schlagwortkombinationen der betrachteten Vor-

schrift (Suchbegriffe: „Fünftelregelung“, „Fünftel-Regelung“ sowie „§ 34 Abs. 1 EStG“) 

und entsprechenden Gestaltungsempfehlungen (Suchbegriffe: „Optimierung“, „Steuerpla-

nung“, „Steuergestaltung“, „Sachverhaltsgestaltung“, „Gestaltungsidee“, „Steuervorteil“ 

sowie „Einkommensteuerersparnisse“). Es ergeben sich somit insgesamt 63 Suchanfragen, 

um Quellen zu identifizieren, welche die jeweilige Kombination der Suchbegriffe im Titel, 

Abstract (falls vorhanden) und/oder Volltext403 enthalten. Dabei werden folgende Ein- bzw. 

Ausschlusskriterien zugrunde gelegt:404  

• Zeit: 1998 bis Juni 2021 

Da der Gesetzesentwurf zum Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002, in dessen 

Rahmen die Fünftelregelung eingeführt wurde, im Jahr 1998 veröffentlicht wurde,405 

werden alle Quellen ab diesem Jahr bis zur Durchführung des Reviews im Juni 2021 

einbezogen.  

  

 
403  Sofern die Datenbank Literaturnachweise zu weiteren Publikationen enthält, die in der Datenbank selbst 

nicht verfügbar sind, erfolgt die Suche stattdessen in dem der jeweiligen Publikation zugehörigen Kurz-

referat. 
404  Vgl. für einen Überblick über exemplarische Ein- bzw. Ausschlusskriterien im Rahmen eines Reviews 

Littell/Corcoran/Pillai (2008): S. 44-46.  
405  Vgl. Deutscher Bundestag (1998): S. 183. 
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• Sprache/Region: Deutsch/deutschsprachiger Raum 

Die Literatursuche bezieht sich ausschließlich auf deutschsprachige Quellen aus 

dem deutschsprachigen Raum, was sich bereits in den verwendeten Suchbegriffen 

widerspiegelt. Ein qualitativ hochwertiger Literature Review sollte zwar grundsätz-

lich nicht auf eine geografische Region beschränkt werden,406 da es sich bei § 34 

Abs. 1 EStG jedoch um eine im deutschen Steuerrecht verankerte Rechtsnorm han-

delt, ist diese Eingrenzung m. E. unproblematisch.  

• Publikationstyp: Aufsätze, Beiträge in Sammelwerken, Gesetzeskommentare, Mono-

grafien (Handbücher, Dissertationen etc.), Onlinequellen 

Um einen möglichst umfassenden Überblick über vorherrschende Handlungsemp-

fehlungen im Kontext der Fünftelregelung abbilden zu können, wird ein Großteil der 

in den Datenbanken angebotenen Publikationstypen bei der Literatursuche berück-

sichtigt. Ausgeschlossen werden lediglich Urteile der Rechtsprechung, Verwal-

tungsanweisungen, Gesetze und Gesetzesmaterialien (z. B. parlamentarische Vor-

gänge), da diese i. d. R. keine Steuergestaltungsempfehlungen enthalten.  

• Qualität: keine Einschränkungen 

Da die Zielgruppe des Reviews neben Forschern der Steuerwissenschaften auch aus 

Steuerpflichtigen und steuerlichen Beratern besteht, erfolgt im Rahmen der Litera-

tursuche kein Ausschluss nicht wissenschaftlicher Quellen.407 

Diese Suchstrategie führt im Ergebnis zu einer Gesamtmenge von 464 Quellen. Die Filte-

rung der für die Fragestellung relevanten Quellen erfolgt, indem sämtliche Quellen gesichtet 

und „quergelesen“ werden.408 Für den weiteren Verlauf des Reviews werden diejenigen 

Quellen ausgeschlossen, bei denen 

• die Terminologie „Fünftelregelung“ bzw. „Fünftel-Regelung“ für eine andere 

Rechtsnorm als § 34 Abs. 1 EStG gebraucht wird,409  

 
406  Vgl. Webster/Watson (2002): S. xv f. 
407  Im Rahmen der Literaturauswertung erfolgt jedoch zur Ausarbeitung der Forschungslücke für die Steu-

erplanungsanalyse eine Qualitätsbeurteilung der Quellen. Vgl. Kapitel 4.1.4, S. 91 f.  
408  Zu beachten ist, dass neun der 464 identifizierten Quellen nicht beschaffbar waren und somit ohne wei-

tere Prüfung ausgeschlossen wurden. 
409  Der Begriff „Fünftelregelung“ wird bspw. von Lingemann [(2007): S. R226] im Kontext des Verlustab-

zugs bei einem Beteiligungserwerb i. S. des § 8c KStG verwendet, während sich z. B. Watrin/Leukefeld 
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• die beiden Suchbegriffe nicht im gleichen Kontext verwendet werden,  

• keine Handlungsempfehlungen enthalten sind, die auf eine optimierte Anwendung 

der Fünftelregelung abzielen,410  

• Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Fünftelregelung auf einer alten 

Rechtslage411 beruhen und/oder 

• es sich um ein Duplikat – i. S. einer (nahezu) wortgleichen Publikation – zu einer 

früheren Veröffentlichung desselben Autors handelt.412 

Das Ergebnis der Filterung besteht aus 394 ausgeschlossenen Quellen. In Tabelle 4 sind die 

für den Literature Review verbleibenden 70 Quellen aufgeführt, die im Folgenden ausge-

wertet werden:  

Nr. Autor/en (Jahr) Titel 
Publika-

tionstyp 

1 
Kroschel/Wellisch 

(1998) 

Besteuerung außerordentlicher Einkünfte nach dem 

Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 
Aufsatz 

2 
Hagen/Schynol 

(1999) 

Außerordentliche Einkünfte bei Ehegatten: Steuervor-

teil bei richtiger Wahl der Veranlagungsform 
Aufsatz 

 
[(2018): S. 813] auf die sog. „Zwei-Fünftel-Regelung“ gem. § 44a Abs. 9 i. V. m. § 50d Abs. 3 EStG 

beziehen. 
410  Bspw. führt Schoor [(2007): S. 31] im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG aus, dass „ein Steuerpflichtiger, 

der sich bereits mit seinen laufenden Einkünften im Bereich des Spitzensteuersatzes bewegt, damit kei-

nen Steuervorteil [erzielt]“, ohne daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten. Ausgeschlossen werden zu-

dem Quellen, die zwar Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Besteuerung außerordentlicher Ein-

künfte enthalten, aber nicht auf eine optimierte Anwendung der Fünftelregelung abzielen. Dies betrifft 
bspw. Empfehlungen zur steueroptimierten Kaufpreisgestaltung bei Betriebsveräußerungen (vgl. z. B. 

Bauer/Baumgartner (2015): S. 838-845) oder zur Ausübung des Wahlrechts zur ermäßigten Besteuerung 

mit dem Durchschnittssteuersatz gem. § 34 Abs. 3 EStG (vgl. z. B. Freyer/Schult (2001): S. 455-460), 

Analysen zur Vorteilhaftigkeit der Sofort- vs. Zuflussbesteuerung bei einer Betriebsveräußerung gegen 

Leibrente (vgl. z. B. Kiesewetter/Schipke (2004): S. 1677-1682) oder Gestaltungen zur bewussten Um-

gehung der Tarifnorm des § 34 Abs. 1 EStG (vgl. z. B. Happe (2010): S. 1000-1004).  
411  Bspw. stellt Moderegger [(2004): S. 315-317] Überlegungen zur optimierten Anwendung der Fünftelre-

gelung unter Berücksichtigung der in § 3 Nr. 9 EStG a. F. kodifizierten Freibeträge für Abfindungen 

wegen einer vom Arbeitgeber veranlassten oder gerichtlich ausgesprochenen Auflösung des Dienstver-

hältnisses an. Die nach Alter des Arbeitnehmers und Dauer des Dienstverhältnisses der Höhe nach ge-

staffelten Freibeträge wurden zum 01.01.2006 abgeschafft. Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2005a): 

S. 3682. 
412  So enthalten die Quellen Schiffers (2015) und Schiffers (2021) sowie Schreiber (2021a) und Schreiber 

(2021b) für die Fragestellung relevante Steuergestaltungsempfehlungen. Da es sich jedoch jeweils um 

eine (nahezu) wortgleiche Publikation desselben Autors handelt, die lediglich in einer anderen Fundstelle 

veröffentlicht wurde, fließt lediglich die jeweilige Erstveröffentlichung in den Literature Review ein, 

während die Publikation mit dem jüngeren Veröffentlichungsdatum als Duplikat ausgeschlossen wird.  
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3 
Henning/Hundsdoer-

fer/Schult (1999) 

Die Progressionsglättung für außerordentliche Ein-

künfte nach § 34 Abs. 1 EStG-Entwurf: Steuersätze bis 

zu 265 % 
Aufsatz 

4 
Hümmerich/Spirolke 

(1999) 
Die arbeitsrechtliche Abfindung im neuen Steuerrecht Aufsatz 

5 Jaeger (1999) 
Fallstricke bei der Deferred Compensation mittels einer 

Unterstützungskasse 
Aufsatz 

6 Paus (1999a) Abfindungen für ausscheidende Arbeitnehmer Aufsatz 

7 Paus (1999b) 
Gestaltungsmöglichkeiten bei der neuen Tarifermäßi-

gung nach § 34 EStG 
Aufsatz 

8 Ballof (2000) 
Gestaltbare Steuervorteile bei außerordentlichen Ein-

künften – § 34 EStG als Herausforderung für Berater 
Aufsatz 

9 Blumberg (2000) 

Der goldene Sch(l)uss – Unternehmer, die Firma und 

Beteiligungen verkaufen wollen, dürfen auf neue Steu-

ervergünstigungen hoffen. Berlin legt bei der Steuerre-

form nach. Wie Firmenverkäufer alle Vorteile ausrei-

zen. 

Aufsatz 

10 Duchardt (2000) 
Beim Verkauf von Unternehmen Steuern sparen – Die 

Fünftel-Regelung sichert die Altersvorsorge 
Aufsatz 

11 Juchum (2000) Zur Reform des § 34 Abs. 1 EStG Aufsatz 

12 Korezkij (2000) 

Systematische und praktische Überlegungen zur Wahl 

der Veranlagungsart von Ehegatten bei außerordentli-

chen Einkünften i. S. des § 34 EStG 
Aufsatz 

13 Stahl (2000) 
Optimierungsgestaltungen zur „Fünftel-Regelung“ des 

§ 34 EStG 
Aufsatz 

14 Funke (2001) 
Begünstigte Betriebsveräußerung – Optimierung durch 

Beteiligung an Fondsgesellschaften 
Aufsatz 

15 
Melms/Volckens 

(2001) 
Steuerliche Optimierung von Abfindungen Aufsatz 

16 Schiffers (2001) 

Steueroptimierung in kleineren Unternehmensgruppen – 

Gestaltungsziele und Überblick über das Instrumenta-

rium 
Aufsatz 

17 Bein (2002) 

Über 100 v. H. Steuerersparnis auf einkommensmin-

dernde Ausgaben im Zusammenhang mit der Fünftelre-

gelung gem. § 34 Abs. 1 EStG 

Aufsatz 

18 Stahl (2002) 
Entlassungsentschädigungen – Steuergünstige Gestal-

tung durch Abschluss einer Direktversicherung 
Aufsatz 

19 Vogelgesang (2002) 

Optimierung der Besteuerung der Betriebsveräußerung 

und Betriebsaufgabe nach der eingeschränkten Wieder-

einführung des „halben Steuersatzes“ 

Beitrag in 

Sammelwerk 

20 Lemaire (2003) 

Steuersparpotenzial bei der Ehegattenveranlagung – 

Hinweise zur Ausübung und Änderung des Veranla-

gungswahlrechts 

Aufsatz 

21 
Schwedhelm/ 

Olgemöller (2003) 

Was tun mit der Pensionszusage bei Veräußerung der 

GmbH? (Teil I) – Steuergestaltungen bei Abfindung des 

Pensionsanspruchs  

Aufsatz 
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22 Votsmeier (2003) 
Mit Haken und Ösen – Steuererklärung fällig! 33 ganz 

legale Steuertricks 
Aufsatz 

23 Förster (2004) 
Steuerliche Optimierung des Unternehmenskaufs und  

-verkaufs 

Beitrag in 

Sammelwerk 

24 Lehr (2004) 

Abfindungen – Steuerfreiheit und ermäßigte Besteue-

rung von Arbeitnehmer-/Geschäftsführer-Entlassungs-

abfindungen: Verminderte Freibeträge, aktuelle Recht-

sprechung, Strategien zur Optimierung 

Aufsatz 

25 Schoor (2005) 

Besteuerung betrieblicher Veräußerungs- und Aufgabe-

gewinne – Chancen und Fallen bei der Gestaltungsbera-

tung 
Aufsatz 

26 Houben (2006) 

Das Zusammenwirken von Fünftelregelung nach § 34 

Abs. 1 und ermäßigtem Steuersatz nach Abs. 3 EStG bei 

außerordentlichen Einkünften – Beratungsbedarf bei 

Grenzsteuersätzen zwischen –23 und +322 Prozent 

Aufsatz 

27 Seyfried (2006) 

Rettender Hebel – Das Finanzamt kassiert bei Abfindun-

gen gierig mit. Wer jedoch Teile der Trennungsprämie 

fürs Alter festlegt oder geschickt investiert, kann seine 

Abgaben um zwei Drittel senken. 

Aufsatz 

28 Henrich (2007) 

Ausgeträumt – Wenn mit Mitte fünfzig die betriebsbe-

dingte Kündigung droht: So schützen Sie Ihre Rente, 

Krankenversicherung und Steuervorteile. 
Aufsatz 

29 Suttmann (2007) 

Die Flat Tax – Bemessungsgrundlage und Tarif im Rah-

men einer „flachen“ Einkommensteuer: Effizienz, Ge-

rechtigkeit und rechtliche Bewertung 

Dissertation 

30 
Fiala/Dörnbrack/ 

Strobelt (2008) 
Abfindungen steuerlich minimieren und stiften gehen – 

Sinnvoller Lösungsweg durch neues Stiftungsgesetz 
Aufsatz 

31 Siegel (2008) 

Außerordentliche Einkünfte und Progressionsvorbehalt: 

Systematik der Besteuerung und Analyse der Rechtspre-

chung 

Aufsatz 

32 Henrich (2009) 

Schlupfloch gesucht – In der Krise zahlen die Unterneh-

men kaum noch hohe Abfindungen. Zudem greift der 

Fiskus immer stärker zu. Wie Sie trotzdem mehr heraus-

holen. 

Aufsatz 

33 Linke (2010) Was von der Abfindung übrig bleibt Aufsatz 

34 
Bolsmann/Maaß 

(2011) 
Steuerliche Behandlung von Abfindungen Aufsatz 

35 
Nettersheim/Gottwald 

(2012) 

Fünftelregelung bei Abfindungszahlungen – Steuerfalle 

und Möglichkeiten der Umgehung 
Aufsatz 

36 Schmidtmann (2012) 
Optimierung der Fünftelregelung für außerordentliche 

Einkünfte durch die Schedulenbesteuerung 
Aufsatz 

37 Schmitz et al. (2012) Der Praxiskaufvertrag 
Beitrag in 

Sammelwerk 

38 Beck (2013) 
Abfindungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses – 

Rechtliche Hintergründe und steuerliche Behandlung 
Handbuch 

39 Geserich (2014) Kommentierung zu § 24 EStG Kommentar 
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40 Lambertz (2014) Veranlagungsformen, Einzelveranlagung 
Beitrag in  

Sammelwerk 

41 Paus (2014) 

Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen bei 

der Ehegatten-Einzelveranlagung – Neue, unklare und 

unbefriedigende Regelungen, die zu abwehrenden Ge-

staltungen einladen 

Aufsatz 

42 Schönwitz (2014) 

Tarnen oder türmen – Das Finanzamt greift beherzt zu. 

Doch die Steuerlast lässt sich oft beträchtlich reduzie-

ren. 

Aufsatz 

43 Gluth/Rund (2015) Unternehmenskauf und -verkauf für den Mittelstand Aufsatz 

44 Paus (2015a) 
Einkommensteuerliche Planung der Erbfolge mit Blick 

auf drohende Pflichtteilszahlungen 
Aufsatz 

45 Paus (2015b) 

Steuerliche Planungen für den Verkauf des Einzelunter-

nehmens – Gebotene steuerliche Hilfen sichern und op-

timieren 
Aufsatz 

46 Schiffers (2015) Kommentierung zu § 34 EStG Kommentar 

47 Schimpfky (2015) 
Der steueroptimierte Einsatz gemeinnütziger Stiftungen 

im Rahmen der privaten Vermögensnachfolge 
Aufsatz 

48 Hummel (2016) Kommentierung zu § 34 EStG Kommentar 

49 Paus (2016) 

Die Ehegatten-Einzelveranlagung – Vorteile sichern 

und Nachteile vermeiden im Vergleich zur Zusammen-

veranlagung 
Aufsatz 

50 Sieker (2016) Kommentierung zu § 34 EStG Kommentar 

51 o. V. (2017) 
Fünftelregelung bei Abfindungszahlungen – Hinweis 

zum Aufsatz von Nettersheim/Gottwald (2012) 
Aufsatz 

52 Paus (2017) 

Aufnahme neuer Gesellschafter in Einzelunterneh-

men/Personengesellschaft – Vielfältige Zielvorstellun-

gen und Gestaltungswege verlangen eine sorgsame Pla-

nung 

Aufsatz 

53 Schneider (2017) Kommentierung zu § 26 EStG Kommentar 

54 
Sontheimer/Kollmar 

(2017) 
Vertragsgestaltung und Steuerrecht Handbuch 

55 
Hoffmann-Remy 

(2018) 

§ 5 Arbeitsrecht im Insolvenzverfahren, III. Beendigung 

von Arbeitsverhältnissen, 3. Aufhebungsverträge 

Beitrag in  

Sammelwerk 

56 Laws (2018) 
Einkommensteuerrecht: Ehegattenveranlagung: die 

zehn häufigsten Fehler 
Aufsatz 

57 Linz (2018) 

Betriebsveräußerung: Übertragung von Betrieb oder 

Mitunternehmeranteil: So nutzen Sie ertragsteuerliche 

Vorzüge optimal aus! 
Aufsatz 

58 Horn (2019b) Kommentierung zu § 34 EStG Kommentar 

59 Hoyer (2019) Geheimtipps für Ihren Riester-Vertrag Onlinequelle 

60 Müller/Kalies (2019) 

Vorteilhaftigkeitsanalyse der Veräußerungsgewinnbe-

steuerung gem. § 34 EStG insbesondere hinsichtlich der 

Wahl der Veranlagungsart für Ehegatten 
Aufsatz 
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61 Paus (2019a) 

„Anrechnen“ der Erbschaftsteuer auf die Einkommen-

steuer – Anmerkungen zum BFH-Urteil vom 

13.03.2018 – IX R 23/17 
Aufsatz 

62 Paus (2019b) 

Keine Befreiung bei mittelbarer Schenkung von Be-

triebsvermögen – Die Argumentation des BFH deutet 

strenge Voraussetzungen für Ausweichgestaltungen an 

Aufsatz 

63 Growe/Tretow (2020) 
Das „Mannheimer Modell“ – Mehr Rente, weniger 

Steuern 
Aufsatz 

64 Hoyer (2020a) 
Das bestgehütete Riester-Geheimnis: Last Minute fast 

20 Prozent Rendite 
Onlinequelle 

65 Hoyer (2020b) Mit der Solaranlage zur steuerfreien Abfindung Onlinequelle 

66 
Kudert/Höppner 

(2020) 

Besteuerung von außerordentlichen Einkünften nach der 

Fünftelregelung – eine quantitative Analyse 
Aufsatz 

67 
Muche/Gummels 

(2020) 

Kosten einer Outplacementberatung – So optimieren Sie 

den Werbungskostenabzug 
Aufsatz 

68 Sothen von (2020) § 25 Unternehmensveräußerung 
Beitrag in 

Sammelwerk 

69 Mellinghoff (2021) Kommentierung zu § 34 EStG Kommentar 

70 Schreiber (2021b) 

Steuerkniffe für den goldenen Handschlag – Abfindun-

gen: Viele Unternehmen reduzieren in der Corona-Krise 

die Zahl ihrer Mitarbeiter und bieten dafür großzügige 

Abschiedszahlungen. Wer geschickt ist, spart dabei 

Steuern und geht vorzeitig in Rente. 

Onlinequelle 

Tabelle 4: Ergebnis der Literatursuche – im Literature Review verwendete 

Quellen413  

4.1.4 Literaturauswertung 

Die Literaturauswertung erfolgt, indem jede der in Tabelle 4 aufgeführten Quellen durch-

gearbeitet und die enthaltenen Steuergestaltungsempfehlungen im Kontext von § 34 Abs. 1 

EStG herausgefiltert werden. Dabei wird ein konzeptzentrierter Ansatz nach Webster/Wat-

son gewählt,414 sodass die identifizierten Empfehlungen zu Konzepten gebündelt und in ei-

ner Ergebnismatrix erfasst werden, welche mit zunehmendem Fortschreiten der Auswertung 

sukzessive weiterentwickelt wird.415 Zu beachten ist, dass lediglich Sachverhaltsgestaltun-

gen und Empfehlungen zur Ausübung steuerlicher Wahlrechte in die Ergebnismatrix auf-

genommen werden, die den im Rahmen der Literatursuche erläuterten Kriterien entspre-

 
413  Eigene Darstellung. 
414  Hiervon abzugrenzen ist der autorenzentrierte Ansatz, bei dem im Wesentlichen eine Zusammenfassung 

der Quellen erfolgt, ohne eine Synthese der Ergebnisse vorzunehmen. Vgl. Webster/Watson (2002): 

S. xvi f. 
415  Vgl. die tabellarische Übersicht der Literaturauswertung in Anhang 13, S. 264-271 und die hieraus ent-

wickelte Ergebnismatrix in Anhang 14, S. 272-275. 
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chen; so bleiben bspw. Vorteilhaftigkeitsüberlegungen zur Wahl der Sofort- vs. Zuflussbe-

steuerung im Kontext wiederkehrender Bezüge oder zur ermäßigten Durchschnittssteuer-

satzbesteuerung i. S. des § 34 Abs. 3 EStG außer Acht.416 Die Ergebnismatrix ermöglicht es, 

die Quellen nach den verschiedenen Konzepten zu gruppieren und innerhalb einer Gruppie-

rung nach weiteren Merkmalen zu differenzieren.417 Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

aus der Fünftelregelung resultierende Tarifverwerfungen und deren Vermeidung fokussiert 

werden, wird bspw. das Konzept „Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkom-

mens“ um das Merkmal „Steuerlicher Abzugsbetrag“ ergänzt, welches konkrete Möglich-

keiten zur Einflussnahme auf die Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

auflistet, sofern die untersuchte Quelle entsprechende Empfehlungen enthält. 

Neben den identifizierten Konzepten wird im Rahmen der Literaturauswertung zudem die 

Methode erhoben, mit welcher die Autoren zu der jeweiligen Steuergestaltungsempfehlung 

gelangt sind. Hierzu wird differenziert, ob die entsprechende Empfehlung ausschließlich 

auf verbalen Erläuterungen fußt, die Erläuterungen um kasuistische Veranlagungssimulati-

onen bzw. Fallbeispiele ergänzt werden,418 ob ein modelltheoretischer Ansatz durch Herlei-

tung der formalen Zusammenhänge bzw. taxografische Analysen vorliegt oder ein empiri-

scher Zugang gewählt wird. 

Darüber hinaus erfolgt eine Beurteilung der Qualität der jeweiligen Quelle, indem eine Ein-

ordnung als wissenschaftliche bzw. nicht wissenschaftliche Publikation erfolgt. Zu beachten 

ist, dass diesbezüglich keine allgemeingültige, trennscharfe Abgrenzung möglich ist, sodass 

die Einteilung zweckgerichtet zur Ausarbeitung der Forschungslücke von Steuerplanungs-

 
416  Entsprechende Empfehlungen zielen auf einen Vergleich der resultierenden Rechtsfolgen von (mindes-

tens) zwei Handlungsalternativen, bei denen in einer Alternative die Fünftelregelung nicht zur Anwen-

dung kommt, ab und somit nicht auf eine optimierte Anwendung der Fünftelregelung. Bspw. besteht bei 

einer Betriebsveräußerung gegen Leibrente aufseiten des Veräußerers das Wahlrecht, den Veräußerungs-

gewinn zum Zeitpunkt der Veräußerung nach den §§ 16, 34 EStG tarifbegünstigt zu versteuern (Sofort-

besteuerung) oder auf die Tarifermäßigung zu verzichten und die einzelnen Zahlungen jeweils im Jahr 

des Zuflusses als nachträgliche – nicht tariflich begünstigte – Betriebseinnahmen i. S. des § 24 Nr. 2 

EStG zu behandeln (Zuflussbesteuerung). Vgl. R 16 Abs. 11 EStR. 
417  Vgl. ähnlich Bartsch (2015): S. 216.  
418  Die Einordnung als kasuistische Veranlagungssimulation erfolgt, wenn ein exemplarischer Sachverhalt 

aufgeführt wird, für den eine entsprechende Einkommensteuerveranlagung simuliert wird. Dagegen er-

folgt eine Einordnung als Fallbeispiel, wenn zwar Zahlenbeispiele aufgeführt werden, die jedoch keine 

realitätsgerechte Simulation der resultierenden Steuerbelastung beinhalten (bspw. durch Annahme eines 

konstanten Steuersatzes). 
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analysen im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG erfolgt. Gesetzeskommentare419, Beiträge in 

Sammelwerken, Handbücher/Monografien – mit Ausnahme von Dissertationen und Habi-

litationsschriften – und Onlinequellen werden aufgrund ihres Publikationstyps als nicht wis-

senschaftliche Quelle eingeordnet. Aufsätze werden anhand ihrer Fundstelle beurteilt, wo-

bei sich deren Bewertung am Zeitschriftenrating des VHB-JOURQUAL3 orientiert.420 Als 

wissenschaftliche Publikation werden entsprechend diejenigen Aufsätze eingeordnet, die in 

einer wissenschaftlichen Zeitschrift publiziert wurden (Rating A+ bis D), während alle an-

deren Aufsätze als nicht wissenschaftliche Publikation erfasst werden.421  

4.1.5 Ergebnispräsentation 

4.1.5.1 Kritische Würdigung der identifizierten Konzepte 

Das Ergebnis der Literaturauswertung ist in Tabelle 5 zusammenfassend dargestellt, welche 

eine Häufigkeitsverteilung der identifizierten und zu Konzepten gebündelten Steuergestal-

tungsempfehlungen enthält. Bei den Konzepten 1 bis 6 handelt es sich um sachverhaltsge-

staltende Maßnahmen, während sich Konzept 7 auf die Ausübung eines steuerlichen Wahl-

rechts bezieht. Die einzelnen Konzepte werden im Folgenden näher beschrieben und einer 

kritischen Würdigung unterzogen.  

 
419  Gesetzeskommentare enthalten insbesondere Erläuterungen zu Gesetzen und deren kritische Auslegung 

sowie anlassbezogene Stellungnahmen zu Rechtsprechungsurteilen und sind regelmäßig den Steuer-

rechtswissenschaften zuzuordnen. Im Rahmen des Literature Reviews werden Gesetzeskommentare be-

helfsweise als nicht wissenschaftliche Publikation eingeordnet, auch wenn diese i. d. R. unter Berück-

sichtigung von Kriterien der juristischen Methodenlehre verfasst sind. Durch diese Einteilung soll ent-

sprechenden Werken nicht deren Wissenschaftlichkeit abgesprochen werden; diese Einordnung ist le-

diglich dem Zweck mit Verortung in der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre geschuldet. 
420  Vgl. Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (2021). 
421  Unter nicht wissenschaftliche Publikationen fallen sowohl Aufsätze in Zeitschriften, die im Rahmen des 

Ratings explizit den Vermerk „keine wissenschaftliche Zeitschrift“ (k. w. Z.) oder „kein Rating im Rah-

men von VHB-JOURQUAL3“ (k. R.) erhalten haben, als auch Aufsätze in Zeitschriften, die nicht in der 

Gesamtliste der Fachzeitschriften des VHB-JOURQUAL3 enthalten sind. 
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Konzept Steuergestaltungsempfehlung Häufigkeit 

1 Intertemporale Verschiebung von Einkünften 44 

2 Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 40 

3 Verlagerung von Einkünften auf Angehörige 8 

4 
Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranla-

gungszeiträume 
6 

5 Ausweis laufender Einkünfte als außerordentliche Einkünfte 2 

6 Schaffung der Voraussetzungen zur Zusammenveranlagung 1 

7 
Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteu-

erung 
23 

Tabelle 5: Häufigkeitsverteilung der identifizierten und zu Konzepten gebün-

delten Steuergestaltungsempfehlungen422 

Konzept 1: Intertemporale Verschiebung von Einkünften 

Mit Nennung in 44 Publikationen wird am häufigsten die intertemporale Verschiebung von 

Einkünften als Handlungsempfehlung im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG aufgeführt.423 Ziel 

der Gestaltung ist es, dass die außerordentlichen Einkünfte möglichst nicht mit einem (bzw. 

nur mit einem geringen) verbleibenden zu versteuernden Einkommen in einem Veranla-

gungszeitraum zusammentreffen. Dies ergibt sich aus der Ausgestaltung der Tarifnorm des 

§ 34 Abs. 1 EStG, da die Entlastungswirkung der Fünftelregelung nicht nur von der Höhe 

der außerordentlichen Einkünfte, sondern auch von der Höhe der laufenden Einkünfte ab-

hängig ist und kein Vorteil ggü. der Regelbesteuerung besteht, wenn Letztere bereits dem 

Spitzensteuersatz unterliegen.424 Zumeist wird auf die intertemporale Verlagerung außeror-

dentlicher Einkünfte eingegangen (39 Nennungen), während die Verschiebung des verblei-

benden zu versteuernden Einkommens nur in sechs Publikationen explizit erwähnt wird; 

drei Autoren verweisen lediglich allgemein auf die zeitliche Verlagerung von Einkünften, 

ohne weiter zwischen den Einkommensbestandteilen zu differenzieren. 

Hinsichtlich der Möglichkeiten zur intertemporalen Verschiebung von Einkünften ist der 

Dualismus der Einkunftsarten zu beachten. Werden außerordentliche Einkünfte einer Ge-

winneinkunftsart – bspw. im Rahmen einer Betriebsveräußerung – erwirtschaftet, richtet 

 
422  Eigene Darstellung. 
423  Vgl. für die entsprechenden Quellen die Einträge in der Ergebnismatrix in Anhang 14, S. 272-275. 
424  Vgl.  z. B. Paus (1999b): S. 3858. 
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sich die zeitliche Zuordnung der steuerlichen Erfassung grundsätzlich nach dem Übergang 

des wirtschaftlichen Eigentums.425 Den Vertragsparteien steht es grundsätzlich frei, den 

Stichtag des Vermögensübergangs zu vereinbaren,426 wobei es aus steuerlicher Sicht grund-

sätzlich nicht auf das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft, sondern auf das dingliche 

Erfüllungsgeschäft – also die tatsächliche Durchführung des Vereinbarten – ankommt.427 

Sofern die tatsächliche Durchführung mit der vertraglichen Vereinbarung übereinstimmt, 

sind schuldrechtliche Vereinbarungen in steuerrechtlichen Schnittpunkten (31.12. um 

24.00 Uhr vs. 01.01. um 0.00 Uhr) jedoch von der Finanzverwaltung anzuerkennen, sodass 

auf eine genaue Formulierung des Vertragswortlauts zu achten ist, aus der hervorgeht, ab 

wann der Erwerber nach dem Willen der Vertragspartner wirtschaftlich über das erworbene 

Betriebsvermögen verfügen kann.428  

Fallen außerordentliche Einkünfte in einer Überschusseinkunftsart – bspw. in Form einer 

Abfindung/Entlassungsentschädigung bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit – 

an, erfolgt die steuerliche Erfassung nach dem Zufluss-Abfluss-Prinzip des § 11 EStG. Der 

alleinige Fälligkeitsanspruch führt – vor seiner Erfüllung – entsprechend nicht zu einem 

gegenwärtigen Zufluss; entscheidend ist vielmehr der Zeitpunkt, ab dem der Steuerpflich-

tige wirtschaftlich über den Geldbetrag verfügen kann.429 Auch hier steht es Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer grundsätzlich frei, den Zufluss der außerordentlichen Einkünfte hinsichtlich 

der Zuordnung zu einem Veranlagungszeitraum steuerwirksam zu gestalten, wobei es sich 

regelmäßig nicht um einen Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten i. S. des § 42 

AO handelt.430  

Zur zeitlichen Verschiebung der laufenden Einkünfte stehen die „bekannten Gestaltungs-

wahlrechte“431 zur Verfügung. Bei einer bilanzierenden Gewinnermittlung im Rahmen der 

Gewinneinkunftsarten ist (im begrenzten Umfang) der Einsatz von Instrumenten der Steu-

erbilanzpolitik durch Ausübung von Bilanzierungs-/Bewertungswahlrechten denkbar, wäh-

 
425  Vgl. BFH (1992d): 1. Os., Gluth/Rund (2015): S. 946. 
426  Vgl. Juchum (2000): S. 345, Gluth/Rund (2015): S. 946. 
427  Vgl. BFH (1992d): Rz. 19, 24. 
428  Vgl. Gluth/Rund (2015): S. 946 f. mit Anmerkungen zur Problematik von rückwirkenden Vereinbarun-

gen. 
429  Vgl. Bolsmann/Maaß (2011): S. 289, Beck (2013): S. 30 mit Verweis auf BFH (2009). 

430  Vgl. BFH (2009): Rz. 11, Beck (2013): S. 30-32, Horn (2019b): Rz. 27. 
431  Schiffers (2015): Rz. 34. 
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rend bei einer Einnahmenüberschussrechnung bzw. im Rahmen von Überschusseinkunfts-

arten die zeitliche Zuordnung von Einkünften zu einem Veranlagungszeitraum über den Zu- 

bzw. Abflusszeitpunkt gesteuert werden kann.432 

Zu dem Konzept „Intertemporale Verschiebung von Einkünften“ ist kritisch anzumerken, 

dass durch diese Sachverhaltsgestaltung zwar eine Reduktion der Steuerbelastung erreicht 

werden kann, zugleich jedoch u. U. das Auftreten von Tarifverwerfungen begünstigt wird. 

Dies ist bspw. der Fall, wenn es bei hohen außerordentlichen Einkünften nicht gelingt, das 

Zusammentreffen mit einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen innerhalb eines 

Veranlagungszeitraums in Gänze zu vermeiden. In diesen Fällen sollte im Rahmen der Steu-

erplanung geprüft werden, ob zusätzliche Maßnahmen – wie die Minderung des verbleiben-

den zu versteuernden Einkommens (Konzept 2) oder eine Verlagerung von Einkünften auf 

Angehörige (Konzept 3) – zu erwägen sind.  

Konzept 2: Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

Die am zweithäufigsten genannte Steuergestaltungsempfehlung ist mit 40 Nennungen die 

Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens durch einen Verzicht auf Ein-

nahmen oder die Generierung steuerlicher Abzugsbeträge.433 Diese Sachverhaltsgestaltung 

fußt auf der Überlegung, dass der Effekt konfiskatorischer Grenzsteuersätze „umgekehrt“ 

und zugunsten des Steuerpflichtigen genutzt werden kann, indem die Vermögensposition 

nach Steuern durch eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens er-

höht wird. In 28 der 40 Publikationen werden konkrete Möglichkeiten zur Generierung ent-

sprechender Abzugsbeträge im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung angeführt, die 

in Tabelle 6 zusammenfassend dargestellt werden:  

  

 
432  Vgl. Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 134 f., Paus (1999b): S. 3860 f., Stahl (2000): S. 12341. 

Bei Gestaltungen, für die hinsichtlich der steuerlichen Berücksichtigung das Zufluss-Abfluss-Prinzip 

gilt, ist die sog. „10-Tage-Regel“ für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben gem. § 11 

Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 EStG zu beachten. 
433  Vgl. für die entsprechenden Quellen die Einträge in der Ergebnismatrix in Anhang 14, S. 272-275. 
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Position im einkommensteuerlichen Ermittlungsschema Häufigkeit 

Betriebsausgaben im Rahmen von Gewinneinkünften 5 

Werbungskosten im Rahmen von Überschusseinkünften 8 

Innerperiodische Verlustverrechnung 13 

Auslagerung laufender Einkünfte aus der Summe der Einkünfte durch 

Schedulenbesteuerung 
2 

Summe der Einkünfte/Gesamtbetrag der Einkünfte 

Sonderausgaben 14 

Außergewöhnliche Belastungen 2 

Einkommen/zu versteuerndes Einkommen 

Tabelle 6: Häufigkeitsverteilung der identifizierten Möglichkeiten zur Generie-

rung steuerlicher Abzugsbeträge434 

Sofern laufende Einkünfte im Rahmen einer Gewinneinkunftsart erwirtschaftet werden, 

wird in fünf Publikationen empfohlen, diese Einkünfte durch hiermit im Zusammenhang 

stehende Betriebsausgaben zu vermindern.435 Als Beispiele werden u. a. Modernisierungs-/ 

Erhaltungsaufwendungen, die Durchführung von Werbe- oder Fortbildungsmaßnahmen, 

einmalige Sonderzahlungen oder die Ausrichtung eines Betriebsausflugs für die Arbeitneh-

mer genannt.436 Für kleine und mittlere Betriebe i. S. des § 7g EStG kommt ggf. die Bildung 

eines Investitionsabzugsbetrags gem. § 7g Abs. 1 EStG für die Anschaffung oder Herstel-

lung abnutzbarer beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und/oder die Nut-

zung einer Sonderabschreibung gem. § 7g Abs. 5 EStG in Betracht.437 

Analog zur Generierung von Betriebsausgaben im Rahmen der Gewinneinkunftsarten wird 

in acht Quellen auf die Erzeugung von Werbungskosten bei den Überschussarten eingegan-

 
434  Eigene Darstellung. 
435  Vgl. Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135, Paus (1999b): S. 3861, Stahl (2000): S. 12339, 

12341, Henrich (2009): S. 100, Hoyer (2020b): o. S. 
436  Vgl. Paus (1999b): S. 3861, Stahl (2000): S. 12341. Paus bemerkt in diesem Zusammenhang: „Wenn 

der Fiskus diese Aufwendungen bezahlt, kann sich der Betriebsinhaber leicht großzügig zeigen.“ 
437  Vgl. Stahl (2000): S. 12341, Henrich (2009): S. 100, Hoyer (2020b): o. S. Letzterer fokussiert dabei die 

Anschaffung einer Solaranlage. Da der Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 2022 eine ab dem 
01.01.2022 geltende Ertragsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen eingeführt hat, deren Leistung be-

stimmte Größenmerkmale nicht überschreiten (vgl. §§ 3 Nr. 72, 52 Abs. 4 Satz 27 EStG, Deutscher Ge-

setzgeber (2022b)), dürfte diese Möglichkeit für solche Solaranlagen mit Blick auf § 3c Abs. 1 EStG 

zukünftig nicht mehr bestehen. Zur Klärung dieser Frage wurden jüngst entsprechende Anfragen and das 

BMF bzw. die Bundesregierung gestellt. Vgl. Bundessteuerberaterkammer KdöR (2023): S. 2, Deut-

scher Bundestag (2023): S. 2 f. 
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gen.438 Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit werden Aufwendungen für Weiterbil-

dungsmaßnahmen sowie die Inanspruchnahme einer Outplacementberatung bei Verlust des 

Arbeitsplatzes genannt.439 Zu beachten ist, dass sich entsprechende Werbungskosten aller-

dings nur steuermindernd auswirken, insoweit sie den Arbeitnehmer-Pauschbetrag i. H. v. 

1.230 € übersteigen.440 Im Bereich Vermietung und Verpachtung werden insbesondere die 

Durchführung von Erhaltungsaufwendungen bzw. größeren Sanierungsmaßnahmen emp-

fohlen.441 Sofern sich die entsprechenden Maßnahmen aus Zeitgründen nicht mehr in dem 

entsprechenden Veranlagungszeitraum realisieren lassen, kann der Werbungskostenabzug 

aufgrund des Zufluss-Abfluss-Prinzips über eine Anzahlung herbeigeführt werden.442 Die 

Generierung von Werbungskosten im Rahmen der übrigen Überschusseinkunftsarten wird 

in keiner Publikation explizit thematisiert. Dies liegt m. E. darin begründet, dass für Ein-

künfte aus Kapitalvermögen der Abzug tatsächlicher Werbungskosten grundsätzlich ausge-

schlossen ist und bei Aufwendungen im Rahmen sonstiger Einkünfte nur wenig Gestal-

tungspotenzial existiert.443 

 
438  Vgl. Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135, Paus (1999a): S. 94, Paus (1999b): S. 3861, Seyfried 

(2006): S. 104, Nettersheim/Gottwald (2012): S. 151 f., Growe/Tretow (2020): S. 1081, Kudert/Höppner 

(2020): S. 88, Muche/Gummels (2020): S. 6-8. 
439  Vgl. Paus (1999a): S. 94, Paus (1999b): S. 3861, Seyfried (2006): S. 104, Muche/Gummels (2020): S. 6-

8. Kudert/Höppner [(2020): S. 88] weisen darauf hin, dass die bewusste Generierung von Werbungskos-
ten bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit oftmals mit Schwierigkeiten verbunden ist, da diese in 

vielen Fällen im Zeitablauf anfallen, der Höhe nach nicht immer beeinflussbar oder nur begrenzt abzugs-

fähig sind. Als konkrete Beispiele werden Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG), Mehraufwendungen für eine beruf-

lich veranlasste doppelte Haushaltsführung (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG) sowie Übernachtungskosten 

(§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5a EStG) aufgeführt. In den Quellen nicht genannt, aber m. E. als potenziell ge-

staltbare Werbungskosten denkbar, sind zudem Aufwendungen für Arbeitsmittel und typische Berufs-

kleidung i. S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 EStG. 
440  Vgl. § 9a Satz 1 Nr. 1 lit. a) EStG, ähnlich Kudert/Höppner (2020): S. 88. 
441  Vgl. Paus (1999b): S. 3861, Seyfried (2006): S. 104, Nettersheim/Gottwald (2012): S. 151 f. Bei Auf-

wendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach 

der Anschaffung eines Gebäudes durchgeführt werden, ist jedoch zu beachten, dass diese als anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten qualifiziert werden, wenn die Nettoaufwendungen 15 % der Anschaf-

fungskosten des Gebäudes übersteigen. Vgl. § 9 Abs. 5 Satz 2 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG. Ggf. 

kommt auch die Inanspruchnahme einer Sonder-AfA für den Mietwohnungsneubau gem. § 7b EStG in 

Betracht. Vgl. hierzu die Ausführungen in Fn. 162, S. 30. 
442  Vgl. Nettersheim/Gottwald (2012): S. 151 f. 
443  Bei Einkünften aus Kapitalvermögen wird stattdessen grundsätzlich ein Sparer-Pauschbetrag i. H. v. 

1.000 € bzw. 2.000 € (bei Zusammenveranlagung) gewährt. Vgl. § 20 Abs. 9 EStG. Eine Ausnahme gilt 

für Kapitalerträge i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG, wenn die Voraussetzungen von § 32d Abs. 2 

Nr. 3 EStG erfüllt sind und ein Antrag auf Besteuerung mit dem Teileinkünfteverfahren gestellt wird. 

Analog zur 40 %igen Steuerfreistellung der Kapitalerträge sind in diesem Fall 60 % der damit im wirt-

schaftlichen Zusammenhang stehenden Werbungskosten abzugsfähig, sodass diese Aufwendungen le-
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In 13 Quellen wird auf die Möglichkeit eingegangen, ein positives verbleibendes zu ver-

steuerndes Einkommen mit Verlusten aus anderen Einkünften innerperiodisch zu verrech-

nen.444 In älteren Publikationen wird dabei insbesondere die Verlustgenerierung durch In-

vestitionen in geschlossene Fonds – z. B. im Bereich Immobilien, Schiffe, Medienproduk-

tion oder erneuerbare Energien – empfohlen, bei denen der Steuerpflichtige die Stellung 

eines Mitunternehmers einnimmt.445 Zu beachten ist allerdings, dass diese Gestaltung durch 

Einführung des § 15b EStG an Bedeutung verloren hat.446 So dürfen seit dem 31.12.2005 

Verluste im Zusammenhang mit einem Steuerstundungsmodell447 weder im Rahmen des 

vertikalen noch des horizontalen Verlustausgleichs mit anderen Einkünften, sondern ledig-

lich in den folgenden Wirtschaftsjahren mit Einkünften aus derselben Einkunftsquelle aus-

geglichen werden. Es verbleibt damit lediglich die Möglichkeit, ein positives verbleibendes 

zu versteuerndes Einkommen mit Verlusten aus anderen Einkünften auszugleichen, sofern 

keine Verlustverrechnungsbeschränkungen vorliegen.448 Vereinzelt wird dazu die Anschaf-

fung einer Immobilie zu Vermietungszwecken oder die Aufnahme einer selbständigen Tä-

tigkeit mit Anlaufverlusten empfohlen.449 Allerdings sollten bei entsprechenden Vorhaben 

nicht nur die steuerlichen Auswirkungen in dem betrachteten Veranlagungszeitraum, son-

 
diglich eingeschränkt zur Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens nutzbar sind. 

Vgl. §§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG. 

 Zu den sonstigen Einkünften zählen bspw. Leistungen aus den gesetzlichen Rentenversicherungen und 

diversen Altersvorsorgeverträgen sowie erhaltene Unterhaltsleistungen von einem geschiedenen oder 

dauernd getrenntlebenden Ehegatten (§ 22 Nr. 1, 1a, 5 EStG), für die gem. § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG ein 

Werbungskosten-Pauschbetrag i. H. v. 102 € gewährt wird. M. E. werden die mit diesen Einnahmen im 

Zusammenhang stehenden Aufwendungen nur in Ausnahmefällen den Werbungskosten-Pauschbetrag 
übersteigen. Ein gestaltbarer Werbungskostenabzug ist wohl eher bei Einkünften aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften (§ 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 EStG) oder aus einer gelegentlichen Vermittlung bzw. Vermie-

tung beweglicher Gegenstände (§ 22 Nr. 3 EStG) denkbar. 
444  Vgl. Hagen/Schynol (1999): S. 1433, Paus (1999b): S. 3861 f., Blumberg (2000): o. S., Duchardt (2000): 

S. 22, Funke (2001): S. 279-281, Stahl (2002): S. 447, Vogelgesang (2002): S. 153, Lehr (2004): S. 231, 

Seyfried (2006): S. 104, Fiala/Dörnbrack/Strobelt (2008): o. S., Henrich (2009): S. 100, Netters-

heim/Gottwald (2012): S. 152, Hummel (2016): Rz. 13. 
445  Vgl. Blumberg (2000): o. S., Duchardt (2000): S. 22, Funke (2001): S. 279-281, Stahl (2002): S. 447, 

Vogelgesang (2002): S. 153, Lehr (2004): S. 231 und mit Verweis auf nach aktuellem Recht geltende 

Einschränkungen Seyfried (2006): S. 104, Henrich (2009): S. 100, Nettersheim/Gottwald (2012): S. 152.  
446  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2005b): S. 3683 f. 
447  Ein Steuerstundungsmodell liegt gem. § 15b Abs. 2 EStG vor, „wenn auf Grund einer modellhaften Ge-

staltung steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte erzielt werden sollen. Dies ist der Fall, wenn 

dem Steuerpflichtigen auf Grund eines vorgefertigten Konzepts die Möglichkeit geboten werden soll, 

zumindest in der Anfangsphase der Investition Verluste mit übrigen Einkünften zu verrechnen.“  
448  Vgl. für weitere Verlustverrechnungsbeschränkungen §§ 2a, 15 Abs. 4, 15a, 20 Abs. 6, 23 Abs. 3 EStG. 
449  Vgl. Paus (1999b): S. 3862, Seyfried (2006): S. 104, Nettersheim/Gottwald (2012): S. 152. 
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dern auch der langfristige Vermögensaufbau sowie außersteuerliche Kriterien beachtet wer-

den.450 

Eine weitere Möglichkeit zur Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte wird von Schmidtmann beleuchtet, der die 

Auslagerung laufender Einkünfte aus der Einkommensteuerveranlagung hin zur Schedulen-

besteuerung analysiert. Konkret geht er dabei auf die Abgeltungssteuer und die sog. „The-

saurierungsbegünstigung“ für nicht entnommene Gewinne von Personenunternehmen als 

Instrumente zur Beeinflussung der Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

im Rahmen der Besteuerung außerordentlicher Einkünfte ein.451 

Mit Blick auf das einkommensteuerliche Ermittlungsschema besteht auch nach der Ermitt-

lung der Summe bzw. des Gesamtbetrags der Einkünfte Potenzial zur Generierung steuerli-

cher Abzugsbeträge.452 Mit Nennungen in 14 Publikationen werden dabei insbesondere die 

Möglichkeiten im Rahmen des Sonderausgabenabzugs thematisiert,453 wobei zwischen un-

beschränkt und beschränkt abziehbaren Sonderausgaben zu differenzieren ist. Unbeschränkt 

abzugsfähige Sonderausgaben – d. h. Basisbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 

(§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG), Kirchensteuer (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG) und Ausgleichsversor-

gungsleistungen (§ 10 Abs. 1a Nr. 2-4 EStG) – scheiden laut Kudert/Höppner als Gestal-

 
450  Vgl. Paus (1999b): S. 3862, Duchardt (2000): S. 22, Funke (2001): S. 281, Nettersheim/Gottwald 

(2012): S. 152. 
451  Vgl. Schmidtmann (2012): S. 137-158 und darauf verweisend Müller/Kalies (2019): S. 702 (dort Fn. 25) 

sowie zur Schedulenbesteuerung von Kapitaleinkünften §§ 32d Abs. 1, 43 Abs. 5, 2 Abs. 5b EStG und 

zur Thesaurierungsbegünstigung § 34a EStG. 
452  Der Gesamtbetrag der Einkünfte ergibt sich gem. § 2 Abs. 3 EStG aus der Summe der Einkünfte, ver-

mindert um den Altersentlastungsbetrag gem. § 24a EStG, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 

gem. § 24b EStG und den Abzug nach § 13 Abs. 3 EStG für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. 

Diese Positionen finden jedoch in keiner Quelle Erwähnung, da sie m. E. kein entsprechendes Gestal-
tungspotenzial beinhalten. Auch die interperiodische Verlustberücksichtigung i. S. des § 10d EStG, wel-

che vom Gesamtbetrag der Einkünfte vorrangig vor Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastun-

gen erfolgt, wird nicht explizit thematisiert. Hintergrund ist m. E. die steuerplanerische Schwierigkeit, 

dass die entsprechende Verlustgenerierung entweder bereits in dem vorangegangenen Veranlagungszeit-

raum verwirklicht werden (für einen Verlustvortrag) oder im zukünftigen Veranlagungszeitraum erfol-

gen muss (für einen Verlustrücktrag), was nur schwer prognostizierbar ist. 
453  Vgl. Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135, Paus (1999b): S. 3862, Bein (2002): S. 2402-2404, 

Houben (2006): S. 200, Seyfried (2006): S. 104, Henrich (2007): S. 120, Fiala/Dörnbrack/Strobelt 

(2008): o. S., Bolsmann/Maaß (2011): S. 289 f., Nettersheim/Gottwald (2012): S. 152, Schimpfky (2015): 

S. 460 f., Hummel (2016): Rz. 14, o. V. (2017): o. S., Growe/Tretow (2020): S. 1081 f., Kudert/Höppner 

(2020): S. 88. 
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tungsmittel regelmäßig aus, da bspw. der zugrunde liegende Lebenssachverhalt nicht ver-

wirklicht werden kann.454  

Hinsichtlich der beschränkt abzugsfähigen Sonderausgaben wird im Bereich der sonstigen 

Vorsorgeaufwendungen auf freiwillige Leistungen im Rahmen bestimmter Altersvorsorge-

beiträge hingewiesen;455 hierzu kommt bspw. – unter Beachtung des jeweils geltenden 

Höchstbetrags – eine Einmalzahlung in eine sog. Rürup-Rente in Betracht.456 Am häufigsten 

wird im Rahmen der beschränkt abzugsfähigen Sonderausgaben jedoch die Generierung 

steuerlicher Abzugsbeträge in Form von Spenden i. S. des § 10b Abs. 1 EStG zur Förderung 

steuerbegünstigter Zwecke thematisiert.457 Von Vorteil ist, dass die steuerliche Berücksich-

tigung dieser Aufwendungen nicht auf einen absoluten Höchstbetrag gedeckelt ist, sondern 

sich grundsätzlich an der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte orientiert.458 Im Rahmen 

der Besteuerung mit der Fünftelregelung sollte regelmäßig entsprechend großer Gestal-

tungsspielraum vorhanden sein, da die außerordentlichen Einkünfte in diese Position des 

 
454  Vgl. Kudert/Höppner (2020): S. 88. Im Rahmen einer privaten oder freiwilligen gesetzlichen Kranken- 

und Pflegeversicherung besteht allerdings die Möglichkeit, Vorauszahlungen für bis zu drei Beitrags-

jahre zu leisten, die steuerlich vollständig in dem Veranlagungszeitraum der Zahlung berücksichtigt wer-

den. Vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 5 EStG (i. U.). Dies birgt darüber hinaus den Vorteil, dass die in den 

folgenden Veranlagungszeiträumen zur Verfügung stehenden Höchstbeträge nicht durch die Basisleis-

tungen verbraucht werden und somit durch andere Versicherungsbeiträge, die ansonsten steuerlich un-

berücksichtigt geblieben wären, ausgeschöpft werden können. Vgl. hierzu auch die folgende Fn. 455. 
455  Vgl. Paus (1999b): S. 3862, Seyfried (2006): S. 104, Henrich (2007): S. 120, Growe/Tretow (2020): 

S. 1081 f. Andere Vorsorgeaufwendungen, wie z. B. Beiträge zu über die Basisversicherung hinausge-

henden Kranken- und Pflegeversicherungen, Arbeitslosen-, Unfall- oder Haftpflichtversicherungen, wir-

ken sich regelmäßig nicht aus, da die Höchstbeträge durch die Basisversicherungen bereits ausgeschöpft 

sind. Vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 3a, Abs. 4 EStG.  
456  Vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 lit. b) aa) EStG, Seyfried (2006): S. 104, Henrich (2007): S. 120. Der 

Höchstbetrag ist an den Höchstbeitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung gekoppelt und beträgt 

im Veranlagungszeitraum 2023 26.528 € bzw. 53.056 € (bei Zusammenveranlagung). Seit diesem Ver-

anlagungszeitraum sind 100 % der geleisteten Aufwendungen (bzw. des Höchstbetrags) absetzbar. Vgl. 

Deutscher Gesetzgeber (2022b). Der sich ergebende Betrag ist ggf. um einen nach § 3 Nr. 62 EStG steu-

erfreien Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung zu kürzen, um zu den abzugsfähigen 

Sonderausgaben zu gelangen. Vgl. § 10 Abs. 3 EStG. Zusätzlich zu den steuerlichen Auswirkungen im 

betrachteten Veranlagungszeitraum tritt zudem der Effekt, dass durch diese Gestaltung die späteren Ren-

tenansprüche des Steuerpflichtigen steigen, wobei zu beachten ist, dass die Rentenbezüge als sonstige 

Einkünfte i. S. des § 22 Nr. 1 EStG der Besteuerung unterliegen.   
457  Vgl. Bein (2002): S. 2402-2404, Houben (2006): S. 200, Nettersheim/Gottwald (2012): S. 152, Hummel 

(2016): Rz. 14, o. V. (2017): o. S., Kudert/Höppner (2020): S. 88. A. A. ist wohl Paus [(1999b): S. 3862], 

der ausführt, dass außer bei bestimmten Altersvorsorgebeiträgen „[b]ei den anderen Sonderausgaben (..) 

meist kein sinnvoller Gestaltungsspielraum [besteht].“ 
458  Vgl. Kudert/Höppner (2020): S. 88. Entsprechende Zuwendungen sind gem. § 10b Abs. 1 Satz 1 EStG 

bis zu einer Höhe von 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte (oder alternativ bis zu 4 ‰ der Summe der 

gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter) als Sonderausgabe ab-

zugsfähig. 
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einkommensteuerlichen Ermittlungsschemas einfließen.459 Vereinzelt wird als Gestaltungs-

instrument zudem auf die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung bzw. auf Zuwendungen 

in deren Vermögensstock gem. § 10b Abs. 1a EStG verwiesen,460 während Zuwendungen 

an politische Parteien i. S. des § 10b Abs. 2 EStG explizit als für eine Gestaltung ungeeignet 

eingestuft werden.461  

In zwei Publikationen wird darauf hingewiesen, dass zur Minderung des verbleibenden zu 

versteuernden Einkommens grundsätzlich auch die Erzeugung außergewöhnlicher Belas-

tungen in Betracht kommt.462 Kudert/Höppner kommen allerdings zu dem Ergebnis, dass 

Aufwendungen i. S. des § 33 Abs. 1 EStG aufgrund der zumutbaren Belastung gem. § 33 

Abs. 3 EStG als Gestaltungsinstrument ausscheiden.463 Positionen, die im Rahmen der Ein-

kommensteuerveranlagung nach der Ermittlung des Einkommens bzw. des zu versteuern-

den Einkommens zu berücksichtigen sind (z. B. Steuerermäßigungen),464 kommen ebenfalls 

nicht in Betracht, da diese keine Auswirkung auf das verbleibende zu versteuernde Einkom-

men entfalten.  

 
459  Zu beachten ist allerdings, dass lediglich Kudert/Höppner [(2020): S. 88 (dort Fn. 54)] darauf hinweisen, 

dass es sich zur Gewährung des Sonderausgabenabzugs um eine „unentgeltliche und freiwillige Zuwen-

dung“ handeln muss, jedoch ohne diese Voraussetzungen näher zu konkretisieren. Sofern Zuwendungen 

durch steuerliche Gestaltungen intendiert sind, ist m. E. zu diskutieren, ob dies gegen das Kriterium der 

Unentgeltlichkeit verstößt. Hummel [(2016): Rz. 14] geht zwar nicht explizit auf diesen Aspekt ein, weist 
aber zumindest darauf hin, dass es sich nicht um einen Gestaltungsmissbrauch i. S. des § 42 AO handelt. 

Da die Generierung eines steuerlichen Abzugsbetrags über entsprechende Zuwendungen im weiteren 

Verlauf der vorliegenden Arbeit im Rahmen der empirischen Analyse fokussiert wird, erfolgt auf S. 149-

151 in Kapitel 4.3 eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik unter Hinzuziehung weiterer Quellen. 
460  Vgl. Fiala/Dörnbrack/Strobelt (2008): o. S., Bolsmann/Maaß (2011): S. 289 f., Schimpfky (2015): 

S. 460 f. M. E. merkt Hummel [(2016): Rz. 14 (dort Fn. 12)] zurecht an, dass „[d]ie Gründung einer Stif-
tung (...) nur in seltenen Fällen bei sehr hohen laufenden Einkünften und hohen Abfindungen ernsthaft 

in Betracht kommen [dürfte].“ 
461  Vgl. Nettersheim/Gottwald (2012): S. 152. Zuwendungen an politische Parteien sind gem. § 10b Abs. 2 

EStG vorrangig im Rahmen des § 34g EStG als Steuerermäßigung von der tariflichen Einkommensteuer 

abzuziehen und somit für Sachverhaltsgestaltungen, die auf eine Minderung des verbleibenden zu ver-

steuernden Einkommens abzielen, nicht geeignet. Der nachrangig zu gewährende Sonderausgabenabzug 

ist darüber hinaus auf 1.650 € bzw. 3.300 € (bei Zusammenveranlagung) gedeckelt.  
462  Vgl. jeweils ohne Angabe konkreter Anwendungsbeispiele Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): 

S. 135, Kudert/Höppner (2020): S. 88. 
463  Vgl. Kudert/Höppner (2020): S. 88. M. E. müsste eine Gestaltung außergewöhnlicher Belastungen i. S. 

des § 33 Abs. 1 EStG zudem regelmäßig an der vorausgesetzten Zwangsläufigkeit der Aufwendungen 

scheitern.  
464  Das zu versteuernde Einkommen ergibt sich gem. § 2 Abs. 5 Satz 1 EStG aus dem Einkommen, vermin-

dert um Kinder- und Betreuungsfreibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG sowie „um die sonstigen vom Ein-

kommen abzuziehenden Beträge“, wie dem Härteausgleich nach § 46 Abs. 3 EStG. Diese Positionen 

finden jedoch in keiner Quelle Erwähnung, da sie m. E. kein entsprechendes Gestaltungspotenzial bein-

halten. 
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Insgesamt wird im Rahmen dieses Konzepts darauf verwiesen, dass durch den Tarifaufbau 

des § 34 Abs. 1 EStG u. U. Maßnahmen sinnvoll werden, „die sonst als höchst unrentabel 

nicht ins Auge gefaßt würden“,465 und die Empfehlung ausgesprochen, Geld für die Erzeu-

gung von „unnütze[n]“466, „überflüssige[n] oder unsinnige[n]“467 Ausgaben „zu verschleu-

dern“ 468. Zu beachten ist allerdings, dass diese Steuergestaltungsempfehlung nur umgesetzt 

werden sollte, wenn die durch den steuerlichen Abzugsbetrag resultierende Steuerentlastung 

den Abzugsbetrag übersteigt, da es ansonsten zu Fehlentscheidungen kommt.469 Allerdings 

beschränkt sich der Großteil der Autoren auf verbale Erläuterungen der grundsätzlichen 

Handlungsempfehlung und verzichtet darauf, die konkreten Bedingungen für die Vorteil-

haftigkeit der Sachverhaltsgestaltung explizit herauszustellen. Teilweise werden im Rah-

men kasuistischer Veranlagungssimulationen zumindest exemplarische Einkünftekonstel-

lationen aufgezeigt, bei denen eine entsprechende Gestaltung zu einer Erhöhung des Haus-

haltsnettoeinkommens des Steuerpflichtigen führt.470 Eine konkrete Lösung des Entschei-

dungsproblems formulieren lediglich Kudert/Höppner, deren Ausführungen sich jedoch auf 

den Veranlagungszeitraum 2020 beschränken. Dabei fokussieren sich die Autoren auf die 

 
465  Paus (1999b): S. 3861. 
466  Houben (2006): S. 201. 
467  Stahl (2000): S. 12339. 
468  Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135, die anmerken, dass es sich dabei um „eine radikale, gro-

tesk anmutende Lösung“ handelt. Gem. den Autoren stellt sich im Rahmen der Gewinneinkünfte die 
Frage, „ob es sich in einem solchen Fall noch um Betriebsausgaben (..) handelt“ (dort Fn. 16). Mit Blick 

auf § 4 Abs. 4 EStG ist dies m. E. zu bejahen, sofern die Aufwendungen in einem direkten betrieblichen 

Zusammenhang stehen. Bei Betriebsausgaben, welche die Lebensführung des Steuerpflichtigen oder an-

derer Personen berühren, sollte aber darauf geachtet werden, dass diese nach allgemeiner Verkehrsauf-

fassung als angemessen einzustufen sind, um dem in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG kodifizierten Abzugs-

verbot zu entgehen.  
469  Entsprechend ist hier auf eine Betrachtung des Differenzsteuersatzes abzustellen. Vgl. Müller/Kalies 

(2019): S. 701 f., Kudert/Höppner (2020): S. 85. Dagegen verweisen Henning/Hundsdoerfer/Schult 

[(1999): S. 135] lediglich auf Fälle, bei denen der Grenzsteuersatz auf das verbleibende zu versteuernde 

Einkommen den Wert 1 übersteigt. In Kapitel 4.2.1, S. 109-116 wird jedoch herausgearbeitet, dass auch 

weitere Einkünftekonstellationen für eine entsprechende Gestaltung zugänglich sind. 
470  Vgl. exemplarisch Bein (2002): S. 2402-2404, der abschließend ausführt, dass sich „[d]ie Auswirkungen 

zusätzlicher einkommensmindernder Ausgaben im Zusammenhang mit der Fünftelregelung (...) auch 

mathematisch darstellen [lassen]“, darauf jedoch verzichtet, da „[f]ür den Praktiker (..) vorstehende Bei-

spielsrechnungen genügen [dürften]“ (S. 2404). Müller/Kalies [(2019): S. 701] weisen mit Blick auf den 

Tarifaufbau des § 34 Abs. 1 EStG explizit auf die Schwierigkeiten einer allgemeingültigen Formulierung 

hin. 
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Steuerplanung im Rahmen der Einzelveranlagung und lassen Effekte, die sich bei der Ehe-

gattenbesteuerung ergeben, außer Ansatz.471  

Konzept 3: Verlagerung von Einkünften auf Angehörige 

In acht Publikationen wird die Empfehlung gegeben, Einkünfte auf Angehörige zu verla-

gern, wobei die Hälfte dieser Publikationen von Paus veröffentlicht wurde.472 Wie bei den 

Konzepten 1 und 2 besteht das primäre Ziel dieser Gestaltung darin, zu vermeiden, dass 

nach § 34 Abs. 1 EStG begünstigte Einkünfte mit nicht begünstigten Einkünften in einem 

Veranlagungszeitraum zusammentreffen.473 Dies kann grundsätzlich sowohl durch eine 

Verlagerung der außerordentlichen Einkünfte als auch des verbleibenden zu versteuernden 

Einkommens realisiert werden. So können bspw. betriebliche Veräußerungsgewinne u. U. 

durch eine vorherige unentgeltliche Übertragung einer betrieblichen Sachgesamtheit auf Fa-

milienmitglieder ohne eigene Einkünfte verlagert werden.474 Zu beachten ist, dass diese Ge-

staltung einer langfristigen Planung bedarf, da ein enger zeitlicher Zusammenhang zwi-

schen der Schenkung und der späteren Veräußerung auf einen Gestaltungsmissbrauch i. S. 

des § 42 AO schließen lässt.475 Hinsichtlich der Verlagerung laufender Einkünfte ist bspw. 

eine unentgeltliche Übertragung der entsprechenden Einkunftsquelle – wie z. B. eine ver-

mietete Immobilie – denkbar.476  

Als in die Gestaltung einzubeziehende Personen kommen insbesondere Kinder und Ehegat-

ten477 bzw. in Sonderfällen auch Eltern oder andere Angehörige in Betracht. Allerdings soll-

 
471  Vgl. Kudert/Höppner (2020): S. 84-90. Schmidtmann [(2012): S. 137-158] geht ebenfalls auf formale 

Zusammenhänge im Rahmen der Einzelveranlagung ein, legt den Fokus jedoch auf das Potenzial der 

Schedulenbesteuerung zur Optimierung der Fünftelregelung. 
472  Vgl. Hagen/Schynol (1999): S. 1433, Paus (1999b): S. 3863 f., Stahl (2000): S. 12341 f., Paus (2015b): 

S. 146, Schiffers (2015): Rz. 35, Paus (2017): S. 212, Müller/Kalies (2019): S. 709, Paus (2019b): 

S. 306.  
473  Ein weiteres Ziel der Verlagerung von Einkünften auf andere Steuersubjekte, die über keine eigenen 

bzw. geringere Einkünfte verfügen, besteht in der Ausnutzung grundsätzlicher Progressionseffekte. Vgl. 

darauf wohl abzielend Paus (2019b): S. 306. 
474  Bei bestimmten außerordentlichen Einkünften – bspw. in Form von Entlassungsentschädigungen – ist 

eine Verlagerung auf andere Personen m. E. jedoch nicht realisierbar.  
475  Vgl. Paus (1999b): S. 3864. 
476  Vgl. Stahl (2000): S. 12341. Müller/Kalies [(2019): S. 709] weisen im Fall von Ehegatten zudem auf 

eine mögliche Gestaltung der Zuordnung von Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen gem. 

§ 26a Abs. 2 EStG hin. 
477  Bei der Verlagerung von Einkünften auf Ehegatten ist zu beachten, dass diese Gestaltung nur im Rahmen 

der Einzelveranlagung möglich ist, da sie keine Vorteile bringt, wenn die Zusammenveranlagung ge-

wählt wird. Vgl. Paus (1999b): S. 3864. 
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ten entsprechende Gestaltungsüberlegungen nicht nur aus einkommensteuerlicher Sicht, 

sondern auch unter Berücksichtigung etwaiger schenkungsteuerlicher Auswirkungen be-

trachtet werden.478 Darüber hinaus sollten bei Vermögensübertragungen im Familienver-

bund m. E. grundsätzlich auch außersteuerliche Aspekte berücksichtigt werden. 

Konzept 4: Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranlagungszeiträume 

In sechs Publikationen wird die Handlungsempfehlung gegeben, die steuerliche Berück-

sichtigung außerordentlicher Einkünfte auf zwei oder mehrere Veranlagungszeiträume zu 

verteilen.479 Intention der Gestaltung ist es, die Wirkung der Fünftelregelung zu vervielfa-

chen, da die Tarifnorm – im Gegensatz zur Besteuerung mit dem ermäßigten Durchschnitts-

steuersatz gem. § 34 Abs. 3 EStG – weder personen- noch betriebsbezogen ist und somit in 

jedem Veranlagungszeitraum Anwendung findet.480 Allerdings ist zu beachten, dass diese 

Gestaltung vorrangig für betriebliche Veräußerungsgewinne in Betracht kommt, da bspw. 

im Rahmen von Entlassungsentschädigungen eine Splittung des Auszahlungsbetrags auf 

unterschiedliche Veranlagungszeiträume grundsätzlich zu einem Verstoß gegen das Krite-

rium der Zusammenballung und somit zu einer Versagung von § 34 Abs. 1 EStG führt.481 

Dagegen ist eine sukzessive Betriebs- oder Anteilsveräußerung grundsätzlich gestaltbar, 

bspw. indem eine schrittweise Veräußerung von Teilbetrieben erfolgt. Im Rahmen derarti-

ger Gestaltungen ist allerdings sicherzustellen, dass es trotz einer formal sukzessiven Ver-

äußerung nicht zu einer vollständigen Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums in einem 

Veranlagungszeitraums kommt.482 

  

 
478  Vgl. Paus (1999b): S. 3863 f., Stahl (2000): S. 12342. 
479  Vgl. Paus (1999b): S. 3862 f., Stahl (2000): S. 12342, Schiffers (2001): S. 255, Schoor (2005): S. 24, 

Schiffers (2015): Rz. 36, Paus (2017): S. 212. 
480  Vgl. hierzu die Ausführungen nebst Referenzen in Fn. 345, S. 61. Paus [(1999b): S. 3862] führt als Bei-

spiel an, dass außerordentliche Einkünfte bei einer Verteilung auf zwei Veranlagungszeiträume bis zum 

10- bzw. 20-fachen (bei Zusammenveranlagung) des Grundfreibetrags steuerfrei bleiben, wenn der Steu-

erpflichtige darüber hinaus keine weiteren Einkünfte erwirtschaftet. 
481  Empfehlungen, die auf eine Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranlagungszeiträume 

zur bewussten Umgehung der Fünftelregelung abzielen, bleiben hier außer Ansatz, da diese von den 

Ausschlusskriterien des Literature Reviews erfasst werden. 
482  Vgl. Stahl (2000): S. 12342, Schiffers (2015): Rz. 36. Bei Veräußerungen an einen Erwerber sollte zu-

dem ein gewisser zeitlicher Abstand zwischen den Übertragungen liegen, um den Verdacht eines Gestal-

tungsmissbrauchs i. S. des § 42 AO zu umgehen. Vgl. Paus (1999b): S. 3862. 
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Konzept 5: Ausweis laufender Einkünfte als außerordentliche Einkünfte 

In zwei Publikationen wird empfohlen, laufende Einkünfte als außerordentliche Einkünfte 

auszuweisen, sofern ein Handlungsspielraum bzgl. der Verteilung von Einkünften auf be-

günstigte und nicht begünstigte Einkünfte besteht.483 Die Gestaltung fußt darauf, dass au-

ßerordentliche Einkünfte nie höher besteuert werden als laufende Einkünfte, sodass ein ent-

sprechender Ausweis grundsätzlich vorteilhaft ist. Die Autoren verzichten jedoch darauf, 

konkrete Anwendungsbeispiele zur Verlagerung von laufenden in außerordentliche Ein-

künfte aufzuführen.484 M. E. besteht in diesem Kontext kein großer Handlungsspielraum, 

sodass eine entsprechende Gestaltung nur in Sonderfällen infrage kommen dürfte.485  

Konzept 6: Schaffung der Voraussetzungen zur Zusammenveranlagung 

Auch die von Paus vorgetragene Empfehlung, im Kontext der Besteuerung außerordentli-

cher Einkünfte ggf. die Voraussetzungen zur Zusammenveranlagung zu schaffen,486 dürfte 

nur in Ausnahmefällen zur Diskussion stehen. So schlägt er vor, zu prüfen, ob bei nicht 

ehelichen Lebensgemeinschaften eine Eheschließung in Betracht kommt bzw. ob bei Ehen 

im Auflösungsstadium die Zusammenveranlagung durch einen eherechtlichen Versöh-

nungsversuch für einen weiteren Veranlagungszeitraum möglich gemacht werden kann. Der 

Hintergrund dieser Überlegung ist, dass sich die Entlastungswirkung der Fünftelregelung 

bei der Zusammenveranlagung im Vergleich zur Einzelveranlagung – je nach vorliegender 

Einkünftestruktur der beteiligten Personen – verdoppeln kann. Zu beachten ist dabei, dass 

die Zusammenveranlagung nicht zwingend zu einem Vorteil ggü. der Einzelveranlagung 

führt, sondern in vielen Fallkonstellationen nachtteilig ist, wie die Ausführungen im Rah-

men des folgenden Konzepts 7 zeigen.  

Konzept 7: Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung 

Während die zuvor erläuterten Konzepte 1 bis 6 jeweils Handlungsempfehlungen in Form 

von Sachverhaltsgestaltungen enthalten, bezieht sich das Konzept 7 auf die Ausübung eines 

 
483  Vgl. Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 134, Nettersheim/Gottwald (2012): S. 150. 
484  Henning/Hundsdoerfer/Schult [(1999): S. 134] gehen lediglich kurz auf ein umgekehrtes Anwendungs-

beispiel ein, bei dem außerordentliche zu laufenden Einkünften transferiert werden, indem vor einer Be-

triebsveräußerung noch bewusst einzelne stille Reserven realisiert werden. 
485  Nettersheim/Gottwald [(2012): S. 150] stellen z. B. die Problematik im Kontext von Entlassungsentschä-

digungen heraus, dass keine steuerlich begünstigte Abfindung vorliegt, wenn bereits erdiente Ansprüche 

abgegolten werden, sodass eine entsprechende Gestaltung in diesem Fall ausscheidet. 
486  Vgl. Paus (1999b): S. 3857 f. 
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steuerlichen Wahlrechts. So wird in 23 Publikationen empfohlen, bei Vorliegen außeror-

dentlicher Einkünfte eine etwaige Vorteilhaftigkeit der Einzel- ggü. der Zusammenveranla-

gung zu prüfen, sofern die Voraussetzungen für das Veranlagungswahlrecht von Ehegatten 

vorliegen.487 Die Wahl der Einzelveranlagung bietet sich insbesondere an, wenn ein Ehe-

gatte (nahezu) ausschließlich außerordentliche Einkünfte erwirtschaftet und der andere Ehe-

gatte (nicht nur geringe) laufende Einkünfte erzielt.488 Die Zusammenveranlagung ist dage-

gen grundsätzlich vorteilhaft, wenn ein Ehegatte über keine eigenen Einkünfte verfügt oder 

sein bzw. das gemeinsame verbleibende zu versteuernde Einkommen negativ ist.489 Darüber 

hinaus lassen sich generelle Aussagen zur Vorteilhaftigkeit der Veranlagungsart kaum tref-

fen, sodass in vielen Einkünftekonstellationen eine Vergleichsrechnung unter Einbezug der 

individuellen Verhältnisse des Ehepaares erforderlich ist.490 Eine differenzierte Auseinan-

dersetzung mit verschiedenen Vorteilsbereichen der Einzel- und Zusammenveranlagung 

findet sich lediglich in zwei Publikationen, die jeweils taxografische Analysen im 2D-For-

mat beinhalten.491 Zu beachten ist, dass in diesen Studien jeweils davon ausgegangen wird, 

dass nur ein Ehegatte außerordentliche Einkünfte bezieht.  

Zusammenfassung der identifizierten Handlungsempfehlungen 

Durch den Literature Review wurden sieben zu Konzepten gebündelte Handlungsempfeh-

lungen im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG identifiziert, die zur Beantwortung der Fragestel-

lung 𝐹𝑒2 in Tabelle 5 zusammengetragen wurden. Am häufigsten wird geraten, Einkünfte 

intertemporal zu verlagern, sodass außerordentliche Einkünfte möglichst nicht mit laufen-

den Einkünften in einem Veranlagungszeitraum zusammentreffen (Konzept 1), da die Fünf-

telregelung ab einer bestimmten Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

keine Entlastung ggü. dem Grundtarif mehr entfaltet. Zu beachten ist allerdings, dass diese 

 
487  Vgl. für die entsprechenden Quellen die Einträge in der Ergebnismatrix in Anhang 14, S. 272-275. Da 

diese Handlungsempfehlung in Kapitel 4.2.2, S. 116-121 näher betrachtet wird, erfolgt an dieser Stelle 

nur ein kurze Darstellung dieses Konzepts.  
488  Vgl. Hagen/Schynol (1999): S. 1431, Paus (1999a): S. 94, Paus (1999b): S. 3858, Ballof (2000): S. 362, 

Vogelgesang (2002): S. 155, Lemaire (2003): S. 157, Votsmeier (2003): S. 56, Lambertz (2014): o. S., 

Schiffers (2015): Rz. 35, Laws (2018): S. 20, Horn (2019b): Rz. 27, Müller/Kalies (2019): S. 708, Sothen 

von (2020): Rz. 102, Mellinghoff (2021): Rz. 58, Schreiber (2021b): S. 86. 
489  Vgl. Müller/Kalies (2019): S. 706.  
490  Vgl. Hagen/Schynol (1999): S. 1432 f., Paus (1999a): S. 94, Lemaire (2003): S. 157, Lambertz (2014): 

o. S., Paus (2014): S. 149, Schiffers (2015): Rz. 35, Paus (2016): S. 76, Sieker (2016): Rz. A 162, 

Schneider (2017): Rz. A 322, Laws (2018)): S. 20.  
491  Vgl. Korezkij (2000): S. 122-126, Müller/Kalies (2019): S. 706-709. 
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Gestaltung in vielen Fällen zu Tarifverwerfungen führt, sofern es nicht gelingt, ein positives 

verbleibendes zu versteuerndes Einkommen in Gänze zu vermeiden. Auftretende Tarifver-

werfungen können wiederum durch Generierung steuerlicher Abzugsbeträge umgangen 

werden (Konzept 2). Darüber hinaus sind weitere Sachverhaltsgestaltungen denkbar (Kon-

zepte 3 bis 6), die m. E. jedoch eher in Ausnahmefällen in Betracht kommen. Das Veranla-

gungswahlrecht steht dagegen allen Ehegatten zur Verfügung, welche die Voraussetzungen 

des § 26 Abs. 1 EStG erfüllen, und sollte grundsätzlich hinsichtlich einer vorteilhaften Aus-

übung geprüft werden (Konzept 7). Insgesamt ist bei der Besteuerung außerordentlicher 

Einkünfte eine frühzeitige Steuerplanung notwendig, da die Gestaltungsmöglichkeiten nach 

Ablauf des relevanten Veranlagungszeitraums überschaubar sind.492 

4.1.5.2 Ausarbeitung der Forschungslücke 

Nachdem herausgestellt wurde, dass bereits eine Vielzahl von Publikationen zur Optimie-

rung der Fünftelregelung existiert, stellt sich die Frage, inwiefern noch Forschungsbedarf 

hinsichtlich der Steuerplanung im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG besteht. Da mit dem Lite-

rature Review das Ziel verfolgt wurde, die in der Realität vorherrschenden Empfehlungen 

zur optimierten Anwendung der Fünftelregelung zu identifizieren, wurde im Rahmen der 

Literatursuche bewusst auf eine Eingrenzung auf wissenschaftliche Quellen verzichtet.493 

Hintergrund ist die Vermutung, dass sich Steuerpflichtige bzw. deren Berater bei Gestal-

tungsüberlegungen nicht auf diese Quellen beschränken, sondern sich auch an „Praktiker-

zeitschriften“, Kommentarliteratur und Onlinequellen orientieren. In den 60 nicht wissen-

schaftlichen Publikationen stützen sich die Ausführungen nahezu ausschließlich auf verbale 

Erläuterungen, die teilweise durch Fallbeispiele bzw. kasuistische Veranlagungssimulatio-

nen für ausgewählte Einkünftekonstellationen ergänzt werden, während allgemeingültige 

Aussagen fehlen.494  

 
492  Vgl. Houben (2006): S. 207, Mellinghoff (2021): Rz. 58. 
493  Gem. der Literaturauswertung sind von den 70 Quellen, die in den Literature Review eingingen, 60 als 

nicht wissenschaftliche und zehn als wissenschaftliche Publikationen einzuordnen. Vgl. die tabellarische 

Übersicht der Literaturauswertung in Anhang 13, S. 264-271 und zu den Kriterien der Einordnung einer 

Publikation als wissenschaftlich bzw. nicht wissenschaftlich erneut die Ausführungen in Kapitel 4.1.4, 

S. 91 f. 
494  Lediglich eine nicht wissenschaftliche Quelle beinhaltet taxografische Analysen zur Herleitung verschie-

dener Vorteilsbereiche zur Ausübung des Veranlagungswahlrechts von Ehegatten im Kontext von § 34 

Abs. 1 EStG. Vgl. Korezkij (2000): S. 122-126. 
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Zur Ausarbeitung der Forschungslücke werden jedoch ausschließlich wissenschaftliche 

Publikationen der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre herangezogen. Von den zehn Quel-

len, die im Rahmen des Literature Reviews als wissenschaftliche Publikation eingeordnet 

wurden, beinhalten vier Quellen taxografische Analysen bzw. Herleitungen formaler Zu-

sammenhänge.495 Darunter ist jedoch keine Studie,  

• bei der die Sachverhaltsgestaltung „Minderung des verbleibenden zu versteuernden 

Einkommens“ (Konzept 2) mit dem Veranlagungswahlrecht von Ehegatten (Kon-

zept 7) im Rahmen eines Entscheidungsmodells kombiniert wird,496 obwohl das 

Haushaltsnettoeinkommen so ggf. weiter erhöht werden kann,  

• die den Fall beinhaltet, dass beide Ehegatten innerhalb eines Veranlagungszeitraums 

außerordentliche Einkünfte erwirtschaften, und/oder 

• bei der durch einen empirischen Zugang Daten aus realen Einkommensteuerveran-

lagungen einer Steuerplanungsanalyse unterzogen werden.497 

Dieser Forschungsbedarf wird im Folgenden gedeckt, indem im weiteren Verlauf dieses 

Hauptkapitels eine Analyse des durch steuerliche Abzugsbeträge resultierenden Optimie-

rungspotenzials und des Veranlagungswahlrechts von Ehegatten im Kontext von § 34 

Abs. 1 EStG erfolgt. Die Ergebnisse werden sodann in einem programmgestützten Ent-

scheidungsmodell zusammengeführt, welches im Rahmen der Ehegattenbesteuerung auch 

den Fall umfasst, dass beide Ehepartner außerordentliche Einkünfte beziehen. Hieran an-

knüpfend erfolgt in Kapitel 5 eine empirische Analyse, bei der reale Einkommensteuerver-

 
495  Vgl. Houben (2006): S. 200-207, Schmidtmann (2012): S. 137-158, Müller/Kalies (2019): S. 698-712, 

Kudert/Höppner (2020): S. 78-90. 
496  Müller/Kalies [(2019): S. 709] gehen auf diese Thematik zwar kurz ein, jedoch ohne eine über den Ein-

zelfall hinausgehende Entscheidungshilfe zu formulieren. In Abgrenzung zu dieser Studie ist anzumer-
ken, dass die Autoren in diesem Zusammenhang zudem kurz auf die Möglichkeit eingehen, das Haus-

haltsnettoeinkommen weiter zu erhöhen, indem ein verbleibendes zu versteuerndes Einkommen des Ehe-

gatten mit außerordentlichen Einkünften auf den Ehegatten ohne außerordentliche Einkünfte übertragen 

und zugleich die Einzelveranlagung gewählt wird (Kombination der Konzepte 3 und 7). Dieser Aspekt 

wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter betrachtet. 
497  Im Rahmen der Literatursuche wurde nur eine Quelle identifiziert, die sich der Besteuerung außeror-

dentlicher Einkünfte mit der Fünftelregelung auf Basis eines empirischen Ansatzes widmet. Vgl. 

Hechtner (2017): S. 493-509. Hechtner geht dabei jedoch nicht auf Aspekte der Steuerplanung ein; ins-

besondere werden keine Handlungsempfehlungen zur optimierten Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG 

thematisiert, sodass diese Studie aufgrund der Ein- bzw. Ausschlusskriterien im weiteren Verlauf des 

Literature Reviews nicht berücksichtigt wurde.  
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anlagungen auf das Vorliegen von Tarifverwerfungen sowie auf von den Steuerpflichtigen 

nicht genutztes Optimierungspotenzial hin untersucht werden. 

4.2 Entwicklung eines Entscheidungsmodells zur Generierung steuerlicher 

Abzugsbeträge im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG unter Einbezug des Ver-

anlagungswahlrechts von Ehegatten 

4.2.1 Analyse des durch steuerliche Abzugsbeträge resultierenden Optimierungspo-

tenzials im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG  

Nachdem bereits die Einkünftekonstellationen identifiziert wurden, bei denen es aufgrund 

der Ausgestaltung von § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG zu konfiskatorischen Grenzbelastungen 

kommt, wird nun das aus diesen Tarifverwerfungen resultierende Optimierungspotenzial 

durch Generierung steuerlicher Abzugsbeträge untersucht. Dabei wird das Haushaltsnetto-

einkommen des Steuerpflichtigen als Zielgröße zugrunde gelegt. Mit Blick auf die Ergeb-

nisse des Literature Reviews besteht die Intention dieser Sachverhaltsgestaltung darin, den 

Effekt konfiskatorischer Grenzsteuersätze zugunsten des Steuerpflichtgen „umzukehren“, 

indem das Haushaltsnettoeinkommen durch eine Minderung des verbleibenden zu versteu-

ernden Einkommens erhöht wird.498 Da bereits herausgearbeitet wurde, dass diese Sachver-

haltsgestaltung nicht nur in den Tarifverwerfungsfällen, sondern auch bei einem höheren 

verbleibenden zu versteuernden Einkommen für den Steuerpflichtigen vorteilhaft sein kann, 

werden im Folgenden diejenigen Einkünftekonstellationen (𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸) identifiziert, die 

entsprechendes Optimierungspotenzial aufweisen, und die Höhe des jeweils resultierenden 

Vorteils quantifiziert.499 Hierzu wird für eine gegebene Einkünftestruktur in Abhängigkeit 

von der Höhe der außerordentlichen Einkünfte zunächst ein Referenzwert für das verblei-

bende zu versteuernde Einkommen (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓) festgelegt, welches dem letzten Wert ent-

spricht, bevor Tarifverwerfungen eintreten:  

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 = 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 − 1 

𝑚𝑖𝑡 𝑁𝐵: 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 < 𝑣𝑧𝑣𝐸 

(31) 

 
498  Vgl. die Ergebnispräsentation des Literature Reviews zur Handlungsempfehlung „Minderung des ver-

bleibenden zu versteuernden Einkommens“ (Konzept 2) in Kapitel 4.1.5.1, S. 95-103. 
499  Vgl. für ein ähnliches Vorgehen Kudert/Höppner (2020): S. 84-87. 
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Durch Bezugnahme auf die Variable 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛  ergeben sich für die Ermittlung des Re-

ferenzwerts entsprechend drei Bereiche, die exemplarisch für den Veranlagungszeit-

raum 2023 konkretisiert werden:500  

(1) 𝒂𝒐𝑬 ≤
𝟏− 𝟓 ∗ 𝒔𝒈𝟐

𝟐 ∗ 𝒑𝟐
  

Bis zu einer Höhe der außerordentlichen Einkünfte von 15.318 € treten – unabhängig 

von der Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens – keine Tarifver-

werfungen auf, sodass die Zuweisung eines Referenzwerts 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓  in diesen Fällen 

unterbleibt. 

(2) 
𝟏− 𝟓 ∗ 𝒔𝒈𝟐

𝟐 ∗ 𝒑𝟐
 < 𝒂𝒐𝑬 ≤ −𝟓 + 𝟓 ∗ 𝑬𝟏 +

𝟏− 𝟓 ∗ 𝒔𝒈𝟐

𝟐 ∗ 𝒑𝟐
  

Liegen die außerordentlichen Einkünfte zwischen 15.319 € und 69.853 €, ist der 

Eintritt von Tarifverwerfungen – und dementsprechend auch die Ermittlung des Re-

ferenzwerts für das verbleibende zu versteuernde Einkommen – durch einen negati-

ven linearen Zusammenhang der beiden Einflussgrößen gekennzeichnet:  

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 = −0,2 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 𝐸1 +
1 − 5 ∗ 𝑠𝑔2
10 ∗ 𝑝2

− 1 (32) 

(3) 𝒂𝒐𝑬 >  −𝟓 + 𝟓 ∗ 𝑬𝟏 +
𝟏− 𝟓 ∗ 𝒔𝒈𝟐

𝟐 ∗ 𝒑𝟐
  

Übersteigen die außerordentlichen Einkünfte die Höhe von 69.853 €, treten Tarif-

verwerfungen bereits ab dem ersten Euro des verbleibenden zu versteuernden Ein-

kommens auf, sodass als Referenzwert ein verbleibendes zu versteuerndes Einkom-

men von 0 € zugrunde gelegt wird: 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 = 0 (33) 

Da die Sachverhaltsgestaltung auf eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Ein-

kommens abzielt, besteht die Nebenbedingung, dass das im Rahmen der zu prüfenden Ein-

künftestruktur vorliegende verbleibende zu versteuernde Einkommen den Referenzwert 

übersteigt. Ist dies nicht der Fall, unterbleibt die Zuweisung eines Referenzwerts, da dieser 

nicht durch eine entsprechende Sachverhaltsgestaltung realisiert werden kann. Nach Ermitt-

 
500  Vgl. zur Herleitung der Bereiche die Ausführungen in Kapitel 3.3.2.2, S. 77. 



 

111 

 

lung des Referenzwerts für das verbleibende zu versteuernde Einkommen wird für diese 

Einkünftekonstellation (𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 ) das Haushaltsnettoeinkommen (𝐻𝑁𝐸𝑅𝑒𝑓) ermittelt, 

welches sich aus der Summe der außerordentlichen Einkünfte und dem Referenzwert für 

das verbleibende zu versteuernde Einkommen unter Abzug der resultierenden Steuerbelas-

tung ergibt:  

𝐻𝑁𝐸𝑅𝑒𝑓 = 𝑎𝑜𝐸 + 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 − 𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓) (34) 

Diese Größe wird herangezogen, um einen etwaigen Vorteil aus einer entsprechenden Sach-

verhaltsgestaltung zu quantifizieren. Hierzu wird die Differenz zwischen dem Haushalts-

nettoeinkommen des Referenzwerts mit dem Haushaltsnettoeinkommen für die zu verglei-

chende Einkünftestruktur gebildet: 

𝑂𝑃𝑇 = 𝐻𝑁𝐸𝑅𝑒𝑓 − 𝐻𝑁𝐸 (35) 

Ergibt sich aus der Formel (35) ein positiver Wert (𝑂𝑃𝑇 > 0), lautet die Handlungsempfeh-

lung, das verbleibende zu versteuernde Einkommen auf den Referenzwert zu vermindern, 

indem gem. Gleichung (36) ein steuerlicher Abzugsbetrag (𝑆𝑡𝐴𝐵) i. H. der Differenz gene-

riert wird. Durch diese Sachverhaltsgestaltung wird zugleich sichergestellt, dass im Rahmen 

der optimierten Einkünftestruktur keine Tarifverwerfungen auftreten, da der Grenzsteuer-

satz auf den Referenzwert des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (𝑠𝑔34 𝐼_𝑅𝑒𝑓 ) 

definitionsgemäß einen Wert kleiner 1 annimmt.501 

𝑆𝑡𝐴𝐵 = 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 (36) 

Nimmt Gleichung (35) einen Wert kleiner oder gleich Null an (𝑂𝑃𝑇 ≤ 0), kann durch eine 

Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens keine Erhöhung des Haus-

haltsnettoeinkommens realisiert werden. Bei diesen Einkünftekonstellationen ist dement-

sprechend kein aus Tarifverwerfungen resultierendes Optimierungspotenzial möglich.502  

Analog zur vorherigen Vorgehensweise erfolgt zunächst eine beispielhafte Darstellung des 

Optimierungspotenzials für eine gegebene Höhe der außerordentlichen Einkünfte mit Mo-

difikation des verbleibenden zu versteuernden Einkommens, bevor die Höhe beider Ein-

 
501  Vgl. Gleichung (31), S. 109. 
502  Gleiches gilt, wenn die Zuweisung eines Referenzwerts für das verbleibende zu versteuernde Einkom-

men an der Nebenbedingung scheitert.  
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kommensbestandteile variiert wird. Abbildung 11 zeigt das Optimierungspotenzial, welches 

sich in einer Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens widerspiegelt, für einen Steuer-

pflichtigen mit außerordentlichen Einkünften i. H. v. 150.000 € auf.503 Darüber hinaus wer-

den die Verläufe des Grenz- sowie Differenzsteuersatzes visualisiert. Der Differenzsteuer-

satz bezieht sich dabei jeweils auf die Steuerbemessungsgrundlagendifferenz zwischen dem 

(variierten) verbleibenden zu versteuernden Einkommen und dem (konstanten) Referenz-

wert. 

 

Abbildung 11:  Optimierungspotenzial der Fünftelreglung durch Generierung steu-

erlicher Abzugsbeträge bei außerordentlichen Einkünften i. H. v. 

150.000 €504 

Bei außerordentlichen Einkünften i. H. v. 150.000 € kommt es bereits ab einem verbleiben-

den zu versteuernden Einkommen von 1 € zu Tarifverwerfungen, sodass der Referenzwert 

für das verbleibende zu versteuernde Einkommen den Wert Null annimmt und sich als Ver-

 
503  Im Rahmen der Tarifanalyse von § 34 Abs. 1 EStG wurde in Kapitel 3.3.2.2 bereits herausgearbeitet, 

dass es bei außerordentlichen Einkünften i. H. v. 150.000 € im Veranlagungszeitraum 2023 zu Tarifver-

werfungen kommt, wenn das verbleibende zu versteuernde Einkommen zwischen 1 € und 12.909 € liegt. 

Vgl. Gleichung (22), S. 73. 
504  Eigene Darstellung auf Basis des Einkommensteuertarifs für den Veranlagungszeitraum 2023. Vgl. ähn-

lich den Querschnitt bei Kudert/Höppner (2020): S. 86 (dort Abbildung 5) für außerordentliche Ein-

künfte i. H. v. 1.352.500 € im Veranlagungszeitraum 2020.  
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gleichswert ein Haushaltsnettoeinkommen i. H. v. 126.500 € ergibt. Wie bereits in Kapi-

tel 3.3.2.2 dargelegt, führt eine Erhöhung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

dazu, dass der Grenzsteuersatz zunächst steigt. Hieraus resultiert eine (etwas geringere) 

Steigung des Durchschnittssteuersatzes sowie eine Minderung des Haushaltsnettoeinkom-

mens, was sich, dazu korrespondierend, in einem Wachstum des Optimierungspotenzials 

widerspiegelt. Übersteigt das verbleibende zu versteuernde Einkommen den Grundfreibe-

trag, fallen die betrachteten Steuersätze zwar, liegen jedoch weiterhin über einem Wert von 

1, sodass das Optimierungspotenzial weiterhin – wenn auch etwas geringer – steigt. Der 

maximale Vorteil wird erreicht, wenn das verbleibende zu versteuernde Einkommen genau 

dem Wert entspricht, bei dem es letztmalig zu Tarifverwerfungen kommt (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒 ). In 

dem konkreten Fall wird dies bei einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen i. H. v. 

12.909 € erreicht (K1). Der erzielbare Vorteil i. H. v. 6.370 € stimmt mit der Haushaltsnet-

tominderung überein, die sich ergibt, wenn auf eine entsprechende Sachverhaltsgestaltung 

verzichtet wird,505 was die „Umkehrung“ des Effekts konfiskatorischer Grenzsteuersätze 

verdeutlicht. Ab einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen i. H. v. 12.910 € treten 

keine Tarifverwerfungen mehr auf, sodass das Haushaltsnettoeinkommen ab diesem Wert 

wieder steigt und der erzielbare Vorteil, dazu korrespondierend, abnimmt. Optimierungs-

potenzial besteht jedoch weiterhin, und zwar so lange, bis die im Maximum erlittenen Ver-

mögenseinbußen kompensiert sind und das als Vergleichsgröße zugrunde gelegte Haus-

haltsnettoeinkommen wieder erreicht ist. Ersichtlich ist, dass die reine Betrachtung der 

Grenzsteuersätze in diesem Kontext nicht genügend Aussagekraft besitzt, da sich diese le-

diglich auf eine marginale Einheit des verbleibenden zu versteuernden Einkommens bezie-

hen. Für Zwecke der Steuerplanung ist vielmehr die Durchschnittsbelastung des jeweiligen 

Grenzintervalls des verbleibenden zu versteuernden Einkommens relevant. Konkret gilt es, 

zu identifizieren, bei welcher Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens im 

Bezug zum Referenzwert ein Differenzsteuersatz i. H. v. 1 vorliegt und eine weitere Min-

derung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens keinen Vorteil mehr bewirkt 

(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒 ).506 Dies ist im Beispiel bei einem verbleibenden zu versteuernden Einkom-

men i. H. v. 47.991 € der Fall (K2). Ersichtlich ist, dass dieser Wert die Höhe des verblei-

 
505  Vgl. hierzu das Ausgangsbeispiel in Kapitel 3.3.1.3, S. 63-65. 
506  Vgl. so auch Müller/Kalies (2019): S. 701 f., Kudert/Höppner (2020): S. 84 f.  
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benden zu versteuernden Einkommens, bis zu dem es letztmalig zu Tarifverwerfungen 

kommt (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒), um ein Vielfaches übersteigt.  

Im Folgenden wird neben dem verbleibenden zu versteuernden Einkommen zusätzlich die 

Höhe der außerordentlichen Einkünfte variiert. So zeigt Abbildung 12 das mögliche Opti-

mierungspotenzial für Kombinationen außerordentlicher Einkünfte bis zu einer Höhe von 

1.500.000 € und einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen bis 100.000 € auf.  

 

Abbildung 12:  Allgemeines Optimierungspotenzial der Fünftelreglung durch Gene-

rierung steuerlicher Abzugsbeträge 507  

Mit Blick auf das verbleibende zu versteuernde Einkommen bestätigen sich die Ergebnisse 

des Fallbeispiels, dass das Optimierungspotenzial jeweils mit steigendem verbleibenden zu 

versteuernden Einkommen zunächst wächst, bis an der Stelle 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  das jeweilige 

Maximum erreicht ist. Der maximal erzielbare Vorteil für gegebene außerordentliche Ein-

künfte ergibt sich mit Blick auf Gleichung (35) aus der Differenz des an dieser Stelle resul-

tierenden Haushaltsnettoeinkommens und dem Haushaltnettoeinkommen des Referenz-

werts für das verbleibende zu versteuernde Einkommen. Wird darüber hinaus zusätzlich 

verbleibendes zu versteuerndes Einkommen erwirtschaftet, sinkt das Optimierungspoten-

zial bis zur Stelle 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒 , was dem verbleibenden zu versteuernden Einkommen ent-

 
507  Eigene Darstellung auf Basis des Einkommensteuertarifs für den Veranlagungszeitraum 2023. Vgl. ähn-

lich für den Veranlagungszeitraum 2020 Kudert/Höppner (2020): S. 85 (dort Abbildung 4). 
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spricht, bei welchem der Differenzsteuersatz den Wert 1 annimmt.508 Das entsprechende 

verbleibende zu versteuernde Einkommen, bis zu welchem Optimierungspotenzial besteht 

(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒 ), steigt mit zunehmender Höhe der außerordentlichen Einkünfte monoton bis 

zu einem Höchstwert an. Im Veranlagungszeitraum 2023 beträgt dieser Maximalwert 

92.772 €.509 Liegt ein höheres verbleibendes zu versteuerndes Einkommen vor, kann – un-

abhängig von der Höhe der außerordentlichen Einkünfte – eine Generierung steuerlicher 

Abzugsbeträge keine Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens mehr bewirken.  

Bzgl. der Variation der außerordentlichen Einkünfte ist weiterhin zu erkennen, dass das 

mögliche Optimierungspotenzial betragsmäßig gedeckelt ist und mit zunehmender Höhe 

der außerordentlichen Einkünfte bis zu diesem Maximalwert monoton steigt. Das Maximum 

wird erreicht, wenn die außerordentlichen Einkünfte mindestens das Fünffache des Ein-

gangswerts der 5. Tarifzone betragen (5 ∗ (𝐸4 + 1)) und das verbleibende zu versteuernde 

Einkommen wiederum den Wert annimmt, bei dem es letztmalig zu Tarifverwerfungen 

kommt (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒). Für den Veranlagungszeitraum 2023 ist dies bei außerordentlichen 

Einkünften i. H. v. mindestens 1.389.130 € und einem verbleibenden zu versteuernden Ein-

kommen von 34.899 € der Fall, woraus ein maximal erreichbarer Vorteil i. H. v. 18.890 € 

(𝑂𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥) resultiert.  

Zusammenfassend werden die wesentlichen Ergebnisse dieses Abschnitts wie folgt festge-

halten:  

• Bei Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG besteht aus Tarifverwerfungen resultierendes 

Optimierungspotenzial, wenn die außerordentlichen Einkünfte die Höhe von 

1− 5 ∗ 𝑠𝑔2

2 ∗ 𝑝2
 übersteigen und das verbleibende zu versteuernde Einkommen zugleich im 

Intervall [𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒] liegt. Das 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒  entspricht dem ver-

bleibenden zu versteuernden Einkommen, bei dem der Differenzsteuersatz zur Be-

zugsgröße 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓  genau den Wert von 1 annimmt.  

 
508  Das 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒 ist in Abbildung 12 durch eine weiße Hervorhebung gekennzeichnet. Vgl. für eine 

visuelle Darstellung der Indifferenzkurve für Differenzsteuersätze i. H. v. 1 für den Veranlagungszeit-

raum 2020 Kudert/Höppner (2020): S. 87 (dort Abbildung 6).  
509  Dies ist bei außerordentlichen Einkünften ab einer Höhe von 1.389.130 € (= 5 ∗ (𝐸4 + 1)) der Fall. 
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• Bei gegebenen außerordentlichen Einkünften wird das maximale Optimierungspo-

tenzial jeweils an der Stelle 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  erreicht.  

• Im Rahmen der optimierten Einkünftestruktur sind Tarifverwerfungen ausgeschlos-

sen, da der Grenzsteuersatz auf den Referenzwert des verbleibenden zu versteuern-

den Einkommens (𝑠𝑔34 𝐼_𝑅𝑒𝑓) definitionsgemäß einen Wert kleiner 1 annimmt. 

Zu beachten ist, dass sich die dargestellten Ergebnisse jeweils auf die Steuerplanung einer 

natürlichen Person beziehen, d. h., dass im Rahmen der Fünftelregelung Rückgriff auf den 

Grundtarif gem. § 32a Abs. 1 EStG genommen wird. Sofern bei einer Ehegattenbesteuerung 

die Zusammenveranlagung gewählt wird, sind die Berechnungen jeweils unter Anwendung 

des Splittingverfahrens durchzuführen. In diesem Zusammenhang verdoppelt sich der durch 

die Sachverhaltsgestaltung maximal erreichbare Vorteil, was im Veranlagungszeit-

raum 2023 einem Wert i. H. v. 37.780 € (𝑂𝑃𝑇𝑍𝑉_𝑚𝑎𝑥) entspricht.510 Da die Zusammenver-

anlagung im Kontext der Fünftelregelung ggü. der Einzelveranlagung jedoch nicht immer 

zu einem für die Ehegatten günstigeren Ergebnis führt, wird die Steuerplanungsanalyse im 

Folgenden um das Veranlagungswahlrecht erweitert.  

4.2.2 Analyse des Veranlagungswahlrechts von Ehegatten im Kontext von § 34 

Abs. 1 EStG 

In diesem Abschnitt wird zunächst die grundsätzliche Vorteilhaftigkeit des Veranlagungs-

wahlrechts von Ehegatten im Kontext der Fünftelregelung beleuchtet, bevor diese Wahl-

rechtsausübung mit der bereits erörterten Sachverhaltsgestaltung kombiniert wird. Bei iso-

lierter Betrachtung der Veranlagungsarten führt die Zusammenveranlagung im Vergleich 

zur Einzelveranlagung grundsätzlich zu einer geringeren oder gleich hohen Steuerbelas-

tung.511 Eine parallele Anwendung relativer Tarifnormen kann jedoch dazu führen, dass die 

Einzelveranlagung zu einem für die Ehegatten günstigeren Ergebnis führt. Bei Steuerpla-

nungsüberlegungen im Kontext der Fünftelregelung wird daher oftmals die Empfehlung 

ausgesprochen, die Vorteilhaftigkeit des Veranlagungswahlrechts einer entsprechenden 

 
510  Der durch die Generierung steuerlicher Abzugsbeträge maximal erreichbare Vorteil wird im Fall der 

Zusammenveranlagung bei gemeinsamen außerordentlichen Einkünften i. H. v. mindestens 2.778.260 € 

und einem gemeinsamen verbleibenden zu versteuernden Einkommen i. H. v. 69.798 € erreicht. 
511  Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 3.2.1, S. 44. 
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Prüfung zu unterziehen und ggf. die Einzelveranlagung zu wählen.512 Allgemeine Hand-

lungsempfehlungen zur Wahlrechtsausübung abzuleiten, gestaltet sich bereits ohne Einbe-

zug der erörterten Sachverhaltsgestaltung als nicht trivial, da die Vorteilhaftigkeit sowohl 

von der Einkünftestruktur des Ehegatten A (𝑎𝑜𝐸𝐴, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴) als auch von der des Ehegatten B 

(𝑎𝑜𝐸𝐵 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵 ) abhängig ist. Daher lassen sich allgemeingültige Empfehlungen vornehm-

lich für Fälle aussprechen, in denen eine extreme Verteilung der Einkünfte auf die einzelnen 

Ehegatten vorliegt, während in vielen Einkünftekonstellationen eine individuelle Beurtei-

lung notwendig ist. 

Abbildung 13 zeigt exemplarisch die Steuerlastdifferenz der Einzel- und Zusammenveran-

lagung für ein Ehepaar auf, bei dem Ehegatte A außerordentliche Einkünfte i. H. v. 

3.000.000 € erzielt (mit 𝑎𝑜𝐸𝐵 = 0) und das verbleibende zu versteuernde Einkommen bei-

der Ehegatten jeweils zwischen 0 € und 600.000 € variiert.513 In den Fällen mit einer positi-

ven Steuerlastdifferenz führt die Einzelveranlagung zu einer entsprechend geringeren Steu-

erbelastung ggü. der Zusammenveranlagung, während eine negative Steuerlastdifferenz 

vice versa den Vorteil der Zusammenveranlagung ggü. der Einzelveranlagung widerspie-

gelt. Weist die Steuerlastdifferenz einen Wert von Null auf (vgl. die rot gestrichelte Hervor-

hebung), führen Einzel- und Zusammenveranlagung zur gleichen Steuerbelastung.  

 
512  Vgl. die Ergebnispräsentation des Literature Reviews zur Handlungsempfehlung „Wahl der Einzelver-

anlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung“ (Konzept 7) in Kapitel 4.1.5.1, S. 105 f. 
513  Die Höhe der außerordentlichen Einkünfte wurde gewählt, um die maximal erreichbaren Vorteile der 

Veranlagungsarten abbilden zu können. Einschränkend ist anzumerken, dass diese Maximalwerte nur 

bei einem nicht negativen verbleibenden zu versteuernden Einkommen der Ehegatten gelten.  
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Abbildung 13: Vergleich der Veranlagungsarten bei Anwendung der Fünftelrege-

lung für außerordentliche Einkünfte des Ehegatten A i. H. v. 

3.000.000 €514 

Die Zusammenveranlagung ist ggü. der Einzelveranlagung grundsätzlich vorteilhaft, wenn 

bei Ehegatte B keine (oder nur geringe) laufende Einkünfte vorliegen. Im Veranlagungs-

zeitraum 2023 beträgt der maximale erreichbare Vorteil der Zusammenveranlagung ggü. 

der Einzelveranlagung im Kontext der Fünftelregelung 91.540 €, was dem Fünffachen des 

(aufgerundeten) Korrekturbetrags der 5. Tarifzone entspricht (5 ∗ 𝐶5). Dieser Höchstwert 

wird erreicht, wenn die außerordentlichen Einkünfte des Ehegatten A mindestens 

2.778.260 € (10 ∗ (𝐸4 + 1)) betragen, während sein verbleibendes zu versteuerndes Ein-

kommen den Grundfreibetrag nicht übersteigt und Ehegatte B zugleich kein eigenes Ein-

kommen erwirtschaftet. In diesem Fall wird der durch die Zusammenveranlagung grund-

sätzlich erreichbare Vorteil ggü. der Einzelveranlagung durch die Fünftelregelung entspre-

chend verfünffacht.  

Zu erkennen ist, dass in vielen Konstellationen die Einzelveranlagung zu einem für das Ehe-

paar vorteilhaften Ergebnis führt, wobei insbesondere die Höhe der laufenden Einkünfte des 

Ehegatten B die Vorteilhaftigkeit dieser Veranlagungsart determiniert. Der maximal er-

reichbare Vorteil der Einzelveranlagung ggü. der Zusammenveranlagung entspricht mit ei-

nem Wert von 73.232 € dem Vierfachen des (aufgerundeten) Korrekturbetrags der 5. Ta-

 
514  Eigene Darstellung auf Basis des Einkommensteuertarifs für den Veranlagungszeitraum 2023. 
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rifzone (4 ∗ 𝐶5). Dieser Höchstwert wird erreicht, wenn die außerordentlichen Einkünfte 

des Ehegatten A mindestens 1.389.130 € (5 ∗ (𝐸4 + 1)) betragen, dieser darüber hinaus 

keine weiteren Einkünfte bezieht (𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴 = 0) und bei dem Ehegatten B laufende Einkünfte 

i. H. v. mindestens 555.652 € vorliegen, was dem zweifachen Eingangswert der oberen Pro-

portionalzone entspricht (2 ∗ (𝐸4 + 1)). Ersichtlich ist, dass der durch die Wahl der Einzel-

veranlagung maximal erzielbare Vorteil mit der maximalen Entlastungswirkung der Fünf-

telregelung ggü. dem Grundtarif übereinstimmt.515 Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 

diesen Einkünftekonstellationen die Progressionswirkung der Fünftelregelung bei Anwen-

dung der Zusammenveranlagung durch die hohen laufenden Einkünfte des Ehegatten B ins 

Leere läuft. Im Rahmen der Einzelveranlagung kann die maximale Entlastungswirkung der 

Fünftelregelung ggü. dem Grundtarif dagegen vollständig ausgeschöpft werden.  

Unabhängig von der Höhe der außerordentlichen Einkünfte führen Einzel- und Zusammen-

veranlagung zum gleichen Ergebnis, wenn die laufenden Einkünfte beider Ehegatten jeweils 

in die 2. Proportionalzone fallen, also mindestens 277.826 € betragen. 

Bei Kombination der im Rahmen dieser Arbeit fokussierten Sachverhaltsgestaltung und 

dem Veranlagungswahlrecht von Ehegatten ist zu beachten, dass die soeben aufgezeigte 

Vorteilhaftigkeit einer Veranlagungsart in bestimmten Einkünftekonstellationen durch eine 

Minderung des gemeinsamen verbleibenden zu versteuernden Einkommens der Ehegatten 

zugunsten der anderen Veranlagungsart umschlagen und das Haushaltsnettoeinkommen des 

Ehepaares so weiter erhöht werden kann. Dieser Aspekt wird exemplarisch anhand eines 

Beispiels verdeutlicht, bei dem Ehegatte A außerordentliche Einkünfte i. H. v. 500.000 € 

erzielt (mit 𝑎𝑜𝐸𝐵 = 0), darüber hinaus aber keine weiteren Einkünfte erwirtschaftet, wäh-

rend das verbleibende zu versteuernde Einkommen des Ehegatten B zwischen 0 € und 

150.000 € variiert wird. In Abbildung 14 ist das jeweilige Haushaltsnettoeinkommen dar-

gestellt, welches sich bei Wahl der Einzel- bzw. Zusammenveranlagung ohne parallele Ge-

nerierung steuerlicher Abzugsbeträge ergibt. Die rote Hervorhebung zeigt dagegen das op-

 
515  Vgl. auch Müller/Kalies (2019): S. 708 sowie die Ausführungen zur maximalen Entlastungswirkung der 

Fünftelregelung ggü. dem Grundtarif in Kapitel 3.3.2.1, S. 68. 
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timierte Haushaltsnettoeinkommen, wenn im Rahmen der Steuerplanungsanalyse das Ver-

anlagungswahlrecht mit der Sachverhaltsgestaltung kombiniert wird.516 

 

Abbildung 14:  Optimierung des Haushaltsnettoeinkommens durch Kombination 

der Sachverhaltsgestaltung mit dem Veranlagungswahlrecht bei 

außerordentlichen Einkünften des Ehegatten A i. H. v. 500.000 €517 

Bei isolierter Betrachtung des Veranlagungswahlrechts (d. h. bei Ausblendung der Sach-

verhaltsgestaltung) würde bis zu einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen des 

Ehegatten B i. H. v. 27.411 € (K1) die Handlungsempfehlung ausgesprochen, die 

Zusammenveranlagung und darüber hinaus die Einzelveranlagung zu wählen. Wird jedoch 

die Generierung eines steuerlichen Abzugsbetrags in die Steuerplanungsanalyse einbezo-

gen, ist erkennbar, dass sich die Vorteilhaftigkeit der Einzelveranlagung nach rechts ver-

schiebt (Pfeil 1). So ist die Verminderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

unter Anwendung des Splittingtarifs der Einzelveranlagung ohne Sachverhaltsgestaltung 

 
516  Um das Beispiel zur Verdeutlichung der Problematik möglichst einfach zu halten, wurde bewusst eine 

Einkünftestruktur gewählt, bei der lediglich im Rahmen der Zusammenveranlagung Optimierungspoten-

zial durch Generierung von steuerlichen Abzugsbeträgen besteht. 
517  Eigene Darstellung auf Basis des Einkommensteuertarifs für den Veranlagungszeitraum 2023.  
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bis zu einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen des Ehegatten B bis zu einer Höhe 

von 63.331 € (K2) vorzuziehen.  

Bei isolierter Betrachtung der Sachverhaltsgestaltung würde im Rahmen der Zusammen-

veranlagung (d. h. bei Ausblendung der Wahlmöglichkeit zur Einzelveranlagung) bis zu ei-

nem verbleibenden zu versteuernden Einkommen des Ehegatten B i. H. v. 132.108 € (K3) 

entsprechendes Optimierungspotenzial durch Generierung steuerlicher Abzugsbeträge vor-

liegen. Wird jedoch das Veranlagungswahlrecht in die Steuerplanungsanalyse einbezogen, 

ist erkennbar, dass bereits bei einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen des Ehe-

gatten B, welches den Wert von 63.331 € (K2) übersteigt, die Einzelveranlagung ohne Sach-

verhaltsgestaltung zu einem höheren Haushaltsnettoeinkommen führt. Die rechtsseitige 

Grenze für das Optimierungspotenzial durch Minderung des verbleibenden zu versteuern-

den Einkommens verschiebt sich entsprechend nach links (Pfeil 2). 

Das Beispiel verdeutlicht exemplarisch die Wechselwirkungen, die sich aus der Kombina-

tion der im Rahmen dieser Arbeit fokussierten Sachverhaltsgestaltung und dem Veranla-

gungswahlrecht von Ehegatten ergeben. Diese Aspekte sollten im Rahmen der Steuerpla-

nungsanalyse demnach nicht isoliert betrachtet werden, sodass im Folgenden ein Entschei-

dungsmodell entwickelt wird, welches das Veranlagungswahlrecht von Ehegatten in die 

Optimierung einbezieht. Dabei ist zu beachten, dass das Entscheidungsproblem weiter an 

Komplexität gewinnt, wenn nicht nur ein Ehegatte, sondern beide Ehegatten außerordentli-

che Einkünfte erwirtschaften, die mit der Fünftelregelung besteuert werden.  

4.2.3 Entscheidungsmodell  

4.2.3.1 Theoretische Einordnung  

Die vorherigen Ausführungen haben gezeigt, dass allgemeingültige Aussagen zur Optimie-

rung der Einkünftestruktur im Kontext der Fünftelregelung aufgrund der Vielzahl der Ein-

fluss nehmenden Faktoren nicht ohne weiteres möglich sind, sondern in vielen Fällen eine 

individuelle Beurteilung notwendig ist. Um der zunehmenden Komplexität des Entschei-

dungsproblems zu begegnen, werden die im Rahmen der Steuerplanungsanalyse bislang er-

arbeiteten Ergebnisse daher in ein programmgestütztes Entscheidungsmodell überführt, 

welches als Technologie zur Beantwortung der Forschungsfrage 𝐹1 („Inwiefern kann durch 

eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens – ggf. unter Einbezug des 

Veranlagungswahlrechts von Ehegatten – eine Maximierung des Haushaltsnettoeinkom-
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mens erreicht werden?“) fungiert. Hierzu wird auf eine präskriptive Entscheidungstheorie 

zurückgegriffen,518 d. h., es wird untersucht, wie im Rahmen einer Entscheidungssituation 

bei gegebenen Entscheidungsprämissen eine rationale Entscheidung getroffen werden 

kann.519 So werden technologische Aussagen gewonnen,520 die aufzeigen, mit welchen Mit-

teln ein vom Entscheidungsträger formuliertes Ziel adäquat erreicht wird, wobei dem Rati-

onalitätsbegriff eine zentrale Bedeutung zukommt.521 Im Rahmen des hier entwickelten Ent-

scheidungsmodells wird eine neoklassisch verortete Steuerwirkungstheorie mit einer Hand-

lungshypothese objektiver Rationalität zugrunde gelegt, sodass das Situationsbild des Ent-

scheidungsträgers annahmegemäß mit der Wirklichkeit übereinstimmt.522 Die Basisele-

mente eines Entscheidungsmodells umfassen zum einen das Entscheidungsfeld, d. h. die 

modellmäßig erfassten Handlungsalternativen, Umweltzustände sowie Ergebnisse, und zum 

anderen die Entscheidungsregel, welche das vom Entscheidungsträger verfolgte Ziel abbil-

det (vgl. Abbildung 15).523 

 
518  Hiervon abzugrenzen ist eine deskriptive Entscheidungstheorie, im Rahmen derer untersucht wird, wie 

Entscheidungen in der Realität tatsächlich getroffen werden (= beschreibende Aussagen) und warum sie 

gerade so und nicht anders zustande kommen (= erklärende Aussagen). Dabei wird nicht von gegebenen 

Entscheidungsprämissen ausgegangen, sondern deren „Zustandekommen“ als eigenständiges Untersu-

chungsobjekt angesehen, wobei empirisch beobachtbare Begrenzungen der Rationalität einbezogen wer-

den. Vgl. Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes (2018): S. 4, Bamberg/Coenenberg/Krapp (2019): S. 3, 5. 
519  Vgl. Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes (2018): S. 4, Bamberg/Coenenberg/Krapp (2019): S. 3. 
520  In der Literatur wird synonym zur präskriptiven Entscheidungstheorie auch der Begriff der normativen 

Entscheidungstheorie verwendet. Vgl. Göbel (2016): S. 27, Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes (2018): 

S. 4, Bamberg/Coenenberg/Krapp (2019): S. 3. Nach der hier vertretenen Auffassung werden jedoch 

keine normativen, sondern technologische Aussagen i. S. von (wertfreien) Ziel-Mittel-Zusammenhängen 

erarbeitet, da die Entscheidung dem Entscheidungsträger nicht vorgeschrieben, sondern diesem selbst 

überlassen wird.  
521  Vgl. Göbel (2016): S. 40, Bamberg/Coenenberg/Krapp (2019): S. 3. 
522  Vgl. Bamberg/Coenenberg/Krapp (2019): S. 4. 
523  Vgl. Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes (2018): S. 32, Bamberg/Coenenberg/Krapp (2019): S. 15.  
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Entscheidungsfeld Entscheidungsregel

Handlungsalternativen Umweltzustände Ergebnisse

Basiselemente eines Entscheidungsmodells

 

Abbildung 15:  Basiselemente eines Entscheidungsmodells524 

Dem Entscheidungsträger stehen zum Entscheidungszeitpunkt bestimmte Handlungsalter-

nativen (ℎ𝑎𝑖 mit 𝑖 = 1,… ,𝑚) zur Verfügung, wobei eine Alternative regelmäßig in der Un-

terlassung besteht, d. h., dass der Status quo aufrechterhalten wird.525 Die Menge aller Hand-

lungsalternativen 𝐻𝐴 = {ℎ𝑎1, ℎ𝑎2, … , ℎ𝑎𝑚} wird als Aktionenraum bezeichnet.526 Die im 

Aktionenraum enthaltenen Handlungsmöglichkeiten sind nach dem Prinzip der vollkom-

menden Alternativenstellung zu formulieren, d. h., dass der Entscheidungsträger zum einen 

gezwungen ist, eine der zur Verfügung stehenden Alternative zu ergreifen, und zum ande-

ren, dass sich die einzelnen Handlungsalternativen gegenseitig ausschließen.527 Für einen 

ledigen Steuerpflichtigen besteht im Rahmen des Entscheidungsmodells bspw. ein Aktio-

nenraum 𝐻𝐴 = {ℎ𝑎1, ℎ𝑎2}, wobei die Alternative ℎ𝑎1 darin besteht, die gegebene Einkünf-

testruktur beizubehalten (Unterlassungsalternative), während ℎ𝑎2 die Möglichkeit abbildet, 

einen steuerlichen Abzugsbetrag (𝑆𝑡𝐴𝐵) zu generieren, durch den das verbleibende zu ver-

steuernde Einkommen auf den Referenzwert (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓) vermindert wird.528  

 
524  In Anlehnung an Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes (2018): S. 33. 
525  Vgl. Göbel (2016): S. 32, Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes (2018): S. 5, Bamberg/Coenenberg/Krapp 

(2019): S. 15 f. Ein Entscheidungsmodell muss mindestens zwei Handlungsalternativen umfassen, da 

ansonsten kein Entscheidungsproblem vorliegt. 
526  Vgl. Dinkelbach (1982): S. 12, Göbel (2016): S. 50, Bamberg/Coenenberg/Krapp (2019): S. 15 f. 
527  Vgl. Göbel (2016): S. 51, Bamberg/Coenenberg/Krapp (2019): S. 16. 
528  Grundsätzlich bestünden weitere Handlungsalternativen darin, steuerliche Abzugsbeträge in anderer 

Höhe zu bilden. Da in Kapitel 4.2.1 jedoch bereits die optimale Höhe des steuerlichen Abzugsbetrags für 

gegebene Einkünftestrukturen ermittelt wurde (vgl. insbesondere Gleichung (36), S. 111), werden die 

weiteren Handlungsmöglichkeiten im Folgenden ausgeblendet. Auf den Aktionenraum im Rahmen der 

Ehegattenbesteuerung wird bei Beschreibung des Programmablaufs in Kapitel 4.2.3.2, S. 128 anhand 

eines Beispiels näher eingegangen. 
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Damit der Entscheidungsträger den jeweiligen Nutzen der verschiedenen Handlungsalter-

nativen bestimmen kann, werden Informationen über seine Umwelt benötigt. Unter diesen 

Umweltzuständen werden die Größen verstanden, die das Ergebnis der Alternativen beein-

flussen, aber keine Entscheidungsvariablen darstellen.529 Für die Lösung des hier betrachte-

ten Entscheidungsproblems ist bspw. die gegebene Einkünftestruktur (𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸)530 des 

Entscheidungsträgers relevant.531 Da eine Situationsannahme der Sicherheit angenommen 

wird, verfügt der Steuerpflichtige zum Entscheidungszeitpunkt über vollkommene Informa-

tionen, sodass er in der Lage ist, seine Einkünftestruktur korrekt zu quantifizieren. Zudem 

wird angenommen, dass keine Einkommensbestandteile vorliegen, welche zur parallelen 

Anwendung einer weiteren relativen Tarifnorm führen. Darüber hinaus wird unterstellt, dass 

der Steuerpflichtige über ausreichend liquide Mittel zur Generierung eines zahlungswirksa-

men steuerlichen Abzugsbetrags verfügt und dass diese Auszahlung sowie die grundsätzlich 

anfallende Steuerbelastung und die aus der Sachverhaltsgestaltung resultierende Steuerer-

stattung (= Einzahlung) zum selben Zeitpunkt anfallen, sodass eine Diskontierung des aus 

der Sachverhaltsgestaltung resultierenden Vorteils unterbleibt.532 Weitere Einflussfaktoren, 

die für die Nutzenzuweisung der verschiedenen Handlungsalternativen relevant sind, sind 

zum einen die Tatsache, ob die Steuerplanung für eine ledige Person oder im Rahmen einer 

Ehegattenbesteuerung erfolgt, und zum anderen der Veranlagungszeitraum, in dem die au-

ßerordentlichen Einkünfte steuerlich erfasst werden.  

Die eintretenden Konsequenzen der jeweiligen Handlungsalternativen bei gegebenen Um-

weltzuständen werden als Ergebnisse bezeichnet.533 Die Ergebnisse spiegeln den jeweiligen 

 
529  Vgl. Schneeweiß (1966): S. 125, Göbel (2016): S. 54, Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes (2018): S. 34, 

Bamberg/Coenenberg/Krapp (2019): S. 18.  
530  Im Fall der Ehegattenbesteuerung umfasst die Einkünftestruktur entsprechend die Einkommensbestand-

teile beider Ehegatten (𝑎𝑜𝐸𝐴 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴, 𝑎𝑜𝐸𝐵 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵). 
531  Das verbleibende zu versteuernde Einkommen wird entsprechend nicht als Entscheidungsvariable be-

handelt, sondern zum Entscheidungszeitpunkt als gegebene Größe angenommen. Die beeinflussbare 

Größe wird stattdessen durch den steuerlichen Abzugsbetrag (𝑆𝑡𝐴𝐵) abgebildet. 
532  Darüber hinaus bleiben unterschiedliche Zahlungszeitpunkte der resultierenden Steuerbelastung – bspw. 

durch Einkommensteuervorauszahlungen gem. § 37 EStG oder Abzugsteuern (z. B. Lohn- oder Kapital-

ertragsteuer gem. §§ 38, 43 EStG) – unberücksichtigt. Vgl. zu den ausführlich zu den Modellannahmen 

Kapitel 4.2.3.3.1, S. 135-138.  
533  Vgl. Bamberg/Coenenberg/Krapp (2019): S. 22. 
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Nutzen der verschiedenen Handlungsalternativen wider und werden hier durch das Haus-

haltsnettoeinkommen abgebildet.534  

𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎𝑖) = 𝑎𝑜𝐸 + 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝑆𝑡𝐴𝐵 − 𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸, (𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝑆𝑡𝐴𝐵)) (37) 

Für die Auswahl derjenigen Handlungsalternative, die zu dem größtmöglichen Grad der 

Bedürfnisbefriedigung des Entscheidungsträgers führt, bedarf es einer Entscheidungsre-

gel.535 Im Rahmen des vorliegenden Entscheidungsmodells wird die Maximierung als Opti-

mierungskriterium zugrunde gelegt, sodass als optimale Handlungsalternative (ℎ𝑎∗) aus 

dem Aktionenraum 𝐻𝐴 diejenige Alternative gewählt wird, für die sich das höchste Haus-

haltsnettoeinkommen ergibt:536  

ℎ𝑎∗ = 𝑚𝑎𝑥 {𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎𝑖) | ℎ𝑎𝑖 𝜖 𝐻𝐴} (38) 

Zusammenfassend handelt es sich um ein präskriptives Entscheidungsmodell, welches als 

Bezugsbasis eine reale Entscheidungssituation zugrunde legt, in welcher eine natürliche 

Person bzw. ein Ehepaar außerordentliche Einkünfte bezieht, die der Besteuerung mit der 

Fünftelregelung unterliegen, und darüber hinaus laufende Einkünfte erwirtschaftet. Die 

Zielsetzung besteht in der Maximierung des Haushaltsnettoeinkommens einer gegebenen 

Einkünftestruktur, während die genannte Sachverhaltsgestaltung (ggf.) in Kombination mit 

dem Veranlagungswahlrecht als Mittel zur Zielerreichung fungieren. Da die Entscheidung 

 
534  Da ein Entscheidungsmodell bei Sicherheit vorliegt, kann jeder Handlungsalternative ℎ𝑎𝑖 genau ein Er-

gebnis 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎𝑖) zugeordnet werden. Vgl. Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes (2018): S. 38, Obermaier/ 

Saliger (2020): S. 13. Im Fall der Unterlassungsalternative beträgt der steuerliche Abzugsbetrag entspre-

chend 0 €. Zu beachten ist, dass die Ermittlung des Haushaltsnettoeinkommens im Fall der Ehegattenbe-

steuerung unter Einbezug des Veranlagungswahlrechts erfolgt, worauf bei Beschreibung des Pro-

grammablaufs im folgenden Kapitel 4.2.3.2 (vgl. dort insbesondere Fn. 545 f., S. 129) im Rahmen eines 

Beispiels näher eingegangen wird. 
535  Vgl. Laux/Gillenkirch/Schenk-Mathes (2018): S. 36, Sander (2018): S. 55 f. 
536  Vgl. für eine ähnliche Darstellung einer Entscheidungsregel Dinkelbach (1982): S. 31 Bei Anwendung 

der Entscheidungsregel wird grundsätzlich nur eine Auswahl der optimalen Handlungsalternative getrof-

fen. Durch den Vergleich der einzelnen Ergebnisse 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎𝑖) ist darüber hinaus die Ermittlung einer 

Rangfolge aller erwogenen Handlungsalternativen möglich. Hierzu bedarf es einer rationalen – i. S. einer 

vollständigen und transitiven – Präferenzordnung des Steuerpflichtigen. Vollständigkeit bedeutet, dass 

für jedes Paar möglicher Handlungsalternativen angegeben werden kann, ob eine Alternative der anderen 

vorgezogen wird oder ob der Entscheidungsträger zwischen den Alternativen indifferent ist 

(𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎1) > 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎2) ∨ 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎1) < 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎2) ∨ 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎1) ≈ 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎2)). Transitivität be-

deutet, dass die Präferenzrelation widerspruchsfrei ist. Wenn bspw. das Ergebnis der Handlungsalterna-

tive 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎1) ggü. 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎2) und gleichzeitig 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎2) ggü. 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎3) bevorzugt wird, dann muss 

auch 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎1) ggü. 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎3) bevorzugt werden (𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎1) > 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎2) ∧ 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎2) >

𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎3) → 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎1) > 𝐻𝑁𝐸(ℎ𝑎3)). Vgl. Schauenberg (1978): S. 168, Laux/Gillenkirch/Schenk-

Mathes (2018): S. 37, 44, Sander (2018): S. 56. 
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lediglich den jeweils betrachteten Veranlagungszeitraum betrifft und keine Bindungswir-

kung für die Zukunft entfaltet, handelt es sich um ein statisches Modell.537 Dieses erfasst 

ausschließlich die einkommensteuerlichen Auswirkungen von Handlungsalternativen; Zu-

schlagsteuern – wie Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer – bleiben unberücksichtigt.  

4.2.3.2 Erläuterung des Programmablaufs  

Die im Rahmen der Steuerplanungsanalyse bislang erarbeiteten Ergebnisse werden nun in 

ein programmgestütztes Entscheidungsmodell in Matlab überführt.538 Das Programm führt 

für eine gegebene Einkünftestruktur verschiedene Veranlagungssimulationen539 durch und 

gibt als Ergebnis eine konkrete Handlungsempfehlung aus. Der Programmablauf ist in vier 

Abschnitte gegliedert, die im Folgenden näher beschrieben und anhand zweier Beispiele 

verdeutlicht werden: 

1. Abfrage der Eingabeparameter und Bestimmung des Aktionenraums, 

2. Veranlagungssimulation(en) der gegebenen Einkünftestruktur,  

3. Veranlagungssimulation(en) unter Einbezug steuerlicher Abzugsbeträge, 

4. Ausgabe des Ergebnisses der Steuerplanungsanalyse mit etwaiger Handlungsemp-

fehlung.  

Programmabschnitt 1: 

Zu Beginn wird der Programmanwender aufgefordert, die Daten (= Umweltzustände) ein-

zugeben, die für die folgenden Berechnungen zugrunde gelegt werden sollen. Hierzu erfolgt 

zunächst eine Abfrage, ob die Steuerplanungsanalyse für eine natürliche Person oder für 

zwei natürliche Personen, welche die Voraussetzungen für das Veranlagungswahlrecht er-

füllen, erfolgen soll (vgl. Abbildung 16).  

 
537  Vgl. Kudert/Höppner (2020): S. 79 (dort Fn. 5), 80 (dort Fn. 22), Fritz-Schmied et al. (2019): S. 124 

(dort Fn. 17) und zur Abgrenzung von statischen und dynamischen Steuerbelastungsvergleichen Brähler 

(2008). 
538  Vgl. für die dem Programm zugrunde liegende Syntax Anhang 15, S. 276-285.  
539  Die Veranlagungssimulation ist grundsätzlich den Ermittlungsmodellen zuzuordnen, da im Rahmen die-

ser Modellierungstechnik die Folgen einer bestimmten Handlungsalternative quantifiziert werden. Vgl. 

Fn. 158, S. 29. Dennoch handelt es sich hier um ein Entscheidungsmodell, da für jede Handlungsalter-

native des Aktionenraums eine Veranlagungssimulation durchgeführt wird und die Entscheidungsregel 

im Programmablauf fest integriert ist, sodass als Ergebnis eine konkrete Handlungsempfehlung ausge-

geben wird. 
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Abbildung 16:  Abfrage der Eingabeparameter – Personenanzahl540 

Je nach Eingabe erfolgt sodann die Abfrage der Einkünftestruktur für eine bzw. zwei Per-

sonen, wobei zwischen der Höhe der außerordentlichen Einkünfte und der Höhe des ver-

bleibenden zu versteuernden Einkommens differenziert wird (vgl. Abbildung 17).  

Beispiel 1: Abfrage der Einkünftestruktur bei einer Person: 

 

Beispiel 2: Abfrage der Einkünftestruktur bei zwei Personen unter Einbezug des 

Veranlagungswahlrechts: 

 

Abbildung 17: Abfrage der Eingabeparameter – Einkünftestruktur541 

Zuletzt erfolgt die Abfrage des Veranlagungszeitraums, der für die Steuerplanungsanalyse 

zugrunde gelegt werden soll (vgl. Abbildung 18). Aktuell sind im Programm die Veranla-

gungszeiträume 2014 bis 2023 hinterlegt.542 Da sämtliche Berechnungen auf die Formvari-

ablen des Einkommensteuertarifs zurückgreifen, können Tarifanpassungen zukünftiger 

Veranlagungszeiträume problemlos nachträglich eingepflegt werden.  

 
540  Eigene Darstellung. 
541  Eigene Darstellung. 
542  Dieser Zeitraum wurde gewählt, da sich die in Kapitel 5 folgende empirische Analyse auf Daten aus dem 

Veranlagungszeitraum 2014 bezieht. 
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Abbildung 18: Abfrage der Eingabeparameter – Veranlagungszeitraum543 

Auf Basis der Eingabeparameter wird nun der Aktionenraum 𝐻𝐴 bestimmt, welcher die 

jeweiligen Handlungsalternativen ℎ𝑎𝑖 umfasst, für die in den Programmabläufen 2 und 3 

entsprechende Veranlagungssimulationen durchgeführt werden. Im Rahmen der Steuerpla-

nung einer natürlichen Person (Beispiel 1) besteht der Aktionenraum aus den folgenden 

zwei Handlungsalternativen: 

𝐻𝐴𝐵𝑠𝑝1 = {ℎ𝑎1, ℎ𝑎2} mit 

ℎ𝑎1 = 𝐵𝑒𝑖𝑏𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑏𝑒𝑛𝑒𝑛 𝐸𝑖𝑛𝑘ü𝑛𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟  
                          (𝑈𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒) 

ℎ𝑎2 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛 𝐴𝑏𝑧𝑢𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑠 (𝑆𝑡𝐴𝐵) 

Im Fall der Ehegattenbesteuerung (Beispiel 2) umfasst der Aktionenraum durch den Einbe-

zug des Veranlagungswahlrechts bis zu sechs Handlungsalternativen.544 Als Unterlassungs-

alternative gilt dabei die Beibehaltung der gegebenen Einkünftestruktur unter Anwendung 

des Splittingtarifs, da die Zusammenveranlagung gem. § 26 Abs. 3 EStG von Amts wegen 

durchgeführt wird, sofern nicht explizit die Einzelveranlagung gewählt wird.  

𝐻𝐴𝐵𝑠𝑝2 = {ℎ𝑎1, ℎ𝑎2, ℎ𝑎3, ℎ𝑎4, ℎ𝑎5, ℎ𝑎6} mit 

ℎ𝑎1 = 𝐵𝑒𝑖𝑏𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑏𝑒𝑛𝑒𝑛 𝐸𝑖𝑛𝑘ü𝑛𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 𝑚𝑖𝑡  
                          𝑍𝑢𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑔 (𝑈𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒) 

ℎ𝑎2 = 𝐵𝑒𝑖𝑏𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑏𝑒𝑛𝑒𝑛 𝐸𝑖𝑛𝑘ü𝑛𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 𝑚𝑖𝑡  

                          𝐸𝑖𝑛𝑧𝑒𝑙𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑔   

ℎ𝑎3 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑖𝑛𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛 𝐴𝑏𝑧𝑢𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑠   
                          (𝑆𝑡𝐴𝐵𝐴𝐵) 𝑚𝑖𝑡 𝑍𝑢𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑔 

ℎ𝑎4 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛 𝐴𝑏𝑧𝑢𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑠 𝑏𝑒𝑖 𝐴 (𝑆𝑡𝐴𝐵𝐴) 
                          𝑚𝑖𝑡 𝐸𝑖𝑛𝑧𝑒𝑙𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑔  

  

 
543  Eigene Darstellung. 
544  Sofern nur ein Ehegatte außerordentliche Einkünfte bezieht, reduziert sich der Aktionenraum auf vier 

Handlungsalternativen. In diesem Fall entfallen die Alternative ℎ𝑎4 oder ℎ𝑎5 sowie zusätzlich die Alter-

native ℎ𝑎6, da die Generierung eines steuerlichen Abzugsbetrags beim Ehegatten ohne außerordentliche 

Einkünfte im Rahmen der Einzelveranlagung aufgrund der Nichtanwendung der Fünftelregelung zu kei-

ner Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens führen kann. 
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ℎ𝑎5 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛 𝐴𝑏𝑧𝑢𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑠 𝑏𝑒𝑖 𝐵 (𝑆𝑡𝐴𝐵𝐵) 
                          𝑚𝑖𝑡 𝐸𝑖𝑛𝑧𝑒𝑙𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑔  

ℎ𝑎6 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛 𝐴𝑏𝑧𝑢𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑠 𝑏𝑒𝑖 𝐴 (𝑆𝑡𝐴𝐵𝐴)   
                          𝑢𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑖 𝐵 (𝑆𝑡𝐴𝐵𝐵) 𝑚𝑖𝑡 𝐸𝑖𝑛𝑧𝑒𝑙𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑔 

Programmabschnitt 2:  

Das Programm liest in Abschnitt 2 zunächst die Tarifparameter für den vorgegebenen Ver-

anlagungszeitraum ein. Auf Basis der Eingabedaten erfolgt eine Veranlagungssimulation 

für die gegebene Einkünftestruktur, und es werden die Steuerbelastung sowie das resultie-

rende Haushaltsnettoeinkommen ermittelt (vgl. Abbildung 19). Im Beispiel 1 wird entspre-

chend das Ergebnis der 1. Handlungsalternative (𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝1(ℎ𝑎1)) ausgegeben. Im Fall von 

Ehegatten (Beispiel 2) wird dabei zusätzlich eine Vorteilhaftigkeitsprüfung zur Ausübung 

des Veranlagungswahlrechts durchgeführt, sodass sowohl eine Veranlagungssimulation für 

die Unterlassungsalternative ℎ𝑎1 als auch für die Alternative ℎ𝑎2 erfolgt. Entsprechend wer-

den die Steuerbelastung und das Haushaltsnettoeinkommen der Ehegatten unter Anwen-

dung des Splittingtarifs ermittelt (𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝2(ℎ𝑎1)),545 und es erfolgt ein Abgleich mit dem 

Haushaltsnettoeinkommen, welches sich im Rahmen der Einzelveranlagung 

(𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝2(ℎ𝑎2))546 ergibt. Der höhere Wert wird als Ergebnis für die gegebene Einkünf-

testruktur ausgegeben und dient als Vergleichsgröße zur Quantifizierung eines etwaigen 

Vorteils im Rahmen der Ergebnisdarstellung der Steuerplanungsanalyse in Programmab-

schnitt 4. Bei der hier gegebenen Einkünftestruktur führt die Zusammenveranlagung zu ei-

nem Vorteil ggü. der Einzelveranlagung i. H. v. 11.933 €, sodass das Ergebnis der Unter-

lassungsalternative ℎ𝑎1 ausgegeben wird.  

 
545  𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝2(ℎ𝑎1) = 𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵 + 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵 − 𝑆34 𝐼,𝑍𝑉(𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵). 
546  𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝2(ℎ𝑎2) = 𝐻𝑁𝐸𝐴 +𝐻𝑁𝐸𝐵 𝑚𝑖𝑡  

 𝐻𝑁𝐸𝐴 = {
𝑎𝑜𝐸𝐴 + 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴 − 𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸𝐴 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴)   𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸𝐴 > 0

𝑧𝑣𝐸𝐴 − 𝑆(𝑧𝑣𝐸𝐴)                                       𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸𝐴 = 0
}  𝑢𝑛𝑑  

 𝐻𝑁𝐸𝐵 = {
𝑎𝑜𝐸𝐵 + 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵 − 𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸𝐵 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵) 𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸𝐵 > 0

𝑧𝑣𝐸𝐵 − 𝑆(𝑧𝑣𝐸𝐵)                                     𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸𝐵 = 0
}. 
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Fortsetzung Beispiel 1: 

 

Fortsetzung Beispiel 2: 

 

Abbildung 19:  Ergebnis der Veranlagungssimulation der gegebenen Einkünfte-

struktur547 

Programmabschnitt 3: 

In Programmabschnitt 3 erfolgen sodann Veranlagungssimulationen für die übrigen Hand-

lungsalternativen ℎ𝑎2 (Beispiel 1) bzw. ℎ𝑎3 bis ℎ𝑎6 (Beispiel 2). Um die Höhe des jewei-

ligen steuerlichen Abzugsbetrags zu bestimmen, wird analog zu dem in Kapitel 4.2.1 be-

schriebenen Vorgehen in Abhängigkeit von der Höhe der außerordentlichen Einkünfte und 

unter Berücksichtigung der Nebenbedingung ein Referenzwert für das verbleibende zu ver-

steuernde Einkommen ermittelt. Im Fall der Ehegattenbesteuerung wird im Rahmen der 

Einzelveranlagung für jede Person mit außerordentlichen Einkünften ein separater Refe-

renzwert ermittelt (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓_𝐴, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓_𝐵)548, während bei der Zusammenveranlagung die 

Zuweisung eines gemeinsamen Referenzwerts (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓_𝐴𝐵) unter Beachtung des Splitting-

verfahrens gem. Gleichung (39) erfolgt.  

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓_𝐴𝐵

=

{
 

 −0,1 ∗ 𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵 +𝐸1 +
1− 5 ∗ 𝑠𝑔2
10 ∗ 𝑝2

− 1 𝑓ü𝑟 
1 −  5 ∗  𝑠𝑔2
2 ∗ 𝑝2

 <
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

≤ −5 + 5 ∗ 𝐸1 +
1−  5 ∗  𝑠𝑔2
2 ∗ 𝑝2

0                                                                                                        𝑓ü𝑟 
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

> −5 + 5 ∗ 𝐸1 +
1−  5 ∗ 𝑠𝑔2
2 ∗ 𝑝2 }

 

 

 

𝑚𝑖𝑡 𝑁𝐵: 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓_𝐴𝐵 < 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵 

(39) 

Der steuerliche Abzugsbetrag ergibt sich sodann als Differenz zwischen dem gegebenen 

verbleibenden zu versteuernden Einkommen und dem entsprechenden Referenzwert. Unter 

Berücksichtigung des jeweiligen steuerlichen Abzugsbetrags wird für jede verbliebene 

 
547  Eigene Darstellung. 
548  Vgl. zur Ermittlung der individuellen Referenzwerte im Fall der Einzelveranlagung Gleichung (31) mit 

den zugehörigen Erläuterungen in Kapitel 4.2.1, S. 109 analog. 
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Handlungsalternative das resultierende Haushaltsnettoeinkommen 𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝1(ℎ𝑎2) bzw. 

𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝2(ℎ𝑎3) bis 𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝2(ℎ𝑎6) ermittelt.549 

Programmabschnitt 4: 

Im letzten Programmabschnitt wird durch Anwendung der Entscheidungsregel die optimale 

Handlungsalternative ℎ𝑎∗ ermittelt. Hierzu werden die Ergebnisse sämtlicher Handlungsal-

ternativen des jeweiligen Aktionenraums auf das Maximum hin untersucht. Führt eine mo-

difizierte Einkünftestruktur zu einem höheren Haushaltsnettoeinkommen, wird die Hand-

lungsempfehlung ausgegeben, diese Einkünftestruktur durch eine entsprechende Sachver-

haltsgestaltung herbeizuführen, indem ein steuerlicher Abzugsbetrag zur Minderung des 

verbleibenden zu versteuernden Einkommens gebildet wird. Darüber hinaus wird der aus 

der Wahl der optimalen Handlungsalternative resultierende Vorteil quantifiziert (vgl. Ab-

bildung 20). Im Fall der Ehegattenbesteuerung erfolgt darüber hinaus wiederum eine Emp-

fehlung zur Ausübung des Veranlagungswahlrechts. In dem hier gewählten Beispiel 2 ist 

auch nach der Sachverhaltsgestaltung die Zusammenveranlagung für das Ehepaar vorteil-

haft.550  

Fortsetzung Beispiel 1: 

 

 
549  Vgl. für die Ermittlung des Haushaltsnettoeinkommens der Alternative ℎ𝑎2 in Beispiel 1 Formel (37), 

S. 125 in Kapitel 4.2.3.1 und für die Alternativen ℎ𝑎3 bis ℎ𝑎6 in Beispiel 2: 

 𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝2(ℎ𝑎3) = 𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵 + 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵 − 𝑆𝑡𝐴𝐵𝐴𝐵 − 𝑆34 𝐼,𝑍𝑉(𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵 , (𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵 − 𝑆𝑡𝐴𝐵𝐴𝐵)).  

 𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝2(ℎ𝑎4) = 𝐻𝑁𝐸𝐵 + 𝑎𝑜𝐸𝐴 + 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴 − 𝑆𝑡𝐴𝐵𝐴 − 𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸𝐴, (𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴 − 𝑆𝑡𝐴𝐵𝐴)). 

𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝2(ℎ𝑎5) = 𝐻𝑁𝐸𝐴 + 𝑎𝑜𝐸𝐵 + 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵 − 𝑆𝑡𝐴𝐵𝐵 − 𝑆(𝑎𝑜𝐸𝐵, (𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵 − 𝑆𝑡𝐴𝐵𝐵)). 

 𝐻𝑁𝐸𝐵𝑠𝑝2(ℎ𝑎6) = 𝑎𝑜𝐸𝐴 + 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴 − 𝑆𝑡𝐴𝐵𝐴 − 𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸𝐴 , (𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴 − 𝑆𝑡𝐴𝐵𝐴)) + 𝑎𝑜𝐸𝐵 +

                                   𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵 − 𝑆𝑡𝐴𝐵𝐵 − 𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸𝐵 , (𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵 − 𝑆𝑡𝐴𝐵𝐵)). 

550  Vgl. für eine exemplarische Einkünftestruktur, bei welcher eine grundsätzliche Vorteilhaftigkeit der Ein-

zelveranlagung durch die Sachverhaltsgestaltung zugunsten der Zusammenveranlagung umschlägt, An-

hang 16, S. 286 und für den umgekehrten Fall Anhang 17, S. 287. 
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Fortsetzung Beispiel 2: 

 

Abbildung 20:  Ergebnis der Steuerplanungsanalyse mit Handlungsempfehlung551 

In Beispiel 1 führt die Alternative ℎ𝑎2 ggü. der Unterlassungsalternative zu einem höheren 

Ergebnis, während in Beispiel 2 die Alternative ℎ𝑎3 die optimale Handlungsmöglichkeit 

darstellt. So wird in Beispiel 1 durch die Generierung eines steuerlichen Abzugsbetrags 

i. H. v. 10.230 € die Steuerbelastung von 15.257 € auf 2.600 € vermindert, sodass sich unter 

Berücksichtigung des Abzugsbetrags eine Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens um 

2.427 € ergibt. In Beispiel 2 besteht die optimale Handlungsalternative darin, im Rahmen 

der Zusammenveranlagung einen gemeinsamen steuerlichen Abzugsbetrag i. H. v. 60.000 € 

zu generieren, wodurch die Steuerbelastung von 1.174.320 € auf 1.076.920 € reduziert und 

entsprechend eine Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens des Ehepaares um 37.400 € 

realisiert wird.  

Sofern die Steuerplanungsanalyse nicht zu einem positiven Ergebnis führt, wird anstatt ei-

ner Handlungsempfehlung der Hinweis ausgegeben, dass eine Erhöhung des Haushaltsnet-

toeinkommens durch Generierung eines steuerlichen Abzugsbetrags bei der gegebenen Ein-

künftestruktur nicht möglich ist.552 In diesem Fall bietet es sich an zu prüfen, ob ggf. eine 

andere Sachverhaltsgestaltung – z. B. eine intertemporale Verschiebung von Einkünften 

oder eine Verlagerung von Einkünften auf Angehörige – für den Steuerpflichtigen vorteil-

haft ist.  

 
551  Eigene Darstellung. 
552  Vgl. für eine Steuerplanungsanalyse einer beispielhaften Einkünftestruktur, bei welcher durch die Sach-

verhaltsgestaltung keine Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens erreicht werden kann, Anhang 18, 

S. 288. Der gleiche Hinweis erfolgt, wenn die Zuweisung des Referenzwerts (bzw. der Referenzwerte) 

für das verbleibende zu versteuernde Einkommen anhand der Nebenbedingung scheitert. 
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4.2.3.3 Reflexion des entwickelten Entscheidungsmodells 

4.2.3.3.1 Kritische Würdigung der Modellannahmen 

Nachdem das aus Tarifverwerfungen resultierende Optimierungspotenzial im Kontext von 

§ 34 Abs. 1 EStG aufgezeigt und in ein programmgestütztes Entscheidungsmodell unter 

Einbezug des Veranlagungswahlrechts von Ehegatten überführt wurde, erfolgt nun eine kri-

tische Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Modellannahmen. Es liegt ein neo-

klassischer Modellansatz vor, der auf einer Handlungshypothese objektiver Rationalität und 

einer Situationsannahme der Sicherheit fußt. Das bedeutet, dass die Wirtschaftssubjekte 

zum Entscheidungszeitpunkt annahmegemäß über vollkommenes Wissen hinsichtlich der 

möglichen Handlungsalternativen verfügen, deren Konsequenzen mit Sicherheit einschät-

zen können und diese Einschätzung zudem objektiv zutreffend ist.553 Dabei wird jeglicher 

Einfluss psychologischer Faktoren (wie z. B. Emotionen oder kognitive Beschränkungen) 

auf das menschliche Entscheidungshandeln negiert,554 was auch eine Unabhängigkeit vom 

sozialen Kontext impliziert.555 Mit Blick auf die Vielzahl der im Rahmen des Literature Re-

views identifizierten Steuergestaltungsüberlegungen im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG er-

scheint es jedoch äußerst fraglich, ob der Entscheidungsträger dazu in der Lage ist, sämtli-

che zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen zu erkennen und deren Konsequenzen 

zutreffend ermitteln zu können.  

Es wird zudem unterstellt, dass die Wirtschaftssubjekte steuerliche Aspekte in ihren Ent-

scheidungskalkülen berücksichtigen; ansonsten wäre eine entsprechende Steuerplanung ob-

solet. Als Zielgröße wird das Haushaltsnettoeinkommen des Steuerpflichtigen und als Op-

timierungskriterium die Maximierung zugrunde gelegt, was m. E. als unproblematisch ein-

zustufen ist. Aufgrund der Handlungshypothese kommt es jedoch zu einer „harten“ Anwen-

dung der Entscheidungsregel. Es wird entsprechend die Handlungsalternative mit dem ma-

ximalen Haushaltsnettoeinkommen ausgegeben, und zwar unabhängig davon, wie hoch der 

aus der Sachverhaltsgestaltung generierte Vorteil im Vergleich zur Höhe des benötigten 

steuerlichen Abzugsbetrags ist. In der Realität wird ein Wirtschaftssubjekt wohl jedoch eine 

 
553  Vgl. Sander (2018): S. 51.  
554  Vgl. Beck (2014): S. 1, Theis (2014): S. 39, Averbeck (2018): S. 5 f. Aus der Kritik gegen diese offen-

sichtlich realitätsfernen Prämissen hat sich mit der Verhaltensökonomik (Behavioral Economics) ein ei-

genständiger Wissenschaftszweig entwickelt. 
555  Vgl. Sander (2018): S. 2, 158. 
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Abwägung zwischen der Höhe der eingesetzten Mittel und dem resultierenden Nutzen vor-

nehmen.  

Hinsichtlich des Entscheidungszeitpunkts ist zu beachten, dass die Entscheidung zur Gene-

rierung eines steuerlichen Abzugsbetrags regelmäßig bereits vor Ablauf des Veranlagungs-

zeitraums, in dem die außerordentlichen Einkünfte steuerlich zu berücksichtigen sind, ge-

troffen werden muss. Dies betrifft sämtliche Fälle, in denen der steuerliche Abzugsbetrag 

im Rahmen einer Überschusseinkunftsart oder einer anderen Position des einkommensteu-

erlichen Ermittlungsschemas generiert wird, welche dem Zu- bzw. Abflussprinzip des § 11 

EStG unterliegt. Lediglich im Rahmen der Gewinneinkünfte besteht – im begrenzten Um-

fang – u. U. die Möglichkeit, eine entsprechende Sachverhaltsgestaltung auch zu einem spä-

teren Zeitpunkt zu realisieren.  

Je nach Komplexität des betrachteten Sachverhalts ist die benötigte Information über die 

endgültige Einkünftestruktur vor Ablauf des Besteuerungszeitraums jedoch nur schwer 

(oder gar nicht) prognostizierbar, da dies auch die sichere Kenntnis über etwaige zukünftige 

Änderungen der einkommensteuerlichen Bemessungsgrundlagen durch Korrekturvorschrif-

ten i. S. der §§ 172-177 AO556 sowie über ggf. durch Dritte ausgelöste Änderungen der Be-

steuerungsgrundlagen impliziert.557 Zudem ist anzumerken, dass das Entscheidungsmodell 

lediglich für Steuerfälle konzipiert ist, bei denen keine Einkommensbestandteile vorliegen, 

welche zur parallelen Anwendung einer weiteren relativen Tarifnorm führen. In der Realität 

kommt es allerdings vor, dass bspw. ein Arbeitnehmer nach einer Abfindung, die mit der 

Auflösung eines Dienstverhältnisses im Zusammenhang steht, im selben Veranlagungszeit-

raum Arbeitslosengeld I bezieht, welches gem. § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. a) EStG dem 

Progressionsvorbehalt unterliegt.558 Auch ist es z. B. möglich, dass zusätzlich weitere au-

ßerordentliche Einkünfte erwirtschaftet werden, die nach einer anderen Tarifnorm als der 

Fünftelregelung besteuert werden.559 Sofern ein Steuerpflichtiger die persönlichen und sach-

 
556  Dies beinhaltet bspw. auch die Kenntnis über im folgenden Besteuerungszeitraum etwaig anfallende ne-

gative Einkünfte, die im Rahmen der interperiodischen Verlustverrechnung gem. § 10d Abs. 1 EStG 

i. V. m. § 172 Abs. 1 Nr. 2d AO in den betrachteten Veranlagungszeitraum zurückgetragen werden (kön-

nen). 
557  Vgl. zur Abgrenzung des in der Literatur in diesem Kontext oftmals verwendeten Begriffs der „fremd-

bestimmten Steuerwirkung“ die Ausführungen in Fn. 96, S. 21.  
558  Vgl. aber zu einer möglichen Ruhenszeit des Anspruchs auf Arbeitslosgeld I § 158 SGB III. 
559  Zur praktischen Relevanz dieser Annahme wird auf die Herleitung des finalen Untersuchungssamplings 

im Rahmen der empirischen Analyse einer Stichprobe der einkommensteuerlichen Veranlagungsda-
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lichen Voraussetzungen zur Anwendung von § 34 Abs. 3 EStG erfüllt, sollte zudem eine 

Vorteilhaftigkeitsanalyse zwischen der Fünftelregelung und der Besteuerung mit dem er-

mäßigten Durchschnittssteuersatz in die Entscheidungssituation einbezogen werden. In die-

sen Fällen müsste das Entscheidungsmodell entsprechend erweitert werden.  

Im Rahmen des Modells werden etwaige Liquiditätsprobleme ausgeblendet, sodass dem 

Entscheidungsträger annahmegemäß ausreichend liquide Mittel zur Generierung eines zah-

lungswirksamen steuerlichen Abzugsbetrags zur Verfügung stehen. Diese Prämisse wird 

grundsätzlich als unproblematisch angesehen, da die im Kontext außerordentlicher Ein-

künfte erwirtschafteten Veräußerungsgewinne, Entschädigungen, Nutzungsvergütungen, 

Zinsen oder andere Vergütungen beim Steuerpflichtigen regelmäßig zu einem Liquiditäts-

zufluss führen. Dennoch sind in der Realität Fälle der Illiquidität möglich, bspw. wenn die 

zugeflossenen Mittel bereits anderweitig verausgabt wurden, die Mittel erst zum Ende des 

Veranlagungszeitraums und somit ggf. nach der Sachverhaltsgestaltung zufließen oder die 

außerordentlichen Einkünfte aus reinen „Buchgewinnen“ bestehen.560 

Hinsichtlich der Zahlungszeitpunkte wird unterstellt, dass alle Ein- und Auszahlungen zum 

selben Zeitpunkt anfallen. Begründet wird dies damit, dass eine zeitliche Berücksichtigung 

der Zahlungsströme im Rahmen des Modells nicht praktikabel erscheint, da diese je nach 

Sachverhalt variieren. In der Realität wird die Auszahlung für den steuerlichen Abzugsbe-

trag voraussichtlich zum Ende des betrachteten Veranlagungszeitraums erfolgen, während 

Abzugsteuern und Vorauszahlungen bereits im Laufe des Jahres zu leisten sind und die Ein-

kommensteuer-Abschlusszahlung bzw. -erstattung erst zeitlich nachgelagert gezahlt wird. 

Hinsichtlich der auf die Einkommensteuer anrechenbaren Beträge ist bspw. zu unterschei-

den, ob vierteljährliche Einkommensteuer-Vorauszahlungen zu entrichten sind, deren Höhe 

auf Basis der letzten Veranlagung festgesetzt werden, oder ob bei einem Arbeitnehmer ein 

monatlicher Einbehalt der Lohnsteuer durch Abzug vom Arbeitslohn erfolgt.561 Wann die 

 
ten 2014 (FAST 2014) in Kapitel 5.2.1, S. 165-167 verwiesen. In 137.979 Steuerfällen kam die Fünftel-

regelung zur Anwendung, von denen 41.792 (30,29 %) parallel dem Progressionsvorbehalt (§ 32b EStG) 

bzw. einer weiteren Tarifnorm für außerordentliche Einkünfte (§§ 34 Abs. 3, 34b Abs. 3 Nr. 1, 2 EStG) 

unterlagen. 
560  Letzteres ist bspw. im Rahmen einer Betriebsaufgabe gem. § 16 Abs. 3 EStG denkbar, wenn die wesent-

lichen Betriebsgrundlagen nicht veräußert, sondern in das Privatvermögen des Steuerpflichtigen über-

führt werden.  
561  Vgl. zur Erhebung und Höhe der Lohnsteuer §§ 38, 38a EStG und zur Festsetzung von Einkommen-

steuer-Vorauszahlungen § 37 EStG.  
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Abschlusszahlung bzw. -erstattung einer Einkommensteuerveranlagung erfolgt, ist dagegen 

davon abhängig, wann die Steuererklärung eingereicht wird, wie lange das Finanzamt zur 

Bearbeitung und Festsetzung des Steuerbescheids benötigt und ob aus der Veranlagung eine 

Nachzahlung oder eine Erstattung resultiert.  

Zur Beantwortung der Frage, bis wann eine Steuererklärung einzureichen ist, ist zunächst 

zu klären, ob eine Pflicht- oder eine Antragsveranlagung562 vorliegt. Grundsätzlich ist jeder 

Steuerpflichtige gem. § 149 Abs. 1 AO i. V. m. § 25 Abs. 1 EStG zur Abgabe einer Ein-

kommensteuererklärung verpflichtet, sofern nicht ein gesetzlich kodifizierter Ausnahmetat-

bestand greift. Eine Ausnahme besteht bspw. grundsätzlich, wenn das Einkommen aus-

schließlich aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit besteht, von denen ein Steuerabzug 

vorgenommen worden ist.563 Diese greift allerdings nicht für im Rahmen dieser Einkunftsart 

erzielte Einkünfte i. S. des § 34 Abs. 2 Nr. 2 und 4 EStG, sofern der Lohnsteuerabzug unter 

analoger Anwendung der Fünftelregelung erfolgt ist.564 Daher ist davon auszugehen, dass 

im Kontext der Besteuerung außerordentlicher Einkünfte – unabhängig davon, in welcher 

Einkunftsart diese erzielt werden – eine Pflichtveranlagung vorliegt. Die Steuererklärung 

ist daher grundsätzlich spätestens sieben Monate nach Ablauf des Kalenderjahres einzu-

reichen;565 sofern eine Person mit Befugnis zu Hilfeleistungen in Steuersachen gem. § 3 oder 

§ 4 StBerG mit der Erstellung der Erklärung beauftragt ist, verlängert sich die Frist auf den 

letzten Tag des Monats Februar des zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Ka-

lenderjahres.566  

 
562  Bei einer Antragsveranlagung liegt keine Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung 

vor. Eine Veranlagung wird gem. § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG daher nur durchgeführt, wenn diese durch den 

Steuerpflichtigen beantragt wird. Dies ist im Rahmen der allgemeinen Festsetzungsfristen möglich, d. h. 

grundsätzlich innerhalb von vier Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums. Vgl. §§ 169 Abs. 2 

Nr. 2, 170 Abs. 1 AO i. V. m. § 36 Abs. 1 EStG. 
563  Vgl. zu den Ausnahmetatbeständen einer Pflichtveranlagung § 46 EStG und § 56 EStDV (i. U.). 
564  Vgl. § 46 Abs. 2 Nr. 5 i. V. m. § 39b Abs. 3 Satz 9 EStG. 
565  Vgl. § 149 Abs. 2 Satz 1 AO. 
566  Vgl. § 149 Abs. 3 AO. Hiervon abweichend sind für die Veranlagungszeiträume 2019 bis 2024 in Art. 97 

§ 36 Abs. 1, 3-5 EGAO aufgrund der Corona-Pandemie verlängerte Abgabefristen geregelt. Darüber 

hinaus besteht im Einzelfall die Möglichkeit einer Fristverlängerung nach Ermessen des Finanzamts 

gem. § 109 Abs. 1, Abs. 2 AO. Sofern der Steuerpflichtige seiner Abgabeverpflichtung nicht oder nicht 

fristgemäß nachkommt, greifen die Regelungen zur Festsetzung eines Verspätungszuschlags i. S. des 

§ 152 AO. 
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Die Finanzverwaltung ist hinsichtlich der Bearbeitungszeit der eingereichten Erklärung 

grundsätzlich an keine gesetzlich kodifizierte Frist gebunden.567 Die Zeit vom Eingang der 

Einkommensteuererklärung beim Finanzamt bis zum Datum des Steuerbescheids ist vom 

zuständigen Finanzamt und somit gem. § 19 Abs. 1 AO vom Wohnsitz bzw. gewöhnlichen 

Aufenthalt des Steuerpflichtigen abhängig und beträgt durchschnittlich zwischen 33 Tage 

(Berlin) und 48 Tage (Brandenburg).568 Sofern aus der Steuerfestsetzung eine Abschluss-

zahlung resultiert, ist diese innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids 

zu entrichten, während ein Erstattungsanspruch bereits unmittelbar nach der Bekanntgabe 

ausgezahlt wird.569 

Die Ausführungen verdeutlichen die Problematik der pauschalen Abbildung unterschiedli-

cher Zahlungszeitpunkte im Rahmen des Entscheidungsmodells, sodass eine Diskontierung 

des aus der Sachverhaltsgestaltung resultierenden Vorteils unterbleibt. Grundsätzlich wäre 

eine Kapitalwertberechnung bei Vorliegen entsprechender Informationen im Rahmen einer 

individuellen Steuerplanung zwar möglich, dies würde jedoch mit weiteren realitätsfernen 

Prämissen – wie der Annahme eines vollständigen und vollkommenen Kapitalmarkts – ein-

hergehen.570  

Darüber hinaus werden im Rahmen der Modellierung Zuschlagsteuern ausgeblendet, ob-

wohl grundsätzlich der Solidaritätszuschlag571 gem. § 1 Abs. 1 SolzG als Ergänzungsabgabe 

 
567  Für den Steuerpflichtigen besteht allerdings die Möglichkeit, einen Untätigkeitseinspruch einzulegen, 

wenn „über einen vom Einspruchsführer gestellten Antrag auf Erlass eines Verwaltungsakts ohne Mit-

teilung eines zureichenden Grundes [nicht] binnen angemessener Frist (...) entschieden worden ist“. 

§ 347 Abs. 1 Satz 2 EStG. Dies umfasst auch den Fall, wenn das Finanzamt trotz eingegangener Ein-

kommensteuererklärung eine Veranlagung unterlässt. Vgl. BFH (2013a): Rz. 15. Die Angemessenheit 

der Frist ist grundsätzlich vom Einzelfall abhängig, wobei in Anlehnung an eine Untätigkeitsklage i. S. 

des § 46 Abs. 1 Satz 2 FGO regelmäßig eine Frist von sechs Monaten als angemessen angesehen wird. 

Vgl. Tappe (2014): Rz. 210, Rätke (2022): Rz. 14. 
568  Dies geht aus einem aktuellen „Bearbeitungscheck“ des Bunds der Steuerzahler e. V. für das Veranla-

gungsjahr 2020 hervor. Die Daten wurden im Rahmen einer offiziellen Anfrage an die Finanzverwaltung 

erhoben, die der Verein im jährlichen Rhythmus durchführt. Vgl. Bund der Steuerzahler e. V. (2022): 

S. 1-3. 
569  Vgl. § 36 Abs. 4 Satz 1 und 2 EStG und zur Bekanntgabe eines Verwaltungsakts § 122 i. V. m. § 108 

Abs. 3 AO. 
570  Vgl. zu der realitätsfernen Annahme eines vollständigen und vollkommenen Kapitalmarkts im Rahmen 

einer Kapitalwertberechnung z. B. Schmiel (2009b): S. 1198, Schneider (2009): S. 130-133, Wagen-

knecht (2016): S. 87, Sander (2018): S. 129-133. 
571  Der Solidaritätszuschlag bemisst sich für natürliche Personen grundsätzlich nach der festgesetzten Ein-

kommensteuer und beträgt 5,5 %. Unter den Voraussetzungen des § 32 EStG wird bei Ermittlung der 

Bemessungsgrundlage ein Kinderfreibetrag berücksichtigt, und zwar unabhängig davon, ob dieser oder 

stattdessen das Kindergeld im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung einbezogen wird. Darüber hin-

aus wird der Solidaritätszuschlag im Rahmen von Einkommensteuervorauszahlungen sowie bei Erhe-



 

138 

 

zur Einkommensteuer erhoben wird und zusätzlich – je nach Zugehörigkeit zu einer Religi-

onsgemeinschaft – ggf. Kirchensteuer572 anfällt. Die Vernachlässigung der Zuschlagsteuern 

scheint vertretbar, da durch die Generierung steuerlicher Abzugsbeträge die Einkommen-

steuer vermindert und der aus der Sachverhaltsgestaltung resultierende Vorteil unter Einbe-

zug der Zuschlagsteuern somit nicht geschmälert, sondern ggf. weiter erhöht wird.573  

4.2.3.3.2 Kritische Würdigung des Erkenntnisfortschritts 

Das entwickelte Entscheidungsmodell dient als Technologie zur Beantwortung der For-

schungsfrage 𝐹1. Dabei werden keine allgemeingültigen Aussagen getroffen, sondern sach-

verhaltsspezifische Handlungsempfehlungen ausgegeben. Exemplarisch lautet das Ergebnis 

der Steuerplanungsanalyse für einen Steuerpflichtigen mit außerordentlichen Einkünften 

i. H. v. 66.000 € und einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen i. H. v. 11.000 € 

im Veranlagungszeitraum 2023:574 

Bei der gegebenen Einkünftestruktur stellt die Minderung des verbleibenden zu ver-

steuernden Einkommens durch Generierung eines steuerlichen Abzugsbetrags 

 
bung der Lohnsteuer, der Kapitalertragsteuer und des Steuerabzugs i. S. des § 50a EStG erhoben. Vgl. 

§§ 3 Abs. 1 und Abs. 2, 4 Satz 1 EStG. Durch das Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags fällt 

der Solidaritätszuschlag ab dem Veranlagungszeitraum 2021 durch eine erhebliche Anhebung der Frei-

grenzen gem. § 3 Abs. 3 SolzG jedoch für rund 90 % aller bisherigen Zahler des Solidaritätszuschlags 

zur Lohnsteuer bzw. veranlagter Einkommensteuer weg. Vgl. Deutscher Bundestag (2019): S. 2, 9, 
Deutscher Gesetzgeber (2019). Bei Anwendung des Grundtarifs gem. § 32a Abs. 1 EStG (d. h. ohne 

Anwendung der Fünftelregelung) fällt bspw. im Veranlagungszeitraum 2023 ein Solidaritätszuschlag 

erst ab einem zu versteuernden Einkommen i. H. v. 65.517 € an, wobei zunächst die Milderungszone 

gem. § 4 Satz 2 SolzG Anwendung findet, in welcher der Solidaritätszuschlag 11,9 % des Unterschieds-

betrags zwischen der resultierenden Einkommensteuer und der Freigrenze beträgt. Erst ab einem zu ver-

steuernden Einkommen von 101.412 € wird der volle Solidaritätszuschlag i. H. v. 5,5 % erhoben. Im Fall 

der Zusammenveranlagung verdoppeln sich die Beträge entsprechend auf ein zu versteuerndes Einkom-

men i. H. v. 131.034 € bzw. 202.824 €.  
572  Die Kirchensteuer wird nach Landesrecht als Zuschlag von 8 % (in Bayern und Baden-Württemberg) 

bzw. 9 % (in den übrigen Bundesländern) erhoben, wobei eine „modifizierte Einkommensteuer als Be-

messungsgrundlage“ zugrunde gelegt wird. Petersen (2021): Rz. A 3 (im Original mit Hervorhebungen). 

Nach Maßgabe der landesrechtlichen Vorschriften ist die Bemessungsgrundlage regelmäßig gem. § 51a 

EStG zu ermitteln. Vgl. bspw. § 4 Abs. 2 KiStG NRW. So wird neben einer etwaigen Berücksichtigung 

eines Kinderfreibetrags (§ 51a Abs. 2 Satz 1 EStG) die Bemessungsgrundlage um im Rahmen des Teil-

einkünfteverfahrens i. S. des § 3 Nr. 40 EStG steuerfrei gebliebene Bezüge erhöht und, korrespondierend 

dazu, um nicht abziehbare Beträge i. S. des § 3c Abs. 2 EStG vermindert (§ 51a Abs. 2 Satz 2 EStG). 

Darüber hinaus erfolgt keine Berücksichtigung der Gewerbesteueranrechnung i. S. des § 35 EStG (§ 51a 
Abs. 2 Satz 3 EStG). Vgl. zudem für die Erhebung der Kirchensteuer im Rahmen des Lohnsteuerabzugs-

verfahrens § 51a Abs. 2a EStG und beim Abzug vom Kapitalertrag § 51a Abs. 2b, 2c EStG.  
573  Zu beachten ist, dass eine im Veranlagungszeitraum gezahlte Kirchensteuer zudem bei Ermittlung der 

Einkünftestruktur zu berücksichtigen ist, da diese grundsätzlich als Sonderausgabe gem. § 10 Abs. 1 

Nr. 4 EStG abzugsfähig ist und dadurch das verbleibende zu versteuernde Einkommen vermindert wird. 
574  Der Sachverhalt entspricht dem Beispiel 1 in Kapitel 4.2.3.2, S. 126-132. 
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i. H. v. 10.230 € bei der Zielsetzung „Maximierung des Haushaltsnettoeinkom-

mens“ die optimale Handlungsalternative dar, durch die das Haushaltsnettoeinkom-

men um 2.427 € erhöht werden kann.  

Zu beachten ist, dass die jeweiligen Ergebnisse an neoklassische Prämissen geknüpft sind. 

Dass die Modellannahmen den Geltungsbereich des Entscheidungsmodells einschränken, 

wird zur Beurteilung des Erkenntnisfortschritts jedoch als unproblematisch angesehen, da 

die realitätsfernen Prämissen explizit herausgestellt werden.575 Dem Entscheidungsträger 

bleibt es somit selbst überlassen, die Handlungsempfehlungen „in eine Welt zu übertragen, 

in der diese Prämissen nicht erfüllt sind“576. Eine strenge Isomorphie i. S. einer „Gleichge-

staltigkeit“ zwischen einer realen Entscheidungssituation und der modellhaften Abbildung 

ist dabei nicht notwendig,577 da der Zweck entsprechender Modelle ja gerade in der verein-

fachten Darstellung der realen Zusammenhänge besteht, in deren Rahmen die komplexe 

Realität zur Entscheidungsfindung auf ein praktikables Niveau reduziert wird.578 Die Quali-

tät entsprechender Modelle hängt somit nicht von der originalgetreuen Abbildung der Wirk-

lichkeit ab, sondern davon, ob das Modell so strukturiert ist, dass mit vertretbarem Aufwand 

eine Lösung gefunden werden kann, die sich in einer realen Entscheidungssituation als eine 

„brauchbare“ erweist.579 Da zur Beurteilung des wissenschaftlichen Fortschritts in diesem 

Kontext nicht auf das Kriterium der Falsifizierbarkeit abgestellt werden kann,580 schlägt 

Schmiel in Anlehnung an Bretzke als alternative Möglichkeit vor, Entscheidungsmodelle 

der Steuerplanungslehre anhand ihrer „Nützlichkeit“ zu bewerten.581 Für die Messung dieses 

 
575  Vgl. Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 64, Schmiel (2009b): S. 1195 f., kritisch hierzu Schnei-

der (1983): S. 30-33, Schneider (1992): S. 36-40, 201 f. und grundsätzlich zum Einsatz unrealistischer 

Prämissen im Rahmen von Entscheidungsmodellen Bretzke (1980): S. 214 f. 
576  Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth (2008): S. 64 und ähnlich Schmiel (2009b): S. 1202.  
577  Bitz [(1977): S. 53] bezeichnet eine entsprechende Forderung gar als „nicht nur utopisch, sondern auch 

widersinnig“. 
578  Vgl. Bitz (1977): S. 52 f., Bretzke (2016): S. 216 f. Wagner [(2014b): S. 205] führt explizit aus, dass es 

bei der Modellbildung „sinnvoll sein [kann], mit vereinfachenden (‚unrealistischen‘) Prämissen zu ar-

beiten“. 
579  Vgl. Bitz (1977): S. 53. 
580  Vgl. zum Geltungsanspruch technologischer Aussagenzusammenhänge erneut die Ausführungen in Ka-

pitel 2.1, S. 14 f.  
581  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1202, 1208 in Anlehnung an Bretzke (1980): S. 227-232. In einer späteren Ver-

öffentlichung nennt Bretzke [(2016): S. 215] neben dem Kriterium der „Nützlichkeit“ als hinreichende 

Bedingung noch das Kriterium der „Machbarkeit“ als notwendige Voraussetzung für den praktischen 

Erfolg. 
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theoretischen Konstrukts582 ist auf die Akzeptanz der Entscheidungsmodelle durch die Wirt-

schaftssubjekte abzustellen,583 sodass es grundsätzlich einer empirischen Überprüfung be-

darf, ob Steuerpflichtige bzw. deren Berater in einer entsprechenden Entscheidungssituation 

gewillt sind, die Modelle anzunehmen, oder deren Anwendung ablehnen.584 Im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit wird auf eine empirische Studie, welche die Akzeptanz des entwickel-

ten Modells untersucht, jedoch verzichtet und lediglich als Forschungsdesiderat formu-

liert.585 Im Fokus der in Kapitel 5 folgenden empirischen Analyse steht vielmehr die Beant-

wortung der Frage, inwiefern in der Realität bei Anwendung der Fünftelregelung Tarifver-

werfungen und aus diesen resultierende Optimierungspotenziale zu beobachten sind (𝐹2), 

wofür es der im Rahmen der modelltheoretischen Steuerplanungsanalyse erarbeiteten Er-

gebnisse bedarf.  

4.3 Implikationen für Steuerpflichtige und Berater 

Die vorherigen Ausführungen haben gezeigt, dass sich die Steuerplanung im Kontext au-

ßerordentlicher Einkünfte als äußerst komplex erweist.586 Für Steuerpflichtige, die nicht 

bzw. kaum mit der Materie des Steuerrechts vertraut sind, wird daher die Empfehlung aus-

gesprochen, sich bei Vorliegen solcher (der Höhe nach nicht nur geringer) Einkünfte steu-

erlich beraten zu lassen, um Kenntnisse über mögliche Optimierungsalternativen zu erlan-

gen.587 Hierzu sollte frühzeitig – d. h. bereits vor Zufluss bzw. Entstehung der außerordentli-

chen Einkünfte – ein entsprechender Beratungsvertrag abgeschlossen werden,588 da der 

 
582  Bei einem theoretischen Konstrukt handelt es sich um ein Phänomen, welches sich einer direkten Be-

obachtbarkeit entzieht, jedoch indirekt aus anderen, messbaren Sachverhalten (Indikatoren) erschlossen 

werden kann. Vgl. Döring/Bortz (2016): S. 222, Wienold (2020): S. 412. 
583  Vgl. Churchman (1973): S. 11, Bretzke (1980): S. 231, Schmiel (2009b): S. 1202.  
584  Eine Ablehnung der Modelle durch einzelne Akteure rechtfertigt allerdings keinen direkten Schluss auf 

einen misslungenen Forschungsprozess, „da die Nichtakzeptanz auch ein Zeichen von Ignoranz seitens 

der designierten Modellbenutzer sein kann“. Bretzke (1980): S. 231. Im Fall der Nichtakzeptanz der Mo-

delle sollte daher nach den Ursachen für die Ablehnung gefragt werden. Vgl. Schmiel (2009a): S. 152. 
585  Vgl. zur Skizzierung eines möglichen Forschungsdesigns S. 235-237 in Kapitel 7. 
586  Die Komplexität der Steuerplanung nimmt weiter zu, sofern im zu versteuernden Einkommen zusätzlich 

Einkommensbestandteile enthalten sind, die der Besteuerung mit einer relativen Tarifnorm unterliegen 
(z. B. § 32b EStG) bzw. für welche die Voraussetzungen zur Ausübung des Wahlrechts nach § 34 Abs. 3 

EStG vorliegen.  
587  Siegel [(2015): S. 1421] konstatiert, dass „[die] möglicherweise fatale Wirkung der Fünftelregelung (..) 

allenfalls von Spezialisten und kaum vom Steuerpflichtigen erkannt werden [dürfte]“ [im Original mit 

Abkürzung]. 
588  Zu beachten ist, dass dem Steuerpflichtigen hieraus Aufwendungen für die Beratungsleistung entstehen.  
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Großteil der Gestaltungsmöglichkeiten bereits vor Ablauf des relevanten Veranlagungszeit-

raums realisiert werden muss.  

Für Steuerberater birgt die Komplexität der Rechtsmaterie im Beratungsfall ein Haftungs-

risiko.589 Im Rahmen eines Steuerberatungsmandats ist der Steuerberater dazu verpflichtet, 

die Interessen des Mandanten bestmöglich zu vertreten.590 Das bedeutet, dass der Steuerbe-

rater im Rahmen des gesetzlich Zulässigen591 die Entstehung von höheren als nach dem Ge-

setz notwendigen Steuern verhindert, indem er von den sich aus den gesetzlichen Regelun-

gen ergebenden Möglichkeiten Gebrauch macht.592 Im Kontext einer steuerlichen Beratung 

bzgl. einer Abfindungsvereinbarung hat der Steuerberater den Mandanten bspw. darauf hin-

zuweisen, dass eine Aufteilung der Abfindung auf zwei Veranlagungszeiträume regelmäßig 

zur Versagung der Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG führt.593 Ansonsten kommt es zu einer 

Pflichtverletzung aus dem Steuerberatervertrag, was zu einem Schadensersatzanspruch des 

Mandanten wegen steuerlicher Falschberatung führen kann.594 Zudem ist der Steuerberater 

zwar grundsätzlich nicht verpflichtet, „auf jede denkbare steuersparende Alternativgestal-

tung hinzuweisen“595; dies gilt jedoch nicht, wenn der Mandant den Steuerberater explizit 

mit der Beratung über entsprechende Gestaltungsvorschläge beauftragt hat.596 Im Rahmen 

einer steuerlichen Beratung zur Besteuerung außerordentlicher Einkünfte hat der Steuerbe-

rater den Mandanten entsprechend auf die umfassenden Gestaltungsmöglichkeiten hinzu-

weisen. Sofern der Steuerberater selbst nicht über die benötigte Sachkunde verfügt, hat er 

dies dem Mandanten mitzuteilen und ihm zu empfehlen, sich an einen geeigneten Dritten – 

bspw. einen Berufskollegen – zu wenden, da der Steuerberater für die Kenntnis des Steuer-

 
589  Vgl. auch Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 136. 
590  Vgl. BGH (1959): 1. Ls., BGH (1996): Rz. 14, BGH (2017): Rz. 29, Gräfe (2021): Rz. 443. 
591  Sofern eine Weisung des Mandanten gegen geltendes Recht verstößt, ist der Auftrag seitens des Steuer-

beraters ggf. zu beenden, da dieser nicht zu einer Steuerverkürzung oder -hinterziehung beitragen darf. 

Vgl. BGH (1996): Rz. 14, Nickert/Nickert/Lienhard (2016): S. 20, Gräfe (2021): Rz. 444. 
592  Vgl. BGH (1996): Rz. 14, BGH (2017): Rz. 28 f., Gräfe (2021): Rz. 443. 
593  Vgl. OLG Düsseldorf (2004): Rz. 13, Gräfe (2021): Rz. 957. 
594  Der Schadensersatzanspruch umfasst sämtliche durch die Falschberatung verursachte Schäden. Neben 

der steuerlichen Mehrbelastung sind dies auch etwaige Kosten für in diesem Kontext geführte finanzge-

richtliche Verfahren sowie angefallene Aussetzungszinsen. Vgl. OLG Düsseldorf (2004): 1. Ls. 
595  Gräfe (2021): Rz. 846 (im Original mit Hervorhebung).  
596  Vgl. Gräfe (2021): Rz. 846. 
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rechts einstehen muss.597 Sofern der Steuerberater eine entsprechende Gestaltungsberatung 

anbietet, muss das Beratungsergebnis richtig sein; die Komplexität des Steuerrechts entlas-

tet ihn bei einer fehlerhaften Beratung nicht. So hat er sich fortlaufend durch das Studium 

von „einschlägigen allgemeinen Fachzeitschrift[en]“598 mit dem Stand der Gesetzgebung 

und Rechtsprechung auseinanderzusetzen.599 Zudem kann von dem Steuerberater verlangt 

werden, dass er sich zur Beantwortung einer konkreten Fragestellung in hinreichender Zeit 

in ein ihm bislang unbekanntes Themengebiet (bspw. durch eine Recherche in den Steuer-

rechtsdatenbanken „juris – Das Rechtsportal“ oder „beck-Online – die Datenbank“) einar-

beitet.600 Sofern die durch den Steuerberater erarbeiteten Gestaltungsmöglichkeiten steuer-

liche Risiken bergen, sind diese dem Mandanten mitzuteilen, sodass der Mandant in die 

Lage versetzt wird, eine eigene Entscheidung unter Abwägung der den unterschiedlichen 

Handlungsalternativen innewohnenden Risiken zu treffen.601  

Bei Abschluss eines entsprechenden Beratungsvertrags bedarf es zunächst einer Sondierung 

der relevanten persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Mandanten in Form einer 

Sachverhaltsermittlung, welche die Grundlage des Beratungsprozesses bildet.602 Da der 

Mandant aufgrund fehlender Sachkenntnis i. d. R. nicht wissen wird, welche konkreten An-

gaben für die steuerliche Gestaltungsberatung benötigt werden, ist es die Aufgabe des Steu-

erberaters „die richtigen Fragen [zu] stellen“603. Zur Absicherung vor möglichen Haftungs-

tatbeständen sollten die Sachverhaltsermittlung, die mit dem Mandanten besprochenen Ge-

staltungsmöglichkeiten sowie die Risikobeurteilung in der (ggf. elektronischen) Handakte 

dokumentiert sein, was bspw. durch die Abarbeitung einer Checkliste erfolgen kann.604 Ein 

 
597  Vgl. Gräfe (2021): Rz. 461, 651. Gem. § 4 Abs. 2 BOStB darf ein Steuerberater einen Auftrag nur an-

nehmen und ausführen, wenn er „über die dafür erforderliche Sachkunde und die zur Bearbeitung erfor-

derliche Zeit“ verfügt. Vgl. auch Brete/Thomsen (2016): S. 7 f. 
598  BGH (2010): Rz. 24. Insbesondere hat er Entscheidungen der Rechtsprechung, die im Bundessteuerblatt 

und/oder in der Zeitschrift Deutsches Steuerrecht (als Organ der Bundessteuerberaterkammer) veröffent-

licht worden sind, zur Kenntnis zu nehmen. Vgl. BGH (2010): Rz. 24, Gräfe (2021): Rz. 656.  
599   Vgl. § 4 Abs. 3 BOStB, BGH (2010): Rz. 24, Gräfe (2021): Rz. 651. 
600  Vgl. Gräfe (2021): Rz. 665 f. Ob eine Recherche in Steuerrechtsdatenbanken in der heutigen Zeit als 

Standard der Berufsausübung anzusehen ist, ist bislang allerdings nicht geklärt. 
601  Vgl. OLG Schleswig-Holstein (1998): Rz. 11, Nickert/Nickert/Lienhard (2016): S. 7 f., Gräfe (2021): 

Rz. 649. 
602  Vgl. Gräfe (2021): Rz. 448. 
603  Gräfe (2021): Rz. 452 (im Original mit Hervorhebung), ähnlich Nickert/Nickert/Lienhard (2016): S. 11. 
604  Vgl. zur Empfehlung der Dokumentation einzelner Beratungsschritte Nickert/Nickert/Lienhard (2016): 

S. 97. 
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exemplarisches Beispiel einer Beratungsdokumentation mithilfe einer Checkliste im Kon-

text außerordentlicher Einkünfte ist exemplarisch in Tabelle 7 dargestellt.605 Es handelt sich 

um einen 58-jährigen, verheirateten Mandanten, der aufgrund einer betriebsbedingten Kün-

digung des Arbeitgebers zum 31.12.2022 aus dem Unternehmen ausscheidet und dafür eine 

Abfindung i. H. v. 500.000 € erhält. 

I. Persönliche Verhältnisse 

I.1 Hat der Mandant zum Zeitpunkt der Realisation der außeror-

dentlichen Einkünfte das 55. Lebensjahr vollendet, oder ist 

er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufs-

unfähig? 

 ja  nein 

I.2a Sind die Voraussetzungen zur Anwendung des Veranla-

gungswahlrechts von Ehegatten erfüllt? 
 ja  nein 

I.2b → wenn I.2a = nein 

Kommt bei nicht ehelichen Lebensgemeinschaften eine Ehe-

schließung in Betracht, oder befindet sich eine Ehe im Auf-

lösungsstadium mit Potenzial eines eherechtlichen Versöh-

nungsversuchs? 

◼ ja ◼ nein 

I.3 Verfügt der Mandant über weitere Angehörige, die in steuer-

liche Gestaltungsüberlegungen einbezogen werden können?  
 ja  nein 

II. Finanzielle Verhältnisse 

Einkünftestruktur des Mandanten 

II.1 

Liegen außerordentliche Einkünfte i. S. des § 34 Abs. 2 EStG 

vor, und sind die Kriterien der Außerordentlichkeit sowie der 

Zusammenballung erfüllt? 

 ja  nein 

II.2a 
Liegen außerordentliche Einkünfte i. S. des § 34 Abs. 2 Nr. 1 

EStG vor?  
 ja  nein 

II.2b 

→ wenn II.2a = ja 

Liegt der Veräußerungsgewinn unter 181.000 €, und wurde 

der Freibetrag i. S. des § 16 Abs. 4 EStG noch nicht bean-

sprucht? 

◼ ja ◼ nein 

II.2c 

→ wenn II.2a = ja 

Wurde das Wahlrecht zur Anwendung des ermäßigten 

Durchschnittssteuersatzes noch nicht beansprucht? 

◼ ja ◼ nein 

II.2d 

→ wenn II.2a = ja 

Handelt es sich um eine Betriebsveräußerung gegen Leib-

rente? 

◼ ja ◼ nein 

 
605  Die Checkliste umfasst lediglich die Abfrage von Informationen, die für die Steuerplanungsanalyse be-

nötigt werden. Bei Erstanlage des Mandats sind ggf. weitere Daten des Steuerpflichtigen zu erfassen.  
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II.3 
In welcher Einkunftsart werden die außerordentlichen Ein-

künfte erwirtschaftet? 
§ 19 EStG 

II.4 
Welche Einkunftsarten umfasst das verbleibende zu versteu-

ernde Einkommen? 
§ 19 EStG 

II.5 

Werden Einkünfte erwirtschaftet, die dem Progressionsvor-

behalt (z. B. Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- oder Elterngeld) 

oder einer weiteren relativen Tarifnorm unterliegen? 

 ja  nein 

II.6 

Höhe der außerordentlichen Einkünfte (VZ 2022) 500.000 € 

Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

(VZ 2022) 
150.000 € 

Höhe der außerordentlichen Einkünfte im nächsten Veranla-

gungszeitraum (VZ 2023) 
          0 € 

Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens im 

nächsten Veranlagungszeitraum (VZ 2023) 
  30.000 € 

Einkünftestruktur des Ehegatten (→ wenn I.2.a oder I.2.b = ja) 

II.7 
Erzielt der Ehegatte außerordentliche Einkünfte  

→ wenn II.7 = ja: Abfrage analog zur Einkünftestruktur des Mandanten 
 ja  nein 

II.8 
Welche Einkunftsarten umfasst das verbleibende zu versteu-

ernde Einkommen? 
§ 19 EStG 

II.9 

Werden Einkünfte erwirtschaftet, die dem Progressionsvor-

behalt (z. B. Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- oder Elterngeld) 

oder einer weiteren relativen Tarifnorm unterliegen? 

 ja  nein 

II.10 

Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

(VZ 2022) 
20.000 € 

Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

(VZ 2023) 
20.000 € 

Einkünftestruktur weiterer einzubeziehender Angehöriger (→ wenn I.3 = ja) 

→ wenn I.3 = ja: Abfrage analog zur Einkünftestruktur des Ehegatten 

III. Zu prüfende Gestaltungsmöglichkeiten (→ wenn II.1 = ja) 

III.1 
→ grundsätzlich zu prüfen  

Intertemporale Verschiebung von Einkünften 
 ja  nein 

III.2 
→ grundsätzlich zu prüfen  

Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 
 ja  nein 

III.3 
→ wenn I.2a oder I.2b oder I.3 = ja 

Verlagerung von Einkünften auf Angehörige  
 ja  nein 

III.4 

→ wenn II.2a = ja 

Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veran-

lagungszeiträume 

◼ ja ◼ nein 
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III.5 
→ nur in Ausnahmefällen zu prüfen 

Ausweis laufender Einkünfte als außerordentliche Einkünfte 
 ja  nein 

III.6 
→ wenn I.2b = ja 

Schaffung der Voraussetzungen zur Zusammenveranlagung 
◼ ja ◼ nein 

III.7 

→ wenn I.2a oder I.2b = ja 

Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbe-

steuerung 

 ja  nein 

III.8 

Weitere in die Gestaltung einzubeziehende Überlegungen: 

→ wenn I.1, II.2a und II.2b = ja 

III.8a: Einbezug des Wahlrechts gem. § 16 Abs. 4 EStG 

→ wenn I.1, II.2a und II.2c = ja 

III.8b: Einbezug des Wahlrechts gem. § 34 Abs. 3 EStG 

→ wenn II.5 oder II.9 = ja 

III.8c: Einbezug des Progressionsvorbehalts und/oder weite-

rer relativer Tarifnormen  

→ wenn I.1 und II.2d = ja 

III.8d: Einbezug des Wahlrechts zur Sofort- vs. Zuflussbe-

steuerung 

 
◼ ja 

 

◼ ja 

 

◼ ja 

 
◼ ja 

 
◼ nein 

 

◼ nein 

 

◼ nein 

 
◼ nein 

IV. Beratungsergebnis 

IV.1 

Haushaltsnettoeinkommen:606 

VZ 2022 (Zusammenveranlagung vorteilhaft) 

VZ 2023 (Zusammenveranlagung vorteilhaft) 

→ Ergebnis ohne Gestaltung 

 

407.274 € 

  43.440 € 

450.714 € 

IV.2 

Haushaltsnettoeinkommen bei intertemporaler Verschiebung 

der außerordentlichen Einkünfte in den nächsten VZ:607 

VZ 2022 (Zusammenveranlagung vorteilhaft) 

VZ 2023 (Zusammenveranlagung vorteilhaft) 

→ Ergebnis der Gestaltung III.1 

 
117.274 € 

360.970 € 

478.244 € 

IV.3 

Bei Verzicht auf eine intertemporale Verschiebung der au-

ßerordentlichen Einkünfte ist eine Erhöhung des Haushalts-

nettoeinkommens durch Generierung eines steuerlichen Ab-

zugsbetrags nicht möglich.608 

→ Ergebnis der Gestaltung III.2 

– 

IV.4 
Haushaltsnettoeinkommen bei intertemporaler Verschiebung 

der außerordentlichen Einkünfte in den nächsten VZ und Ge-  

 
606  Vgl. die Berechnung in Anhang 19, S. 289 f. 
607  Vgl. die Berechnung in Anhang 20, S. 291 f. 
608  Vgl. die Berechnung in Anhang 19, S. 289 f. 
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nerierung eines gemeinsamen steuerlichen Abzugsbetrags 

i. H. v. 50.000 €:609 

VZ 2022 (Zusammenveranlagung vorteilhaft) 

VZ 2023 (Zusammenveranlagung vorteilhaft) 

→ Ergebnis der Kombination der Gestaltungen III.1 + III.2 

 
117.274 € 

386.570 € 

503.844 € 

IV.5 

Die Verlagerung von Einkünften auf den Ehegatten ist nicht 

möglich, da der Mandant ausschließlich Einkünfte aus nicht-

selbständiger Arbeit erzielt.  

→ Ergebnis der Gestaltung III.3 

– 

IV.6 

Die Wahl der Einzelveranlagung ist in keiner der geprüften 

Gestaltungsmöglichkeiten vorteilhaft.  

→ Ergebnis der Wahlrechtsausübung III.7 

– 

→ 
Ergebnis: Höhe des Anstiegs des Haushaltsnettoeinkommens 

bei optimaler Handlungsalternative (III.1 + III.2) 
53.130 € 

V. Besprechungsdokumentation 

Die Einkünftestruktur des Mandanten umfasst außerordentliche Einkünfte i. S. des § 34 

Abs. 2 Nr. 2 EStG, welche die Kriterien der Außerordentlichkeit sowie der Zusammen-

ballung erfüllen, sodass die Fünftelregelung Anwendung findet.  

Der Mandant wurde über die aufgeführten Gestaltungsalternativen informiert und auf 

mögliche steuerliche Risiken hingewiesen:  

• V.1: Die Berechnung des Haushaltsnettoeinkommens der Gestaltungsalternativen 

unterliegt diversen Modellannahmen: korrekte Quantifizierung der Einkünfte-

struktur, Ausblendung von Liquiditätsengpässen, keine Diskontierung der Zah-

lungen, Vernachlässigung von Zuschlagsteuern.  

• V.2: Sofern sich der Mandant für eine intertemporale Verschiebung der außeror-

dentlichen Einkünfte entscheidet (III.1), sollte im Abfindungsvertrag ausdrück-

lich vereinbart werden, dass der Arbeitgeber die Auszahlung der Abfindung nicht 

vor dem 01.01.2023 bewirkt. 

• V.3: Sofern sich der Mandant für die Generierung eines steuerlichen Abzugsbe-

trags zur Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommen entscheidet 

(III.2), ist zu beachten, dass der Vermögenswert im Veranlagungszeitraum 2023 

abfließen muss. In diesem Kontext wird die steuerliche Abzugsfähigkeit steuer-

begünstigter Zuwendungen angenommen. 

Tabelle 7:  Exemplarische Beratungsdokumentation mithilfe einer Checkliste im 

Kontext außerordentlicher Einkünfte610 

Durch Abfrage der persönlichen (I.) und finanziellen (II.) Verhältnisse des Mandanten wer-

den die infrage kommenden Gestaltungsmöglichkeiten (III.) identifiziert. Da die Gestal-

 
609  Vgl. die Berechnung in Anhang 20, S. 291 f. 
610  Eigene Darstellung. 
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tungsmöglichkeiten auf eine optimierte Anwendung der Fünftelregelung abzielen, ist ins-

besondere zu klären, ob außerordentliche Einkünfte i. S. des § 34 Abs. 2 EStG vorliegen 

und die Kriterien der Außerordentlichkeit sowie der Zusammenballung erfüllt sind (II.1).611 

In diesen Fällen sollte die intertemporale Verschiebung von Einkünften (III.1) und die Min-

derung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (III.2) grundsätzlich geprüft wer-

den, während die restlichen Handlungsalternativen an bestimmte Voraussetzungen geknüpft 

sind. Bspw. ist das Wahlrecht zur Anwendung des ermäßigten Durchschnittssteuersatzes 

(III.8b) nur in die Gestaltungsüberlegungen einzubeziehen, wenn der Steuerpflichtige zum 

Zeitpunkt der Realisation der außerordentlichen Einkünfte das 55. Lebensjahr vollendet hat 

oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist (I.1), außerordent-

liche Einkünfte i. S. des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG vorliegen (II.2a) und das Wahlrecht i. S. 

des § 34 Abs. 3 EStG noch nicht beansprucht worden ist (II.2c).612 Im vorliegenden Fallbei-

spiel handelt es sich um einen verheirateten Steuerpflichtigen, der ausschließlich Einkünfte 

aus nichtselbständiger Arbeit erzielt, sodass neben den Gestaltungen III.1 und III.2 die Ver-

lagerung von Einkünften auf den Ehegatten (III.3) sowie die Wahl der Einzelveranlagung 

im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (III.7) geprüft werden sollte.  

Mithilfe des in Kapitel 4.2 entwickelten Entscheidungsmodells lassen sich die steuerlichen 

Konsequenzen der zu prüfenden Handlungsalternativen quantifizieren, wobei die Ermitt-

lung der Einkünftestruktur des Mandanten (II.6) und des in die Gestaltung einzubeziehen-

den Angehörigen (hier: Ehegatte, II.10) eine wesentliche Stellung einnimmt, da diese die 

Grundlage für die Steuerplanungsanalyse bilden. Um eine etwaige Vorteilhaftigkeit der in-

tertemporalen Verschiebung von Einkünften prüfen zu können, wird die Information über 

die Einkünftestruktur zweier Veranlagungszeiträume benötigt (hier: 2022 und 2023).613 Dies 

 
611  Die Ausführungen in Kapitel 3.3.1.2, S. 50-60 verdeutlichen, dass bereits dieser Punkt in der Praxis mit 

Rechtsunsicherheit behaftet ist. 
612  Sofern der Veräußerungsgewinn unter 181.000 € liegt und der Freibetrag i. S. des § 16 Abs. 4 EStG (ggf. 

i. V. m. § 14 Abs. 1 oder § 18 Abs. 3 Satz 2 EStG) noch nicht beansprucht wurde (II.2b), ist dieses Wahl-

recht zusätzlich in die Steuerplanungsüberlegungen einzubeziehen (III.8a). 
613  Zu beachten ist, dass bei Ermittlung der Höhe der außerordentlichen Einkünfte grundsätzlich die aus der 

Steuerberatung resultierenden Beratungsaufwendungen als Werbungskosten zu berücksichtigen sind, da 

sie sachlich unmittelbar mit der Abfindung in Zusammenhang stehen. Sofern die Beratungsaufwendun-

gen bereits im Veranlagungszeitraum 2022 gezahlt werden, die Abfindung dem Mandanten jedoch erst 

im Veranlagungszeitraum 2023 zufließt, gilt Folgendes: Die Beratungsaufwendungen mindern im Ver-

anlagungszeitraum 2022 aufgrund des Zufluss-Abfluss-Prinzips die regelbesteuerten Einkünfte. Im Ver-

anlagungszeitraum 2023 unterliegt die Abfindung der Tarifermäßigung allerdings nur insoweit, wie die 

Beratungsaufwendungen die Einkünfte des Mandanten im vorherigen Veranlagungszeitraum nicht ge-

mindert haben. Der Differenzbetrag unterliegt im Veranlagungszeitraum 2023 dem Regelsteuersatz, so-
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ist in der Praxis regelmäßig mit Unsicherheit behaftet, worauf der Mandant im Beratungs-

gespräch – neben den weiteren Modellannahmen – explizit hingewiesen werden sollte 

(V.1). Sofern auf eine Sachverhaltsgestaltung verzichtet wird, ergibt sich im vorliegenden 

Fall ein Haushaltsnettoeinkommen i. H. v. 450.714 € (IV.1). Durch eine intertemporale 

Verschiebung der außerordentlichen Einkünfte in den Veranlagungszeitraum 2023 lässt 

sich das Haushaltsnettoeinkommen um 27.530 € auf 478.244 € erhöhen (IV.2). Ohne eine 

entsprechende Sachverhaltsgestaltung ist eine Minderung des verbleibenden zu versteuern-

den Einkommens nicht vorteilhaft, da die Hälfte des gemeinsamen verbleibenden zu ver-

steuernden Einkommens des Ehepaares bereits in der 1. Proportionalzone des Einkommen-

steuertarifs liegt (IV.3). In Kombination mit einer zeitlichen Verlagerung der außerordentli-

chen Einkünfte kann durch die Generierung eines steuerlichen Abzugsbetrags i. H. v. 

50.000 € das Haushaltsnettoeinkommen jedoch um weitere 25.600 € auf 503.844 € erhöht 

werden (IV.4). Da der Mandant ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit er-

wirtschaftet, ist eine Verlagerung von Einkünften auf den Ehegatten höchstwahrscheinlich 

nicht möglich (IV.5), und die Wahl der Einzelveranlagung ist in keiner der geprüften Ge-

staltungsmöglichkeiten vorteilhaft (IV.6). Die optimale Handlungsalternative besteht ent-

sprechend in der Kombination der Gestaltungen III.1 und III.2, woraus insgesamt ein An-

stieg des Haushaltsnettoeinkommens i. H. v. 53.130 € resultiert.  

Hinsichtlich der intertemporalen Verschiebung der außerordentlichen Einkünfte ist zu be-

achten, dass der Arbeitgeber grundsätzlich nicht für Steuernachteile haftet, die aus einer 

verfrühten Zahlung der Abfindung – d. h. bspw. im Dezember 2022 statt im Januar 2023 – 

resultieren. Denn eine vertraglich vereinbarte Stichtagsregelung zur Fälligkeit der Abfin-

dung führt lediglich dazu, dass der Arbeitnehmer diese nicht vorher verlangen kann, nicht 

jedoch dazu, dass der Arbeitgeber die Zahlung nicht vorher veranlassen kann.614 Der Man-

dant sollte entsprechend darauf hingewiesen werden, dass im Abfindungsvertrag ausdrück-

lich vereinbart werden sollte, dass der Arbeitgeber die Auszahlung der Abfindung nicht vor 

dem 01.01.2023 bewirkt, da der Mandant ansonsten das Steuerrisiko trägt (V.2).615  

 
dass im Ergebnis nur der Nettobetrag der Abfindung mit der Fünftelregelung besteuert wird. Vgl. BFH 

(2004b): 2. Ls., Rz. 17-22, Horn (2019a): Rz. 11, Mellinghoff (2022b): Rz. 36. 
614  Vgl. BAG (2016): 1. Os., Reufels (2020): S. 100. 
615  Vgl. BAG (2016): 3. Os., Reufels (2020): S. 100. 
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Hinsichtlich der Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens sind die 

Möglichkeiten begrenzt, da das Ehepaar ausschließlich über Einkünfte aus nichtselbständi-

ger Arbeit verfügt. Sofern es nicht möglich ist, auf Einkünfte zu verzichten, wäre grund-

sätzlich eine Realisierung über Werbungskosten im Rahmen dieser Einkünfte – bspw. durch 

Weiterbildungsmaßnahmen – denkbar. Mit Blick auf die Höhe des zu generierenden Ab-

zugsbetrags von 50.000 € scheidet diese Möglichkeit jedoch wahrscheinlich aus.616 Aus-

sichtsreich erscheint dagegen die Generierung von Sonderausgaben in Form steuerbegüns-

tigter Zuwendungen i. S. des § 10b EStG, wobei der Abfluss des Vermögenswerts im Ver-

anlagungszeitraum 2023 erfolgen muss (V.3).617 Von der Norm werden Spenden und be-

stimmte Mitgliedsbeiträge618 erfasst, die an begünstigte Zuwendungsempfänger619 zur För-

derung steuerbegünstigter Zwecke geleistet werden.620 Diese sind zwar grundsätzlich dem 

Bereich der privaten Lebensführung zuzuordnen, werden gem. § 12 Satz 1 EStG jedoch ex-

plizit vom Abzugsverbot ausgenommen und sind im Gegensatz zu anderen Abzugspositio-

nen vom Gesamtbetrag der Einkünfte seitens des Steuerpflichtigen – im Rahmen bestimm-

ter Höchstbeträge – beeinflussbar, da es sich um freiwillige621 Vermögensopfer handelt. So 

lässt sich deren Abzugsfähigkeit nicht mit der für Sonderausgaben und außergewöhnliche 

Belastungen ansonsten charakteristischen realen bzw. typisierten Zwangsläufigkeit recht-

fertigen; durch die Vorschrift soll vielmehr altruistisches, gemeinwohlorientiertes Handeln 

der Steuerpflichtigen gefördert werden, indem Anreize geschaffen werden, die Verwirkli-

 
616  Zudem wirken sich die Aufwendungen nur aus, soweit der Arbeitnehmer-Pauschbetrag gem. § 9a Satz 1 

Nr. 1 lit. a) EStG i. H. v. jeweils 1.230 € überschritten wird. 
617   Mit dem Mandanten sollte zudem die Möglichkeit einer Einmalzahlung in eine sog. Rürup-Rente be-

sprochen werden, die seit dem Veranlagungszeitraum 2023 im Rahmen bestimmter Höchstbeträge voll 

abzugsfähig ist. Hierdurch steigen zudem die (steuerpflichtigen) Rentenansprüche des Mandanten. Vgl. 

hierzu die Ausführungen in Fn. 456, S. 100. 
618  Der Abzug von Mitgliedsbeiträgen wird durch § 10b Abs. 1 Satz 8 EStG eingeschränkt. Nicht berück-

sichtigungsfähig sind Mitgliedsbeiträge an Empfänger-Körperschaften, bei denen vorrangig die Freizeit-

gestaltung ihrer Mitglieder (z. B. zur Förderung des Sports i. S. des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 21 AO) und 
somit typischerweise die Erlangung einer Gegenleistung (s. u.) im Vordergrund steht. Vgl. Kiehl/Feldgen 

(2021): Rz. 29.1, Seer (2022a): Rz. 25. 
619  Vgl. zum begünstigten Empfängerkreis § 10b Abs. 1 Satz 2-6 EStG. Hiervon werden ausschließlich Kör-

perschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen i. S. des KStG erfasst, nicht jedoch Perso-

nengesellschaften oder natürliche Personen. Vgl. Seer (2022a): Rz. 18. 
620  Vgl. § 10b Abs. 1 Satz 1 EStG. Der Gesetzwortlaut knüpft zur Definition der steuerbegünstigten Zwecke 

explizit an die verfahrensrechtliche Beurteilung an, sodass hierunter gemeinnützige (§ 52 AO), mildtä-

tige (§ 53 AO) und kirchliche (§ 54 AO) Zwecke zu subsumieren sind.  
621  Das Kriterium der Freiwilligkeit ist erfüllt, wenn die Zuwendung ohne rechtliche Verpflichtung erbracht 

wird. Vgl. Strahl/Demuth/Stahl (2014): Rz. 12. Eine freiwillig eingegangene Rechtspflicht ist unschäd-

lich. Vgl. BFH (2019): Rz. 34, Kulosa (2019): Rz. 24, Heinicke (2022): Rz. 8. 
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chung steuerbegünstigter Zwecke zu unterstützen.622 Zuwendungen i. S. des § 10b EStG bie-

ten sich entsprechend als Gestaltungsmittel an, da die Höchstbeträge der steuerlichen Ab-

zugsfähigkeit regelmäßig nicht ausgeschöpft sind (dies gilt es, im Beratungsgespräch bei 

Ermittlung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens zu klären) und keiner lang-

fristigen Planung bedürfen.623 Gleichzeitig kann das Ehepaar damit ein seiner Ansicht nach 

förderungswürdiges Engagement – bspw. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, 

von Kunst und Kultur, des Natur- oder Tierschutzes –624 unterstützen. Voraussetzung ist, 

dass die Zuwendung tatsächlich für einen durch den Gesetzgeber als förderungswürdig an-

erkannten Zweck verwendet wird.625 Dies ist grundsätzlich durch eine Zuwendungsbestäti-

gung nachzuweisen, die der Empfänger nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu erstel-

len hat,626 wobei der Zuwendungsgeber auf die Richtigkeit der Angaben vertrauen kann.627 

Neben der Freiwilligkeit ist konstitutives Merkmal für den Sonderausgabenabzug, dass der 

Steuerpflichtige die Zuwendung „unentgeltlich im Sinne von fremdnützig geleistet hat“628. 

Das Kriterium der Unentgeltlichkeit wird verletzt, wenn der Zuwendung eine Gegenleistung 

gegenübersteht.629 Zu beachten ist, dass die Rechtsprechung und die herrschende Literatur-

meinung in diesem Kontext nicht auf eine bürgerlich-rechtliche Auslegung – also i. S. des 

Fehlens einer Gegenleistung des Zuwendungsempfängers – abstellen, sondern das Kriterium 

in einem weiteren Sinne interpretieren. So sei der Sonderausgabenabzug bereits zu versa-

 
622  Vgl. Seer (2022a): Rz. 1. Der Norm kommt insofern eine gewisse Lenkungsfunktion zu, wodurch die 

öffentlichen Haushalte mittelbar entlastet werden. So werden bspw. Aufgaben im Bereich der Daseins-

vorsorge durch Spenden (mit)finanziert, die ansonsten zulasten der öffentlichen Hand gingen. Vgl. 

Strahl/Demuth/Stahl (2014): Rz. 1, Kulosa (2019): Rz. 7, Kiehl/Feldgen (2021): Rz. 1.  
623  Vgl. zu der Frage, inwiefern in realen Einkommensteuerveranlagungen offene Abzugsvolumen für Zu-

wendungen i. S. des § 10b Abs. 1 EStG für steuerplanerische Zwecke zur Verfügung stehen, die empiri-

sche Analyse in Kapitel 5.2.4.2, S. 176-180. 
624  Vgl. § 52 Abs. 2 Nr. 1, 5, 8, 14 AO. 
625  Vgl. Strahl/Demuth/Stahl (2014): Rz. 13. 
626  Vgl. § 10b EStG i. V. m. § 50 Abs. 1 Satz 1 EStDV. Vgl. für die Zulassung vereinfachter Zuwendungs-

nachweise für Zuwendungen zur Hilfe in Katastrophenfällen sowie für Einzelzuwendungen bis zu einer 

Höhe von 300 € § 50 Abs. 4 EStDV und zur Änderung der Belegvorlagepflicht in eine Belegvorhalte-

pflicht ab dem Veranlagungszeitraum 2017 § 50 Abs. 8 EStDV, Deutscher Bundestag (2016): S. 49. 
627  Vgl. § 10b Abs. 4 Satz 1 EStG. Der Vertrauensschutz setzt die Schutzwürdigkeit des Zuwendungsgebers 

voraus. An dieser fehlt es, wenn dem Zuwender die Unrichtigkeit der Bestätigung bekannt (bzw. infolge 
grober Fahrlässigkeit unbekannt) war oder die Ausstellung durch unlautere Mittel bzw. falsche Angaben 

erwirkt wurde. Eine Bestätigung gilt bspw. als unrichtig, wenn für die Zuwendung eine Gegenleistung 

(s. u.) gewährt wurde. Vgl. BFH (1999a): Rz. 75 f., Seer (2022a): Rz. 69. 
628  BFH (2006d): Rz. 15. Vgl. zur ständigen Rechtsprechung auch BFH (1990a): Rz. 14, BFH (1990b): 

Rz. 11, BFH (1992b): Rz. 10.  
629  Vgl. Kiehl/Feldgen (2021): Rz. 15, Brandl (2022): Rz. 18, Heinicke (2022): Rz. 5.  
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gen, wenn die Zuwendung unmittelbar und ursächlich mit einem von dem Empfänger oder 

einem Dritten gewährten Vorteil zusammenhängen.630 Es stellt sich somit die Frage, ob Zu-

wendungen, die im Rahmen steuerlicher Sachverhaltsgestaltungen geleistet werden, um der 

konfiskatorischen Wirkung von § 34 Abs. 1 EStG zu entgehen, vom Sonderausgabenabzug 

ausgenommen sind. Im Rahmen der Recherche konnte keine Quelle identifiziert werden, 

die sich dieser Fragestellung explizit annimmt. Bei den gesichteten Rechtsprechungsurtei-

len, die sich mit dem Sonderausgabenabzug bei Vorteilsgewährung durch einen Dritten be-

schäftigen, ist jeweils ein direkter Zusammenhang zwischen der geleisteten Zuwendung an 

einen bestimmten Empfänger und dem (durch einen Dritten) erhaltenen Vorteil erkennbar.631 

In dem hier vorliegenden Fall geht die Spendenmotivation zwar ursächlich auf die Sach-

verhaltsgestaltung zurück, es kann m. E. jedoch kein unmittelbarer Zusammenhang zwi-

schen einem (beliebigen) begünstigten Zuwendungsempfänger und den Auswirkungen 

durch Anwendung einer einkommensteuerlichen Tarifnorm abgeleitet werden. Daher liegt 

m. E. keine Verletzung des Unentgeltlichkeitskriteriums vor, sodass der Sonderausgaben-

abzug entsprechend zuzulassen ist. Im Zweifel wird dieser Sachverhalt jedoch durch die 

Rechtsprechung geklärt werden müssen, sodass der Mandant auf dieses Risiko hingewiesen 

werden sollte (V.3).  

Durch die eingesetzte Checkliste wird der Mandant umfassend über die verschiedenen 

Handlungsalternativen und die resultierenden steuerlichen Auswirkungen informiert. Da-

 
630  Vgl. BFH (1990b): Rz. 12, BFH (1993b): Rz. 10, BFH (1995): Rz. 4, BFH (2006d): Rz. 16, 

Strahl/Demuth/Stahl (2014): Rz. 9, Kulosa (2019): Rz. 23, Brandl (2022): Rz. 18, Seer (2022a): Rz. 8 

und zur Abgrenzung unschädlicher Vorteilserlangungen Heinicke (2022): Rz. 5.  
631  Der Sonderausgabenabzug wurde z. B. in folgenden Fällen wegen mangelnder Unentgeltlichkeit versagt: 

 1.) Ein freier Schulträger setzte das Schulgeld so niedrig an, dass der gewöhnliche Schulbetrieb nur auf-

rechterhalten werden konnte, wenn die Eltern Zuwendungen an einen Förderverein leisteten, der sat-

zungsgemäß dazu verpflichtet war, diese an den Schulträger abzuführen. Bei den Zuwendungen handelte 

es sich laut BFH daher um ein Entgelt für die Leistungen des Schulträgers. Vgl. BFH (1999a).  

 2.) Ein Ehepaar leistete einen Beitrag zur Aufnahme in einen Sportverein (Golfclub N e. V.) und wendete 

der Verbandsgemeinschaft zusätzlich einen fünfstelligen DM-Betrag (gegen Spendenbescheinigung) zu, 

der zur Weiterleitung an den Sportverein bestimmt war. Laut BFH scheiterte der Sonderausgabenabzug 

nicht an der Freiwilligkeit, da eine entsprechende Sonderzahlung von neuen Mitgliedern zwar erwartet 

wurde, aber keine rechtliche Verpflichtung bestand. Vielmehr wurde eine Entgeltlichkeit der „Beitritts-

spende“ angenommen, da die reinen Mitgliedsbeiträge nicht ausreichten, um den Spielbetrieb zu ermög-

lichen. Vgl. BFH (2006d), kritisch hierzu Tiedtke/Szczesny (2007): S. 774. 

 3.) Der den Sonderausgabenabzug begehrende Kläger leistete eine Zuwendung an eine zur Ausstellung 

von Spendenbescheinigungen berechtigte Gesellschaft (J-gGmbH), um von deren Hauptgesellschafterin 

(N-Organisation) den Zuschlag zum Erwerb eines Baugrundstücks zu erhalten. Der BFH beurteilte die 

Zuwendung als Entgelt, da, wirtschaftlich betrachtet, Bauland veräußert wurde. Vgl. BFH (2014d). 
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raufhin ist es dem Mandanten selbst zu überlassen, eine Entscheidung darüber zu treffen, 

ob – und, wenn ja, welche – Gestaltungsmöglichkeit er im Kontext seiner außerordentlichen 

Einkünfte verwirklichen möchte. Eine wesentliche Rolle werden dabei wohl regelmäßig die 

Abwägung der im Rahmen der Steuergestaltung eingesetzten Mittel und den daraus resul-

tierenden finanziellen Vorteilen sowie die Risikobeurteilung der einzelnen Handlungsalter-

nativen einnehmen. Im vorliegenden Fallbeispiel bewirkt eine vertragliche Vereinbarung 

mit dem Arbeitgeber, dass der Stichtag der Abfindung um einen Tag verschoben wird 

(01.01.2023 statt 31.12.2022) eine Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens i. H. v. 

27.530 €. Sofern der Mandant zudem bereit ist, die aufgeführten Risiken einzugehen, kann 

er durch den Einsatz von finanziellen Mitteln i. H. v. 50.000 € zur Generierung eines steu-

erlichen Abzugsbetrags darüber hinaus eine Steuerersparnis von 75.600 € realisieren, sodass 

das Haushaltsnettoeinkommen um weitere 25.600 € ansteigt. Neben der Schaffung einer 

fundierten Entscheidungsgrundlage für den Mandanten birgt eine entsprechende Beratungs-

dokumentation zudem den Vorteil, das Haftungsrisiko für den Steuerberater zu verrin-

gern.632  

  

 
632  Zu beachten ist allerdings, dass das größte Haftungsrisiko wahrscheinlich nicht in einer etwaigen Falsch-

beratung liegt, sondern darin, dass der Berater die Problematik der konfiskatorischen Grenzbelastungen 

gar nicht erst bemerkt. Vgl. hierzu auch die Ausführungen auf S. 182 in Kapitel 5.2.5. 
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5 Empirische Steuerwirkungsanalyse zu Tarifverwerfungen im Kon-

text von § 34 Abs. 1 EStG  

5.1 Einführung 

5.1.1 Zielsetzung und Methodik  

Die Zielsetzung der empirischen Analyse besteht in der Beantwortung der Forschungsfrage 

𝐹2, inwiefern in der Realität im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG Fälle vorliegen, in denen 

a) Tarifverwerfungen auftreten bzw. b) das Haushaltsnettoeinkommen durch eine Minde-

rung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens erhöht werden kann. Die Analyse ist 

in die Steuerwirkungslehre als Aufgabe der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre einzuord-

nen und zielt vorrangig auf die Untersuchung von Verteilungsfolgen der Besteuerung ab, 

d. h., dass die Gewinnung beschreibender Aussagen über die individuelle Steuerlast von 

Steuerpflichtigen im Fokus steht. Auch wenn hieraus keine konkreten kausalen Zusammen-

hänge über Entscheidungswirkungen der Besteuerung geschlussfolgert werden können,633 

bieten die Ergebnisse zumindest Ansatzpunkte für entsprechende Erklärungsversuche.  

Zur empirischen Messung von Tarifverwerfungen werden die realen Einkünftekonstellati-

onen der einzelnen Steuerpflichtigen benötigt, sodass methodisch ein mikroanalytischer An-

satz gewählt wird. Der Beginn der empirischen mikroanalytischen Betrachtungsweise in 

den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wird allgemein auf eine Publikation von Or-

cutt634 aus dem Jahr 1957 zurückgeführt,635 wobei der Einsatz von Mikroanalysen und -si-

mulationen aufgrund der fortschreitenden technischen Möglichkeiten zur elektronischen 

Datenverarbeitung insbesondere seit den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts in Wissenschaft 

und Politikberatung weltweit an Bedeutung gewonnen hat.636 Als wesentliches Ereignis für 

den Einsatz dieser Methodik in den Steuerwissenschaften ist die Änderung des StStatG zum 

01.01.1996 zu nennen, bei der eine zentrale Aufbereitung und Bereitstellung der Einzelan-

gaben aus den Steuerveranlagungen gesetzlich kodifiziert wurde.637 Durch die Verfügbarkeit 

entsprechender Mikrodaten für wissenschaftliche Zwecke sind seit Beginn des 21. Jahrhun-

 
633  Vgl. Schmiel (2009a): S. 161. 
634  Vgl. grundlegend Orcutt (1957) sowie weiterführend u. a. Orcutt et al. (1961), Orcutt et al. (1976). 
635  Vgl. Merz (1994): S. 381, Bourguignon/Spadaro (2006): S. 78, Zwick (2007): S. 98, Peichl (2009): 

S. 134, Reister (2009): S. 7, Müller/Sureth (2009): S. 33, Zwick/Emmenegger (2020): S. 18. 
636  Vgl. Bourguignon/Spadaro (2006): S. 78, Zwick/Emmenegger (2020): S. 18. 
637  Vgl. § 7 Abs. 6 StStatG, Deutscher Gesetzgeber (1995a): Art. 24, Zwick/Emmenegger (2020): S. 17. 
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derts zunehmend mikroanalytische Simulationen zur Beurteilung des geltenden Steuer-

rechts sowie steuerpolitischer Vorhaben in Deutschland zu verzeichnen,638 wobei die kon-

krete Modellstruktur jeweils in Abhängigkeit der zugrunde liegenden Fragestellung und der 

verfügbaren Daten variiert.639 Das Grundkonzept mikroanalytischer Modellrechnungen wird 

in Abbildung 21 visualisiert und um die Datenbasis, die im folgenden Abschnitt beschrieben 

wird, ergänzt: 

Repräsentative Stichprobe 

mit ausgewählten Merkmalen

Grundgesamtheit 

Daten: LESt 2014

Stichprobenziehung    Rückschluss 

Grundgesamtheit nach 

Wirken der untersuchten 

Einflüsse Sozio-ökonomischer 

Prozess 

Modellierte

Simulation

Daten: FAST 2014

Stichprobe mit ausgewählten 

Merkmalen nach Simulation

 

Abbildung 21:  Grundkonzept mikroanalytischer Modellrechnungen640 

Kennzeichnend für einen mikroanalytischen Ansatz ist, dass die Untersuchung unmittelbar 

an einzelnen Mikroeinheiten (z. B. natürliche Personen, Haushalte) ansetzt, sodass die indi-

viduellen Strukturmerkmale der Mikroeinheiten in der Modellrechnung Berücksichtigung 

finden.641 Dieser Ansatz fußt auf der Überlegung, dass die auf einem höheren Aggregations-

niveau beobachtbaren sozialen und wirtschaftliche Prozesse auf die beteiligten Mikroein-

heiten zurückzuführen sind, da deren Verhalten und Interaktionen die gesamtwirtschaftli-

chen Aggregate determinieren.642 Da die Zahl der beteiligten Mikroeinheiten im Allgemei-

nen sehr groß ist, werden regelmäßig repräsentative643 Stichproben aus der Grundgesamtheit 

 
638  Vgl. Zwick/Emmenegger (2020): S. 27 sowie exemplarisch die Studien von Merz/Zwick (2001), 

Merz/Zwick (2002), Maiterth/Müller (2003), Maiterth (2004), Müller (2007), Oestreicher et al. (2008), 

Schaefer (2008), Reister (2009), Houben/Maiterth/Müller (2011), Hechtner (2017). 
639  Vgl. Galler/Ott (1994): S. 399, Zwick (2007): S. 104. 
640  Eigene Darstellung in Anlehnung an Galler/Ott (1994): S. 401, Spahn et al. (1992): S. 13, Schaefer 

(2008): S. 6. 
641  Vgl. Spahn et al. (1992): S. 9, Oestreicher et al. (2008): S. 373, Müller/Maiterth (2011): S. 29, 

Müller/Sureth (2009): S. 34 f., Peichl (2009): S. 134. 
642  Vgl. Zintl (1991): S. 205, Spahn et al. (1992): S. 11, Schaefer (2008): S. 6, Peichl (2009): S. 134. 
643  Eine Stichprobe gilt als repräsentativ, wenn sich aus dieser statistisch gesicherte Rückschlüsse auf die 

Grundgesamtheit ziehen lassen. Dies beinhaltet, dass sie in der Verteilung aller untersuchungsrelevanten 
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gezogen, welche die Datengrundlage für die Mikroanalyse und -simulation bilden,644 wobei 

die Daten zunächst, der Fragestellung entsprechend, selektiert und zu einem finalen Unter-

suchungssampling verdichtet werden.645 Im Rahmen der Mikroanalyse werden die Mikro-

einheiten (als Informationsrohstoff) durch Anwendung statistischer Verfahren zu verwert-

baren Informationen transformiert.646 So lässt sich mittels deskriptiver Statistik ein Über-

blick über die Daten der Stichprobe gewinnen, indem diese durch Tabellen, Diagramme 

und/oder Maßzahlen (z. B. durch Lage-, Streuungs- und Zusammenhangsmaße) zusammen-

fassend dargestellt werden.647  

Im Rahmen der Mikrosimulation werden sodann auf der Grundlage eines der Realität nach-

gebildeten Modells die Effekte (hier: die Verteilungsfolgen der Besteuerung) untersucht, 

die sich bei der Änderung einzelner Parameter ergeben,648 indem die Ergebnisse jeweils vor 

und nach der Simulation per Mikroanalyse ausgewertet werden.649 Hier wird dabei auf ein 

statisches650 Mikrosimulationsmodell zurückgegriffen, welches auf dem in Kapitel 4.2 ent-

wickelten Entscheidungsmodell aufbaut und die Einkünftestruktur jeder Mikroeinheit auf 

ein mögliches Optimierungspotenzial hin untersucht; die Parameteränderung spiegelt sich 

entsprechend durch die ggf. geänderte Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkom-

mens wider. Die Simulation erfolgt dabei zunächst separat für jede Mikroeinheit des Unter-

suchungssamplings in Form einer „Quasiveranlagung“651, bevor die Ergebnisse aggregiert 

werden.  

Nach dem Grundkonzept mikroanalytischer Modellrechnungen werden die Ergebnisse der 

Stichprobe sodann grundsätzlich auf die Gesamtpopulation hochgerechnet („Rück-

 
Merkmale der Grundgesamtheit entspricht und der Umfang der Stichprobe hinreichend groß ist, sodass 

sie zwar ein verkleinertes, aber ansonsten wirklichkeitsgetreues Abbild der Grundgesamtheit darstellt. 

Vgl. Krug/Nourney/Schmidt (2001): S. 18, Berekoven/Eckert/Ellenrieder (2009): S. 45. 
644  Vgl. Spahn et al. (1992): S. 11, Schaefer (2008): S. 6, Peichl (2009): S. 134 f. 
645  Vgl. Müller (2007): S. 180. 
646  Vgl. Zwick (2007): S. 104. 
647  Vgl. Zwick (2007): S. 104. 
648  Vgl. Spahn et al. (1992): S. 6, Galler (1994): S. 372. 
649  Vgl. Müller (2007): S. 180. Mikroanalyse und Mikrosimulation sind entsprechend miteinander verwoben 

und nicht als trennscharf abgrenzbare Methoden zu verstehen. 
650  Vgl. zur Abgrenzung verschiedener Simulationsmodelle im steuerpolitischen Kontext Spahn et al. 

(1992): S. 6-32, Peichl (2009): S. 127-154 und zur exemplarischen Anwendung eines statischen Mikro-

simulationsmodells im Rahmen einer einkommensteuerlichen Tarifanalyse Houben/Maiterth/Müller 

(2011).  
651  Spahn et al. (1992): S. 9. 
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schluss“).652 Hierauf wird im Rahmen der Analyse jedoch verzichtet, da die Aussagekraft 

der Hochrechnung für die konkrete Fragestellung beschränkt ist und die Mikroanalyse der 

Stichprobe bereits ausreichend Anknüpfungspunkte für Erklärungsversuche des hinter den 

beobachteten Daten stehenden sozio-ökonomischen Prozesses bietet.653 Da die Untersu-

chung aus dem Blickwinkel der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre erfolgt, steht diesbe-

züglich der Einfluss der Besteuerung auf das wirtschaftliche Handeln der Steuerpflichtigen 

in Form von Steuerwirkungstheorien im Fokus. Dabei wird im Rahmen einer kritischen 

Diskussion erörtert, ob sich die Beobachtungen durch eine neoklassische oder eine evolu-

torisch verortete Steuerwirkungstheorie adäquater erklären lassen.654  

5.1.2 Datenbasis und Charakterisierung der Stichprobe 

Zur Beurteilung von Belastungs- und Verteilungsfolgen sowie Wirkungsweisen der Besteu-

erung werden diverse Bundesstatistiken geführt, die als Orientierungshilfe für steuer- und 

finanzpolitische Entscheidungen dienen.655 Bei der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 

(LESt) handelt es sich um eine dezentrale Sekundärstatistik, die im jährlichen Turnus erho-

ben wird.656 Die Datengewinnung erfolgt auf Grundlage der Steuerfestsetzungen der Finanz-

ämter, indem die zu erfassenden Erhebungsmerkmale657 über die Rechenzentren der Lan-

desfinanzbehörden automatisiert an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt und dort 

 
652  Vgl. Peichl (2009): S. 135. 
653  Die Hochrechnung ist zwar technisch problemlos möglich, da hierzu lediglich die einzelnen Fälle der 

Stichprobe mit den jeweiligen Hochrechnungsfaktoren (Sampling Weight) gewichtet werden müssen. 

Die zur Beantwortung der Forschungsfrage 𝐹2 benötigten Veranlagungsdaten (z. B. die Höhe der außer-

ordentlichen Einkünfte) liegen aufgrund des Anonymisierungskonzepts des Datensatzes jedoch für be-

stimmte Fallgruppen nicht vor. Vgl. hierzu ausführlich das folgende Kapitel 5.1.2. 
654  Zu beachten ist, dass aus der Untersuchung von Verteilungsfolgen der Besteuerung nicht unmittelbar auf 

die Entscheidungswirkung der Besteuerung geschlossen werden kann (vgl. Schmiel (2009a): S. 161), 

sodass an dieser Stelle keine Formulierung eines Gegensatzpaares in Form einer (ggf. zu verwerfenden) 

Nullhypothese (𝐻0) und Alternativhypothese (𝐻1) erfolgt. Vgl. dazu auch die kritische Diskussion in 

Kapitel 5.2.5, S. 180-183. 
655  Vgl. § 1 Abs. 1 StStatG, Zwick (1998): S. 566, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 

(2023). Gem. § 1 Abs. 3 Satz 1 StStatG sind die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 

zudem für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommen-

steuer i. S. des § 3 GemFinRefG maßgeblich.  
656  Vgl. §§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 2 Abs. 2 StStatG. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistik wurde erstmals für 

das Berichtsjahr (= Veranlagungszeitraum) 1950 und bis 2010 im dreijährigen Rhythmus erhoben. Im 

Rahmen des AmtshilfeRLUmsG wurde die Periodizität dieser Bundesstatistik ab dem Jahr 2012 auf ei-

nen jährlichen Turnus verkürzt. Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2013): Art. 16, Statistisches Bundesamt 

(2018b). 
657  Vgl. zu den zu erfassenden Erhebungsmerkmalen § 2 Abs. 2 StStatG, Statistisches Bundesamt (2020). 
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zunächst einer Plausibilitäts- und Doppelfallprüfung unterzogen werden.658 Zudem werden 

die Angaben der elektronisch übermittelten Lohnsteuerbescheinigungen, für die keine Ver-

anlagung durchgeführt wurde, aus dem zentralen ElsterLohn-Datenspeicher der Finanzver-

waltung übernommen und in die Lohn- und Einkommensteuerstatistik integriert. Die aggre-

gierten Landesergebnisse werden sodann neben den einzelnen Erhebungsmerkmalen an das 

Statistische Bundesamt übermittelt und dort zu einer Bundesstatistik zusammengeführt.659 

Es handelt sich insofern um eine Vollerhebung, die grundsätzlich alle Einkommensteuer-

veranlagungen sowie nicht veranlagte Lohnsteuerfälle eines Berichtsjahres erfasst,660 wobei 

zusammenveranlagte Personen i. S. des § 26b EStG zu einer Erhebungseinheit (= Mikro-

einheit) zusammengefasst werden.661 Zu beachten ist, dass zwar sowohl die Daten von un-

beschränkt als auch beschränkt einkommensteuerpflichtigen Personen erhoben werden, sich 

die in den Fachserien publizierten Ergebnisse jedoch lediglich auf die unbeschränkt Steuer-

pflichtigen beziehen; für das Jahr 2014 weist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik als 

Grundgesamtheit 40.175.995 unbeschränkt Steuerpflichtige aus.662 

Die Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse der Steuerpflichtigen un-

terliegen dem Steuer- (§ 30 AO) und dem Statistikgeheimnis (§ 16 BStatG), sodass die er-

hobenen Mikrodaten grundsätzlich geheim zu halten sind.663 Hochschulen und sonstigen 

unabhängigen Forschungseinrichtungen darf jedoch für die Durchführung wissenschaftli-

cher Vorhaben eine „bundesweit repräsentative Stichprobe“664 mit „faktisch anonymi-

 
658  Vgl. Statistisches Bundesamt (2018b). 
659  Vgl. Statistisches Bundesamt (2018b). 
660  Nicht berücksichtigt sind Steuererklärungen, die am 30. September des dritten Jahres, das dem Veranla-

gungsjahr folgt (= Liefertermin der Daten seitens der Landesfinanzbehörden), noch nicht abgegeben bzw. 

abschließend bearbeitet worden sind sowie noch nicht abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren. Vgl. 

Statistisches Bundesamt (2018b): S. 4, 6.  
661  Im Fall der Zusammenveranlagung werden somit zwei Personen als ein Steuerpflichtiger (= eine Mikro-

einheit) erfasst. Im Folgenden werden die Begriffe „Mikroeinheit“, „Erhebungseinheit“, „Steuerpflichti-

ger“ und „Fall“ synonym verwendet.  
662  Vgl. Statistisches Bundesamt (2018a): S. 6, 9.  
663  Vgl. Statistisches Bundesamt (2018b). 
664  § 7 Abs. 3 StStatG.  
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sierte[n] Einzelangaben“665 übermittelt werden (sog. Wissenschaftsprivileg)666.667 Die Stich-

probe umfasst 10 % der Grundgesamtheit,668 wobei die Stichprobenziehung des Statisti-

schen Bundesamtes als geschichtete Zufallsauswahl erfolgt.669 So wird die Grundgesamtheit 

anhand eines festgelegten Schichtplans670 in überschneidungsfreie Teilmengen zerlegt, aus 

denen sodann jeweils voneinander unabhängige Zufallsstichproben gezogen werden.671 Ins-

gesamt umfasst der Scientific-Use-File der aus der Lohn- und Einkommensteuerstatis-

tik 2014 gezogenen Stichprobe (FAST) 4.017.600 faktisch anonymisierte Datensätze (da-

von 3.617.600 Veranlagungs- und 400.000 Lohnsteuerfälle) und 1.008 Merkmale.672  

Die faktische Anonymisierung erfolgt, indem die Datensätze anhand eines Anonymisie-

rungskonzepts durch allgemeine und spezifische Anonymisierungsmaßnahmen aufbereitet 

werden.673 Da davon ausgegangen wird, dass das Risiko der Identifikation und dementspre-

chend das Schutzbedürfnis der Steuerpflichtigen mit steigender finanzieller Leistungsfähig-

 
665  § 16 Abs. 6 Nr. 1 BStatG. Gem. gesetzlichem Wortlaut werden hierunter Einzelangaben verstanden, die 

„nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft zugeordnet werden 

können“. Vgl. zu diesem Unverhältnismäßigkeitsgebot Höhne/Sturm/Vorgrimler (2003): S. 287. 
666  Vgl. Höhne/Sturm/Vorgrimler (2003): S. 287, Merz/Vorgrimler/Zwick (2004): S. 1080, Kann (2019): 

S. 1, Zwick/Emmenegger (2020): S. 21. 
667  Vgl. § 16 Abs. 6 Nr. 1 BStatG. Die faktisch anonymisierten Mikrodaten wurden erstmals im Jahr 2004 

für den Veranlagungszeitraum 1998 und danach im drei- bzw. vierjährlichen Turnus als Scientific-Use-

File für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Vgl. Statistisches Bundesamt (2004), Kann (2019): 

S. 1. 
668  Vgl. § 7 Abs. 4 Satz 1 StStatG. 
669  Vgl. Zwick (1998): S. 570, Merz/Vorgrimler/Zwick (2004): S. 1083. 
670  So werden bspw. die Veranlagungsfälle in 768 Schichten zerlegt, die sich aus der Kombination der 

Schichtungsmerkmale „Bundesland“ (16 Ausprägungen), „Veranlagungsart“ (2 Ausprägungen), „über-

wiegende Einkunftsart“ (3 Ausprägungen) und „Gesamtbetrag der Einkünfte“ (8 Ausprägungen) erge-

ben. Vgl. zur Schichtung der Lohnsteuerfälle sowie insgesamt zum aktuellen Schichtplan der Lohn- und 

Einkommensteuerstatistik Statistisches Bundesamt (2017). 
671  Vgl. zu diesem Verfahren, durch das eine Steigerung der Präzision der Stichprobenergebnisse ggü. einer 

einfachen Zufallsauswahl erreicht werden soll, Krug/Nourney/Schmidt (2001): S. 100, Quatember 

(2019): S. 101 f. und zur Methodik der Aufteilung des Stichprobenumfangs auf die Schichten nach dem 

„Prinzip der vergleichbaren Präzision für gegliederte Ergebnisse“ im Rahmen der FAST grundlegend 

Zwick (1998), Meyer (1998). Zu beachten ist, dass kleinere homogene Gruppen von Merkmalsträgern in 

der Stichprobe als Vollerhebung enthalten sind. Im Rahmen der FAST 2014 betrifft dies insbesondere 

Steuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von mindestens 75.000 € (bei Einzelveranla-

gung) bzw. 150.000 € (bei Zusammenveranlagung). Vgl. Kann (2019): S. 3. 
672  Vgl. FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020). Die Merkmale umfassen das Samp-

ling Weight (Hochrechnungsfaktor), 39 „feste Felder“ (jeweils beginnend mit der Kennzeichnung EF), 

und 968 größtenteils stetige Merkmale (jeweils beginnend mit der Kennzeichnung c). Vgl. für den zu-

grunde liegenden Datenkatalog Statistisches Bundesamt (2020). Aus terminologischer Sicht ist anzumer-

ken, dass die als stetig bezeichneten Merkmale Eurobeträge ausweisen, sodass es sich eigentlich um 

quasi-stetige Merkmale handelt. Vgl. Kosfeld/Eckey/Türck (2016): S. 11. 
673  Vgl. grundlegend zu dem Anonymisierungskonzept der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 

Höhne/Sturm/Vorgrimler (2003), Höhne (2010) und konkret zur FAST 2014 Kann (2019).  
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keit zunimmt, werden die Datensätze anhand der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte in 

sechs Bereiche (𝐸𝐹79) eingeteilt, die jeweils zunehmenden Anonymisierungsmaßnahmen 

unterliegen (sog. Tannenbaumanonymisierung).674 U. a. werden hierzu die stetigen Merk-

male in drei Kategorien eingeteilt: Unter die Merkmale der 1. Kategorie fallen die Summe 

der Einkünfte (𝑐65309)675, der Gesamtbetrag der Einkünfte (𝑐65330), das zu versteuernde 

Einkommen (𝑐65522) sowie die tarifliche (𝑐65584) und die festzusetzende Einkommen-

steuer (𝑐65613). Die Merkmale der 2. Kategorie umfassen die Einkunftsarten i. S. des § 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-7 EStG, die im Fall des § 26b EStG für die zusammenveranlagten Per-

sonen sowohl getrennt als auch in Summe ausgewiesen werden. Alle weiteren stetigen 

Merkmale sind der 3. Kategorie zuzuordnen, was bspw. auf die i. S. des § 34 Abs. 1 EStG 

begünstigen Einkünfte (𝑐65549) zutrifft. Für die Merkmale der 1. Kategorie wird in jedem 

Datensatz ein konkreter Eurobetrag ausgewiesen, während die Merkmale der Kategorien 2 

und 3 mit zunehmenden Anonymisierungsbereich in Dummy-Variablen676 umkodiert bzw. 

gänzlich aus dem Datensatz entfernt werden.677 In Tabelle 8 sind die Häufigkeitsverteilung 

der Anonymisierungsbereiche der FAST 2014 sowie die für die folgenden Analysen rele-

vanten Anonymisierungsmaßnahmen der stetigen Merkmale aufgeführt:  

  

 
674  Vgl. Merz/Vorgrimler/Zwick (2004): S. 1084, Kann (2019): S. 2 und zur Einteilung der Anonymisie-

rungsbereiche anhand des Gesamtbetrags der Einkünfte im Rahmen der FAST 2014 Kann (2019): S. 3 

sowie die Übersicht in Anhang 21, S. 293.  
675  Im Fall der Zusammenveranlagung erfolgt zusätzlich zur Angabe der Summe ein getrennter Ausweis für 

die Steuerpflichtigen A (𝑐65310) und B (𝑐65311). 
676  Eine Dummy-Variable zeigt das Vorhandensein eines Merkmals an, wobei im Rahmen der FAST 2014 

abweichend zur üblichen Notation (0: liegt nicht vor, 1: liegt vor; vgl. Auer/Rottmann (2020): S. 498) 

positive Werte durch „1“ und negative Werte durch „-1“ dargestellt werden. Vgl. Kann (2019): S. 6.  
677  Vgl. Kann (2019): S. 6 f. 
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Anonymisie-

rungsbereich 

(𝑬𝑭𝟕𝟗) 

Steuer-

pflichtige  

(= Fälle) 

Spezifische Anonymisierungsmaßnahmen 

1 2.517.692  

keine 

 

2 1.088.211 

3    387.118 

4      18.895 

Merkmale der 2. Kategorie: getrennter Ausweis bei zu-

sammenveranlagten Personen entfällt 

Merkmale der 3. Kategorie: Umkodierung in Dummy-

Variable  

5        5.664 

Merkmale der 2. Kategorie: Umkodierung in Dummy-

Variable 

Merkmale der 3. Kategorie: Löschung  

6             20 

Merkmale der 1. Kategorie: Ersetzung der Original-

werte durch das arithmetische Mittel dieses Bereichs 

Merkmale der 2. und 3. Kategorie: wie Anonymisie-

rungsbereich 5  

Gesamt 4.017.600  

Tabelle 8: Überblick über die Anonymisierungsbereiche der FAST 2014 mit be-

reichsspezifischen Anonymisierungsmaßnahmen678  

5.1.3 Übertragung der bisherigen Ergebnisse auf den Veranlagungszeitraum 2014 

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, wird im Rahmen der empirischen Analyse auf Daten 

der FAST 2014 – und somit auf reale Einkommensteuerveranlagungen des Veranlagungs-

zeitraums 2014 – zurückgegriffen. Da die bisherigen Ausführungen zur Identifizierung von 

Tarifverwerfungen und des daraus resultierenden Optimierungspotenzials in den Kapiteln 3 

und 4 anhand des Einkommensteuertarifs 2023 verdeutlicht wurden, erfolgt in Tabelle 9 

eine Übertragung der bisherigen Ergebnisse auf den Veranlagungszeitraum 2014: 

  

 
678  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. 
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 § 32a EStG § 34 Abs. 1 EStG 

Maximaler Grenzsteuersatz 0,45 2,25 

 Grundtabelle Splittingtabelle 

Maximale Entlastungswirkung der Fünftelre-

gelung ggü. dem Grundtarif 
63.044 € 126.088 € 

Höhe der außerordentlichen Einkünfte, bis zu 

der Tarifverwerfungen ausgeschlossen sind 
15.391 € 30.782 € 

Maximales aus steuerlichen Abzugsbeträgen 

resultierendes Optimierungspotenzial  
15.270 € 30.540 € 

Tabelle 9:  Für die empirische Steuerwirkungsanalyse relevante Werte im Ver-

anlagungszeitraum 2014679  

Der maximale Grenzsteuersatz der Tarifgrundnorm beträgt seit dem Jahr 2009 unverändert 

0,45, sodass der Grenzsteuersatz auf das verbleibende zu versteuernde Einkommen bei der 

Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG durch die mögliche Verfünffachung auch im Veranla-

gungszeitraum 2014 (unter Ausblendung weiterer relativer Tarifnormen) auf 2,25 gedeckelt 

ist. Aus den in diesem Veranlagungszeitraum geltenden Tarifeckwerten, Progressionspara-

metern und den hieraus resultierenden Korrekturbeträgen ergibt sich bei Anwendung der 

Grundtabelle680 eine maximale Entlastungswirkung der Fünftelregelung i. H. v. 63.044 € 

(𝐸𝑊𝑚𝑎𝑥 = 4 ∗ 𝐶5). Dies ist der Fall, wenn die außerordentlichen Einkünfte mindestens 

1.253.655 € betragen (𝑎𝑜𝐸 ≥ 5 ∗ (𝐸4 + 1)) und kein positives verbleibendes zu versteu-

erndes Einkommen vorliegt (𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0). Bei Anwendung der Splittingtabelle verdoppelt 

sich die maximale Entlastungswirkung entsprechend auf 126.088 € (𝐸𝑊𝑍𝑉_𝑚𝑎𝑥 = 8 ∗ 𝐶5). 

In Kapitel 3.3.2.2 wurde herausgearbeitet, dass Tarifverwerfungen erst ab einer bestimmten 

Höhe der außerordentlichen Einkünfte auftreten können. Im Veranlagungszeitraum 2014 

kommt es im Rahmen von § 34 Abs. 1 EStG bei Anwendung der Grundtabelle zu Tarifver-

werfungen, wenn die außerordentlichen Einkünfte die Höhe von 15.391 € (𝑇𝑉𝐸2,1) über-

steigen und das verbleibende zu versteuernde Einkommen zugleich innerhalb des Intervalls 

 
679  Eigene Darstellung. Vgl. zudem für eine Übersicht der Tarifparameter des § 32a Abs. 1 EStG für den 

Veranlagungszeitraum 2014 Anhang 2, S. 243. 
680  In Anlehnung an die im Rahmen der FAST 2014 verwendeten Terminologien (vgl. das Merkmal 𝐸𝐹19) 

werden hinsichtlich der Veranlagungsart im Folgenden die Begriffe „Grundtabelle“ (= Einzelveranla-

gung) und „Splittingtabelle“ (= Zusammenveranlagung) verwendet. 
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[𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒] liegt, wobei den Variablen 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 und 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  im 

Jahr 2014 folgende Zusammenhänge zugrunde liegen: 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛

= {
−0,2 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 11.432                    𝑓ü𝑟 15.391 < 𝑎𝑜𝐸 ≤ 57.156

1 𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 > 57.156
} 

(40) 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒

= {

8.354                                 𝑓ü𝑟 15.391 < 𝑎𝑜𝐸 < 104.606
0,08303868 ∗ 𝑎𝑜𝐸 − 331      𝑓ü𝑟 104.606 ≤ 𝑎𝑜𝐸 < 158.484

      
21.185                                        𝑓ü𝑟 158.484 ≤ 𝑎𝑜𝐸 < 1.106.743
29.382                  𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 ≥ 1.106.743

} 

(41) 

Entsprechend kommt es im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG bei Anwendung der Splittingta-

belle zu Tarifverwerfungen, wenn die außerordentlichen Einkünfte des Ehepaares die Höhe 

von 30.782 € übersteigen und das gemeinsame verbleibende zu versteuernde Einkommen 

zugleich innerhalb des Intervalls [𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛_𝐴𝐵 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵] liegt.681 

Die durch steuerliche Abzugsbeträge maximal generierbare Erhöhung des Haushaltsnetto-

einkommens ist im Veranlagungszeitraum 2014 bei Anwendung der Grundtabelle auf 

15.270 € (𝑂𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥) begrenzt und wird erzielt, wenn die außerordentlichen Einkünfte min-

destens 1.253.655 € betragen (𝑎𝑜𝐸 ≥ 5 ∗ (𝐸4 + 1)) und zugleich ein verbleibendes zu ver-

steuerndes Einkommen i. H. v. 29.382 € (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒) vorliegt. Bei Anwendung der Split-

tingtabelle verdoppelt sich das maximale Optimierungspotenzial entsprechend auf 30.540 € 

(𝑂𝑃𝑇𝑍𝑉_𝑚𝑎𝑥). 

5.1.4 Empirische Relevanz der einkommensteuerlichen Tarifnormen 

Wie in Kapitel 3.2.2 dargelegt, besteht das einkommensteuerliche Tarifgefüge neben der in 

§ 32a EStG kodifizierten Grundnorm aus einem Zusammenspiel verschiedener relativer und 

absoluter Tarifvorschriften. Um die Bedeutung der Besteuerung außerordentlicher Ein-

 
681  Vgl. für die im Veranlagungszeitraum 2014 geltenden funktionalen Zusammenhänge der Variablen 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛_𝐴𝐵 und 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵 Anhang 22, S. 294. 
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künfte einordnen zu können, gibt Abbildung 22 einen Überblick über die Fallzahlen der 

Anwendung der einzelnen Tarifnormen682 im Rahmen der FAST 2014.  

Private Kapitaleinkünfte 

relative Tarifnormen
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Abbildung 22:  Übersicht der angewendeten Tarifnormen im Rahmen der 

FAST 2014683  

Von den 4.017.600 Steuerpflichtigen werden 60,10 % nach der Grundtabelle (2.414.478 

Fälle) und 39,90 % nach der Splittingtabelle (1.603.122 Fälle) besteuert. Bezogen auf die 

 
682  Die Fallzahlen beziehen sich auf Steuerpflichtige, für welche die jeweiligen Tarifvorschriften einschlä-

gig sind, unabhängig davon, ob deren Anwendung tatsächlich zu einer Steuerbelastung führt. Da die 

FAST 2014 hinsichtlich der Einkünfte, die dem Progressionsvorbehalt gem. § 32b EStG unterliegen, 

kein zusammenfassendes Merkmal enthält, wurde diese Fallzahl mithilfe einer Dummy-Variablen (𝑑𝑃𝑉) 

generiert. 
683  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. 
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Stichprobe ergibt sich für den Veranlagungszeitraum 2014 in Summe eine tarifliche Ein-

kommensteuer von 101,81 Mrd. €.684  

Zu beachten ist, dass sich die Auswertung der weiteren Tarifnormen lediglich auf Steuer-

pflichtige bezieht, die dem Anonymisierungsbereich 1-4 zuzuordnen sind, da die Datensätze 

in den höheren Bereichen aufgrund der anonymisierungsbedingten Löschung der Merkmale 

der 3. Kategorie keine entsprechenden Angaben enthalten. Die FAST 2014 weist 618.577 

Steuerpflichtige aus, die Einkommensbestandteile beziehen, die zur Anwendung der syn-

thetischen Tarifvorschrift des Progressionsvorbehalts führen; hierunter fallen gem. § 32b 

EStG bspw. steuerfreie Einkommensersatzleistungen (Arbeitslosengeld I, Kurzarbeiter-, 

Elterngeld etc.) oder ausländische Einkünfte, die in Deutschland aufgrund eines Doppelbe-

steuerungsabkommens steuerfrei sind. Im Rahmen der schedularen Tarifvorschriften nimmt 

insbesondere die Besteuerung von Kapitaleinkünften eine bedeutende Stellung ein. Wäh-

rend für 230.515 Steuerpflichtige die Günstigerprüfung gem. § 32d Abs. 6 EStG Anwen-

dung findet, führt in 1.257.962 Fällen die Abgeltungsteuer zu einer für den Steuerpflichtigen 

niedrigeren Steuerbelastung. Letztere Zahl ist allerdings nur eingeschränkt aussagekräftig, 

da hierunter lediglich die Steuerpflichtigen erfasst werden, die einen Antrag auf Günstiger-

prüfung gestellt und ihre Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung 

entsprechend erklärt haben.685  

Mit Blick auf § 34 EStG verzeichnet die FAST 2014 insgesamt 144.645 Steuerpflichtige 

mit außerordentlichen Einkünften i. S. des § 34 Abs. 2 EStG, von denen 137.979 mit der 

Fünftelregelung gem. § 34 Abs. 1 EStG (95,39 %) und 6.666 mit dem ermäßigten Durch-

schnittssteuersatz gem. § 34 Abs. 3 EStG (4,61 %) besteuert werden. Dies lässt sich darauf 

zurückführen, dass die ermäßigte Durchschnittssatzbesteuerung ggü. der Fünftelregelung 

an restriktivere Voraussetzungen geknüpft ist und nur einmal im Leben des Steuerpflichti-

gen auf Antrag gewährt wird.686 Tabelle 10 gibt einen Überblick über die Besteuerung au-

ßerordentlicher Einkünfte i. S. des § 34 EStG im Rahmen der FAST 2014: 

  

 
684  Dies entspricht einem auf die Grundgesamtheit hochgerechneten Aufkommen von 256,59 Mrd. €. 
685  Seit dem 01.01.2009 gilt die Einkommensteuer für Kapitalerträge i. S. des § 20 EStG als mit dem Steu-

erabzug abgegolten, soweit sie der Kapitalertragsteuer unterlegen haben und sofern kein Ausnahmetat-

bestand vorliegt, welcher eine Besteuerung mit der Abgeltungsteuer untersagt. Vgl. Deutscher 

Gesetzgeber (2007b): Art. 1, §§ 32d Abs. 1 und 2, 43 Abs. 5 EStG. 
686  Vgl. so auch Hechtner (2017): S. 500 f.  
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Merkmal Min. Max. Summe MW STD 

Begünstigte Einkünfte 

§ 34 Abs. 1 EStG 

(𝑐65549) 

1 € 946.560 € 6,99 Mrd. € 51.274 € 86.261 € 

Steuer § 34 Abs. 1 EStG 

(𝑐65550) 
–5 € 387.215 € 2,27 Mrd. € 18.400 € 31.439 € 

Bemessungsgrundlage 

§ 34 Abs. 3 EStG 

(𝑐65585) 

35 € 945.527 € 1,24 Mrd. € 210.169 € 187.096 € 

Steuer § 34 Abs. 3 EStG 

(𝑐65587) 
5 € 224.903 € 0,27 Mrd. € 45.272 € 43.426 € 

Tabelle 10: Überblick über die Besteuerung außerordentlicher Einkünfte i. S. des 

§ 34 EStG im Rahmen der FAST 2014687 

Zwar sind die Mittelwerte der Bemessungsgrundlage sowie der resultierenden Steuer688 im 

Rahmen von § 34 Abs. 3 EStG pro Fall deutlich höher, aufgrund der Fallzahlen weist die 

Fünftelregelung jedoch einen höheren Anteil am Steueraufkommen auf. So ergibt sich aus 

§ 34 Abs. 1 EStG ein auf die Stichprobe bezogenes Steueraufkommen i. H. v. 2,27 Mrd. €, 

was 2,23 % der tariflichen Einkommensteuer entspricht, während aus der ermäßigten 

Durchschnittssatzbesteuerung ein Steueraufkommen von 0,27 Mrd. € (0,27 %) resultiert. 

Die weiteren schedularen Tarifelemente (für Einkünfte aus außerordentlicher Holznutzung 

gem. § 34b Abs. 3 EStG sowie nicht entnommene Gewinne gem. § 34a EStG) sind sowohl 

hinsichtlich der Fallzahlen als auch des Steueraufkommens von untergeordneter Bedeu-

tung.689  

5.2 Mikroanalyse von Tarifverwerfungen im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG 

und Mikrosimulation des Optimierungspotenzials 

5.2.1 Herleitung des finalen Untersuchungssamplings 

Analog zur bisherigen Vorgehensweise werden im Rahmen der folgenden Analysen aus-

schließlich Fälle betrachtet, die neben der Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG weder einer 

 
687  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. 
688  Die negative Steuer als Minimalwert von § 34 Abs. 1 EStG ergibt sich aus der kombinierten Anwendung 

mit dem Progressionsvorbehalt, auf die im Folgenden nicht näher eingegangen wird.  
689  Aus der Anwendung von § 34b Abs. 3 EStG ergibt sich, bezogen auf die Stichprobe, ein Steueraufkom-

men von 2,26 Mio. €, während aus § 34a EStG ein Aufkommen von 191,77 Mio. € resultiert.  
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weiteren Tarifvorschrift für außerordentliche Einkünfte (§§ 34 Abs. 3, 34b Abs. 3 Nr. 1 und 

Nr. 2 EStG) noch dem Progressionsvorbehalt (§ 32b EStG) unterliegen,690 da die kombi-

nierte Anwendung dieser Vorschriften zu wechselseitigen Auswirkungen auf die jeweilige 

Berechnungssystematik führt. Die parallele Anwendung anderer Tarifvorschriften ist dage-

gen unproblematisch, da im Rahmen der Günstigerprüfung (§ 32d Abs. 6 EStG) die Ein-

künfte aus Kapitalvermögen bei Ermittlung des zu versteuernden Einkommens erfasst und 

entsprechend bei Anwendung der Fünftelregelung dem verbleibenden zu versteuernden 

Einkommen zugeordnet werden, ohne dass sich eine Auswirkung auf die Berechnungssys-

tematik ergibt. Absolute Tarifnormen (§§ 32d Abs. 1, 34a EStG) nehmen aufgrund der Aus-

gestaltung als eigenständige Zuordnungsvorschrift zwischen Bemessungsgrundlage und re-

sultierender Steuerschuld keinen Einfluss auf die Fünftelregelung.691 In Tabelle 11 wird die 

Herleitung des finalen Untersuchungssamplings dargelegt:  

 
Grund-

tabelle 

Splitting-

tabelle 

Fälle 

gesamt 

Begünstigte Einkünfte § 34 Abs. 1 EStG (𝑐65549) 63.318 74.661 137.979 

Abzgl. Fälle mit paralleler Anwendung mindestens 

einer weiteren Tarifnorm für außerordentliche Ein-

künfte und/oder des Progressionsvorbehalts 

18.660 23.132 41.792 

Isolierte Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG 44.658 51.529 96.187 

Abzgl. Fälle des Anonymisierungsbereichs 4 213 917 1.130 

Abzgl. Fälle mit rechnerischen Differenzen  27 41 68 

Finales Untersuchungssampling 44.418 50.571 94.989 

Tabelle 11:  Finales Untersuchungssampling692 

Die FAST 2014 enthält 137.979 Datensätze, bei denen außerordentliche Einkünfte vorlie-

gen, die gem. § 34 Abs. 1 EStG besteuert werden. Die Fünftelregelung kommt dabei in 

41.792 Fällen (30,29 %) in Kombination mit mindestens einer der genannten relativen Ta-

rifvorschriften zur Anwendung. Von den 96.187 verbleibenden Datensätzen (69,71 %) fal-

len 1.130 Fälle in den Anonymisierungsbereich 4, sodass zwar die Anwendung von § 34 

 
690  Im Folgenden wird dies mit der „isolierten Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG“ gleichgesetzt.  
691  Für die Simulationsrechnungen ist lediglich zu beachten, dass ein aus § 34a EStG resultierendes Steuer-

aufkommen (𝑐65588, 𝑐65589) mit in die tarifliche Einkommensteuer (𝑐65584) einfließt.  
692  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. 
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Abs. 1 EStG ersichtlich ist, sie im Rahmen der folgenden Analysen jedoch nicht ausgewer-

tet werden können, da ein Großteil der benötigten Merkmale693 durch die faktische Anony-

misierung lediglich als Dummy-Variablen ausgewiesen werden.  

Um sicherzustellen, dass den folgenden Analysen die gleiche Berechnungssystematik wie 

der FAST 2014 zugrunde liegt, werden zunächst die Prüfmerkmale „Steuer § 34 Abs. 1 

EStG“ (𝑝65550), „Steuer nach Tabelle“ (𝑝65551) und „tarifliche Einkommensteuer“ 

(𝑝65584) generiert und mit den entsprechenden Merkmalen der FAST 2014 (𝑐65550, 

𝑐65551 und 𝑐65584) abgeglichen. In diesem Schritt ergeben sich 68 Datensätze mit diffe-

rierenden Ergebnissen, die auch nach individueller Prüfung der einzelnen Erhebungseinhei-

ten nicht geklärt werden können und somit für die folgende Analyse ausgeschlossen werden. 

Das finale Untersuchungssampling umfasst somit 94.989 Fälle, von denen 44.418 nach der 

Grund- und 50.571 nach der Splittingtabelle versteuert werden. Um Vergleichswerte für die 

folgenden Analysen zu schaffen, wird in Tabelle 12 die aus dem finalen Untersuchungs-

sampling insgesamt resultierende tarifliche Einkommensteuer mit Aufschlüsselung der ein-

bezogenen Tarifvorschriften dargestellt. 

Merkmal Steueraufkommen 

Steuer § 34 Abs. 1 EStG (𝑐65550) 1.343,77 Mio. € 

Steuer nach Tabelle (𝑐65551) 3.108,19 Mio. € 

Steuer § 34a EStG (𝑐65588+ 𝑐65589) 4,17 Mio. € 

Tarifliche Einkommensteuer (𝒄𝟔𝟓𝟓𝟖𝟒) 4.456,13 Mio. € 

Tabelle 12:  Aufschlüsselung der aus dem finalen Untersuchungssampling resul-

tierenden tariflichen Einkommensteuer694 

5.2.2 Entlastungswirkung der Fünftelregelung ggü. dem Grundtarif 

Die 94.989 realen Einkommensteuerveranlagungen werden zunächst hinsichtlich der Ent-

lastungswirkung der Fünftelregelung ggü. dem Grundtarif untersucht. Hierzu wird für jeden 

Datensatz die tarifliche Einkommensteuer simuliert, die sich ohne Anwendung der Fünftel-

regelung ergibt (𝑠𝑖𝑚65584𝑜ℎ𝑛𝑒_34 𝐼). Durch Gegenüberstellung mit der tatsächlichen tarif-

 
693  Dies betrifft bspw. die Aufschlüsselung der Einkünftestruktur in die nach § 34 Abs. 1 EStG begünstigt 

zu besteuernden Einkünfte (𝑐65549) und dem verbleibenden zu versteuernden Einkommen, was in der 

FAST 2014 durch das Merkmal „zu versteuern nach der Tabelle“ (𝑐65530) abgebildet wird. 
694  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. 
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lichen Einkommensteuer (𝑐65584) wird die resultierende Entlastungswirkung (𝑠𝑖𝑚𝐸𝑊) 

quantifiziert.695 Sofern sich durch die Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG eine geringere 

Steuerbelastung ggü. dem Grundtarif ergibt, wird die Dummy-Variable (𝑑𝐸𝑊) mit dem 

Wert 1 (= Entlastungswirkung liegt vor) ausgegeben, während diese bei gleicher Steuerbe-

lastung den Wert 0 (= Entlastungswirkung liegt nicht vor) annimmt. 

Im Rahmen der Mikrosimulation werden von den 94.989 untersuchten Datensätzen 27.584 

Fälle (29,04 %) mit gleichbleibender Steuerbelastung identifiziert (𝑑𝐸𝑊 = 0). In 67.405 

Fällen (70,96 %) liegt dagegen eine Entlastungswirkung der Fünftelregelung ggü. dem 

Grundtarif vor (𝑑𝐸𝑊 = 1), deren Auswertung in Tabelle 13, aufgeschlüsselt nach Anwen-

dung der Grund- und Splittingtabelle, dargestellt wird. 

Merkmal Fälle Min. Max. Summe MW STD 

Entlastungswirkung 

(𝑠𝑖𝑚𝐸𝑊),  

Grundtabelle 

32.359 1 € 53.593 € 101,07 Mio. € 3.124 € 7.229 € 

Entlastungswirkung 

(𝑠𝑖𝑚𝐸𝑊),  

Splittingtabelle 

35.046 2 € 79.248 € 138,95 Mio. € 3.965 € 10.844 € 

Summe 67.405 1 € 79.248 € 240,02 Mio. € 3.561 € 9.295 € 

Tabelle 13:  Deskriptive Analyse der Entlastungswirkung der Fünftelregelung 

ggü. dem Grundtarif696 

Die maximal identifizierte Entlastungwirkung beträgt bei Anwendung der Grundtabelle 

53.593 € und bei der Splittingtabelle 79.248 €. Die zuvor analytisch hergeleiteten Maximal-

werte i. H. v. 63.044 € (Grundtabelle) bzw. 126.088 € (Splittingtabelle) können aufgrund 

der Anonymisierungsmaßnahmen der FAST 2014 nicht nachgewiesen werden.697 Über 

beide Veranlagungsarten ergibt sich insgesamt ein Mittelwert der Entlastungswirkung von 

3.561 € bei einer Standardabweichung i. H. v. 9.295 €. Der recht gering erscheinende Mit-

telwert und die hohe Streuung sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Rahmen 

 
695  Sofern ein Datensatz eine Steuerbelastung auf einen Thesaurierungs- bzw. Nachversteuerungsbetrag im 

Kontext von § 34a EStG (𝑐65588, 𝑐65589) ausweist, wird diese unverändert in die Berechnung der 

simulierten tariflichen Einkommensteuer einbezogen.  
696  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. 
697  Die Begründung für nicht nachweisbare Werte, die auf das Anonymisierungskonzept der FAST 2014 

zurückzuführen sind, wird im Rahmen der Analyse von Tarifverwerfungen im folgenden Kapitel 5.2.3, 

S. 170 f. näher erörtert. 
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der Mikrosimulation „Quasiveranlagungen“ durchgeführt und somit Rundungsregelungen 

berücksichtigt werden.698 In Summe ergibt sich für das Untersuchungssampling aus der 

Fünftelregelung eine steuerliche Entlastung seitens der Steuerpflichtigen i. H. v. 

240,02 Mio. €, was einem Anteil des aus § 34 Abs. 1 EStG resultierenden Steueraufkom-

mens der 94.989 Fälle i. H. v. 17,86 % und der tariflichen Einkommensteuer i. H. v. 5,39 % 

entspricht.  

5.2.3 Identifikation von Tarifverwerfungen bei isolierter Anwendung von § 34 Abs. 1 

EStG 

In diesem Abschnitt wird das Untersuchungssampling hinsichtlich des Vorliegens von Ta-

rifverwerfungen untersucht. Hierzu wird für jeden Datensatz des Untersuchungssamplings 

der Grenzsteuersatz (𝑠𝑔34 𝐼) ermittelt. Die Identifizierung von Tarifverwerfungen erfolgt 

mithilfe einer generierten Dummy-Variable (𝑑𝑇𝑉), die bei einem Grenzsteuersatz größer 

1699 den Wert 1 (= Tarifverwerfung liegt vor) und ansonsten den Wert 0 (= Tarifverwerfung 

liegt nicht vor) annimmt. Darüber hinaus erfolgt eine Kategorisierung, die Aufschluss dar-

über gibt, wie viele Fälle vorliegen, in denen zwar keine Tarifverwerfungen zu verzeichnen 

sind, die jedoch einen Grenzsteuersatz über dem Spitzensteuersatz aufweisen. Die Ergeb-

nisse dieser deskriptiven Analyse sind in Tabelle 14 zusammengefasst:   

 
698  Insofern kann es diesbezüglich zu geringfügigen Abweichungen zu den in Kapitel 3.3.2 hergeleiteten 

Ergebnissen kommen. Unter Vernachlässigung der Rundungsregelungen von § 32a Abs. 1 Satz 3-6 EStG 
ist bspw. eine Entlastungswirkung ausgeschlossen, wenn sowohl das verbleibende zu versteuernde Ein-

kommen sowie das verbleibende zu versteuernde Einkommen zzgl. eines Fünftels der außerordentlichen 

Einkünfte als auch das zu versteuernde Einkommen in die gleiche Proportionalzone fallen. Im Rahmen 

einer tatsächlichen Veranlagung kann sich jedoch rein aus den Rundungsregelungen eine Entlastungs-

wirkung i. H. v. maximal 6 € (Grundtabelle) bzw. 12 € (Splittingtabelle) ergeben. 
699  Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch ne-

gative Grenzsteuersätze als Tarifverwerfungen eingeordnet werden (vgl. Gleichung (5), S. 36). Wie in 

Kapitel 3.3.2.2 (vgl. insbesondere Tabelle 2, S. 74) gezeigt wurde, können jedoch bei isolierter Anwen-

dung der Fünftelregelung mathematisch keine Grenzsteuersätze kleiner Null resultieren. Vgl. aber zu 

negativen Grenzsteuersätzen im Zusammenhang mit dem Progressionsvorbehalt Hechtner (2017): 

S. 487-491. 
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Merkmal Fälle Min. Max.  MW STD 

Grenzsteuersatz (𝑠𝑔34 𝐼) 94.989 0 2,1 0,41 0,23 

Kategorisierung: 

0 ≤ 𝑠𝑔34 𝐼 ≤ 0,45 (𝑑𝑇𝑉 = 0)  79.635 0 0,45 0,35 0,14 

0,45 < 𝑠𝑔34 𝐼 ≤ 1 (𝑑𝑇𝑉 = 0)  13.143 0,45 1 0,6 0,12 

𝑠𝑔34 𝐼 > 1 (𝑑𝑇𝑉 = 1) 2.211 1 2,1 1,44 0,26 

Tabelle 14:  Deskriptive Analyse der Grenzsteuersätze700 

Zu erkennen ist, dass die Grenzsteuersätze der 94.989 Datensätze zwischen 0 und 2,1 liegen, 

wobei der Mittelwert über das gesamte Untersuchungssampling mit 0,41 im Rahmen der 

gem. § 32a EStG geltenden Grenzbelastung liegt. Dies ist darauf zurückführen, dass der 

Großteil der Steuerpflichtigen (79.635 Fälle = 83,83 %) eine Einkünftestruktur aufweist, die 

zu einem entsprechenden Grenzsteuersatz zwischen 0 und 0,45 führt. In 13.143 Fällen 

(13,84 %) kommt es zwar nicht zu konfiskatorischen Grenzsteuersätzen, aber zu einer 

Grenzbelastung, die den Spitzensteuersatz übersteigt, während bei 2.211 Steuerpflichtigen 

(2,33 %) im Rahmen der realen Veranlagung Tarifverwerfungen zu verzeichnen sind.  

Wie in Kapitel 3.3.2.2 analytisch hergeleitet wurde, entspricht der maximal mögliche 

Grenzsteuersatz bei isolierter Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG dem Fünffachen des Spit-

zensteuersatzes. Dies ist der Fall, wenn ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte zzgl. 

des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in die 5. Tarifzone des § 32a Abs. 1 EStG 

fällt und das verbleibende zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag nicht über-

steigt. Daraus, dass im Rahmen des Untersuchungssamplings ein maximaler Grenzsteuer-

satz von 2,1 identifiziert wird, kann nicht abgeleitet werden, dass in der Realität keine 

Grenzsteuersätze bis zu einer Höhe von 2,25 auftreten. Wie bereits erläutert, enthält das 

Untersuchungssampling aufgrund der Anonymisierungsmaßnahmen keine Steuerpflichti-

gen mit einer entsprechenden Einkünftestruktur.701 Dieser Aspekt ist auch bei der Auswer-

 
700  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. Die sich über-

schneidenden Minimal- bzw. Maximalwerte im Rahmen der Kategorisierung ergeben sich aus der hier 

erfolgten Rundung der Grenzsteuersätze auf zwei Nachkommastellen.  
701  Die Einkünftekonstellationen, deren Identifizierung im Rahmen der FAST 2014 nicht möglich ist, sind 

in Tabelle 15 mit einem „X“ gekennzeichnet. Aufgrund der anonymisierungsbedingten Umkodierung 

bzw. Löschung der für die Analyse benötigten Merkmale umfasst das Untersuchungssampling lediglich 

Steuerpflichtige, die den Anonymisierungsbereichen 1-3 zuzuordnen sind und somit eine maximale Höhe 

des Gesamtbetrags der Einkünfte von 972.411 € aufweisen. Damit ein Fünftel der außerordentlichen 

Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in die 5. Tarifzone fällt, muss bei ei-
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tung der Einkünftestruktur der 2.211 Tarifverwerfungsfälle zu beachten, die in Tabelle 15 

dargestellt wird:  

Tarifzone: 
 

𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 

Tarifzone: 𝑣𝑧𝑣𝐸  

0 1 2 3 4 5 
Summe 

1 0 0     0 

2 0 63 0    63 

3 0 1.721 121 33   1.875 

4 0 103 63 107 0  273 

5 X X X X 0 0 0 

Summe 0 1.887 184 140 0 0 2.211 

Legende:                 = Tarifverwerfungen liegen vor                         = Tarifverwerfungen sind möglich      

                             = Keine Tarifverwerfungen möglich             X = Einkünftekonstellationen sind nicht nachweisbar 

Tabelle 15: Auswertung der Einkünftestruktur der Tarifverwerfungsfälle702 

Auffällig ist, dass von den 2.211 Steuerpflichtigen, bei denen Tarifverwerfungen auftreten, 

insgesamt 1.887 Fälle (85,35 %) zu verzeichnen sind, bei denen das verbleibende zu ver-

steuernde Einkommen den Grundfreibetrag nicht übersteigt. In lediglich 184 Fällen 

(8,32 %) liegt das verbleibende zu versteuernde Einkommen in der 2. Tarifzone und in 140 

Fällen (6,33 %) in der 3. Tarifzone und somit im Progressionsbereich des § 32a Abs. 1 

EStG. Zudem wird die in Kapitel 3.3.2.2 analytisch hergeleitete Aussage bekräftigt, dass 

keine Tarifverwerfungen auftreten, wenn das verbleibende zu versteuernde Einkommen in 

den Proportionalbereich des Einkommensteuertarifs fällt.  

 
nem maximalen Gesamtbetrag der Einkünfte i. H. v. 972.410 € das verbleibende zu versteuernde Ein-

kommen mindestens 70.312 € betragen. Der Wert ergibt sich, indem die Gleichungen des folgenden 

linearen Gleichungssystems nach der Variable 𝑎𝑜𝐸 aufgelöst und sodann gleichgesetzt werden:  

𝑎𝑜𝐸 + 𝑣𝑧𝑣𝐸 = 972.410
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 = 250.731

 

702  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. 
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5.2.4 Mikrosimulation des aus steuerlichen Abzugsbeträgen resultierenden Optimie-

rungspotenzials  

5.2.4.1 Simulierte Steuerplanungsanalyse  

Nachdem festgestellt wurde, dass die formal hergeleiteten Einkünftekonstellationen, die bei 

isolierter Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG zu konfiskatorischen Grenzsteuersätzen füh-

ren, nicht nur in der Modellwelt, sondern auch in der Realität zu beobachten sind, werden 

die 94.989 Datensätze nun mittels Mikrosimulation auf ein mögliches Optimierungspoten-

zial hin untersucht. Die Analyse fußt auf dem in Kapitel 4.2 entwickelten Entscheidungs-

modell, wobei zu beachten ist, dass sich aus der Simulation lediglich Aussagen zur Gene-

rierung eines steuerlichen Abzugsbetrags für die vorgegebene Veranlagungsart treffen las-

sen. Die Prüfung der Vorteilhaftigkeit des Veranlagungswahlrechts ist in diesem Kontext 

nicht möglich, da die vorliegende Datenbasis keine entsprechenden Schlüsse zulässt. So ist 

bei Ehegatten, welche die Einzelveranlagung gewählt haben, nicht erkennbar, welche Da-

tensätze „zusammengehören“, da diese als separate Erhebungseinheiten erfasst werden. Im 

Fall der Zusammenveranlagung ist dagegen nicht erkennbar, inwiefern die außerordentli-

chen Einkünfte auf die Ehegatten A und B entfallen, da diese – ohne weitere Aufschlüsse-

lung – unter dem Merkmal „begünstigte Einkünfte § 34 Abs. 1 EStG (𝑐65549)“703 zusam-

mengefasst werden. 

Jeder Datensatz wird zunächst daraufhin geprüft, ob es bei der gegebenen Höhe der außer-

ordentlichen Einkünfte grundsätzlich zu Tarifverwerfungen kommen kann. Ist dies der Fall, 

wird für diesen Datensatz ein Referenzwert für die Höhe des verbleibenden zu versteuern-

den Einkommens ermittelt (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 ), der jeweils den letzten Wert angibt, bevor der Grenz-

steuersatz (𝑠𝑔34 𝐼) den Wert 1 übersteigt.704 Diesbezüglich ist in Abhängigkeit von der Höhe 

der außerordentlichen Einkünfte – unter Einarbeitung der Tarifparameter für den Veranla-

gungszeitraum 2014 – zwischen folgenden drei Bereichen zu differenzieren:705  

 
703  Im Rahmen der folgenden formelhaften Darstellungen wird aus Gründen der Lesbarkeit die ursprüngli-

che Notation (𝑎𝑜𝐸) beibehalten. 
704  Vgl. zur Ermittlung des Referenzwerts bei Anwendung der Grundtabelle Gleichung (31), S. 109 und bei 

Anwendung der Splittingtabelle Gleichung (39), S. 130. 
705  Vgl. zur allgemeingültigen Formulierung Kapitel 4.2.1, S. 110. Die Werte beziehen sich auf die Anwen-

dung der Grundtabelle. Vgl. zur Definition der Variable 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓_𝐴𝐵 im Veranlagungszeitraum 2014 An-

hang 22, S. 294. 
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1. 𝒂𝒐𝑬 ≤ 𝟏𝟓. 𝟑𝟗𝟏  

Bis zu einer Höhe der außerordentlichen Einkünfte von 15.391 € treten – unabhängig 

von der Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens – keine Tarifver-

werfungen auf, sodass die Zuweisung eines Referenzwerts 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓  in diesen Fällen 

unterbleibt. 

2. 𝟏𝟓. 𝟑𝟗𝟏 < 𝒂𝒐𝑬 ≤ 𝟓𝟕. 𝟏𝟓𝟔  

Liegen die außerordentlichen Einkünfte zwischen 15.392 € und 57.156 €, ist der 

Eintritt von Tarifverwerfungen durch einen negativen linearen Zusammenhang der 

beiden Einflussgrößen gekennzeichnet, aus dem sich der Referenzwert des verblei-

benden zu versteuernden Einkommens ergibt:  

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 = −0,2 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 11.431 (42) 

3. 𝒂𝒐𝑬 > 𝟓𝟕. 𝟏𝟓𝟔 

Übersteigen die außerordentlichen Einkünfte die Höhe von 57.156 €, treten Tarif-

verwerfungen bereits ab dem ersten Euro des verbleibenden zu versteuernden Ein-

kommens auf, sodass als Referenzwert ein verbleibendes zu versteuerndes Einkom-

men von Null zugrunde gelegt wird:  

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 =  0 (43) 

Da die Optimierung auf die Ausnutzung konfiskatorischer Grenzsteuersätze abzielt, ist er-

sichtlich, dass im 1. Bereich kein Optimierungspotenzial vorhanden ist. Daher wird die Si-

mulation in diesem Bereich abgebrochen und eine Dummy-Variable hinsichtlich des Opti-

mierungspotenzials (𝑑𝑂𝑃𝑇) ausgegeben, die den Wert 0 (= Optimierungspotenzial liegt 

nicht vor) ausweist. In den Bereichen 2 und 3 werden die jeweils ermittelten Referenzwerte 

der tatsächlichen Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens gegenübergestellt. 

Ist der Referenzwert größer oder gleich dem realen verbleibenden zu versteuernden Ein-

kommen (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 ≥ 𝑣𝑧𝑣𝐸)706, wird die Simulation für diesen Datensatz ebenfalls abgebro-

chen (𝑑𝑂𝑃𝑇 = 0), da nur ein geringerer Referenzwert durch Sachverhaltsgestaltungen in 

 
706  Analog zu Fn. 703, S. 172 wird die ursprüngliche Notation für das verbleibende zu versteuernde Ein-

kommen (𝑣𝑧𝑣𝐸) beibehalten. 
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Form steuerlicher Abzugsbeträge (𝑆𝑡𝐴𝐵) erreicht werden kann. Ist der Referenzwert dage-

gen kleiner (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 < 𝑣𝑧𝑣𝐸), wird die Steuerbelastung simuliert, die sich bei Zugrunde-

legung der fiktiven Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens bei ansonsten 

unveränderten Merkmalsausprägungen – wie der Höhe der nach § 34 Abs. 1 EStG begüns-

tigt zu besteuernden Einkünfte oder der Veranlagungsart – ergibt (𝑠𝑖𝑚65584𝑅𝑒𝑓). Sodann 

wird geprüft, ob durch eine entsprechende Sachverhaltsgestaltung eine Erhöhung des Haus-

haltsnettoeinkommens707 resultiert. Ist dies der Fall, nimmt die Dummy-Variable den Wert 1 

an (= Optimierungspotenzial liegt vor) und das resultierende Optimierungspotenzial 

(𝑠𝑖𝑚𝑂𝑃𝑇) wird quantifiziert. Liegt dagegen keine Erhöhung des Haushaltsnettoeinkom-

mens vor, erfolgt für diesen Datensatz wiederum ein Abbruch der Simulation (𝑑𝑂𝑃𝑇 = 0). 

Das Ergebnis der identifizierten Fälle mit Optimierungspotenzial (𝑑𝑂𝑃𝑇 = 1) wird zusam-

menfassend in Tabelle 16 dargestellt:  

Merkmal Fälle Min. Max. Summe MW STD 

Optimierungspoten-

zial (𝑠𝑖𝑚𝑂𝑃𝑇), 

Grundtabelle 

2.788 1 € 11.476 € 9,31 Mio. € 3.339 € 2.926 € 

Optimierungspoten-

zial (𝑠𝑖𝑚𝑂𝑃𝑇),  

Splittingtabelle 

2.101 4 € 22.957 € 10,81 Mio. € 5.146 € 5.100 € 

Gesamt 4.889 1 € 22.957 € 20,12 Mio. € 4.116 € 4.105 € 

Tabelle 16:  Simuliertes Optimierungspotenzial708  

Insgesamt werden durch das Simulationsmodell 4.889 Steuerpflichtige identifiziert, deren 

Haushaltsnettoeinkommen durch die Generierung steuerlicher Abzugsbeträge erhöht wer-

den kann. Somit sind nicht nur die 2.211 identifizierten Tarifverwerfungsfälle, sondern dar-

über hinaus 2.678 weitere Einkünftekonstellationen einer Optimierung zugänglich. Der ma-

ximal identifizierte Vorteil beträgt bei Anwendung der Grundtabelle 11.476 € und bei der 

 
707  Hierzu wird das ursprüngliche Haushaltsnettoeinkommen (𝑠𝑖𝑚𝐻𝑁𝐸) dem Haushaltsnettoeinkommen 

nach der Simulation (𝑠𝑖𝑚𝐻𝑁𝐸𝑅𝑒𝑓) gegenübergestellt. Die Werte werden analog zur vorherigen Vorge-

hensweise vereinfacht berechnet, indem die außerordentlichen Einkünfte und das (ggf. modifizierte) ver-

bleibende zu versteuernde Einkommen addiert werden und die resultierende Steuerbelastung subtrahiert 

wird.  
708  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. 
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Splittingtabelle 22.957 €.709 Über beide Veranlagungsarten ergibt sich insgesamt ein Mittel-

wert von 4.116 €, wobei zu beachten ist, dass die einzelnen simulierten Ergebnisse mit einer 

Standardabweichung von 4.105 € in nahezu gleicher Höhe um den Mittelwert streuen. Ins-

gesamt resultiert aus der Mikrosimulation der untersuchten Fälle ein Optimierungspotenzial 

seitens der Steuerpflichtigen i. H. v. 20,12 Mio. €, was einem Anteil an dem aus § 34 Abs. 1 

EStG resultierenden Steueraufkommen des Untersuchungssamplings i. H. v. 1,50 % ent-

spricht. Um die modifizierten Einkünftestrukturen durch die der Optimierung zugrunde lie-

gende Sachverhaltsgestaltung herbeizuführen, bedarf es der Generierung steuerlicher Ab-

zugsbeträge gem. Tabelle 17:  

Merkmal Fälle Min. Max. Summe MW STD 

Steuerlicher Abzugs-

betrag (𝑆𝑡𝐴𝐵) 

Grundtabelle 

2.788 4 € 56.799 € 43,75 Mio. € 15.691 € 13.060 € 

Steuerlicher Abzugs-

betrag (𝑆𝑡𝐴𝐵)  

Splittingtabelle 

2.101 18 € 113.352 € 56,66 Mio. € 26.970 € 24.315 € 

Gesamt 4.889 4 € 113.352 € 100,41 Mio. € 20.538 € 19.556 € 

Tabelle 17:  Simulierte steuerliche Abzugsbeträge710 

Um das gesamte Optimierungspotenzial i. H. v. 20,12 Mio. € auszuschöpfen, werden steu-

erliche Abzugsbeträge i. H. v. insgesamt 100,41 Mio. € benötigt. Im Mittel ist – über beide 

Veranlagungsarten hinweg – somit eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden 

Einkommens i. H. v. 20.538 € notwendig, um das Haushaltsnettoeinkommen um durch-

schnittlich 4.116 € zu erhöhen. Mit Blick auf die Standardabweichung i. H. v. 19.556 € ist 

jedoch analog zu dem simulierten Optimierungspotenzial anzumerken, dass die Mittelwerte 

aufgrund der hohen Streuung nur eingeschränkte Aussagekraft besitzen. 

  

 
709  Analog zu den Ausführungen in Kapitel 5.2.3, S. 170 f. können die theoretisch möglichen Höchstwerte 

i. H. v. 15.270 € (Grundtabelle) bzw. 30.540 € (Splittingtabelle) aufgrund des Anonymisierungskonzepts 

der FAST 2014 nicht nachgewiesen werden.  
710  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung.  
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5.2.4.2 Prüfung des offenen Abzugsvolumens für Zuwendungen i. S. des § 10b EStG 

und Simulation der Grenzsteuersätze nach Optimierung 

Im Rahmen der Steuerplanungsanalyse wurden verschiedene Möglichkeiten zur Generie-

rung steuerlicher Abzugsbeträge mit dem Ziel der Minderung des verbleibenden zu versteu-

ernden Einkommens beleuchtet. Insbesondere wurden in diesem Zusammenhang Zuwen-

dungen zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke thematisiert, da diese aufgrund des frei-

willigen Charakters von den Steuerpflichtigen beeinflussbar und – im Rahmen bestimmter 

Grenzen – grundsätzlich nach § 10b EStG abzugsfähig sind.711 Die 4.889 Fälle, die einer 

Optimierung zugänglich sind, werden nun jeweils daraufhin geprüft, ob das für die Sach-

verhaltsgestaltung benötigte Abzugsvolumen für Zuwendungen i. S. des § 10b EStG in aus-

reichender Höhe zur Verfügung steht oder ob die geltenden Höchstbeträge für die steuerli-

che Abzugsfähigkeit von Zuwendungen in dem betrachteten Veranlagungszeitraum bereits 

ausgeschöpft sind.  

Zuwendungen i. S. des § 10b EStG sind bis zu einer Höhe von 20 % des Gesamtbetrags der 

Einkünfte oder 4 ‰ der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewen-

deten Löhne und Gehälter als abzugsfähige Sonderausgaben zu berücksichtigen.712 Zusätz-

lich sind Spenden zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke in den Vermögensstock einer 

begünstigten Stiftung auf Antrag des Steuerpflichtigen innerhalb eines Zehnjahreszeitraums 

bis zu einer Höhe von insgesamt 1 Mio. € (bzw. 2 Mio. € bei Zusammenveranlagung) ab-

zugsfähig.713 Im Rahmen der Mikroanalyse wird vorrangig auf Zuwendungen i. S. des § 10b 

Abs. 1 EStG abgestellt, während Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung gem. § 10b 

Abs. 1a EStG nachrangig einbezogen werden.  

 
711  Vgl. die Ausführungen in Kapitel 4.3, S. 149-151. 
712  Vgl. § 10b Abs. 1 Satz 1 EStG. Sofern beide Grenzen in Betracht kommen, ist von Amts wegen die für 

den Steuerpflichtigen günstigere Alternative zu berücksichtigen. Vgl. Brandl (2022): Rz. 56, Heinicke 

(2022): Rz. 25, Seer (2022a): Rz. 34. Zuwendungen, die den geltenden Höchstbetrag eines Veranla-

gungszeitraums übersteigen, sind gem. § 10d Abs. 1 Satz 9 EStG zeitlich unbegrenzt vorzutragen und in 

den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
713  Vgl. § 10b Abs. 1a EStG. Dem Steuerpflichtigen steht das Wahlrecht zu, innerhalb des zehnjährigen 

Verteilungszeitraums „jeweils über das Ob und die Höhe seines Sonderausgabenabzugs zu entscheiden“. 

BFH (2018d): Rz. 13. Werden innerhalb des Zehnjahreszeitraums weitere Spenden in den Vermögens-

stock einer Stiftung geleistet, sind diese zusammenzufassen, bis der Abzugshöchstbetrag erreicht ist. Vgl. 

FG Düsseldorf (2015): Rz. 34, 37, Brandl (2022): Rz. 85, Seer (2022a): Rz. 47. A. A. Kulosa (2019): 

Rz. 102, nach dem für jede Spende ein eigenständiger Zehnjahreszeitraum zu erfassen ist. 
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Da die FAST 2014 keine Informationen über die Höhe etwaiger Umsätze sowie aufgewen-

deter Löhne und Gehälter enthält, wird im Rahmen der Simulation jeweils der Höchstbetrag 

gem. § 10b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG zugrunde gelegt.714 Hierzu wird für jeden Datensatz 

zunächst das Merkmal „maximal steuerlich abzugsfähiges Zuwendungsvolumen i. S. des 

§ 10b Abs. 1 EStG“ (𝑠𝑖𝑚𝑍𝑢𝑤𝑉𝑜𝑙𝐼_ 𝑚𝑎𝑥) generiert, indem der Gesamtbetrag der Einkünfte 

(𝑐65330) mit 0,2 multipliziert wird. Von diesem Wert werden die tatsächlich geleisteten 

„Beiträge und Spenden nach § 10b EStG (ohne Spenden in den Vermögensstock einer Stif-

tung)“ (𝑐65411) abgezogen, woraus sich das im Veranlagungszeitraum offene Abzugsvo-

lumen für Zuwendungen i. S. des § 10b Abs. 1 EStG ergibt (𝑠𝑖𝑚𝑍𝑢𝑤𝑉𝑜𝑙𝐼_𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛). Sofern 

dieser Betrag die Höhe des für die Optimierung benötigten Abzugsbetrags abdeckt (𝑆𝑡𝐴𝐵 ≤

𝑠𝑖𝑚𝑍𝑢𝑤𝑉𝑜𝑙𝐼_𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛), ist eine entsprechende Sachverhaltsgestaltung möglich, sodass die 

Dummy-Variable 𝑑𝑍𝑢𝑤𝑃𝑜𝑡𝐼 mit dem Wert 1 ausgegeben (= Potenzial zur Generierung 

steuerlicher Abzugsbeträge durch Zuwendungen i. S. des § 10b Abs. 1 EStG liegt vor) und 

die Simulation an dieser Stelle beendet wird. Andernfalls können die steuerlichen Abzugs-

beträge nicht (bzw. nicht vollständig) über Zuwendungen i. S. des § 10b Abs. 1 EStG reali-

siert werden, sodass die Dummy-Variable den Wert 0 (= entsprechendes Potenzial liegt 

nicht – bzw. nicht vollständig – vor) annimmt. Das Ergebnis der Prüfung des offenen Ab-

zugsvolumens dieser Zuwendungsform ist in Tabelle 18 aufgeführt:  

Veranlagungsart Fälle Fälle 𝒅𝒁𝒖𝒘𝑷𝒐𝒕𝑰 = 𝟏 Fälle 𝒅𝒁𝒖𝒘𝑷𝒐𝒕𝑰 = 𝟎 

Grundtabelle 2.788 2.714 74 

Splittingtabelle 2.101 2.034 67 

Gesamt 4.889 4.748 141 

Tabelle 18: Auswertung des offenen Abzugsvolumens für Zuwendungen i. S. des 

§ 10b Abs. 1 EStG715  

In 4.748 von 4.889 Fällen (97,12 %) ist eine Sachverhaltsgestaltung durch Zuwendungen 

i. S. des § 10b Abs. 1 EStG grundsätzlich möglich (𝑑𝑍𝑢𝑤𝑃𝑜𝑡𝐼 = 1). In lediglich 141 Fällen 

 
714  Falls im Rahmen der tatsächlichen Veranlagung der Höchstbetrag i. S. des § 10b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

EStG Anwendung finden sollte, ist dies für die Ergebnisse der Simulation unproblematisch, da von Amts 

wegen der für den Steuerpflichtigen günstigere Wert zugrunde gelegt wird. Somit kann das nicht ausge-

schöpfte Zuwendungsvolumen i. S. des § 10b Abs. 1 EStG in der Realität tatsächlich höher, aber nicht 

geringer sein.  
715  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. 
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(2,88 %) können die für die Optimierung benötigten steuerlichen Abzugsbeträge aufgrund 

der betragsmäßigen Deckelung in Abhängigkeit von der Höhe des Gesamtbetrags der Ein-

künfte nicht (bzw. nicht vollständig) über diese Zuwendungsform realisiert werden 

(𝑑𝑍𝑢𝑤𝑃𝑜𝑡𝐼 = 0). Für diese Fälle wird daher die Möglichkeit zur Generierung steuerlicher 

Abzugsbeträge durch Spenden zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke in das zu erhal-

tende Vermögen einer Stiftung geprüft.  

Die Vorgehensweise erfolgt grundsätzlich analog zu den vorherigen Ausführungen, sodass 

für jeden der verbliebenen Datensätze zunächst das Merkmal „maximal steuerlich abzugs-

fähiges Zuwendungsvolumen i. S. des § 10b Abs. 1a EStG“ (𝑠𝑖𝑚𝑍𝑢𝑤𝑉𝑜𝑙𝐼𝑎_ 𝑚𝑎𝑥) generiert 

wird. Hierbei ist die Besonderheit zu beachten, dass die für diese Zuwendungsform gelten-

den Höchstbeträge i. H. v. 1 Mio. € (Grundtabelle) bzw. 2 Mio. € (Splittingtabelle) auf ei-

nen Zehnjahreszeitraum bezogen sind.716 Da jedoch ausschließlich Daten für den Veranla-

gungszeitraum 2014 vorliegen, wird aus Praktikabilitätsgründen jeweils 1/10 – also 

100.000 € (Grundtabelle) bzw. 200.000 € (Splittingtabelle) – als Grenzwert zugrunde ge-

legt. Hiervon werden die geleisteten Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung 

(𝑐65375) sowie die aus einem festgestellten Vortrag in diesem Veranlagungszeitraum zu 

berücksichtigenden Stiftungsspenden (𝑐65374) abgezogen, woraus sich das im Veranla-

gungszeitraum offene Abzugsvolumen für Zuwendungen i. S. des § 10b Abs. 1a EStG 

ergibt (𝑠𝑖𝑚𝑍𝑢𝑤𝑉𝑜𝑙𝐼𝑎_𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛). Abschließend erfolgt wiederum ein Abgleich mit der Höhe 

des für die Optimierung benötigten Abzugsbetrags, wobei als Ergebnis die Dummy-Vari-

able 𝑑𝑍𝑢𝑤𝑃𝑜𝑡𝐼𝑎 mit dem Wert 1 (= Potenzial zur Generierung steuerlicher Abzugsbeträge 

durch Zuwendungen i. S. des § 10b Abs. 1a EStG liegt vor) bzw. 0 (= liegt nicht vor) aus-

gegeben wird. Das Ergebnis der Prüfung des offenen Abzugsvolumens dieser Zuwendungs-

form ist in Tabelle 19 aufgeführt: 

  

 
716  Vgl. § 10b Abs. 1a Satz 1 EStG. 
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Veranlagungsart Fälle Fälle 𝒅𝒁𝒖𝒘𝑷𝒐𝒕𝑰𝒂 = 𝟏 Fälle 𝒅𝒁𝒖𝒘𝑷𝒐𝒕𝑰𝒂 = 𝟎 

Grundtabelle 74 74 0 

Splittingtabelle 67 67 0 

Gesamt 141 141 0 

Tabelle 19:  Auswertung des offenen Abzugsvolumens für Zuwendungen i. S. des 

§ 10b Abs. 1a EStG717  

In sämtlichen der 141 Fälle, in denen ein offenes Abzugsvolumen für Zuwendungen i. S. 

des § 10b Abs. 1 EStG nicht (bzw. nicht in ausreichender Höhe) zur Verfügung steht, kön-

nen die Abzugsbeträge stattdessen durch Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung 

i. S. des § 10b Abs. 1a EStG generiert werden (𝑑𝑍𝑢𝑤𝑃𝑜𝑡𝐼𝑎 = 1). Hierzu ist jedoch ein-

schränkend anzumerken, dass nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass die für 

diese Zuwendungsform geltenden Höchstbeträge i. H. v. 1 Mio. € (Grundtabelle) bzw. 

2 Mio. € (Splittingtabelle) in einem anderen Veranlagungszeitraum innerhalb einer Zehn-

jahresspanne bereits ausgeschöpft wurden. 718 

Nachdem festgestellt wurde, dass alle identifizierten Optimierungsfälle grundsätzlich das 

Potenzial für eine Sachverhaltsgestaltung durch steuerlich abzugsfähige Zuwendungen be-

inhalten, erfolgt in der Simulation abschließend eine Betrachtung der Grenzsteuersätze 

(𝑠𝑔34 𝐼_𝑅𝑒𝑓 ) nach Optimierung (vgl. Tabelle 20). Hierzu wird erneut auf das komplette Un-

tersuchungssampling abgestellt, wobei bei Vorliegen eines Optimierungspotenzials 

(𝑑𝑂𝑃𝑇 = 1) die modifizierte Einkünftestruktur zugrunde gelegt wird.719  

  

 
717  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. 
718  Vor dem Hintergrund, dass aufgrund des Anonymisierungskonzepts der FAST 2014 im Rahmen der 

Mikrosimulation nur Steuerpflichtige mit einem maximalen Gesamtbetrag der Einkünfte i. H. v. 

972.410 € erfasst werden, erscheint dieser Kritikpunkt allerdings vernachlässigbar. 
719  In den Fällen, in denen kein Optimierungspotenzial vorliegt (𝑑𝑂𝑃𝑇 = 0), sind die jeweiligen Grenzsteu-

ersätze vor und nach der Simulation identisch (𝑠𝑔34 𝐼 = 𝑠𝑔34 𝐼_𝑅𝑒𝑓).  
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Merkmal Fälle Min. Max.  MW STD 

Grenzsteuersatz (𝑠𝑔34 𝐼_𝑅𝑒𝑓) 94.989 0 1 0,37 0,15 

Kategorisierung: 

0 ≤ 𝑠𝑔34 𝐼_𝑅𝑒𝑓 ≤ 0,45  

(𝑑𝑇𝑉𝑅𝑒𝑓 = 0)  
84.241 0 0,45 0,35 0,13 

0,45 < 𝑠𝑔34 𝐼_𝑅𝑒𝑓 ≤ 1  

(𝑑𝑇𝑉𝑅𝑒𝑓 = 0)  
10.748 0,45 1 0,58 0,11 

Tabelle 20:  Deskriptive Analyse der Grenzsteuersätze nach Optimierung720  

Durch die Optimierung werden die bislang bestehenden Tarifverwerfungen vermieden, da 

durch die Sachverhaltsgestaltung das verbleibende zu versteuernde Einkommen auf den Re-

ferenzwert 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓  gemindert wird, bei dem definitionsgemäß ein Grenzsteuersatz kleiner 

1 vorliegt. Zudem wurde die Anzahl der Einkommensteuerveranlagungen, bei denen ein 

Grenzsteuersatz auf das verbleibende zu versteuernde Einkommen wirkt, der in den Gren-

zen des § 32a Abs. 1 EStG liegt, von 79.635 um 4.606 auf 84.241 Fälle erhöht. Erkennbar 

ist jedoch, dass auch nach der Optimierung noch 10.748 Steuerpflichtige einem Grenzsteu-

ersatz unterliegen, der den geltenden Spitzensteuersatz i. H. v. 0,45 übersteigt. 

5.2.5 Kritische Diskussion möglicher Rückschlüsse auf die Entscheidungswirkungen 

der Besteuerung 

Die Ergebnisse der mikroanalytischen Untersuchung bieten Ansatzpunkte dafür, Rück-

schlüsse auf den Einfluss der Besteuerung auf das wirtschaftliche Handeln der Steuerpflich-

tigen – also auf die Entscheidungswirkungen der Besteuerung – zu ziehen. So stehen die 

beobachteten Steuerwirkungsmuster im Widerspruch zu neoklassisch verorteten Steuerwir-

kungshypothesen. Denn würden die Steuerpflichtigen entsprechend dem neoklassischen 

Entscheidungsmodell handeln, hätten sie das Auftreten von Tarifverwerfungen ex ante 

durch Instrumente der Steuerplanung vermieden. Ergo sprechen die in der Realität beobach-

teten Tarifverwerfungen dafür, dass eine neoklassisch fundierte Steuerwirkungstheorie 

nicht dazu geeignet ist, das Entscheidungshandeln von Wirtschaftssubjekten adäquat zu er-

klären.721 Dies deckt sich auch mit empirischen Studien, nach denen der tatsächliche Einbe-

 
720  FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2020), eigene Berechnung. 
721  Vgl. auch Schmiel (2009b): S. 1206, Schmiel (2013): S. 147, Sander (2018): S. 220 f. 
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zug der Besteuerung in das Entscheidungshandeln der Steuerpflichtigen vom neoklassi-

schen Rationalmodell der Konsummaximierung abweicht.722  

Zugleich bedeutet dies jedoch nicht, dass eine Falsifikation der neoklassischen Steuerwir-

kungstheorie ohne Weiteres zu einer Bestätigung einer evolutorischen Steuerwirkungsthe-

orie führt, da die Beobachtungsdaten lediglich die einkommensteuerrelevanten Angaben 

nebst daraus resultierender Steuerbelastung beinhalten, während das dahinterstehende Han-

deln der Steuerpflichtigen der Beobachtung verschlossen bleibt.723 Sie bietet jedoch zumin-

dest eine mögliche Erklärung für die beobachteten steuerlichen Verteilungsfolgen als Re-

sultat steuerlicher Entscheidungswirkungen, die mit – im Vergleich zur Neoklassik – reali-

tätsgerechteren Prämissen einhergeht und im Einklang mit empirischen Studien zu steuerli-

chen Fehlwahrnehmungen und deren Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung steht.724  

Im Rahmen der evolutorischen Steuerwirkungstheorie wird eine Situationsannahme genui-

ner Unsicherheit und eine Handlungshypothese subjektiver Rationalität zugrunde gelegt. 

Entscheidungen können somit lediglich auf Basis des subjektiven Wissens getroffen wer-

den, wobei die Wirtschaftssubjekte mit Blick auf ihre Zielgröße (annahmegemäß) rational 

handeln, indem sie ihre subjektiven Nutzenerwartungen maximieren (Rational-Choice-An-

satz).725 So legen empirische Studien nahe, dass sie ihre Entscheidungen nicht auf Basis der 

tatsächlichen Steuerbelastung treffen, sondern einfache Entscheidungsheuristiken anwen-

den.726 Entsprechende Heuristiken basieren auf den (bewussten sowie unbewussten) Vor-

stellungen der Steuerpflichtigen darüber, welche Mittel dazu geeignet sind, ihre (individu-

ellen) Ziele zu erreichen, wobei diese Vorstellungen nicht realitätsgerecht sein müssen. Da-

bei wird die Besteuerung regelmäßig nicht nur im unternehmerischen, sondern auch im pri-

 
722  Vgl. Fochmann/Kiesewetter/Sadrieh (2012): S. 239, Hundsdoerfer/Sichtmann (2007): S. 615, Blaufus et 

al. (2013): S. 12, Schmiel (2013): S. 147. 
723  Vgl. ähnlich Schmiel (2009a): S. 160 f. Sofern das Ergebnis der mikroanalytischen Untersuchung darin 

bestünde, dass in der Realität keine Tarifverwerfungen auftreten, würde dies auch nicht dazu führen, dass 

sich eine neoklassische Steuerwirkungstheorie (vorläufig) bewährt. Denn dieser handlungstheoretische 

Ansatz fußt auf Prämissen, die in der Realität de facto nicht vorliegen. Entsprechende Beobachtungen 

würden sich besser durch die sog. Beratungseinflusshypothese erklären lassen. Vgl. zur Beratungsein-

flusshypothese Schmiel (2009a): S. 157-159, Schmiel (2009b): S. 1199. Ähnlich Sander [(2018): S. 174], 

der die hinter der Beratungseinflusshypothese „stehende Idee als eine Konkretisierung möglicher Selek-

tionsrahmenbedingungen in eine übergeordnete evolutorische Metatheorie“ einbettet. 
724  Vgl. für eine Übersicht empirisch beobachteter Fehlwahrnehmungen von Steuern und deren Auswirkun-

gen auf die Entscheidungsfindung den Literature Review von Blaufus et al. (2020): S. 1-34. 
725  Vgl. Sander (2018): S. 163 f. 
726  Vgl. Hundsdoerfer/Sichtmann (2007): S. 611, Blaufus et al. (2013): S. 12, Blaufus et al. (2020): S. 15. 
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vaten Kontext in die Entscheidungsfindung einbezogen,727 sodass es unproblematisch er-

scheint, auf nachsteuerliche Ziel-Mittel-Heuristiken abzustellen und die Maximierung des 

Haushaltsnettoeinkommens als Zielgröße zugrunde zu legen. Welche Heuristiken von den 

Wirtschaftssubjekten zur Entscheidungsfindung herangezogen werden, ist dabei vom sozi-

alen Kontext, in dem sie interagieren, abhängig.728 

Zusammengefasst besteht die hier verwendete evolutorische Steuerwirkungstheorie aus fol-

genden Steuerwirkungshypothesen:729 

- Wirtschaftssubjekte maximieren ihre finanziellen Nutzenerwartungen unter Einbe-

zug der Besteuerung. 

- Unter genuiner Unsicherheit handeln die Wirtschaftssubjekte zur Verfolgung der 

Zielgröße subjektiv rational. 

- Das Entscheidungshandeln der Wirtschaftssubjekte basiert auf Entscheidungsheu-

ristiken und wird durch den sozialen Kontext, in dem sie interagieren, beeinflusst; 

die Ziel-Mittel-Heuristiken unterliegen einem Evolutionsprozess, der sich aus Vari-

ation, Selektion und Retention zusammensetzt (sog. Phasenmodell). 

Im Gegensatz zu einem neoklassischen Zugriff sind die beobachteten Tarifverwerfungen 

durch die aufgezeigte evolutorische Steuerwirkungstheorie erklärbar. Aus der Annahme, 

dass Wirtschaftssubjekte ihre Entscheidung lediglich auf Basis ihres subjektiven Wissens 

(ggf. durch Inanspruchnahme von Beratungsleistungen) treffen können, folgt bspw. die 

Möglichkeit, dass eine Einkünftestruktur mit konfiskatorischer Grenzbelastung gar nicht 

erst erkannt wird. Siegel führt dazu aus: „Dass dies dem ‚normalen‘ Steuerbürger auffällt, 

ist wohl schwer vorstellbar. Wird dieser steuerlich beraten, könnte man entsprechende Hin-

weise seitens des Steuerberaters erwarten. Jedoch ist a) zu vermuten, dass der Steuerpflich-

tige gar nicht auf den Gedanken kommt, den Steuerberater zu fragen; andernfalls erscheint 

es b) wohl auch nicht selbstverständlich, dass der Steuerberater den Zusammenhang er-

kennt.“730 Sollten die Tarifverwerfungen erkannt werden, ist der Zeitpunkt der Entdeckung 

 
727  Vgl. Blaufus et al. (2020): S. 1. 
728  Vgl. Sander (2018): S. 157. 
729  Angelehnt an Schmiel (2013): S. 148, ergänzt um die Ausführungen von Sander (2018): S. 188. 
730  Siegel (2010): S. 448. Und weiter: „Falls doch, das Malheur aber bereits geschehen ist, hat der Steuerbe-

rater vielleicht keine Motivation, seinen Mandanten darauf hinzuweisen, da ihm dieser mangelhafte Be-

ratung vorwerfen könnte“.  
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relevant, da der Großteil der (legalen) Möglichkeiten zur Generierung eines steuerlichen 

Abzugsbetrags bereits vor Ablauf des relevanten Veranlagungszeitraums umgesetzt werden 

muss.731 Zudem kommt es nur zu tatsächlichen Steuerausweichentscheidungen, wenn sich 

diese Sachverhaltsgestaltung als Ziel-Mittel-Heuristik in der Retentionsphase innerhalb des 

sozialen Umfelds etabliert hat; dies ist hinsichtlich der Sachverhaltsgestaltung „Minderung 

des verbleibenden zu versteuernden Einkommens“ mit Blick auf die Ergebnisse der Mikro-

analyse und -simulation fraglich.732 

5.3 Zusammenfassendes Ergebnis der empirischen Steuerwirkungsanalyse 

Zusammenfassend wird die Forschungsfrage 𝐹2 wie folgt beantwortet:  

Die 10 %-Stichprobe der Lohn- und Einkommensteuerstatistik (FAST) des Veranla-

gungszeitraums 2014 enthält  

a) 2.211 Fälle, die Tarifverwerfungen aufweisen, und  

b) 4.889 Fälle, bei denen das Haushaltsnettoeinkommen durch eine Minderung des 

verbleibenden zu versteuernden Einkommens erhöht werden kann. 

Dabei besteht in sämtlichen Fällen zu b) ausreichendes Abzugsvolumen zur Verfügung, um 

steuerliche Abzugsbeträge über Zuwendungen i. S. des § 10b EStG zu generieren. In 

Summe ergibt sich daraus ein ungenutztes Optimierungspotenzial i. H. v. 20,12 Mio. €.733 

Während des Forschungsprozesses wurde darauf geachtet, dass das Vorgehen der empiri-

schen Analyse transparent dargelegt wird, um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit und 

die Unabhängigkeit der Ergebnisse von der Verfasserin als untersuchender Person zu ge-

währleisten (Objektivität). Darüber hinaus sind bei einer wiederholten Messung dieselben 

Ergebnisse zu erwarten (Reliabilität), und es wurde das erfasst, was erfasst werden sollte 

(Validität), nämlich in der Realität auftretende Tarifverwerfungen sowie daraus resultie-

 
731  Hinsichtlich der zeitlichen Komponente ist ergänzend anzumerken, dass es unter genuiner Unsicherheit 

auch möglich ist, dass es durch verfahrensrechtliche Korrekturmöglichkeiten zu einer nachträglichen 

Änderung der Einkünftestruktur des Steuerpflichtigen kommt, die zum Zeitpunkt der Entscheidungsfin-

dung nicht bekannt ist. 
732  Vgl. zu Überlegungen, welche Ziel-Mittel-Heuristiken sich im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG in der 

Retentionsphase befinden, und zu möglichen Selektionsrahmenbedingungen im steuerberatenden Um-

feld die im Rahmen der Steuerrechtsgestaltungsanalyse weitergeführte Diskussion tatsächlicher Steuer-

wirkungen in Kapitel 6.3.2.2.1, S. 210-213. 
733  Zu beachten ist, dass ausschließlich Fälle ausgewertet wurden, die neben der Anwendung von § 34 

Abs. 1 EStG (und ggf. § 32a Abs. 5 EStG) keiner weiteren relativen Tarifvorschrift unterliegen. 
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rende Optimierungspotenziale im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG. Einschränkend ist anzu-

merken, dass die Einhaltung der Gütekriterien lediglich im Rahmen der Mikroanalyse und 

-simulation (Kapitel 5.2.1–5.2.4) gewährleistet ist, während die Schlussfolgerungen hin-

sichtlich der Entscheidungswirkungen der Fünftelregelung (Kapitel 5.2.5) einen subjekti-

ven Charakter aufweisen und von anderen Personen entsprechend anders interpretiert wer-

den könnten. Denn aus der Untersuchung von Verteilungswirkungen der Besteuerung ex 

post ist nicht ableitbar, inwiefern diese ex ante bereits zu Anpassungshandlungen seitens 

der Steuerpflichtigen – bspw. durch Instrumente der Steuerplanung – geführt haben. So ist 

aus den beobachteten Tarifverwerfungen zwar ersichtlich, in welchen Fällen ein ungenutz-

tes Optimierungspotenzial besteht, aber nicht, ob der Steuerpflichtige ggf. andere Sachver-

haltsgestaltungen (bspw. eine intertemporale Verschiebung von Einkünften) vorgenommen 

hat. Dennoch lassen sich m. E. insofern Rückschlüsse auf den sozio-ökonomischen Prozess 

ziehen, als das tatsächliche Entscheidungshandeln der Wirtschaftssubjekte im Widerspruch 

zur neoklassisch verorteten Steuerwirkungstheorie steht. Dagegen bietet die aufgezeigte 

evolutorische Steuerwirkungstheorie eine Möglichkeit, die beobachteten Tarifverwerfun-

gen zu erklären, wobei es weiterführender empirischer Studien bedarf, um zu prüfen, ob die 

Steuerwirkungshypothesen zu verwerfen sind oder sich (vorläufig) bewähren.   
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6 Steuerrechtsgestaltungsanalyse des § 34 Abs. 1 EStG de lege lata und 

de lege ferenda 

6.1 Reformvorschläge zur Fortentwicklung der Besteuerung außerordentli-

cher Einkünfte de lege ferenda 

6.1.1 Überblick über Reformvorschläge zu § 34 Abs. 1 EStG 

In Anbetracht der möglichen – und in der Realität tatsächlich auftretenden – Tarifverwer-

fungen im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG verwundert es nicht, dass der Gesetzgeber durch 

das Schrifttum bereits mehrfach aufgefordert wurde, die Fünftelregelung durch eine adä-

quatere Regelung zu ersetzen. Gesucht wird eine Lösung, die der Problematik der Ab-

schnittsbesteuerung bei Vorliegen eines progressiven Tarifs im Fall der Zusammenballung 

von Einkünften begegnet und dabei die hier fokussierte Mindestanforderung an eine syste-

matische Tarifstruktur erfüllt.734 Ein grundsätzlich stimmiges Ergebnis bestünde darin, die 

außerordentlichen Einkünfte anteilig in denjenigen Veranlagungszeiträumen der Besteue-

rung zu unterwerfen, denen sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Dieses Vorgehen würde 

jedoch eine deutliche Komplexitätserhöhung mit sich bringen und wäre mit Blick auf den 

resultierenden Verwaltungsaufwand kaum praktikabel, da jeweils eine Prüfung des indivi-

duellen Sachverhalts notwendig wäre, an den die Erwirtschaftung der außerordentlichen 

Einkünfte anknüpft.735 So wäre insbesondere zu ermitteln, ob die außerordentlichen Ein-

künfte einen Vergangenheits- oder einen Zukunftsbezug aufweisen und auf wie viele Jahre 

(und welche genau) diese entfallen. Dabei dürfte die zeitliche Abgrenzung in vielen Fällen 

nicht trennscharf möglich sein, was zu unterschiedlichen Auffassungen seitens der Steuer-

pflichtigen (bzw. deren Berater) und der Finanzverwaltung führen dürfte.736 Zudem wurde 

mit Einführung der Fünftelregelung die unterschiedliche Behandlung verschiedener Arten 

außerordentlicher Einkünfte mit dem Ziel der Steuervereinfachung bewusst aufgehoben.737 

Als weitere Lösungen werden in der Literatur u. a. vorgeschlagen: 

 
734  Vgl. Siegel (2007c): S. 979 und zu der hier zugrunde gelegten Mindestanforderung an eine systematische 

Tarifstruktur die Ausführungen in Kapitel 3.1, S. 36.  
735  Vgl. Juchum (2000): S. 345. 
736  Aus Sicht der Steuerpflichtigen wäre es grundsätzlich vorteilhaft, die außerordentlichen Einkünfte auf 

einen möglichst langen Zeitraum zu verteilen (bzw. in Verlustveranlagungszeiträume zu verlagern), wäh-

rend die Finanzverwaltung in die andere Richtung tendieren dürfte. 
737  Vgl. Deutscher Bundestag (1998): S. 183. 
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(1) Die grundsätzliche Beibehaltung der Fünftelregelung, wobei für das verbleibende 

zu versteuernde Einkommen die durchschnittliche Höhe der laufenden Einkünfte 

des aktuellen sowie der vier vorangegangenen Veranlagungszeiträume angesetzt 

wird,738  

(2) die grundsätzliche Beibehaltung der Fünftelregelung, wobei die auf das verblei-

bende zu versteuernde Einkommen bezogene Einkommensteuer zur Berechnung des 

Unterschiedsbetrags unter Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts nach § 32b 

EStG ermittelt wird,739 

(3) eine kumulative Durchschnittssatzbesteuerung, bei der jährlich das vom Steuer-

pflichtigen bisher erwirtschaftete durchschnittliche Lebenseinkommen ermittelt und 

der Besteuerung unterworfen wird, wobei die bis dato in seinem Leben auf Basis der 

historischen Tarife geleisteten Einkommensteuer-Zahlungen als „Vorauszahlungen“ 

berücksichtigt werden,740 

(4) eine gleitende Durchschnittssatzbesteuerung, bezogen auf den aktuellen und die 

letzten vier vergangenen Veranlagungszeiträume,741  

(5) die Anwendung einer additiven Formel, bei der sich die Einkommensteuer als 

Summe zweier getrennt zu berechnender Steuerbeträge ergibt – zum einen aus dem 

Steuerbetrag auf das verbleibende zu versteuernde Einkommen unter Anwendung 

des Grundtarifs und zum anderen aus einem Steuerbetrag auf die außerordentlichen 

Einkünfte, dessen Berechnungssystematik ausschließlich diese Einkünfte einbezieht 

(= absolute Tarifnorm) und „ein geeignetes Ausmaß der Begünstigung“742 enthält.743  

 
738  Vgl. Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135 f. 
739  Vgl. Richter (2000): S. 763. Im Rahmen dieses Lösungsvorschlags ist das verbleibende zu versteuernde 

Einkommen zur Berechnung des Unterschiedsbetrags dem besonderen Steuersatz nach § 32b Abs. 2 

EStG zu unterwerfen, der sich ergibt, wenn das verbleibende zu versteuernde Einkommen um ein Fünftel 

der außerordentlichen Einkünfte erhöht wird.  
740  Vgl. Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135, Siegel (2007c): S. 980, Siegel (2015): S. 1421 und 

zur Entwicklung dieser Methode bereits Vickrey (1939): S. 379-397. 
741  Vgl. Einkommensteuer-Kommission (1994): S. 6 f., Siegel (2007c): S. 980, Bareis (2015): S. 578. 
742  Siegel (2010): S. 449. 
743  Vgl. Jahndorf/Lorscheider (2000): S. 440, Siegel (2007c): S. 980-982 und mit kritischen Anmerkungen 

zu dieser Lösung Siegel (2010): S. 449 f., Siegel (2015): S. 1421 (dort Fn. 19). 
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(6) die Ermittlung des gesamten zu versteuernden Einkommens des aktuellen sowie der 

letzten vier Veranlagungszeiträume (inkl. der außerordentlichen Einkünfte) mit 

gleichmäßiger Verteilung auf diese Zeitspanne744 und 

(7) die Verteilung der außerordentlichen Einkünfte auf insgesamt fünf Jahre unter Ein-

bezug der tatsächlichen Einkommensverhältnisse des aktuellen sowie der vergange-

nen oder zukünftigen vier Veranlagungszeiträume.745 

Bei einer grundsätzlichen Beibehaltung der Fünftelregelung (Alternativen (1) und (2)) kön-

nen weiterhin Grenzbelastungen auf das verbleibende zu versteuernde Einkommen auftre-

ten, die den Spitzensteuersatz übersteigen.746 Die kumulative Durchschnittssatzbesteuerung 

(Alternative (3)) wird zwar als eine „exakte Methode“747 zur Progressionsglättung des Le-

benseinkommens angesehen, aufgrund der damit einhergehenden Praktikabilitätsprobleme 

aber nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Von den weiteren Reformvorschlägen (vgl. Alter-

nativen (4) bis (7)) ist m. E. insbesondere die Verteilung der außerordentlichen Einkünfte 

auf insgesamt fünf Jahre unter Einbezug der tatsächlichen Einkommensverhältnisse des ak-

tuellen sowie der vergangenen oder zukünftigen vier Veranlagungszeiträume (Alterna-

tive (7)) zu diskutieren. Denn diese Berechnungsmethode basiert auf dem eingangs aufge-

führten Grundgedanken, die außerordentlichen Einkünfte anteilig in denjenigen Veranla-

gungszeiträumen der Besteuerung zu unterwerfen,748 denen sie wirtschaftlich zuzurechnen 

sind, wobei die daraus resultierenden Praktikabilitätsprobleme durch eine Typisierung des 

zeitlichen Bezugs vermieden werden. Diese Besteuerungsmethode – die hier als „Vertei-

lungsregelung“ bezeichnet wird – wird im Folgenden skizziert und der grundsätzliche Wir-

kungsmechanismus dieser Regelung aufgezeigt.749  

 
744  Vgl. Bareis (2015): S. 578.  
745  Vgl. Einkommensteuer-Kommission (1994): S. 6 f., Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135, Rich-

ter (2000): S. 761-763 (mit Berechnung über Differenzsteuersätze), Diller (2006): S. 1157, Siegel 

(2010): S. 450 f., Bareis (2015): S. 578 f., Siegel (2015): S. 1421.  
746  Vgl. Richter (2000): S. 763. Zu beachten ist, dass bei Alternative (1) auch konfiskatorische Grenzbelas-

tungen möglich sind, während diese bei Alternative (2) ausgeschlossen sind.  
747  Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135. 
748  Vgl. ähnlich Bareis (2015): S. 578. 
749  Es wird explizit darauf hingewiesen, dass es sich nicht um eine Ausarbeitung aller rechtlichen Facetten 

und Detailfragen handelt und keine Formulierung eines möglichen Gesetzesentwurfs erfolgt; ein entspre-

chendes Forschungsdesiderat wird auf S. 240 in Kapitel 7 an die Steuerrechtswissenschaften adressiert.  
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6.1.2 Darstellung der Verteilungsregelung 

Analog zur Fünftelregelung basiert die Verteilungsregelung auf dem Grundgedanken, pro-

gressionsbedingte steuerliche Mehrbelastungen abzumildern, die sich ergeben können, 

wenn Einkommensbestandteile nicht regelmäßig bzw. in den jeweiligen Veranlagungszeit-

räumen steuerlich berücksichtigt werden, denen sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, son-

dern zusammengeballt in einem Veranlagungszeitraum. Durch die Verteilungsregelung er-

folgt eine entsprechende Progressionsglättung, indem die außerordentlichen Einkünfte steu-

erlich so behandelt werden, als wären sie gleichmäßig in fünf Veranlagungszeiträumen750 

realisiert worden bzw. zugeflossen. Dabei kommt eine Vergangenheits- oder eine Zukunfts-

lösung in Betracht.  

Bei Anwendung der Vergangenheitslösung751 wird im Rahmen von Schattenveranlagun-

gen752 das verbleibende zu versteuernde Einkommen der vier vorangegangenen Veranla-

gungszeiträume (𝑡 = −4 bis 𝑡 = −1) jeweils um ein Fünftel der außerordentlichen Ein-

künfte erhöht und den in diesen Jahren jeweils geltenden Einkommensteuertarifen unter-

worfen.753 Die resultierende Steuerbelastung ist sodann um die bereits festgesetzte Einkom-

mensteuer zu vermindern. Die Summe der so ermittelten Differenzbeträge ist die auf die 

außerordentlichen Einkünfte entfallende Einkommensteuer, die sich auf die vier vorange-

gangenen Veranlagungszeiträume bezieht. Hierzu ist die Einkommensteuer für den aktuel-

len Veranlagungszeitraum (𝑡 = 0) zu addieren, die sich für das verbleibende zu versteu-

ernde Einkommen zzgl. eines Fünftels der außerordentlichen Einkünfte ergibt.754 Die Be-

rechnungssystematik wird in Tabelle 21 anhand eines Fallbeispiels verdeutlicht, bei dem 

ein Steuerpflichtiger im Veranlagungszeitraum 2023 außerordentliche Einkünfte i. H. v. 

500.000 € erzielt, während die Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in 

 
750  Der Einbezug von fünf Veranlagungszeiträumen stellt eine gesetzliche Typisierung dar, auf die im Ver-

lauf der Analyse noch näher eingegangen wird. Als Alternative wird in der Literatur vereinzelt auch auf 

drei Veranlagungszeiträume abgestellt. Vgl. z. B. Siegel (2015): S. 1421. 
751  Vgl. zur Vergangenheitslösung auch Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135, Richter (2000): 

S. 762, Diller (2006): S. 1157, Siegel (2010): S. 450, Bareis (2015): S. 578-581, Siegel (2015): S. 1421. 
752  Bei den Schattenveranlagungen handelt es sich lediglich um „Nebenrechnungen“, sodass es keiner Auf-

rollung vergangener Einkommensteuerveranlagungen bedarf. Vgl. Bareis (2015): S. 578.  
753  Dabei sind die in den jeweiligen Veranlagungszeiträumen vorliegenden tariflichen Besonderheiten zu 

berücksichtigen, d. h. die Berechnung der Steuerbelastung erfolgt ggf. unter Anwendung des Splitting-

verfahrens und/oder des Progressionsvorbehalts.  
754  Vgl. zur Beschreibung der Berechnungssystematik der Verteilungsregelung ähnlich Bareis (2015): 

S. 580. 
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den fünf einzubeziehenden Veranlagungszeiträumen zwischen 80.000 € und 160.000 € 

schwankt.  

 
VZ 2019 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2022 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2023 
(𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 500.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 80.000 € 140.000 € 90.000 € 120.000 € 160.000 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019 bis 2022 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 66.819 € 91.836 € 70.663 € 83.063 € 99.227 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 24.819 € 49.836 € 28.663 € 41.063 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € ∑ 168.000 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 267.227 € 

Tabelle 21:  Beispielhafte Anwendung der Verteilungsregelung mit Vergangen-

heitsbezug755 

Die außerordentlichen Einkünfte i. H. v. 500.000 € werden im Rahmen der Verteilungsre-

gelung mit Vergangenheitsbezug zu je einem Fünftel (d. h. zu je 100.000 €) in den Veran-

lagungszeiträumen 2019 bis 2023 berücksichtigt. Aus den Schattenveranlagungen der vier 

bereits veranlagten Jahre (𝑡 = −4 𝑏𝑖𝑠 𝑡 = −1) ergibt sich eine auf die außerordentlichen 

Einkünfte entfallende Steuerbelastung von 168.000 €. Aus der Berücksichtigung eines 

Fünftels der außerordentlichen Einkünfte im aktuellen Veranlagungszeitraum (𝑡 = 0) 

ergibt sich eine Steuerbelastung i. H. v. 99.227 €, sodass sich aus der Verteilungsregelung 

insgesamt eine Steuerbelastung von 267.227 € ergibt.  

Die Abmilderung der progressionsbedingten steuerlichen Mehrbelastung ist erkennbar, 

wenn dem Ergebnis der Verteilungsregelung die Besteuerung mit dem Grundtarif in 𝑡 = 0 

gegenübergestellt wird. Ohne Anwendung einer speziellen Regelung für außerordentliche 

Einkünfte ergibt sich im Veranlagungszeitraum 2023 eine Steuerbelastung i. H. v. 

278.692 €. Die Verteilungsregelung führt in dem Fallbeispiel ggü. dem Grundtarif somit zu 

einer Entlastungswirkung, die daraus resultiert, dass die für die Verteilungsregelung rele-

vanten Einflussgrößen jeweils in die 4. Tarifzone (= untere Proportionalzone) des § 32a 

 
755  Eigene Darstellung. Dieses Fallbeispiel wird im Rahmen der folgenden Steuerrechtsgestaltunganalyse in 

Kapitel 6.3.4, S. 216-223 als Beispiel 1 aufgegriffen. 
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Abs. 1 EStG fallen, während das (gesamte) zu versteuernde Einkommen in die 5. Tarifzone 

(= obere Proportionalzone) einzuordnen ist. Der Teil des zu versteuernden Einkommens, 

der den Eckwert der 4. Tarifzone (𝐸4,𝑡=0) übersteigt, unterliegt entsprechend einem Grenz-

steuersatz i. H. v. 0,45 (statt 0,42), sodass sich im betrachteten Beispiel eine Entlastungs-

wirkung ggü. dem Grundtarif von 11.465 € ergibt.756  

Aus praktischer Sicht ist anzumerken, dass zur Umsetzung der vergangenheitsorientierten 

Verteilungsregelung die entsprechenden Daten der Steuerpflichtigen – Einkünftestruktur, 

erhobene Steuerbeträge, tarifliche Besonderheiten etc. – aus den letzten vier Veranlagungs-

zeiträumen benötigt werden, die der Finanzverwaltung i. d. R. jedoch vorliegen. Sollten 

diese Daten falsch sein, sind sie nur unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Regelungen 

korrigierbar.757 Da die Einkommensteuerveranlagungen der Vorjahre regelmäßig bereits 

formell bestandskräftig (= unanfechtbar) sein werden, kommen bis zum Ablauf der materi-

ellen Bestandskraft – d. h. bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist – nur Änderungen über die 

Korrekturvorschriften der AO oder des EStG in Betracht.758 Durch die Bindungswirkung der 

Steuerbescheide der vorangegangenen Veranlagungszeiträume für die Steuerfestsetzung in 

𝑡 = 0 sind diese m. E. als Grundlagenbescheide i. S. des § 171 Abs. 10 Satz 1 AO zu qua-

lifizieren, sodass sich auch nachträgliche Änderungen dieser Bescheide über § 175 Abs. 1 

Nr. 1 AO auf die Steuerfestsetzung in 𝑡 = 0 auswirken.  

Statt einer Verteilungsregelung mit Vergangenheitsbezug ist auch eine Zukunftslösung759 

denkbar. Der Wirkungsmechanismus der Regelung ist grundsätzlich analog zur soeben vor-

gestellten Vergangenheitslösung. Anstelle des Einbezugs des verbleibenden zu versteuern-

den Einkommens der vier vorangegangenen Veranlagungszeiträume wird jedoch auf die 

folgenden vier Jahre (𝑡 = 1 bis 𝑡 = 4) abgestellt. Da die zukünftigen Einkommensverhält-

nisse und Tarife in 𝑡 = 0 nicht bekannt sind, erfolgt im aktuellen Veranlagungszeitraum 

 
756  (660.000 − 277.825) ∗ 0,03 = 11.465,25 ≈ 11.465. Die maximale Entlastungswirkung der vergan-

genheitsorientierten Verteilungsregelung ggü. dem Grundtarif beträgt im Veranlagungszeitraum 2023 

68.867 €. Vgl. hierzu Beispiel 4 in Kapitel 6.3.4, S. 216-223.  
757  Vgl. Bareis (2015): S. 579. 
758  Vgl. zur Bestandskraft von Verwaltungsakten Szymczak (2019): Rz. 4, zum Beginn und Ablauf der Fest-

setzungsfrist §§ 169-171 AO, zu den verfahrensrechtlichen Korrekturvorschriften §§ 129-131, 164, 165, 

172-177 AO und exemplarisch für eine einzelsteuergesetzliche Korrekturmöglichkeit § 26 Abs. 2 Satz 4 

EStG (Änderung der Ausübung des Veranlagungswahlrechts nach Eintritt der Unanfechtbarkeit). 
759  Vgl. zur Zukunftslösung Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135, Diller (2006): S. 1157, Siegel 

(2010): S. 450 f., Bareis (2015): S. 578. 
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keine abschließende Besteuerung der außerordentlichen Einkünfte. Die Höhe des restlichen 

und künftig noch zu versteuernden Teils der außerordentlichen Einkünfte ist daher jährlich 

gesondert festzustellen.760 Aus dieser Vorgehensweise würde für die Steuerpflichtigen eine 

temporäre Liquiditätsschonung i. S. eines „zinslose[n] Steuerkredit[s]“761 resultieren, sodass 

teilweise die Einführung einer Verzinsung vorgeschlagen wird.762  

Ein Aspekt, der in der Literatur bislang noch nicht erörtert wurde, betrifft die Anwendung 

der Verteilungsregelung in den Fällen, in denen in einem (oder mehreren) der vier einzube-

ziehenden Veranlagungszeiträume ebenfalls außerordentliche Einkünfte erwirtschaftet wur-

den. M. E. ist die Berechnungssystematik in diesen Fällen zu modifizieren, indem das ver-

bleibende zu versteuernde Einkommen des entsprechenden Jahres und darüber hinaus der 

vorangegangenen bzw. zukünftigen Veranlagungszeiträume, die in die aktuelle Veranla-

gung einzubeziehen sind, zusätzlich um ein Fünftel dieser außerordentlichen Einkünfte zu 

erhöhen ist.763  

Eine Besonderheit der Verteilungsregelung besteht darin, dass Fallkonstellationen möglich 

sind, bei denen es im Vergleich zur Besteuerung mit dem Grundtarif zu einer höheren Steu-

erbelastung kommt.764 Daher schlagen Siegel und Bareis vor, die Verteilungsregelung um 

eine Günstigerprüfung zu erweitern, um solche „Verböserungen“765 auszuschließen.766  

Insgesamt ist festzuhalten, dass durch die Verteilungsregelung weiterhin eine Schedulenbe-

steuerung der außerordentlichen Einkünfte erfolgt und durch die Ausgestaltung als relative 

Tarifnorm Rückgriff auf die in § 32a EStG kodifizierte Steuerbetragsfunktion genommen 

wird. Unabhängig von dem gewählten zeitlichen Bezug der Verteilungsregelung (Vergan-

 
760  Vgl. Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135 (dort Fn. 19). Bei der zukunftsorientierten Vertei-

lungsregelung ist entsprechend der jeweilige Feststellungsbescheid über die Höhe der noch zu versteu-

ernden außerordentlichen Einkünfte als Grundlagenbescheid für die zukünftigen Einkommensteuerfest-

setzungen (= Folgebescheide) anzusehen. 
761  Diller (2006): S. 1157. 
762  Vgl. Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135, Diller (2006): S. 1157. Siegel [(2010): S. 451] schlägt 

stattdessen vor, „eine später zu verrechnende Sicherungssteuer (...) zu erheben.“ 
763  Vgl. für ein entsprechendes Beispiel zur Berechnungssystematik der vergangenheitsorientierten Vertei-

lungsregelung in diesen Fällen Anhang 23, S. 295. 
764  Vgl. hierzu Beispiel 5 in Kapitel 6.3.4, S. 216-223. 
765  Bareis (2015): S. 585. 
766  Vgl. Siegel (2007c): S. 980 (Vorschlag: Implementierung eines Wahlrechts zur Anwendung von § 34 

Abs. 1 EStG, „was jedoch methodisch fragwürdig erscheint“), Siegel (2010): S. 450 (Vorschlag: Güns-

tigerprüfung von Amts wegen), Bareis (2015): S. 584 f.  
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genheits- vs. Zukunftslösung) können durch den Wirkungsmechanismus dieser Regelung 

keine Grenzsteuersätze – und somit auch keine Differenzsteuersätze – resultieren, die den 

Spitzensteuersatz übersteigen, der in den einzubeziehenden Veranlagungszeiträumen gegol-

ten hat bzw. gilt.767 Tarifverwerfungen sind im Rahmen der Verteilungsregelung entspre-

chend ausgeschlossen. 

6.2 Erarbeitung eines Referenzmaßstabs  

Bei der Beurteilung von geltenden Steuerrechtsnormen und Reformvorschlägen besteht 

stets die Gefahr, gegen das Postulat der Werturteilsfreiheit zu verstoßen. Daher wird darauf 

hingewiesen, dass im Rahmen der folgenden Steuerrechtsgestaltungsanalyse keine norma-

tiven – i. S. von vorschreibenden – Aussagen getroffen werden, sondern eine (wertfreie) 

Beurteilung der Ziel-Mittel-Adäquanz der betrachteten Regelungen erfolgt (= technologi-

sche Aussagen). Die Ergebnisse sind somit nicht als „einzig richtige[] Lösung“768, sondern 

lediglich als Informationen bzw. Empfehlungen zu verstehen. Vor dem Hintergrund eines 

kritisch-rationalen Wissenschaftsverständnisses sind die dabei zugrunde gelegten Ziele of-

fenzulegen, um zu gewährleisten, dass die Ergebnisse intersubjektiv nachvollziehbar und 

kritisch diskutierbar sind.  

In Anlehnung an Herbort wird übergeordnet auf ein „betriebswirtschaftlich adäquates Steu-

errecht“769 abgezielt. Herbort bezieht bei Erarbeitung eines entsprechenden Referenzmaß-

stabs sowohl verfassungsrechtliche als auch ökonomische Anforderungen zur Steuerrechts-

gestaltung ein und ergänzt diese um technische Subprinzipien.770 Dieser Referenzmaßstab 

wird in der vorliegenden Arbeit als „Grundgerüst“ verwendet, jedoch hinsichtlich der kon-

kreten Ausgestaltung der Anforderungskriterien modifiziert und um den § 34 Abs. 1 EStG 

immanenten Normzweck ergänzt. Zur Verdeutlichung wird der grundlegende Aufbau des 

hier verwendeten Referenzmaßstabs in Abbildung 23 visualisiert und in den folgenden Un-

terkapiteln 6.2.1 bis 6.2.4 näher erläutert:  

 
767  Vgl. Siegel (2010): S. 451, Bareis (2015): S. 579. Aus der Berechnungssystematik heraus kann sich ma-

ximal ein Grenzsteuersatz von 
1

5
∗ ∑ 𝑠𝑔5,𝑡=𝑖

𝑖=0
𝑖=−4  (Vergangenheitslösung) bzw. 

1

5
∗ ∑ 𝑠𝑔5,𝑡=𝑖

𝑖=4
𝑖=0  (Zukunfts-

lösung) ergeben.  
768  Herbort (2017): S. 60. 
769  Herbort (2017): S. 59 (im Original mit Hervorhebungen). 
770  Herbort [(2017): S. 62-133] fokussiert dabei eine internationale (Umwandlungs-)Steuerneutralität und 

bezieht entsprechend europarechtliche Anforderungen ein, die hier mangels Themenrelevanz vernach-

lässigt werden. 
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Abbildung 23:  Referenzmaßstab zur Beurteilung von § 34 Abs. 1 EStG de lege lata 

und de lege ferenda771  

Nach Erarbeitung des Referenzmaßstabs werden die Fünftelregelung und die Verteilungs-

regelung hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den einzelnen Anforderungskriterien unter-

sucht. Anschließend werden die Ergebnisse zu einer Gesamtbeurteilung zusammengeführt, 

die in der Beantwortung der Forschungsfrage 𝐹3 („Stellt die in § 34 Abs. 1 EStG de lege 

lata kodifizierte Fünftelregelung oder die Verteilungsregelung als Reformvorschlag de lege 

ferenda ein geeigneteres Mittel dar, um die Zielsetzung eines betriebswirtschaftlich adäqua-

ten Steuerrechts zu erreichen?“) mündet und woraus Implikationen für den Gesetzgeber ab-

geleitet werden.  

6.2.1 Verfassungsrechtliche Anforderungen 

Ein betriebswirtschaftlich adäquates Steuerrecht ist grundlegend durch die systemtragenden 

Prinzipien der Besteuerung geprägt, die sich aus dem Verfassungsrecht ergeben und die 

formale und materiale Rechtsstaatlichkeit gewährleisten.772 Die formale Rechtsstaatlichkeit 

bezieht sich im Wesentlichen auf die Rechtssicherheit der Bürger und wird im Steuerrecht 

 
771  Eigene Darstellung unter Bezugnahme auf die verbalen Ausführungen von Herbort (2017): S. 62-74. 
772  Vgl. Tipke (2000b): S. 105 f., Lang (2001): S. 80, Hey (2021c): Rz. 3.13, Schaumburg (2023): Rz. 5.11 

und zum Rechtsstaatsprinzip Art. 20 Abs. 2, 3 GG. 
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durch den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung (sog. Legalitätsprinzip) sowie 

durch die Bestimmtheit von Steuergesetzen und das grundsätzliche Verbot rückwirkender773 

Steuergesetze verwirklicht.774 Dabei obliegt es dem formalen Rechtsstaat, einen Ausgleich 

zwischen Rechtssicherheit und Rechtsrichtigkeit zu schaffen.775 

Die materiale Rechtsstaatlichkeit zielt auf Gerechtigkeit ab und wird durch die Werteord-

nung der Grundrechte substantiiert, welche insbesondere die Menschenwürde, die Gleich-

heit und Freiheit der Bürger und das Sozialstaatsprinzip umfasst.776 Im Steuerrecht entfaltet 

sich die materiale Rechtsstaatlichkeit im Wesentlichen durch den aus Art. 3 Abs. 1 GG ab-

geleiteten Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, nach dem „wesentlich Gleiches 

gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln“777 ist, und dessen Konkretisierung 

durch das Leistungsfähigkeitsprinzip und das Folgerichtigkeitsgebot.778 Darüber hinaus bil-

den das Postulat der Steuerfreiheit des Existenzminimums, eine leistungsfähigkeitsgerechte 

Besteuerung von Ehe und Familie sowie die Beachtung freiheitsrechtlicher Eingriffsschran-

ken die verfassungsrechtliche Rahmung der Besteuerung.779 Letztere ergeben sich insbeson-

dere aus den in Art. 12 GG (Berufsausübungsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) 

kodifizierten Freiheitsrechten, aus denen als Schutz vor einer übermäßigen Besteuerung das 

Verbot einer Erdrosselungssteuer abgeleitet wird.780  

 
773  Hinsichtlich des prinzipiellen Rückwirkungsverbots ist zwischen einer echten und einer unechten Rück-

wirkung zu differenzieren. Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 6.3.1, S. 203. 
774  Vgl. Tipke (2000b): S. 106 und ausführlich S. 120-225, Lang (2001): S. 81, Hey (2021c): Rz. 3.91, 3.93. 
775  Vgl. Hey (2021c): Rz. 3.93. Mit der Bekanntgabe und Wirksamkeit eines Steuerverwaltungsaktes i. S. 

des § 124 Abs. 1 AO entfaltet sich eine Selbstbindungswirkung für die erlassene Finanzbehörde, sodass 

der Verwaltungsakt nur noch unter besonderen Voraussetzungen zuungunsten des Steuerpflichtigen auf-

gehoben oder geändert werden kann. So werden auch rechtswidrige Verwaltungsakte bestandskräftig. 

Vgl. Seer (2021a): Rz. 21.381. 
776  Vgl. Tipke (2000b): S. 106 und ausführlich S. 226-416, Hey (2021c): Rz. 3.91, 3.94.  
777  BVerfG (2006b): Rz. 69, BVerfG (2008): Rz. 56, BVerfG (2017): Rz. 98, BVerfG (2021): Rz. 51 (stän-

dige Rechtsprechung). 
778  Vgl. Jahndorf (2016): S. 258, Hey (2021c): Rz. 3.96, 3.110, 3.118 sowie die Ausführungen in Kapi-

tel 3.2.1, S. 37 f.  
779  Vgl. Tipke (2000b): S. 365-398, 417-468, Hey (2021c): Rz. 3.160-3.162. 
780  Vgl. BVerfG (1992): Rz. 64,  Hey (2021c): Rz. 3.184, Drüen (2022): Rz. 17a, Schaumburg (2023): 

Rz. 5.11. Vgl. darüber hinaus zur aus Art. 2 GG abgeleiteten allgemeinen Schranke der Besteuerung, die 

den Bürger vor Steuereingriffen ohne gesetzliche Grundlage schützt, und zur Bedeutung der in Art. 4 

GG kodifizierten Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit im Steuerrecht Hey (2021c): Rz. 3.185-

3.187. 
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6.2.2 Ökonomische Anforderungen 

Anforderungskriterien eines gerechten Steuersystems lassen sich nicht nur juristisch, son-

dern auch ökonomisch gewinnen.781 Denn ökonomisch „unvernünftige“ Besteuerungsfor-

men werden von der Rechtsgemeinschaft i. d. R. als ungerecht empfunden.782 Steueraus-

weichentscheidungen783 sind entsprechend ein Indiz dafür, dass geltende Steuerrechtsnor-

men nicht als gleichmäßig angesehen werden,784 also „dass aus Sicht von Steuerpflichtigen 

entweder gleiche Sachverhalte ungleich besteuert oder ungleiche Sachverhalte in ihrer Re-

lation nicht adäquat ungleich besteuert werden.“785 Für ein betriebswirtschaftlich adäquates 

Steuersystem bedarf es daher eines Einbezugs der ökonomischen Wirkungsmechanismen 

der Besteuerung.786 Herbort wägt diesbezüglich die Leitbilder der neoklassischen Steuer-

neutralität und der evolutorischen Gleichmäßigkeit ab, mit dem Ergebnis, dass Zweifel hin-

sichtlich der Adäquanz des neoklassischen Ansatzes bestehen.787 Dies führe jedoch nicht 

dazu, „dass sich die evolutorische Handlungstheorie als Grundlage zur ökonomischen Fun-

dierung eines Reformvorschlags ohne Weiteres anbieten würde.“788 Als Problematik wird 

angeführt, dass der evolutorische Ansatz auf der Annahme fußt, dass einzelne Wirtschafts-

subjekte jeweils individuelle Zielgrößen verfolgen.789 Diese sei jedoch „mit Blick auf den 

derzeitigen Stand der Forschung über das reale Verhalten von Wirtschaftssubjekten nicht 

 
781  Vgl. Hey (2021c): Rz. 3.99.  
782  Vgl. Hey (2021c): Rz. 3.10. Nach Kirchhof [(2001): S. 20] sind „Recht und Ökonomie (...) wechselbe-

zügliche Bedingungen individueller Freiheit. (...) Bei der Entwicklung praktischer Entscheidungsmaß-

stäbe kann grundsätzlich das ökonomisch Unvernünftige nicht rechtlich erwünscht, das rechtlich Verbo-

tene nicht ökonomisch erstrebenswert sein.“ 
783  Steuerausweichentscheidungen werden dabei als Steuerwirkungen definiert, die auf eine (relative) Re-

duktion der expliziten Steuerzahllast abzielen. Vgl. Hanlon/Heitzman (2010): S. 137, Sander/Schmiel 

(2016): S. 341, Schmiel (2016): S. 384. Dabei ist zu beachten, dass nicht jede Steuerwirkung zugleich 

eine Steuerausweichentscheidung darstellt, denn nicht jede Steuerwirkung führt zu einer Reduktion der 

aus einem Sachverhalt resultierenden Steuerbelastung. Vgl. mit einem entsprechenden Beispiel Schmiel 

(2013): S. 151 f. 
784  Vgl. Schmiel (2013): S. 150. 
785  Sander/Schmiel (2016): S. 341 (im Original mit Hervorhebungen). 
786  Vgl. Hey (2021c): Rz. 3.10, die diesbezüglich ausführt, dass dazu die „natürliche[n] Verhaltensweisen 

des homo oeconomicus einkalkulier[t]“ werden sollten. Die Modellierung eines solchen wirtschaftlichen 

Akteurs legt allerdings eine Handlungshypothese objektiver Rationalität zugrunde, was in der vorliegen-

den Arbeit aufgrund der unrealistischen Prämissen zur Beurteilung von Steuerrechtsnormen abgelehnt 

wird. 
787  Vgl. ausführlich Herbort (2017): S. 62-74. 
788  Herbort (2017): S. 69. 
789  Vgl. Herbort (2017): S. 69 sowie die Ausführungen in Kapitel 2.2.1.1, S. 23. 
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bestimmbar“790, was dazu führe, dass die Erfassung von Steuerwirkungen in der Realität 

kaum möglich ist.791  

Dieser Problematik wird hier begegnet, indem auf die von Sander entwickelte evolutorische 

Steuerwirkungstheorie zurückgegriffen wird, welche den Einfluss der Besteuerung auf das 

Entscheidungshandeln von Wirtschaftssubjekten anhand nachsteuerlicher Ziel-Mittel-Heu-

ristiken erklärt.792 Da Steuern Geldleistungen sind, erscheint es zumindest plausibel, dass 

der Großteil der Steuerpflichtigen bestrebt ist, seine finanziellen Nutzenerwartungen zu ma-

ximieren.793 Als Mittel zur Zielerreichung werden Heuristiken herangezogen, die als Gegen-

stand von Evolutionsprozessen angesehen werden und die sich innerhalb eines sozialen 

Kontextes durch Variation, Selektion und Retention (sog. Phasenmodell) fortwährend wei-

terentwickeln. Die Phase der Retention bildet dabei die temporäre Stabilisierung der unter 

den Steuerpflichtigen verbreiteten Ziel-Mittel-Heuristiken, wodurch Regelmäßigkeiten von 

Steuerwirkungsmustern innerhalb eines bestimmten Raum-Zeit-Bezugs erklärt werden kön-

nen.794 Zwar erscheint diese Vorgehensweise im Vergleich zum Einbezug einer neoklassisch 

verorteten Steuerwirkungstheorie weniger stringent, da sich keine allgemeinen Gesetzmä-

ßigkeiten, sondern lediglich Tendenzaussagen ableiten lassen, dafür legt ein evolutorischer 

Ansatz realitätsgerechtere Prämissen zugrunde.795 Darüber hinaus bietet eine evolutorische 

Steuerwirkungstheorie auch Erklärungen für beobachtete Phänomene an, die im Rahmen 

eines neoklassischen Ansatzes unerklärt bleiben bzw. lediglich theorieexogene Anomalien 

darstellen.796 

Als ökonomisches Besteuerungsziel wird im Rahmen des hier verwendeten Referenzmaß-

stabs eine gleichmäßige Besteuerung zugrunde gelegt,797 wobei zu beachten ist, dass es nicht 

die eine Gleichmäßigkeit gibt, sondern verschieden begründete Konzeptionen. Dieser Plu-

ralismus ist jedoch nicht als unwissenschaftlich anzusehen, sondern vielmehr Ausdruck ei-

 
790  Herbort (2017): S. 69. 
791  Vgl. Herbort (2017): S. 70. 
792  Vgl. Sander (2018): S. 149-202 sowie die Ausführungen in Kapitel 2.2.1.1, S. 22-25. 
793  Vgl. Schmiel (2013): S. 156, Sander (2018): S. 52 f. Ausnahmen dürften u. a. im Kontext der Gemein-

nützigkeit bestehen, die jedoch im Folgenden ausgeblendet werden.  
794  Vgl. Sander (2018): S. 182 f., 188. 
795  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1202, Herbort (2017): S. 70 f., Sander (2018): S. 184, 213 f., 220. 
796  Vgl. Sander (2018): S. 204, 220 sowie die Ausführungen in Kapitel 5.2.5, S. 180-183. 
797  Vgl. zur evolutorisch fundierten Gleichmäßigkeit der Besteuerung als ökonomischem Besteuerungsziel 

ausführlich Schmiel (2013): S. 137-162. 
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ner kritischen Grundhaltung.798 Eine evolutorisch fundierte Gleichmäßigkeit der Besteue-

rung wird hier als „Verringerung von Steuerausweichentscheidungen“ konkretisiert.799 Wird 

eine Steuerrechtsnorm de lege lata mit einem Reformvorschlag de lege ferenda verglichen, 

wird entsprechend diejenige Regelung als adäquater eingestuft, die seitens der Steuerpflich-

tigen zu weniger – vom Gesetzgeber ungewollten – steuerlich motivierten Ausweichhand-

lungen führt.  

6.2.3 Technische Subprinzipien  

Während die verfassungsrechtliche Forderung nach materialer Rechtsstaatlichkeit und die 

ökonomischen Anforderungskriterien insbesondere auf „Prinzipien der Gerechtigkeit“ ab-

zielen, handelt es sich bei den technischen Subprinzipien um „Prinzipien der Zweckmäßig-

keit“.800 Letztere stehen hinsichtlich ihrer Wertigkeit hinter den ethischen Prinzipien zurück, 

sind jedoch notwendig, um die Steuerrechtsanwendung in der Realität zu ermöglichen.801 

Denn eine Steuerverwaltung, die sämtliche Individualinteressen der Steuerpflichtigen be-

rücksichtigen würde, wäre mit Blick auf das „Massengeschäft“ der Steuerverwaltung weder 

anwendbar noch durchsetzbar.802 Insofern zielen die in den Referenzmaßstab einfließenden 

Subprinzipien auf Einfachheit und Praktikabilität ab. Das Verhältnis der übergeordneten zu 

den Subprinzipien ist dabei durch ein „Spannungsverhältnis zwischen Steuervereinfachung 

und Einzelfallgerechtigkeit“803 geprägt. Zwar können Vereinfachungsvorschriften zur Ent-

faltung des Gerechtigkeitspostulats in der Realität beitragen, da Gesetze, die aufgrund ihrer 

Kompliziertheit nicht praktikabel sind, nicht gleichmäßig durchgeführt werden können.804 

Eine Erhöhung der Praktikabilität darf allerdings nicht durch eine überschießende Gewich-

tung der Subprinzipien ggü. der Einzelfallgerechtigkeit erkauft werden.805  

 
798  Vgl. Schmiel (2009b): S. 1204. 
799  Vgl. Schmiel (2013): S. 150 f. Ähnlich Wagner, nach dem „Steuersysteme so zu konstruieren (sind), dass 

eigennützige Steuervermeidungsbestrebungen möglichst geringen Schaden stiften, indem sie den Spiel-

raum für Steuervermeidung reduzieren und die Besteuerung möglichst unausweichlich machen.“ Wagner 

(2014a): S. 1136, der mit Bezugnahme auf den Homo Oeconomicus implizit aber eine neoklassische 

Steuerwirkungstheorie zugrunde legt.  
800  Vgl. Hey (2021c): Rz. 3.18. 
801  Vgl. Pohmer (1994): S. 22, 29, Hey (2021c): Rz. 3.18. 
802  Vgl. Schober (2009): S. 45, Wernsmann (2011): S. 72, Herbort (2017): S. 82, Hey (2021c): Rz. 3.18, 

3.145. 
803  Hey (2021c): Rz. 3.146, ähnlich Herbort (2017): S. 83.  
804  Vgl. Söhn (1988): S. 345, Wernsmann (2011): S. 73, Hey (2021c): Rz. 3.23, 3.145 f.  
805  Vgl. Herbort (2017): S. 82 f., Hey (2021c): Rz. 3.145. 
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Die Forderung nach Steuervereinfachung gehört zu den Konstanten der Steuerpolitik und 

Steuerwissenschaften.806 In der öffentlichen Diskussion gibt es allerdings keinen Konsens 

darüber, was unter einem „einfachen“ Steuersystem verstanden wird und aus wessen Blick-

winkel eine entsprechende Beurteilung erfolgt. Zum einen wird auf die äußere Form der 

Gesetze abgestellt, die sich in der Forderung nach einer verständlichen Ausdrucksweise und 

einem plausiblen Aufbau der Gesetzestexte äußert, ohne dass der Inhalt des Steuerrechts 

dabei wesentlich verändert wird.807 Dabei ist zu beachten, dass Gesetzestexte notwendiger-

weise abstrakt zu formulieren sind und oftmals nicht so stark vereinfacht werden können, 

dass sie jedem steuerrechtlichen Laien zugänglich werden.808 Zumindest sollten sie jedoch 

nicht so kompliziert formuliert und verklausuliert sein, dass sie selbst von sachkundigen 

Beratern nicht mehr durchdrungen werden.809 Zum anderen beziehen sich entsprechende 

Forderungen auch auf materielle Vereinfachungen des Steuerrechts, bspw. durch eine Ab-

schaffung von Einzelsteuern (z. B. der Gewerbesteuer) oder durch Reformen der verblei-

benden Einzelsteuern,810 die u. a. auf eine Senkung der Steuererhebungskosten abzielen.811  

Steuererhebungskosten lassen sich in Planungs- und Vollzugskosten unterteilen und betref-

fen sowohl die Steuerpflichtigen als auch den staatlichen Administrationsapparat. Aus Sicht 

der Steuerpflichtigen sind Kosten für die Steuerplanung und Vollzugskosten i. S. von Steu-

erdeklarationskosten zu nennen, während auf staatlicher Seite Kosten für die Planung von 

Steuersystemen entstehen – bspw. um ungewollte Steuerausweichbestrebungen der Steuer-

 
806  Vgl. Seer (1995): S. 184-193, Schön (2002): S. 23, Schober (2009): S. 36. Auch im Koalitionsvertrag 

der aktuellen Regierungsparteien heißt es: „Wir wollen das Steuersystem für Menschen und Unterneh-

men einfacher machen.“ SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/FDP (2021): S. 164. 
807  Vgl. Söhn (1988): S. 346 f., Schön (2002): S. 24. Die Forderung nach der Verständlichkeit von Geset-

zestexten ergibt sich aus dem formal-rechtsstaatlich fundierten Bestimmtheitspostulat. Vgl. Hey (2021a): 

Rz. 7.14. 
808  Vgl. Schober (2009): S. 38 f. Als Indikator für die Komplexität und Kompliziertheit des Steuerrechts 

wird oftmals auf den Textumfang gesetzlicher Vorschriften abgestellt. Diesbezüglich ist anzumerken, 

dass das Steuerrecht durch „kurze“ Gesetze nicht zwingend vereinfacht wird. So „ist ein umfangreiches 
Gesetz, in dem der Gesetzgeber durch eigene Entscheidungen für Klarheit sorgt, für den Bürger vorteil-

hafter als ein kurzes Gesetz, in dem zahlreiche Fragen offengelassen oder gar nicht angesprochen wer-

den.“ Drenseck (2006): S. 2, vgl. ähnlich Wagner (2014a): S. 1134, Herbort (2017): S. 83 (dort Fn. 442). 
809  Vgl. Hey (2021a): Rz. 7.14. Schön [(2002): S. 25] konstatierte im Jahr 2002, dass eine solche Verständ-

lichkeit „durchaus nicht mehr sichergestellt ist.“ Dieser Einschätzung vermag die Verfasserin rund 

20 Jahre später nicht zu widersprechen.  
810  Vgl. Schön (2002): S. 24 und exemplarisch den „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer neuen 

Einkommensteuer und zur Abschaffung der Gewerbesteuer“ der Fraktion der FDP aus dem Jahr 2004, 

Deutscher Bundestag (2004).  
811  Vgl. Wagner (2005): S. 94, Wagner (2006): S. 19, ähnlich Schön (2002): S. 25 f., Herbort (2017): S. 83-

87.  
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pflichtigen zu antizipieren – und Vollzugskosten i. S. von Steuerkontrollkosten, die sich 

bspw. im Personalbedarf für die Steuerveranlagungen, Betriebsprüfungen oder Rechts-

behelfsverfahren niederschlagen.812  

Für ein praktikables Steuersystem sind technische Prinzipien, wie das Stichtags- oder das 

Jahressteuer- bzw. Abschnittsprinzip, gesetzlich kodifiziert.813 Darüber hinaus tragen Typi-

sierungen, Pauschalierungen etc. zur Entlastung der Steuerverwaltung bei.814 Typisierung 

bedeutet, dass gesetzlich eine „Durchschnittsnormalität“ fixiert wird, indem wesentliche 

Elemente gleichgearteter Sachverhalte i. S. einer generalisierenden Betrachtungsweise zu-

sammengefasst werden.815 Pauschalierung bezeichnet die rechnerische Schematisierung ei-

nes steuergesetzlichen Tatbestandes und ist somit ein Unterfall der Typisierung.816 Durch 

solche gesetzliche Verallgemeinerungen kommt es zu einer Gleichbehandlung von Unglei-

chem, was jedoch grundsätzlich durch Gründe der Praktikabilität und der Verwaltungsver-

einfachung gerechtfertigt werden kann.817 Voraussetzung ist, dass für die Typisierung ein 

Bedürfnis besteht, dass sie zur Vereinfachung geeignet und verhältnismäßig ist.818 Zudem 

darf der Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild festlegen, sondern muss sich reali-

tätsgerecht am typischen Tatbestand orientieren.819 

6.2.4 Normzweck von § 34 Abs. 1 EStG  

Neben den zuvor erläuterten, allgemeinen Anforderungskriterien ist es zur Beurteilung einer 

Steuerrechtsnorm von Bedeutung, welcher Zweck mit der zu analysierenden Vorschrift ver-

 
812  Vgl. Schön (2002): S. 25 f., Wagner (2005): S. 94-96, Wagner (2006): S. 19-22. Solche Steuererhe-

bungskosten („tax compliance costs“) werden auch als ein nicht außer Acht zu lassender Teil der von der 

Besteuerung ausgelösten „excess burden“ angesehen. Vgl. Kaplow (1996): S. 140, Herbort (2017): S. 84 

(dort Fn. 445).  
813  Vgl. Tipke (1971): S. 16, Lang/Englisch (2005): S. 6, Hey/Kirchhof/Ismer (2020): Rz. 17, Hey (2021c): 

Rz. 3.18. A. A. Kirchhof, nach dem es sich beim Abschnittsprinzip um ein materielles Besteuerungsprin-

zip handelt. Vgl. Kirchhof (1985): S. 329. 
814  Vgl. Schober (2009): S. 41, Hey (2021c): Rz. 3.147. 
815  Vgl. BVerfG (2004): Rz. 63, BVerfG (2008): Rz. 60, BVerfG (2017): Rz. 107, Wernsmann (2020): 

Rz. 452. 
816  Vgl. Tipke (2000b): S. 349, Wernsmann (2011): S. 73. 
817  Vgl. Wernsmann (2020): Rz. 453, Hey (2021c): Rz. 3.23, 3.147. Gründe der Praktikabilität und der Ver-

waltungsvereinfachung sind der Kategorie 3 (Vereinfachungs- und Typisierungsgründe) der Rechtferti-

gungsgründe zuzuordnen. Vgl. zu den im Steuerrecht geltenden Kategorien von Rechtfertigungsgründen 

die Ausführungen in Fn. 217, S. 38. 
818  Vgl. Tipke (2000b): S. 350, Desens (2016): S. 245, Hey (2021c): Rz. 3.147. 
819  Vgl. BVerfG (2006b): Rz. 75, BVerfG (2008): Rz. 60, Desens (2016): S. 245, Hey (2021c): Rz. 3.148. 
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folgt wird.820 Um das Leistungsfähigkeitsprinzip ideal umzusetzen, müsste die Besteuerung 

bei einem progressiven Steuertarif grundsätzlich nach dem Lebenseinkommen des Steuer-

pflichtigen bemessen werden.821 Dagegen wird im geltenden Recht auf das Periodizitäts-

prinzip abgestellt, welches durch das in §§ 2 Abs. 7, 25 Abs. 1 EStG verankerte Jahressteu-

erprinzip konkretisiert wird.822 Durch diese Abschnittsbesteuerung wird die Besteuerung 

nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechend eingeschränkt; so unterliegt ein 

Steuerpflichtiger mit einem stark schwankenden Einkommen – bezogen auf das Lebensein-

kommen – einer höheren Steuerbelastung als ein Steuerpflichtiger, der die gleiche Summe 

über die Lebenszeit verteilt in gleichmäßigen Beträgen erwirtschaftet.823 Diese der „Steuer-

gerechtigkeit in der Zeit“824 zuwiderlaufenden Belastungsunterschiede lassen sich grund-

sätzlich durch Gründe der Verwaltungspraktikabilität rechtfertigen.825 Gleichwohl sieht der 

Gesetzgeber in § 34 Abs. 1 EStG für außerordentliche Einkünfte, die zusammengeballt in 

einem Veranlagungszeitraum steuerlich zu berücksichtigen sind und aus denen sich typi-

scherweise entsprechende Progressionsspitzen ergeben, eine Progressionsglättung vor.826 

Dabei handelt es sich nicht um eine Billigkeitsregelung, sondern grundsätzlich um eine Fis-

kalzweckermäßigungsnorm zur Vermeidung einer Übermaßbesteuerung, durch die eine An-

 
820  Auf den mit § 34 Abs. 1 EStG intendierten Normzweck wurde auf S. 47 in Kapitel 3.3.1.1 bereits kurz 

eingegangen; dieser wird im Folgenden näher beleuchtet. 
821  Vgl. Tipke (2003): S. 756, Tipke (2012): S. 1255, Schaumburg/Schaumburg (2013): S. 66 f., Hey 

(2021b): Rz. 8.44 und grundlegend zur Lebenseinkommensbesteuerung durch einen interperiodischen 

Progressionsausgleich Hackmann (1975): S. 1-38, Hackmann (1980): S. 318-324, Mitschke (1980a): 

S. 122-134, Mitschke (1980b): S. 252-267, Mitschke (1981): S. 255-260. A. A. Kirchhof (2001): S. 19, 

Schneider (2005): S. 284-287. 
822  Vgl. Hackmann (1975): S. 1, Schaumburg/Schaumburg (2013): S. 67, Hey (2021b): Rz. 8.44. 
823  Vgl. Hackmann (1975): S. 4, Schaumburg/Schaumburg (2013): S. 67. Tipke [(2003): S. 756] führt dazu 

weiter aus: „Mit der Kürze des Zeitabschnitts, dem Grad der Progression und dem Grad der Schwankun-

gen des Periodeneinkommens wächst – auf das Lebenseinkommen gesehen – die Benachteiligung. Das 
trifft vor allem Erfinder, Künstler, Schriftsteller, Komponisten, Berufssportler und Inhaber von Unter-

nehmen mit hohem Risiko.“ 
824  Schaumburg/Schaumburg (2013): S. 61, 67. 
825  Hier wird das Spannungsverhältnis zwischen den Prinzipien der Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit 

(vgl. S. 197) deutlich: „Da das Leistungsfähigkeitsprinzip als Steuergerechtigkeitsprinzip zu interpretie-

ren ist, muß der Einkommensbesteuerung derjenige Zeitabschnitt (ein Jahr, mehrere Jahre, Lebenser-

werbszeit, Lebenszeit) zugrunde gelegt werden, der unter Berücksichtigung des im Rahmen des Admi-

nistrablen und des Legifizierbaren im Verhältnis der Steuerpflichtigen zueinander möglichst gerecht ist.“ 

Tipke (2003): S. 755.  
826  Vgl. Deutscher Bundestag (1998): S. 183. Darüber hinaus ist gesetzlich keine interperiodische Progres-

sionsglättung vorgesehen. Vgl. Schaumburg/Schaumburg (2013): S. 67. 
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näherung an das über den einzelnen Besteuerungsabschnitt hinausgehende Leistungsfähig-

keitsprinzip erreicht werden soll.827  

Auch wenn die Zielsetzung in einer Abmilderung progressionsbedingter steuerlicher Mehr-

belastungen besteht, so ist es zur Beurteilung der Zusammenballung – als einer sachlichen 

Voraussetzung zur Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG – nach ständiger Rechtsprechung 

nicht erforderlich, dass die außerordentlichen Einkünfte im konkreten Einzelfall zu einem 

tatsächlichen Progressionsnachteil für den Steuerpflichtigen führen;828 so müssen diese le-

diglich potenziell geeignet sein, eine entsprechende Progressionswirkung auszulösen.829 Im 

Jahr 2011 warf der IX. Senat des BFH erstmals zweifelnd die Frage auf, ob „angesichts des 

Normzwecks des § 34 EStG, nämlich eine für den Steuerpflichtigen im Vergleich zu seiner 

regelmäßigen sonstigen Besteuerung einmalige und außergewöhnliche Progressionsbelas-

tung abzumildern, (…) [die ermäßigte Besteuerung nach § 34 EStG] nur im Fall einer tat-

sächlich höheren Progressionsbelastung (…) zur Anwendung kommen [sollte].“830 Zur Klä-

rung der Rechtssache wurde durch den BFH eine Beitritts-Aufforderung des BMF ausge-

sprochen. Das Verfahren wurde jedoch durch Zurücknahme der Revision – und somit ohne 

Beantwortung der Fragestellung – erledigt. Zwar versagte der 14. Senat des FG Münster im 

Jahr 2015 einem Steuerpflichtigen in einem rechtskräftigen Urteil die Besteuerung einer 

Entschädigung i. S. des § 34 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 24 Abs. 1 EStG mit der Fünftelrege-

lung, da diese nur ermäßigt zu besteuern sei, „wenn die Entschädigung in Bezug auf das 

beendete Arbeitsverhältnis, d. h. im Vergleich zur ungestörten Fortsetzung dieses Arbeits-

verhältnisses, zu einer ansonsten nicht eintretenden Progressionssteigerung führen 

würde“831 und stellte sich damit explizit gegen die Auffassung des BFH.832 Eine Abkehr von 

der ständigen Rechtsprechung ist dennoch nicht zu erwarten. So nahm der BFH in einer 

späteren Entscheidung weiterhin Bezug auf eine potenzielle Progressionswirkung, ohne 

 
827  Vgl. Tipke (2003): S. 756, Werder (2005): S. 253, 255, Schaumburg/Schaumburg (2013): S. 67, Hey 

(2021b): Rz. 8.812.  
828  Vgl. BFH (1996): Rz. 16, BFH (1998a): Rz. 25. 
829  Vgl. BFH (2003d): Rz. 29, BFH (2014b): Rz. 13 und zur gleichlautenden Auffassung der Finanzverwal-

tung BMF (2013): Rz. 11. 
830  BFH (2011b): Rz. 13. 
831  FG Münster (2015): Rz. 30. 
832  Vgl. FG Münster (2015): Rz. 24 und zu den Entscheidungsgründen ausführlich Rz. 20-39.  
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diese Fragestellung weiter zu erörtern.833 Im Rahmen der Steuerrechtsgestaltungsanalyse 

wird – in Anlehnung an den 14. Senat des FG Münster – zur Prüfung der Zielerreichung 

dennoch auf die Abmilderung eines tatsächlichen Progressionsnachteils abgestellt, da dies 

nach Ansicht der Verfasserin die § 34 Abs. 1 EStG zugrunde liegende Gesetzesintention 

adäquater umsetzt.834 

Neben der Progressionsglättung führt der Gesetzgeber in den Gesetzesmaterialien zum 

Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 zudem folgende Begründungen zur Einführung 

der Fünftelregelung auf: Zum einen sollte der Tatsache Abhilfe geschaffen werden, dass 

durch die vorherige Regelung, nach welcher der Großteil der außerordentlichen Einkünfte 

einem ermäßigten Steuersatz unterworfen wurde, „Steuerpflichtige, die aufgrund ihrer Ein-

kommen regelmäßig der Spitzenbelastung unterliegen, weit über das bezweckte Ziel hinaus 

[begünstigt]“835 wurden. Zum anderen wurde die differenzierte Behandlung von Vergütun-

gen für mehrjährige Tätigkeiten und der restlichen außerordentlichen Einkünfte als „zu 

kompliziert“836 angesehen.  

Zusammenfassend soll durch § 34 Abs. 1 EStG somit eine am Leistungsfähigkeitsprinzip 

ausgerichtete Besteuerung gewährleistet werden, indem eine Progressionsglättung für au-

ßerordentliche Einkünfte erfolgt, die zusammengeballt in einem Kalenderjahr steuerlich zu 

berücksichtigen sind, ohne jedoch eine überschießende Begünstigung zu erzeugen. Zudem 

soll die einheitliche Behandlung verschiedener Arten außerordentlicher Einkünfte zur Steu-

ervereinfachung beitragen. 

 
833  Vgl. BFH (2018b): Rz. 19 und zur Darstellung der unterschiedlichen Auffassungen Horn (2019b): 

Rz. 54. 
834  Diese Auffassung verlangt aus praktischer Sicht allerdings entsprechende Schattenveranlagungen, um 

zu prüfen, ob sich aus der zusammengeballten Berücksichtigung der außerordentlichen Einkünfte in ei-

nem Veranlagungszeitraum tatsächlich ein Progressionsnachteil ergibt. Eine potenzielle Progressions-

wirkung lässt sich dagegen allein aus der Höhe der erzielten Einkünfte im betrachteten Veranlagungs-

zeitraum ableiten. 
835  Deutscher Bundestag (1998): S. 183. 
836  Deutscher Bundestag (1998): S. 183. 
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6.3 Beurteilung der Fünftel- und Verteilungsregelung anhand des Referenz-

maßstabs  

6.3.1 Vereinbarkeit mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen 

Hinsichtlich der Vereinbarkeit mit der formalen Rechtsstaatlichkeit ist zunächst anzumer-

ken, dass die Einführung der Fünftelregelung durch das BVerfG im Jahr 2010 teilweise als 

verfassungswidrig eingestuft wurde. Der Verstoß bezog sich auf Teile der in § 52 Abs. 47 

i. V. m. § 34 Abs. 1 EStG (i. d. F. des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002) kodifi-

zierten unechten Rückwirkung.837 Der zugrunde liegende Gesetzesentwurf wurde am 

09.11.1998 in den Deutschen Bundestag eingebracht und das Gesetz am 31.03.1999 ver-

kündet, wobei die Fünftelregelung erstmals für den Veranlagungszeitraum 1999 Anwen-

dung finden sollte.838 In Abgrenzung zu einer echten Rückwirkung einer Rechtsnorm, deren 

belastende Rechtsfolge bereits vor dem Zeitpunkt ihrer Verkündung auf abgeschlossene 

Tatbestände anwendbar sein soll („Rückbewirkung von Rechtsfolgen“839), liegt eine unechte 

Rückwirkung vor, sofern eine belastende Wirkung einer Rechtsnorm zwar nach ihrer Ver-

kündung eintritt, diese jedoch auf bereits an einen „ins Werk gesetzten Sachverhalt“ an-

knüpft („tatbestandliche Rückanknüpfung“840).841 Während eine echte Rückwirkung grund-

sätzlich unzulässig ist, gilt es bei einer unechten Rückwirkung, zwischen dem Gewicht des 

enttäuschten Vertrauens des Normadressaten und dem Gewicht sowie der Dringlichkeit der 

die Rechtsänderung rechtfertigenden Gründe nach den Maßstäben der Verhältnismäßigkeit 

abzuwägen.842 Hinsichtlich der rückwirkenden Anwendung der Fünftelregelung leitete das 

BVerfG einen Verstoß gegen die Grundsätze des verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes 

ab, sofern eine Entschädigung i. S. des § 24 Nr. 1 lit. a) EStG a. F. entweder vor dem 

09.11.1998 verbindlich vereinbart und im Veranlagungszeitraum 1999 ausgezahlt oder – 

 
837  Vgl. BVerfG (2010b): 1. Ls und zweifelnd bereits Wermeckes (1999): S. 26 f. 
838  Vgl. Deutscher Bundestag (1998), Deutscher Gesetzgeber (1999). 
839  BVerfG (2010b): Rz. 67. 
840  BVerfG (2010b): Rz. 68. 
841  Vgl. Wermeckes (1999): S. 15, Werder (2005): S. 22. 
842  Vgl. BFH (2022): Rz. 16-18. 
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vom Vereinbarungszeitpunkt unabhängig – vor der Verkündung im BGBl. I am 31.03.1999 

ausgezahlt wurde.843  

Da sich beim Zusammentreffen außerordentlicher und laufender Einkünfte in einem Veran-

lagungszeitraum Grenzsteuersätze auf das verbleibende zu versteuernde Einkommen erge-

ben, die im Extremfall bis auf das Fünffache des geltenden Spitzensteuersatzes ansteigen 

können, stellt sich die Frage der Vereinbarkeit der Fünftelregelung mit der materialen 

Rechtsstaatlichkeit. So wird die mögliche konfiskatorische Wirkung von Teilen der Litera-

tur als verfassungswidrig eingestuft.844 Das BVerfG hat die vom BFH vorgelegte Verfas-

sungsbeschwerde dagegen nicht zur Entscheidung angenommen.845 Dies unterstreichend, 

hat der 9. Senat des BFH im Jahr 2015 einer diesen Sachverhalt entsprechenden Nichtzu-

lassungsbeschwerde die Revision versagt. Die Beschwerde wurde als unbegründet zurück-

gewiesen, da keine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache i. S. des § 115 Abs. 2 Nr. 1 

FGO vorliege und die Frage, ob und in welchem Umfang der aus der Fünftelregelung resul-

tierende Steuersatz erdrosselnde Wirkung entfaltet und die Norm insoweit verfassungskon-

form ist, in der Judikatur des BFH bereits hinreichend geklärt sei.846 Die Rechtsprechung 

nimmt hinsichtlich möglicher Verstöße gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 

Abs. 1 GG), die Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und die Eigentumsgarantie 

(Art. 14 GG) wie folgt Stellung: 

Der erhobene Vorwurf, dass der sprunghafte Verlauf der Grenzsteuerbelastung für das ver-

bleibende zu versteuernde Einkommen gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des 

Art. 3 Abs. 1 GG verstoße,847 wird von der Rechtsprechung mit der Begründung zurückge-

wiesen, dass die Beurteilung der steuerlichen Mehrbelastung nicht auf einer isolierten Be-

trachtungsweise einzelner Bestandteile des zu versteuernden Einkommens fußen dürfe. Als 

 
843  Vgl. BVerfG (2010b): Rz. 60, 67-71, 75, 88. Darüber hinaus ergibt sich aus der Einführung der Fünftel-

regelung keine unzulässige Rückwirkung, sodass diese insoweit mit den Grundsätzen der Rechtssicher-

heit und des Vertrauensschutzes vereinbar ist. Vgl. jüngst BFH (2022): 1. Os., Rz. 14, 19, 23, 50.  
844  Vgl. Birk/Kulosa (1999): S. 440, Jahndorf/Lorscheider (2000): S. 433-440, Lemm (2002): S. 35 f., Siegel 

(2007c): S. 978, Bareis (2015): S. 577, Siegel (2015): S. 1421, Zimmermann (2015): S. 417 und zumin-

dest zweifelnd List (2003): S. 764-766. A. A. Sieker (2016): Rz. A 102, Horn (2019b): Rz. 4 und wohl 

auch Eggesiecker/Ellerbeck, nach denen allein aus der Höhe eines Grenzsteuersatzes nicht auf die Un-

zulässigkeit der Besteuerung geschlossen werden kann. Vgl. Eggesiecker/Ellerbeck (2007): S. 1283. 
845  Vgl. BVerfG (2010a) sowie BFH (2006e). 
846  Vgl. BFH (2015): Rz. 3 sowie für die ständige Rechtsprechung BFH (2006e), BFH (2010c) und BFH 

(2011a). 
847  Vgl. Jahndorf/Lorscheider (2000): S. 435-437, Bareis (2015): S. 581-585, Siegel (2015): 1421. 
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Maßstab für die Gleich- bzw. Ungleichbehandlung zweier Steuerpflichtiger sei stattdessen 

die Belastung in Bezug auf das gesamte zu versteuernde Einkommen heranzuziehen.848 

Diesbezüglich wird dem Kläger in einer Vergleichsrechnung ein Steuerpflichtiger gegen-

übergestellt, welcher ausschließlich Einkünfte erzielt, die dem Grundtarif des § 32a EStG 

unterliegen. Der BFH konstatiert, dass der Kläger in keinem Fall schlechter gestellt werde 

als ein Vergleichs-Steuerpflichtiger, sodass sich kein Verstoß gegen den allgemeinen 

Gleichheitssatz feststellen lasse.849 

Gem. Art. 12 Abs. 1 GG haben „[a]lle Deutschen (..) das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und 

Ausbildungsstätte frei zu wählen“. Sofern ein Steuerpflichtiger neben seinen außerordentli-

chen Einkünften noch laufende Einkünfte aus einer Berufsausübung erwirtschaftet, deren 

wirtschaftlicher Erfolg zu mehr als 100 % abgeschöpft wird, kommt ein Verstoß gegen 

Art. 12 Abs. 1 GG in Betracht, da es für den Steuerpflichtigen in diesem Fall sinnvoller 

gewesen wäre, seinen Beruf aufzugeben.850 Der BFH bejaht zwar einen gewissen Zusam-

menhang zwischen der Besteuerung außerordentlicher Einkünfte und der Berufsausübung; 

dies würde aber nicht „die Aufgabe der Berufstätigkeit als einzig wirtschaftlich sinnvolle 

Entscheidung des Betroffenen nahelegen“851, sodass keine Beeinträchtigung der Berufsaus-

übungsfreiheit vorliege. 

Das Gebot des Eigentumsschutzes des Art. 14 Abs. 1 GG verlangt gewisse Grenzen der 

Besteuerung, in der Form, dass dem Steuerpflichtigen ein Kernbestand des Erfolges erhalten 

bleiben muss. Zudem darf ein Steuergesetz aufgrund des Enteignungsverbots des Art. 14 

Abs. 3 GG keine erdrosselnde Wirkung entfalten.852 Nach Ansicht des BFH liegt im Rahmen 

der Fünftelregelung kein entsprechender Verfassungsverstoß vor, da gewährleistet wäre, 

„dass dem Steuerpflichtigen nach Abzug der Steuerbelastung ein – absolut und im Vergleich 

zu anderen Einkommensbeziehern – hohes, frei verfügbares Einkommen bleibt“853.  

 
848  Im Ergebnis stellt der BFH damit auf den Durchschnittssteuersatz des zu versteuernden Einkommens ab, 

während der Grenzsteuersatz auf das verbleibende zu versteuernde Einkommen gänzlich außer Acht 

bleibt. 
849  Vgl. BFH (2006e): Rz. 18, BFH (2010c): Rz. 21, BFH (2011a): Rz. 29, Sieker (2016): Rz. A 102. Kri-

tisch hierzu Bareis (2015): S. 582-584.  
850  Vgl. Jahndorf/Lorscheider (2000): S. 438 f. 
851  BFH (2006e): Rz. 20. 
852  Vgl. BVerfG (1992): Rz. 64, Siegel (2021): Rz. 9. 
853  BFH (2006e): Rz. 21. Im Ergebnis so auch Jahndorf/Lorscheider (2000): S. 437 f. A. A. Siegel (2015): 

S. 1421: „Eine überkonfiszierende Besteuerung eines hinzukommenden Einkommensteils kann nicht 
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Insgesamt ist somit festzuhalten, dass die aktuelle Ausgestaltung und Anwendung der Fünf-

telregelung laut Rechtsprechung mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen i. S. der 

formalen und materialen Rechtsstaatlichkeit vereinbar ist; diese Auffassung wird von Teilen 

der Literatur jedoch angezweifelt. Da im Rahmen der Verteilungsregelung keine Grenzsteu-

ersätze auftreten können, die den Spitzensteuersatz übersteigen, ergeben sich bzgl. des Ta-

rifverlaufs dieser Besteuerungsvariante keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 

6.3.2 Vereinbarkeit mit den ökonomischen Anforderungen 

Hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den ökonomischen Anforderungen wird geprüft, welche 

der Besteuerungsalternativen zu weniger Steuerausweichentscheidungen führt. Hierzu wird 

zunächst aufgezeigt, inwiefern sich aus der jeweiligen Berechnungssystematik heraus Mög-

lichkeiten ergeben, finanzielle Vorteile durch steuerlich motivierte Sachverhaltsgestaltun-

gen zu generieren. Hieran anknüpfend wird diskutiert, ob die identifizierten Steueraus-

weichmöglichkeiten unter Einbezug einer evolutorisch fundierten Steuerwirkungstheorie zu 

tatsächlichen Steuerausweichentscheidungen führen, die der Zielsetzung einer gleichmäßi-

gen Besteuerung zuwiderlaufen. Hierzu wird erörtert, welche Sachverhaltsgestaltungen sich 

vermutlich als Ziel-Mittel-Heuristik(en) in der Retentionsphase befinden bzw. befinden 

würden.  

6.3.2.1 Identifizierung von Steuerausweichmöglichkeiten  

Zur Identifizierung der möglichen Steuerausweichhandlungen wird zunächst auf die im 

Rahmen des Literature Reviews identifizierten Steuergestaltungsempfehlungen zur opti-

mierten Anwendung der Fünftelregelung zurückgegriffen.854 Es wird dargelegt, welche der 

sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen855 auch im Rahmen der Verteilungsregelung in Be-

tracht kommen, und es werden die maximalen finanziellen Vorteile aufgezeigt, die sich im 

 
dem Eigentumsschutz nach Art. 14 Abs. 1 GG und dem Enteignungsverbot des Art. 14 Abs. 3 GG ent-

sprechen. (...) Wird zwar in der Literatur zugegeben, dass die Fünftelregel ‚ökonomisch unsinnig‘ sein 

mag, aber eine ‚der Eigentumsgarantie widersprechende Übermaßbesteuerung‘ nicht vorliege, so geht 

eine formale juristische Betrachtung völlig an einer ökonomischen Selbstverständlichkeit vorbei.“ 
854  Vgl. die Ausführungen in Kapitel 4.1.5.1, insbesondere Tabelle 5, S. 93. 
855  Als sachverhaltsgestaltende Maßnahmen werden die Konzepte 1-6 einbezogen. Bei Konzept 7 („Wahl 

der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung“) handelt es sich um ein steuerliches Wahl-

recht, welches den Steuerpflichtigen explizit gesetzlich eingeräumt wird und nach dem hier vorliegenden 

Verständnis nicht zu den Steuerausweichentscheidungen zählt, die es für ein „betriebswirtschaftlich adä-

quates Steuerrecht“ zu vermeiden bzw. verringern gilt.  
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Rahmen der Besteuerungsvarianten jeweils gestalten lassen.856 Die Ergebnisse sind in Ta-

belle 22 zusammenfassend aufgeführt und werden im Folgenden erläutert. 

Kon-

zept 
Steuerausweichmöglichkeiten 

Maximaler finanzieller Vorteil 

Fünftel- 

regelung 

Verteilungs- 

regelung 

1 
Intertemporale Verschiebung von  

Einkünften 

91.540 €  

(5 ∗ 𝐶5,𝑡=0) 

18.308 €  

(𝐶5,𝑡=0) 

2 
Minderung des verbleibenden zu  

versteuernden Einkommens 
18.890 € – 

3 
Verlagerung von Einkünften auf  

Angehörige 

91.540 €  

(5 ∗ 𝐶5,𝑡=0) 

18.308 €  

(𝐶5,𝑡=0) 

4 
Verteilung außerordentlicher Einkünfte 

auf mehrere Veranlagungszeiträume 
*Vorteil je zusätzlichen Veranlagungszeitraum 

91.540 € 

(5 ∗ 𝐶5,𝑡=0)
* 

18.308 € 

(𝐶5,𝑡=0)
* 

5 
Ausweis laufender Einkünfte als  

außerordentliche Einkünfte 

73.232 €  

(4 ∗ 𝐶5,𝑡=0) 

68.867 € 

(∑ 𝐶5,𝑡=𝑖
𝑖=−1
𝑖=−4 ) 

6 
Schaffung der Voraussetzungen zur 

Zusammenveranlagung 

91.540 €  

(5 ∗ 𝐶5,𝑡=0) 

18.308 € 

(𝐶5,𝑡=0) 

Tabelle 22:  Gegenüberstellung der Steuerausweichmöglichkeiten und daraus 

maximal generierbare finanzielle Vorteile im Veranlagungszeit-

raum 2023857  

Eine intertemporale Verschiebung von Einkünften (Konzept 1) kommt grundsätzlich bei 

beiden Besteuerungsalternativen in Betracht. Im Rahmen der Fünftelregelung zielt diese 

Gestaltung darauf ab, zu vermeiden, dass die außerordentlichen Einkünfte mit laufenden 

Einkünften innerhalb eines Veranlagungszeitraums zusammentreffen. Denn dann ist die 

Entlastungswirkung der Fünftelregelung ggü. dem Grundtarif regelmäßig am größten. Ma-

ximal kann durch diese Sachverhaltsgestaltung im Veranlagungszeitraum 2023 ein Vorteil 

 
856  Dabei erfolgt jeweils eine isolierte Betrachtung der einzelnen Konzepte, d. h., durch Kombination ver-

schiedener Steuerausweichmöglichkeiten sind ggf. noch größere finanzielle Vorteile gestaltbar. Vgl. für 

ein Beispiel die exemplarische Beratungsdokumentation im Kontext außerordentlicher Einkünfte in Ka-

pitel 4.3, S. 143-152 oder auch Fn. 860, S. 209. 
857  Eigene Darstellung. Vgl. zu den jeweils maximal generierbaren finanziellen Vorteilen die Beispielsrech-

nungen in Anhang 24, S. 296-307. Die in der Tabelle aufgeführten Werte zur Verteilungsregelung be-

ziehen sich jeweils auf eine vergangenheitsorientierte Ausgestaltung. Sofern sich bei einer zukunftsori-

entierten Regelung Vorteile in anderer Höhe erzielen lassen, werden diese im Folgenden erläutert. Dar-

über hinaus ist zu beachten, dass sich die Maximalwerte der Konzepte 1-5 jeweils auf die Einzelveran-

lagung beziehen und für die Zusammenveranlagung entsprechend zu verdoppeln sind.  
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i. H. v. 91.540 € erzielt werden, was dem Fünffachen des in 𝑡 = 0 geltenden Korrekturbe-

trags der 5. Tarifzone entspricht (5 ∗ 𝐶5,𝑡=0).858 Im Rahmen der Verteilungsregelung wirkt 

sich eine intertemporale Verschiebung von Einkünften dagegen nur in einem der einzube-

ziehenden Veranlagungszeiträume aus, während die weiteren vier Jahre davon nicht tangiert 

werden. Bei dieser Besteuerungsalternative ist der maximale Vorteil im Veranlagungszeit-

raum 2023 entsprechend auf die Höhe von 18.308 € (𝐶5,𝑡=0) begrenzt. 

Eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (Konzept 2) durch den 

Verzicht auf Einnahmen oder die Generierung steuerlicher Abzugsbeträge kann lediglich 

bei Anwendung der Fünftelregelung zu einer Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens 

führen. Denn diese Sachverhaltsgestaltung zielt darauf ab, die Wirkung konfiskatorischer 

Grenzsteuersätze „umzukehren“, wodurch im Veranlagungszeitraum 2023 ein maximaler 

Vorteil i. H. v. 18.890 € generiert werden kann.859 Durch die Berechnungssystematik der 

Verteilungsregelung können dagegen keine Grenzbelastungen auftreten, die den jeweils gel-

tenden Spitzensteuersatz übersteigen, sodass eine aus einer Minderung des verbleibenden 

zu versteuernden Einkommens resultierende Steuerersparnis nicht zu einer Erhöhung der 

Vermögensposition nach Steuern führen kann. 

Eine Verlagerung von Einkünften auf Angehörige (Konzept 3) fußt analog zu Konzept 1 

auf der Überlegung, die steuerliche Berücksichtigung der außerordentlichen Einkünfte von 

der des verbleibenden zu versteuernden Einkommens zu trennen, mit dem Unterschied, dass 

keine zeitliche, sondern eine personelle Verlagerung von Einkünften erfolgt. Entsprechend 

ist der durch eine solche Gestaltung generierbare finanzielle Vorteil im Veranlagungszeit-

raum 2023 im Rahmen der Fünftelregelung ebenfalls auf 91.540 € (5 ∗ 𝐶5,𝑡=0) und bei An-

wendung der Verteilungsregelung auf 18.308 € (𝐶5,𝑡=0) begrenzt. 

Eine Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranlagungszeiträume (Kon-

zept 4) zielt darauf ab, die Wirkung der Tarifermäßigung zu vervielfachen. Gelingt es bspw., 

die außerordentlichen Einkünfte auf zwei Veranlagungszeiträume aufzuteilen, ist im Rah-

 
858  Vgl. das Beispiel in Anhang 24 zu Konzept 1, S. 296-298: Die Fünftelregelung entfaltet im Ausgangsfall 

keine Entlastungswirkung, während durch die intertemporale Verschiebung der außerordentlichen Ein-

künfte die maximale Entlastung (𝐸𝑊𝑚𝑎𝑥 = 4 ∗ 𝐶5) erreicht wird. Zusätzlich wird der im folgenden Jahr 

grundsätzlich zur Verfügung stehende Korrekturbetrag 𝐶5 genutzt, der ohne eine entsprechende Gestal-

tung aufgrund fehlender Einkünfte in diesem Veranlagungszeitraum ungenutzt bliebe.  
859  Vgl. die Ausführungen in Kapitel 4.2.1, insbesondere Abbildung 12, S. 114. 



 

209 

 

men der Fünftelregelung wiederum ein Steuervorteil bis zu einer maximalen Höhe von 

91.540 € (5 ∗ 𝐶5,𝑡=0) möglich, da der Korrekturbetrag der 5. Tarifzone nicht nur fünf-, son-

dern zehnfache Wirkung entfaltet.860 Bei Anwendung der Verteilungsregelung kann durch 

eine Verteilung der außerordentlichen Einkünfte auf zwei Veranlagungszeiträume maximal 

ein Vorteil i. H. v. 18.308 € (𝐶5,𝑡=0) erreicht werden. Die Werte gelten jeweils pro zusätz-

lichen Veranlagungszeitraum, d. h., bei einer Verteilung der außerordentlichen Einkünfte 

auf drei oder vier Veranlagungszeiträume verdoppelt bzw. verdreifacht sich – rein rechne-

risch – der jeweilige Maximalwert. 

Ein Ausweis laufender Einkünfte als außerordentliche Einkünfte (Konzept 5) fußt auf der 

Überlegung, von der Entlastungswirkung der Tarifermäßigung ggü. dem Grundtarif zu pro-

fitieren. Entsprechend kann durch diese Sachverhaltsgestaltung im Rahmen der Fünftelre-

gelung im Veranlagungszeitraum 2023 ein maximaler Vorteil i. H. v. 73.232 € (4 ∗ 𝐶5,𝑡=0) 

und bei Anwendung der Verteilungsregelung i. H. v. 68.867 € (∑ 𝐶5,𝑡=𝑖
𝑖=−1
𝑖=−4 ) erreicht wer-

den.861  

Durch eine Schaffung der Voraussetzungen zur Zusammenveranlagung (Konzept 6) kann 

sich ebenfalls bei beiden Besteuerungsvarianten eine Erhöhung des Haushaltsnettoeinkom-

mens ergeben. Im Rahmen der Fünftelregelung ist der maximale Vorteil der Zusammen- 

ggü. der Einzelveranlagung wiederum auf das Fünffache des Korrekturbetrags der 5. Ta-

rifzone (5 ∗ 𝐶5,𝑡=0) gedeckelt, was im Veranlagungszeitraum 2023 einem Wert von 

 
860  Auf den ersten Blick mag es verwundern, dass der im Rahmen von Konzept 4 maximal generierbare 

Vorteil durch die zehnfache Berücksichtigung des Korrekturbetrags der 5. Tarifzone mit dem Maximal-
wert von Konzept 1 (fünffache Wirkung) übereinstimmt. Bei näherer Betrachtung der Fallbeispiele in 

Anhang 24 (S. 296-298 zu Konzept 1 und S. 301-303 zu Konzept 4) ist jedoch ersichtlich, dass dies auf 

die unterschiedlichen Vergleichsgrößen der beiden Konzepte zurückzuführen ist. Bei Konzept 1 wird der 

Korrekturbetrag 𝐶5 im Ausgangsfall einmal (im Veranlagungszeitraum 2022) und im Rahmen der Ziel-

konstruktion sechsfach (einmal im Veranlagungszeitraum 2022 und fünffach im Veranlagungszeit-

raum 2023) berücksichtigt. Dagegen ist der zehnfachen Berücksichtigung von 𝐶5 bei der Zielkonstruk-

tion (jeweils fünffach im Veranlagungszeitraum 2022 und 2023) von Konzept 4 die fünffache Berück-

sichtigung im Ausgangsfall (Veranlagungszeitraum 2022) gegenüberzustellen. Die jeweiligen Differen-

zen (5 ∗ 𝐶5,𝑡=0) stimmen somit überein. Durch Kombination dieser Sachverhaltsgestaltungen lassen sich 

gleichwohl noch höhere Vorteile generieren; hier erfolgt allerdings lediglich eine isolierte Betrachtung 

der einzelnen Konzepte (vgl. Fn. 856, S. 207). 
861  Der Maximalwert der Verteilungsregelung bezieht sich dabei auf eine vergangenheitsorientierte Ausge-

staltung. Im Rahmen der Zukunftslösung ergibt sich analog ein maximaler finanzieller Vorteil als Summe 

der Korrekturbeträge der 5. Tarifzone der zukünftigen vier Veranlagungszeiträume 𝑡 = 1 bis 𝑡 = 4 

(∑ 𝐶5,𝑡=𝑖
𝑖=4
𝑖=1 ), der jedoch (noch) nicht quantifiziert werden kann, da die in den zukünftigen Veranlagungs-

zeiträumen geltenden Tarifparameter in 𝑡 = 0 regelmäßig nicht bekannt sind. 
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91.540 € entspricht. Bei der Verteilungsregelung ist zwischen der vergangenheits- und zu-

kunftsorientierten Ausgestaltung zu unterscheiden: Bei der Vergangenheitslösung würde 

sich eine Eheschließung in 𝑡 = 0 steuerlich nur in diesem Veranlagungszeitraum auswirken, 

sodass durch die Zusammenveranlagung maximal ein Vorteil i. H. v. 18.308 € (𝐶5,𝑡=0) ggü. 

der Einzelveranlagung erreicht werden kann. Bei der Zukunftslösung werden dagegen die 

Einkünftekonstellationen und tariflichen Besonderheiten der zukünftigen Veranlagungs-

zeiträume in die Berechnung einbezogen, sodass der maximale Vorteil der Zusammen- ggü. 

der Einzelveranlagung hier der Summe der Korrekturbeträge der 5. Tarifzone der Veranla-

gungszeiträume 𝑡 = 0 bis 𝑡 = 4 (∑ 𝐶5,𝑡=𝑖
𝑖=4
𝑖=0 ) entspricht. 

Zur Identifizierung der möglichen Steuerausweichhandlungen sind darüber hinaus auch Ge-

staltungsmöglichkeiten einzubeziehen, die lediglich im Rahmen der Verteilungsregelung, 

aber nicht bei Anwendung der Fünftelregelung zu einer Erhöhung des Haushaltsnettoein-

kommens des Steuerpflichtigen führen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass im Rah-

men der Verteilungsregelung Fallkonstellationen möglich sind, bei denen es im Vergleich 

zur Anwendung des Grundtarifs zu einer höheren Steuerbelastung kommt, während dies im 

Rahmen der Fünftelregelung – bei Ausblendung weiterer relativer Tarifnormen – nicht 

möglich ist. Im Rahmen der Verteilungsregelung besteht somit grundsätzlich die Möglich-

keit, das Haushaltsnettoeinkommen durch den Ausweis außerordentlicher Einkünfte als lau-

fende Einkünfte – also vice versa zu Konzept 5 – zu erhöhen; allerdings nur, wenn auf die 

Implementierung einer entsprechenden Günstigerprüfung verzichtet wird. Darüber hinaus 

sind m. E. keine weiteren Gestaltungsmöglichkeiten erkennbar, die lediglich bei Anwen-

dung der Verteilungsregelung zu einem finanziellen Vorteil seitens des Steuerpflichtigen 

führen würden.  

6.3.2.2 Diskussion tatsächlicher Steuerwirkungen unter Einbezug einer evolutorisch 

fundierten Steuerwirkungstheorie 

6.3.2.2.1 Steuerwirkungen de lege lata 

Hinsichtlich der tatsächlichen Steuerausweichhandlungen im Kontext der Fünftelregelung 

ist zu vermuten, dass sich insbesondere die intertemporale Verschiebung von Einkünften 

(Konzept 1) als vorherrschende Ziel-Mittel-Heuristik in der Phase der Retention befindet, 

da diese Sachverhaltsgestaltung im Rahmen des Literature Reviews mit 44 Nennungen als 

diejenige identifiziert wurde, die am häufigsten empfohlen wurde. Die Minderung des ver-
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bleibenden zu versteuernden Einkommens (Konzept 2) wird in der Literatur mit 40 Nen-

nungen zwar ebenfalls recht häufig geraten, allerdings lassen die Beobachtungen von in der 

Realität auftretenden Tarifverwerfungen darauf schließen, dass diese konfiskatorischen 

Steuerbelastungen bzw. die daraus resultierende Gestaltungsmöglichkeit den Entschei-

dungsträgern entweder nicht bekannt war oder zwar bekannt war, aber die Gestaltung nicht 

korrekt umgesetzt wurde. Dies ist aus mehreren Gründen nicht verwunderlich: Erstens las-

sen andere empirische Studien darauf schließen, dass viele Steuerpflichtige ihren persönli-

chen Grenzsteuersatz falsch einschätzen.862 Ohne dessen Kenntnis sind den Steuerpflichti-

gen die auftretenden Tarifverwerfungen möglicherweise gar nicht bewusst. Zweitens ist die 

Idee, durch eine Einkommensminderung das Haushaltsnettoeinkommen zu erhöhen, weni-

ger naheliegend als Konzept 1. Denn eine intertemporale Verschiebung von Einkommens-

bestandteilen ist nicht nur im Rahmen der Fünftelregelung, sondern auch grundsätzlich dazu 

geeignet, Progressionseffekte gestalterisch zu nutzen. Dagegen kommt die Generierung 

steuerlicher Abzugsbeträge bzw. der Verzicht auf Einkünfte außerhalb der Fünftelregelung 

aufgrund des in § 32a Abs. 1 EStG kodifizierten Grenzsteuerhöchstsatz von 0,45 nicht in 

Betracht; diese Gestaltung wird vielmehr auch als „radikale, grotesk anmutende Lösung“863 

empfunden. Drittens sind entsprechende Empfehlungen in der Literatur recht vage gehalten. 

So wird größtenteils nicht erörtert, in welchen konkreten Fallkonstellationen eine solche 

Gestaltungsmaßnahme überhaupt in Betracht kommt.864 Daher ist anzunehmen, dass sich 

diese Ziel-Mittel-Heuristik trotz Verbreitung in der steuerlichen Fachliteratur bislang nicht 

als Regelmäßigkeit in der Praxis durchgesetzt, sich also nicht in der Retentionsphase etab-

liert hat. Neben den bereits aufgezeigten Aspekten sind dafür möglicherweise auch vom 

sozialen Kontext abhängige Selektionsrahmenbedingungen, wie z. B. Haftungsrisiken im 

steuerberatenden Umfeld, ursächlich.  

Auch wenn sich diese Sachverhaltsgestaltung nicht als vorherrschende Ziel-Mittel-Heuris-

tik durchgesetzt zu haben scheint, sind die möglichen Grenzbelastungen aus ökonomischer 

 
862  Vgl. Hundsdoerfer/Sichtmann (2007): S. 611, Blaufus et al. (2020): S. 1, 6, 26. Dabei ist anzumerken, 

dass der Großteil der Studien dahingehend übereinstimmt, dass die Mehrheit der Steuerpflichtigen die 

Höhe ihres Grenzsteuersatzes falsch einschätzt, aber die Richtung der beobachteten Fehlwahrnehmungen 

(Unterbewertung vs. Überbewertung des Grenzsteuersatzes) abweicht. Vgl. für eine Übersicht entspre-

chender Studien Fochmann et al. (2010): S. 3-6 m. w. N. 
863  Henning/Hundsdoerfer/Schult (1999): S. 135. 
864  Eine Ausnahme bildet die quantitative Analyse von Kudert/Höppner (2020): S. 78-90. 
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Sicht problematisch.865 So führt das – ggf. nachträgliche – Bekanntwerden von Tarifverwer-

fungen äußerst wahrscheinlich dazu, dass die Steuerbelastung von den Wirtschaftssubjekten 

als ungerecht empfunden wird.866 Durch solche „Dummensteuern“ und einen damit einher-

gehenden wahrgenommenen „Vertrauensbruch des Staates“867 kann es dazu kommen, dass 

die Steuermoral der Steuerpflichtigen negativ beeinflusst und die Motivation zu (legalen 

oder illegalen) Steuerausweichhandlungen verstärkt wird.868  

Auch die Konzepte 3-6 dürften sich nicht als vorherrschende Ziel-Mittel-Heuristiken durch-

gesetzt haben. Zum einen werden sie in der Literatur nur selten als Handlungsempfehlung 

im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG aufgeführt (und wenig rezipiert), und zum anderen kom-

men sie nur in Ausnahmefällen überhaupt in Betracht, da sie ganz bestimmte Lebensum-

stände der Steuerpflichtigen voraussetzen und/oder gesetzlichen Restriktionen unterlie-

gen.869 So ist die Verlagerung von Einkünften auf Angehörige (Konzept 3) nur realisierbar, 

wenn der Steuerpflichtige über entsprechende (einkommensschwache) Angehörige verfügt 

und diese der Gestaltung auch zustimmen. Die Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf 

mehrere Veranlagungszeiträume (Konzept 4) ist zwar theoretisch möglich, allerdings dürfte 

eine solche Gestaltung regelmäßig daran scheitern, dass durch die Aufteilung der steuerli-

chen Berücksichtigung der außerordentlichen Einkünfte gegen das Kriterium der Zusam-

menballung verstoßen wird, sodass die Anwendung des § 34 Abs. 1 EStG versagt wird. 

Ebenso dürfte der Ausweis laufender Einkünfte als außerordentliche Einkünfte (Konzept 5) 

praktisch kaum umsetzbar sein und die Schaffung der Voraussetzungen zur Zusammenver-

anlagung (Konzept 6) als Steuerausweichentscheidung nur in äußerst seltenen Fällen ernst-

haft zur Diskussion stehen. Daher wird vermutet, dass es sich um Ziel-Mittel-Heuristiken 

handelt, die sich nach der Phase der Variation (in Form der Entdeckung bzw. von Verände-

 
865  Vgl. Hechtner/Siegel (2010): S. 1595, Müller/Kalies (2019): S. 700. 
866  Zudem wurde in empirischen Studien ein negativer Zusammenhang zwischen dem Arbeitsanreiz und der 

steuerlichen Grenzbelastung beobachtet. Vgl. Fochmann et al. (2010): S. 9, Fochmann (2011): S. 12 

jeweils m. w. N. 
867  Siegel (2015): S. 1421, ähnlich Bareis (2015): S. 580 f. 
868  Vgl. Andreoni/Erard/Feinstein (1998): S. 850 f., Lang (2001): S. 79, Kirchgässner (2003): S. 227, Foch-

mann/Kleinstück (2014): S. 251 und allgemein zum Zusammenhang zwischen der Steuermoral der Wirt-

schaftssubjekte und der Besteuerungsmoral des Staates Tipke (2000a): S. 89-93. Dabei ist zu beachten, 

dass im Rahmen experimenteller Studien zum Einfluss des Steuersatzes auf die Steuerehrlichkeit unter-

schiedliche Ergebnisse erzielt wurden. Vgl. für einen Überblick Fochmann (2011): S. 19 f. m. w. N. 
869  Vgl. erneut Tabelle 5, S. 93 in Kapitel 4.1.5.1 (Konzept 3: 8 Nennungen, Konzept 4: 6 Nennungen, Kon-

zept 5: 2 Nennungen, Konzept 6: 1 Nennung). 
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rungen in den Handlungsmustern einzelner Wirtschaftssubjekte)870 ebenso wie Konzept 2 in 

der Selektionsphase nicht durchgesetzt haben. 

6.3.2.2.2 Steuerwirkungen de lege ferenda 

Die obigen Ausführungen zu tatsächlichen Steuerwirkungen im Rahmen der Fünftelrege-

lung lassen sich – zumindest hypothetisch – größtenteils auf die Verteilungsregelung über-

tragen, auch wenn es sich dabei bislang lediglich um einen Reformvorschlag und nicht um 

eine bestehende gesetzliche Regelung handelt. So ist anzunehmen, dass die Etablierung von 

Konzept 1 als vorherrschende Ziel-Mittel-Heuristik de lege lata auch de lege ferenda wei-

tergeführt werden würde, während sich die Konzepte 3-6 nicht als Regelmäßigkeiten durch-

setzen dürften. Im Gegensatz zur Fünftelregelung sind durch die Berechnungssystematik 

der Verteilungsregelung jedoch keine Tarifverwerfungen möglich, sodass die Minderung 

des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (Konzept 2) als Gestaltungsalternative 

ausscheidet.  

Zu beachten ist, dass es bei der Verteilungsregelung in bestimmten Fallkonstellationen zu 

einer höheren Steuerbelastung als bei Anwendung des Grundtarifs kommt. In diesen Fällen 

dürfte es seitens des Steuerpflichtigen weitestgehend gestaltbar sein, außerordentliche in 

laufende Einkünfte umzuqualifizieren.871 So könnte bspw. bewusst ein Verstoß gegen das 

Kriterium der Zusammenballung872 herbeigeführt werden oder bei betrieblichen Veräuße-

rungsgewinnen – unter Beachtung weiterer Voraussetzungen – ggf. eine Übertragung stiller 

Reserven i. S. der §§ 6b bzw. 6c EStG in Betracht kommen, sodass es zur Versagung der 

Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG kommt. Ob diese mögliche Sachverhaltsgestaltung zu 

tatsächlichen Steuerwirkungen führt, ist davon abhängig, ob die Ziel-Mittel-Heuristik „Aus-

weis außerordentlicher Einkünfte als laufende Einkünfte“ in der Selektionsphase von den 

Entscheidungsträgern angenommen oder verworfen wird. Darüber hinaus dürften Steuerbe-

lastungen oberhalb des Grundtarifs im Kontext außerordentlicher Einkünfte durch die Steu-

erpflichtigen als ungerecht empfunden werden und somit – analog zu den möglichen kon-

 
870  Vgl. Sander (2018): S. 167.  
871  Vgl. Siegel (2010): S. 450. 
872  Im Rahmen betrieblicher Veräußerungsgewinne könnte ein entsprechender Verstoß z. B. herbeigeführt 

werden, indem die stillen Reserven nicht in einem einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang aufgelöst oder 

wesentliche Betriebsgrundlagen zurückgehalten werden. Bei Überschusseinkünften könnte ein schädli-

ches Ereignis bspw. durch den Zufluss mehrerer Teilbeträge in unterschiedlichen Veranlagungszeit-

räume gestaltet werden. 
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fiskatorischen Grenzbelastungen im Rahmen der Fünftelregelung – ggf. zu zukünftigen (le-

galen oder illegalen) Steuerausweichhandlungen führen. Die Ausführungen dieses Absatzes 

sind jedoch obsolet, sofern die Verteilungsregelung mit einer entsprechenden Günstigerprü-

fung einhergeht.  

6.3.3 Vereinbarkeit mit den technischen Subprinzipien  

Hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den technischen Subprinzipien wird geprüft, inwiefern 

die beiden Besteuerungsalternativen einfach und praktikabel sind. Die Beurteilung der Ein-

fachheit erfolgt zum einen aus formaler Sicht, d. h., sie bezieht sich auf die äußere Form des 

Gesetzestextes. Hinsichtlich der Fünftelregelung ist anzumerken, dass der Gesetzestext für 

einen sachunkundigen Steuerpflichtigen nur schwer oder gar nicht verständlich sein dürfte, 

während ein steuerlicher Berater grundsätzlich in der Lage sein sollte, den gesetzlichen 

Wortlaut zu durchdringen und einen entsprechenden Sachverhalt korrekt zu deklarieren.873 

Ein konkreter Vergleich der Fünftel- mit der Verteilungsregelung ist an dieser Stelle nicht 

möglich, da der Gesetzeswortlaut nur de lege lata vorliegt, während de lege ferenda ledig-

lich die Besteuerungssystematik dargelegt und auf eine konkrete Gesetzesformulierung ver-

zichtet wurde. Es ist jedoch anzunehmen, dass eine gesetzliche Formulierung der Vertei-

lungsregelung zu einer ähnlichen Einschätzung führt. 

Zum anderen ist zu prüfen, welche Variante aus materieller Sicht zu einer einfacheren Be-

steuerung führt, wofür auf die resultierenden Steuererhebungskosten abgestellt wird. Aus 

Sicht der Steuerpflichtigen sind dabei insbesondere die Planungskosten von Bedeutung.874 

Diesbezüglich wurde in Kapitel 6.3.2.1 gezeigt, dass bei beiden Besteuerungsformen Mög-

lichkeiten bestehen, die Steuerbelastung durch Sachverhaltsgestaltungen zu reduzieren, wo-

bei die Fünftelregelung der Anzahl und der Höhe nach größere Gestaltungsspielräume bietet 

als die Verteilungsregelung. Seitens der Finanzverwaltung kommt es dagegen im Rahmen 

der Verteilungsregelung zu höheren Steuererhebungskosten. So fallen zunächst einmalige 

Planungs- und Vollzugskosten an, die dem Wechsel des Steuersystems geschuldet sind. 

Darüber hinaus kommt es zu einer jährlichen Erhöhung der Vollzugskosten, die sich bspw. 

 
873  Dies impliziert jedoch nicht zwingend, dass der Berater sämtliche der aus der Berechnungssystematik 

der Fünftelregelung resultierenden Steuerausweichmöglichkeiten erkennt und erfolgreich umsetzt. 
874  Die Deklarationskosten (= Vollzugskosten) dürften der Höhe nach eher eine untergeordnete Rolle spielen 

und sich im Rahmen der Besteuerungsvarianten nicht nennenswert unterscheiden. 
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im Personalbedarf für die Steuerveranlagungen widerspiegeln. So müssen im Rahmen der 

Verteilungsregelung Daten aus weiteren Veranlagungszeiträumen beschafft und im Rah-

men von Schattenveranlagungen verarbeitet werden, was mehr Rechenoperationen erfor-

dert.875 Zudem sind verfahrensrechtliche Besonderheiten zu beachten, die sich aus der Bin-

dungswirkung zwischen Grundlagen- und Folgebescheiden ergeben. Im Rahmen der Zu-

kunftslösung bedarf es bspw. über einen Fünfjahreszeitraum hinweg einer jährlichen geson-

derten Feststellung (= Vollzugskosten) der noch zu versteuernden außerordentlichen Ein-

künfte.  

Die Praktikabilität gesetzlicher Normen wird bspw. durch Prinzipien wie die Abschnittsbe-

steuerung oder durch Typisierungen gewährleistet. So wäre es im Kontext außerordentlicher 

Einkünfte mit Blick auf den Normzweck grundsätzlich folgerichtig, diese Einkünfte jeweils 

anteilig in denjenigen Veranlagungszeiträumen zu versteuern, denen sie wirtschaftlich zu-

zurechnen sind. Aus Praktikabilitätsgründen wird jedoch nicht auf die individuellen Tatbe-

stände der Steuerpflichtigen abgestellt, sondern eine gesetzliche Durchschnittsnormalität fi-

xiert, die eine typisierende (fiktive oder tatsächliche) Verteilung der außerordentlichen Ein-

künfte auf fünf Veranlagungszeiträume vorsieht. Solche Typisierungen erzeugen im Ein-

zelfall Ungleichbehandlungen; so werden 

• durch die Fünftelregelung nur Sachverhalte gleichmäßig besteuert, bei denen die 

außerordentlichen Einkünfte wirtschaftlich zu je gleichen Teilen auf fünf Veranla-

gungszeiträume entfallen, in denen das verbleibende zu versteuernde Einkommen 

jeweils konstant hoch ist,876 

• durch die vergangenheitsorientierte Verteilungsregelung nur Sachverhalte gleich-

mäßig besteuert, bei denen die außerordentlichen Einkünfte wirtschaftlich zu je glei-

chen Teilen auf den aktuellen sowie die vier vorangegangenen Veranlagungszeit-

räume entfallen und 

 
875  Die Datenbeschaffung und -verarbeitung sollte mit Blick auf die bereits bestehenden elektronischen Da-

tentransfers (vgl. exemplarisch die elektronische Lohnsteuerbescheinigung gem. § 41b Abs. 1 Satz 2 

EStG) und den aktuellen technischen Entwicklungsstand ohne Probleme möglich sein. Vgl. ähnlich Ba-

reis (2015): S. 579. 
876  Vgl. ähnlich Eggesiecker/Ellerbeck (2007): S. 1283, Bareis (2015): S. 580. 
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• durch die zukunftsorientierte Verteilungsregelung nur Sachverhalte gleichmäßig be-

steuert, bei denen die außerordentlichen Einkünfte wirtschaftlich zu je gleichen Tei-

len auf den aktuellen sowie die vier folgenden Veranlagungszeiträume entfallen. 

Alle übrigen Tatbestände werden entweder steuerlich bevorzugt oder benachteiligt.877 Für 

die Typisierung besteht jedoch m. E. hinsichtlich der Praktikabilität der Rechtsanwendung 

ein Bedürfnis, und sie ist zur Vereinfachung grundsätzlich geeignet. Festzuhalten ist zumin-

dest, dass im Rahmen der Fünftelregelung lediglich eine fiktive Verteilung der außeror-

dentlichen Einkünfte unter grundsätzlicher Beibehaltung des Abschnittsprinzips erfolgt,878 

während die Verteilungsregelung diesen Grundsatz durchbricht.  

6.3.4 Vereinbarkeit mit dem Normzweck von § 34 Abs. 1 EStG 

Hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem § 34 Abs. 1 ESG zugrunde liegenden Normzweck 

ist zu prüfen, welche der beiden Besteuerungsalternativen besser dazu geeignet ist, eine am 

Leistungsfähigkeitsprinzip ausgerichtete Besteuerung zu verwirklichen, wobei eine über 

den einzelnen Besteuerungsabschnitt hinausgehende Betrachtungsweise zugrunde gelegt 

wird. Konkretisiert wird diese Zielsetzung, indem geprüft wird, inwiefern die jeweiligen 

Instrumente die aus der Zusammenballung außerordentlicher Einkünfte tatsächlich resul-

tierenden Progressionseffekte ausgleichen. Hierzu wird die Belastungswirkung der Fünftel-

regelung sowie der vergangenheitsorientierten Verteilungsregelung im Folgenden exem-

plarisch anhand von fünf Fallbeispielen ermittelt und der Anwendung des Grundtarifs ge-

genübergestellt (vgl. Tabelle 23), um die konkreten Belastungsunterschiede – hinsichtlich 

einer unzureichenden Progressionsglättung bzw. einer überschießenden Begünstigung – 

transparent zu machen.  

Zu beachten ist, dass die Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens der vier 

vorangegangenen Veranlagungszeiträume hinsichtlich der Berechnungssystematik ledig-

lich für die Verteilungsregelung relevant ist; die Fünftelregelung sowie die Besteuerung mit 

dem Grundtarif beziehen sich dagegen ausschließlich auf die im aktuellen Veranlagungs-

zeitraum 2023 (𝑡 = 0) vorliegenden Größen. Die Angabe der einkommensteuerlichen Ver-

hältnisse der Jahre 2019 bis 2022 (𝑡 = −4 bis 𝑡 = −1) wird darüber hinaus jedoch benötigt, 

 
877  Vgl. ähnlich Hey (2021c): Rz. 3.147, Werder (2005): S. 254 (dort Fn. 1426). 
878  Vgl. Siegel (2007c): S. 980. Dies ist auch daran ersichtlich, dass im Rahmen der Fünftelregelung aus-

schließlich der in 𝑡 = 0 geltende Einkommensteuertarif Anwendung findet.  
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um beurteilen zu können, ob sich aus der zusammengeballten Berücksichtigung der außer-

ordentlichen Einkünfte im Jahr 2023 eine tatsächliche Progressionswirkung ergibt, die es 

durch ein gesetzliches Instrument – in Form der Fünftel- oder der Verteilungsregelung – 

auszugleichen gilt. 

 Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 Beispiel 4 Beispiel 5 

𝑎𝑜𝐸𝑡=0     (VZ 2023) 500.000 € 150.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 250.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0   (VZ 2023) 160.000 € 20.000 € 0 € 400.000 € 20.000 € 
      

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−1 (VZ 2022) 80.000 € 20.000 € 280.000 € 0 € 280.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−2 (VZ 2021) 140.000 € 20.000 € 400.000 € 0 € 320.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−3 (VZ 2020) 90.000 € 20.000 € 320.000 € 0 € 290.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−4 (VZ 2019) 120.000 € 20.000 € 550.000 € 0 € 310.000 € 
      

Steuerbelastung bei 

Anwendung der 

Fünftelregelung 
267.227 € 48.891 € 583.460 € 836.692 € 89.311 € 

Steuerbelastung bei 

Anwendung der 

Verteilungsregelung 
267.227 € 50.425 € 656.692 € 767.825 € 109.427 € 

Differenz879 0 € –1.534 € –73.232 € 68.867 € –20.116 € 

Zum Vergleich: 

Steuerbelastung bei 
Anwendung des 

Grundtarifs  

278.692 € 61.427 € 656.692 € 836.692 € 103.427 € 

Tabelle 23:  Beispielhafte Belastungswirkung der Fünftel- ggü. der Verteilungsre-

gelung880 

Die beiden Besteuerungsvarianten führen zum gleichen Ergebnis, wenn sowohl das verblei-

bende zu versteuernde Einkommen zzgl. eines Fünftels der außerordentlichen Einkünfte in 

𝑡 = 0 als auch das verbleibende zu versteuernde Einkommen der fünf Veranlagungszeit-

räume jeweils in die gleiche Proportionalzone des Einkommensteuertarifs fallen (vgl. Bei-

spiel 1). In der vorliegenden Einkünftekonstellation liegt in beiden Fällen eine Entlastungs-

 
879  Eine negative Differenz spiegelt die Vorteilhaftigkeit der Fünftelregelung ggü. der Verteilungsalternative 

wider und eine positive Differenz vice versa die Vorteilhaftigkeit der Verteilungsalternative ggü. der 

Fünftelregelung.  
880  Eigene Darstellung. Vgl. für die resultierenden Steuerbelastungen die Berechnungen in Anhang 25, 

S. 308-312. 
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wirkung ggü. der Anwendung des Grundtarifs i. H. v. 11.465 € vor.881 Diese ergibt sich da-

raus, dass die für die Fünftel- bzw. Verteilungsregelung relevanten Einflussgrößen jeweils 

in die 4. Tarifzone (= untere Proportionalzone) des § 32a Abs. 1 EStG fallen, während das 

zu versteuernde Einkommen in die 5. Tarifzone (= obere Proportionalzone) einzuordnen 

ist.882 Beide Besteuerungsvarianten führen hier somit zu einer adäquaten Progressionsglät-

tung. 

Zudem kommen die Fünftel- und die Verteilungsregelung zu einem ähnlichen Ergebnis, 

wenn die relevanten Einflussgrößen zwar nicht in die jeweils gleiche Proportionalzone fal-

len, aber die der Fünftelregelung zugrunde liegende Fiktion erfüllt ist, dass in den fünf ein-

bezogenen Veranlagungszeiträumen ein der Höhe nach konstantes verbleibendes zu ver-

steuerndes Einkommen vorliegt (vgl. Beispiel 2). Hier ergibt sich bei beiden Besteuerungs-

alternativen eine Entlastungswirkung ggü. dem Grundtarif, die daraus resultiert, dass im 

Rahmen der Fünftelung bzw. Verteilung der außerordentlichen Einkünfte jeweils die 3. Ta-

rifzone des § 32a Abs. 1 EStG zur Anwendung kommt, während das zu versteuernde Ein-

kommen bei Besteuerung mit dem Grundtarif in die 4. Tarifzone fällt. Eine Progressions-

glättung wird somit grundsätzlich durch beide Besteuerungsalternativen erreicht. Die Dif-

ferenz der Steuerbelastung der Fünftel- ggü. der Verteilungsregelung ergibt sich dabei le-

diglich aus der Anwendung der in den Veranlagungszeiträumen divergierenden Einkom-

mensteuertarifen. In diesen Fällen führt die Fünftelregelung aufgrund der jährlichen inflati-

onsbedingten Anpassung des Einkommensteuertarifs durch Anhebung des Grundfreibetrags 

und Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte regelmäßig zu einer etwas geringeren 

Steuerbelastung als die Verteilungsregelung.883  

Die Fünftelregelung führt ggü. der Verteilungsregelung zu einer niedrigeren Steuerbelas-

tung, wenn kein (bzw. ein im Vergleich zu den übrigen Veranlagungszeiträumen geringe-

 
881  Vgl. zur Berechnung der konkreten Entlastungswirkung die Ausführungen in Kapitel 6.1.2, insbesondere 

Fn. 756, S. 190.  
882  Sofern alle relevanten Einflussgrößen in die obere Proportionalzone fallen, führen die beiden Besteue-

rungsvarianten entsprechend ebenfalls zum gleichen Ergebnis, weisen jedoch keine Entlastungswirkung 

ggü. der Anwendung des Grundtarifs auf. Dies ist folgerichtig, da es keiner Abmilderung einer progres-

sionsbedingten steuerlichen Mehrbelastung bedarf. 
883  Vgl. zur jährlichen Anpassung des Einkommensteuertarifs auf Basis der Existenzminimums- sowie der 

Steuerprogressionsberichte die Ausführungen in Kapitel 3.2.1, S.  41. Analog würde die Fünftelregelung 

ggü. der Verteilungsregelung zu einer etwas höheren Steuerbelastung führen, wenn statt einer vergan-

genheitsbezogenen Verteilungsregelung eine zukunftsorientierte Ausgestaltung erfolgen würde. 
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res) verbleibendes zu versteuerndes Einkommen in 𝑡 = 0 vorliegt, da durch die Fünftelre-

gelung fingiert wird, dass in den vier vorherigen Veranlagungszeiträumen ebenfalls kein 

(bzw. nur ein entsprechend geringes) verbleibendes zu versteuerndes Einkommen vorlag. 

Der maximale Vorteil der Fünftelregelung ggü. der Verteilungsregelung beträgt das Vierfa-

che des (aufgerundeten) Korrekturbetrags der 5. Tarifzone des Veranlagungszeitraums 𝑡 =

0 (4 ∗ 𝐶5,𝑡=0), was im Jahr 2023 einem Wert von 73.232 € entspricht (vgl. Beispiel 3). Vo-

raussetzung dafür ist, dass  

• die außerordentlichen Einkünfte mindestens das Fünffache des Eingangswerts der 

5. Tarifzone betragen (𝑎𝑜𝐸 ≥ 5 ∗ (𝐸4,𝑡=0 + 1)), 

• in 𝑡 = 0 kein verbleibendes zu versteuerndes Einkommen vorliegt (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 = 0) 

und 

• das verbleibende zu versteuernde Einkommen in 𝑡 = −4 bis 𝑡 = −1 jeweils in die 

5. Tarifzone fällt (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−4 ≥ 𝐸4,𝑡=−4 + 1, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−3 ≥ 𝐸4,𝑡=−3 + 1, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−2 ≥

𝐸4,𝑡=−2 + 1, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−1 ≥ 𝐸4,𝑡=−1 + 1).  

In diesen Fällen entfaltet die Fünftelregelung ihre maximale Entlastungswirkung, während 

die Steuerbelastung der Verteilungsalternative der Besteuerung mit dem Grundtarif in 𝑡 =

0 entspricht. Dies mag auf den ersten Blick aufgrund der in den Veranlagungszeiträumen 

𝑡 = −4 bis 𝑡 = 0 divergierenden Einkommensteuertarife verwunderlich erscheinen, ist bei 

näherer Betrachtung aber offensichtlich. Denn das verbleibende zu versteuernde Einkom-

men liegt in den vier vorherigen Veranlagungszeiträumen jeweils bereits vor Berücksichti-

gung der anteiligen außerordentlichen Einkünfte in der oberen Proportionalzone, sodass 

diese im Rahmen der Verteilungsregelung einem Grenz- sowie Differenzsteuersatz von 0,45 

(𝑠𝑔5) unterliegen. Der Korrekturbetrag der 5. Tarifzone wird bei der Verteilungsregelung 

– bezogen auf die Besteuerung der außerordentlichen Einkünfte – somit „nur“ einmal in 𝑡 =

0 gewährt.884 Im Rahmen der Fünftelregelung entfaltet der Korrekturbetrag der 5. Tarifzone 

in 𝑡 = 0 dagegen fünffache Wirkung, obwohl dieser in den vier vorherigen Einkommen-

steuerveranlagungen jeweils bereits berücksichtigt wurde. In diesen Fällen zeigt sich die 

 
884  Der auf 𝑡 = 0 entfallende Anteil der Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung entspricht 

in diesen Fällen einem Fünftel der aus der Fünftelregelung resultierenden Steuerbelastung. 
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mögliche überschießende Begünstigung der Fünftelregelung, da es hier keiner Abmilderung 

einer progressionsbedingten steuerlichen Mehrbelastung bedarf,885 sodass die Verteilungs-

alternative in diesen Fällen hinsichtlich des mit § 34 Abs. 1 EStG intendierten Normzwecks 

einer adäquateren Besteuerung entspricht.  

Die Fünftelregelung führt ggü. der Verteilungsregelung dagegen zu einer höheren Steuer-

belastung, wenn in 𝑡 = 0 ein – im Vergleich zu den übrigen Veranlagungszeiträumen – 

recht hohes verbleibendes zu versteuerndes Einkommen vorliegt. Denn dann wird durch die 

Fünftelregelung entsprechend fingiert, dass dieses hohe verbleibende zu versteuernde Ein-

kommen auch in den vier vorangegangenen Veranlagungszeiträumen vorlag. Der maximale 

Nachteil der Fünftelregelung ggü. der Verteilung beträgt die Summe der (aufgerundeten) 

Korrekturbeträge der 5. Tarifzone der Veranlagungszeiträume 𝑡 = −4 bis 𝑡 = −1 

(∑ 𝐶5,𝑡=𝑖
𝑖=−1
𝑖=−4 ), was im Jahr 2023 einem Wert von 68.867 € entspricht (vgl. Beispiel 4).886 

Voraussetzung dafür ist, dass 

• die außerordentlichen Einkünfte mindestens das Fünffache des Eingangswerts der 

5. Tarifzone betragen (𝑎𝑜𝐸 ≥ 5 ∗ (𝐸4,𝑡=0 + 1)), 

• das verbleibendes zu versteuerndes Einkommen in 𝑡 = 0 in die 5. Tarifzone fällt 

(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 ≥ 𝐸4,𝑡=0 + 1) und 

• jeweils kein verbleibendes zu versteuerndes Einkommen in 𝑡 = −4 bis 𝑡 = −1 vor-

liegt (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−4, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−3, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−2, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=−1 = 0).  

In diesen – in der Realität wohl recht unwahrscheinlichen – Fällen entfaltet die Fünftelre-

gelung keine Entlastungswirkung ggü. der Besteuerung mit dem Grundtarif. Auf den ersten 

Blick mag dies adäquat erscheinen, da sowohl das verbleibende zu versteuernde Einkom-

men als auch ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte in 𝑡 = 0 jeweils bereits in die 

5. Tarifzone fallen und somit einem konstanten Grenzsteuersatz von 0,45 (𝑠𝑔5) unterliegen; 

entsprechend kommt es nicht zu einer direkten Progressionswirkung. Mit Blick auf die tat-

 
885  Hinsichtlich der überschießenden Begünstigung ist anzumerken, dass die außerordentlichen Einkünfte 

aufgrund ihrer Höhe zwar potenziell dazu geeignet sind, eine progressionsbedingte steuerliche Mehrbe-

lastung auszulösen, diese aber nicht zu einem tatsächlichen Progressionsnachteil führen. Vgl. hierzu er-

neut die Ausführungen in Kapitel 6.2.4, S. 201 f.  
886  17.672 + 17.375 + 17.079 + 16.741 = 68.867. Vgl. für einen Überblick über die Tarifparameter der 

Veranlagungszeiträume 2014-2023 erneut Anhang 2, S. 243-247. 
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sächlichen Einkommensverhältnisse der vier vorherigen Veranlagungszeiträume zeigt sich 

jedoch, dass sich durch die Zusammenballung der außerordentlichen Einkünfte eine indi-

rekte progressionsbedingte steuerliche Mehrbelastung ergibt, die durch einen erhöhten 

Durchschnittssteuersatz bei Vorliegen eines konstanten Grenzsteuersatzes gekennzeichnet 

ist.887 So ergibt sich bei Anwendung der Fünftelregelung (und ebenso bei Anwendung des 

Grundtarifs) ein Durchschnittssteuersatz von 0,44, während dieser bei einer Verteilung der 

außerordentlichen Einkünfte lediglich 0,40 beträgt. Dies resultiert daraus, dass dem Steuer-

pflichtigen im Rahmen der Fünftelregelung der Korrekturbetrag der 5. Tarifzone aufgrund 

des hohen verbleibenden zu versteuernden Einkommens in 𝑡 = 0 nur einmal gewährt wird, 

da dieser durch die Fiktion der konstanten Höhe der laufenden Einkünfte darüber hinaus als 

bereits „verbraucht“ gilt.888 Die Verteilungsregelung kommt ggü. der Fünftelregelung somit 

zu einem adäquateren Ergebnis, da dem Steuerpflichtigen bei einer sukzessiven steuerlichen 

Berücksichtigung der außerordentlichen Einkünfte der Korrekturbetrag der 5. Tarifzone 

nicht nur in 𝑡 = 0, sondern auch in den vier vorherigen Veranlagungszeiträumen zustünde.  

Eine Besonderheit hinsichtlich der Belastungswirkung der Verteilungsregelung ist in Bei-

spiel 5 erkennbar. Sofern in 𝑡 = 0 kein bzw. ein im Vergleich zu den übrigen Veranlagungs-

zeiträumen geringeres verbleibendes zu versteuerndes Einkommen vorliegt, sind Fälle mög-

lich, bei denen die Anwendung der Verteilungsalternative im Vergleich zur Besteuerung 

mit dem Grundtarif zu einer höheren Steuerbelastung führen kann, während dies im Rahmen 

der Fünftelregelung – bei Ausblendung weiterer relativer Tarifnormen – ausgeschlossen ist. 

In der hier vorliegenden Fallkonstellation fällt das zu versteuernde Einkommen in 𝑡 = 0 bei 

Anwendung des Grundtarifs in die 4. Tarifzone des § 32a Abs. 1 EStG. Im Rahmen der 

Verteilungsregelung ist diese Tarifzone jedoch nur für ein Fünftel der außerordentlichen 

Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in 𝑡 = 0 anzuwenden, 

während die restlichen vier Fünftel einem Grenz- sowie Differenzsteuersatz von 0,45 (statt 

 
887  Vgl. zur Abgrenzung der Progressionsarten die Ausführungen in Kapitel 3.1 und zur indirekten Progres-

sion insbesondere Fn. 205, S. 36. 
888  Rechnerisch wird der „Verbrauch“ deutlich, wenn die Steuerbetragsfunktion der Fünftelregelung ent-

sprechender Fälle betrachtet und umgeformt wird. Nach Zusammenfassung der Variablen ist ersichtlich, 
dass die Funktion mit der des Grundtarifs identisch ist (alle Tarifparameter beziehen sich hier auf den 

Veranlagungszeitraum 𝑡 = 0): 

 𝑆34 𝐼(𝑎𝑜𝐸 ≥ 5 ∗ (𝐸4 + 1), 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 ≥ 𝐸4 + 1) = 5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸

5
) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 

<=> 5 ∗ ((𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸

5
) ∗ 𝑠𝑔5 − 𝐶5) − 4 ∗ (𝑣𝑣𝑧𝐸 ∗ 𝑠𝑔5 − 𝐶5) <=> (𝑎𝑜𝐸 + 𝑣𝑧𝑣𝐸) ∗ 𝑠𝑔5 − 𝐶5.  
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0,42) unterliegen, sodass sich ggü. dem Grundtarif eine um 6.000 € höhere Steuerbelastung 

ergibt.889 Auf den ersten Blick erscheint dies mit dem Normzweck von § 34 Abs. 1 EStG 

nicht vereinbar, da die Progressionsglättung vorrangig auf eine Abmilderung progressions-

bedingter steuerlicher Mehrbelastungen abzielt, die sich regelmäßig aus der Zusammenbal-

lung außerordentlicher Einkünfte ergeben. Bei näherer Betrachtung wird aber deutlich, dass 

durch die Verteilungsregelung das übergeordnete Ziel – eine am Leistungsfähigkeitsprinzip 

ausgerichtete Besteuerung – auch in solchen Fällen adäquat umgesetzt wird, da im Rahmen 

der mit § 34 Abs. 1 EStG verfolgten Intention auf eine über den einzelnen Besteuerungsab-

schnitt hinausgehende Betrachtungsweise abgestellt wird. Diese Argumentation darf m. E. 

nicht nur herangezogen werden, wenn sich daraus ein Vorteil für den Steuerpflichtigen 

ergibt, sondern muss grundsätzlich ebenso für Fälle gelten, die zu einer höheren Steuerbe-

lastung führen.890 Sollte die Verteilungsalternative dennoch mit einer Günstigerprüfung ein-

hergehen, wird der Normzweck – nach dem hier vorliegenden Verständnis – zwar nicht 

gänzlich erreicht, aber die resultierende Steuerbelastung (103.427 €) liegt zumindest näher 

an der „adäquaten Steuerbelastung“ (109.427 €) als die Fünftelregelung (89.311 €), da Letz-

tere durch Außerachtlassung der tatsächlichen Einkommensverhältnisse der vorangegange-

nen Veranlagungszeiträume eine Entlastungswirkung ggü. der Anwendung des Grundtarifs 

und somit eine überschießende Begünstigung entfaltet.  

Hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem § 34 Abs. 1 EStG zugrunde liegenden Normzweck 

ist insgesamt festzuhalten, dass in den Fallkonstellationen, in denen Fünftel- und Vertei-

lungsregelung zu einer gleichen (vgl. Beispiel 1) bzw. nahezu gleichen Steuerbelastung 

(vgl. Beispiel 2) kommen, die mit § 34 Abs. 1 EStG intendierte Progressionsglättung grund-

sätzlich durch beide Besteuerungssystematiken erreicht wird. Werden außerordentliche Ein-

künfte in einem Veranlagungszeitraum steuerlich berücksichtigt, in dem – im Vergleich zu 

den übrigen Veranlagungszeiträumen – hohe laufende Einkünfte vorliegen, entfaltet die 

Fünftelregelung aufgrund der Fiktion keine (oder ggf. eine unzureichende) Entlastungswir-

kung ggü. dem Grundtarif, während die Verteilungsregelung zu einer adäquaten Progressi-

 
889  250.000 ∗

4

5
∗ 0,03 = 6.000. 

890  A. A. ist wohl Horn (vorsitzender Richter am FG Niedersachsen a. D.), der – jedoch im Kontext eines 

Zusammentreffens von Progressionsvorbehalt und Fünftelregelung – ausführt, „dass die Anwendung des 

§ 34 Abs. 1 Satz 2 [EStG] nach dem Zweck der Vorschrift zu keiner höheren Steuer führen darf, als sie 

sich bei der Besteuerung der [außerordentlichen] Einkünfte nach § 32a [EStG] ergäbe.“ Horn (2019b): 

Rz. 28 [im Original mit Abkürzungen]. 
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onsglättung führt (Beispiel 4). Liegt in 𝑡 = 0 dagegen kein bzw. ein – im Vergleich zu den 

übrigen Veranlagungszeiträumen – geringes verbleibendes zu versteuerndes Einkommen 

vor, führt die Fünftelregelung durch die zugrunde liegende Fiktion konstant hoher laufender 

Einkünfte zu einer überschießenden Begünstigung (vgl. Beispiel 3 und 5). Solche unge-

rechtfertigten Entlastungswirkungen ergeben sich insbesondere (aber nicht nur) in den Fäl-

len, in denen der Steuerpflichtige die außerordentlichen Einkünfte durch eine Sachverhalts-

gestaltung intertemporal verschiebt. Im Rahmen der Verteilungsregelung kommt es in be-

stimmten Fallkonstellationen zu einer Steuerbelastung, die den nach § 32a Abs. 1 EStG er-

mittelten Betrag übersteigt (vgl. Beispiel 5), wodurch der Normzweck jedoch folgerichtig 

umgesetzt wird.  

6.3.5 Zusammenfassendes Ergebnis der Steuerrechtsgestaltungsanalyse  

Im Rahmen der Steuerrechtsgestaltungsanalyse wurde geprüft, ob die in § 34 Abs. 1 EStG 

de lege lata kodifizierte Fünftelregelung oder die Verteilungsregelung als Reformvorschlag 

de lege ferenda besser mit einem betriebswirtschaftlich adäquaten Steuerrecht vereinbar 

ist. Zur Konkretisierung dieser Zielsetzung wurde ein Referenzmaßstab erarbeitet, der so-

wohl verfassungsrechtliche als auch ökonomische Anforderungskriterien enthält und durch 

technische Subprinzipien sowie den Normzweck der betrachteten Rechtsnorm ergänzt wird. 

Das Ergebnis der Analyse ist zusammenfassend in Tabelle 24 dargestellt: 

Kriterium im Rahmen des  

Referenzmaßstabs 

Fünftelregelung  

(de lege lata) 

Verteilungsregelung 

(de lege ferenda) 

Verfassungsrechtliche Anforderungen 
  

Ökonomische Anforderungen 
  

Technische Subprinzipien 
  

Normzweck von § 34 Abs. 1 EStG 
  

Tabelle 24:  Zusammenfassende Beurteilung von § 34 Abs. 1 EStG de lege lata 

und de lege ferenda891 

 
891  Eigene Darstellung.  
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Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforderungen wurde herausgearbeitet, dass die 

aktuelle Ausgestaltung der Fünftelregelung von der Rechtsprechung als verfassungsgemäß 

eingestuft wird. Diese Auffassung wird jedoch von Teilen der Literatur abgelehnt,892 wobei 

sich die Kritik insbesondere gegen den Grenzsteuersatzverlauf richtet, der sich für das ver-

bleibende zu versteuernde Einkommen ergibt und aus dem mögliche Verstöße gegen den 

allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG), die Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 

Abs. 1 GG) und/oder die Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) abgeleitet werden. Welcher Po-

sition gefolgt wird, kann an dieser Stelle offenbleiben. Denn aus der Berechnungssystematik 

der Verteilungsregelung können im Gegensatz zur Fünftelregelung keine Grenzsteuersätze 

auftreten, die den Spitzensteuersatz übersteigen. Entsprechend dürften Zweifel an der ma-

terialen Rechtsstaatlichkeit der Verteilungsregelung – weder aus Sicht der Rechtsprechung 

noch aus Sicht der Literatur – gar nicht erst aufkommen, sodass hier im Ergebnis die Ver-

teilungsregelung ggü. der Fünftelregelung hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforde-

rungen eines betriebswirtschaftlich adäquaten Steuerrechts bevorzugt wird.  

Bei Prüfung der Vereinbarkeit mit den ökonomischen Anforderungen wurde zunächst her-

ausgearbeitet, dass sich aus der Berechnungssystematik der Fünftelregelung mehr Möglich-

keiten zu Steuerausweichentscheidungen ergeben (Konzepte 1-6), als die Verteilungsrege-

lung (Konzepte 1, 3-6). Zudem sind im Rahmen der Fünftelregelung im Veranlagungszeit-

raum 2023 in den meisten Fällen finanzielle Vorteile bis zu einer Höhe von 73.232 € 

(4 ∗ 𝐶5,𝑡=0) bzw. 91.540 € (5 ∗ 𝐶5,𝑡=0) möglich und somit deutlich höhere als bei Anwen-

dung der Verteilungsregelung, deren Maximalwerte größtenteils auf 18.308 € (𝐶5,𝑡=0) ge-

deckelt sind. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der Berechnungssystematik 

der Fünftelregelung die Fiktion zugrunde gelegt wird, dass das in 𝑡 = 0 zu berücksichti-

gende verbleibende zu versteuernde Einkommen in den einzubeziehenden Veranlagungs-

zeiträumen der Höhe nach konstant ist, sodass der Korrekturbetrag der 5. Tarifzone im Ex-

tremfall vier- bzw. fünffache Berücksichtigung findet. Dagegen wirken sich entsprechende 

Gestaltungen im Rahmen der Verteilungsregelung nur in einem von fünf einzubeziehenden 

Veranlagungszeiträumen aus. Vor dem Hintergrund der hier zugrunde gelegten Steuerwir-

kungstheorie ist jedoch einschränkend anzumerken, dass die Regelungen jeweils nur zu tat-

sächlichen Steuerausweichentscheidungen führen, wenn den Steuerpflichtigen deren Wir-

 
892  Vgl. die Nachweise in Fn. 844, S. 204. 
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kungsweisen und die daraus resultierenden Gestaltungsmöglichkeiten zum Entscheidungs-

zeitpunkt bekannt sind.893  

Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Entscheidungshandeln von Wirtschaftssubjekten 

durch Sozialisationsprozesse beeinflusst wird.894 Es wird vermutet, dass sich die „intertem-

porale Verschiebung von Einkünften“ als vorherrschende Ziel-Mittel-Heuristik bei der 

Steuerplanung de lege lata etabliert hat (d. h. sich in der Retentionsphase befindet), die auch 

im Rahmen der Verteilungsregelung fortgeführt werden würde. Diese Sachverhaltsgestal-

tung führt bei Anwendung der Fünftelregelung jedoch dazu, dass das Auftreten von Tarif-

verwerfungen begünstigt wird. Diese sind aus ökonomischer Sicht problematisch, da sie zu 

Steuerausweichhandlungen895 anreizen und u. U. die Steuermoral beinträchtigen. Im Rah-

men der Verteilungsregelung sind konfiskatorische Grenzbelastungen dagegen ausge-

schlossen. Aus dieser Besteuerungsvariante können zwar grundsätzlich Steuerbelastungen 

oberhalb des Grundtarifs resultieren, die ggf. von den Steuerpflichtigen als ungerecht emp-

funden werden und entsprechende Steuerwirkungen nach sich ziehen könnten; diese lassen 

sich jedoch durch Implementierung einer Günstigerprüfung vermeiden. Insgesamt wird die 

Verteilungsregelung unter Bezugnahme auf eine evolutorisch fundiere Steuerwirkungsthe-

orie hinsichtlich der ökonomischen Anforderungen eines betriebswirtschaftlich adäquaten 

Steuerrechts ggü. der Fünftelregelung bevorzugt.896  

 
893  Zudem müssen entsprechende Einkünftekonstellationen vorliegen, die für steuerlich motivierte Sachver-

haltsgestaltungen überhaupt zugänglich sind.  
894  Vgl. Sander (2018): S. 157 f. 
895  Die „Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens“ scheint sich – mit Blick auf die be-

obachteten Tarifverwerfungen – zum aktuellen Zeitpunkt nicht als eine vorherrschende Ziel-Mittel-Heu-
ristik etabliert zu haben. Zu beachten ist jedoch, dass mit dem in Kapitel 4.2 entwickelten Entscheidungs-

modell ein neues Handlungsmuster entstanden ist, welches sich nun in der Variationsphase befindet. Es 

besteht somit zumindest das Potenzial, dass sich das Modell als Heuristik in der Selektionsphase durch-

setzt, sofern die Fünftelregelung gesetzlich beibehalten wird und keine Selektionsrahmenbedingungen 

entgegenstehen. Eine Annahme des (neoklassischen) Entscheidungsmodells durch die Entscheidungsträ-

ger würde jedoch nicht bedeuten, dass sich eine neoklassische Steuerwirkungstheorie bewährt, sondern 

wäre vielmehr durch eine „als Beratungseinflusshy[p]othese bezeichnete Rückwirkung der Beratung 

durch die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre“ (Schmiel (2009b): S. 1207) erklärbar. 
896  Dabei ist anzumerken, dass sich dieses Ergebnis auch nicht ändert, wenn im Rahmen des Referenzmaß-

stabs statt einer evolutorischen eine neoklassische Steuerwirkungstheorie zugrunde gelegt wird. In die-

sem Fall werden die ökonomischen Anforderungen der Besteuerung für ein betriebswirtschaftlich adä-

quates Steuerrecht durch „Entscheidungsneutralität“ konkretisiert. Ein Steuersystem gilt als entschei-

dungsneutral, wenn sich die Rangfolge von Entscheidungsalternativen eines Steuerpflichtigen durch den 

Einbezug der Besteuerung nicht ändert. Vgl. z. B. Elschen (1991): S. 102, Schneider (1992): S. 193. Da 

der Steuerpflichtige annahmegemäß über vollkommene Informationen verfügt und eine Situationsan-

nahme der Sicherheit bzw. einfacher Unsicherheit getroffen wird, sind dem Steuerpflichtigen zum Ent-

scheidungszeitpunkt sämtliche Steuerausweichmöglichkeiten bekannt, und er ist in der Lage, diese zu-
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Hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den technischen Subprinzipien kommt dagegen die Fünf-

telregelung insgesamt zu einem adäquateren Ergebnis. Zum einen ist diese Besteuerungs-

variante aus materieller Sicht als einfacher einzustufen, da mit ihr seitens der Steuerverwal-

tung geringere Steuererhebungskosten einhergehen. Zum anderen ist die Fünftelregelung 

aus Praktikabilitätsgründen vorzuziehen.897 Bei beiden Regelungen wird auf das gesetzliche 

Instrument der Typisierung zurückgegriffen, was grundsätzlich nicht zu beanstanden ist, da 

für den Gesetzgeber Gestaltungsspielräume bestehen, die steuerliche Leistungsfähigkeit ty-

pisierend oder stärker am Einzelfall orientiert zu erfassen.898 De lege lata erfolgt dabei le-

diglich eine fiktive Verteilung der außerordentlichen Einkünfte, sodass im Veranlagungs-

zeitraum der steuerlichen Berücksichtigung der außerordentlichen Einkünfte eine abschlie-

ßende Besteuerung auf Basis der Veranlagungsdaten diesen Jahres erfolgt (Zeitpunktbe-

trachtung). Dagegen werden bei Anwendung der Verteilungsregelung die tatsächlichen Ein-

kommensverhältnisse des Steuerpflichtigen berücksichtigt (Zeitraumbetrachtung), sodass 

es hier zu einer Durchbrechung des Prinzips der Abschnittsbesteuerung kommt, was mit 

Einschränkungen der Praktikabilität einhergeht.  

Hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem § 34 Abs. 1 EStG zugrunde liegenden Normzweck 

ist festzuhalten, dass de lege lata sowohl Fallkonstellationen möglich sind, bei denen keine 

(oder ggf. eine unzureichende) Progressionsglättung erfolgt, als auch Fälle, bei denen es zu 

einer überschießenden Begünstigung kommt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Rah-

men der Berechnungssystematik der Fünftelregelung die (unrealistische) Fiktion zugrunde 

gelegt wird, dass das in 𝑡 = 0 zu berücksichtigende verbleibende zu versteuernde Einkom-

men in den einzubeziehenden Veranlagungszeiträumen der Höhe nach konstant ist. Dage-

gen setzt die Verteilungsregelung die Zielsetzung der Progressionsglättung zumindest für 

einen typisierten Zeitrahmen konsequent um, wobei zu beachten ist, dass es u. U. – sofern 

auf eine entsprechende Günstigerprüfung verzichtet wird – zu einer (folgerichtigen) Steu-

erbelastung kommt, die den nach § 32a Abs. 1 EStG ermittelten Betrag übersteigt. Insge-

samt ist festzuhalten, dass es für eine Progressionsglättung, die auf eine über den einzelnen 

 
treffend umzusetzen. Im Rahmen der Fünftelregelung kommt es entsprechend zu mehr Verzerrungen der 

Entscheidungsneutralität als bei der Verteilungsregelung, dessen Berechnungssystematik weniger Mög-

lichkeiten zu Steuerausweichhandlungen bietet. Somit ist die Verteilungsregelung auch aus neoklassi-

scher Sicht mit den ökonomischen Anforderungen adäquater vereinbar. 
897  Vgl. im Ergebnis so auch Juchum (2000): S. 345, Eggesiecker/Ellerbeck (2007): S. 1282 f. 
898  Vgl. Hey/Kirchhof/Ismer (2020): Rz. 61. 
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Besteuerungsabschnitt hinausgehende Leistungsfähigkeit abzielt, notwendig ist, die tatsäch-

lichen Einkommensverhältnisse der relevanten899 (bzw. typisierten) Veranlagungszeiträume 

zu berücksichtigen, sodass die Verteilungsregelung ggü. der Fünftelregelung hinsichtlich 

des Normzwecks zu einer adäquateren Besteuerung führt. 

Im Ergebnis ist die Verteilungsregelung hinsichtlich der verfassungsrechtlichen und ökono-

mischen Anforderungen sowie der Umsetzung des Normzwecks der Fünftelregelung vor-

zuziehen. Dagegen ist die Besteuerungssystematik von § 34 Abs. 1 EStG de lege lata einfa-

cher und praktikabler ausgestaltet als die des Reformvorschlags. Die technischen Subprin-

zipien sind hinsichtlich ihrer Wertigkeit jedoch nachrangig ggü. den ethischen Prinzipien, 

und eine korrekte Steuerrechtsanwendung ist auch im Rahmen der Verteilungsregelung ge-

währleistet. Nach Analyse der Besteuerungsalternativen anhand der aufgestellten Kriterien 

und deren Abwägung wird die Forschungsfrage 𝐹3 wie folgt beantwortet:  

 Die Verteilungsregelung (als Reformvorschlag de lege ferenda) stellt ggü. der Fünf-

telregelung insgesamt ein geeigneteres Mittel dar, um die Zielsetzung eines betriebs-

wirtschaftlich adäquaten Steuerrechts zu erreichen. 

6.4 Implikationen für den Gesetzgeber 

Aufgrund des Ergebnisses der Steuerrechtsgestaltungsanalyse wird die Empfehlung ausge-

sprochen, die de lege lata in § 34 Abs. 1 EStG kodifizierte Fünftelregelung durch eine Ver-

teilungsregelung zu ersetzen. Dabei ist zu beachten, dass die verfassungsrechtlichen Rah-

menbedingungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Gesetzesänderungen eingehalten wer-

den. Hinsichtlich der formalen Rechtsstaatlichkeit ist zu beachten, dass die Regelung nicht 

rückwirkend eingeführt wird, sondern lediglich Wirkung für die Zukunft entfaltet. Darüber 

hinaus ist grundsätzlich das unter die materiale Rechtsstaatlichkeit zu subsumierende Fol-

gerichtigkeitsgebot zu beachten, nach dem eine „einmal getroffene Belastungsentscheidung 

folgerichtig im Sinne der Belastungsgleichheit umgesetzt werden [muss]“900. Auch wenn die 

Leitlinien der Steuergerechtigkeit auf Stetigkeit ausgerichtet sind und der Gesetzgeber nicht 

befugt ist, Steuergesetze „beliebig“ zu ändern, folgt daraus kein Anspruch auf Beibehaltung 

 
899  Als „relevant“ werden hier diejenigen Veranlagungszeiträume angesehen, denen die außerordentlichen 

Einkünfte wirtschaftlich zuzurechnen sind. 
900  BVerfG (2010c): Rz. 51. 
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einer bestimmten Rechtslage.901 So kann der Gesetzgeber m. E. einen Systemwechsel von 

der Fünftelregelung zur Verteilungsregelung problemlos vornehmen, da der Reformvor-

schlag mit den grundtragenden Besteuerungsprinzipien im Einklang steht und diese – bei 

Anlegung des erarbeiteten Referenzmaßstabs – adäquater umsetzt als das geltende Recht.902  

Darüber hinaus gilt es, vor einer gesetzlichen Implementierung offene Fragen bzgl. der kon-

kreten Ausgestaltung – bspw. zu gesetzlichen Verallgemeinerungen in Form von Typisie-

rungen, der etwaigen Einführung einer Günstigerprüfung oder der Behandlung von Sonder-

fällen – zu klären. Hinsichtlich der konkreten Umsetzung ist u. a. zu entscheiden, ob die 

Verteilungsregelung einen Vergangenheits- oder einen Zukunftsbezug aufweisen soll und 

auf wie viele Veranlagungszeiträume die außerordentlichen Einkünfte verteilt werden. 

Grundsätzlich wäre es sachgerecht, die außerordentlichen Einkünfte jeweils in den (vergan-

genen oder zukünftigen) Veranlagungszeiträumen anteilig zu berücksichtigen, denen sie 

wirtschaftlich zuzurechnen sind. Dies würde im Rahmen der Steuerfestsetzung eine indivi-

duelle Prüfung des zugrunde liegenden Sachverhalts voraussetzen, was mit unverhältnismä-

ßig hohen Steuererhebungskosten einhergeht. Daher erscheint es mit Blick auf die techni-

schen Subprinzipien zielführend, auf das gesetzliche Instrument der Typisierung zurückzu-

greifen, da ein Bedürfnis zur praktikablen Rechtsanwendung besteht und sie zur Vereinfa-

chung grundsätzlich geeignet ist. Im Rahmen der Steuerrechtsgestaltungsanalyse wurde auf-

grund fehlender Kenntnis zukünftiger Einkommensteuertarife eine vergangenheitsorien-

tierte Ausgestaltung fokussiert und hinsichtlich des einzubeziehenden Zeitraums analog zur 

Rechtslage de lege lata auf fünf Veranlagungszeiträume abgestellt. Ob diese Typisierung 

verhältnismäßig ist und sich zudem realitätsgerecht an einem typischen Sachverhalt orien-

tiert, kann an dieser Stelle nicht abschließend beurteilt werden. Denn für eine entsprechende 

Beurteilung bedarf es der – bspw. durch empirische Studien gewonnenen – Kenntnis dar-

über, auf wie viele Veranlagungszeiträume außerordentliche Einkünfte typischerweise ent-

fallen und ob sie eher einen Vergangenheits- oder einen Zukunftsbezug aufweisen.903 Nur 

 
901  Vgl. BFH (2003b): Rz. 18, Schaumburg/Schaumburg (2013): S. 63 und zur Stetigkeit der ethischen Be-

steuerungsprinzipien Tipke (2012): S. 1272-1274.  
902  Siehe auch Tipke (2007): S. 212, nach dem „[z]ur Verbesserungen der Gesetze (...) Änderungen legitim 

[sind].“  
903  Diesbezüglich ist zu vermuten, dass die Identifizierung einer entsprechenden Durchschnittsnormalität 

mit Schwierigkeiten verbunden ist. So wurde in Kapitel 3.3.1.2.3 herausgearbeitet, dass die unter § 34 

Abs. 1 Nr. 2 EStG fallenden Einkünfte unterschiedliche zeitliche Bezüge aufweisen können (vgl. insbe-

sondere Abbildung 4, S. 60). 
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so kann geprüft werden, ob sich die gesetzliche Typisierung an einem „Standardfall“ orien-

tiert oder ob ein atypischer Sachverhalt als Leitbild gewählt wurde. 

Da im Rahmen der Verteilungsregelung Fallkonstellationen möglich sind, bei denen es im 

Vergleich zur Besteuerung mit dem Grundtarif zu einer höheren Steuerbelastung kommt, 

wird in der Literatur vorgeschlagen, eine entsprechende Günstigerprüfung zu implementie-

ren.904 Die Frage, ob die Steuerbelastung auf die Höhe gedeckelt werden sollte, die sich bei 

Anwendung des Grundtarifs ergibt, kann m. E. nur unter Abwägung des Spannungsverhält-

nisses, welches in solchen Fällen zwischen dem Normzweck von § 34 Abs. 1 EStG und den 

ökonomischen Anforderungen eines betriebswirtschaftlich adäquaten Steuerrechts besteht, 

beantwortet werden. Die Berechtigung einer solchen Günstigerprüfung erscheint mit Blick 

auf den Normzweck zwar zweifelhaft, jedoch dürfte ein „faktisches Wahlrecht“ ansonsten 

nicht verhinderbar sein, da es seitens des Steuerpflichtigen weitestgehend gestaltbar sein 

dürfte, außerordentliche in laufende Einkünfte umzuqualifizieren. M. E. sollte die Vertei-

lungsregelung daher eine (vom Amts wegen durchzuführende) Günstigerprüfung enthalten, 

um keine zusätzlichen Anreize zu Steuerausweichentscheidungen zu schaffen und „Dum-

mensteuereffekte“ zu vermeiden; dies impliziert jedoch, eine Einschränkung des Norm-

zwecks in Kauf nehmen zu müssen. 

Darüber hinaus sind weitere Detailfragen bzw. die Behandlung von Sonderfällen – z. B. 

beim Vorliegen negativer Einkünfte oder beim Wechsel in die beschränkte/unbeschränkte 

Steuerpflicht – zu klären.905 Nach Beantwortung der offenen Fragen ist auf dieser Basis ein 

gesetzlicher Wortlaut zu formulieren, der als Gesetzesentwurf in ein entsprechendes Ge-

setzgebungsverfahren eingebracht werden kann.  

Vor dem Hintergrund eines kritisch-rationalen Wissenschaftsverständnisses wird abschlie-

ßend darauf hingewiesen, dass das Ergebnis, die Fünftelregelung durch eine (noch konkret 

auszugestaltende) Verteilungsregelung zu ersetzen, nicht als vorschreibende Aussage zu 

verstehen ist, sondern als Vorschlag, der auf einem technologischen Ziel-Mittel-Zusammen-

hang basiert. Als Ziel wurde ein betriebswirtschaftlich adäquates Steuerrecht zugrunde ge-

legt; dabei handelt es sich um eine Wertung, die jedoch als zulässiges Werturteil des Meta-

 
904  Vgl. die Referenzen in Fn. 766, S. 191.  
905  Siegel [(2007c): S. 980] gibt darüber hinaus zu bedenken, dass u. U. auch „Interdependenzen mit staat-

lichen Subventionen bis zur Sozialhilfe berücksichtigt werden“ müssen. 



 

230 

 

bereichs anzusehen ist und somit nicht gegen das Postulat der Werturteilsfreiheit verstößt. 

Die Zielsetzung wurde durch verschiedene Anforderungskriterien konkretisiert, die in ei-

nem Referenzmaßstab gebündelt wurden. Hierdurch soll die intersubjektive Nachvollzieh-

barkeit der Steuerrechtsgestaltungsanalyse gewährleistet und die erarbeiteten Ziele und Mit-

tel einer kritischen Diskussion zugänglich gemacht werden.906 Dabei ist zu beachten, dass 

es sich bei der Verteilungsregelung lediglich um eine Möglichkeit handelt, die Besteuerung 

außerordentlicher Einkünfte de lege ferenda weiterzuentwickeln, sodass nicht ausgeschlos-

sen werden kann, dass andere Reformvorschläge ebenfalls zu einer adäquat(er)en Lösung 

kommen. 

  

 
906  Entsprechend kann es auch zu einem anderen Ergebnis kommen, wenn eine andere Zielsetzung formu-

liert wird oder die verschiedenen Anforderungskriterien anders konkretisiert bzw. gewichtet werden.  
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7 Fazit und Ausblick  

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit thesenförmig 

zusammengefasst. Darüber hinaus werden mögliche Anknüpfungspunkte für weitere For-

schungsarbeiten aufgezeigt.  

Nachdem in Kapitel 2 die hier vertretene wissenschaftstheoretische Position in einer mode-

raten Interpretation des kritischen Rationalismus verortet und die Aufgaben der Betriebs-

wirtschaftlichen Steuerlehre dargelegt wurden, wurde in Kapitel 3 das einkommensteuerli-

che Tarifgefüge einer näheren Betrachtung unterzogen, wobei folgende Punkte herausgear-

beitet wurden:  

(1) Tarifverwerfungen werden als Grenzsteuersätze definiert, die außerhalb des Inter-

valls [0,1] liegen.  

(2) Aus der Anwendung der Tarifgrundnorm des § 32a EStG können ausschließlich 

Grenzsteuersätze zwischen 0 und 0,45 [𝑠𝑔1, 𝑠𝑔5] resultieren. Das Postulat einer syn-

thetischen Einkommensteuer wird jedoch durch absolute und relative Tarifnormen 

durchbrochen. Während die absoluten Tarifvorschriften die Mindestanforderung an 

eine systematische Tarifstruktur erfüllen, können relative Tarifnormen die Proble-

matik möglicher Tarifverwerfungen bergen.  

Der Fokus wurde sodann auf die in § 34 Abs. 1 EStG kodifizierte Fünftelregelung gelegt, 

für die eine Steuernormendarstellung und eine Analyse des Tarifaufbaus erfolgte: 

(3) Durch § 34 Abs. 1 EStG soll eine Progressionsglättung für außerordentliche Ein-

künfte erfolgen, um eine am Leistungsfähigkeitsprinzip ausgerichtete Besteuerung 

zu gewährleisten. Der Gesetzesgeber sieht bereits seit der Erzbergerschen Finanz- 

und Steuerreform 1919/1920 einen Entlastungsmechanismus für außerordentliche 

Einkommensbestandteile vor, wobei die konkrete Ausgestaltung bis zum Steuerent-

lastungsgesetz 1999/2000/2002 Gegenstand einer dynamischen Rechtsentwicklung 

war. Mit Wirkung zum Veranlagungszeitraum 1999 wurde die Fünftelregelung ge-

setzlich eingeführt, die bis heute Bestand hat.  

(4) Die Abgrenzung von tarifbegünstigten außerordentlichen Einkünften zu nicht tarif-

begünstigten Einkommensbestandteilen ist – insbesondere durch das ungeschriebe-

ne Tatbestandsmerkmal der Zusammenballung – in der Praxis mit Rechtsunsicher-
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heit behaftet, was sich in der Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten zwischen Steuer-

pflichtigen und der Finanzverwaltung widerspiegelt. Außerordentliche Einkünfte 

können hinsichtlich des Dualismus der Einkunftsarten und der zugrunde liegenden 

zeitlichen Perspektive in die vier Kategorien „Gewinneinkunftsart mit Vergangen-

heitsbezug“, „Gewinneinkunftsart mit Zukunftsbezug“, „Überschusseinkunftsart 

mit Vergangenheitsbezug“ und „Überschusseinkunftsart mit Zukunftsbezug“ einge-

ordnet werden. 

(5) Die Berechnungssystematik der Fünftelregelung basiert auf einer rechnerischen 

Verteilung der außerordentlichen Einkünfte auf fünf Veranlagungszeiträume und 

legt dabei die Fiktion zugrunde, dass das verbleibende zu versteuernde Einkommen 

in diesen Jahren der Höhe nach konstant ist. 

(6) Die maximale Entlastungswirkung der Fünftelregelung beträgt im Rahmen der Ein-

zelveranlagung das Vierfache des Korrekturbetrags der 5. Tarifzone des § 32a 

Abs. 1 EStG (𝐸𝑊𝑚𝑎𝑥 = 4 ∗ 𝐶5). Bei Anwendung der Zusammenveranlagung ver-

doppelt sich dieser Betrag (𝐸𝑊𝑍𝑉_𝑚𝑎𝑥 = 8 ∗ 𝐶5). Die Fünftelregelung führt – bei 

Ausklammerung weiterer Tarifnormen – im Vergleich zur Besteuerung mit dem 

Grundtarif zu einer niedrigeren oder einer gleich hohen, aber nie zu einer höheren 

Steuerbelastung.  

(7) Die erste einleitende Fragestellung 𝐹𝑒1 („In welchen Konstellationen von außeror-

dentlichen Einkünften und verbleibendem zu versteuernden Einkommen kommt es 

bei Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG a) im Rahmen der Einzelveranlagung bzw. 

b) im Rahmen der Zusammenveranlagung zu Tarifverwerfungen?“) wird wie folgt 

beantwortet: Bei Anwendung von § 34 Abs. 1 EStG kommt es zu Tarifverwerfun-

gen, wenn  

a) die außerordentlichen Einkünfte im Rahmen der Einzelveranlagung die Höhe 

von 
1− 5 ∗ 𝑠𝑔2

2 ∗ 𝑝2
 übersteigen und das verbleibende zu versteuernde Einkommen zu-

gleich innerhalb des Intervalls [𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒] liegt bzw.  

b) die Hälfte der gemeinsamen außerordentlichen Einkünfte eines Ehepaares im 

Rahmen der Zusammenveranlagung die Höhe von 
1− 5 ∗ 𝑠𝑔2

2 ∗ 𝑝2
 übersteigt und das 
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gemeinsame verbleibende zu versteuernde Einkommen zugleich innerhalb des 

Intervalls [𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛_𝐴𝐵 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵] liegt.907 

In Kapitel 4 wurde zunächst ein Literature Review durchgeführt, um eine Bestandsauf-

nahme über Handlungsempfehlungen zur optimierten Anwendung der Fünftelregelung zu 

erhalten und weiteren Forschungsbedarf hinsichtlich der Steuerplanung im Kontext von 

§ 34 Abs. 1 EStG aufzuzeigen: 

(8) Die zweite einleitende Fragestellung 𝐹𝑒2 („Welche steuerplanerischen Maßnahmen 

werden in der Literatur zur optimierten Anwendung der Fünftelregelung gem. § 34 

Abs. 1 EStG empfohlen?“) wird wie folgt beantwortet: Die in der Literatur identifi-

zierten Steuergestaltungsempfehlungen bestehen in der intertemporalen Verschie-

bung von Einkünften (44 Nennungen), der Minderung des verbleibenden zu ver-

steuernden Einkommens (40 Nennungen), der Verlagerung von Einkünften auf An-

gehörige (8 Nennungen), der Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere 

Veranlagungszeiträume (6 Nennungen), dem Ausweis laufender Einkünfte als au-

ßerordentliche Einkünfte (2 Nennungen) sowie der Schaffung der Voraussetzungen 

zur Zusammenveranlagung (1 Nennung) als sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

und die Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (23 

Nennungen) als mögliches Wahlrecht. 

(9) Es fehlte bislang die Kenntnis darüber, wie die Sachverhaltsgestaltung „Minderung 

des verbleibenden zu versteuernden Einkommens“ mit dem Veranlagungswahlrecht 

von Ehegatten optimal kombiniert werden kann. 

Zur Schließung der in Punkt (9) aufgezeigten Forschungslücke wurden die beiden steuer-

planerischen Maßnahmen einer Steuerplanungsanalyse unterzogen: 

(10) Das Haushaltsnettoeinkommen kann durch eine Minderung des verbleibenden zu 

versteuernden Einkommens erhöht werden, wenn  

 
907  Vgl. zur Definition der verwendeten Variablen Gleichung (29) auf S. 79, Gleichung (30) auf S. 79 und 

Anhang 12, S. 262. 
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a) die außerordentlichen Einkünfte im Rahmen der Einzelveranlagung die Höhe 

von 
1− 5 ∗ 𝑠𝑔2

2 ∗ 𝑝2
 übersteigen und das verbleibende zu versteuernde Einkommen zu-

gleich im Intervall [𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒] liegt bzw. 

b) die Hälfte der gemeinsamen außerordentlichen Einkünfte eines Ehepaares im 

Rahmen der Zusammenveranlagung die Höhe von 
1− 5 ∗ 𝑠𝑔2

2 ∗ 𝑝2
 übersteigen und das 

verbleibende zu versteuernde Einkommen zugleich im Intervall 

[𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛_𝐴𝐵 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵] liegt.908  

Das maximale Optimierungspotenzial wird jeweils an der Stelle 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  bzw. 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵  erreicht. Nach erfolgter Optimierung sind Tarifverwerfungen aus-

geschlossen. 

(11) Die Vorteilhaftigkeit des Veranlagungswahlrechts ist von der Einkünftestruktur bei-

der Ehegatten [𝑎𝑜𝐸𝐴, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴 , 𝑎𝑜𝐸𝐵 , 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵] abhängig, sodass sich allgemeingültige 

Empfehlungen lediglich bei einer extremen Verteilung der Einkünfte aussprechen 

lassen, während in den meisten Fällen eine individuelle Beurteilung notwendig ist. 

Der maximal erzielbare Vorteil der Zusammenveranlagung ggü. der Einzelveranla-

gung beträgt im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG das Fünffache (5 ∗ 𝐶5) und der Ein-

zelveranlagung ggü. der Zusammenveranlagung das Vierfache des Korrekturbetrags 

der 5. Tarifzone des § 32a Abs. 1 EStG (4 ∗ 𝐶5).  

(12) Bei Kombination der beiden Steuergestaltungsempfehlungen ergeben sich tarifliche 

Wechselwirkungen, sodass die Vorteilhaftigkeit einer Veranlagungsart durch den 

Einbezug der Sachverhaltsgestaltung „Minderung des verbleibenden zu versteuern-

den Einkommens“ zugunsten der anderen Veranlagungsart umschlagen kann.  

Aufgrund der Komplexität des Optimierungsproblems wurde ein präskriptives Entschei-

dungsmodell entwickelt, um in sämtlichen Einkünftekonstellationen zur optimalen Hand-

lungsempfehlung zu gelangen. Im Rahmen des Programmablaufs werden auf Basis der ab-

gefragten Eingabedaten zunächst die möglichen Handlungsalternativen ℎ𝑎𝑖 des Aktionen-

 
908  Das 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒 (bzw. 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑂𝑃𝑇𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵) entspricht dem verbleibenden zu versteuernden Einkommen, 

bei dem der Differenzsteuersatz zur Bezugsgröße 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓 (bzw. 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓_𝐴𝐵) genau den Wert von 1 

annimmt. 
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raums 𝐻𝐴 bestimmt und entsprechende Veranlagungssimulationen durchgeführt, aus denen 

unter Anwendung der Entscheidungsregel „Maximierung des Haushaltsnettoeinkommens“ 

die optimale Handlungsalternative ℎ𝑎∗ ermittelt und als Empfehlung ausgegeben wird: 

(13) Die Beantwortung der Forschungsfrage 𝐹1 („Inwiefern kann durch eine Minderung 

des verbleibenden zu versteuernden Einkommens – ggf. unter Einbezug des Veran-

lagungswahlrechts von Ehegatten – eine Maximierung des Haushaltsnettoeinkom-

mens erreicht werden?“) erfolgt nicht allgemeingültig, sondern bezieht sich jeweils 

auf einen konkreten Sachverhalt. So lautet das Ergebnis der Steuerplanungsanalyse 

für ein Ehepaar mit der Einkünftestruktur 𝑎𝑜𝐸𝐴 = 800.000,𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴 = 15.000,  

𝑎𝑜𝐸𝐵 = 2.000.000, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵 = 45.000 im Veranlagungszeitraum 2023:909 Bei der 

gegebenen Einkünftestruktur stellt die Minderung des verbleibenden zu versteuern-

den Einkommens durch Generierung eines steuerlichen Abzugsbetrags i. H. v. 

60.000 € in Kombination mit der Wahl der Zusammenveranlagung bei der Zielset-

zung „Maximierung des Haushaltsnettoeinkommens“ die optimale Handlungsalter-

native dar, durch die das Haushaltsnettoeinkommen um 37.400 € erhöht werden 

kann.  

(14) Für Steuerpflichtige, die nicht bzw. kaum mit der Materie des Steuerrechts vertraut 

sind, wird die Empfehlung ausgesprochen, sich bei Erwirtschaftung außerordentli-

cher Einkünfte steuerlich beraten zu lassen. Steuerlichen Beratern wird empfohlen, 

die – bspw. durch Einsatz des dargestellten Entscheidungsmodells entwickelten – 

Gestaltungsmöglichkeiten nebst Risikobeurteilung in der (elektronischen) Handakte 

zu dokumentieren, um sich gegen mögliche Haftungsfälle abzusichern. 

Zu Punkt (13) ist zu beachten, dass der Geltungsbereich der durch das Entscheidungsmodell 

generierten, Raum-Zeit-bezogenen, technologischen Aussagen durch die zugrunde liegen-

den Modellannahmen eingeschränkt wird, die im Rahmen einer kritischen Reflexion disku-

tiert wurden. Hinsichtlich der Beurteilung des Erkenntnisfortschritts wurde herausgearbei-

tet, dass das Modell nicht den Anspruch erhebt, den betrachteten Realitätsausschnitt authen-

tisch zu beschreiben. Vielmehr wurde zur Komplexitätsreduktion bewusst von der Realität 

abstrahiert, um zu praktikablen Lösungen zu gelangen, sodass der Wahrheitsgehalt als Prüf-

 
909  Der Sachverhalt entspricht dem Beispiel 2 in Kapitel 4.2.3.2, S. 126-132. 
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kriterium ausscheidet. In Anlehnung an Schmiel und Bretzke wird hier die Auffassung ver-

treten, dass solche Modelle in erster Linie „funktionieren“ müssen, sodass zur Beurteilung 

des Erkenntnisfortschritts auf die Nützlichkeit abgestellt wird, welche an der Akzeptanz der 

Modelle durch die Wirtschaftssubjekte gemessen werden kann.910 Dabei ist zu beachten, 

dass es sich bei dem Bewertungskriterium „Nützlichkeit“ um ein theoretisches Konstrukt 

handelt, sodass im Rahmen einer solchen Untersuchung zu klären wäre, welche Indikatoren 

zur Beurteilung der Nützlichkeit von den Akteuren der steuerlichen Beratungspraxis heran-

gezogen werden. M. E. bietet sich daher ein qualitatives Forschungsdesign an, in dessen 

Rahmen auf Basis empirischer Daten u. a. eine induktiv hergeleitete Spezifikation des the-

oretischen Konstrukts „Nützlichkeit“ im steuerplanerischen Kontext erfolgen würde.911  

In Anlehnung an Kappler und Breithecker/Klapdor/Passe, die bereits Studien zur Rezeption 

betriebswirtschaftlicher Handlungsempfehlungen publiziert haben,912 könnten zur Datener-

hebung Befragungen in Form von Experteninterviews913 durchgeführt werden, im Rahmen 

derer nach der Akzeptanz des Entscheidungsmodells bzw. der Ursachen für dessen etwaige 

Ablehnung gefragt wird. Hierzu würden sich leitfadengesteuerte, semi-strukturierte914 Inter-

views mit Inhabern und/oder Mitarbeitern von Steuerberatungskanzleien anbieten, bei de-

nen der Fokus zu Beginn auf einen bestimmten Stimulus gelegt wird. Bei solchen sog. Fo-

kusinterviews steht die subjektive Wahrnehmung der Befragten hinsichtlich des Stimulus 

im Vordergrund,915 der im Rahmen einer entsprechenden Studie in der Präsentation bzw. der 

beispielhaften Anwendung des entwickelten Entscheidungsmodells besteht. Als Auswer-

 
910  Vgl. Schmiel (2009a): S. 153, Schmiel (2009b): S. 1202, 1208 in Anlehnung an Bretzke (1980): S. 227-

232 sowie die Ausführungen in Kapitel 4.2.3.3.2, S. 138-140. 
911  Im Rahmen eines quantitativen Forschungsdesigns müsste bereits vor der Datenerhebung und -analyse 

eine präzise, deduktive Definition des theoretischen Konstrukts „Nützlichkeit“ erfolgen (= Operationa-

lisierung), sodass „mithilfe standardisierter Messinstrumente Merkmalsausprägungen in Form von sinn-

voll interpretierbaren numerischen Messwerten erhoben werden können.“ Döring/Bortz (2016): S. 223. 

Da eine entsprechende Studie jedoch darauf ausgerichtet wäre, die subjektive Wahrnehmung der betrach-

teten Akteure herauszufiltern, erscheint es zielführend, „theoretische Offenheit zu bewahren“, was als 

Kernelement eines qualitativen Forschungsansatzes angesehen wird. Döring/Bortz (2016): S. 223, ähn-

lich Atteslander (2010): S. 212, Meyer/Raffelt (2011): S. 320 f., Lamnek/Krell (2016): S. 33 f. 
912  Vgl. Kappler (2000): S. 472-584, Breithecker/Klapdor/Passe (2002): S. 42-47.  
913  Experteninterviews werden über die spezielle Zielgruppe der Befragten, d. h. über die Auswahl und den 

Status der interviewten Personen, definiert. Vgl. Helfferich (2022): S. 875 f., Misoch (2019): S. 119. 
914  Vgl. zur Abgrenzung verschiedener Interviewformen anhand ihres Strukturierungsgrads Misoch (2019): 

S. 13 f. 
915  Vgl. Helfferich (2022): S. 885 f., Misoch (2019): S. 83-87 und zur Entwicklung dieser Interviewform 

Merton/Kendall (1946): S. 541-557.  
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tungsmethode der Interviewtranskripte kommt bspw. die qualitative Inhaltsanalyse nach 

Mayring in Betracht, bei der zur Beantwortung der Forschungsfrage eine regelgeleitete Zu-

ordnung von Kategorien zu konkreten Textstellen erfolgt.916 Ein entsprechendes For-

schungsvorhaben ist in die Steuerplanungslehre als eine Aufgabe der Betriebswirtschaftli-

chen Steuerlehre einzuordnen,917 deren angestrebtes Ergebnis in beschreibenden Aussagen 

über die Akzeptanz des entwickelten Entscheidungsmodells in der steuerlichen Beratungs-

praxis besteht. Darüber hinaus könnte eine solche Studie mit der Fragestellung verbunden 

werden, welche Handlungsempfehlungen im Kontext der Besteuerung außerordentlicher 

Einkünfte in der steuerlichen Beratungspraxis tatsächlich zum Einsatz kommen, d. h. sich 

– in der Sprechweise der aufgezeigten evolutorischen Steuerwirkungstheorie – als Ziel-Mit-

tel-Heuristik in der Retentionsphase befinden.  

In Kapitel 5 wurde eine empirische Steuerwirkungsanalyse der Verteilungsfolgen der Fünf-

telregelung durchgeführt. Als Datenbasis wurde die aus der Lohn- und Einkommensteuer-

statistik gezogene 10 %-Stichprobe FAST des Veranlagungszeitraums 2014 herangezo-

gen,918 deren 4.017.600 Datensätze per Mikroanalyse und -simulation ausgewertet wurden: 

(15) Die FAST 2014 enthält 137.979 Datensätze, bei denen die Anwendung der Tarif-

vorschrift des § 34 Abs. 1 EStG ersichtlich ist. Davon werden im Rahmen der Un-

tersuchung ausschließlich die Fälle betrachtet, die neben der Fünftelregelung weder 

einer weiteren Tarifvorschrift für außerordentliche Einkünfte (§§ 34 Abs. 3, 34b 

Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 EStG) noch dem Progressionsvorbehalt (§ 32b EStG) unter-

liegen. Das finale Untersuchungssampling umfasst 94.989 Fälle.  

 
916  Vgl. Mayring (2008): S. 10, Mayring (2022): S. 50 f., Mayring/Fenzl (2022): S. 694. 
917  Vgl. zur Einordnung empirischer Forschungsarbeiten zur Rezeption betriebswirtschaftlicher Handlungs-

empfehlungen in die Steuerplanungslehre die Ausführungen in Fn. 154, S. 29.  
918  Hinsichtlich der zugrunde gelegten Datenbasis ist anzumerken, dass es sich bei der FAST 2014 um den 

zum Zeitpunkt der Anfertigung der empirischen Steuerwirkungsanalyse aktuell verfügbaren Datenbe-

stand handelte. Im Rahmen von Forschungsarbeiten der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, die sich 

über einen längeren Zeitraum erstrecken, ist nicht nur die „Schnelllebigkeit des Steuerrechts“, sondern 
auch die fortschreitende Verfügbarkeit von Datenbeständen zu beachten. So sind zum Zeitpunkt der Ein-

reichung der Dissertation bereits die Mikrodaten für den Veranlagungszeitraum 2017 (FAST 2017) ver-

fügbar. Vgl. FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2023). Auf eine zusätzliche Aus-

wertung dieses Datenbestands wurde jedoch verzichtet, da der konkrete Raum-Zeit-Bezug zur Beant-

wortung der Forschungsfrage 𝐹2 für die Erkenntnisgewinnung m. E. von untergeordneter Bedeutung ist.  
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(16) In 67.405 Fällen (70,96 %) entfaltet die Fünftelregelung eine Entlastungswirkung 

ggü. dem Grundtarif, während 27.584 Fälle (29,04 %) eine gleich hohe Steuerbelas-

tung aufweisen. 

(17) Die Forschungsfrage 𝐹2 („Inwiefern liegen in der Realität im Kontext von § 34 

Abs. 1 EStG Fälle vor, in denen a) Tarifverwerfungen auftreten bzw. b) das Haus-

haltsnettoeinkommen durch eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden 

Einkommens erhöht werden kann?“) wird wie folgt beantwortet: Die 10 %-Stich-

probe der Lohn- und Einkommensteuerstatistik (FAST) des Veranlagungszeit-

raums 2014 enthält 

a) 2.211 Fälle, die Tarifverwerfungen aufweisen, und  

b) 4.889 Fälle, bei denen das Haushaltsnettoeinkommen durch eine Minderung des 

verbleibenden zu versteuernden Einkommens erhöht werden kann. 

(18) Neben den 2.211 Fällen (2,33 %), die einen konfiskatorischen Grenzsteuersatz auf-

weisen, unterliegen 13.143 Fälle (13,84 %) einem Grenzsteuersatz zwischen 

]0,45− 1], die auch durch die Optimierungssimulation lediglich geringfügig auf 

10.748 Fälle (= 11,31 %) reduziert werden.  

(19) In sämtlichen der 4.889 Fällen, die einer Optimierung zugänglich sind, steht offenes 

Abzugsvolumen i. S. des § 10b Abs. 1 bzw. Abs. 1a EStG in ausreichender Höhe 

zur Verfügung, sodass grundsätzlich eine Generierung steuerlicher Abzugsbeträge 

über Zuwendungen zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke möglich ist.  

(20) Die beobachteten Tarifverwerfungen und daraus resultierende Optimierungspoten-

ziale stehen im Widerspruch zu einer neoklassisch fundierten Steuerwirkungstheo-

rie. Dagegen sind diese durch eine evolutorische Steuerwirkungstheorie erklärbar. 

Hinsichtlich Punkt (20) wurden im Rahmen einer kritischen Diskussion mögliche Rück-

schlüsse auf die Entscheidungswirkungen der Besteuerung erörtert, wobei für die zugrunde 

gelegte evolutorische Steuerwirkungstheorie – in Anlehnung an Schmiel unter Einbezug der 

Ergebnisse von Sander –919 Steuerwirkungshypothesen formuliert wurden. Diese erfüllen 

die „Minimalanforderung“ des hier vertretenen Wissenschaftsverständnisses, da es sich um 

 
919  Vgl. hierzu die Referenzen in Fn. 729, S. 182. 
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wahrheitsfähige Aussagen handelt, die empirisch überprüfbar sind und nicht im Wider-

spruch zu den beobachteten Daten stehen. Dennoch ist zur (vorläufigen) Bewährung oder 

Falsifikation dieser Hypothesen eine Überprüfung mit der Realität unabdingbar, sodass hier 

ein entsprechendes Forschungsdesiderat besteht. Darüber hinaus bietet es sich m. E. an, zu 

untersuchen, inwiefern die Kenntnis über vorliegende Tarifverwerfungen (= unabhängige 

Variable) die Steuermoral der Wirtschaftssubjekte (= abhängige Variable) beeinflusst.920 

Hierzu könnte eine quantitative Studie durchgeführt werden, bspw. in Form eines Laborex-

periments921 mit einem computerbasierten Befragungsinstrument und einem between-sub-

jects-Design922, bei dem eine Einkommensteuerveranlagung simuliert wird.923 Dabei wird 

die unabhängige Variable – je nach (randomisierter) Zuordnung des Studienteilnehmers zur 

Experimental- bzw. Kontrollgruppe – manipuliert924 und die abhängige Variable erfasst, wo-

bei es noch einer Konkretisierung bedarf, wie die Steuermoral konkret gemessen werden 

kann.  

Da die empirische Analyse in Kapitel 5 gezeigt hat, dass es sich bei Tarifverwerfungen nicht 

nur um ein theoretisches Phänomen handelt, sondern diese in der Realität tatsächlich auf-

treten, wurde in Kapitel 6 eine Steuerrechtsgestaltungsanalyse von § 34 Abs. 1 EStG durch-

geführt, in deren Rahmen die de lege lata kodifizierte Fünftelregelung mit der Verteilungs-

regelung als Reformvorschlag de lege ferenda verglichen wurde:  

 
920  Das Forschungsinteresse ergibt sich daraus, dass der Einfluss des Steuersatzes auf die Steuerehrlichkeit 

im Rahmen bisheriger empirischer Studien noch nicht genau bestimmt werden konnte. Vgl. Fn. 868, 

S. 212. 
921  Ein Experiment basiert auf dem Prinzip der aktiven Erfahrung, wobei der zu untersuchende Gegenstand 

seitens des Forschers absichtlich manipuliert und die resultierende Wirkung erfasst wird. So können Er-

kenntnisse über kausale Zusammenhänge gewonnen und auf dieser Basis soziale Phänomene erklärt wer-

den. Vgl. Eifler/Leitgöb (2022): S. 225-228 und zu den Möglichkeiten und Grenzen der Messung von 

Entscheidungswirkungen der Besteuerung im Rahmen von Experimenten Schreiber (2021c): S. 865-869. 
922  Kennzeichnend für ein between-subjects-Design ist, dass die Studienteilnehmer nur mit einer Ausprä-

gung der unabhängigen Variablen (d. h. hier: entweder Kenntnis über vorliegende Tarifverwerfungen 

oder keine Kenntnis über vorliegende Tarifverwerfungen) konfrontiert und die abhängige Variable nur 

einmal erfasst wird. Hiervon abzugrenzen ist ein within-subjects-Design, bei dem jeder Proband mehrere 

Manipulationen durchläuft und dabei mit mehreren bzw. allen Ausprägungen der unabhängigen Variab-

len konfrontiert und die abhängige Variable pro Studienteilnehmer mehrfach erfasst wird. Vgl. Rus-

sell/Purcell (2009): S. 226, Theis (2014): S. 180 (dort insbesondere Fn. 745). 
923  Das Gegensatzpaar aus Null- und Alternativhypothese könnte hier entsprechend lautet: „Die Kenntnis 

über vorliegende Tarifverwerfungen korreliert nicht mit der Steuermoral.“ (𝐻0) bzw. „Die Kenntnis über 

vorliegende Tarifverwerfungen führt zu einer Verringerung der Steuermoral.“ (𝐻1). 
924  Zur Überprüfung, ob die Probanden der Kontrollgruppe tatsächlich keine Kenntnis über die vorliegenden 

Tarifverwerfungen besitzen, könnte der geschätzte Grenzsteuersatz von den Teilnehmern abgefragt wer-

den. 
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(21) Zur (wertfreien) Beurteilung von Steuerrechtsnormen bedarf es eines Referenzmaß-

stabs, anhand dessen geprüft werden kann, inwiefern die betrachteten Vorschriften 

als adäquate Mittel zur Zielerreichung fungieren. 

(22) Der hier entwickelte Referenzmaßstab zielt auf ein betriebswirtschaftlich adäquates 

Steuerrecht ab, umfasst sowohl verfassungsrechtliche als auch ökonomische Anfor-

derungskriterien und wird durch technische Subprinzipien und den Normzweck der 

betrachteten Rechtsnorm ergänzt. In Abgrenzung zu Herbort, dessen Ausarbeitung 

die Grundlage des erarbeiteten Beurteilungsinstruments bildet,925 werden die einzel-

nen Kriterien anders akzentuiert, was sich insbesondere im Rahmen der ökonomi-

schen Perspektive durch die einbezogene Steuerwirkungstheorie widerspiegelt. So 

wird statt der neoklassisch verorteten Entscheidungsneutralität eine evolutorisch 

fundierte Gleichmäßigkeit der Besteuerung als ökonomisches Besteuerungsziel zu-

grunde gelegt, welche durch die Verringerung von Steuerausweichentscheidungen 

konkretisiert wird. 

(23) Unter Anwendung dieses Referenzmaßstabs wird die Forschungsfrage 𝐹3 („Stellt 

die in § 34 Abs. 1 EStG de lege lata kodifizierte Fünftelregelung oder die Vertei-

lungsregelung als Reformvorschlag de lege ferenda ein geeigneteres Mittel dar, um 

die Zielsetzung eines betriebswirtschaftlich adäquaten Steuerrechts zu erreichen?“) 

wie folgt beantwortet: Die Verteilungsregelung als Reformvorschlag de lege ferenda 

stellt ggü. der Fünftelregelung insgesamt ein geeigneteres Mittel dar, um die Ziel-

setzung eines betriebswirtschaftlich adäquaten Steuerrechts zu erreichen. 

(24) Dem Gesetzgeber wird empfohlen, die Besteuerung außerordentlicher Einkünfte zu 

reformieren, indem ein Systemwechsel von der Fünftelregelung zur Verteilungsre-

gelung vorgenommen wird.  

Zu beachten ist, dass im Rahmen der Steuerrechtsgestaltungsanalyse lediglich auf die 

grundsätzliche Besteuerungssystematik der Verteilungsregelung abgestellt wurde, sodass es 

noch einer Klärung von Detailfragen sowie der Formulierung eines gesetzlichen Wortlauts 

durch die Steuerrechtswissenschaften bedarf. Aus Sicht der Betriebswirtschaftlichen Steu-

erlehre besteht ein Anknüpfungspunkt für weitere Forschungsarbeiten bspw. in einer empi-

 
925  Vgl. Fn. 18, S. 5.  
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rischen Steuerwirkungsanalyse, in deren Rahmen die einzelwirtschaftlichen Verteilungsfol-

gen der Fünftelregelung mit denen der Verteilungsregelung verglichen werden.926 Da zur 

Anwendung der Verteilungsregelung die tatsächliche Einkünftestruktur mehrerer Veranla-

gungszeiträume benötigt wird, bedarf es für eine solche Analyse entsprechender Panelda-

ten927. Als Datenbasis bietet sich das Taxpayer-Panel (TPP) für die Veranlagungszeiträume 

2001-2018 an,928 welches per Mikroanalyse und -simulation hinsichtlich dieser Fragestel-

lung ausgewertet werden könnte.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf Basis einer 

umfassenden theoretischen und empirischen Auseinandersetzung mit der Tarifstruktur von 

§ 34 Abs. 1 EStG neue Erkenntnisse gewonnen wurden, die für auftretende Tarifverwerfun-

gen im deutschen Einkommensteuerrecht sensibilisieren und einen Beitrag zur „Aufrecht-

erhaltung einer gesellschaftlich-verpflichteten Steuerforschung“929 leisten. So soll die vor-

liegende Untersuchung dazu beitragen, Chancengleichheit unter den Steuerpflichtigen zu 

schaffen und Haftungsrisiken für Berater zu verringern. Neben der praktischen Relevanz für 

Steuerpflichtige und Berater wird dem Gesetzgeber eine Möglichkeit aufgezeigt, die Be-

steuerung außerordentlicher Einkünfte durch einen Wechsel der Berechnungssystematik zu 

reformieren. Aus der Berechnungssystematik der Verteilungsregelung können sich – im Ge-

gensatz zur Fünftelregelung – keine Grenzbelastungen ergeben, die den Spitzensteuersatz 

übersteigen, und die Zielsetzung eines betriebswirtschaftlich adäquaten Steuerrechts wird 

insgesamt besser umgesetzt. Darüber hinaus wurden verschiedene Anknüpfungspunkte für 

zukünftige Forschungsarbeiten aufgezeigt,930 sodass die vorliegende Arbeit gleichermaßen 

den Ausgangspunkt für weitere wissenschaftliche Auseinandersetzungen bildet. 

   

 
926  Sofern neben der einzelwirtschaftlichen Perspektive auch die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen ei-

nes Wechsels von der Fünftel- zur Verteilungsregelung einbezogen werden, weist die Untersuchung in-

soweit einen Bezug zur Finanzwissenschaft auf.  
927  Bei Paneldaten handelt es sich um Daten, welche für dieselben Beobachtungseinheiten Angaben für 

mehrere Zeitpunkte (bzw. hier: Veranlagungszeiträume) enthalten. Vgl. FDZ der Statistischen Ämter des 

Bundes und der Länder (2022a): S. 1. 
928  Vgl. FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2022b). 
929  Schneider/Bareis/Siegel (2013): S. 1145. 
930  Analog zu dem die Arbeit einleitenden Überblick über die Strategien zur Beantwortung der Fragestel-

lungen bzw. Forschungsfragen in Tabelle 1 auf S. 6, enthält Anhang 26 auf S. 313 eine zusammenfas-

sende Übersicht der möglichen Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsarbeiten der Betriebswirt-

schaftlichen Steuerlehre. 
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Anhang 

Anhang 1:  Steuerbetragsfunktion im Progressionsbereich (𝒏 = 𝟐, 𝟑) des § 32a 

Abs. 1 EStG 

𝑆(𝑧𝑣𝐸) = (�̅�𝑛 ∗
(𝑧𝑣𝐸 − 𝐸𝑛−1)

10.000
+ 𝑠𝑔̅̅ ̅𝑛) ∗

(𝑧𝑣𝐸 − 𝐸𝑛−1)

10.000
+ 𝑆𝑛−1 

=  (
�̅�𝑛

10.0002
∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸𝑛−1) +

𝑠𝑔̅̅ ̅𝑛
10.000

) ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸𝑛−1) + 𝑆𝑛−1 

𝑚𝑖𝑡 𝑝𝑛 =
�̅�𝑛

10.0002
, 𝑠𝑔𝑛 =

𝑠𝑔̅̅ ̅𝑛
10.000

  

= (𝑝𝑛 ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸𝑛−1) + 𝑠𝑔𝑛) ∗ (𝑧𝑣𝐸 − 𝐸𝑛−1) + 𝑆𝑛−1 
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Anhang 2: Tarifparameter der Einkommensteuer gem. § 32a EStG für die Veran-

lagungszeiträume 2014 bis 2023 

VZ 2014 

1. Tarif-

zone 

 (𝑛 = 1) 

Grundfrei-

betrag 

2. Tarifzone 

(𝑛 = 2) 

3. Tarifzone 

(𝑛 = 3) 

4. Tarif-

zone 

(𝑛 = 4) 

5. Tarif-

zone 

(𝑛 = 5) 

Progressionsbereich Proportionalbereich 

𝑬𝒏 8.354 € 13.469 € 52.881 € 250.730 € ∞ 

𝒔𝒈𝒏 0 0,14 0,2397 0,42 0,45 

𝒑𝒏 0 974,58 * 10-8 228,74 * 10-8 0 0 

𝑺𝒏 0 971,00 € 13.971,02 € 97.067,50 € ∞ 

 

 

 

VZ 2015 

1. Tarif-

zone 

 (𝑛 = 1) 

Grundfrei-

betrag 

2. Tarifzone 

(𝑛 = 2) 

3. Tarifzone 

(𝑛 = 3) 

4. Tarif-

zone 

(𝑛 = 4) 

5. Tarif-

zone 

(𝑛 = 5) 

Progressionsbereich Proportionalbereich 

𝑬𝒏 8.472 € 13.469 € 52.881 € 250.730 € ∞ 

𝒔𝒈𝒏 0 0,14 0,2397 0,42 0,45 

𝒑𝒏 0 997,60 * 10-8 228,74 * 10-8 0 0 

𝑺𝒏 0 948,68 € 13.948,73 € 97.045,31 € ∞ 

 

 

 

  

Anhebung des Grundfreibetrags (𝐸1) um 180 € 

Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte (𝐸2 − 𝐸4) um 1,48 % 

 

Anhebung des Grundfreibetrags (𝐸1) um 118 € 
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VZ 2016 

1. Tarif-

zone 

(𝑛 = 1) 

Grundfrei-

betrag 

2. Tarifzone 

(𝑛 = 2) 

3. Tarifzone 

(𝑛 = 3) 

4. Tarif-

zone 

(𝑛 = 4) 

5. Tarif-

zone 

(𝑛 = 5) 

Progressionsbereich Proportionalbereich 

𝑬𝒏 8.652 € 13.669 € 53.665 € 254.446 € ∞ 

𝒔𝒈𝒏 0 0,14 0,2397 0,42 0,45 

𝒑𝒏 0 993,62 * 10-8 225,40 * 10-8 0 0 

𝑺𝒏 0 952,48 € 14.145,16 € 98.473,18 € ∞ 

 

 

 

VZ 2017 

1. Tarif-

zone 

(𝑛 = 1) 

Grundfrei-

betrag 

2. Tarifzone 

(𝑛 = 2) 

3. Tarifzone 

(𝑛 = 3) 

4. Tarif-

zone 

(𝑛 = 4) 

5. Tarif-

zone 

(𝑛 = 5) 

Progressionsbereich Proportionalbereich 

𝑬𝒏 8.820 € 13.769 € 54.057 € 256.303 € ∞ 

𝒔𝒈𝒏 0 0,14 0,2397 0,42 0,45 

𝒑𝒏 0 1.007,27 * 10-8 223,76 * 10-8 0 0 

𝑺𝒏 0 939,57 € 14.228,50 € 99.171,82 € ∞ 

 

 

 

  

Anhebung des Grundfreibetrags (𝐸1) um 168 € 

Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte (𝐸2 − 𝐸4) um 0,73 % 

Anhebung des Grundfreibetrags (𝐸1) um 180 € 

Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte (𝐸2 − 𝐸4) um 1,65 % 
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VZ 2018 

1. Tarif-

zone 

(𝑛 = 1) 

Grundfrei-

betrag 

2. Tarifzone 

(𝑛 = 2) 

3. Tarifzone 

(𝑛 = 3) 

4. Tarifzone 

(𝑛 = 4) 

5. Tarif-

zone 

(𝑛 = 5) 

Progressionsbereich Proportionalbereich 

𝑬𝒏 9.000 € 13.996 € 54.949 € 260.532 € ∞ 

𝒔𝒈𝒏 0 0,14 0,2397 0,42 0,45 

𝒑𝒏 0 997,80 * 10-8 220,13 * 10-8 0 0 

𝑺𝒏 0 948,49 € 14.456,83 € 100.801,70 € ∞ 

 

 

 

VZ 2019 

1. Tarif-

zone 

(𝑛 = 1) 

Grundfrei-

betrag 

2. Tarifzone 

(𝑛 = 2) 

3. Tarifzone 

(𝑛 = 3) 

4. Tarifzone 

(𝑛 = 4) 

5. Tarif-

zone 

(𝑛 = 5) 

Progressionsbereich Proportionalbereich 

𝑬𝒏 9.168 € 14.254 € 55.960 € 265.326 € ∞ 

𝒔𝒈𝒏 0 0,14 0,2397 0,42 0,45 

𝒑𝒏 0 980,14 * 10-8 216,16 * 10-8 0 0 

𝑺𝒏 0 965,58 € 14.722,30 € 102.656,02 € ∞ 

 

 

 

  

Anhebung des Grundfreibetrags (𝐸1) um 168 € 

Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte (𝐸2 − 𝐸4) um 1,84 % 

Anhebung des Grundfreibetrags (𝐸1) um 240 € 

Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte (𝐸2 − 𝐸4) um 1,95 % 
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VZ 2020 

1. Tarif-

zone 

(𝑛 = 1) 

Grundfrei-

betrag 

2. Tarifzone 

(𝑛 = 2) 

3. Tarifzone 

(𝑛 = 3) 

4. Tarifzone 

(𝑛 = 4) 

5. Tarif-

zone 

(𝑛 = 5) 

Progressionsbereich Proportionalbereich 

𝑬𝒏 9.408 € 14.532 € 57.051 € 270.500 € ∞ 

𝒔𝒈𝒏 0 0,14 0,2397 0,42 0,45 

𝒑𝒏 0 972,87 * 10-8 212,02 * 10-8 0 0 

𝑺𝒏 0 972,79 € 14.997,68 € 104.646,26 € ∞ 

 

 

 

VZ 2021 

1. Tarif-

zone 

(𝑛 = 1) 

Grundfrei-

betrag 

2. Tarifzone 

(𝑛 = 2) 

3. Tarifzone 

(𝑛 = 3) 

4. Tarifzone 

(𝑛 = 4) 

5. Tarif-

zone 

(𝑛 = 5) 

Progressionsbereich Proportionalbereich 

𝑬𝒏 9.744 € 14.753 € 57.918 € 274.612 € ∞ 

𝒔𝒈𝒏 0 0,14 0,2397 0,42 0,45 

𝒑𝒏 0 995,21 * 10-8 208,85 * 10-8 0 0 

𝑺𝒏 0 950,96 € 15.188,93 € 106.200,41 € ∞ 

 

 

 

  

Anhebung des Grundfreibetrags (𝐸1) um 336 € 

Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte (𝐸2 − 𝐸4) um 1,52 % 

Anhebung des Grundfreibetrags (𝐸1) um 240 € 

Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte (𝐸2 − 𝐸4) um 1,17 % 
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VZ 2022 

1. Tarif-

zone 

(𝑛 = 1) 

Grundfrei-

betrag 

2. Tarifzone 

(𝑛 = 2) 

3. Tarifzone 

(𝑛 = 3) 

4. Tarifzone 

(𝑛 = 4) 

5. Tarif-

zone 

(𝑛 = 5) 

Progressionsbereich Proportionalbereich 

𝑬𝒏 10.347 € 14.926 € 58.596 € 277.825 € ∞ 

𝒔𝒈𝒏 0 0,14 0,2397 0,42 0,45 

𝒑𝒏 0 
1.088,67 

* 10-8 
206,43 * 10-8 0 0 

𝑺𝒏 0 869,32 € 15.273,87 € 107.350,05 € ∞ 

 

 

 

VZ 2023 

1. Tarif-

zone 

(𝑛 = 1) 

Grundfrei-

betrag 

2. Tarifzone 

(𝑛 = 2) 

3. Tarifzone 

(𝑛 = 3) 

4. Tarifzone 

(𝑛 = 4) 

5. Tarif-

zone 

(𝑛 = 5) 

Progressionsbereich Proportionalbereich 

𝑬𝒏 10.908 € 15.999 € 62.809 € 277.825 € ∞ 

𝒔𝒈𝒏 0 0,14 0,2397 0,42 0,45 

𝒑𝒏 0 979,18 * 10-8 192,59 * 10-8 0 0 

𝑺𝒏 0 966,53 € 16.406,80 € 106.713,52 € ∞ 

 

 

  

Anhebung des Grundfreibetrags (𝐸1) um 924 € 

Rechtsverschiebung der Tarifeckwerte 𝐸2 und 𝐸3 um 7,19 % 
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Anhang 3: Steuerbetragsfunktion des § 32a Abs. 5 EStG (Zusammenveranlagung) 

𝑆𝑍𝑉(𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵)

=

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

0 𝑓ü𝑟 
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸1   

2 ∗ ((𝑝2 ∗ (
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸1) + 𝑠𝑔2) ∗ (
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸1) )                    𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸2   

2 ∗ ((𝑝3 ∗ (
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸2) + 𝑠𝑔3) ∗ (
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸2) + 𝑆2)  𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸3   

2 ∗ (𝑠𝑔4 ∗
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐶4)                                                                        𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸4

2 ∗ (𝑠𝑔5 ∗
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐶5) 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

  

}
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

𝑚𝑖𝑡 𝑠𝑔𝑍𝑉(𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵) =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

0 𝑓ü𝑟 
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸1   

2 ∗ 𝑝2 ∗ (
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸1) + 𝑠𝑔2              𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸2   

2 ∗ 𝑝3 ∗ (
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸2) + 𝑠𝑔3    𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸3   

𝑠𝑔4                                                              𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸4

𝑠𝑔5 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

  

}
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Anhang 4: Rechtsentwicklung von § 34 EStG seit Einführung der Fünftelrege-

lung931  

Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom 24.03.1999932 

• Rückwirkende Einführung der Fünftelregelung (mit Differenzierung dahingehend, ob 

das verbleibende zu versteuernde Einkommen negativ ist oder größer/gleich Null) ab 

dem Veranlagungszeitraum 1999 (§ 34 Abs. 1 EStG). 

• Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten und Einkünfte aus außerordentlicher Holz-

nutzung werden in den Katalog des § 34 Abs. 2 EStG aufgenommen.  

• Sonderregelungen werden gestrichen; sämtliche außerordentlichen Einkünfte unter-

liegen nun einer einheitlichen Regelung. 

• Anwendung setzt einen unwiderruflichen Antrag des Steuerpflichtigen voraus. 

 

 

Gesetz zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung 

vom 23.10.2000933 

• Rückwirkende Beseitigung der Unwiderruflichkeit des Antrags zur Anwendung der 

Fünftelregelung ab dem Veranlagungszeitraum 1999. 

• Umfang der außerordentlichen Einkünfte wird eingeschränkt: Veräußerungsgewinne 

i. S. des § 17 EStG werden aus dem Katalog der außerordentlichen Einkünfte gestri-

chen. Gleiches gilt für den steuerpflichtigen Teil der betrieblichen Veräußerungsge-

winne, die nach § 3 Nr. 40 Satz 1 lit. b) i. V. m. § 3c Abs. 2 EStG teilweise steuerbe-

freit sind. 

• Implementierung verschiedener Übergangsvorschriften hinsichtlich des zeitlichen 

Anwendungsbereichs. 

 

Gesetz zur Ergänzung des Steuersenkungsgesetzes vom 19.12.2000934 

Für betriebliche Veräußerungsgewinne i. S. des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG wird die Besteuerung 

mit dem halben durchschnittlichen Steuersatz ab dem Veranlagungszeitraum 2001 in einge-

schränktem Umfang als Alternative zur Fünftelregelung wiederhergestellt (§ 34 Abs. 3 

EStG): 

 
931  In Anlehnung an Horn (2019b): Rz. 2. Die Rechtsgrundlagen beziehen sich jeweils auf die Fassung des 

angegebenen Änderungsgesetzes.  
932  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (1999). 
933  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2000b). 
934  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2000a). 
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• Die Vergünstigung setzt einen Antrag voraus und ist an restriktive, persönliche Vo-

raussetzungen des Steuerpflichtigen gekoppelt.  

• Die Begünstigung ist auf einen Höchstbetrag der außerordentlichen Einkünfte i. H. v. 

10 Mio. DM begrenzt. 

• Es gilt ein Mindeststeuersatz i. H. v. 19,9 % (angelehnt an den Eingangssteuersatz 

gem. § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EStG).  

 

Gesetz zur Änderung steuerlicher Vorschriften (Steueränderungsgesetz 2001) vom 

20.12.2001935 

Das Antragserfordernis zur Anwendung der Fünftelregelung wird ab dem Veranlagungszeit-

raum 2001 gestrichen. 

 

Bekanntmachung der Neufassung des Einkommensteuergesetzes vom 19.10.2002936 

Anpassung der in § 34 Abs. 3 EStG kodifizierten Höchstgrenze von 10 Mio. DM auf 5 Mio. € 

ab dem Veranlagungszeitraum 2002. 

 

Haushaltsbegleitgesetz 2004 vom 22.12.2003937 

Änderung der Besteuerung mit dem ermäßigten Durchschnittssteuersatz ab dem Veranla-

gungszeitraum 2004: 

• Der ermäßigte Steuersatz wird von 50 % auf 56 % erhöht. 

• Der Mindeststeuersatz wird auf 16 % herabgesetzt. 

 

Jahressteuergesetz 2007 vom 13.12.2006938 

Im Katalog der außerordentlichen Einkünfte wird bei Vergütungen für mehrjährige Tätigkei-

ten der Begriff „mehrjährig“ ab dem Veranlagungszeitraum 2007 in § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG 

 
935  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2001). 
936  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2002). 
937  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2003). 
938  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2006a). Zudem wurde im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2008 durch 

Streichung von § 50 Abs. 1 Satz 3 und Anpassung von Satz 4 EStG a. F. der Anwendungsbereich von 

§ 34 EStG mit Wirkung ab dem 29.12.2007 im Rahmen der beschränkten Einkommensteuerpflicht aus-

geweitet. Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2007a). 
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gesetzlich definiert. Als mehrjährig gilt eine Tätigkeit, soweit sie sich über mindestens zwei 

Veranlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst. 

 

Jahressteuergesetz 2010 vom 08.12.2010939 

Der Mindeststeuersatz in § 34 Abs. 3 EStG wird rückwirkend ab dem Veranlagungszeit-

raum 2009 auf 14 % herabgesetzt. 

 

Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 01.11.2011940 

Einkünfte aus außerordentlicher Holznutzung werden ab dem Veranlagungszeitraum 2012 

aus dem Katalog des § 34 Abs. 2 EStG entfernt und wieder separat in § 34b EStG geregelt. 

 

  

 
939  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2010)  
940  Vgl. Deutscher Gesetzgeber (2011). 
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Anhang 5:  Entlastungswirkung der Fünftelregelung ggü. dem Grundtarif für au-

ßerordentliche Einkünfte i. H. v. 20.000 € im Veranlagungszeit-

raum 2023 

 

 

In der Abbildung ist die Entlastungswirkung für außerordentliche Einkünfte i. H. v. 

20.000 € mit Variation der Höhe des verbleibenden zu versteuernden Einkommens von  

–150.000 € bis 300.000 € dargestellt. Die maximale Entlastungswirkung beträgt 3.811 € 

und wird bei einem verbleibenden zu versteuernden Einkommen i. H. v. 6.908 € erreicht:  

𝐸𝑊𝑚𝑎𝑥  𝑏𝑒𝑖 𝑣𝑧𝑣𝐸 = 𝐸1 −
𝑎𝑜𝐸

5
 𝑓ü𝑟 0 ≤ 𝑎𝑜𝐸 < 5 ∗ (𝐸1 + 1) 

=> 𝐸𝑊𝑚𝑎𝑥  𝑏𝑒𝑖 𝑣𝑧𝑣𝐸 = 10.908 −
20.000

5
= 6.908 𝑓ü𝑟 𝑎𝑜𝐸 = 20.000 

𝐸𝑊(20.000,6.908)

= (192,59 ∗ 10−8 ∗ (26.908− 15.999) + 0,2397) ∗ (26.908 − 15.999)

+ 966,53 = 3.810,61 € ≈ 3.811 € 
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Anhang 6:  Grenzsteuersatzfunktion (𝜹𝒗𝒛𝒗𝑬) des § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG (Einzelveranlagung) 

𝑠𝑔34 𝐼 𝑆𝑎𝑡𝑧 2(𝑎𝑜𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸)

=

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 𝑓ü𝑟

𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸1, 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸1 

5 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1) + 𝑠𝑔2) 𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸2, 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸1

5 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1) + 𝑠𝑔2)− 4 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1) + 𝑠𝑔2) 𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸2,  𝐸1 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸2

5 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸2) + 𝑠𝑔3) 𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸3, 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸1

5 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸2) + 𝑠𝑔3) − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1) + 𝑠𝑔2) 𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸3,  𝐸1 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸2

5 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸2) + 𝑠𝑔3) − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸2) + 𝑠𝑔3) 𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸3,  𝐸2 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸3

5 ∗ 𝑠𝑔4 𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸4, 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸1

5 ∗ 𝑠𝑔4 − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1) + 𝑠𝑔2)                                                              𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸4,  𝐸1 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸2

5 ∗ 𝑠𝑔4 − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸2) + 𝑠𝑔3) 𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸4,  𝐸2 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸3

𝑠𝑔4 𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸4,  𝐸3 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸4

5 ∗ 𝑠𝑔5 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸, 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸1

5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1) + 𝑠𝑔2)                                                             𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸,  𝐸1 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸2

5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸2) + 𝑠𝑔3)                                                                        𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸,  𝐸2 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸3

5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ 𝑠𝑔4 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸,  𝐸3 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸4

𝑠𝑔5 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸,  𝐸4 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 }
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Anhang 7:  Grenzsteuersatzfunktion (𝜹𝒗𝒛𝒗𝑬) des § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG (Zusammenveranlagung) 

𝑠𝑔 34 𝐼 𝑆𝑎𝑡𝑧 2_𝑍𝑉(𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵, 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵) =

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 𝑓ü𝑟

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
≤ 𝐸1,

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸1 

5 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
− 𝐸1) + 𝑠𝑔2) 𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
≤ 𝐸2,

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸1

5 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
− 𝐸1) + 𝑠𝑔2) − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸1) + 𝑠𝑔2)                  𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
≤ 𝐸2,  𝐸1 + 1 ≤

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸2

5 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
− 𝐸2) + 𝑠𝑔3) 𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
≤ 𝐸3,

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸1

5 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
− 𝐸2) + 𝑠𝑔3) − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸1) + 𝑠𝑔2)                 𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
≤ 𝐸3,  𝐸1 + 1 ≤

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸2

5 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
− 𝐸2) + 𝑠𝑔3) − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸2) + 𝑠𝑔3) 𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
≤ 𝐸3,  𝐸2 + 1 ≤

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸3

5 ∗ 𝑠𝑔4                                                 𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
≤ 𝐸4,

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸1

5 ∗ 𝑠𝑔4 − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (
𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸1) + 𝑠𝑔2)                                                              𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
≤ 𝐸4,  𝐸1 + 1 ≤

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸2

5 ∗ 𝑠𝑔4 − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (
𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸2) + 𝑠𝑔3) 𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
≤ 𝐸4,  𝐸2 + 1 ≤

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸3

𝑠𝑔4                               𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
≤ 𝐸4,  𝐸3 + 1 ≤

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸4

5 ∗ 𝑠𝑔5 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
,
𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸1

5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (
𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸1) + 𝑠𝑔2)                                                             𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
,  𝐸1 + 1 ≤

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸2

5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (
𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

− 𝐸2) + 𝑠𝑔3)                                                                                                     𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
,  𝐸2 + 1 ≤

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸3

5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ 𝑠𝑔4 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
,  𝐸3 + 1 ≤

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 𝐸4

𝑠𝑔5 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5

+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
,  𝐸4 + 1 ≤

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2 }
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Anhang 8:  Grenzsteuersatzfunktion (𝜹𝒗𝒛𝒗𝑬) des § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG (Einzel- und Zusammenveranlagung) 

𝑠𝑔34 𝐼 𝑆𝑎𝑡𝑧 3(𝑧𝑣𝐸) =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

0 𝑓ü𝑟 
𝑧𝑣𝐸

5
≤ 𝐸1   

2 ∗ 𝑝2 ∗ (
𝑧𝑣𝐸

5
− 𝐸1) + 𝑠𝑔2                        𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤

𝑧𝑣𝐸

5
≤ 𝐸2   

2 ∗ 𝑝3 ∗ (
𝑧𝑣𝐸

5
− 𝐸2) + 𝑠𝑔3    𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤

𝑧𝑣𝐸

5
≤ 𝐸3   

𝑠𝑔4                                                                   𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸

5
≤ 𝐸4

𝑠𝑔5 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸

5

  

}
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

𝑠𝑔34 𝐼 𝑆𝑎𝑡𝑧 3_𝑍𝑉(𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵) =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

0 𝑓ü𝑟 
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
10

≤ 𝐸1   

2 ∗ 𝑝2 ∗ (
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
10

− 𝐸1) + 𝑠𝑔2                   𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
10

≤ 𝐸2   

2 ∗ 𝑝3 ∗ (
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
10

− 𝐸2) + 𝑠𝑔3 𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
10

≤ 𝐸3   

𝑠𝑔4                                                                   𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
10

≤ 𝐸4

𝑠𝑔5 𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤
𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
10

  

}
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Anhang 9:  Herleitung des Wertebereichs von Tarifverwerfungen bei außeror-

dentlichen Einkünften i. H. v. 150.000 € im Veranlagungszeitraum 2023 

Hinweis: In zwei Funktionsabschnitten der Grenzsteuersatzfunktion 

𝑠𝑔34 𝐼(150.000,−150.000 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 300.000) 

kommt es zu Grenzsteuersätzen > 1. Im Wertebereich3,1 (0 < 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 10.908) liegen die 

Grenzsteuersätze zwischen 1,468 und 1,678 (steigend) und im Wertebereich3,2 (10. 909 ≤

 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 15.999) zwischen 1,118 und 0,8177 (fallend). Der Funktionsabschnitt des Wer-

tebereichs3,2 wird mit 1 gleichgesetzt und nach dem 𝑣𝑧𝑣𝐸 aufgelöst:  

𝑠𝑔34 𝐼(150.000,10.909 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 15.999) = 1 

<=> 5 ∗ 𝑠𝑔 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸

5
) − 4 ∗ 𝑠𝑔(𝑣𝑧𝑣𝐸) = 1 

<=> 5 ∗ (2 ∗ 192,59 ∗ 10−8 ∗ (30.000 + 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 15.999) + 0,2397) − 4

∗ (2 ∗ 979,18 ∗ 10−8 ∗ (𝑣𝑧𝑣𝐸 − 10.908) + 0,14) = 1 

<=> 5 ∗ 2 ∗ 192,59 ∗ 10−8 ∗ 𝑣𝑧𝑣𝐸 + 5 ∗ 2 ∗ 192,59 ∗ 10−8 ∗ 14.001 + 5 ∗ 0,2397− 4

∗ 2 ∗ 979,18 ∗ 10−8 ∗ 𝑣𝑧𝑣𝐸 + 4 ∗ 2 ∗ 979,18 ∗ 10−8 ∗ 10.908 − 4 ∗ 0,14

= 1 

<=> 590,754 ∗ 10−7 ∗ 𝑣𝑧𝑣𝐸 = 0,762616894 
 

<=> 𝑣𝑧𝑣𝐸 =
0,762616894

590,754 ∗ 10−7
 

 
<=> 𝒗𝒛𝒗𝑬 = 𝟏𝟐. 𝟗𝟎𝟗, 𝟐𝟏 ≈ 𝟏𝟐. 𝟗𝟎𝟗 

 

 

Hieraus ergibt sich der Wertebereich des 𝑣𝑧𝑣𝐸, in dem es bei 𝑎𝑜𝐸 = 150.000 zu Tarifver-

werfungen kommt: 

𝑠𝑔34 𝐼(150.000,0 < 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 12.909) > 1 
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Anhang 10:  Aufschlüsselung der Steigung der Grenzsteuersatzfunktion (𝜹𝒗𝒛𝒗𝑬) des 

§ 34 Abs. 1 EStG in den verschiedenen Tarifzonen 

Einzelveranlagung: 

Tarifzone: 
 

𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 

 

𝑣𝑧𝑣𝐸 > 0, Tarifzone: 

𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 0 1 2 3 4 5 

1 0 0 –  – – – 

2 
1

5
∗ 2 ∗ 𝑝2 5 ∗ 2 ∗ 𝑝2 2 ∗ 𝑝2 – – – 

3 
1

5
∗ 2 ∗ 𝑝3 5 ∗ 2 ∗ 𝑝3 

5 ∗ 2 ∗ 𝑝3
− 4 ∗ 2 ∗ 𝑝2 

2 ∗ 𝑝3 – – 

4 0 0 −4 ∗ 2 ∗ 𝑝2 −4 ∗ 2 ∗ 𝑝3 0 – 

5 0 0 −4 ∗ 2 ∗ 𝑝2 −4 ∗ 2 ∗ 𝑝3 0 0 

 

Zusammenveranlagung: 

Tarifzone: 
 

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
5 + 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
 

 
𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵

2
> 0, Tarifzone: 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵
2

≤ 0 

1 2 3 4 5 

1 0 0 –  – – – 

2 

1

10
∗ 2

∗ 𝑝2 

5

2
∗ 2 ∗ 𝑝2 𝑝2 – – – 

3 

1

10
∗ 2

∗ 𝑝3 

5

2
∗ 2 ∗ 𝑝3 

5

2
∗ 2 ∗ 𝑝3

− 2 ∗ 2 ∗ 𝑝2 
𝑝3 – – 

4 0 0 −2 ∗ 2 ∗ 𝑝2 −2 ∗ 2 ∗ 𝑝3 0 – 

5 0 0 −2 ∗ 2 ∗ 𝑝2 −2 ∗ 2 ∗ 𝑝3 0 0 
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Anhang 11:  Herleitung der formalen Zusammenhänge zur Ermittlung des 

𝒗𝒛𝒗𝑬𝑻𝑽𝑬𝒏𝒅𝒆  

Wertebereich2,1: 

Es wurde herausgearbeitet, dass Tarifverwerfungen in Abhängigkeit von der Höhe der au-

ßerordentlichen Einkünfte erst auftreten, wenn diese die Höhe von 
1−5∗𝑠𝑔2

2∗𝑝2
 (= 𝑇𝑉𝐸2,1) über-

steigen, und dass der Wertebereich2,1 (ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte zzgl. des 

verbleibenden zu versteuernden Einkommens fällt in die 2. Tarifzone und das verbleibende 

zu versteuernde Einkommen in die 1. Tarifzone des § 32a Abs. 1 EStG) einen negativen 

Zusammenhang zwischen den außerordentlichen Einkünften und dem verbleibenden zu ver-

steuernden Einkommen aufweist. 

𝑓ü𝑟 𝐸1 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸2, 0 < 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸1 𝑔𝑖𝑙𝑡: 

5 ∗ (2 ∗ 𝑝2 + (
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1) + 𝑠𝑔2) = 1 

<=> 𝑎𝑜𝐸 = −5 ∗ 𝑣𝑧𝑣𝐸 + 5 ∗ 𝐸1 +
1 − 5 ∗ 𝑠𝑔2
2 ∗ 𝑝2

 

Aufgrund des negativen Zusammenhangs wird für die außerordentlichen Einkünfte der Mi-

nimalwert (𝑇𝑉𝐸2,1) eingesetzt und die Gleichung nach dem verbleibenden zu versteuernden 

Einkommen aufgelöst: 

1 − 5 ∗ 𝑠𝑔2
2 ∗ 𝑝2

= −5 ∗ 𝑣𝑧𝑣𝐸 + 5 ∗ 𝐸1 +
1 − 5 ∗ 𝑠𝑔2
2 ∗ 𝑝2

 

<=> 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒 = 𝐸1 

Dieser Zusammenhang gilt so lange, bis er durch den Wertebereich3,2 (ein Fünftel der au-

ßerordentlichen Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens fällt in 

die 3. Tarifzone und das verbleibende zu versteuernde Einkommen in die 2. Tarifzone des 

§ 32a Abs. 1 EStG) abgelöst wird, also im Bereich 𝑇𝑉𝐸2,1 < 𝑎𝑜𝐸 < 𝑇𝑉𝐸3,2. 
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Wertebereich3,2: 

Die Grenzsteuersatzfunktion des Wertebereichs3,2 (ein Fünftel der außerordentlichen Ein-

künfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens fällt in die 3. Tarifzone und 

das verbleibende zu versteuernde Einkommen in die 2. Tarifzone des § 32a Abs. 1 EStG), 

wird gleich 1 gesetzt und nach dem verbleibenden zu versteuernden Einkommen aufgelöst: 

𝑓ü𝑟 𝐸2 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸3 ,  𝐸1 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸2 𝑔𝑖𝑙𝑡: 

5 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸2) + 𝑠𝑔3) − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝2 ∗ (𝑣𝑧𝑣𝐸 − 𝐸1) + 𝑠𝑔2) = 1 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒 =
1− 2 ∗ 𝑝3 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 10 ∗ 𝑝3 ∗ 𝐸2 − 5 ∗ 𝑠𝑔3 − 8 ∗ 𝑝2 ∗ 𝐸1 + 4 ∗ 𝑠𝑔2

10 ∗ 𝑝3 − 8 ∗ 𝑝2
 

Im Wertebereich3,2 ist das 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  von der Höhe der außerordentlichen Einkünfte ab-

hängig. Zur Ermittlung des Eckwerts der Tarifverwerfungen (𝑇𝑉𝐸3,2) wird die Gleichung 

nach den außerordentlichen Einkünften aufgelöst und der Minimalwerts des 𝑣𝑧𝑣𝐸 in diesem 

Wertebereich (𝐸1 + 1) eingesetzt: 

𝑎𝑜𝐸

=
1 + (8 ∗ 𝑝2 − 10 ∗ 𝑝3) ∗ (𝐸1 + 1) + 10 ∗ 𝑝3 ∗ 𝐸2 − 5 ∗ 𝑠𝑔3 − 8 ∗ 𝑝2 ∗ 𝐸1 + 4 ∗ 𝑠𝑔2

2 ∗ 𝑝3

= 𝑇𝑉𝐸3,2 

Dieser Zusammenhang gilt so lange, bis er durch den Wertebereich4,3 (ein Fünftel der au-

ßerordentlichen Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens fällt in 

die 4. Tarifzone und das verbleibende zu versteuernde Einkommen in die 3. Tarifzone des 

§ 32a Abs. 1 EStG) abgelöst wird, also im Bereich 𝑇𝑉𝐸3,2 ≤ 𝑎𝑜𝐸 < 𝑇𝑉𝐸4,3. 
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Wertebereich4,3: 

Die Grenzsteuersatzfunktion des Wertebereichs4,3 (ein Fünftel der außerordentlichen Ein-

künfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens fällt in die 4. Tarifzone und 

das verbleibende zu versteuernde Einkommen in die 3. Tarifzone des § 32a Abs. 1 EStG), 

wird gleich 1 gesetzt und nach dem verbleibenden zu versteuernden Einkommen aufgelöst: 

𝑓ü𝑟 𝐸3 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸4,  𝐸2 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸3 𝑔𝑖𝑙𝑡: 

5 ∗ 𝑠𝑔4 − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒 − 𝐸2) + 𝑠𝑔3) = 1 

<=> 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒 = 𝐸2 +
5 ∗ 𝑠𝑔4 − 4 ∗ 𝑠𝑔3 − 1

8 ∗ 𝑝3
 

Im Wertebereich4,3 liegt ein konstantes 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  vor. Damit ein Fünftel der außeror-

dentlichen Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in die 4. Ta-

rifzone fällt, müssen die außerordentlichen Einkünfte somit mindestens folgende Höhe auf-

weisen:  

𝐸3 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  

<=> 𝑎𝑜𝐸 ≥ 5 ∗ (𝐸3 + 1 − 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒) 

<=> 𝑎𝑜𝐸 = 5 ∗ (𝐸3 + 1 − (𝐸2 +
5 ∗ 𝑠𝑔4 − 4 ∗ 𝑠𝑔3 − 1

8 ∗ 𝑝3
)) = 𝑇𝑉𝐸4,3 

Dieser Zusammenhang gilt so lange, bis er durch den Wertebereich5,3 (ein Fünftel der au-

ßerordentlichen Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens fällt in 

die 5. Tarifzone und das verbleibende zu versteuernde Einkommen in die 3. Tarifzone des 

§ 32a Abs. 1 EStG) abgelöst wird, also im Bereich 𝑇𝑉𝐸4,3 ≤ 𝑎𝑜𝐸 < 𝑇𝑉𝐸5,3. 
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Wertebereich5,3: 

Die Grenzsteuersatzfunktion des Wertebereichs5,3 (ein Fünftel der außerordentlichen Ein-

künfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens fällt in die 5. Tarifzone und 

das verbleibende zu versteuernde Einkommen in die 3. Tarifzone des § 32a Abs. 1 EStG), 

wird gleich 1 gesetzt und nach dem verbleibenden zu versteuernden Einkommen aufgelöst: 

𝑓ü𝑟 𝐸4 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸,  𝐸2 + 1 ≤ 𝑣𝑧𝑣𝐸 ≤ 𝐸3 𝑔𝑖𝑙𝑡: 

5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ (2 ∗ 𝑝3 ∗ (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒 − 𝐸2) + 𝑠𝑔3) = 1 

<=> 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒 = 𝐸2 +
5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ 𝑠𝑔3 − 1

8 ∗ 𝑝3
 

Im Wertebereich5,3 liegt ein konstantes 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  vor. Damit ein Fünftel der außeror-

dentlichen Einkünfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in die 5. Ta-

rifzone fällt, müssen die außerordentlichen Einkünfte somit mindestens folgende Höhe auf-

weisen:  

𝐸4 + 1 ≤
𝑎𝑜𝐸

5
+ 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒  

<=> 𝑎𝑜𝐸 ≥ 5 ∗ (𝐸4 + 1 − 𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒) 

<=> 𝑎𝑜𝐸 = 5 ∗ (𝐸4 + 1 − (𝐸2 +
5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ 𝑠𝑔3 − 1

8 ∗ 𝑝3
)) = 𝑇𝑉𝐸5,3 

Dieser Zusammenhang gilt ab dem Wertebereich5,3 (ein Fünftel der außerordentlichen Ein-

künfte zzgl. des verbleibenden zu versteuernden Einkommens fällt in die 5. Tarifzone und 

das verbleibende zu versteuernde Einkommen in die 3. Tarifzone des § 32a Abs. 1 EStG), 

also für 𝑎𝑜𝐸 ≥ 𝑇𝑉𝐸5,3. 
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Anhang 12:  Allgemeingültige Definition der Variablen 𝒗𝒛𝒗𝑬𝑻𝑽𝑩𝒆𝒈𝒊𝒏𝒏_𝑨𝑩 und 

𝒗𝒛𝒗𝑬𝑻𝑽𝑬𝒏𝒅𝒆_𝑨𝑩 mit Konkretisierung für den Veranlagungszeit-

raum 2023 

Allgemein: 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛_𝐴𝐵

= 

{
 

 −0,1 ∗ 𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵 +𝐸1 −
𝑠𝑔2
2 ∗ 𝑝2

+
1

10 ∗ 𝑝2
                    𝑓ü𝑟 𝑇𝑉𝐸2,1 <

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

≤ −5 + 5 ∗ 𝐸1 + 𝑇𝑉𝐸2,1

1 𝑓ü𝑟 
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

> −5 + 5 ∗ 𝐸1 +𝑇𝑉𝐸2,1 }
 

 
 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵

=

{
 
 
 
 

 
 
 
 

  

𝐸1                                                                                                                             𝑓ü𝑟 𝑇𝑉𝐸2,1 <
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

< 𝑇𝑉𝐸3,2

1 − 𝑝3 ∗ 𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵 + 10 ∗ 𝑝3 ∗ 𝐸2 − 5 ∗ 𝑠𝑔3 − 8 ∗ 𝑝2 ∗ 𝐸1 + 4 ∗ 𝑠𝑔2
10 ∗ 𝑝3 − 8 ∗ 𝑝2

𝑓ü𝑟 𝑇𝑉𝐸3,2 ≤ 
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

< 𝑇𝑉𝐸4,3

𝐸2 +
5 ∗ 𝑠𝑔4 − 4 ∗ 𝑠𝑔3− 1

8 ∗ 𝑝3
                                                                        𝑓ü𝑟 𝑇𝑉𝐸4,3  ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

< 𝑇𝑉𝐸5,3

𝐸2 +
5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ 𝑠𝑔3− 1

8 ∗ 𝑝3
                                                    𝑓ü𝑟 

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

≥ 𝑇𝑉𝐸5,3 }
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

𝑚𝑖𝑡 

 𝑇𝑉𝐸2,1 =
1− 5 ∗ 𝑠𝑔2
2 ∗ 𝑝2

 

𝑇𝑉𝐸3,2 =
1 + (8 ∗ 𝑝2 − 10 ∗ 𝑝3) ∗ (𝐸1 + 1) + 10 ∗ 𝑝3 ∗ 𝐸2 − 5 ∗ 𝑠𝑔3 − 8 ∗ 𝑝2 ∗ 𝐸1 + 4 ∗ 𝑠𝑔2

2 ∗ 𝑝3
 

𝑇𝑉𝐸4,3 = 5 ∗ (𝐸3 + 1− (𝐸2+
5 ∗ 𝑠𝑔4 − 4 ∗ 𝑠𝑔3 − 1

8 ∗ 𝑝3
)) 

𝑇𝑉𝐸5,3 = 5 ∗ (𝐸4 + 1− (𝐸2+
5 ∗ 𝑠𝑔5 − 4 ∗ 𝑠𝑔3 − 1

8 ∗ 𝑝3
)) 

 

Veranlagungszeitraum 2023: 

 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛_𝐴𝐵 = {
−0,1 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 13.971                    𝑓ü𝑟 15.318 <

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

≤ 69.853

1 𝑓ü𝑟 
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

> 69.853

} 
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𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵 =

{
 
 
 

 
 
 10.908                                 𝑓ü𝑟 15.318 <

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

< 119.322

0,06520142 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 3.128      𝑓ü𝑟 119.322 ≤
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

< 188.232

      
25.164                                        𝑓ü𝑟 188.232 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

< 1.214.633

34.899                  𝑓ü𝑟 
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

≥ 1.214.633 }
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Anhang 13:  Tabellarische Übersicht der Literaturauswertung im Rahmen des Literature Reviews 

Nr. 

Zeitschrift 

[bzw. anderer 

Publikationstyp] 

Zeitschrif-

ten-Rating 

Wissen-

schaftliche 

Publikation 

Handlungsempfehlungen im Kontext von § 34 Abs. 1 EStG (Methode) 

1 Betriebs-Berater k. w. Z. nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (Fallbeispiel) 

2 
Deutsches  

Steuerrecht 
D ja 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

➔ StAB: Verluste aus anderen Einkünften  

• Verlagerung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens auf den Ehegatten (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (kasuistische Veranlagungssimulation) 

3 
Deutsches  

Steuerrecht 
D ja 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte oder des verbleibenden zu versteuernden Einkom-

mens (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen 

• Ausweis laufender Einkünfte als außerordentliche Einkünfte (verbal) 

4 
Neue Juristische 

Wochenschrift 
– nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

5 Betriebs-Berater k. w. Z. nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

6 
Ertrag- 

Steuerberater 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

➔  StAB: Fortbildungsmaßnahmen bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

7 
NWB Steuer- und 

Wirtschaftsrecht 
k. R. nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (Fallbeispiel) oder des verbleibenden zu versteu-

ernden Einkommens (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

➔ StAB: Betriebsausgaben: z. B. Modernisierungsaufwendungen, einmalige Sonderzahlungen an Arbeit-

nehmer, Betriebsausflug, Fortbildungsmaßnahmen, Rabatte für Kunden, Kundendienstleistungen, Wer-

bungskosten: Reparaturen/Modernisierungen bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, Fortbil-

dungsmaßnahmen bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, Verluste aus anderen Einkünften, Bei-

träge zur Altersvorsorge  
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• Verlagerung außerordentlicher Einkünfte auf Angehörige (verbal) 

• Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranlagungszeiträume (verbal) 

• Schaffung der Voraussetzungen zur Zusammenveranlagung (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (kasuistische Veranlagungssimulation) 

8 
Ertrag- 

Steuerberater 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (kasuistische Veranlagungssimulation) 

9 Impulse – nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

➔ StAB: Verluste aus anderen Einkünften 

10 
Immobilien  

Zeitung 
– nein 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: Verluste aus anderen Einkünften 

11 Der Betrieb D ja • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

12 Betriebs-Berater k. w. Z. nein • Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (taxografische Analyse) 

13 
Kölner  

Steuerdialog 
k. R. nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte oder des verbleibenden zu versteuernden Einkom-

mens (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: degressive AfA, Ansparrücklage941, Sonderabschreibungen, Anschaffung/Herstellung geringwer-

tiger Wirtschaftsgüter, Erhaltungsaufwand, Rückstellungsbildung für unterlassene Instandhaltungsarbei-

ten, Abbruch von Gebäuden oder Teilgebäuden, Selbsterstellung immaterieller Erzeugnisse: z. B. EDV-

Programme, Aufwendungen für Grundlagenforschung und Weiterentwicklung eigener Erzeugnisse, 
Durchführung von Werbemaßnahmen, betriebliche Spenden, Erteilung/Erhöhung von Pensionszusagen 

• Verlagerung außerordentlicher Einkünfte oder des verbleibenden zu versteuernden Einkommens auf Ange-

hörige (verbal) 

• Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranlagungszeiträume (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

14 
Ertrag- 

Steuerberater 
– nein 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: Verluste aus anderen Einkünften 

 
941  Die Terminologie „Ansparrücklage“ bezieht sich auf eine alte Rechtslage. Nach aktuellem Recht besteht (unter bestimmten Voraussetzungen) das Wahlrecht zur 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags. Vgl. § 7g Abs. 1 EStG. 



 

266 

 

15 
Fachanwalt  

Arbeitsrecht 
– nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (kasuistische Veranlagungssimulation) 

16 
GmbH- 

Steuerberater 
– nein • Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranlagungszeiträume (verbal) 

17 Der Betrieb D ja 
• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: Spenden 

18 
Ertrag- 

Steuerberater 
– nein 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

➔ StAB: Verluste aus anderen Einkünften 

19 
[Beitrag in  

Sammelwerk] 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

➔ StAB: Verluste aus anderen Einkünften 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

20 AO-Steuerberater – nein • Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

21 
GmbH- 

Steuerberater 
– nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

22 Capital – nein • Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (Fallbeispiel) 

23 
[Beitrag in  

Sammelwerk] 
– nein • Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

24 
GmbH- 

Steuerpraxis 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

➔ StAB: Verluste aus anderen Einkünften 

25 
Berater-Brief  

Vermögen 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranlagungszeiträume (verbal) 

26 
Deutsches  

Steuerrecht 
D ja 

• Intertemporale Verschiebung von Einkünften (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (taxografische Analyse) 

➔ StAB: Spenden 

27 Capital – nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 
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➔ StAB: Verluste aus anderen Einkünften, Sonderausgaben: z. B. Beiträge zur Altersvorsorge, Werbungs-

kosten: z. B. Fortbildungsmaßnahmen bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, Modernisierungs-

maßnahmen bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

28 
Wirtschafts- 

Woche 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: Beiträge zur Altersvorsorge 

29 [Dissertation] – ja 
• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

30 
Die Tabak  

Zeitung 
– nein 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: Verluste aus anderen Einkünften, Sonderausgaben: z. B. Spenden, Gründung/Zuwendungen ge-

meinnützige Stiftung 

31 

Finanz-Rund-

schau Ertragsteu-

errecht 

C ja • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (kasuistische Veranlagungssimulation) 

32 
Wirtschafts- 

Woche 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

➔ StAB: Verluste aus anderen Einkünften, Investitionsabzugsbetrag, Sonderabschreibung 

33 
Arbeit und  

Arbeitsrecht 
– nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

34 
Arbeitsrecht 

Aktuell 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: Sonderausgaben: z. B. Gründung/Zuwendungen gemeinnützige Stiftung 

35 
Ertrag- 

Steuerberater 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (Fallbeispiel) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: Werbungskosten: z. B. Kauf von Heizöl, Erhaltungsaufwendungen, Sanierungsmaßnahmen bei 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, Sonderausgaben: z. B. Spenden, energetische Sanierung 

des eigengenutzten Hauses942, Verluste aus anderen Einkünften  

 
942  Anmerkung: Das Gesetz zur steuerlichen Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden, in dessen Rahmen ein entsprechender Sonderausga-

benabzug eingeführt werden sollte, ist wegen Zustimmungsversagung durch den Bundesrat nicht in Kraft getreten. Vgl. Deutscher Bundestag (2011). Nach aktueller 
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• Ausweis laufender Einkünfte als außerordentliche Einkünfte (verbal) 

36 
Die Betriebswirt-

schaft 
C ja 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (formale Zusammenhänge, taxografische Ana-

lyse) 

➔ StAB: Verschiebung zwischen den Einkünften hin zur Schedulenbesteuerung 

37 
[Beitrag in  

Sammelwerk] 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

38 [Handbuch] – nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (Fallbeispiel) 

39 [Kommentar] – nein 
• Intertemporale Verschiebung von Einkünften (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

40 
[Beitrag in  

Sammelwerk] 
– nein • Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

41 
Ertrag- 

Steuerberater 
– nein • Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

42 Manager Magazin – nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

43 
Die Steuerberater 

Woche 
– nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

44 
Ertrag- 

Steuerberater 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

45 
Ertrag- 

Steuerberater 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

• Verlagerung außerordentlicher Einkünfte auf Angehörige (verbal) 

46 [Kommentar] – nein 

• Intertemporale Verschiebung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

• Verlagerung außerordentlicher Einkünfte oder des verbleibenden zu versteuernden Einkommens auf den Ehe-

gatten (verbal) 

• Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranlagungszeiträume (verbal) 

 
Rechtslage ist für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden, mit deren Durchführung nach dem 31.12.2019 begonnen wurde 

und die vor dem 01.01.2030 abgeschlossen sind, eine Steuerermäßigung zu gewähren. Vgl. § 35c i. V. m. § 52 Abs. 35a EStG. 
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• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

47 

Zeitschrift für 

Erbrecht und Ver-

mögensnachfolge 

– nein 
• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: Sonderausgaben: z. B. Spenden, Gründung/Zuwendungen gemeinnützige Stiftung 

48 [Kommentar] – nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: Verluste aus anderen Einkünften, Spenden, Gründung einer gemeinnützigen Stiftung nur in Aus-

nahmefällen 

49 
Ertrag- 

Steuerberater 
– nein • Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (kasuistische Veranlagungssimulation) 

50 [Kommentar] – nein 

• Intertemporale Verschiebung von Einkünften (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

51 
Leitsatzkartei des 

deutschen Rechts 
– nein 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

➔ StAB: Spenden 

52 
Ertrag- 

Steuerberater 
– nein 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

• Verlagerung außerordentlicher Einkünfte auf Angehörige (verbal) 

• Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranlagungszeiträume (verbal) 

53 [Kommentar] – nein • Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

54 [Handbuch] – nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

55 
[Beitrag in  

Sammelwerk] 
– nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

56 
Familienrecht  

kompakt 
– nein • Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

57 
Gestaltende  

Steuerberatung 
– nein • Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

58 [Kommentar] – nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 
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59 [Onlinequelle] – nein • Intertemporale Verschiebung von außerordentlichen Einkünften (verbal) 

60 

Finanz-Rund-

schau Ertragsteu-

errecht 

C ja 

• Intertemporale Verschiebung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (taxografische Analyse) 

➔ StAB: Verschiebung zwischen den Einkünften hin zur Schedulenbesteuerung 

• Verlagerung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens auf den Ehegatten (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (taxografische Analyse) 

61 
NWB Steuer- und 

Wirtschaftsrecht 
k. R. nein • Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

62 
Erbschaft- 

Steuerberater 
– nein 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

• Verlagerung außerordentlicher Einkünfte auf Angehörige (verbal) 

63 
Neue Zeitschrift 

für Arbeitsrecht 
– nein 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (Fallbeispiel) 

➔ StAB: Werbungskosten, Sonderausgaben: z. B. Kirchensteuer, Beiträge zur Altersvorsorge 

64 [Onlinequelle] – nein • Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

65 [Onlinequelle] – nein 
• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (Fallbeispiel) 

➔ StAB: Investitionsabzugsbetrag, Sonderabschreibung im Zusammenhang mit einer Solaranlage 

66 
Steuer und  

Wirtschaft 
B ja 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (formale Zusammenhänge, taxografische Ana-

lyse) 

➔ StAB: Werbungskosten, Sonderausgaben: z. B. Spenden, Vorsorgeausgleichsleistungen, außergewöhnli-

che Belastungen 

67 
Steuern sparen  

professionell 
– nein 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (kasuistische Veranlagungssimulation) 

➔ StAB: Werbungskosten: z. B. Outplacementberatung 

68 
[Beitrag in  

Sammelwerk] 
– nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte oder des verbleibenden zu versteuernden Einkom-

mens (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 

69 [Kommentar] – nein 

• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte oder des verbleibenden zu versteuernden Einkom-

mens (verbal) 

• Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (verbal) 
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70 [Onlinequelle] – nein 
• Intertemporale Verschiebung außerordentlicher Einkünfte (verbal) 

• Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung (kasuistische Veranlagungssimulation) 
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Anhang 14:  Ergebnismatrix des Literature Reviews 

Nr. 

Sachverhaltsgestaltungen 
Wahl-

recht 

Kon-

zept 1 

Kon-

zept 2 

Merkmalserhebung zu Konzept 2 

Kon-

zept 3 

Kon-

zept 4 

Kon-

zept 5 

Kon-

zept 6 

Kon-

zept 7 
Erläute-

rung 

StAB 

Betriebs-

ausgaben 

Wer-

bungs-

kosten 

Innerpe-

riodische 

Verlust-

verrech-

nung 

Schedulen-

besteue-

rung 

Sonder-

ausgaben 

Außerge-

wöhnli-

che Be-

lastungen 

1 X – – – – – – – – – – – – – 

2 – X X – – X – – – X – – – X 

3 X X X X X – – X X – – X – – 

4 X – – – – – – – – – – – – – 

5 X – – – – – – – – – – – – – 

6 X X X – X – – – – – – – – X 

7 X X X X X X – X – X X – X X 

8 X – – – – – – – – – – – – X 

9 X X X – – X – – – – – – – – 

10 – X X – – X – – – – – – – – 

11 X – – – – – – – – – – – – – 

12 – – – – – – – – – – – – – X 

13 X X X X – – – – – X X – – X 

14 – X X – – X – – – – – – – – 

15 X – – – – – – – – – – – – – 

16 – – – – – – – – – – X – – – 
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17 – X X – – – – X – – – – – – 

18 – X X – – X – – – – – – – – 

19 X X X – – X – – – – – – – X 

20 – – – – – – – – – – – – – X 

21 X – – – – – – – – – – – – – 

22 – – – – – – – – – – – – – X 

23 – X – – – – – – – – – – – – 

24 X X X – – X – – – – – – – – 

25 X – – – – – – – – – X – – – 

26 X X X – – – – X – – – – – – 

27 X X X – X X – X – – – – – – 

28 X X X – – – – X – – – – – – 

29 X – – – – – – – – – – – – X 

30 – X X – – X – X – – – – – – 

31 X – – – – – – – – – – – – – 

32 X X X X – X – – – – – – – – 

33 X – – – – – – – – – – – – – 

34 X X X – – – – X – – – – – – 

35 X X X – X X – X – – – X – – 

36 – X X – – – X – – – – – – – 

37 X X – – – – – – – – – – – – 

38 X – – – – – – – – – – – – – 

39 X – – – – – – – – – – – – X 

40 – – – – – – – – – – – – – X 
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41 – – – – – – – – – – – – – X 

42 X – – – – – – – – – – – – – 

43 X – – – – – – – – – – – – – 

44 X X – – – – – – – – – – – – 

45 X X – – – – – – – X – – – – 

46 X X – – – – – – – X X – – X 

47 – X X – – – – X – – – – – – 

48 X X X – – X – X – – – – – – 

49 – – – – – – – – – – – – – X 

50 X X – – – – – – – – – – – X 

51 – X X – – – – X – – – – – – 

52 – X – – – – – – – X X – – – 

53 – – – – – – – – – – – – – X 

54 X – – – – – – – – – – – – – 

55 X – – – – – – – – – – – – – 

56 – – – – – – – – – – – – – X 

57 – X – – – – – – – – – – – – 

58 X X – – – – – – – – – – – X 

59 X – – – – – – – – – – – – – 

60 X X X – – – X – – X – – – X 

61 – X – – – – – – – – – – – – 

62 – X – – – – – – – X – – – – 

63 – X X – X – – X – – – – – – 

64 X – – – – – – – – – – – – – 
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65 – X X X – – – – – – – – – – 

66 X X X – X – – X X – – – – – 

67 – X X – X – – – – – – – – – 

68 X – – – – – – – – – – – – X 

69 X X – – – – – – – – – – – X 

70 X – – – – – – – – – – – – X 

Summe 44 40 28 5 8 13 2 14 2 8 6 2 1 23 

 

Legende: 

Konzept 1: Intertemporale Verschiebung von Einkünften 

Konzept 2: Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens 

Konzept 3: Verlagerung von Einkünften auf Angehörige 

Konzept 4: Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranlagungszeiträume 

Konzept 5: Ausweis laufender Einkünfte als außerordentliche Einkünfte 

Konzept 6: Schaffung der Voraussetzungen zur Zusammenveranlagung 

Konzept 7: Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenbesteuerung 

 



 

276 

 

Anhang 15:  Matlab-Syntax des Entscheidungsmodells 

%% Entscheidungsmodell zur Generierung steuerlicher Abzugsbeträge im Kontext der Fünftelre-  

         gelung unter Einbezug des Veranlagungswahlrechts von Ehegatten 
 

clear all 
clc 

 

 

%% Programmabschnitt 1: Abfrage der Eingabeparameter 

 

fprintf('Dieses Programm berechnet die Einkommensteuerbelastung bei Vorliegen \nvon außerordentli-

chen Einkünften unter Anwendung der Fünftelregelung \nund prüft, ob durch die Generierung eines steu-

erlichen Abzugsbetrags \neine Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens erzielt werden kann.\n\n') 

 

Anzahl_Pers = input('Bitte geben Sie an, ob die Steuerplanungsanalyse für eine Person \n(Eingabe: "1") 

oder für zwei Personen unter Berücksichtigung des \nVeranlagungswahlrechts (Eingabe: "2") erfolgen 
soll: '); 

 

if Anzahl_Pers == 1 

    fprintf('\nBitte geben Sie die Einkünftestruktur der Person an: \n') 

    aoE_A = floor(input('Außerordentliche Einkünfte (in €): '));   

    vzvE_A = floor(input('Verbleibendes zu versteuerndes Einkommen (in €): ')); 

    aoE_B = 0; 

    vzvE_B = 0; 

elseif Anzahl_Pers == 2 

    fprintf('\nBitte geben Sie die Einkünftestruktur der beiden Personen an: \n') 

    aoE_A = floor(input('Außerordentliche Einkünfte Person A (in €): '));   

    vzvE_A = floor(input('Verbleibendes zu versteuerndes Einkommen Person A (in €): ')); 
    aoE_B = floor(input('Außerordentliche Einkünfte Person B (in €): '));   

    vzvE_B = floor(input('Verbleibendes zu versteuerndes Einkommen Person B (in €): ')); 

else 

    fprintf('Fehler: Eingabe der Personenanzahl unzulässig.') 

    return 

end 

 

VZ = input('\nBitte geben Sie an, für welchen Veranlagungszeitraum die Berechnung \nerfolgen soll 

(JJJJ): '); 

 

 
%% Programmabschnitt 2: Veranlagungssimulation(en) der gegebenen Einkünftestruktur 

 

% Einlesen der Tarifparameter   

if (VZ < 2014) || (VZ > 2023) 

    fprintf('\nFehler: Die Tarifparameter des eingegebenen Veranlagungszeitraums \nsind im Programm 

nicht hinterlegt.\n') 

    return 

else 

    [E1,E2,E3,E4,sg2,sg3,sg4,sg5,p2,p3,S2,C4,C5] = Tarifparameter(VZ); 

end 

 
% Hilfsvariablen 

zvE_A = vzvE_A + aoE_A; 

zvE_B = vzvE_B + aoE_B; 

y_A = floor(aoE_A/5 + vzvE_A); % Verschlankung des Skripts 

y_B = floor(aoE_B/5 + vzvE_B); % Verschlankung des Skripts 
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aoE_AB = aoE_A + aoE_B; 
vzvE_AB = vzvE_A + vzvE_B;  

y_AB = floor(aoE_AB/5 + vzvE_AB); % Verschlankung des Skripts 

zvE_AB = zvE_A + zvE_B; 

 

% Steuerberechnung für gegebene Einkünftestruktur 

% Berechnung der Einkommensteuer gem. § 34 Abs. 1 EStG - Einzelveranlagung Person A 

[S_ges_A,sg_ges_A] = 

Steuer_A(aoE_A,vzvE_A,y_A,zvE_A,E1,E2,E3,E4,sg2,sg3,sg4,sg5,p2,p3,S2,C4,C5); 

HNE_A = zvE_A - S_ges_A; % Haushaltsnettoeinkommen Person A 

 

% Berechnung der Einkommensteuer gem. § 34 Abs. 1 EStG - Einzelveranlagung Person B   
if Anzahl_Pers == 2 

    [S_ges_B,sg_ges_B] = 

Steuer_B(aoE_B,vzvE_B,y_B,zvE_B,E1,E2,E3,E4,sg2,sg3,sg4,sg5,p2,p3,S2,C4,C5); 

    HNE_B = zvE_B - S_ges_B; % Haushaltsnettoeinkommen Person B 

    S_ges_AB_EV = S_ges_A + S_ges_B; 

    HNE_AB_EV = HNE_A + HNE_B; % Haushaltsnettoeinkommen der Personen A und B bei Einzel- 

                                                                    veranlagung 

end     

     

% Berechnung der Einkommensteuer gem. § 34 Abs. 1 EStG - Zusammenveranlagung Personen A und B 

if Anzahl_Pers == 2 

    [S_ges_AB_ZV,sg_ges_ZV_AB] = 
Steuer_AB_ZV(aoE_AB,vzvE_AB,y_AB,zvE_AB,E1,E2,E3,E4,sg2,sg3,sg4,sg5,p2,p3,S2,C4,C5); 

    HNE_AB_ZV = zvE_AB - S_ges_AB_ZV; % Haushaltsnettoeinkommen der Personen A und B bei   

                                                                               Zusammenveranlagung 

end 

 

% Vergleich der Veranlagungsarten  

if Anzahl_Pers == 2 

    if HNE_AB_ZV > HNE_AB_EV % Zusammenveranlagung vorteilhaft 

        Vorteil_Veranlagung =  HNE_AB_ZV - HNE_AB_EV; 

        HNE_Vergleich_Veranlagung = HNE_AB_ZV; % Vergleichswert für Steuerplanungsanalyse 

    elseif HNE_AB_ZV < HNE_AB_EV % Einzelveranlagung vorteilhaft 
        Vorteil_Veranlagung =  HNE_AB_EV - HNE_AB_ZV; 

        HNE_Vergleich_Veranlagung = HNE_AB_EV; 

    elseif HNE_AB_ZV == HNE_AB_EV % Zusammen- und Einzelveranlagung führen zum selben Er- 

                                                                        gebnis 

        Vorteil_Veranlagung = 0; 

        HNE_Vergleich_Veranlagung = HNE_AB_EV; 

    end 

end 

 

% Ausgabe des Ergebnisses für gegebene Einkünftestruktur 

fprintf('\nErgebnis der Berechnung:\n') 

 
if Anzahl_Pers == 1 

    fprintf('Bei der gegebenen Einkünftestruktur ergibt sich eine Steuerbelastung \ni. H. v. %d € und ein  

    Haushaltsnettoeinkommen i. H. v. %d €.\n\n',S_ges_A,HNE_A) 

else 

    if HNE_AB_ZV > HNE_AB_EV 

        fprintf('Bei der gegebenen Einkünftestruktur ist die Wahl der Zusammen-\nveranlagung vorteilhaft  

        (Vorteil ggü. Einzelveranlagung: %d €).\n',Vorteil_Veranlagung) 

        fprintf('Es ergibt sich eine Steuerbelastung i. H. v. %d € und \nein Haushaltsnettoeinkommen i. H. v.  

        %d €.\n\n',S_ges_AB_ZV,HNE_AB_ZV) 

        %fprintf('Der Vorteil ggü. der Einzelveranlagung beträgt %d €.\n\n',Vorteil_Veranlagung) 

    elseif HNE_AB_ZV < HNE_AB_EV 
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        fprintf('Bei der gegebenen Einkünftestruktur ist die Wahl der Einzelveran-\nlagung vorteilhaft (Vor- 
        teil ggü. Zusammenveranlagung: %d €).\n',Vorteil_Veranlagung) 

        fprintf('Es ergibt sich eine Steuerbelastung i. H. v. %d € und \nein Haushaltsnettoeinkommen i. H. v.  

        %d €.\n\n',S_ges_AB_EV,HNE_AB_EV) 

        %fprintf('Der Vorteil ggü. der Zusammenveranlagung beträgt %d €.\n\n',Vorteil_Veranlagung)         

    elseif HNE_AB_ZV == HNE_AB_EV 

        fprintf('Bei der gegebenen Einkünftestruktur führen die Einzel- \nund Zusammenveranlagung zum  

        gleichen Ergebnis.\n') 

        fprintf('Es ergibt sich eine Steuerbelastung i. H. v. %d € und \nein Haushaltsnettoeinkommen i. H. v.  

        %d €.\n\n',S_ges_AB_ZV, HNE_AB_ZV) 

    end  

end 
 

     

%% Programmabschnitt 3: Veranlagungssimulation(en) unter Einbezug steuerlicher Abzugsbe- 

         träge   

 

% Ermittlung des Referenzwerts für das verbleibende zu versteuernde Einkommen 

[vzvE_A_Ref] = vzvE_A_Ref(aoE_A,E1,sg2,p2);  

 

if Anzahl_Pers == 2 

    [vzvE_B_Ref] = vzvE_B_Ref(aoE_B,E1,sg2,p2);   

    [vzvE_AB_Ref] = vzvE_AB_Ref(aoE_AB,E1,sg2,p2);  

end     
 

% Steuerberechnung für modifizierte Einkünftestruktur 

if (vzvE_A_Ref >= vzvE_A) || (vzvE_A_Ref == -999) %Hilfswert 

    HNE_A_Ref = HNE_A; 

else 

    y_A_Ref = floor(aoE_A/5 + vzvE_A_Ref); 

    [S_ges_A_Ref,sg_ges_A_Ref] = 

Steuer_A_Ref(vzvE_A_Ref,y_A_Ref,E1,E2,E3,E4,sg2,sg3,sg4,sg5,p2,p3,S2,C4,C5); 

    HNE_A_Ref = aoE_A + vzvE_A_Ref - S_ges_A_Ref; 

end 

     
if Anzahl_Pers == 2 

    if (vzvE_B_Ref >= vzvE_B) || (vzvE_B_Ref == -999) %Hilfswert 

        HNE_B_Ref = HNE_B; 

    else 

        y_B_Ref = floor(aoE_B/5 + vzvE_B_Ref); 

        [S_ges_B_Ref,sg_ges_B_Ref] = 

Steuer_B_Ref(vzvE_B_Ref,y_B_Ref,E1,E2,E3,E4,sg2,sg3,sg4,sg5,p2,p3,S2,C4,C5); 

        HNE_B_Ref = aoE_B + vzvE_B_Ref - S_ges_B_Ref; 

    end 

           

    if (HNE_A_Ref > HNE_A) && (HNE_B_Ref > HNE_B) 

        HNE_AB_EV_Ref = HNE_A_Ref + HNE_B_Ref;  
    elseif (HNE_A_Ref > HNE_A) && (HNE_B_Ref <= HNE_B) 

        HNE_AB_EV_Ref = HNE_A_Ref + HNE_B; 

    elseif (HNE_A_Ref <= HNE_A) && (HNE_B_Ref > HNE_B) 

        HNE_AB_EV_Ref = HNE_A + HNE_B_Ref; 

    else 

        HNE_AB_EV_Ref = HNE_A + HNE_B; 

    end 

     

    if (vzvE_AB_Ref >= vzvE_AB) || (vzvE_AB_Ref == -999) %Hilfswert 

        HNE_AB_ZV_Ref = HNE_AB_ZV; 

    else 
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        y_AB_Ref = floor(aoE_AB/5 + vzvE_AB_Ref); 
        [S_ges_AB_ZV_Ref,sg_ges_AB_ZV_Ref] =  

        Steuer_AB_ZV_Ref(vzvE_AB_Ref,y_AB_Ref,E1,E2,E3,E4,sg2,sg3,sg4,sg5,p2,p3,S2,C4,C5); 

        HNE_AB_ZV_Ref = aoE_AB + vzvE_AB_Ref - S_ges_AB_ZV_Ref; 

    end 

end 

 

% Vergleich der Veranlagungsarten bei modifizierter Einkünftestruktur 

if Anzahl_Pers == 2 

    if HNE_AB_ZV_Ref > HNE_AB_EV_Ref % Zusammenveranlagung vorteilhaft 

        HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref = HNE_AB_ZV_Ref; % Vergleichswert für Steuerplanungsana- 

        lyse 
    elseif HNE_AB_ZV < HNE_AB_EV % Einzelveranlagung vorteilhaft 

        HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref = HNE_AB_EV_Ref; 

    else % Zusammen- und Einzelveranlagung führen zum selben Ergebnis 

        HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref = HNE_AB_EV_Ref; 

    end 

end 

 

 

%% Programmabschnitt 4: Ausgabe des Ergebnisses der Steuerplanungsanalyse mit etwaiger  

         Handlungsempfehlung 

 

fprintf('Ergebnis der Steuerplanungsanalyse:\n') 
 

if Anzahl_Pers == 1 

    if HNE_A_Ref > HNE_A 

        StAB = vzvE_A - vzvE_A_Ref; % Steuerlicher Abzugsbetrag  

        Vorteil_StAB = HNE_A_Ref - HNE_A; % Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens durch steuer- 

                                                                              lichen Abzugsbetrag 

        fprintf('Durch eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in \nForm eines  

        steuerlichen Abzugsbetrags i. H. v. %d € kann \ndas Haushaltsnettoeinkommen auf %d € erhöht  

        werden.\n',StAB,HNE_A_Ref) 

        fprintf('Der durch die Sachverhaltsgestaltung resultierende Vorteil beträgt \n%d €.\n',Vorteil_StAB) 

    else 
        fprintf('Eine Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens durch Generierung \neines steuerlichen Ab- 

        zugsbetrags ist bei der gegebenen \nEinkünftestruktur nicht möglich.\n') 

    end 

else 

    if HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref > HNE_Vergleich_Veranlagung 

     

        if HNE_AB_ZV_Ref > HNE_AB_EV_Ref 

            Vorteil_Veranlagung_Ref = HNE_AB_ZV_Ref - HNE_AB_EV_Ref;  

            HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref = HNE_AB_ZV_Ref; 

            StAB = vzvE_AB - vzvE_AB_Ref; 

            Vorteil_StAB = HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref - HNE_Vergleich_Veranlagung; 

            fprintf('Durch eine Minderung des gemeinsamen verbleibenden zu versteuernden \nEinkommens  
            der Personen A und B in Form eines steuerlichen Abzugs-\nbetrags i. H. v. %d € kann das Haus- 

            haltsnettoeinkommen bei Wahl \nder Zusammenveranlagung auf %d € erhöht wer- 

            den.\n',StAB,HNE_AB_ZV_Ref) 

             

        elseif HNE_AB_ZV_Ref < HNE_AB_EV_Ref 

            Vorteil_Veranlagung_Ref =  HNE_AB_EV_Ref - HNE_AB_ZV_Ref; 

            HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref = HNE_AB_EV_Ref; 

             

            if (HNE_A_Ref > HNE_A) && (HNE_B_Ref > HNE_B) 

                StAB_A_EV = vzvE_A - vzvE_A_Ref; 

                StAB_B_EV = vzvE_B - vzvE_B_Ref; 
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                Vorteil_StAB = HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref - HNE_Vergleich_Veranlagung; 
                fprintf('Durch eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in \nForm ei- 

                nes steuerlichen Abzugsbetrags bei der Person A i. H. v. %d € und bei der Person B i. H. v. %d  

                € \nkann das Haushaltsnettoeinkommen bei Wahl der Einzelveranlagung auf %d € erhöht wer- 

                den.\n',StAB_A_EV,StAB_B_EV,HNE_AB_EV_Ref) 

             

            elseif (HNE_A_Ref > HNE_A) && (HNE_B_Ref <= HNE_B) 

                StAB_A_EV = vzvE_A - vzvE_A_Ref; 

                Vorteil_StAB = HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref - HNE_Vergleich_Veranlagung; 

                fprintf('Durch eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in \nForm ei- 

                nes steuerlichen Abzugsbetrags bei der Person A i. H. v. %d € \nkann das Haushaltsnettoein- 

                kommen bei Wahl der Einzelveranlagung auf \n%d € erhöht wer-      
                den.\n',StAB_A_EV,HNE_AB_EV_Ref) 

                 

            elseif (HNE_A_Ref <= HNE_A) && (HNE_B_Ref > HNE_B) 

                StAB_B_EV = vzvE_B - vzvE_B_Ref; 

                Vorteil_StAB = HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref - HNE_Vergleich_Veranlagung; 

                fprintf('Durch eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in \nForm ei- 

                nes steuerlichen Abzugsbetrags bei der Person B i. H. v. %d € \nkann das Haushaltsnettoein- 

                kommen bei Wahl der Einzelveranlagung auf \n%d € erhöht wer- 

                den.\n',StAB_B_EV,HNE_AB_EV_Ref) 

            end 

             

        elseif HNE_AB_ZV_Ref == HNE_AB_EV_Ref  
            Vorteil_Veranlagung_Ref = 0; 

            HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref = HNE_AB_EV_Ref; 

            StAB_A_EV = vzvE_A - vzvE_A_Ref; 

            StAB_B_EV = vzvE_B - vzvE_B_Ref; 

            Vorteil_StAB = HNE_Vergleich_Veranlagung_Ref - HNE_Vergleich_Veranlagung; 

                if (StAB_A_EV > 0) && (StAB_B_EV > 0) 

                    fprintf('Durch eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in \nForm  

                    eines steuerlichen Abzugsbetrags bei der Person A i. H. v. %d € \nund bei der Person B i. H.  

                    v. %d € kann das Haushaltsnettoeinkommen \nauf %d € erhöht werden.     

                    ',StAB_A_EV,StAB_B_EV,HNE_AB_EV_Ref) 

                elseif (StAB_A_EV > 0) && (StAB_B_EV <= 0) 
                    fprintf('Durch eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in \nForm  

                    eines steuerlichen Abzugsbetrags bei der Person A i. H. v. %d € \nkann das Haushaltsnetto- 

                    einkommen auf %d € erhöht werden. ',StAB_A_EV,HNE_AB_EV_Ref) 

                elseif (StAB_A_EV <= 0) && (StAB_B_EV > 0) 

                    fprintf('Durch eine Minderung des verbleibenden zu versteuernden Einkommens in \nForm  

                    eines steuerlichen Abzugsbetrags bei der Person B i. H. v. %d € \nkann das Haushaltsnetto- 

                    einkommen auf %d € erhöht werden. ',StAB_B_EV,HNE_AB_EV_Ref) 

                end 

            fprintf('Einzel- und Zusammenveranlagung führen \nin diesem Fall zum selben Ergebnis.\n') 

        end 

         

    fprintf('Der durch die Sachverhaltsgestaltung resultierende Vorteil beträgt \n%d €.\n',Vorteil_StAB)     
             

    else 

        fprintf('Eine Erhöhung des Haushaltsnettoeinkommens durch Generierung \neines steuerlichen Ab- 

        zugsbetrags ist bei der gegebenen \nEinkünftestruktur nicht möglich.\n') 

    end 

end 

 

function [E1,E2,E3,E4,sg2,sg3,sg4,sg5,p2,p3,S2,C4,C5] = Tarifparameter(VZ) 

    if VZ == 2023 

        E1 = 10908; 

        E2 = 15999; 
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        E3 = 62809; 
        E4 = 277825; 

        sg2 = 0.14; 

        sg3 = 0.2397; 

        sg4 = 0.42; 

        sg5 = 0.45; 

        p2 = 979.18*10^-8; 

        p3 = 192.59*10^-8; 

        S2 = 966.53; 

        C4 = 9972.98; 

        C5 = 18307.73; 

    elseif VZ == 2022 
        E1 = 10347; 

        E2 = 14926; 

        E3 = 58596; 

        E4 = 277825; 

        sg2 = 0.14; 

        sg3 = 0.2397; 

        sg4 = 0.42; 

        sg5 = 0.45; 

        p2 = 1088.67*10^-8; 

        p3 = 206.43*10^-8; 

        S2 = 869.32; 

        C4 = 9336.45; 
        C5 = 17671.20; 

    elseif VZ == 2021 

        E1 = 9744; 

        E2 = 14753; 

        E3 = 57918; 

        E4 = 274612; 

        sg2 = 0.14; 

        sg3 = 0.2397; 

        sg4 = 0.42; 

        sg5 = 0.45; 

        p2 = 995.21*10^-8; 
        p3 = 208.85*10^-8; 

        S2 = 950.96; 

        C4 = 9136.63; 

        C5 = 17374.99; 

    elseif VZ == 2020 

        [...]    

    elseif VZ == 2014 

        E1 = 8354; 

        E2 = 13469; 

        E3 = 52881; 

        E4 = 250730; 

        sg2 = 0.14; 
        sg3 = 0.2397; 

        sg4 = 0.42; 

        sg5 = 0.45; 

        p2 = 974.58*10^-8; 

        p3 = 228.74*10^-8; 

        S2 = 971; 

        C4 = 8239; 

        C5 = 15761; 

    end 

end 

 



 

282 

 

function [vzvE_A_Ref] = vzvE_A_Ref(aoE_A,E1,sg2,p2)  
    if aoE_A <= floor((1-5*sg2)/(2*p2))  

        vzvE_A_Ref = -999; %Hilfswert 

    elseif aoE_A <= floor(-5+5*E1+(1-5*sg2)/(2*p2)) 

        vzvE_A_Ref = floor(-0.2*aoE_A+E1+(1-5*sg2)/(10*p2)-1);  

    elseif aoE_A > floor(-5+5*E1+(1-5*sg2)/(2*p2)) 

        vzvE_A_Ref = 0; 

    end 

end 

function [vzvE_B_Ref] = vzvE_B_Ref(aoE_B,E1,sg2,p2)  

    if aoE_B <= floor((1-5*sg2)/(2*p2)) 

        vzvE_B_Ref = -999; %Hilfswert 

    elseif aoE_B <= floor(-5+5*E1+(1-5*sg2)/(2*p2)) 
        vzvE_B_Ref = floor(-0.2*aoE_B+E1+(1-5*sg2)/(10*p2)-1);  

    elseif aoE_B > floor(-5+5*E1+(1-5*sg2)/(2*p2)) 

        vzvE_B_Ref = 0; 

    end 

end 

function [S_ges_A,sg_ges_A] = 

Steuer_A(aoE_A,vzvE_A,y_A,zvE_A,E1,E2,E3,E4,sg2,sg3,sg4,sg5,p2,p3,S2,C4,C5) 

    if aoE_A > 0         

        if vzvE_A >= 0 % § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG  

            % Einkommensteuer gem. § 32a EStG auf das vzvE_A 

            if vzvE_A <= E1 

                S_32a_vzvE_A = 0; 

                sg_32a_vzvE_A = 0; 
            elseif vzvE_A <= E2 

                S_32a_vzvE_A = floor((p2*(vzvE_A-E1)+sg2)*(vzvE_A-E1));  

                sg_32a_vzvE_A = 2*p2*(vzvE_A-E1)+sg2; 

            elseif vzvE_A <= E3 

                S_32a_vzvE_A = floor((p3*(vzvE_A-E2)+sg3)*(vzvE_A-E2)+S2);  

                sg_32a_vzvE_A = 2*p3*(vzvE_A-E2)+sg3; 

            elseif vzvE_A <= E4 

                S_32a_vzvE_A = floor(sg4*vzvE_A-C4); 

                sg_32a_vzvE_A = sg4; 

            else 

                S_32a_vzvE_A = floor(sg5*vzvE_A-C5); 
                sg_32a_vzvE_A = sg5; 

            end 

     

            % Einkommensteuer gem. § 32a EStG auf (aoE_A/5 + vzvE_A =) y_A 

            if y_A <= E1 

                S_32a_y_A = 0; 

                sg_32a_y_A = 0; 

            elseif y_A <= E2 

                S_32a_y_A = floor((p2*(y_A-E1)+sg2)*(y_A-E1)); 

                sg_32a_y_A = 2*p2*(y_A-E1)+sg2; 

            elseif y_A <= E3 

                S_32a_y_A = floor((p3*(y_A-E2)+sg3)*(y_A-E2)+S2);  
                sg_32a_y_A = 2*p3*(y_A-E2)+sg3; 

            elseif y_A <= E4 

                S_32a_y_A = floor(sg4*y_A-C4); 

                sg_32a_y_A = sg4; 

            else 

                S_32a_y_A = floor(sg5*y_A-C5); 

                sg_32a_y_A = sg5; 

            end 
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            S_ges_A = 5*S_32a_y_A - 4*S_32a_vzvE_A;  
            sg_ges_A = 5*sg_32a_y_A - 4*sg_32a_vzvE_A;  

     

        else % § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG (vzvE_A < 0) 

            if floor(zvE_A/5) <= E1 

                S_ges_A = 0; 

                sg_ges_A = 0; 

            elseif floor(zvE_A/5) <= E2 

                S_ges_A = floor(5*((p2*(floor(zvE_A/5)-E1)+sg2)*(floor(zvE_A/5)-E1)));  

                sg_ges_A = 2*p2*(zvE_A/5-E1)+sg2; 

            elseif floor(zvE_A/5) <= E3 

                S_ges_A = floor(5*((p3*(floor(zvE_A/5)-E2)+sg3)*(floor(zvE_A/5)-E2)+S2)); 
                sg_ges_A = 2*p3*(zvE_A/5-E2)+sg3; 

            elseif floor(zvE_A/5) <= E4 

                S_ges_A = floor(5*(sg4*floor(zvE_A/5)-C4)); 

                sg_ges_A = sg4;  

            else 

                S_ges_A = floor(5*(sg5*floor(zvE_A/5)-C5)); 

                sg_ges_A = sg5;  

            end         

        end 

    else 

        if zvE_A <= E1 

            S_ges_A = 0; 
            sg_ges_A = 0; 

        elseif zvE_A <= E2 

            S_ges_A = floor((p2*(zvE_A-E1)+sg2)*(zvE_A-E1));  

            sg_ges_A = 2*p2*(zvE_A-E1)+sg2; 

        elseif zvE_A <= E3 

            S_ges_A = floor((p3*(zvE_A-E2)+sg3)*(zvE_A-E2)+S2); 

            sg_ges_A = 2*p3*(zvE_A-E2)+sg3; 

        elseif zvE_A <= E4 

            S_ges_A = floor(sg4*zvE_A-C4); 

            sg_ges_A = sg4;  

        else 
            S_ges_A = floor(sg5*zvE_A-C5); 

            sg_ges_A = sg5;  

        end    

   end 

end 

 

[Hinweis: function [S_ges_B,sg_ges_B], function [S_ges_A_Ref,sg_ges_A_Ref], function 

[S_ges_B_Ref,sg_ges_B_Ref] jeweils analog] 

function [S_ges_AB_ZV,sg_ges_ZV_AB] = 

Steuer_AB_ZV(aoE_AB,vzvE_AB,y_AB,zvE_AB,E1,E2,E3,E4,sg2,sg3,sg4,sg5,p2,p3,S2,C4,C5) 

 

 if aoE_AB > 0         

            if vzvE_AB >= 0 % 34 Abs. 1 Satz 2 EStG 
                % Einkommensteuer gem. § 32a EStG auf das vzvE_AB 

                if floor(vzvE_AB/2) <= E1 

                    S_32a_vzvE_AB = 0; 

                    sg_32a_vzvE_AB = 0; 

                elseif floor(vzvE_AB/2) <= E2 

                    S_32a_vzvE_AB = 2*floor((p2*(floor(vzvE_AB/2)-E1)+sg2)*(floor(vzvE_AB/2)-E1));  

                    sg_32a_vzvE_AB = 2*p2*(floor(vzvE_AB/2)-E1)+sg2; 

                elseif floor(vzvE_AB/2) <= E3 

                    S_32a_vzvE_AB = 2*floor((p3*(floor(vzvE_AB/2)-E2)+sg3)*(floor(vzvE_AB/2)-E2)+S2);  

                    sg_32a_vzvE_AB = 2*p3*(floor(vzvE_AB/2)-E2)+sg3; 
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                elseif floor(vzvE_AB/2) <= E4 
                    S_32a_vzvE_AB = 2*floor(sg4*floor(vzvE_AB/2)-C4); 

                    sg_32a_vzvE_AB = sg4; 

                else 

                    S_32a_vzvE_AB = 2*floor(sg5*floor(vzvE_AB/2)-C5); 

                    sg_32a_vzvE_AB = sg5; 

                end 

     

                % Einkommensteuer gem. § 32a EStG auf (aoE_AB/5 + vzvE_AB =) y_AB 

                if floor(y_AB/2) <= E1 

                    S_32a_y_AB = 0; 

                    sg_32a_y_AB = 0; 
                elseif floor(y_AB/2) <= E2 

                    S_32a_y_AB = 2*floor((p2*(floor(y_AB/2)-E1)+sg2)*(floor(y_AB/2)-E1)); 

                    sg_32a_y_AB = 2*p2*(floor(y_AB/2)-E1)+sg2; 

                elseif floor(y_AB/2) <= E3 

                    S_32a_y_AB = 2*floor((p3*(floor(y_AB/2)-E2)+sg3)*(floor(y_AB/2)-E2)+S2);  

                    sg_32a_y_AB = 2*p3*(floor(y_AB/2)-E2)+sg3; 

                elseif floor(y_AB/2) <= E4 

                    S_32a_y_AB = 2*floor(sg4*floor(y_AB/2)-C4); 

                    sg_32a_y_AB = sg4; 

                else 

                    S_32a_y_AB = 2*floor(sg5*floor(y_AB/2)-C5); 

                    sg_32a_y_AB = sg5; 
                end 

  

                S_ges_AB_ZV = 5*S_32a_y_AB - 4*S_32a_vzvE_AB;  

                sg_ges_ZV_AB = 5*sg_32a_y_AB - 4*sg_32a_vzvE_AB;  

     

            else % § 34 Abs. 1 Satz 3 EStG (vzvE_AB(i) < 0) 

                if floor(zvE_AB/10) <= E1 

                    S_ges_AB_ZV = 0; 

                    sg_ges_ZV_AB = 0; 

                elseif floor(zvE_AB/10) <= E2 

                    S_ges_AB_ZV = 10*floor((p2*(floor(zvE_AB/10)-E1)+sg2)*(floor(zvE_AB/10)-E1));  
                    sg_ges_ZV_AB = 2*p2*(floor(zvE_AB/10)-E1)+sg2; 

                elseif floor(zvE_AB/10) <= E3 

                    S_ges_AB_ZV = 10*floor((p3*(floor(zvE_AB/10)-E2)+sg3)*(floor(zvE_AB/10)-E2)+S2); 

                    sg_ges_ZV_AB = 2*p3*(floor(zvE_AB/10)-E2)+sg3; 

                elseif floor(zvE_AB/10) <= E4 

                    S_ges_AB_ZV = 10*floor(sg4*floor(zvE_AB/10)-C4); 

                    sg_ges_ZV_AB = sg4;  

                else 

                    S_ges_AB_ZV = 10*floor(sg5*floor(zvE_AB/10)-C5); 

                    sg_ges_ZV_AB = sg5;  

                end         

   
            end 

    else 

        if floor(zvE_AB/2) <= E1 

            S_ges_AB_ZV = 0; 

            sg_ges_ZV_AB = 0; 

        elseif floor(zvE_AB/2) <= E2 

            S_ges_AB_ZV = 2*floor((p2*(floor(zvE_AB/2)-E1)+sg2)*(floor(zvE_AB/2)-E1));  

            sg_ges_ZV_AB = 2*p2*(floor(zvE_AB/2)-E1)+sg2; 

        elseif floor(zvE_AB/2) <= E3 

            S_ges_AB_ZV = 2*floor((p3*(floor(zvE_AB/2)-E2)+sg3)*(floor(zvE_AB/2)-E2)+S2); 

            sg_ges_ZV_AB = 2*p3*(floor(zvE_AB/2)-E2)+sg3; 
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        elseif floor(zvE_AB/2) <= E4 
            S_ges_AB_ZV = 2*floor(sg4*floor(zvE_AB/2)-C4); 

            sg_ges_ZV_AB = sg4;  

        else 

            S_ges_AB_ZV = 2*floor(sg5*floor(zvE_AB/2)-C5); 

            sg_ges_ZV_AB = sg5;  

        end    

   end 

end 

[Hinweis: function [S_ges_AB_ZV_Ref,sg_ges_ZV_AB-Ref] analog] 
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Anhang 16:  Steuerplanungsanalyse einer beispielhaften Einkünftestruktur von Ehe-

gatten, bei welcher die Vorteilhaftigkeit der Einzelveranlagung durch 

Einbezug der Sachverhaltsgestaltung zugunsten der Zusammenveranla-

gung umschlägt 
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Anhang 17:  Steuerplanungsanalyse einer beispielhaften Einkünftestruktur von Ehe-

gatten, bei welcher die Vorteilhaftigkeit der Zusammenveranlagung 

durch Einbezug der Sachverhaltsgestaltung zugunsten der Einzelveran-

lagung umschlägt 
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Anhang 18:  Steuerplanungsanalyse einer beispielhaften Einkünftestruktur, bei wel-

cher durch die Sachverhaltsgestaltung keine Erhöhung des Haushalts-

nettoeinkommens erreicht werden kann 
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Anhang 19:  Berechnungen zum Fallbeispiel – Beratungsergebnis IV.1 bzw. IV.3  
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Anhang 20:  Berechnungen zum Fallbeispiel – Beratungsergebnis IV.2 bzw. IV.4  
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Anhang 21:  Einteilung der Anonymisierungsbereiche der FAST 2014 anhand des 

Gesamtbetrags der Einkünfte943 

Anonymisierungs-

bereich (𝐸𝐹79) 

Positiver Gesamtbetrag der  

Einkünfte  

Negativer Gesamtbetrag der  

Einkünfte  

1 0 € – 74.056 € –1 € – –46.670 € 

2 74.057 € – 204.278 € – 

3 204.279 € – 972.410 € –46.671 € – –382.008 € 

4 972.411 € – 6.732.726 € – 

5 > 6.732.727 € < –382.009 € 

6 

20 Steuerpflichtige mit dem 

höchsten Gesamtbetrag der 

Einkünfte 

– 

 

  

 
943  Kann (2019): S. 3, eigene Darstellung. 
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Anhang 22:  Definition der Variablen 𝒗𝒛𝒗𝑬𝑻𝑽𝑩𝒆𝒈𝒊𝒏𝒏_𝑨𝑩, 𝒗𝒛𝒗𝑬𝑻𝑽𝑬𝒏𝒅𝒆_𝑨𝑩 und 

𝒗𝒛𝒗𝑬𝑹𝒆𝒇_𝑨𝑩 im Veranlagungszeitraum 2014 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛_𝐴𝐵 = {
−0,1 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 11.432                    𝑓ü𝑟 15.391 <

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

≤ 57.156

1 𝑓ü𝑟 
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

> 57.156

} 

 
 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑇𝑉𝐸𝑛𝑑𝑒_𝐴𝐵 =

{
 
 
 

 
 
 8.354                                 𝑓ü𝑟 15.391 <

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

< 104.606

0,04151934 ∗ 𝑎𝑜𝐸 − 331      𝑓ü𝑟 104.606 ≤
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

< 158.484

      
21.185                                        𝑓ü𝑟 158.484 ≤

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

< 1.106.743

29.382                  𝑓ü𝑟 
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

≥ 1.106.743 }
 
 
 

 
 
 

 

 

 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝑅𝑒𝑓_𝐴𝐵 = {
−0,1 ∗ 𝑎𝑜𝐸 + 11.431                    𝑓ü𝑟 15.391 <

𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

≤ 57.156

0 𝑓ü𝑟 
𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵
2

> 57.156

} 
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Anhang 23:  Beispiel zur Berechnungssystematik der vergangenheitsorientierten 

Verteilungsregelung mit außerordentlichen Einkünften in 𝒕 = 𝟎 und  

𝒕 = −𝟐 

 
VZ 2019 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2022 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2023 
(𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 € 250.000 € 0 € 500.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 80.000 € 140.000 € 90.000 € 120.000 € 160.000 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019-2022 

 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏) 

99.227 € 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) – – – 83.063 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) – – – 41.063 € – 

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=−2

5
+
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 87.819 € 113.421 € 91.663 € – – 

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=−2

5
) 45.819 € 70.836 € 49.663 € – – 

Differenz der Steuerbeträge 42.000 € 42.585 € 42.000 € 42.000 € 168.585 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 267.812 € 
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Anhang 24:  Beispielsrechnungen zu Tabelle 22 

Beispiel zu Konzept 1: Intertemporale Verschiebung von Einkünften 

Ausgangsfall 

VZ 𝑎𝑜𝐸 𝑣𝑧𝑣𝐸 
Fünftelregelung Verteilungsregelung 

𝑆 𝐻𝑁𝐸 𝑆 𝐻𝑁𝐸 

2023 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2022 5.000.000 € 300.000 € 2.367.328 € 2.932.672 € 2.367.328 € 2.932.672 € 

2021 0 € 300.000 € 117.625 € 182.375 € 117.625 € 182.375 € 

2020 0 € 300.000 € 117.921 € 182.079 € 117.921 € 182.079 € 

2019 0 € 300.000 € 118.259 € 181.741 € 118.259 € 181.741 € 

2018 0 € 300.000 € 118.562 € 181.438 € 118.562 € 181.438 € 

∑ 6.500.000 € 2.839.695 € 3.660.305 € 2.839.695 € 3.660.305 € 

 

 

 

 

 

 

Zielkonstruktion 

VZ 𝑎𝑜𝐸 𝑣𝑧𝑣𝐸 
Fünftelregelung Verteilungsregelung 

𝑆 𝐻𝑁𝐸 𝑆 𝐻𝑁𝐸 

2023 5.000.000 € 0 € 2.158.460 € 2.841.540 € 2.231.692 € 2.768.308 € 

2022 0 € 300.000 € 117.328 € 182.672 € 117.328 € 182.672 € 

2021 0 € 300.000 € 117.625 € 182.375 € 117.625 € 182.375 € 

2020 0 € 300.000 € 117.921 € 182.079 € 117.921 € 182.079 € 

2019 0 € 300.000 € 118.259 € 181.741 € 118.259 € 181.741 € 

2018 0 € 300.000 € 118.562 € 181.438 € 118.562 € 181.438 € 

∑ 6.500.000 € 2.748.155 € 3.751.845 € 2.821.387 € 3.678.613 € 

Vorteil durch Gestaltung 91.540 € 18.308 € 

  

Sachverhaltsgestaltung: 

Die außerordentlichen Einkünfte i. H. v. 5.000.000 € werden von dem 

Veranlagungszeitraum 2022 in den Veranlagungszeitraum 2023 ver-

schoben, da dort kein verbleibendes zu versteuerndes Einkommen vor-

liegt. 
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Nebenrechnungen zu Konzept 1:  

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Ausgangsfall (VZ 2022): 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆(1.300.000) − 4 ∗ 𝑆(300.000) = 5 ∗ 567.328 − 4 ∗ 117.328 = 2.367.328 

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – Ausgangsfall (VZ 2022): 

 
VZ 2018 

(𝒕 = −𝟒) 
VZ 2019 

(𝒕 = −𝟑) 
VZ 2020 

(𝒕 = −𝟐) 
VZ 2021 

(𝒕 = −𝟏) 
VZ 2022 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 5.000.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 

Schattenveranlagungen VZ 2018-2021 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 568.562 € 568.259 € 567.921 € 567.625 € 567.328 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 118.562 € 118.259 € 117.921 € 117.625 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € 

∑ 

1.800.000 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 2.367.328 € 

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Zielkonstruktion (VZ 2023): 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆(1.000.000) − 4 ∗ 𝑆(0) = 5 ∗ 431.692 − 4 ∗ 0 = 2.158.460 
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Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – Zielkonstruktion (VZ 2023): 

 
VZ 2019 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2022 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2023 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 5.000.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 0 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019-2022 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 568.259 € 567.921 € 567.625 € 567.328 € 431.692 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 118.259 € 117.921 € 117.625 € 117.328 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € 

∑ 

1.800.000 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 2.231.692 € 
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Beispiel zu Konzept 3: Verlagerung von Einkünften auf Angehörige 

Ausgangsfall 

VZ 𝑎𝑜𝐸 𝑣𝑧𝑣𝐸 
Fünftelregelung Verteilungsregelung 

𝑆 𝐻𝑁𝐸 𝑆 𝐻𝑁𝐸 

Steuerpflichtiger 

2023 5.000.000 € 300.000 € 2.366.692 € 2.933.308 € 2.366.692 € 2.933.308 € 

2022 0 € 300.000 € 117.328 € 182.672 € 117.328 € 182.672 € 

2021 0 € 300.000 € 117.625 € 182.375 € 117.625 € 182.375 € 

2020 0 € 300.000 € 117.921 € 182.079 € 117.921 € 182.079 € 

2019 0 € 300.000 € 118.259 € 181.741 € 118.259 € 181.741 € 

Angehöriger 

2023 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

∑ 6.500.000 € 2.837.825 € 3.662.175 € 2.837.825 € 3.662.175 € 

 

 

 

 

 

Zielkonstruktion 

VZ 𝑎𝑜𝐸 𝑣𝑧𝑣𝐸 
Fünftelregelung Verteilungsregelung 

𝑆 𝐻𝑁𝐸 𝑆 𝐻𝑁𝐸 

Steuerpflichtiger 

2023 5.000.000 € 0 € 2.158.460 € 2.841.540 € 2.231.692 € 2.768.308 € 

2022 0 € 300.000 € 117.328 € 182.672 € 117.328 € 182.672 € 

2021 0 € 300.000 € 117.625 € 182.375 € 117.625 € 182.375 € 

2020 0 € 300.000 € 117.921 € 182.079 € 117.921 € 182.079 € 

2019 0 € 300.000 € 118.259 € 181.741 € 118.259 € 181.741 € 

Angehöriger 

2023 0 € 300.000 € 116.692 € 183.308 € 116.692 € 183.308 € 

∑ 6.500.000 € 2.746.285 € 3.753.715 € 2.819.517 € 3.680.483 € 

Vorteil durch Gestaltung 91.540 € 18.308 € 

Sachverhaltsgestaltung: 

Das verbleibende zu versteuernde Einkommen des Veranlagungszeit-

raums 2023 i. H. v. 300.000 € wird auf einen Angehörigen verschoben, 

der keine eigenen Einkünfte erzielt. 
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Nebenrechnungen zu Konzept 3:  

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Ausgangsfall (VZ 2023): 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆(1.300.000) − 4 ∗ 𝑆(300.000) = 5 ∗ 566.692 − 4 ∗ 116.692 = 2.366.692 

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – Ausgangsfall (VZ 2023): 

 
VZ 2019 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2022 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2023 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 5.000.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019-2022 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 568.259 € 567.921 € 567.625 € 567.328 € 566.692 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 118.259 € 117.921 € 117.625 € 117.328 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € 

∑ 

1.800.000 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 2.366.692 € 

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Zielkonstruktion (VZ 2023): 

Siehe hierzu die Berechnung „Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Ziel-

konstruktion (VZ 2023)“ von Konzept 1. 

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – Zielkonstruktion (VZ 2023): 

Siehe hierzu die Berechnung „Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – 

Zielkonstruktion (VZ 2023)“ von Konzept 1. 
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Beispiel zu Konzept 4: Verteilung außerordentlicher Einkünfte auf mehrere Veranla-

gungszeiträume 

Ausgangsfall 

VZ 𝑎𝑜𝐸 𝑣𝑧𝑣𝐸 
Fünftelregelung Verteilungsregelung 

𝑆 𝐻𝑁𝐸 𝑆 𝐻𝑁𝐸 

2023 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2022 5.000.000 € 0 € 2.161.640 € 2.838.360 € 2.164.695 € 2.835.305 € 

2021 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2020 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2019 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2018 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

∑ 5.000.000 € 2.161.640 € 2.838.360 € 2.164.695 € 2.835.305 € 

 

 

 

 

 

 

Zielkonstruktion 

VZ 𝑎𝑜𝐸 𝑣𝑧𝑣𝐸 
Fünftelregelung Verteilungsregelung 

𝑆 𝐻𝑁𝐸 𝑆 𝐻𝑁𝐸 

2023 2.500.000 € 0 € 1.033.460 € 1.466.540 € 1.106.692 € 1.393.308 € 

2022 2.500.000 € 0 € 1.036.640 € 1.463.360 € 1.039.695 € 1.460.305 € 

2021 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2020 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2019 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2018 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

∑ 5.000.000 € 2.070.100 € 2.929.900 € 2.146.387 € 2.853.613 € 

Vorteil durch Gestaltung 91.540 € 18.308 € 

 

  

Sachverhaltsgestaltung: 

Die außerordentlichen Einkünfte des Veranlagungszeitraums 2022 

i. H. v. 5.000.000 € werden – unter Beachtung der Anwendungsvoraus-

setzungen von § 34 Abs. 1 EStG – auf die Veranlagungszeiträume 2022 

und 2023 aufgeteilt.  
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Nebenrechnungen zu Konzept 4:  

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Ausgangsfall (VZ 2022): 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆(1.000.000) − 4 ∗ 𝑆(0) = 5 ∗ 432.328 − 4 ∗ 0 = 2.161.640  

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – Ausgangsfall (VZ 2022): 

 
VZ 2018 

(𝒕 = −𝟒) 
VZ 2019 

(𝒕 = −𝟑) 
VZ 2020 

(𝒕 = −𝟐) 
VZ 2021 

(𝒕 = −𝟏) 
VZ 2022 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 5.000.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Schattenveranlagungen VZ 2018-2021 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 433.562 € 433.259 € 432.921 € 432.625 € 432.328 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 0 € 0 € 0 € 0 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
433.562 € 433.259 € 432.921 € 432.625 € 

∑ 

1.732.367 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 2.164.695 € 

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Zielkonstruktion I (VZ 2022): 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆(500.000) − 4 ∗ 𝑆(0) = 5 ∗ 207.328 − 4 ∗ 0 = 1.036.640  

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Zielkonstruktion II (VZ 2023): 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆(500.000) − 4 ∗ 𝑆(0) = 5 ∗ 206.692 − 4 ∗ 0 = 1.033.460  
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Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – Zielkonstruktion I (VZ 2022): 

 
VZ 2018 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2019 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2022 
(𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 2.500.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Schattenveranlagungen VZ 2018-2021 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 208.562 € 208.259 € 207.921 € 207.625 € 207.328 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 0 € 0 € 0 € 0 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
208.562 € 208.259 € 207.921 € 207.625 € 

∑ 

832.367 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 1.039.695 € 

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – Zielkonstruktion II (VZ 2023): 

 
VZ 2019 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2022 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2023 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 2.500.000 € 2.500.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019-2022 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) – – – – 206.692 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) – – – – – 

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=−1

5

+
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 
433.259 € 432.921 € 432.625 € 432.328 € – 

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸

+
𝑎𝑜𝐸𝑡=−1

5
) 

208.259 € 207.921 € 207.625 € 207.328 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € ∑ 900.000 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 1.106.692 € 
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Beispiel zu Konzept 5: Ausweis laufender Einkünfte als außerordentliche Einkünfte 

Ausgangsfall 

VZ 𝑎𝑜𝐸 𝑣𝑧𝑣𝐸 𝑆 𝐻𝑁𝐸 

2023 0 € 5.000.000 € 2.231.692 € 2.768.308 € 

2022 0 € 0 € 0 € 0 € 

2021 0 € 0 € 0 € 0 € 

2020 0 € 0 € 0 € 0 € 

2019 0 € 0 € 0 € 0 € 

∑ 5.000.000 € 2.231.692 € 2.768.308 € 

 

 

 

 

 

Zielkonstruktion 

VZ 𝑎𝑜𝐸 𝑣𝑧𝑣𝐸 
Fünftelregelung Verteilungsregelung 

𝑆 𝐻𝑁𝐸 𝑆 𝐻𝑁𝐸 

2023 5.000.000 € 0 € 2.158.460 € 2.841.540 € 2.162.825 € 2.837.175 € 

2022 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2021 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2020 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2019 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

∑ 5.000.000 € 2.158.460 € 2.841.540 € 2.162.825 € 2.837.175 € 

Vorteil durch Gestaltung 73.232 € 68.867 € 

 

 

 

  

Sachverhaltsgestaltung: 

Die laufenden Einkünfte des Veranlagungszeitraums 2023 i. H. v. 

5.000.000 € werden in außerordentliche Einkünfte umgewandelt.   
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Nebenrechnungen zu Konzept 5:  

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Zielkonstruktion (VZ 2023): 

Siehe hierzu die Berechnung „Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Ziel-

konstruktion (VZ 2023)“ von Konzept 1. 

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – Zielkonstruktion (VZ 2023): 

 
VZ 2019 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2022 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2023 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 5.000.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019-2022 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 433.259 € 432.921 € 432.625 € 432.328 € 431.692 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 0 € 0 € 0 € 0 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
433.259 € 432.921 € 432.625 € 432.328 € 

∑ 

1.731.133 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 2.162.825 € 
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Beispiel zu Konzept 6: Schaffung der Voraussetzungen zur Zusammenveranlagung 

Ausgangsfall (= Einzelveranlagung) 

VZ 
𝑎𝑜𝐸𝐴 

(𝑎𝑜𝐸𝐵 = 0) 

𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴  

(𝑣𝑧𝑣𝐸𝐵 = 0) 

Fünftelregelung Verteilungsregelung 

𝑆 𝐻𝑁𝐸 𝑆 𝐻𝑁𝐸 

2023 5.000.000 € 0 € 2.158.460 € 2.841.540 € 2.162.825 € 2.837.175 € 

2022 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2021 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2020 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2019 0 € 0 €  0 € 0 € 0 € 0 € 

∑ 5.000.000 € 2.158.460 € 2.841.540 € 2.162.825 € 2.837.175 € 

 

 

 

 

 

 

Zielkonstruktion (= Zusammenveranlagung ab VZ 2023) 

VZ 𝑎𝑜𝐸𝐴𝐵 𝑣𝑧𝑣𝐸𝐴𝐵  
Fünftelregelung Verteilungsregelung 

𝑆 𝐻𝑁𝐸 𝑆 𝐻𝑁𝐸 

2023 5.000.000 € 0 € 2.066.920 € 2.933.080 € 2.144.517 € 2.855.483 € 

2022 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2021 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2020 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2019 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

∑ 5.000.000 € 2.066.920 € 2.933.080 € 2.144.517 € 2.855.483 € 

Vorteil durch Gestaltung 91.540 € 18.308 € 

 

  

Sachverhaltsgestaltung: 

Durch eine (steuerlich motivierte) Eheschließung im Veranlagungszeit-

raum 2023 werden die Voraussetzungen zur Anwendung der 

Zusammenveranlagung geschaffen, da Ehegatte B keine eigenen Ein-

künfte erzielt.   
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Nebenrechnungen zu Konzept 6:  

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Ausgangsfall (VZ 2023): 

Siehe hierzu die Berechnung „Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Ziel-

konstruktion (VZ 2023)“ von Konzept 1. 

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – Ausgangsfall (VZ 2023): 

Siehe hierzu die Berechnung „Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – 

Zielkonstruktion (VZ 2023)“ von Konzept 5. 

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung – Zielkonstruktion (VZ 2023): 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆𝑍𝑉(1.000.000) − 4 ∗ 𝑆𝑍𝑉(0) = 5 ∗ 413.384 − 4 ∗ 0 = 2.066.920 € 

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung – Zielkonstruktion (VZ 2023):944 

 
VZ 2019 

(𝒕 = −𝟒) 
VZ 2020 

(𝒕 = −𝟑) 
VZ 2021 

(𝒕 = −𝟐) 
VZ 2022 

(𝒕 = −𝟏) 
VZ 2023 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 5.000.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019-2022 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 433.259 € 432.921 € 432.625€ 432.328 € 413.384 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 0 € 0 € 0 € 0 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
433.259 € 432.921 € 432.625€ 432.328 € 

∑ 

1.731.133 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 2.144.517 € 

 

  

 
944  Zu beachten ist, dass der Splittingtarif hier nur im Veranlagungszeitraum 2023 Anwendung findet. 
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Anhang 25: Beispielrechnungen zu Tabelle 23 

Beispiel 1 

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung: 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆(260.000) − 4 ∗ 𝑆(160.000) 

= 5 ∗ 99.227− 4 ∗ 57.227 

= 267.227  

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung: 

 
VZ 2019 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2022 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2023 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 500.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 80.000 € 140.000 € 90.000 € 120.000 € 160.000 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019-2022 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 92.019 € 70.836 € 83.263 € 82.427 € 99.227 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 50.019 € 28.836 € 41.263 € 40.427 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
42.000 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € ∑ 168.000 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 267.227 € 

 

 

Steuerbelastung bei Anwendung des Grundtarifs: 

𝑆(𝑧𝑣𝐸𝑡=0) = 𝑆(660.000) = 278.692 
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Beispiel 2 

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung: 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆(50.000) − 4 ∗ 𝑆(20.000) 

= 5 ∗ 11.343 − 4 ∗ 1.956 

= 48.891  

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung: 

 
VZ 2019 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2022 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2023 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 150.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019-2022 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 12.295 € 12.141 € 11.994 € 11.816 € 11.343 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 2.414 € 2.346 € 2.266 € 2.138 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
9.881 € 9.795 € 9.728 € 9.678 € ∑ 39.082 € 

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 50.425 € 

 

 

Steuerbelastung bei Anwendung des Grundtarifs: 

𝑆(𝑧𝑣𝐸𝑡=0) = 𝑆(170.000) = 61.427 

 

  



 

310 

 

Beispiel 3 

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung: 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆(300.000) − 4 ∗ 𝑆(0) 

= 5 ∗ 116.692 − 4 ∗ 0 

= 583.460  

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung: 

 
VZ 2019 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2022 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2023 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 1.500.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 550.000 € 320.000 € 400.000 € 280.000 € 0 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019-2022 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 262.259 € 297.921 € 243.625 € 243.328 € 116.692 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 127.259 € 162.921 € 108.625 € 108.328 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
135.000 € 135.000 € 135.000 € 135.000 € ∑ 540.000 €  

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 656.692 € 

 

 

Steuerbelastung bei Anwendung des Grundtarifs: 

𝑆(𝑧𝑣𝐸𝑡=0) = 𝑆(1.500.000) = 656.692 
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Beispiel 4 

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung: 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆(700.000) − 4 ∗ 𝑆(400.000) 

= 5 ∗ 296.692− 4 ∗ 161.692 

= 836.692  

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung: 

 
VZ 2019 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2022 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2023 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 1.500.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 0 € 0 € 0 € 0 € 400.000 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019-2022 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 118.259 € 117.921 € 117.625 € 117.328 € 296.692 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 0 € 0 € 0 € 0 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
118.259 € 117.921 € 117.625 € 117.328 € ∑ 471.133 €  

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung 767.825 € 

 

 

Steuerbelastung bei Anwendung des Grundtarifs: 

𝑆(𝑧𝑣𝐸𝑡=0) = 𝑆(1.900.000) = 836.692 
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Beispiel 5 

Steuerbelastung bei Anwendung der Fünftelregelung: 

5 ∗ 𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) −  4 ∗ 𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸𝑡=0) 

= 5 ∗ 𝑆(70.000) − 4 ∗ 𝑆(20.000) 

= 5 ∗ 19.427 − 4 ∗ 1.956 

= 89.311  

 

Steuerbelastung bei Anwendung der Verteilungsregelung: 

 
VZ 2019 
(𝒕 = −𝟒) 

VZ 2020 
(𝒕 = −𝟑) 

VZ 2021 
(𝒕 = −𝟐) 

VZ 2022 
(𝒕 = −𝟏) 

VZ 2023 

 (𝒕 = 𝟎) 

𝑎𝑜𝐸 0 € 0 €  0 € 0 € 250.000 € 

𝑣𝑧𝑣𝐸 310.000 € 290.000 € 320.000 € 280.000 € 20.000 € 

Schattenveranlagungen VZ 2019-2022 (𝒕 = −𝟒 𝒃𝒊𝒔 𝒕 = −𝟏)  

𝑆 (𝑣𝑧𝑣𝐸 +
𝑎𝑜𝐸𝑡=0
5

) 136.259 € 149.421 € 131.125 € 130.828 € 19.427 € 

𝑆(𝑣𝑧𝑣𝐸) 113.759 € 126.921 € 108.625 € 108.328 € – 

Differenz der  

Steuerbeträge 
22.500 € 22.500 € 22.500 € 22.500 € ∑ 90.000 €  

Steuerbelastung in 𝒕 = 𝟎 bei Anwendung der Verteilungsregelung  109.427 € 

 

 

 

Steuerbelastung bei Anwendung des Grundtarifs: 

𝑆(𝑧𝑣𝐸𝑡=0) = 𝑆(270.000) = 103.427 
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Anhang 26:  Zusammenfassende Übersicht der möglichen Anknüpfungspunkte für 

weitere Forschungsarbeiten der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre 

Erkenntnisinteresse 

Aufgabe der  

Betriebswirtschaftli-

chen Steuerlehre 

(mögliche) 

Methode 
Ergebnis 

Nützlichkeit des entwickelten 

Entscheidungsmodells 

Steuerplanungslehre 

empirisch 

(Expertenin-

terviews) 

beschrei-

bende 

Aussage 
In der Praxis vorherrschende 

Handlungsempfehlungen im 

Kontext von § 34 Abs. 1 EStG 

Auswirkung der Kenntnis über 

vorliegende Tarifverwerfun-

gen auf die Steuermoral 

Steuerwirkungslehre von  

Entscheidungswirkungen 

der Besteuerung 

empirisch 

(Experiment) 

erklärende 

Aussage 

Verteilungsfolgen der Fünftel- 

vs.  

Verteilungsregelung 

Steuerwirkungslehre von  

Verteilungsfolgen der 

Besteuerung 

empirisch 

(Mikroana-

lyse und  

-simulation) 

beschrei-

bende 

Aussage 
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